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Vorwort

Wir Münchner*innen haben das große Glück, in 
einer Stadt von herausragender Lebensqualität 
zu leben. Allerdings stehen die Grundlagen die-
ser Lebensqualität – eine gesunde Umwelt, ein 
stabiles Klima und ein Naturerbe an wertvollen 
Lebensräumen und Arten – aktuell weltweit und 
auch hier unter massivem Druck. Der Klimawan-
del, der Verlust an biologischer Vielfalt, die Be-
lastungen unserer Umwelt und die zunehmende 
Ressourcenknappheit sind reale Bedrohungen. 
Sie erfordern unser bestimmtes Handeln im Hier 
und Jetzt – damit unsere Stadt auch in Zukunft 
lebenswert bleibt!

Seit der Neugründung des Referats für Klima- 
und Umweltschutz im Jahr 2021 haben wir viele 
Weichen für München neu gestellt. Mit der 
vorliegenden Fachleitlinie „Klima, Umwelt und 
globale Verantwortung“ haben wir einen ent-
scheidenden Meilenstein für München erreicht. 
Sie gibt eine zukunftsweisende strategische Ant-
wort auf die multiplen Krisen unserer Zeit. Mit 
der neuen Fachleitlinie geben wir der Stadtver-
waltung einen klaren Leitfaden an die Hand, um 
planvoll ökologisch und nachhaltig zu handeln. 
Dazu verknüpft die Fachleitlinie strategische mit 
operativen Zielen und sehr verbindlichen mess-
baren Indikatoren. Als transparentes Steuerungs-
element macht sie Fortschritte sichtbar und 
erlaubt es uns, kontinuierlich besser zu werden. 

Dabei leitet uns ein umfassendes Verständnis 
von Nachhaltigkeit, das vernetztes Denken und 
Handeln fördert und fordert. Dies bedeutet, dass 
wir Klimaschutz und Klimaanpassung, Umwelt- 
und Naturschutz, den Schutz der Biodiversität, 
die Förderung nachhaltiger Lebensstile und die 
Übernahme globaler Verantwortung nicht ge-
trennt voneinander betrachten. Sie sind Teil eines 
Ganzen und erfordern global wie hier vor Ort eine 
noch bessere Zusammenarbeit über fachliche 
und geografische Grenzen hinweg.

Die Erstellung dieser Leitlinie war ein echter 
Erfolg in der referatsübergreifenden Zusam-
menarbeit bei der Landeshauptstadt München. 
Dadurch, dass Referate fachübergreifend zusam-
mengearbeitet haben, sind viel kreative Energie 
und Synergiepotenziale entstanden.  
Dies lässt mich – trotz der Ernsthaftigkeit der 
Lage – mit Optimismus auf die kommenden 
Jahre blicken. Mein herzlicher Dank gilt daher 
allen, die diesen Weg bisher mitgestaltet und mit 
ihrer Expertise dazu beigetragen haben, diesen 
Pfad für ein zukunftsfähiges München zu ebnen.

Mir ist wichtig zu betonen, dass diese Fachleit-
linie kein statisches Dokument ist, sondern ein 
lebendiges Arbeitsinstrument, das alle sechs 
Jahre überprüft und fortgeschrieben wird. Ich 
lade Sie daher alle ein – die Stadtverwaltung, 
die Wirtschaft und die gesamte Stadtgesell-
schaft – diesen Weg gemeinsam mit uns zu 
gehen. Lassen Sie uns die Fachleitlinie als Kom-
pass nutzen, um mit Zuversicht und Tatkraft 
ein München zu bauen, das ökologisch stabil 
und sozial gerecht ist – und dabei seine globale 
Verantwortung ernst nimmt!

Christine Kugler
Referentin für Klima- und Umweltschutz
der Landeshauptstadt München
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Kapitel 1 
Einleitung
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Auftrag und Hintergrund 

In den letzten Jahren und Jahrzehnten haben 
sich die gesellschaftlichen und ökologischen 
Rahmenbedingungen sowohl lokal als auch 
global erheblich verändert. Klimawandel, Um-
weltverschmutzung und der Biodiversitätsver-
lust bedrohen Ökosysteme und Lebensräume; 
Armut und soziale Ungleichheit wachsen. 
Multiple Krisen zwingen Millionen Menschen 
zur Flucht und der Ressourcenverbrauch führt 
zu Konkurrenz um Wasser und Rohstoffe. Das 
Müllproblem belastet Umwelt und Gesundheit; 
Gesundheitskrisen wie die COVID-19-Pandemie 
zeigen die globale Vulnerabilität. Themen wie 
Planetare Grenzen, Resilienz, Mobilität der Zu-
kunft, Wasserverfügbarkeit und der Verlust von 
Biodiversität erhielten vermehrt Aufmerksamkeit.

Dies hat dazu geführt, dass die Weltgemein-
schaft und Akteur*innen auf allen Ebenen neue 
Konzepte im Bereich ökologische und soziale 
Nachhaltigkeit entwickelt haben. Hierbei ist 
in erster Linie die Agenda 2030 der Vereinten 
Nationen (UN) und ihre 17 Ziele zur Nachhaltigen 
Entwicklung (Sustainable Development Goals, 
kurz SDGs) zu nennen.1 

Zu den SDGs gibt es zahlreiche wichtige und 
ergänzende Konzepte und Programme, die sich 
teilweise explizit auf die lokale Ebene beziehen. 
Zu nennen sind beispielsweise der One Health-
Ansatz, das Modell der Kreislaufwirtschaft 
und die lokale Umsetzung des EU-Programms 
Climate Neutral and Smart Cities im Rahmen der 
Münchner Klimamission. 

Mit zahlreichen Programmen, Initiativen und 
Maßnahmen betreibt die Landeshauptstadt 
München bereits seit den 80er Jahren aktiven 
Umwelt- und Klimaschutz. Eine wichtige Rolle 
beim Engagement der Landeshauptstadt nimmt 
dabei die Fachleitlinie Klima, Umwelt und Globale 
Verantwortung ein. Diese hat ihren Ursprung in 
der Fachleitlinie Ökologie, die der Stadtrat am 21. 
März 2001 (Sitzungsvorlage Nr. 96-02 / V 00378) 
unter dem Dach des strategischen Stadtentwick-
lungskonzepts Perspektive München beschlos-
sen hat. Bereits in dieser ersten Fachleitlinie hat 

die Verwaltung grundlegende Ziele zum Schutz 
der natürlichen Ressourcen Boden, Wasser, Luft, 
zum Erhalt einer artenreichen Flora und Fauna, 
zum Sparen von Energie und zum Lärmschutz 
formuliert. Mit Beschluss vom 21. März 2012 
wurde sie um den Themenschwerpunkt Klima-
wandel und Klimaschutz (Sitzungsvorlage  
Nr. 08-14 / V 07948) ergänzt und aktualisiert. 
Seitdem dient die Fachleitlinie mit ihren Zielen 
als strategische Richtschnur für das ökologisch 
nachhaltige Handeln der Münchner Stadt
verwaltung.

Angesichts der wachsenden Bedeutung von 
Klima- und Umweltschutz beschloss der 
Münchner Stadtrat für 2021 die Neugründung 
des Referats für Klima- und Umweltschutz 
(RKU). Im Zuge dessen wurden Themen- und 
Zuständigkeitsfelder in der Stadtverwaltung neu 
definiert (Sitzungsvorlage 20-26 / V 02184 vom 
16.12.2020). Gleichzeitig gab es seit der letzten 
Fortschreibung der Fachleitlinie aus dem Jahr 
2012 zahlreiche neue Entwicklungen in den 
Bereichen Ökologie und Klimaschutz, wie zum 
Beispiel das am 18. Dezember 2019 beschlos-
sene Ziel der Klimaneutralität Münchens bis 
2035 (Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 16525). Der 
Stadtrat hat die Notwendigkeit einer inhaltlichen 
Weiterentwicklung der Fachleitlinie erkannt und 
die Verwaltung damit beauftragt, diese fortzu-
schreiben (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 04420, 
vom 02.02.2022). 

Nach zwei Jahren stadtinterner, referatsüber
greifender Zusammenarbeit liegt die neue Fach-
leitlinie Klima, Umwelt und globale Verantwor-
tung vor. Sie aktualisiert und konkretisiert die 
Ziele der Fachleitlinie aus den Jahren 2001 und 
2012 und führt diese in einem Dokument zu-
sammen. Ziel der Fortschreibung ist es, die neue 
Fachleitlinie durch die Formulierung strategischer 
und operativer Ziele optimal für die strategische 
Planung und Steuerung sowie einen kontinuier-
lichen Verbesserungsprozess nutzbar zu machen.

1 | Einleitung

1 Resolution A/RES/70/1 der UN-Generalversammlung vom 21.10.2015, https://digitallibrary.un.org/record/3923923/files/A_RES_70_1-DE.pdf

https://digitallibrary.un.org/record/3923923/files/A_RES_70_1-DE.pdf
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Mit der Perspektive München2 verfügt die 
Landeshauptstadt München über ein integriertes 
Stadtentwicklungskonzept, das seit der letzten 
Fortschreibung mit einer neuen Präambel und 
überarbeiteten Strategischen Leitlinien sowie der 
Implementierung der 17 SDGs die Funktion als 
Nachhaltigkeitsstrategie der Landeshauptstadt 
München übernimmt. Ein zentraler Bestandteil 
der Perspektive München sind die Fachleitlinien. 
Sie beinhalten fachbezogene Zielaussagen zu 
allen relevanten Themenfeldern der Stadtentwick-
lung und sind wichtige Steuerungsinstrumente 
stadtweit und in den Referaten. In ihnen werden 
die übergeordneten Ziele der Strategischen Leit-
linien konkretisiert und sie stellen zusammen 
mit ihren hinterlegten Fachkonzepten und Leit
projekten das operative Handlungsprogramm 
der Landeshauptstadt München dar. Mit dem 
Stadtentwicklungsplan (STEP) und den Hand-
lungsräumen der Stadtentwicklung wird die 
Perspektive München um räumliche Ansätze 
ergänzt.3 

Die Fachleitlinie im System der Perspektive München

1 | Einleitung

„München setzt auf eine nachhaltige und am Gemeinwohl orientierte Stadtentwicklung im 
Verständnis der Neuen Leipzig-Charta und stellt die Nachhaltigkeitsziele der Agenda 2030 der 
Vereinten Nationen in den Mittelpunkt des kommunalen Handelns. Nachhaltigkeit versteht 
München als soziales und wirtschaftliches Handeln im Rahmen der planetaren Grenzen und 
der natürlichen Kreisläufe, die uns das Ökosystem vorgibt. Damit übernimmt München globale 
Verantwortung und leistet einen Beitrag für eine zukunftsfähige und gerechtere Welt. Die 
Perspektive München ist damit die lokale Antwort auf globale Herausforderungen.“  
(Aus der Präambel der Perspektive München)

2 https://stadt.muenchen.de/infos/stadtentwicklung-perspektive-muenchen.html 
3 Im STEP (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 10661, Vollversammlung vom 02.10.2024) werden die stadträumlich darstellbaren und verortbaren 
Ziele der Stadtentwicklung in einem kartenbasierten Planwerk abgebildet und es wird eine Schnittstelle zwischen den strategischen Zielen 
der Perspektive München, den thematisch ausgerichteten Fachleitlinien der Referate und den teilräumlichen, umsetzungsorientierten Kon-
zepten der Handlungsräume geschaffen. Vor allem die Handlungsfelder Klimaanpassung und Klimaschutz sowie Freiraum des STEP weisen 
enge Bezüge zur Leitlinie „Klima, Umwelt und globale Verantwortung“ auf.  
https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/7900727 
Der Münchner Handlungsraumansatz (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / V 12346) als wichtige teilräumliche Ebene der Perspektive München 
verbindet die strategischen und operativen Ebenen der Stadtentwicklungsplanung. Mit ihm wird der Blick auf die fachübergreifenden 
Schwerpunktgebiete der Münchner Stadtentwicklung gerichtet, in denen sich besondere Entwicklungschancen und Herausforderungen 
zeigen. In den Handlungsräumen wird die strategische mit der operativen Ebene verbunden sowie die Brücke ins Quartier geschlagen.  
https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/8237374 

Abbildung: Gesamtsystem der Perspektive München

https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/7900727
https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/8237374
https://stadt.muenchen.de/infos/stadtentwicklung-perspektive-muenchen.html
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1 | Einleitung

Die Strategischen Leitziele der Perspektive 
München bestehen aus vier Strategischen 
Leitlinien A – Globale Verantwortung und weit-
sichtige Steuerung, B – Offenheit, Attraktivität 
und Resilienz, C – Solidarische Stadtgesellschaft 
und bezahlbares Wohnen und D - Stadträume für 
Mensch und Natur mit insgesamt 34 strategi-
schen Zielen (www.muenchen.de/perspektive). 
Strategische Leitziele der Perspektive München, 
die in der Fachleitlinie Klima, Umwelt und globale 
Verantwortung konkretisiert und ausdifferenziert 
werden, sind insbesondere: 

 - Globale Verantwortung für Klimaschutz und 
Biodiversität (A1)

 - Nationale und internationale Einflussnahme 
und Kooperation (A5)

 - Circular Economy und Zero-Waste (B3)
 - Gesunde Stadt (C6)
 - Klimaneutrale und -resiliente Quartiere (D5)

 - Lebenswerte Frei- und Grünräume (D6)
 - Anpassung an den Klimawandel (D7)
 - Stadt- und klimaverträgliche Mobilität (D8).

Darüber hinaus spielen die Leitziele Vielfalt, 
Teilhabe und Anti-Diskriminierung (A2) sowie 
Fachübergreifende Zusammenarbeit (A10) als 
Basis des referatsübergreifenden Fortschrei-
bungsprozesses eine wesentliche Rolle.

Der Fachleitlinie Klima, Umwelt und globale 
Verantwortung liegen insbesondere folgende 
vom Stadtrat beschlossene Fachkonzepte zu-
grunde: die Grundsatzbeschlüsse I und II zum 
Klimaschutz, das Klimaanpassungskonzept und 
die Biodiversitätsstrategie, der Luftreinhalteplan 
und der Lärmaktionsplan, das Rahmenkonzept 
zur kommunalen Entwicklungszusammenarbeit 
sowie die BNE VISION 2030.

Abbildung: Die 34 Strategischen Leitziele der Perspektive München

A Globale Verantwor
tung und weitsichtige 
Steuerung

­ B Offenheit, Attraktivität, 
Resilienz und gute Arbeit

C Solidarische Stadt
gesellschaft und bezahl
bares Wohnen

­
­

D Stadträume für 
Mensch und Natur

A1 Globale Verant
wortung für Klimaschutz 
und Biodiversität

  - 

A2 Vielfalt, Teilhabe und 
Antidiskriminierung

A3 Erfolgreiche und 
nachhaltige Wirtschaft

A4 Regionale  
Zusammenarbeit

A5 Nationale und inter-
nationale Einflussnahme 
und Kooperation
A6 Städtische Finanzen  
und nachhaltige  
Beschaffung

A7 Transparenz und 
Antikorruption

A8 Effektive und lernende 
Verwaltung

A9 Gemeinwohlorientier-
ter Umgang mit Daten 
und smarte Infrastruktur

A10 Fachübergreifende 
Zusammenarbeit

B1 Tradition und Offenheit 
für Neues

B2 Resilienz durch viel
fältige Wirtschaftsstruktur

B3 Circular Economy und 
Zero Waste

B4 Gute Arbeit

B5 Wissen Kreativität und 
Innovation

B6 Vielfältige Kultur

B7 Attraktivität, Freizeit 
und Sport

B8 Prävention und 
Sicherheit

B9 Veränderungsprozesse 
und Resilienz

C1 Soziale Verantwortung 
und Armutsbekämpfung

C2 Lebenslanges Lernen 
und Bildungsgerechtigkeit

C3 Bezahlbares Wohnen 
und soziale Mischung

C4 Sozialer Frieden durch 
Zusammenhalt und 
Engagement

C5 Partizipation und 
Dialog

C6 Gesunde Stadt

C7 Digitale Daseins
vorsorge und Teilhabe

D1 Qualitätsvolle, charak-
teristische und vielfältige 
Stadträume

D2 Stadt der kurzen Wege

D3 Flächensparende und 
integrierte Siedlungs
entwicklung
D4 Gemeinwohlorien-
tierte Bodenpolitik und 
kommunale Infrastruktur

D5 Klimaneutrale und 
-resiliente Quartiere

D6 Lebenswerte Frei- und 
Grünräume

D7 Anpassung an den 
Klimawandel

D8 Stadt- und klima
verträgliche Mobilität

https://www.muenchen.de/perspektive
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Leitbilder kommunalen Handelns 

Übergeordnete Leitbilder bilden die Grundlage 
für ein wirkungsvolles kommunales Handeln in 
den Bereichen Klima, Umwelt und globale Ver-
antwortung.

Den globalen Referenzrahmen für das Stadt-
entwicklungskonzept Perspektive München als 
Nachhaltigkeitsstrategie der Landeshauptstadt 
und die Fachleitlinie Klima, Umwelt und globale 
Verantwortung als Teilstrategie, bildet dabei die 
2015 verabschiedete Agenda 2030 der Ver­
einten Nationen mit ihren 17 Nachhaltigkeits­
zielen (Sustainable Development Goals, SDGs). 
Die große Bedeutung der SDGs für das kommu-
nale Handeln hat die Landeshauptstadt bereits 
2016 mit der Unterzeichnung der Städtetag-Re-
solution „Agenda für Nachhaltige Entwicklung: 
Nachhaltigkeit auf kommunaler Ebene gestalten“ 
durch Oberbürgermeister Dieter Reiter an-
erkannt. 

Während die 17 SDGs den Strategischen Leit-
linien der Perspektive München zugeordnet sind, 
gilt es in der Fortschreibung der Fachleitlinien 
insbesondere, die 169 SDG-Unterziele auf ihre 
Bedeutung für München hin zu überprüfen und  
in den städtischen Zusammenhang zu stellen.  
Im Rahmen dieser Fortschreibung wurden  
45 Unterziele von 14 SDGs für die Fachleit-
linie als besonders relevant identifiziert und den 
strategischen und operativen Zielen zugeordnet 
(vergleiche Kapitel 3, in dem die Handlungsfelder 
vorgestellt werden).

1 | Einleitung

Mit der COVID-19-Pandemie ist seit 2020 der 
One-Health-Ansatz verstärkt in den Fokus ge-
rückt. Besondere Relevanz hat dieser Ansatz in 
München für die Fortschreibung der Fachleitlinie 
Gesundheit. Da er als integrativer Ansatz die 
engen Wechselbeziehungen zwischen mensch-
licher Gesundheit, Tiergesundheit und Umwelt-
gesundheit betont, ist er jedoch auch für die 
Themen dieser Fachleitlinie von großer Bedeu-
tung. Ziel des One-Health-Ansatzes ist es, die 
verschiedenen Disziplinen und Sektoren zu ver-
knüpfen, um Lösungen für die gesundheitliche 
Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft 
zu entwickeln. Durch die Berücksichtigung von 
ökologischen Faktoren und komplexer Zusam-
menhänge zwischen Mensch, Tier und Umwelt 
strebt One-Health danach, die Gesundheit der 
gesamten Erde zu fördern und Gesundheitskri-
sen zu vermeiden. 

Zu den wichtigsten Grundlagen für die nach-
haltige Stadtentwicklung in Europa gehört die 
Neue Leipzig-Charta. 2020 von den in Europa 
für Stadtentwicklung zuständigen Minister*innen 
beschlossen, betont sie die Rolle von Städten 
als zentrale Akteur*innen in der Umsetzung der 
SDGs und hebt die Bedeutung eines integrierten 
Ansatzes in der Stadtentwicklung hervor. Die 
Charta zielt darauf ab, Städte widerstandsfähi-
ger, gerechter und lebenswerter zu gestalten 
und adressiert dabei die Herausforderungen 
des 21. Jahrhunderts, wie Klimawandel, soziale 
Ungleichheit und wirtschaftliche Transformation. 
Für die Themen der Fachleitlinie ist hierbei die 
Förderung der „grünen Stadt“ besonders rele-
vant. In der Neuen Leipzig-Charta wird darunter 
die Integration von ökologischen Prinzipien in die 
Stadtentwicklung verstanden, wie beispielsweise 
die Verbesserung der Energieeffizienz, die Unter-
stützung nachhaltiger Mobilität, die Förderung 
von grünen und blauen Infrastrukturen oder die 
Stärkung der Resilienz gegen den Klimawandel. 
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1 | Einleitung

Referatsübergreifender Fort
schreibungsprozess

­

Die Federführung für die Fachleitlinie Klima, 
Umwelt und globale Verantwortung liegt beim 
RKU. Die Projektleitung und Koordination der 
Fortschreibung lag im Geschäftsbereich I Um-
weltvorsorge, Sachgebiet Nachhaltige Entwick-
lung. Eine externe Prozessbegleitung unter
stützte die Projektleitung bei der Strukturierung 
und Moderation des Prozesses.

Auf Basis der Perspektive München, zentralen 
strategischen Leitlinien und den SDGs wurden 
im Sinne einer vertikalen Integration in einem 
referatsinternen Vorbereitungsprozess sechs 
Handlungsfelder für die Fortschreibung der 
Fachleitlinie definiert:

1.	 Klimaschutz und Energie 
2.	 Klimaanpassung
3.	 Umweltschutz und Umweltvorsorge
4.	 Naturschutz und Biodiversität
5.	 Nachhaltige Lebensstile und 
6.	 Globale Verantwortung.

Die Definition des Handlungsfelds Globale Ver-
antwortung wurde dabei eng mit dem Referat 
für Arbeit und Wirtschaft (RAW) abgestimmt. Die 
fachliche Koordination der Handlungsfelder lag 
bei sechs Handlungsfeldkoordinator*innen (HFK) 
und ihren Vertretungen aus dem RKU und dem 
RAW. Die HFKs bildeten zusammen mit der Pro-
jektleitung und Prozessbegleitung, den Leitungen 
des Geschäftsbereichs I und des Sachgebiets 
Nachhaltige Entwicklung sowie einer Vertretung 
des Referats für Stadtplanung und Bauordnung 
eine Projektgruppe zur Beratung und fachüber-
greifenden Abstimmung. 

Den Auftakt des referatsübergreifenden Fort-
schreibungsprozesses, bei dem alle städtischen 
Referate zur Mitwirkung eingeladen waren, 
bildete eine digitale Veranstaltung mit 120 Teil-
nehmenden im Juli 2024. Darauf aufbauend 
wurden unter Koordination der HFK die Inhalte 
der sechs Handlungsfelder erarbeitet und in 
jeweils zwei referatsübergreifenden Arbeits
gruppensitzungen diskutiert und abgestimmt. 
Folgende Referate und Querschnittsstellen 
waren an dem referatsübergreifenden Erar-
beitungs- und Abstimmungsprozess beteiligt: 
Baureferat, Gesundheitsreferat, IT-Referat, 
Kommunalreferat, Kreisverwaltungsreferat, 
Mobilitätsreferat, Personal- und Organisations-
referat, Referat für Arbeit und Wirtschaft, Referat 
für Bildung und Sport, Referat für Klima- und 
Umweltschutz, Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung, Sozialreferat, Stadtkämmerei, Fach-
stelle für migrationsgesellschaftliche Diversität, 
Gleichstellungsstelle für Frauen, Koordinierungs-
stelle zur Gleichstellung von LGBTIQ* und das 
Koordinierungsbüro zur Umsetzung der UN-
Behindertenrechtskonvention.
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Querschnittsthema Gleichstellung 
und Antidiskriminierung

München bekennt sich in der Präambel und 
den strategischen Leitlinien Perspektive Mün-
chen zu den Prinzipien Vielfalt, Gleichstellung, 
Teilhabe und Anti-Diskriminierung (Leitziel A2). 
Kein Mensch soll aufgrund von Alter, Nationali-
tät, Geschlecht, sexueller und geschlechtlicher 
Identität, Behinderung und Gesundheitszustand, 
Weltanschauung und Religion, kultureller und 
sozialer Herkunft sowie Lebenslage benachteiligt 
werden. Um Ungerechtigkeiten und Ungleich
heiten zu verhindern, eine breite gesellschaft-
liche Zustimmung zu erzielen und die Wirkung 
geplanter Maßnahmen insgesamt zu erhöhen, 
ist daher ihre intersektionale Ausgestaltung, die 
die Überschneidungen und Wechselwirkungen 
verschiedener Diskriminierungsformen berück-
sichtigt, von großer Bedeutung. Fehlt es am Be-
wusstsein der besonderen Bedarfe von vulnerab-
len Gruppen und werden Maßnahmen für „alle“ 
konzipiert, kann das unbewusst dazu führen, 
dass von ihnen vor allem ohnehin privilegierte 
Teile der Mehrheitsbevölkerung angesprochen 
werden.

Es stellt sich damit die Herausforderung, wie 
Belastungen durch den Klimawandel, Bio
diversitätsverlust und Umweltverschmutzung, 
aber auch durch Klimaschutz-, Klimaanpassungs- 
und Umweltschutzmaßnahmen im Sinne der 
Umweltgerechtigkeit fair und gerecht verteilt 
werden können. Sichergestellt werden muss, 
dass bei allen Planungen und in der konkreten 
Ausgestaltung Barrierefreiheit und Inklusion 
mitgedacht wird. 

Alle Menschen und insbesondere benachteiligte 
und vulnerable Bevölkerungsgruppen müssen 
gleichermaßen an den Vorteilen und Gewinnen 
der geplanten Maßnahmen teilhaben. Dies um-
fasst unter anderem den Zugang zu qualitativ 
hochwertigen und gesundheitsförderlichen Um-
weltressourcen wie sauberem Wasser und sau-
berer Luft oder Grün-, Frei- und Erholungsflächen 
sowie gleichberechtigter und inklusiver Mobilität. 
Maßnahmen müssen mittels einer zielgruppen-
spezifischen und gleichstellungsorientierten, an 
den Bedürfnissen der Menschen und ihren unter-
schiedlichen Lebenslagen ausgerichteten Pla-
nung so konzipiert werden, dass mit ihnen bisher 
ungenutzte Potenziale gehoben werden und sie 
ihre Wirkung kosteneffizient und voll entfalten 
können. Zu den Gruppen, die im Themenfeld 
dieser Fachleitlinie besonders marginalisiert oder 
benachteiligt wurden und werden zählen Arme 
und einkommensschwache Gruppen, Personen 
mit Migrationsgeschichte und Geflüchtete, ältere 
Menschen, Menschen mit Behinderungen sowie 
Kinder, Frauen* und LGBTIQ*. In Ländern des 
Globalen Südens betrifft dies zusätzlich Margi-
nalisierte in urbanen Zentren, indigene Völker, 
ethnische Minderheiten, landwirtschaftliche Ge-
meinschaften und Kleinbäuer*innen.

Eine Studie 4 im Auftrag des Umweltbundes-
amts hat 2020 beispielsweise belegt, dass jeder 
Aspekt des Klimawandels auch für die Gleich-
stellung der Geschlechter relevant ist. Analysen 
zu Treibhausgasemissionen zeigen, dass der 
Energieverbrauch in Industrieländern stark von 
geschlechterspezifischen Rollen beeinflusst 
wird. So nutzen Frauen* öfter den öffentlichen 
Nahverkehr oder gehen zu Fuß. Dies hängt 
damit zusammen, dass sie häufiger als Männer* 
Verantwortung für Sorgearbeit übernehmen, 
häufiger ein geringeres Einkommen und häufiger 
eine ausgeprägtere Umweltverantwortung 
haben. Aufgrund struktureller Ungleichheiten und 
Diskriminierungen sind Frauen* und LGBTIQ* 
genauso wie andere vulnerable Gruppen zugleich 
stärker von den Auswirkungen des Klimawandels 
betroffen und größeren Risiken ausgesetzt. 
Beispielsweise ist die Sterberate von Frauen* 
bei Hitzewellen deutlich höher als diejenige von 

1 | Einleitung

4 Interdependente Genderaspekte der Klimapolitik, UBA-Texte. 30 (2020), https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/interdependen-
te-genderaspekte-der-klimapolitik

https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/interdependente-genderaspekte-der-klimapolitik
https://www.umweltbundesamt.de/publikationen/interdependente-genderaspekte-der-klimapolitik
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Männern*, unter anderem aufgrund von man-
gelndem Hitzeschutz durch Armut. Eine differen-
zierte Betrachtungsweise ist auch für den Be-
reich der Klimaanpassung relevant, da vulnerable 
Gruppen besondere Schutzbedarfe haben. Für 
Frauen* ist es beispielsweise sehr wichtig, dass 
Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen 
ihrem Sicherheitsbedürfnis gerecht werden. Nur 
wenn der ÖPNV, Rad-, Fußwege und Grünan-
lagen barrierefrei, sicher und ausreichend be-
leuchtet sind, wird ihnen eine sichere Nutzung 
ermöglicht, was sich positiv auf den Klimaschutz 
auswirkt und soziale Teilhabe ermöglicht.

Auf Empfehlung der Stadtratskommission zur 
Gleichstellung von Frauen hat der Stadtrat mit 
Beschluss vom 5. Februar 2025 (Sitzungsvor-
lage Nr. 20-26 / V 14854) die „Implementierung 
von Gender Planning im Referat für Klima- und 
Umweltschutz“ mit Perspektive auf weibliche 
Betroffenheiten und Lösungsansätze aus-
drücklich gestärkt (vgl. Strategisches Ziel 1.7 
im Handlungsfeld 1: Klimaschutz und Energie). 

Bedingungen für einen integrierten Münchner 
Gleichstellungsprozess wurden 2024 auf der 
Tagung „Geschlechtergerecht und ökologisch – 
Planen und Bauen für unsere Stadt der Zukunft“ 
formuliert und diskutiert.

München ist darüber hinaus eine der 15 Modell-
kommunen des Projektes „GeKo – Gender Main-
streaming für kommunalen Klimaschutz“. Das bis 
2027 laufende Projekt wird von der Nationalen 
Klimaschutzinitiative (NKI) der Bundesregierung 
gefördert. Ziel des Projektes ist es, eine Gender-
expertise bei allen im kommunalen Klimaschutz 
tätigen Personen aufzubauen, zu institutionali-
sieren und mit entsprechenden Instrumenten zu 
unterstützen, damit Klimaschutzmaßnahmen ihre 
Wirkung handlungsfeldübergreifend voll entfalten 
können.

1 | Einleitung
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Kapitel 2 
Handlungsfeld
übergreifende Trends 
und Herausforderungen,  
Zielkonflikte und 
Synergiepotenziale

­ 
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Die in Kapitel 3 formulierten handlungsfeld
spezifischen Trends und Herausforderungen 
leiten sich größtenteils aus Themen übergeord-
neter Bedeutung und handlungsfeldübergreifen-
der Wirksamkeit ab. Diese werden im Folgenden 
kurz skizziert, um für die Betrachtung der Trends 
und Herausforderungen in den einzelnen Hand-
lungsfeldern einen Kontext zu vermitteln. Zu den 
größten Herausforderungen Münchens gehören 
der Klimawandel und in dessen Konsequenz die 
Erfordernisse des Klimaschutzes und der Klima-
anpassung. Hinzu kommen als wesentliche Her-
ausforderungen der Wachstumsdruck durch den 
Zuzug nach München, die unter anderem daraus 
resultierende Flächenkonkurrenz sowie die re-
gionale und intersektorale Zusammenarbeit. Aus 
Wechselwirkungen zwischen den Themenberei-
chen der Leitlinie können sich Zielkonflikte – zum 
Beispiel durch die erwähnte Flächenkonkurrenz – 
und Synergiepotenziale ergeben, die die Umset-
zung von Zielen beeinträchtigten oder befördern. 
Zum Abschluss des Kapitels wird dargestellt, in 
welchem Umfang und zu welchem Zweck diese 
Konflikte und Potenziale in der Fachleitlinie be-
handelt werden.

Klimawandel

Der Klimawandel ist eine der größten Heraus-
forderungen, vor denen Städte weltweit stehen. 
Vor allem dicht bebaute, wachsende Städte wie 
die Landeshauptstadt München reagieren emp-
findlich auf die Veränderung des Klimas, da sich 
Bevölkerung und Infrastruktur auf engem Raum 
konzentrieren. Durch den Wärmeinseleffekt von 
urbanen Zentren sind Städte allgemein stärker 
von thermischen Veränderungen betroffen als 
ländliche Gebiete. In München sind durch den 
Klimawandel vor allem folgende Veränderungen 
zu erwarten oder bereits festzustellen: 

 - Anstieg der Durchschnittstemperatur
 - Zunahme der Häufigkeit und Intensität von 
extremer Hitze

 - Zunahme von klimatischen Kenntagen  
(zum Beispiel Hitzetagen, Tropennächte) 

 - Veränderung des jährlichen Niederschlags
musters

 - Zunahme von Intensität und Häufigkeit von 
lokalen Starkregenereignissen

Diese Veränderungen haben direkte Auswirkun-
gen auf die Lebensqualität und Gesundheit der 
Münchner*innen, die Ökosysteme sowie die 
Infrastruktur der Stadt. Die Notwendigkeit, sich 
aktiv mit den Ursachen und Folgen des Klima-
wandels auseinanderzusetzen, zieht sich durch 
alle Handlungsfelder der Fachleitlinie Klima, Um-
welt und globale Verantwortung. 

Klimaschutz

Der Klimaschutz stellt Städte vor erhebliche 
Herausforderungen, da sie aufgrund ihrer hohen 
Bevölkerungsdichte und intensiven wirtschaft-
lichen Aktivitäten zu den größten Verursachern 
von Treibhausgasemissionen gehören und aktiv 
zum Klimawandel beitragen. Während Deutsch-
land bundesweit das Ziel verfolgt, bis 2045 klima-
neutral zu werden, hat sich München daher ein 
ambitionierteres Ziel gesetzt und strebt Klima-
neutralität bis 2035 an, wobei die Stadtverwal-
tung bereits 2030 klimaneutral sein soll. Klima-
neutralität bedeutet, dass menschliches Handeln 
das Klima nicht beeinflusst. Eine klimaneutrale 
Stadt setzt also entweder keine klimaschädlichen 
Treibhausgase frei oder die Emissionen werden 
vollständig ausgeglichen. Die Notwendigkeit um-
fassende Klimaschutzmaßnahmen zu ergreifen, 
wie zum Beispiel nachhaltige Mobilitätssysteme 
zu entwickeln oder energieeffiziente Gebäude 
und die Nutzung erneuerbarer Energien zu 
fördern, ist für Städte von zentraler Bedeutung. 
Gleichzeitig müssen soziale und wirtschaft-
liche Aspekte berücksichtigt werden, um eine 
gerechte Transformation zu gewährleisten.
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Klimaanpassung 

Neben dem Schutz des Klimas ist auch die An-
passung an die Folgen des Klimawandels von 
großer Bedeutung, sowohl für die Umwelt als 
auch für die Gesellschaft. Die Notwendigkeit der 
Klimaanpassung resultiert unmittelbar aus den 
Veränderungen, die im Abschnitt „Klimawandel“ 
dargestellt sind. Anpassungsstrategien berück-
sichtigen neben Maßnahmen auf baulicher und 
planerischer Ebene auch gesundheitliche, soziale 
und ökonomische Aspekte. Sie zielen darauf ab, 
sowohl auf die Beanspruchung der Infrastruktur 
und der Ökosysteme reagieren zu können, als 
auch negative Auswirkungen des Klimawandels 
auf die Gesundheit und Lebensqualität der Bür-
ger*innen zu minimieren.

Klimaschutz (mitigation) und Klimaanpassung 
(adaptation) stehen dabei nicht in Konkurrenz, 
sondern bilden zwei wichtige Säulen der Klima-
politik. Beide Handlungsebenen sind erforderlich, 
um die negativen Folgen des Klimawandels so 
weit wie möglich abzumildern.

2 | Handlungsfeldübergreifende Trends und Herausforderungen, Zielkonflikte und Synergiepotenziale

Verlust biologischer Vielfalt

Die globale Gemeinschaft erlebt derzeit das 
größte Artensterben seit dem Untergang der 
Dinosaurier vor etwa 66 Millionen Jahren. Dieses 
Phänomen betrifft zahlreiche Tier- und Pflanzen-
arten und vollzieht sich erheblich schneller als in 
früheren Erdzeitaltern. Der Rückgang der bio-
logischen Vielfalt, auch bekannt als Biodiversität, 
hat sich in den vergangenen Jahrzehnten auch in 
unseren Breiten dramatisch beschleunigt und ist 
ein ebenso drängendes Problem wie der Klima-
wandel. Denn Biodiversität ist entscheidend für 
Ökosystemleistungen, also Leistungen, die die 
Natur bereitstellt, wie Klimaregulierung, Wasser-
reinigung und Schutz vor Überflutung durch Was-
serspeicherung. Weitere für die Stadtgesellschaft 
relevante Ökosystemleistungen sind Positivwir-
kungen auf Bodenbildung und  - fruchtbarkeit und 
somit auf die Produktion von Lebensmitteln, für 
die auch die Bestäubungsleistung von Nutzpflan-
zen essenziell ist. Biologische Vielfalt ist darüber 
hinaus die Basis für nachwachsende Rohstoffe 
für die Bioökonomie wie zum Beispiel Kraftstoffe 
oder Fasern und die Entwicklung von Arzneimit-
teln. Eine vielfältige Natur ist die Voraussetzung 
dafür, als Gesellschaft widerstandsfähiger gegen 
Veränderungen durch den Klimawandel zu sein 
und trägt zudem als Freizeit-, Rückzugs- und Er-
holungsort zu unserer Erholung bei.
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Wachstumsdruck und Flächen
konkurrenz

­

München befindet sich seit 1999 in einer Phase 
des Bevölkerungswachstums. Im Jahr 2025 
leben 1,6 Millionen Personen mit Hauptwohnsitz 
in München. Bei einer Fläche von 311 Quadrat
kilometern (km²) ist München deutschlandweit 
die Stadt mit der höchsten Bevölkerungsdich-
te, mit durchschnittlich etwa 5.160 Einwoh-
ner*innen je km². Auch in Zukunft ist weiteres 
Wachstum zu erwarten: Bis zum Jahr 2045 wird 
ein Zuwachs auf über 1,8 Millionen Einwoh-
ner*innen prognostiziert. Dies entspricht einem 
durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 
0,63 Prozent. München gehört damit zu den am 
schnellsten wachsenden Städten Deutschlands. 

Mit der Bevölkerungsdichte in enger Verbindung 
steht die Versiegelung. Sie ist in ökologischer und 
klimatischer Hinsicht von großer Bedeutung und 
hat eine Reihe von Auswirkungen zum Beispiel 
auf den Wasserhaushalt, den Oberflächenab-
fluss, das Maß der Aufheizung, die Luftfeuchtig-
keit und die Staubentwicklung. Faktoren, die das 
Stadtklima sowohl im jeweiligen Umfeld vor Ort 
als auch im gesamten Stadtgebiet massiv be
einflussen. 

Der anhaltende Bevölkerungszuwachs geht mit 
weiterhin steigendem Bedarf an Flächen für 
Wohnen und Infrastruktur einher und vergrößert 
so die Herausforderungen in allen Handlungs
feldern der Fachleitlinie Klima, Umwelt und 
globale Verantwortung. Die bereits hohe Bebau-
ungsdichte führt zu einer Flächen- und Nutzungs-
konkurrenz im Spannungsfeld Wohnen, gewerb-
liche Entwicklungen, Mobilität, Klimaschutz und 
Klimaanpassung, Naturschutz, Grün- und Frei-
flächen und nicht zuletzt Lebensqualität, Gesund-
heit und Aufenthaltsqualität im Wohnumfeld. 
Die Flächenknappheit und der hohe Nutzungs-
druck führen des Weiteren zu hohen Boden- und 
Immobilienpreisen. Dies beeinflusst zum Bei-
spiel die Lebensqualität vulnerabler Gruppen in 
München, die unter dem Mangel an bezahlbaren 
Wohnraum leiden.

Intersektorale Zusammenarbeit und 
Stadt-Umland-Beziehungen 

Angesichts der aktuellen Herausforderungen ist 
es wichtig, die Zusammenarbeit zwischen den 
verschiedenen Sektoren wie Stadtverwaltung, 
Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft 
kontinuierlich zu stärken und auszubauen. Eine 
enge Kooperation fördert die Entwicklung und 
Umsetzung ganzheitlicher Strategien, um den 
vielfältigen und komplexen Herausforderungen 
gerecht werden zu können. Projekte mit der 
Zivilgesellschaft und engagierten Bürger*innen, 
machen den Wert des eigenen persönlichen 
Handelns erfahrbar und bieten die Möglichkeit, 
an politischen Prozessen oder anderen gesell-
schaftlichen Aktivitäten teilzunehmen und diese 
mitzugestalten. Die Zusammenarbeit mit lokalen 
und in der Landeshauptstadt ansässigen, über-
regional oder international tätigen Unternehmen, 
etwa im Rahmen des Klimapakts Münchener 
Wirtschaft, ist von zentraler Bedeutung. Sie dient 
dazu, München als nachhaltigen Wirtschafts-
standort zu definieren und klimapositive sowie 
nachhaltige Entwicklungen in der Wirtschaft zu 
fördern.

Die Stadt-Umland-Beziehungen Münchens 
zeichnen sich durch eine enge wirtschaftliche, 
soziale und ökologische Verflechtung mit den 
umliegenden Landkreisen aus. Um den Her-
ausforderungen aufgrund des Klimawandels, 
städtischen Wachstums und zunehmender Be-
völkerung zu begegnen, sind Kooperationen und 
gemeinsame Anstrengungen erforderlich. Dies 
betrifft zum Beispiel die Bereiche Verkehrsinfra-
struktur, Energieversorgung und Wohnungsbau 
sowie Umwelt- und Artenschutz. 
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Regulatorische Entwicklungen auf 
Bundes- und EU-Ebene 

Strategien und Prozesse der Stadtverwaltung 
sind von Rahmenbedingungen auf staatlicher, 
nationaler und internationaler Ebene geprägt. 
Wichtige zukünftige Rahmenbedingungen sind 
beispielsweise regulative Maßnahmen wie 
der EU Green Deal 5, die EU-Taxonomie zur 
Klassifizierung von Wirtschaftsaktivitäten hin-
sichtlich ihrer Nachhaltigkeit 6, die Corporate 
Sustainability Reporting Directive (CSRD) 7 zur 
Nachhaltigkeitsberichterstattung von Unter- 
nehmen und die EU-Verordnung zur Wieder
herstellung der Natur als ein Kernelement der 
EU-Biodiversitätsstrategie 8.Diese Initiativen 
zielen darauf ab, nachhaltige Entwicklung zu 
fördern und den Klimaschutz zu unterstützen  
und sind deshalb auch von zentraler Bedeutung 
für die Ziele dieser Leitlinie.
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Zielkonflikte und Synergie
potenziale 

­

Kommunale Interessen und Zielsetzungen, deren 
Umsetzung für sich genommen notwendig sind, 
können sich gegenseitig negativ beeinflussen und 
im Extremfall ausschließen. Andererseits zeigt 
sich, dass es vielfach Synergien zwischen einzel-
nen Handlungsfeldern und weiteren Fachleitlinien 
oder Rahmenkonzepten gibt, die sich wechsel-
seitig positiv bestärken können und noch nicht 
ausgeschöpfte Synergiepotenziale aufweisen. Der 
Anspruch der Fachleitlinie ist dabei nicht, vor-
handene Zielkonflikte zu lösen, sondern sie und 
Synergiepotenziale transparent darzustellen.

Die strategischen und operativen Ziele der sechs 
Handlungsfelder der Fachleitlinie Klima, Umwelt 
und globale Verantwortung weisen zahlreiche 
Querverbindungen und Interaktionen zwischen 
den Zielen der einzelnen Handlungsfelder auf.

„Zielkonflikte, Nutzungskonkurrenzen und 
Interessenkonflikte sind unausweichlich, 
müssen strukturiert und transparent abge-
wogen werden und bedürfen einer klaren 
Lösungsstruktur.“  
(Aus der Präambel der P erspektive  München)

5 Kommissionsmitteilung COM (2019) 640 final vom 11.12.2019, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CE-
LEX:52019DC0640 
6 Verordnung (EU) 2020/852 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18.06.2020, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
HTML/?uri=CELEX:32020R0852 
7 Richtlinie (EU) 2022/2464 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 14.12.2022, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
HTML/?uri=CELEX:32022L2464 
8 Verordnung (EU) 2024/1991 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 24.06.2024, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/
HTML/?uri=OJ:L_202401991 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32020R0852
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022L2464
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=CELEX:32022L2464
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401991
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/HTML/?uri=OJ:L_202401991
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Diese Zusammenhänge führen dazu, dass 
zwischen Zielen sowohl auf strategischer als 
auch operativer Ebene Konflikte und Synergien 
entstehen können:

 - Strategische oder operative Ziele, die sich in 
ihrer Umsetzung negativ auf andere Ziele aus-
wirken können, führen zu potenziellen Ziel-
konflikten und erschweren oder gefährden die 
Zielerreichung. 

 - Beispiel: Der Bedarf an Dachflächen für den 
Ausbau der Photovoltaik, um erneuerbare Ener-
gien zu fördern und Treibhausgasemissionen zu 
senken, kann in Konkurrenz zu dem Ziel ste-
hen, mehr Dachflächen für die Sicherung der 
Biodiversität zu nutzen.

 - Unter Synergien sind Schnittmengen zwischen 
strategischen oder operativen Zielen zu verste-
hen, die sich in ihrer positiven Wirkung gegen-
seitig verstärken und so die Zielerreichung 
fördern. 

 - Beispiel: Maßnahmen zur Reduzierung der 
CO2-Emissionen, wie eine Minderung des mo-
torisierten Individualverkehrs durch den Ausbau 
des öffentlichen Personennahverkehrs, wirken 
sich gleichzeitig positiv auf den Lärmschutz 
sowie die Luftqualität aus.

Das Zusammenspiel von Zielkonflikten und 
Synergien betrifft alle Handlungsfelder der Fach-
leitlinie und schafft damit einen umfangreichen 
intersektoralen Koordinierungsbedarf zwischen 
zahlreichen Akteur*innen.

In den referatsübergreifenden Abstimmungs-
runden wurden bestehende Zielkonflikte und 
Synergiepotenziale sowohl auf Ebene der strate-
gischen als auch der operativen Ziele ermittelt. 
Eine umfassende Wirkungsanalyse von Zielkon-
flikten und Synergien geht jedoch deutlich über 
den Rahmen der Fachleitlinie Klima, Umwelt und 
globale Verantwortung hinaus. Die Fachleitlinie 
zielt im Sinne einer ersten Bestandsaufnahme 
daher darauf ab, zentrale Zielkonflikte und Syn-
ergien auf Zielebene in den einzelnen Handlungs-
feldern zu benennen, um einen Diskurs anzusto-
ßen und eine Grundlage für eine eingehendere 
Befassung mit der Thematik im Rahmen der 
Perspektive München zu schaffen.

Die Umsetzung von Zielen kann maßgeblich 
unterstützt und vorangebracht werden, wenn 
Investitionen und politische Entscheidungen auf 
die Förderung von Synergieeffekten zwischen 
Zielen und die Minimierung von Konflikten aus-
gerichtet werden. Dazu bedarf es der Abwägung 
von Zielkonflikten, der Priorisierung von Zielen 
sowie teils auch des Findens alternativer Lö-
sungsansätze.

Fazit

Die handlungsfeldübergreifenden Trends und 
Herausforderungen zeigen, dass eine integrierte 
Herangehensweise an die Herausforderungen 
in allen Themenfeldern und Querschnittsthe-
men der Fachleitlinie Klima, Umwelt und globale 
Verantwortung unerlässlich ist. Klimawandel, 
Klimaschutz, Klimaanpassung, Wachstumsdruck 
und Nutzungskonkurrenz sind allgegenwärtige, 
miteinander verbundene Herausforderungen, 
die in der Planung und Umsetzung von Maß-
nahmen berücksichtigt werden müssen, um die 
gesetzten Ziele zu erreichen. Ein aktiver Dialog 
zwischen allen Akteur*innen, einschließlich 
Stadtverwaltung, Bürger*innen, Unternehmen 
und zivilgesellschaftlichen Organisationen, ist 
notwendig, um die Herausforderungen gemein-
sam zu bewältigen und eine zukunftsfähige Stadt 
zu gestalten. Zukünftig sollte eine systematische 
Betrachtung und Behandlung potenzieller Ziel-
konflikte und Synergien verstärkt dazu beitragen, 
die Zielerreichung zu unterstützen.
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Kapitel 3 
Handlungsfelder 
und Zielsystem
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Aufbau und Inhalt der Handlungs
felder

­

Die nachfolgenden Handlungsfelder folgen einer 
einheitlichen Struktur. Damit werden künftige 
Aktualisierungen und Fortschreibungen der Fach-
leitlinie erleichtert und Fortschritte erkennbar 
gemacht. Die Fachleitlinie soll künftig auf Basis 
einer Bestandsaufnahme alle sechs Jahre fortge-
schrieben werden. Sie wird damit zu einem wich-
tigen und transparenten Tool der strategischen 
Planung im Bereich Klima, Umwelt und globale 
Verantwortung. 

Am Anfang jedes Handlungsfelds wird mit 
farblichen Symbolen der SDGs und der Nen-
nung der jeweiligen SDG-Unterziele angezeigt, 
auf welche der globalen Ziele nachhaltiger Ent-
wicklung die Ziele im Handlungsfeld wesentlich 
einzahlen. Um die Integration der Fachleitlinie in 
die Perspektive München zu veranschaulichen 
und weitere Orientierung zu bieten sind an die-
ser Stelle auch die entsprechenden Leitziele der 
Strategischen Leitlinien integriert. Ein Überblick 
über die Strategischen Leitlinien der Perspektive 
München mit ihren 34 Leitzielen findet sich hier:  
www.muenchen.de/perspektive.

Darüber hinaus umfasst jedes Handlungsfeld 
sieben Elemente:

1.	 Die Beschreibung des Gegenstands des 
Handlungsfeldes dient der inhaltlichen Über-
sicht und Einordung des jeweiligen Fachthe-
mas.

2.	 Die beschlossenen Strategien und 
Konzepte, die für die Ausarbeitung und Ziel-
formulierung im Handlungsfeld grundlegend 
sind, werden benannt.

3.	 Die Beschreibung der Trends und Heraus­
forderungen bezieht sich auf die absehbaren 
zukünftigen Einflüsse von außen, die das 
Handlungsfeld schon heute und zukünftig 
möglicherweise noch stärker beeinflus-
sen. Die Reflexion der sich abzeichnenden 
Rahmenbedingungen dient zudem dazu, 
zukunftsgerichtete und zukunftsfähige Stra-
tegien zu entwickeln, die auch morgen und 
übermorgen noch Gültigkeit haben. 

4.	 Die visionäre Zielrichtung im jeweiligen 
Handlungsfeld bietet Orientierung an einem 
starken, positiven, zukunftsgerichteten Zielbild 
und beschreibt den optimalen Zustand in der 
Zukunft, wenn alle steuerbaren Entwicklun-
gen bestmöglich verlaufen.

5.	 Die strategischen Ziele definieren die lang-
fristige Ausrichtung im Handlungsfeld, um 
der unter Punkt 4 genannten Vision näher zu 
kommen. Sie beschreiben einen angestrebten 
zukünftigen Zustand in etwa zehn Jahren und 
beziehen sich explizit nicht auf umgesetzte 
Maßnahmen oder Aktivitäten. Zusammen mit 
den operativen Zielen bilden sie den Kern der 
Fachleitlinie. 

6.	 Durch die operativen Ziele werden Schwer-
punktsetzungen bis zum Jahr 2030 festgelegt. 
Operative Ziele sind kleinteiliger als die stra-
tegischen Ziele und zahlen gleichzeitig auf die 
Erreichung ebenjener strategischen Ziele ein. 
Je operativem Ziel ist mindestens ein Indika­
tor hinterlegt, mit dem die Zielerreichung von 
den jeweilig zuständigen Stellen gemessen 
werden kann und der eine Fortschrittskontrol-
le ermöglicht. 

7.	 Abschließend sind handlungsfeldspezifische 
Zielkonflikte und Synergiepotenziale auf-
gezeigt, so dass sie zukünftig noch stärker 
berücksichtigt, genutzt beziehungsweise aus-
gehandelt werden können.

Aufgrund der Komplexität und Vielfalt der zu be-
wältigenden Aufgaben sowie der zeitlich häufig 
relativ langfristigen Zieldefinitionen werden 
bewusst Ziele und Maßnahmen dargestellt, die 
hohe Priorität aufweisen, in kürzeren Intervallen 
überprüfbar sind und deren Umsetzung für die 
Referate nicht mit einer signifikant erhöhten Auf-
gabenbelastung verbunden ist. 

3 | Handlungsfelder und Zielsystem
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Gegenstand des Handlungsfelds

Städte sind für rund 70 Prozent aller globalen 
Treibhausgas-Emissionen verantwortlich und 
tragen damit erheblich zum Klimawandel bei. 
Daher hat München 2019 den Klimanotstand 
ausgerufen. Der Stadtrat hat beschlossen, die 
energiebedingten Treibhausgas-Emissionen bis 
2035 auf 0,3 Tonnen pro Einwohner*in zu senken 
und den Weg zur Klimaneutralität zu beschleu-
nigen. Klimaschutzmaßnahmen müssen be-
sonders in den Bereichen Wärme, Kälte, Strom, 
Verkehr und Wirtschaft umgesetzt und forciert 
werden, um eine Energiewende von fossilen hin 
zu regenerativen Energiequellen zu erreichen.

Im Fachgutachten Klimaneutralität, welches von 
der Landeshauptstadt München in Auftrag ge-
geben und 2021 veröffentlicht wurde, konnten 
Hebel für eine effiziente Energiewende identi-
fiziert werden, die aktuell handlungsleitend sind 
und sich als strategische Ziele in dieser Fachleit-
linie sowie als strategische Prioritäten im Klima-
stadtvertrag wiederfinden.

Mit dem Klimastadtvertrag und der Mission 
Klimaneutralität (EU-Mission „100 klimaneu-
trale und smarte Städte bis 2030“) erhalten 
die Strategien und zahlreichen Aktivitäten des 
Klimaschutzes in München einen europäischen 
Rahmen zusätzlich zur strategischen Einbettung 
in die Perspektive München sowie eine Öffnung 
in die Stadtgesellschaft hinein. Im Klimastadt-
vertrag verpflichtet sich die Landeshauptstadt 
München, die in der EU-Mission Climate Neutral 
and Smart Cities Mission festgeschriebenen 
Ziele umzusetzen, ihre Handlungsmöglich
keiten vollumfänglich auszuschöpfen, die Ergeb-
nisse der Münchner Demonstrationsprojekte 
NEBourhoods und ASCEND zu nutzen und eine 
Vorbildfunktion einzunehmen. Im Rahmen der 
Mission Klimaneutralität bindet das Transition 
Team über die Verwaltung hinaus alle Akteur*in-
nen der Stadtgesellschaft aktiv in den Klima-
schutz ein. 

Handlungsfeld 1: 
Klimaschutz und Energie
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Vereinte Nationen  A/RES/70/1*  


Verteilung: Allgemein  
21. Oktober  2015  Generalversammlung  


Siebzigste Tagung  
Tagesordnungspunkte 15 und 16  


Resolution der  Generalversammlung,  verabschiedet am  25.  September 2015  


[ohne Überweisung an einen  Hauptausschuss (A/70/L.1)]  


70/1.  Transformation unserer Welt:  die Agenda 2030 für  
nachhaltige Entwicklung  


Die Generalversammlung  


verabschiedet  das folgende Ergebnisdokument des  Gipfeltreffens der  Vereinten Natio
nen zur Verabschiedung der Post-2015-Entwicklungsagenda:  


-


Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige  
Entwicklung  


Präambel   


Diese Agenda ist ein Aktionsplan für die Menschen, den Planeten und den Wohlstand. 
Sie will außerdem den universellen Frieden in größerer Freiheit festigen. Wir sind uns des-
sen bewusst, dass die Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und Dimensionen, ein-
schließlich der extremen Armut, die größte globale Herausforderung und eine unabdingbare 
Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung ist. 


Alle Länder und alle Interessenträger werden diesen Plan in kooperativer Partnerschaft 
umsetzen. Wir sind entschlossen, die Menschheit von der Tyrannei der Armut und der Not 
zu befreien und unseren Planeten zu heilen und zu schützen. Wir sind entschlossen, die küh-
nen und transformativen Schritte zu unternehmen, die dringend notwendig sind, um die Welt 
auf den Pfad der Nachhaltigkeit und der Widerstandsfähigkeit zu bringen. Wir versprechen, 
auf dieser gemeinsamen Reise, die wir heute antreten, niemanden zurückzulassen. 


Die heute von uns verkündeten 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und 169 Ziel-
vorgaben zeigen, wie umfassend und ambitioniert diese neue universelle Agenda ist. Sie 
sollen auf den Millenniums-Entwicklungszielen aufbauen und vollenden, was diese nicht 
erreicht haben. Sie sind darauf gerichtet, die Menschenrechte für alle zu verwirklichen und 
Geschlechtergleichstellung und die Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen zu errei-
chen. Sie sind integriert und unteilbar und tragen in ausgewogener Weise den drei Dimensio-
nen der nachhaltigen Entwicklung Rechnung: der wirtschaftlichen, der sozialen und der öko-
logischen Dimension. 


* Aus  technischen Gründen neu herausgegeben  am  28.  Februar  2020  (gilt nur für  Deutsch).  


15-16301 (G) 
          







 
 


 


  


  
 


   
 


  


  
 
 


   
 


  
  


      
 


 
 


   
 


   
 


 
 
 


   
 


    
   


  
 
 


    
 


  
  


  
 


  
 


  
 
 
 


  
 
 
 
 


  


A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


Die Ziele und Zielvorgaben werden in den nächsten fünfzehn Jahren den Anstoß zu 
Maßnahmen in den Bereichen geben, die für die Menschheit und ihren Planeten von ent-
scheidender Bedeutung sind. 


Menschen 


Wir sind entschlossen, Armut und Hunger in allen ihren Formen und Dimensionen ein 
Ende zu setzen und sicherzustellen, dass alle Menschen ihr Potenzial in Würde und Gleich-
heit und in einer gesunden Umwelt voll entfalten können. 


Planet 


Wir sind entschlossen, den Planeten vor Schädigung zu schützen, unter anderem durch 
nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion, die nachhaltige Bewirtschaftung seiner 
natürlichen Ressourcen und umgehende Maßnahmen gegen den Klimawandel, damit die 
Erde die Bedürfnisse der heutigen und der kommenden Generationen decken kann. 


Wohlstand 


Wir sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass alle Menschen ein von Wohlstand ge-
prägtes und erfülltes Leben genießen können und dass sich der wirtschaftliche, soziale und 
technische Fortschritt in Harmonie mit der Natur vollzieht. 


Frieden 


Wir sind entschlossen, friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaften zu fördern, 
die frei von Furcht und Gewalt sind. Ohne Frieden kann es keine nachhaltige Entwicklung 
geben und ohne nachhaltige Entwicklung keinen Frieden. 


Partnerschaft 


Wir sind entschlossen, die für die Umsetzung dieser Agenda benötigten Mittel durch 
eine mit neuem Leben erfüllte Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung zu mobi-
lisieren, die auf einem Geist verstärkter globaler Solidarität gründet, insbesondere auf die 
Bedürfnisse der Ärmsten und Schwächsten ausgerichtet ist und an der sich alle Länder, alle 
Interessenträger und alle Menschen beteiligen. 


Die Querverbindungen zwischen den Zielen für nachhaltige Entwicklung und deren 
integrierter Charakter sind für die Erfüllung von Ziel und Zweck der neuen Agenda von 
ausschlaggebender Bedeutung. Wenn wir unsere Ambitionen in allen Bereichen der Agenda 
verwirklichen können, wird sich das Leben aller Menschen grundlegend verbessern und eine 
Transformation der Welt zum Besseren stattfinden. 
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Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


Erklärung 


Einleitung 


1. Wir, die Staats- und Regierungschefs und Hohen Vertreter, versammelt vom 25. bis 
27. September 2015 am Amtssitz der Vereinten Nationen in New York zum siebzigsten Jah-
restag der Organisation, haben heute neue globale Ziele für nachhaltige Entwicklung be-
schlossen. 


2. Im Namen der Völker, denen wir dienen, haben wir einen historischen Beschluss über 
einen umfassenden, weitreichenden und die Menschen in den Mittelpunkt stellenden Kata-
log universeller und transformativer Ziele und Zielvorgaben gefasst. Wir verpflichten uns, 
uns unermüdlich für die volle Umsetzung dieser Agenda bis im Jahr 2030 einzusetzen. Wir 
sind uns dessen bewusst, dass die Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und Dimen-
sionen, einschließlich der extremen Armut, die größte globale Herausforderung darstellt und 
eine unabdingbare Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung ist. Wir bekennen uns 
dazu, die nachhaltige Entwicklung in ihren drei Dimensionen – der wirtschaftlichen, der 
sozialen und der ökologischen – in ausgewogener und integrierter Weise herbeizuführen. 
Wir werden außerdem auf den Erfolgen der Millenniums-Entwicklungsziele aufbauen und 
danach streben, die noch unerledigten Aufgaben zu vollenden. 


3. Wir sind entschlossen, von heute bis 2030 Armut und Hunger überall auf der Welt zu 
beenden, die Ungleichheiten in und zwischen Ländern zu bekämpfen, friedliche, gerechte 
und inklusive Gesellschaften aufzubauen, die Menschenrechte zu schützen und Geschlech-
tergleichstellung und die Selbstbestimmung der Frauen und Mädchen zu fördern und den 
dauerhaften Schutz unseres Planeten und seiner natürlichen Ressourcen sicherzustellen. Wir 
sind außerdem entschlossen, die Bedingungen für ein nachhaltiges, inklusives und dauerhaf-
tes Wirtschaftswachstum, geteilten Wohlstand und menschenwürdige Arbeit für alle zu 
schaffen, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Entwicklungsstufen und Kapazitä-
ten der einzelnen Länder. 


4. Wir verpflichten uns, auf dieser großen gemeinsamen Reise, die wir heute antreten, 
niemanden zurückzulassen. Im Bewusstsein der grundlegenden Bedeutung der Würde des 
Menschen ist es unser Wunsch, dass alle Ziele und Zielvorgaben für alle Nationen und Völ-
ker und für alle Teile der Gesellschaft erfüllt werden, und wir werden uns bemühen, dieje-
nigen zuerst zu erreichen, die am weitesten zurückliegen. 


5. Diese Agenda ist von beispielloser Reichweite und Bedeutung. Sie wird von allen 
Ländern akzeptiert und ist auf alle anwendbar, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Realitäten, Kapazitäten und Entwicklungsstufen der einzelnen Länder und unter Beachtung 
der nationalen Politiken und Prioritäten. Ihre Ziele und Zielvorgaben sind universell und 
betreffen die ganze Welt, die entwickelten Länder wie die Entwicklungsländer. Sie sind in-
tegriert und unteilbar und tragen den drei Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung in 
ausgewogener Weise Rechnung. 


6. Die Ziele und Zielvorgaben sind das Ergebnis von über zwei Jahren intensiver öffent-
licher Konsultationen und des Engagements mit der Zivilgesellschaft und anderen Interes-
senträgern auf der ganzen Welt, wobei den Stimmen der Ärmsten und Schwächsten beson-
dere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Die wertvolle Arbeit der Offenen Arbeitsgruppe der 
Generalversammlung über die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung wie auch der Verein-
ten Nationen, deren Generalsekretär im Dezember 2014 einen Synthesebericht vorlegte, war 
ebenfalls Teil dieser Konsultationen. 


Unsere Vision 


7. Diese Ziele und Zielvorgaben sind Ausdruck einer äußerst ambitionierten und trans-
formativen Vision. Wir sehen eine Welt vor uns, die frei von Armut, Hunger, Krankheit und 
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


Not ist und in der alles Leben gedeihen kann. Eine Welt, die frei von Furcht und Gewalt ist. 
Eine Welt, in der alle Menschen lesen und schreiben können. Eine Welt mit gleichem und 
allgemeinem Zugang zu hochwertiger Bildung auf allen Ebenen, zu Gesundheitsversorgung 
und Sozialschutz, in der das körperliche, geistige und soziale Wohlergehen gewährleistet ist. 
Eine Welt, in der wir unser Bekenntnis zu dem Menschenrecht auf einwandfreies Trinkwas-
ser und Sanitärversorgung bekräftigen, in der es verbesserte Hygiene gibt und in der ausrei-
chende, gesundheitlich unbedenkliche, erschwingliche und nährstoffreiche Nahrungsmittel 
vorhanden sind. Eine Welt, in der die menschlichen Lebensräume sicher, widerstandsfähig 
und nachhaltig sind und in der alle Menschen Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher und nach-
haltiger Energie haben. 


8. Wir sehen eine Welt vor uns, in der die Menschenrechte und die Menschenwürde, die 
Rechtsstaatlichkeit, die Gerechtigkeit, die Gleichheit und die Nichtdiskriminierung allge-
mein geachtet werden, in der Rassen, ethnische Zugehörigkeit und kulturelle Vielfalt geach-
tet werden und in der Chancengleichheit herrscht, die die volle Entfaltung des menschlichen 
Potenzials gewährleistet und zu geteiltem Wohlstand beiträgt. Eine Welt, die in ihre Kinder 
investiert und in der jedes Kind frei von Gewalt und Ausbeutung aufwächst. Eine Welt, in 
der jede Frau und jedes Mädchen volle Gleichstellung genießt und in der alle rechtlichen, 
sozialen und wirtschaftlichen Schranken für ihre Selbstbestimmung aus dem Weg geräumt 
sind. Eine gerechte, faire, tolerante, offene und sozial inklusive Welt, in der für die Bedürf-
nisse der Schwächsten gesorgt wird. 


9. Wir sehen eine Welt vor uns, in der jedes Land ein dauerhaftes, inklusives und nach-
haltiges Wirtschaftswachstum genießt und es menschenwürdige Arbeit für alle gibt. Eine 
Welt, in der die Konsum- und Produktionsmuster und die Nutzung aller natürlichen Res-
sourcen – von der Luft bis zum Boden, von Flüssen, Seen und Grundwasserleitern bis zu 
Ozeanen und Meeren – nachhaltig sind. Eine Welt, in der Demokratie, gute Regierungsfüh-
rung und Rechtsstaatlichkeit sowie ein förderliches Umfeld auf nationaler und internationa-
ler Ebene unabdingbar für eine nachhaltige Entwicklung sind, darunter ein dauerhaftes und 
inklusives Wirtschaftswachstum, soziale Entwicklung, Umweltschutz und die Beseitigung 
von Armut und Hunger. Eine Welt, in der die Entwicklung und die Anwendung von Tech-
nologien den Klimawandel berücksichtigen, die biologische Vielfalt achten und resilient 
sind. Eine Welt, in der die Menschheit in Harmonie mit der Natur lebt und in der wildlebende 
Tiere und Pflanzen und andere Lebewesen geschützt sind. 


Unsere gemeinsamen Grundsätze und Verpflichtungen 


10. Die neue Agenda orientiert sich an den Zielen und Grundsätzen der Charta der Ver-
einten Nationen, insbesondere der uneingeschränkten Achtung des Völkerrechts. Sie gründet 
auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte1, den internationalen Menschenrechts-
verträgen, der Millenniums-Erklärung2 und dem Ergebnis des Weltgipfels 20053. Sie stützt 
sich außerdem auf weitere Rechtsinstrumente, wie die Erklärung über das Recht auf Ent-
wicklung4. 


11. Wir bekräftigen die Ergebnisse aller großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Ver-
einten Nationen, die eine solide Grundlage für nachhaltige Entwicklung geschaffen und zur 
Ausgestaltung der neuen Agenda beigetragen haben. Dazu gehören die Rio-Erklärung über 


1 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/menschenrechte/ 
aemr.pdf. 
2 Resolution 55/2. 
3 Resolution 60/1. 
4 Resolution 41/128, Anlage. 
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Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


Umwelt und Entwicklung5, der Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung, der Weltgipfel für 
soziale Entwicklung, das Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz über Bevölke-
rung und Entwicklung6, die Aktionsplattform von Beijing7 und die Konferenz der Vereinten 
Nationen über nachhaltige Entwicklung. Wir bekräftigen außerdem die Folgemaßnahmen 
zu diesen Konferenzen, darunter die Ergebnisse der Vierten Konferenz der Vereinten Nati-
onen über die am wenigsten entwickelten Länder, der dritten Internationalen Konferenz über 
die kleinen Inselentwicklungsländer, der zweiten Konferenz der Vereinten Nationen über 
die Binnenentwicklungsländer und der Dritten Weltkonferenz der Vereinten Nationen über 
die Verringerung des Katastrophenrisikos. 


12. Wir bekräftigen alle Grundsätze der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 
unter anderem das in Grundsatz 7 festgelegte Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedli-
chen Verantwortlichkeiten. 


13. Die auf diesen großen Konferenzen und Gipfeltreffen markierten Herausforderungen 
und eingegangenen Verpflichtungen sind eng miteinander verknüpft und erfordern inte-
grierte Lösungen. Um sie wirksam bewältigen zu können, bedarf es eines neuen Ansatzes. 
Nachhaltige Entwicklung beruht auf der Erkenntnis, dass die Beseitigung der Armut in allen 
ihren Formen und Dimensionen, die Bekämpfung der Ungleichheit in und zwischen Län-
dern, die Erhaltung unseres Planeten, die Herbeiführung eines dauerhaften, inklusiven und 
nachhaltigen Wirtschaftswachstums und die Förderung der sozialen Inklusion miteinander 
verbunden und wechselseitig voneinander abhängig sind. 


Unsere Welt heute 


14. Wir haben uns zu einem Zeitpunkt versammelt, in dem die nachhaltige Entwicklung 
vor immense Herausforderungen gestellt ist. Milliarden unserer Bürger leben nach wie vor 
in Armut, und ein Leben in Würde wird ihnen verwehrt. Die Ungleichheiten innerhalb der 
Länder und zwischen ihnen nehmen zu. Es bestehen enorme Unterschiede der Chancen, des 
Reichtums und der Macht. Geschlechterungleichheit stellt nach wie vor eine der größten 
Herausforderungen dar. Arbeitslosigkeit, insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit, ist ein er-
hebliches Problem. Weltweite Gesundheitsgefahren, häufiger auftretende und an Intensität 
zunehmende Naturkatastrophen, eskalierende Konflikte, gewalttätiger Extremismus, Terro-
rismus und damit zusammenhängende humanitäre Krisen und die Vertreibung von Men-
schen drohen einen Großteil der in den letzten Jahrzehnten erzielten Entwicklungsfort-
schritte zunichte zu machen. Die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen und die nachtei-
ligen Auswirkungen der Umweltzerstörung, darunter Wüstenbildung, Dürre, Landverödung, 
Süßwasserknappheit und Verlust der Biodiversität, haben eine immer länger werdende Liste 
sich verschärfender Menschheitsprobleme zur Folge. Der Klimawandel ist eine der größten 
Herausforderungen unserer Zeit, und seine nachteiligen Auswirkungen untergraben die Fä-
higkeit aller Länder, eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Der globale Temperaturan-
stieg, der Anstieg des Meeresspiegels, die Versauerung der Ozeane und andere Auswirkun-
gen des Klimawandels haben schwerwiegende Folgen für die Küstengebiete und tieflie-


5 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 
1992, Vol. I, Resolutions Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und 
Korrigendum), Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ 
agenda21/rio.pdf. 
6 Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5–13 September 1994 
(United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage. 
7 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. In Deutsch verfügbar unter 
http://www.un.org/Depts/german/conf/beijing/anh_2.html. 
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gende Küstenstaaten, darunter viele der am wenigsten entwickelten Länder und kleinen In-
selentwicklungsländer. Das Überleben vieler Gesellschaften und der biologischen Unterstüt-
zungssysteme der Erde ist in Gefahr. 


15. Dies ist aber auch ein Zeitpunkt immenser Chancen. Bei der Bewältigung vieler Ent-
wicklungsprobleme konnten wesentliche Fortschritte erzielt werden. Innerhalb der letzten 
Generation konnten Millionen von Menschen aus extremer Armut befreit werden. Der Bil-
dungszugang sowohl von Jungen als auch von Mädchen ist wesentlich erweitert worden. 
Die Ausbreitung der Informations- und Kommunikationstechnologien und die globale Ver-
netzung sowie wissenschaftliche und technische Neuerungen in so unterschiedlichen Berei-
chen wie Medizin und Energie bieten ein großes Potenzial für die Beschleunigung des 
menschlichen Fortschritts, die Überbrückung der digitalen Kluft und den Aufbau von Wis-
sensgesellschaften. 


16. Vor beinahe fünfzehn Jahren wurden die Millenniums-Entwicklungsziele vereinbart. 
Sie bildeten einen wichtigen Rahmen für die Entwicklung, und auf einigen Gebieten wurden 
beträchtliche Fortschritte erzielt. Diese waren jedoch ungleichmäßig verteilt, insbesondere 
in Afrika, den am wenigsten entwickelten Ländern, den Binnenentwicklungsländern und den 
kleinen Inselentwicklungsländern, und bei einigen Millenniums-Entwicklungszielen sind 
wir nach wie vor im Rückstand, namentlich was die Gesundheit von Müttern, Neugeborenen 
und Kindern und die reproduktive Gesundheit angeht. Wir verpflichten uns erneut auf die 
volle Verwirklichung aller Millenniums-Entwicklungsziele, einschließlich derjenigen, bei 
denen wir im Rückstand sind, insbesondere indem wir den am wenigsten entwickelten Län-
dern und anderen Ländern in besonderen Situationen im Einklang mit den relevanten Unter-
stützungsprogrammen eine zielgerichtete und erweiterte Hilfe bereitstellen. Die neue 
Agenda baut auf den Millenniums-Entwicklungszielen auf und sucht zu vollenden, was 
diese nicht erreicht haben, indem sie insbesondere die Schwächsten erreichen will. 


17. Die Reichweite des von uns heute vorgelegten Rahmens geht jedoch weit über die 
Millenniums-Entwicklungsziele hinaus. Neben den nach wie vor geltenden Entwicklungs-
prioritäten wie Armutsbeseitigung, Gesundheit, Bildung sowie Ernährungssicherheit und 
Ernährung gibt die Agenda ein breites Spektrum wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer 
Ziele vor und verheißt friedlichere und inklusivere Gesellschaften. Sie legt außerdem, was 
besonders wichtig ist, die Mittel zur Umsetzung der Agenda fest. Der integrierte Ansatz, für 
den wir uns entschieden haben, kommt in der engen Verflechtung der neuen Ziele und Ziel-
vorgaben und den vielen vorhandenen Querschnittselementen zum Ausdruck. 


Die neue Agenda 


18. Wir verkünden heute 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und 169 zugehörige Ziel-
vorgaben, die integriert und unteilbar sind. Nie zuvor haben sich die Staatslenker der Welt 
zu einem gemeinsamen Handeln und Unterfangen in einer so breit gefächerten und univer-
sellen politischen Agenda verpflichtet. Gemeinsam begeben wir uns auf den Pfad der nach-
haltigen Entwicklung und widmen uns dem Streben nach globaler Entwicklung und einer 
allseits gewinnbringenden Zusammenarbeit, die für alle Länder und alle Erdteile enorme 
Fortschritte bewirken kann. Wir erklären erneut, dass jeder Staat die volle und ständige Sou-
veränität über alle seine Reichtümer, natürlichen Ressourcen und wirtschaftlichen Aktivitä-
ten besitzt und frei ausübt. Wir werden die Agenda zum vollen Nutzen aller umsetzen, für 
die heutigen und für die kommenden Generationen. Dabei bekräftigen wir unser Bekenntnis 
zum Völkerrecht und betonen, dass die Agenda in einer Weise umgesetzt werden muss, die 
mit den Rechten und Pflichten der Staaten nach dem Völkerrecht im Einklang steht. 


19. Wir bekräftigen die Bedeutung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie 
der anderen internationalen Instrumente auf dem Gebiet der Menschenrechte und des Völ-
kerrechts. Wir betonen die Verantwortung aller Staaten im Einklang mit der Charta der Ver-
einten Nationen, die Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle ohne irgendeinen Unter-
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schied nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger An-
schauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt, Behinderung oder sonsti-
gem Status zu achten, zu schützen und zu fördern. 


20. Die Verwirklichung der Geschlechtergleichstellung und die Befähigung von Frauen 
und Mädchen zur Selbstbestimmung werden einen entscheidenden Beitrag zu Fortschritten 
bei allen Zielen und Zielvorgaben leisten. Die volle Entfaltung des menschlichen Potenzials 
und eine nachhaltige Entwicklung sind nicht möglich, wenn einer Hälfte der Menschheit die 
vollen Menschenrechte und uneingeschränkte Chancen weiter vorenthalten werden. Frauen 
und Mädchen müssen gleichen Zugang zu hochwertiger Bildung, wirtschaftlichen Ressour-
cen und politischer Teilhabe genießen und über gleiche Chancen wie Männer und Jungen 
auf Beschäftigung, Führungspositionen und bei Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen 
verfügen. Wir werden auf eine beträchtliche Erhöhung der Investitionen zur Überwindung 
des Geschlechtergefälles und zur verstärkten Unterstützung der Institutionen hinarbeiten, die 
sich auf globaler, regionaler und nationaler Ebene mit der Gleichstellung der Geschlechter 
und der Selbstbestimmung der Frauen befassen. Alle Formen der Diskriminierung und der 
Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen werden beseitigt werden, auch durch das Engage-
ment von Männern und Jungen. Die systematische Integration einer Geschlechterperspek-
tive in die Umsetzung der Agenda ist von entscheidender Bedeutung. 


21. Die neuen Ziele und Zielvorgaben werden am 1. Januar 2016 in Kraft treten und unsere 
Entscheidungen in den nächsten 15 Jahren lenken. Wir werden allesamt darauf hinarbeiten, 
die Agenda in unseren eigenen Ländern und auf regionaler und globaler Ebene unter Be-
rücksichtigung der unterschiedlichen nationalen Realitäten, Kapazitäten und Entwicklungs-
stufen und unter Beachtung der nationalen Politiken und Prioritäten umzusetzen. Wir wer-
den den nationalen Spielraum für Politiken zugunsten eines dauerhaften, inklusiven und 
nachhaltigen Wirtschaftswachstums respektieren, insbesondere für die Entwicklungsländer, 
stets im Einklang mit den einschlägigen internationalen Regeln und Verpflichtungen. Wir 
sind uns außerdem der Wichtigkeit der regionalen und subregionalen Dimensionen und der 
regionalen Wirtschaftsintegration und Vernetzung für die nachhaltige Entwicklung bewusst. 
Regionale und subregionale Handlungsrahmen können die wirksame Umsetzung der Politi-
ken für eine nachhaltige Entwicklung in konkrete Maßnahmen auf nationaler Ebene erleich-
tern. 


22. Jedes Land sieht sich in seinem Streben nach nachhaltiger Entwicklung besonderen 
Herausforderungen gegenüber. Die schwächsten Länder und insbesondere die afrikanischen 
Länder, die am wenigsten entwickelten Länder, die Binnenentwicklungsländer und die klei-
nen Inselentwicklungsländer verdienen besondere Aufmerksamkeit, ebenso wie die Länder 
in Konfliktsituationen und Postkonfliktländer. In vielen Ländern mit mittlerem Einkommen 
bestehen ebenfalls ernsthafte Herausforderungen. 


23. Menschen, die verwundbar sind, müssen gestärkt werden. Zu denjenigen, deren Be-
dürfnissen in der Agenda insbesondere Rechnung getragen wird, gehören alle Kinder, Ju-
gendlichen, Menschen mit Behinderungen (von denen mehr als 80 Prozent in Armut leben), 
Menschen mit HIV/Aids, älteren Menschen, indigenen Völker, Flüchtlinge, Binnenvertrie-
benen und Migranten. Wir sind entschlossen, weitere wirksame Maßnahmen in Überein-
stimmung mit dem Völkerrecht zu ergreifen, um Hindernisse und Schranken zu beseitigen, 
verstärkt Unterstützung zu leisten und die besonderen Bedürfnisse der Menschen zu decken, 
die in von komplexen humanitären Notsituationen oder Terrorismus betroffenen Gebieten 
leben. 


24. Wir verpflichten uns, die Armut in allen ihren Formen und Dimensionen zu beenden 
und namentlich die extreme Armut bis 2030 zu beseitigen. Alle Menschen müssen einen 
grundlegenden Lebensstandard genießen, der unter anderem durch Systeme des Sozialschut-
zes gewährleistet wird. Wir sind überdies entschlossen, den Hunger zu beenden und mit 
Vorrang Ernährungssicherheit zu schaffen und alle Formen der Fehlernährung zu beseitigen. 
Wir bekräftigen in dieser Hinsicht die wichtige Rolle und den inklusiven Charakter des Aus-
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schusses für Welternährungssicherheit und begrüßen die Erklärung von Rom über Ernäh-
rung und den dazugehörigen Aktionsrahmen8. Wir werden Ressourcen für die Entwicklung 
ländlicher Gebiete und einer nachhaltigen Landwirtschaft und Fischerei bereitstellen, um 
Kleinbauern, namentlich Bäuerinnen, Hirten und Fischer in den Entwicklungsländern und 
besonders den am wenigsten entwickelten Ländern zu unterstützen. 


25. Wir verpflichten uns, eine inklusive und gleichberechtigte hochwertige Bildung auf 
allen Ebenen zu gewährleisten – frühkindliche, Grund-, Sekundar- und Hochschulbildung 
sowie Fach- und Berufsausbildung. Alle Menschen, ungeachtet ihres Geschlechts, ihres Al-
ters, ihrer Rasse oder ihrer ethnischen Zugehörigkeit, und Menschen mit Behinderungen, 
Migranten, indigene Völker, Kinder und Jugendliche, insbesondere diejenigen in prekären 
Situationen, sollen Zugang zu Möglichkeiten des lebenslangen Lernens haben, damit sie sich 
das Wissen und die Fertigkeiten aneignen können, die sie benötigen, um Chancen zu nutzen 
und uneingeschränkt an der Gesellschaft teilhaben zu können. Wir werden bestrebt sein, 
Kindern und Jugendlichen unter anderem durch sichere Schulen und den Zusammenhalt der 
Gemeinwesen und der Familien ein förderliches Umfeld für die volle Verwirklichung ihrer 
Rechte und Fähigkeiten zu bieten und so unseren Ländern dabei zu helfen, von der demo-
grafischen Dividende zu profitieren. 


26. Zur Förderung der körperlichen und geistigen Gesundheit und des physischen und 
psychischen Wohlergehens sowie zur Verlängerung der Lebenserwartung aller müssen wir 
die allgemeine Gesundheitsversorgung und den Zugang zu hochwertigen Gesundheits-
dienstleistungen verwirklichen. Niemand darf zurückgelassen werden. Wir verpflichten uns 
darauf, die bislang erzielten Fortschritte bei der Verringerung der Sterblichkeitsrate von 
Neugeborenen, Kindern und Müttern zu beschleunigen, indem wir allen diesen vermeidba-
ren Todesfällen bis 2030 ein Ende setzen. Wir verpflichten uns, den allgemeinen Zugang zu 
Diensten im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit sicherzustellen, ein-
schließlich Familienplanung, Information und Aufklärung. Wir werden ebenso das Fort-
schrittstempo bei der Bekämpfung von Malaria, HIV/Aids, Tuberkulose, Hepatitis, Ebola 
und anderen übertragbaren Krankheiten und Epidemien beschleunigen, unter anderem in-
dem wir der wachsenden antimikrobiellen Resistenz und dem Problem der unbehandelten 
Krankheiten begegnen, von dem die Entwicklungsländer betroffen sind. Wir verpflichten 
uns zur Prävention und Behandlung nichtübertragbarer Krankheiten, einschließlich Verhal-
tens-, Entwicklungs- und neurologischer Störungen, die ein großes Problem für die nachhal-
tige Entwicklung darstellen. 


27. Wir werden uns bemühen, solide wirtschaftliche Grundlagen für alle Länder zu schaf-
fen. Ein dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum ist eine wesentliche 
Voraussetzung für Wohlstand. Dies wird allerdings nur dann möglich sein, wenn Reichtum 
geteilt und Einkommensungleichheit bekämpft wird. Wir werden darauf hinwirken, dyna-
mische, nachhaltige, innovative und die Menschen in den Mittelpunkt stellende Volkswirt-
schaften aufzubauen und insbesondere die Jugendbeschäftigung und die wirtschaftliche 
Selbstbestimmung der Frauen zu fördern sowie menschenwürdige Arbeit für alle zu gewähr-
leisten. Wir werden die Zwangsarbeit und den Menschenhandel abschaffen und der Kinder-
arbeit in allen ihren Formen ein Ende setzen. Eine gesunde und gut ausgebildete Erwerbs-
bevölkerung, die über das Wissen und die Fertigkeiten verfügt, die für ein produktives und 
erfüllendes Arbeitsleben und die volle Teilhabe an der Gesellschaft notwendig sind, kommt 
allen Ländern zugute. Wir werden die Produktionskapazitäten der am wenigsten entwickel-
ten Länder in allen Sektoren stärken, einschließlich durch Strukturwandel. Wir werden Po-
litiken beschließen, um die Produktionskapazitäten, die Produktivität und die produktive 
Beschäftigung zu erhöhen, die finanzielle Inklusion auszuweiten, die Entwicklung einer 
nachhaltigen Land-, Weide- und Fischereiwirtschaft zu verstärken, die nachhaltige industri-
elle Entwicklung zu steigern, den allgemeinen Zugang zu einer bezahlbaren, verlässlichen, 


8 World Health Organization, Dokument EB 136/8, Anlagen I und II. 
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nachhaltigen und modernen Energieversorgung zu erweitern, nachhaltige Verkehrssysteme 
auszubauen und eine qualitativ hochwertige und belastbare Infrastruktur zu schaffen. 


28. Wir verpflichten uns, die Art und Weise, in der unsere Gesellschaften Güter und 
Dienstleistungen produzieren und konsumieren, grundlegend zu verändern. Die Regierun-
gen, die internationalen Organisationen, die Unternehmen und anderen nichtstaatlichen Ak-
teure wie auch jeder Einzelne müssen zur Veränderung nicht nachhaltiger Konsum- und 
Produktionsmuster beitragen, unter anderem durch die Mobilisierung finanzieller und tech-
nischer Hilfe aus allen Quellen, um die wissenschaftlichen, technologischen und Innovati-
onskapazitäten der Entwicklungsländer im Hinblick auf den Übergang zu nachhaltigeren 
Konsum- und Produktionsmustern zu stärken. Wir befürworten die Durchführung des Zehn-
jahres-Programmrahmens für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster. Alle Länder, an 
der Spitze die entwickelten Länder, ergreifen diesbezügliche Maßnahmen, unter Berück-
sichtigung des Entwicklungsstands und der Kapazitäten der Entwicklungsländer. 


29. Wir sind uns des positiven Beitrags der Migranten zu inklusivem Wachstum und nach-
haltiger Entwicklung bewusst. Wir sind uns außerdem dessen bewusst, dass die internatio-
nale Migration eine mehrdimensionale Realität von großer Bedeutung für die Entwicklung 
der Herkunfts-, Transit- und Zielländer ist, die kohärente und umfassende Antworten erfor-
dert. Wir werden auf internationaler Ebene zusammenarbeiten, um eine sichere, geordnete 
und reguläre Migration zu gewährleisten, bei der die Menschenrechte uneingeschränkt ge-
achtet werden und Migranten, ungeachtet ihres Migrationsstatus, Flüchtlinge und Binnen-
vertriebene eine humane Behandlung erfahren. Diese Zusammenarbeit soll außerdem die 
Resilienz der Gemeinwesen stärken, die Flüchtlinge aufnehmen, insbesondere in den Ent-
wicklungsländern. Wir unterstreichen das Recht der Migranten, in das Land ihrer Staatsan-
gehörigkeit zurückzukehren, und weisen darauf hin, dass die Staaten die ordnungsgemäße 
Aufnahme ihrer rückkehrenden Staatsangehörigen gewährleisten müssen. 


30. Die Staaten werden nachdrücklich aufgefordert, mit dem Völkerrecht und der Charta 
der Vereinten Nationen nicht im Einklang stehende einseitige Wirtschafts-, Finanz- oder 
Handelsmaßnahmen, die der vollen Verwirklichung der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung, insbesondere in den Entwicklungsländern, im Wege stehen, weder zu erlassen 
noch anzuwenden. 


31. Wir erkennen an, dass das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Kli-
maänderungen9 das zentrale internationale zwischenstaatliche Forum für Verhandlungen 
über die globale Antwort auf den Klimawandel ist. Wir sind entschlossen, entschieden gegen 
die vom Klimawandel und von der Umweltzerstörung ausgehende Bedrohung vorzugehen. 
Der globale Charakter des Klimawandels erfordert eine möglichst breite internationale Zu-
sammenarbeit, die darauf abzielt, die Reduzierung der globalen Treibhausgasemissionen zu 
beschleunigen und die Anpassung an die nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels an-
zugehen. Wir verweisen mit großer Sorge auf die beträchtliche Lücke zwischen dem Ge-
samteffekt der von den Vertragsparteien abgegebenen Zusagen zur Reduzierung der jährli-
chen globalen Treibhausgasemissionen bis 2020 und der Gesamtheit der Emissionspfade, 
bei denen noch die Wahrscheinlichkeit besteht, den Anstieg der globalen Durchschnittstem-
peratur auf unter 2 Grad Celsius zu halten oder auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustri-
ellen Niveau zu begrenzen. 


32. Mit Blick auf die einundzwanzigste Tagung der Konferenz der Vertragsparteien in 
Paris unterstreichen wir, dass sich alle Staaten verpflichtet haben, auf eine ambitionierte und 
universelle Klimaübereinkunft hinzuarbeiten. Wir bekräftigen, dass das Protokoll oder an-
dere Rechtsinstrument oder vereinbarte Ergebnis mit Rechtskraft nach dem Übereinkom-


9 United Nations, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1993 
II S. 1783; LGBl. 1995 Nr. 118; öBGBl. Nr. 414/1994; AS 1994 1052. 
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men, das für alle Parteien gilt, in ausgewogener Weise unter anderem die Fragen der Ab-
schwächung, der Anpassung, der Finanzierung, der Technologieentwicklung und des Tech-
nologietransfers sowie des Kapazitätsaufbaus und der Transparenz der Maßnahmen und der 
Unterstützung behandeln soll. 


33. Wir sind uns dessen bewusst, dass die soziale und wirtschaftliche Entwicklung vom 
nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen der Erde abhängt. Wir sind daher ent-
schlossen, die Ozeane und Meere, die Süßwasserressourcen sowie die Wälder, Berge und
Trockengebiete zu erhalten und nachhaltig zu nutzen und die biologische Vielfalt, die Öko-
systeme und die wildlebenden Tiere und Pflanzen zu schützen. Wir sind außerdem ent-
schlossen, den nachhaltigen Tourismus zu fördern, gegen Wasserknappheit und Wasserver-
schmutzung anzugehen, die Zusammenarbeit im Hinblick auf Wüstenbildung, Staubstürme, 
Landverödung und Dürre zu stärken und die Resilienz und die Katastrophenvorsorge zu för-
dern. In dieser Hinsicht sehen wir der dreizehnten Tagung der Konferenz der Vertragspar-
teien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt in Mexiko mit Interesse entgegen. 


34. Wir sind uns dessen bewusst, dass eine nachhaltige Stadtentwicklung und ein nach-
haltiges Stadtmanagement von entscheidender Bedeutung für die Lebensqualität unserer Be-
völkerung sind. Wir werden mit den lokalen Behörden und Gemeinwesen bei der Erneue-
rung und Planung unserer Städte und Siedlungen zusammenarbeiten, um den Zusammenhalt 
der Gemeinwesen und die persönliche Sicherheit zu fördern und Innovation und Beschäfti-
gung anzuregen. Wir werden die negativen Auswirkungen urbaner Aktivitäten und gesund-
heits- und umweltschädlicher Chemikalien reduzieren, unter anderem durch den umweltge-
rechten Umgang mit Chemikalien und deren sichere Verwendung, die Abfallreduzierung 
und -wiederverwertung und die effizientere Nutzung von Wasser und Energie. Wir werden 
darauf hinarbeiten, die Auswirkungen der Städte auf das globale Klimasystem so gering wie 
möglich zu halten. Wir werden außerdem den Bevölkerungstrends und -prognosen in unse-
ren nationalen Strategien und Politiken für die ländliche und städtische Entwicklung Rech-
nung tragen. Wir sehen der bevorstehenden Konferenz der Vereinten Nationen über Woh-
nungswesen und nachhaltige Stadtentwicklung in Quito mit Interesse entgegen. 


35. Nachhaltige Entwicklung kann ohne Frieden und Sicherheit nicht verwirklicht wer-
den, und Frieden und Sicherheit sind ohne nachhaltige Entwicklung bedroht. Die neue 
Agenda trägt der Notwendigkeit Rechnung, friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaf-
ten aufzubauen, die gleichen Zugang zur Justiz gewährleisten und die auf der Achtung der 
Menschenrechte (einschließlich des Rechts auf Entwicklung), wirksamer Rechtsstaatlichkeit 
und guter Regierungsführung auf allen Ebenen sowie auf transparenten, leistungsfähigen 
und rechenschaftspflichtigen Institutionen gründen. Die Agenda berücksichtigt die Fakto-
ren, die Gewalt, Unsicherheit und Ungerechtigkeit schüren, wie etwa Ungleichheit, Korrup-
tion, schlechte Regierungsführung und illegale Finanz- und Waffenströme. Wir müssen un-
sere Anstrengungen zur Beilegung oder Verhütung von Konflikten und zur Unterstützung 
von Postkonfliktländern verdoppeln und dabei unter anderem sicherstellen, dass Frauen in 
der Friedenskonsolidierung und Staatsbildung eine Rolle übernehmen. Wir fordern, dass 
weitere wirksame Maßnahmen im Einklang mit dem Völkerrecht ergriffen werden, um die 
Hindernisse für die volle Verwirklichung des Rechts der unter kolonialer und ausländischer 
Besetzung lebenden Völker auf Selbstbestimmung zu beseitigen, die ihre wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung sowie ihre Umwelt weiterhin beeinträchtigen. 


36. Wir verpflichten uns, die interkulturelle Verständigung, Toleranz, gegenseitige Ach-
tung und ein Ethos der Weltbürgerschaft und der geteilten Verantwortung zu fördern. Wir 
sind uns der natürlichen und kulturellen Vielfalt der Welt bewusst und erkennen an, dass 
alle Kulturen und Zivilisationen zur nachhaltigen Entwicklung beitragen können und sie in 
entscheidendem Maße ermöglichen. 


37. Auch der Sport ist ein wichtiger Ermöglicher nachhaltiger Entwicklung. Wir anerken-
nen den zunehmenden Beitrag des Sports zur Verwirklichung von Entwicklung und Frieden, 
indem er Toleranz und Respekt fördert, zur Stärkung der Frauen, der jungen Menschen, des 
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Einzelnen und der Gemeinschaft und zu den Zielen der Gesundheit, der Bildung und der 
sozialen Inklusion. 


38. Im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen bekräftigen wir erneut die Not-
wendigkeit, die territoriale Unversehrtheit und politische Unabhängigkeit der Staaten zu 
achten. 


Umsetzungsmittel 


39. Der Umfang und der ambitionierte Charakter der neuen Agenda erfordern eine mit 
neuem Leben erfüllte Globale Partnerschaft, um ihre Umsetzung zu gewährleisten. Darauf 
verpflichten wir uns uneingeschränkt. Diese Partnerschaft wird in einem Geist der globalen 
Solidarität wirken, insbesondere der Solidarität mit den Ärmsten und mit Menschen in pre-
kären Situationen. Sie wird ein intensives globales Engagement zur Unterstützung der Um-
setzung aller Ziele und Zielvorgaben erleichtern, indem sie die Regierungen, den Privatsek-
tor, die Zivilgesellschaft, das System der Vereinten Nationen und andere Akteure zusam-
menbringt und alle verfügbaren Ressourcen mobilisiert. 


40. Die unter Ziel 17 und unter jedem anderen Ziel für nachhaltige Entwicklung aufge-
führten Zielvorgaben für die Umsetzungsmittel sind von entscheidender Bedeutung für die 
Verwirklichung unserer Agenda und sind ebenso wichtig wie die anderen Ziele und Zielvor-
gaben. Die Agenda, einschließlich der Ziele für nachhaltige Entwicklung, kann im Rahmen 
einer neu belebten Globalen Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung umgesetzt werden, 
unterstützt von den konkreten Politiken und Maßnahmen, die im Ergebnisdokument der vom 
13. bis 16. Juli 2015 in Addis Abeba abgehaltenen dritten Internationalen Konferenz über 
Entwicklungsfinanzierung beschrieben sind. Wir begrüßen, dass sich die Generalversamm-
lung die Aktionsagenda von Addis Abeba10 zu eigen gemacht hat, die einen integralen Be-
standteil der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung darstellt. Wir sind uns dessen be-
wusst, dass die volle Umsetzung der Aktionsagenda von Addis Abeba für die Verwirkli-
chung der Ziele für nachhaltige Entwicklung und der dazugehörigen Zielvorgaben von aus-
schlaggebender Bedeutung ist. 


41. Wir sind uns dessen bewusst, dass jedes Land die Hauptverantwortung für seine eigene 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung trägt. Die neue Agenda befasst sich mit den für die 
Umsetzung der Ziele und Zielvorgaben erforderlichen Mitteln. Wir stellen fest, dass dazu 
die Mobilisierung von Finanzmitteln und der Aufbau von Kapazitäten ebenso gehören wie 
der Transfer umweltfreundlicher Technologien in die Entwicklungsländer zu gegenseitig 
vereinbarten günstigen Bedingungen, einschließlich Konzessions- und Vorzugsbedingun-
gen. Die öffentliche Finanzierung auf nationaler wie auch internationaler Ebene wird eine 
wesentliche Rolle bei der Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen und öffentlicher 
Güter und bei der Mobilisierung anderer Finanzquellen spielen. Wir sind uns der Rolle be-
wusst, die der breitgefächerte Privatsektor – von Kleinstunternehmen über Genossenschaf-
ten bis zu multinationalen Unternehmen – sowie die Organisationen der Zivilgesellschaft 
und philanthropische Organisationen bei der Umsetzung der neuen Agenda spielen werden. 


42. Wir unterstützen die Durchführung aller einschlägigen Strategien und Aktionspro-
gramme, darunter die Erklärung und das Aktionsprogramm von Istanbul11, die Beschleunig-
ten Aktionsmodalitäten für die kleinen Inselentwicklungsländer (Samoa-Pfad)12 und das 
Wiener Aktionsprogramm für die Binnenentwicklungsländer für die Dekade 2014-202413, 


10 Die von der Generalversammlung am 27. Juli 2015 angenommene Aktionsagenda von Addis Abeba der 
dritten Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung (Resolution 69/313, Anlage). 
11 Report of the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, Istanbul, Turkey, 
9–13 May 2011 (A/CONF.219/7), Kap. I und II. 
12 Resolution 69/15, Anlage. 
13 Resolution 69/137, Anlage II. 
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und erklären erneut, wie wichtig es ist, die Agenda 2063 der Afrikanischen Union und das 
Programm der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas14 zu unterstützen, die alle 
mit der neuen Agenda untrennbar verbunden sind. Wir sind uns der großen Herausforderung 
bewusst, die die Herbeiführung dauerhaften Friedens und nachhaltiger Entwicklung in Län-
dern in Konflikt- und Postkonfliktsituationen darstellt. 


43. Wir betonen, dass die internationale öffentliche Finanzierung eine wichtige Ergänzung 
zu den Bemühungen der Länder um die Mobilisierung inländischer öffentlicher Mittel dar-
stellt, besonders in den ärmsten und schwächsten Ländern mit begrenzten inländischen Res-
sourcen. Eine wichtige Rolle der internationalen öffentlichen Finanzierung, einschließlich 
der öffentlichen Entwicklungshilfe, besteht darin, dass sie die Mobilisierung zusätzlicher 
Mittel aus anderen öffentlichen und privaten Quellen ermöglicht. Die Geber öffentlicher 
Entwicklungshilfe bekräftigen ihre jeweiligen Zusagen, einschließlich der von vielen entwi-
ckelten Länder eingegangenen Verpflichtung, die Zielvorgabe von 0,7 Prozent ihres Brutto-
nationaleinkommens für die öffentliche Entwicklungshilfe zugunsten der Entwicklungslän-
der und 0,15 bis 0,2 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens zugunsten der am wenigsten 
entwickelten Länder zu erreichen. 


44. Wir erkennen an, wie wichtig es ist, dass die internationalen Finanzinstitutionen im 
Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat den politischen Spielraum jedes Landes, insbeson-
dere der Entwicklungsländer, respektieren. Wir verpflichten uns erneut, die Mitsprache und 
Mitwirkung der Entwicklungsländer – einschließlich der afrikanischen Länder, der am we-
nigsten entwickelten Länder, der Binnenentwicklungsländer, der kleinen Inselentwicklungs-
länder und der Länder mit mittlerem Einkommen – bei den internationalen wirtschaftlichen 
Entscheidungs- und Normsetzungsprozessen und im Rahmen der globalen wirtschaftlichen 
Ordnungspolitik zu erweitern und zu verstärken. 


45. Wir erkennen außerdem die wesentliche Rolle an, die die nationalen Parlamente durch 
ihre Gesetzgebung und die Verabschiedung von Haushaltsplänen spielen, sowie ihre Rolle 
bei der Gewährleistung der Rechenschaftspflicht für die wirksame Umsetzung der von uns 
eingegangenen Verpflichtungen. Die Regierungen und öffentlichen Institutionen werden bei 
der Umsetzung auch mit den regionalen und lokalen Behörden, subregionalen Institutionen, 
internationalen Institutionen, Hochschulen, philanthropischen Organisationen, Freiwilligen-
gruppen und anderen eng zusammenarbeiten. 


46. Wir unterstreichen die wichtige Rolle und den komparativen Vorteil eines mit ausrei-
chenden Mitteln ausgestatteten, relevanten, kohärenten, effizienten und wirksamen Systems 
der Vereinten Nationen bei der Unterstützung der Erreichung der Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung und der nachhaltigen Entwicklung selbst. Wir unterstreichen, wie wichtig die Stär-
kung der nationalen Eigen- und Führungsverantwortung der Länder ist, bekunden jedoch 
gleichzeitig unsere Unterstützung für den laufenden Dialog innerhalb des Wirtschafts- und 
Sozialrats über die längerfristige Positionierung des Entwicklungssystems der Vereinten Na-
tionen im Kontext dieser Agenda. 


Weiterverfolgung und Überprüfung 


47. Unsere Regierungen tragen die Hauptverantwortung für die auf nationaler, regionaler 
und globaler Ebene erfolgende Weiterverfolgung und Überprüfung der bei der Umsetzung 
der Ziele und Zielvorgaben im Laufe der nächsten fünfzehn Jahre erzielten Fortschritte. Um 
unserer Rechenschaftspflicht gegenüber unseren Bürgern nachzukommen, werden wir für 
eine systematische Weiterverfolgung und Überprüfung auf den verschiedenen Ebenen sor-
gen, wie in dieser Agenda und der Aktionsagenda von Addis Abeba festgelegt. Das hoch-


14 A/57/304, Anlage. 
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rangige politische Forum unter der Schirmherrschaft der Generalversammlung und des Wirt-
schafts- und Sozialrats wird die zentrale Aufsichtsfunktion für die Weiterverfolgung und 
Überprüfung auf globaler Ebene innehaben. 


48. Zur Unterstützung dieser Arbeit werden derzeit Indikatoren erarbeitet. Es bedarf hoch-
wertiger, zugänglicher, aktueller und zuverlässiger aufgeschlüsselter Daten, um die Fort-
schritte zu messen und sicherzustellen, dass niemand zurückgelassen wird. Solche Daten 
sind von grundlegender Bedeutung für die Entscheidungsfindung. Nach Möglichkeit sollen 
Daten und Informationen bereits vorhandener Berichterstattungsmechanismen verwendet 
werden. Wir vereinbaren, unsere Anstrengungen zur Stärkung der statistischen Kapazitäten 
in den Entwicklungsländern und insbesondere in den afrikanischen Ländern, den am we-
nigsten entwickelten Ländern, den Binnenentwicklungsländern, den kleinen Inselentwick-
lungsländern und den Ländern mit mittlerem Einkommen zu intensivieren. Wir verpflichten 
uns, umfassendere Fortschrittsmaße zu erarbeiten, die das Bruttoinlandsprodukt ergänzen. 


Ein Aufruf zum Handeln, um unsere Welt zu verändern 


49. Vor siebzig Jahren kam eine frühere Generation von Staatslenkern zusammen, um die 
Vereinten Nationen zu gründen. Auf den Trümmern von Krieg und Zwietracht errichteten 
sie diese Organisation und formten die ihr zugrunde liegenden Werte des Friedens, des Di-
alogs und der internationalen Zusammenarbeit. Diese Werte haben in der Charta der Ver-
einten Nationen ihren höchsten Ausdruck gefunden. 


50. Auch wir treffen heute eine Entscheidung von großer historischer Bedeutung. Wir be-
schließen, eine bessere Zukunft für alle Menschen zu schaffen, darunter Millionen Men-
schen, denen bislang die Chance versagt geblieben ist, ein menschenwürdiges, würdevolles 
und erfülltes Leben zu führen und ihr menschliches Potenzial voll zu entfalten. Wir können 
die erste Generation sein, der es gelingt, Armut zu beseitigen, und gleichzeitig vielleicht die 
letzte Generation, die noch die Chance hat, unseren Planeten zu retten. Wenn es uns gelingt, 
unsere Ziele zu verwirklichen, werden wir die Welt im Jahr 2030 zum Besseren verändert 
haben. 


51. Die heute von uns verkündete Agenda für das globale Handeln während der nächsten 
fünfzehn Jahre ist eine Charta für die Menschen und den Planeten im 21. Jahrhundert. Kinder 
und junge Frauen und Männer sind entscheidende Träger des Wandels und werden in den 
neuen Zielen eine Plattform finden, um unerschöpfliches Potenzial für Aktivismus zur 
Schaffung einer besseren Welt einzusetzen. 


52. „Wir, die Völker“ sind die berühmten ersten Worte der Charta der Vereinten Nationen. 
Wir, die Völker, sind es auch, die sich heute auf den Weg in das Jahr 2030 machen. Auf 
diesem Weg werden uns die Regierungen und Parlamente, das System der Vereinten Natio-
nen und andere internationale Institutionen, lokale Behörden, indigene Völker, die Zivilge-
sellschaft, die Wirtschaft und der Privatsektor, die Wissenschaft und die Hochschulen be-
gleiten – und die gesamte Menschheit. Millionen von Menschen haben bereits an dieser 
Agenda mitgewirkt und werden sie sich zu eigen machen. Sie ist eine Agenda der Menschen, 
von Menschen und für die Menschen – und dies, so sind wir überzeugt, wird die Garantie 
für ihren Erfolg sein. 


53. Die Zukunft der Menschheit und unseres Planeten liegt in unseren Händen. Sie liegt 
auch in den Händen der jüngeren Generation von heute, die die Fackel an die künftigen 
Generationen weiterreichen wird. Wir haben den Weg zur nachhaltigen Entwicklung vorge-
zeichnet; es wird an uns allen liegen, dafür zu sorgen, dass die Reise erfolgreich ist und die 
erzielten Fortschritte unumkehrbar sind. 


13/38 







 
 


 


   
 
 


  
 


   
   


  
 


  
  


 
  


   


   
 


   
   


   
   


 
 


    
 


   
   


 
  


  


  
  


 
 


 


  
  


 
 


 


  


 
     


    


_______________ 


A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung 


54. Nach einem allen offenstehenden Prozess zwischenstaatlicher Verhandlungen und auf 
der Grundlage des Vorschlags der Offenen Arbeitsgruppe über die Ziele für eine nachhaltige 
Entwicklung15, dessen Einleitung die Ziele in einen Kontext setzt, haben wir die nachstehend 
aufgeführten Ziele und Zielvorgaben vereinbart. 


55. Die Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung sind integriert und unteilbar, 
global ausgerichtet und universell anwendbar, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Realitäten, Kapazitäten und Entwicklungsstufen der einzelnen Länder und unter Beachtung 
der nationalen Politiken und Prioritäten. Die Zielvorgaben sind Ausdruck globaler Bestre-
bungen, wobei jede Regierung ausgerichtet an der globalen Ambition, jedoch unter Berück-
sichtigung der nationalen Gegebenheiten ihre eigenen nationalen Zielvorgaben festlegt. Jede 
Regierung wird außerdem beschließen, wie die globalen Bestrebungen der Zielvorgaben in 
die nationalen Planungsprozesse, Politiken und Strategien einfließen sollen. Es ist wichtig, 
die Verbindung zwischen der nachhaltigen Entwicklung und anderen im Gang befindlichen 
einschlägigen Prozessen im Wirtschafts-, Sozial- und Umweltbereich zu berücksichtigen. 


56. Wir beschließen diese Ziele und Zielvorgaben eingedenk der Tatsache, dass sich jedes 
Land bei der Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung eigenen Herausforderungen ge-
genübersieht, und wir unterstreichen die besonderen Herausforderungen, mit denen die 
schwächsten Länder und vor allem die afrikanischen Länder, die am wenigsten entwickelten 
Länder, die Binnenentwicklungsländer und die kleinen Inselentwicklungsländer konfrontiert 
sind, sowie die spezifischen Herausforderungen, vor die die Länder mit mittlerem Einkom-
men gestellt sind. Länder in Konfliktsituationen bedürfen ebenfalls besonderer Aufmerk-
samkeit. 


57. Wir sind uns dessen bewusst, dass für mehrere der Zielvorgaben nach wie vor keine 
Basisdaten verfügbar sind, und rufen zu mehr Unterstützung für eine bessere Datenerhebung 
und verstärkten Kapazitätsaufbau in den Mitgliedstaaten auf, mit dem Ziel, nationale und 
globale Basisdaten zu erheben, wo es solche bisher nicht gibt. Wir verpflichten uns, diesem 
Defizit im Bereich der Datenerhebung abzuhelfen, um eine bessere Grundlage für die Mes-
sung der Fortschritte zu haben, insbesondere bei denjenigen der nachstehend aufgeführten 
Zielvorgaben, bei denen keine klaren numerischen Werte vorgegeben sind. 


58. Wir befürworten die von den Staaten in anderen Foren unternommenen Anstrengun-
gen, zentrale Fragen anzugehen, die die Umsetzung unserer Agenda möglicherweise behin-
dern könnten, und wir respektieren die unabhängigen Mandate dieser Prozesse. Es ist unsere 
Absicht, dass die Agenda und ihre Umsetzung diese anderen Prozesse und die in deren Rah-
men getroffenen Beschlüsse unterstützen und unbeeinträchtigt lassen. 


59. Wir sind uns dessen bewusst, dass jedes Land je nach seinen nationalen Gegebenheiten 
und Prioritäten über verschiedene Ansätze, Visionen, Modelle und Instrumente verfügt, um 
eine nachhaltige Entwicklung herbeizuführen, und wir erklären erneut, dass der Planet Erde 
und seine Ökosysteme unsere gemeinsame Heimat sind und dass „Mutter Erde“ in einer 
Reihe von Ländern und Regionen ein gängiger Ausdruck ist. 


15 Enthalten in dem Bericht der Offenen Arbeitsgruppe der Generalversammlung über die Ziele für eine 
nachhaltige Entwicklung (A/68/970 und Corr.1; siehe auch A/68/970/Add.1-3). 
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Ziele für nachhaltige Entwicklung 


Ziel 1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden 


Ziel 2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernäh-
rung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern 


Ziel 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten 
und ihr Wohlergehen fördern 


Ziel 4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten 
und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern 


Ziel 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen 
zur Selbstbestimmung befähigen 


Ziel 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sa-
nitärversorgung für alle gewährleisten 


Ziel 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner 
Energie für alle sichern 


Ziel 8. Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, pro-
duktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle för-
dern 


Ziel 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und nach-
haltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen 


Ziel 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern 


Ziel 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nach-
haltig gestalten 


Ziel 12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen 


Ziel 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und sei-
ner Auswirkungen ergreifen* 


Ziel 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Ent-
wicklung erhalten und nachhaltig nutzen 


Ziel 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige 
Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung 
bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Ver-
lust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen 


Ziel 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Ent-
wicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen 
und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutio-
nen auf allen Ebenen aufbauen 


Ziel 17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhal-
tige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen 


* In Anerkennung dessen, dass das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Kli-
maänderungen das zentrale internationale zwischenstaatliche Forum für Verhandlungen über 
die globale Antwort auf den Klimawandel ist. 
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Ziel 1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden 


1.1 Bis 2030 die extreme Armut – gegenwärtig definiert als der Anteil der Menschen, die 
mit weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag auskommen müssen – für alle Menschen überall auf 
der Welt beseitigen 


1.2 Bis 2030 den Anteil der Männer, Frauen und Kinder jeden Alters, die in Armut in all 
ihren Dimensionen nach der jeweiligen nationalen Definition leben, mindestens um die 
Hälfte senken 


1.3 Den nationalen Gegebenheiten entsprechende Sozialschutzsysteme und -maßnahmen 
für alle umsetzen, einschließlich eines Basisschutzes, und bis 2030 eine breite Versorgung 
der Armen und Schwachen erreichen 


1.4 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Männer und Frauen, insbesondere die Armen und 
Schwachen, die gleichen Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen sowie Zugang zu grundle-
genden Diensten, Grundeigentum und Verfügungsgewalt über Grund und Boden und sons-
tigen Vermögensformen, Erbschaften, natürlichen Ressourcen, geeigneten neuen Technolo-
gien und Finanzdienstleistungen einschließlich Mikrofinanzierung haben 


1.5 Bis 2030 die Widerstandsfähigkeit der Armen und der Menschen in prekären Situati-
onen erhöhen und ihre Exposition und Anfälligkeit gegenüber klimabedingten Extremereig-
nissen und anderen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Schocks und Katastrophen 
verringern 


1.a Eine erhebliche Mobilisierung von Ressourcen aus einer Vielzahl von Quellen ge-
währleisten, einschließlich durch verbesserte Entwicklungszusammenarbeit, um den Ent-
wicklungsländern und insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern ausreichende 
und berechenbare Mittel für die Umsetzung von Programmen und Politiken zur Beendigung 
der Armut in all ihren Dimensionen bereitzustellen 


1.b Auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene solide politische Rahmen auf der 
Grundlage armutsorientierter und geschlechtersensibler Entwicklungsstrategien schaffen, 
um beschleunigte Investitionen in Maßnahmen zur Beseitigung der Armut zu unterstützen 


Ziel 2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere 
Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern 


2.1 Bis 2030 den Hunger beenden und sicherstellen, dass alle Menschen, insbesondere die 
Armen und Menschen in prekären Situationen, einschließlich Kleinkindern, ganzjährig Zu-
gang zu sicheren, nährstoffreichen und ausreichenden Nahrungsmitteln haben 


2.2 Bis 2030 alle Formen der Fehlernährung beenden, einschließlich durch Erreichung der 
international vereinbarten Zielvorgaben in Bezug auf Wachstumshemmung und Auszehrung 
bei Kindern unter 5 Jahren bis 2025, und den Ernährungsbedürfnissen von heranwachsenden 
Mädchen, schwangeren und stillenden Frauen und älteren Menschen Rechnung tragen 


2.3 Bis 2030 die landwirtschaftliche Produktivität und die Einkommen von kleinen Nah-
rungsmittelproduzenten, insbesondere von Frauen, Angehörigen indigener Völker, landwirt-
schaftlichen Familienbetrieben, Weidetierhaltern und Fischern, verdoppeln, unter anderem 
durch den sicheren und gleichberechtigten Zugang zu Grund und Boden, anderen Produkti-
onsressourcen und Betriebsmitteln, Wissen, Finanzdienstleistungen, Märkten sowie Mög-
lichkeiten für Wertschöpfung und außerlandwirtschaftliche Beschäftigung 


2.4 Bis 2030 die Nachhaltigkeit der Systeme der Nahrungsmittelproduktion sicherstellen 
und resiliente landwirtschaftliche Methoden anwenden, die die Produktivität und den Ertrag 
steigern, zur Erhaltung der Ökosysteme beitragen, die Anpassungsfähigkeit an Klimaände-
rungen, extreme Wetterereignisse, Dürren, Überschwemmungen und andere Katastrophen 
erhöhen und die Flächen- und Bodenqualität schrittweise verbessern 
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2.5 Bis 2020 die genetische Vielfalt von Saatgut, Kulturpflanzen sowie Nutz- und Haus-
tieren und ihren wildlebenden Artverwandten bewahren, unter anderem durch gut verwaltete 
und diversifizierte Saatgut- und Pflanzenbanken auf nationaler, regionaler und internationa-
ler Ebene, und den Zugang zu den Vorteilen aus der Nutzung der genetischen Ressourcen 
und des damit verbundenen traditionellen Wissens sowie die ausgewogene und gerechte 
Aufteilung dieser Vorteile fördern, wie auf internationaler Ebene vereinbart 


2.a Die Investitionen in die ländliche Infrastruktur, die Agrarforschung und landwirt-
schaftliche Beratungsdienste, die Technologieentwicklung sowie Genbanken für Pflanzen 
und Nutztiere erhöhen, unter anderem durch verstärkte internationale Zusammenarbeit, um 
die landwirtschaftliche Produktionskapazität in den Entwicklungsländern und insbesondere 
den am wenigsten entwickelten Ländern zu verbessern 


2.b Handelsbeschränkungen und -verzerrungen auf den globalen Agrarmärkten korrigie-
ren und verhindern, unter anderem durch die parallele Abschaffung aller Formen von 
Agrarexportsubventionen und aller Exportmaßnahmen mit gleicher Wirkung im Einklang 
mit dem Mandat der Doha-Entwicklungsrunde 


2.c Maßnahmen zur Gewährleistung des reibungslosen Funktionierens der Märkte für 
Nahrungsmittelrohstoffe und ihre Derivate ergreifen und den raschen Zugang zu Marktin-
formationen, unter anderem über Nahrungsmittelreserven, erleichtern, um zur Begrenzung 
der extremen Schwankungen der Nahrungsmittelpreise beizutragen 


Ziel 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr 
Wohlergehen fördern 


3.1 Bis 2030 die weltweite Müttersterblichkeit auf unter 70 je 100.000 Lebendgeburten 
senken 


3.2 Bis 2030 den vermeidbaren Todesfällen bei Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren 
ein Ende setzen, mit dem von allen Ländern zu verfolgenden Ziel, die Sterblichkeit bei Neu-
geborenen mindestens auf 12 je 1.000 Lebendgeburten und bei Kindern unter 5 Jahren min-
destens auf 25 je 1.000 Lebendgeburten zu senken 


3.3 Bis 2030 die Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien und die vernachlässigten Tro-
penkrankheiten beseitigen und Hepatitis, durch Wasser übertragene Krankheiten und andere 
übertragbare Krankheiten bekämpfen 


3.4 Bis 2030 die vorzeitige Sterblichkeit aufgrund von nichtübertragbaren Krankheiten 
durch Prävention und Behandlung um ein Drittel senken und die psychische Gesundheit und 
das Wohlergehen fördern 


3.5 Die Prävention und Behandlung des Substanzmissbrauchs, namentlich des Suchtstoff-
missbrauchs und des schädlichen Gebrauchs von Alkohol, verstärken 


3.6 Bis 2020 die Zahl der Todesfälle und Verletzungen infolge von Straßenverkehrsunfäl-
len weltweit halbieren 


3.7 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sexual- und reproduktionsmedizinischer Versor-
gung, einschließlich Familienplanung, Information und Aufklärung, und die Einbeziehung 
der reproduktiven Gesundheit in nationale Strategien und Programme gewährleisten 


3.8 Die allgemeine Gesundheitsversorgung, einschließlich der Absicherung gegen finan-
zielle Risiken, den Zugang zu hochwertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten und den 
Zugang zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimit-
teln und Impfstoffen für alle erreichen 


3.9 Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemika-
lien und der Verschmutzung und Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden erheblich 
verringern 
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


3.a Die Durchführung des Rahmenübereinkommens der Weltgesundheitsorganisation zur 
Eindämmung des Tabakgebrauchs in allen Ländern in geeigneter Weise stärken 


3.b Forschung und Entwicklung zu Impfstoffen und Medikamenten für übertragbare und 
nichtübertragbare Krankheiten, von denen hauptsächlich Entwicklungsländer betroffen sind, 
unterstützen, den Zugang zu bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen 
gewährleisten, im Einklang mit der Erklärung von Doha über das TRIPS-Übereinkommen 
und die öffentliche Gesundheit, die das Recht der Entwicklungsländer bekräftigt, die Be-
stimmungen in dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geisti-
gen Eigentums über Flexibilitäten zum Schutz der öffentlichen Gesundheit voll auszuschöp-
fen, und insbesondere den Zugang zu Medikamenten für alle zu gewährleisten 


3.c Die Gesundheitsfinanzierung und die Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung und Bin-
dung von Gesundheitsfachkräften in den Entwicklungsländern und insbesondere in den am 
wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselentwicklungsländern deutlich erhö-
hen 


3.d Die Kapazitäten aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, in den Bereichen 
Frühwarnung, Risikominderung und Management nationaler und globaler Gesundheitsrisi-
ken stärken 


Ziel 4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und 
Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern 


4.1 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen gleichberechtigt eine kosten-
lose und hochwertige Grund- und Sekundarschulbildung abschließen, die zu brauchbaren 
und effektiven Lernergebnissen führt 


4.2 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen Zugang zu hochwertiger früh-
kindlicher Erziehung, Betreuung und Vorschulbildung erhalten, damit sie auf die Grund-
schule vorbereitet sind 


4.3 Bis 2030 den gleichberechtigten Zugang aller Frauen und Männer zu einer erschwing-
lichen und hochwertigen fachlichen, beruflichen und tertiären Bildung einschließlich uni-
versitärer Bildung gewährleisten 


4.4 Bis 2030 die Zahl der Jugendlichen und Erwachsenen wesentlich erhöhen, die über 
die entsprechenden Qualifikationen einschließlich fachlicher und beruflicher Qualifikatio-
nen für eine Beschäftigung, eine menschenwürdige Arbeit und Unternehmertum verfügen 


4.5 Bis 2030 geschlechtsspezifische Disparitäten in der Bildung beseitigen und den gleich-
berechtigen Zugang der Schwachen in der Gesellschaft, namentlich von Menschen mit Be-
hinderungen, Angehörigen indigener Völker und Kindern in prekären Situationen, zu allen 
Bildungs- und Ausbildungsebenen gewährleisten 


4.6 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Jugendlichen und ein erheblicher Anteil der männli-
chen und weiblichen Erwachsenen lesen, schreiben und rechnen lernen 


4.7 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifi-
kationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung 
für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlech-
tergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und 
die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwick-
lung 


4.a Bildungseinrichtungen bauen und ausbauen, die kinder-, behinderten- und geschlech-
tergerecht sind und eine sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebung für alle 
bieten 
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Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


4.b Bis 2020 weltweit die Zahl der verfügbaren Stipendien für Entwicklungsländer, ins-
besondere für die am wenigsten entwickelten Länder, die kleinen Inselentwicklungsländer 
und die afrikanischen Länder, zum Besuch einer Hochschule, einschließlich zur Berufsbil-
dung und zu Informations- und Kommunikationstechnik-, Technik-, Ingenieurs- und Wis-
senschaftsprogrammen, in entwickelten Ländern und in anderen Entwicklungsländern we-
sentlich erhöhen 


4.c Bis 2030 das Angebot an qualifizierten Lehrkräften unter anderem durch internatio-
nale Zusammenarbeit im Bereich der Lehrerausbildung in den Entwicklungsländern und ins-
besondere in den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselentwicklungsländern 
wesentlich erhöhen 


Ziel 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur 
Selbstbestimmung befähigen 


5.1 Alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen überall auf der Welt be-
enden 


5.2 Alle Formen von Gewalt gegen alle Frauen und Mädchen im öffentlichen und im pri-
vaten Bereich einschließlich des Menschenhandels und sexueller und anderer Formen der 
Ausbeutung beseitigen 


5.3 Alle schädlichen Praktiken wie Kinderheirat, Frühverheiratung und Zwangsheirat so-
wie die Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen beseitigen 


5.4 Unbezahlte Pflege- und Hausarbeit durch die Bereitstellung öffentlicher Dienstleis-
tungen und Infrastrukturen, Sozialschutzmaßnahmen und die Förderung geteilter Verant-
wortung innerhalb des Haushalts und der Familie entsprechend den nationalen Gegebenhei-
ten anerkennen und wertschätzen 


5.5 Die volle und wirksame Teilhabe von Frauen und ihre Chancengleichheit bei der Über-
nahme von Führungsrollen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung im politischen, wirt-
schaftlichen und öffentlichen Leben sicherstellen 


5.6 Den allgemeinen Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und reprodukti-
ven Rechten gewährleisten, wie im Einklang mit dem Aktionsprogramm der Internationalen 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung, der Aktionsplattform von Beijing und den 
Ergebnisdokumenten ihrer Überprüfungskonferenzen vereinbart 


5.a Reformen durchführen, um Frauen die gleichen Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen 
sowie Zugang zu Grundeigentum und zur Verfügungsgewalt über Grund und Boden und 
sonstige Vermögensformen, zu Finanzdienstleistungen, Erbschaften und natürlichen Res-
sourcen zu verschaffen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften 


5.b Die Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere der Informations- und Kom-
munikationstechnologien, verbessern, um die Selbstbestimmung der Frauen zu fördern 


5.c Eine solide Politik und durchsetzbare Rechtsvorschriften zur Förderung der Gleich-
stellung der Geschlechter und der Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen auf allen 
Ebenen beschließen und verstärken 


Ziel 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und 
Sanitärversorgung für alle gewährleisten 


6.1 Bis 2030 den allgemeinen und gerechten Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem 
Trinkwasser für alle erreichen 


6.2 Bis 2030 den Zugang zu einer angemessenen und gerechten Sanitärversorgung und 
Hygiene für alle erreichen und der Notdurftverrichtung im Freien ein Ende setzen, unter 
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


besonderer Beachtung der Bedürfnisse von Frauen und Mädchen und von Menschen in pre-
kären Situationen 


6.3 Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung des 
Einbringens und Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbie-
rung des Anteils unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung der Wieder-
aufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern 


6.4 Bis 2030 die Effizienz der Wassernutzung in allen Sektoren wesentlich steigern und 
eine nachhaltige Entnahme und Bereitstellung von Süßwasser gewährleisten, um der Was-
serknappheit zu begegnen und die Zahl der unter Wasserknappheit leidenden Menschen er-
heblich zu verringern 


6.5 Bis 2030 auf allen Ebenen eine integrierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen um-
setzen, gegebenenfalls auch mittels grenzüberschreitender Zusammenarbeit 


6.6 Bis 2020 wasserverbundene Ökosysteme schützen und wiederherstellen, darunter 
Berge, Wälder, Feuchtgebiete, Flüsse, Grundwasserleiter und Seen 


6.a Bis 2030 die internationale Zusammenarbeit und die Unterstützung der Entwicklungs-
länder beim Kapazitätsaufbau für Aktivitäten und Programme im Bereich der Wasser- und 
Sanitärversorgung ausbauen, einschließlich der Wassersammlung und -speicherung, Entsal-
zung, effizienten Wassernutzung, Abwasserbehandlung, Wiederaufbereitungs- und Wieder-
verwendungstechnologien 


6.b Die Mitwirkung lokaler Gemeinwesen an der Verbesserung der Wasserbewirtschaf-
tung und der Sanitärversorgung unterstützen und verstärken 


Ziel 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie 
für alle sichern 


7.1 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu bezahlbaren, verlässlichen und modernen Ener-
giedienstleistungen sichern 


7.2 Bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energie am globalen Energiemix deutlich erhöhen 


7.3 Bis 2030 die weltweite Steigerungsrate der Energieeffizienz verdoppeln 


7.a Bis 2030 die internationale Zusammenarbeit verstärken, um den Zugang zur For-
schung und Technologie im Bereich saubere Energie, namentlich erneuerbare Energie, Ener-
gieeffizienz sowie fortschrittliche und saubere Technologien für fossile Brennstoffe, zu er-
leichtern, und Investitionen in die Energieinfrastruktur und saubere Energietechnologien 
fördern 


7.b Bis 2030 die Infrastruktur ausbauen und die Technologie modernisieren, um in den 
Entwicklungsländern und insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern, den klei-
nen Inselentwicklungsländern und den Binnenentwicklungsländern im Einklang mit ihren 
jeweiligen Unterstützungsprogrammen moderne und nachhaltige Energiedienstleistungen 
für alle bereitzustellen 


Ziel 8. Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive 
Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern 


8.1 Ein Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum entsprechend den nationalen Gegebenheiten und 
insbesondere ein jährliches Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von mindestens 7 Prozent 
in den am wenigsten entwickelten Ländern aufrechterhalten 
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Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


8.2 Eine höhere wirtschaftliche Produktivität durch Diversifizierung, technologische Mo-
dernisierung und Innovation erreichen, einschließlich durch Konzentration auf mit hoher 
Wertschöpfung verbundene und arbeitsintensive Sektoren 


8.3 Entwicklungsorientierte Politiken fördern, die produktive Tätigkeiten, die Schaffung 
menschenwürdiger Arbeitsplätze, Unternehmertum, Kreativität und Innovation unterstüt-
zen, und die Formalisierung und das Wachstum von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen 
unter anderem durch den Zugang zu Finanzdienstleistungen begünstigen 


8.4 Bis 2030 die weltweite Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion Schritt für 
Schritt verbessern und die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung 
anstreben, im Einklang mit dem Zehnjahres-Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und 
Produktionsmuster, wobei die entwickelten Länder die Führung übernehmen 


8.5 Bis 2030 produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle Frauen 
und Männer, einschließlich junger Menschen und Menschen mit Behinderungen, sowie glei-
ches Entgelt für gleichwertige Arbeit erreichen 


8.6 Bis 2020 den Anteil junger Menschen, die ohne Beschäftigung sind und keine Schul-
oder Berufsausbildung durchlaufen, erheblich verringern 


8.7 Sofortige und wirksame Maßnahmen ergreifen, um Zwangsarbeit abzuschaffen, mo-
derne Sklaverei und Menschenhandel zu beenden und das Verbot und die Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit, einschließlich der Einziehung und des Einsatzes von 
Kindersoldaten, sicherstellen und bis 2025 jeder Form von Kinderarbeit ein Ende setzen 


8.8 Die Arbeitsrechte schützen und sichere Arbeitsumgebungen für alle Arbeitnehmer, 
einschließlich der Wanderarbeitnehmer, insbesondere der Wanderarbeitnehmerinnen, und 
der Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, fördern 


8.9 Bis 2030 Politiken zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus erarbeiten und umset-
zen, der Arbeitsplätze schafft und die lokale Kultur und lokale Produkte fördert 


8.10 Die Kapazitäten der nationalen Finanzinstitutionen stärken, um den Zugang zu 
Bank-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen für alle zu begünstigen und zu erweitern 


8.a Die im Rahmen der Handelshilfe gewährte Unterstützung für die Entwicklungsländer 
und insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder erhöhen, unter anderem durch den 
Erweiterten integrierten Rahmenplan für handelsbezogene technische Hilfe für die am we-
nigsten entwickelten Länder 


8.b Bis 2020 eine globale Strategie für Jugendbeschäftigung erarbeiten und auf den Weg 
bringen und den Globalen Beschäftigungspakt der Internationalen Arbeitsorganisation um-
setzen 


Ziel 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und 
nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen 


9.1 Eine hochwertige, verlässliche, nachhaltige und widerstandsfähige Infrastruktur auf-
bauen, einschließlich regionaler und grenzüberschreitender Infrastruktur, um die wirtschaft-
liche Entwicklung und das menschliche Wohlergehen zu unterstützen, und dabei den 
Schwerpunkt auf einen erschwinglichen und gleichberechtigten Zugang für alle legen 


9.2 Eine inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und bis 2030 den Anteil der 
Industrie an der Beschäftigung und am Bruttoinlandsprodukt entsprechend den nationalen 
Gegebenheiten erheblich steigern und den Anteil in den am wenigsten entwickelten Ländern 
verdoppeln 
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9.3 Insbesondere in den Entwicklungsländern den Zugang kleiner Industrie- und anderer 
Unternehmen zu Finanzdienstleistungen, einschließlich bezahlbaren Krediten, und ihre Ein-
bindung in Wertschöpfungsketten und Märkte erhöhen 


9.4 Bis 2030 die Infrastruktur modernisieren und die Industrien nachrüsten, um sie nach-
haltig zu machen, mit effizienterem Ressourceneinsatz und unter vermehrter Nutzung sau-
berer und umweltverträglicher Technologien und Industrieprozesse, wobei alle Länder Maß-
nahmen entsprechend ihren jeweiligen Kapazitäten ergreifen 


9.5 Die wissenschaftliche Forschung verbessern und die technologischen Kapazitäten der 
Industriesektoren in allen Ländern und insbesondere in den Entwicklungsländern ausbauen 
und zu diesem Zweck bis 2030 unter anderem Innovationen fördern und die Anzahl der im 
Bereich Forschung und Entwicklung tätigen Personen je 1 Million Menschen sowie die öf-
fentlichen und privaten Ausgaben für Forschung und Entwicklung beträchtlich erhöhen 


9.a Die Entwicklung einer nachhaltigen und widerstandsfähigen Infrastruktur in den Ent-
wicklungsländern durch eine verstärkte finanzielle, technologische und technische Unter-
stützung der afrikanischen Länder, der am wenigsten entwickelten Länder, der Binnenent-
wicklungsländer und der kleinen Inselentwicklungsländer erleichtern 


9.b Die einheimische Technologieentwicklung, Forschung und Innovation in den Ent-
wicklungsländern unterstützen, einschließlich durch Sicherstellung eines förderlichen poli-
tischen Umfelds, unter anderem für industrielle Diversifizierung und Wertschöpfung im 
Rohstoffbereich 


9.c Den Zugang zur Informations- und Kommunikationstechnologie erheblich erweitern 
sowie anstreben, in den am wenigsten entwickelten Ländern bis 2020 einen allgemeinen und 
erschwinglichen Zugang zum Internet bereitzustellen 


Ziel 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern 


10.1 Bis 2030 nach und nach ein über dem nationalen Durchschnitt liegendes Einkommens-
wachstum der ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung erreichen und aufrechterhalten 


10.2 Bis 2030 alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Eth-
nizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu Selbstbestim-
mung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion fördern 


10.3 Chancengleichheit gewährleisten und Ungleichheit der Ergebnisse reduzieren, na-
mentlich durch die Abschaffung diskriminierender Gesetze, Politiken und Praktiken und die 
Förderung geeigneter gesetzgeberischer, politischer und sonstiger Maßnahmen in dieser 
Hinsicht 


10.4 Politische Maßnahmen beschließen, insbesondere fiskalische, lohnpolitische und den 
Sozialschutz betreffende Maßnahmen, und schrittweise größere Gleichheit erzielen 


10.5 Die Regulierung und Überwachung der globalen Finanzmärkte und -institutionen ver-
bessern und die Anwendung der einschlägigen Vorschriften verstärken 


10.6 Eine bessere Vertretung und verstärkte Mitsprache der Entwicklungsländer bei der 
Entscheidungsfindung in den globalen internationalen Wirtschafts- und Finanzinstitutionen 
sicherstellen, um die Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit, Rechenschaftslegung und Legitima-
tion dieser Institutionen zu erhöhen 


10.7 Eine geordnete, sichere, reguläre und verantwortungsvolle Migration und Mobilität 
von Menschen erleichtern, unter anderem durch die Anwendung einer planvollen und gut 
gesteuerten Migrationspolitik 
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10.a Den Grundsatz der besonderen und differenzierten Behandlung der Entwicklungslän-
der, insbesondere der am wenigsten entwickelten Länder, im Einklang mit den Übereinkünf-
ten der Welthandelsorganisation anwenden 


10.b Öffentliche Entwicklungshilfe und Finanzströme einschließlich ausländischer Direkt-
investitionen in die Staaten fördern, in denen der Bedarf am größten ist, insbesondere in die 
am wenigsten entwickelten Länder, die afrikanischen Länder, die kleinen Inselentwick-
lungsländer und die Binnenentwicklungsländer, im Einklang mit ihren jeweiligen nationalen 
Plänen und Programmen 


10.c Bis 2030 die Transaktionskosten für Heimatüberweisungen von Migranten auf weni-
ger als 3 Prozent senken und Überweisungskorridore mit Kosten von über 5 Prozent besei-
tigen 


Ziel 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig 
gestalten 


11.1 Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und 
zur Grundversorgung für alle sicherstellen und Slums sanieren 


11.2 Bis 2030 den Zugang zu sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Ver-
kehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, ins-
besondere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit besonderem Augenmerk auf 
den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit 
Behinderungen und älteren Menschen 


11.3 Bis 2030 die Verstädterung inklusiver und nachhaltiger gestalten und die Kapazitäten 
für eine partizipatorische, integrierte und nachhaltige Siedlungsplanung und -steuerung in 
allen Ländern verstärken 


11.4 Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und -naturerbes 
verstärken 


11.5 Bis 2030 die Zahl der durch Katastrophen, einschließlich Wasserkatastrophen, beding-
ten Todesfälle und der davon betroffenen Menschen deutlich reduzieren und die dadurch 
verursachten unmittelbaren wirtschaftlichen Verluste im Verhältnis zum globalen Bruttoin-
landsprodukt wesentlich verringern, mit Schwerpunkt auf dem Schutz der Armen und von 
Menschen in prekären Situationen 


11.6 Bis 2030 die von den Städten ausgehende Umweltbelastung pro Kopf senken, unter 
anderem mit besonderer Aufmerksamkeit auf der Luftqualität und der kommunalen und 
sonstigen Abfallbehandlung 


11.7 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflä-
chen und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere 
Menschen und Menschen mit Behinderungen 


11.a Durch eine verstärkte nationale und regionale Entwicklungsplanung positive wirt-
schaftliche, soziale und ökologische Verbindungen zwischen städtischen, stadtnahen und 
ländlichen Gebieten unterstützen 


11.b Bis 2020 die Zahl der Städte und Siedlungen, die integrierte Politiken und Pläne zur 
Förderung der Inklusion, der Ressourceneffizienz, der Abschwächung des Klimawandels, 
der Klimaanpassung und der Widerstandsfähigkeit gegenüber Katastrophen beschließen und 
umsetzen, wesentlich erhöhen und gemäß dem Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge 
2015-2030 ein ganzheitliches Katastrophenrisikomanagement auf allen Ebenen entwickeln 
und umsetzen 
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11.c Die am wenigsten entwickelten Länder unter anderem durch finanzielle und techni-
sche Hilfe beim Bau nachhaltiger und widerstandsfähiger Gebäude unter Nutzung einheimi-
scher Materialien unterstützen 


Ziel 12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen 


12.1 Den Zehnjahres-Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster 
umsetzen, wobei alle Länder, an der Spitze die entwickelten Länder, Maßnahmen ergreifen, 
unter Berücksichtigung des Entwicklungsstands und der Kapazitäten der Entwicklungslän-
der 


12.2 Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Res-
sourcen erreichen 


12.3 Bis 2030 die weltweite Nahrungsmittelverschwendung pro Kopf auf Einzelhandels-
und Verbraucherebene halbieren und die entlang der Produktions- und Lieferkette entste-
henden Nahrungsmittelverluste einschließlich Nachernteverlusten verringern 


12.4 Bis 2020 einen umweltverträglichen Umgang mit Chemikalien und allen Abfällen 
während ihres gesamten Lebenszyklus in Übereinstimmung mit den vereinbarten interna 
tionalen Rahmenregelungen erreichen und ihre Freisetzung in Luft, Wasser und Boden er-
heblich verringern, um ihre nachteiligen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt auf ein Mindestmaß zu beschränken 


12.5 Bis 2030 das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwer-
tung und Wiederverwendung deutlich verringern 


12.6 Die Unternehmen, insbesondere große und transnationale Unternehmen, dazu ermuti-
gen, nachhaltige Verfahren einzuführen und in ihre Berichterstattung Nachhaltigkeitsinfor-
mationen aufzunehmen 


12.7 In der öffentlichen Beschaffung nachhaltige Verfahren fördern, im Einklang mit den 
nationalen Politiken und Prioritäten 


12.8 Bis 2030 sicherstellen, dass die Menschen überall über einschlägige Informationen 
und das Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in Harmonie mit 
der Natur verfügen 


12.a Die Entwicklungsländer bei der Stärkung ihrer wissenschaftlichen und technologi-
schen Kapazitäten im Hinblick auf den Übergang zu nachhaltigeren Konsum- und Produk-
tionsmustern unterstützen 


12.b Instrumente zur Beobachtung der Auswirkungen eines nachhaltigen Tourismus, der 
Arbeitsplätze schafft und die lokale Kultur und lokale Produkte fördert, auf die nachhaltige 
Entwicklung entwickeln und anwenden 


12.c Die ineffiziente Subventionierung fossiler Brennstoffe, die zu verschwenderischem 
Verbrauch verleitet, durch Beseitigung von Marktverzerrungen entsprechend den nationalen 
Gegebenheiten rationalisieren, unter anderem durch eine Umstrukturierung der Besteuerung 
und die allmähliche Abschaffung dieser schädlichen Subventionen, um ihren Umweltaus-
wirkungen Rechnung zu tragen, wobei die besonderen Bedürfnisse und Gegebenheiten der 
Entwicklungsländer in vollem Umfang berücksichtigt und die möglichen nachteiligen Aus-
wirkungen auf ihre Entwicklung in einer die Armen und die betroffenen Gemeinwesen 
schützenden Weise so gering wie möglich gehalten werden 


Ziel 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner 
Auswirkungen ergreifen* 


13.1 Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefah-
ren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken 
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13.2 Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und Planungen einbe-
ziehen 


13.3 Die Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen Kapa-
zitäten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Redu-
zierung der Klimaauswirkungen sowie der Frühwarnung verbessern 


13.a Die Verpflichtung erfüllen, die von den Vertragsparteien des Rahmenübereinkom-
mens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, die entwickelte Länder sind, übernom-
men wurde, bis 2020 gemeinsam jährlich 100 Milliarden Dollar aus allen Quellen aufzu-
bringen, um den Bedürfnissen der Entwicklungsländer im Kontext sinnvoller Klimaschutz-
maßnahmen und einer transparenten Umsetzung zu entsprechen, und den Grünen Klima-
fonds vollständig zu operationalisieren, indem er schnellstmöglich mit den erforderlichen 
Finanzmitteln ausgestattet wird 


13.b Mechanismen zum Ausbau effektiver Planungs- und Managementkapazitäten im Be-
reich des Klimawandels in den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselent-
wicklungsländern fördern, unter anderem mit gezielter Ausrichtung auf Frauen, junge Men-
schen sowie lokale und marginalisierte Gemeinwesen 


Ziel 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung 
erhalten und nachhaltig nutzen 


14.1 Bis 2025 alle Arten der Meeresverschmutzung, insbesondere durch vom Lande ausge-
hende Tätigkeiten und namentlich Meeresmüll und Nährstoffbelastung, verhüten und erheb-
lich verringern 


14.2 Bis 2020 die Meeres- und Küstenökosysteme nachhaltig bewirtschaften und schützen, 
um unter anderem durch Stärkung ihrer Resilienz erhebliche nachteilige Auswirkungen zu 
vermeiden, und Maßnahmen zu ihrer Wiederherstellung ergreifen, damit die Meere wieder 
gesund und produktiv werden 


14.3 Die Versauerung der Ozeane auf ein Mindestmaß reduzieren und ihre Auswirkungen 
bekämpfen, unter anderem durch eine verstärkte wissenschaftliche Zusammenarbeit auf al-
len Ebenen 


14.4 Bis 2020 die Fangtätigkeit wirksam regeln und die Überfischung, die illegale, unge-
meldete und unregulierte Fischerei und zerstörerische Fangpraktiken beenden und wissen-
schaftlich fundierte Bewirtschaftungspläne umsetzen, um die Fischbestände in kürzestmög-
licher Zeit mindestens auf einen Stand zurückzuführen, der den höchstmöglichen Dauerer-
trag unter Berücksichtigung ihrer biologischen Merkmale sichert 


14.5 Bis 2020 mindestens 10 Prozent der Küsten- und Meeresgebiete im Einklang mit dem 
nationalen Recht und dem Völkerrecht und auf der Grundlage der besten verfügbaren wis-
senschaftlichen Informationen erhalten 


* In Anerkennung dessen, dass das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 
das zentrale internationale zwischenstaatliche Forum für Verhandlungen über die globale Antwort auf den 
Klimawandel ist. 
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


14.6 Bis 2020 bestimmte Formen der Fischereisubventionen untersagen, die zu Überkapa-
zitäten und Überfischung beitragen, Subventionen abschaffen, die zu illegaler, ungemeldeter 
und unregulierter Fischerei beitragen, und keine neuen derartigen Subventionen einführen, 
in Anerkennung dessen, dass eine geeignete und wirksame besondere und differenzierte Be-
handlung der Entwicklungsländer und der am wenigsten entwickelten Länder einen untrenn-
baren Bestandteil der im Rahmen der Welthandelsorganisation geführten Verhandlungen 
über Fischereisubventionen bilden sollte16 


14.7 Bis 2030 die sich aus der nachhaltigen Nutzung der Meeresressourcen ergebenden 
wirtschaftlichen Vorteile für die kleinen Inselentwicklungsländer und die am wenigsten ent-
wickelten Länder erhöhen, namentlich durch nachhaltiges Management der Fischerei, der 
Aquakultur und des Tourismus 


14.a Die wissenschaftlichen Kenntnisse vertiefen, die Forschungskapazitäten ausbauen und 
Meerestechnologien weitergeben, unter Berücksichtigung der Kriterien und Leitlinien der 
Zwischenstaatlichen Ozeanographischen Kommission für die Weitergabe von Meerestech-
nologie, um die Gesundheit der Ozeane zu verbessern und den Beitrag der biologischen 
Vielfalt der Meere zur Entwicklung der Entwicklungsländer, insbesondere der kleinen In-
selentwicklungsländer und der am wenigsten entwickelten Länder, zu verstärken 


14.b Den Zugang der handwerklichen Kleinfischer zu den Meeresressourcen und Märkten 
gewährleisten 


14.c Die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen verbessern 
und zu diesem Zweck das Völkerrecht umsetzen, wie es im Seerechtsübereinkommen der 
Vereinten Nationen niedergelegt ist, das den rechtlichen Rahmen für die Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen vorgibt, worauf in Ziffer 158 des 
Dokuments „Die Zukunft, die wir wollen“ hingewiesen wird 


Ziel 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung 
fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, 
Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der 
biologischen Vielfalt ein Ende setzen 


15.1 Bis 2020 im Einklang mit den Verpflichtungen aus internationalen Übereinkünften die 
Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der Land- und Binnensüßwasser-
Ökosysteme und ihrer Dienstleistungen, insbesondere der Wälder, der Feuchtgebiete, der 
Berge und der Trockengebiete, gewährleisten 


15.2 Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller Waldarten fördern, die Entwaldung 
beenden, geschädigte Wälder wiederherstellen und die Aufforstung und Wiederaufforstung 
weltweit beträchtlich erhöhen 


15.3 Bis 2030 die Wüstenbildung bekämpfen, die geschädigten Flächen und Böden ein-
schließlich der von Wüstenbildung, Dürre und Überschwemmungen betroffenen Flächen 
sanieren und eine bodendegradationsneutrale Welt anstreben 


15.4 Bis 2030 die Erhaltung der Bergökosysteme einschließlich ihrer biologischen Vielfalt 
sicherstellen, um ihre Fähigkeit zur Erbringung wesentlichen Nutzens für die nachhaltige 
Entwicklung zu stärken 


16 Unter Berücksichtigung der laufenden Verhandlungen im Rahmen der Welthandelsorganisation, der Ent-
wicklungsagenda von Doha und des Mandats der Ministererklärung von Hongkong. 


26/38 







 
 


 


    
  


 


    


 


  
 


 


   
 


 


  
   


 
 
 


  
  


  
 


  
 


  
  


  
 


  


  
 


 


  
 


   
 


   
 


   
 


 


  


 
 


  
 


 
 


Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


15.5 Umgehende und bedeutende Maßnahmen ergreifen, um die Verschlechterung der na-
türlichen Lebensräume zu verringern, dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu 
setzen und bis 2020 die bedrohten Arten zu schützen und ihr Aussterben zu verhindern 


15.6 Die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der genetischen 
Ressourcen ergebenden Vorteile und den angemessenen Zugang zu diesen Ressourcen för-
dern, wie auf internationaler Ebene vereinbart 


15.7 Dringend Maßnahmen ergreifen, um der Wilderei und dem Handel mit geschützten 
Pflanzen- und Tierarten ein Ende zu setzen und dem Problem des Angebots illegaler Pro-
dukte aus wildlebenden Pflanzen und Tieren und der Nachfrage danach zu begegnen 


15.8 Bis 2020 Maßnahmen einführen, um das Einbringen invasiver gebietsfremder Arten 
zu verhindern, ihre Auswirkungen auf die Land- und Wasserökosysteme deutlich zu redu-
zieren und die prioritären Arten zu kontrollieren oder zu beseitigen 


15.9 Bis 2020 Ökosystem- und Biodiversitätswerte in die nationalen und lokalen Planun-
gen, Entwicklungsprozesse, Armutsbekämpfungsstrategien und Gesamtrechnungssysteme 
einbeziehen 


15.a Finanzielle Mittel aus allen Quellen für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der
biologischen Vielfalt und der Ökosysteme aufbringen und deutlich erhöhen 


15.b Erhebliche Mittel aus allen Quellen und auf allen Ebenen für die Finanzierung einer 
nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder aufbringen und den Entwicklungsländern geeig-
nete Anreize für den vermehrten Einsatz dieser Bewirtschaftungsform bieten, namentlich 
zum Zweck der Walderhaltung und Wiederaufforstung 


15.c Die weltweite Unterstützung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Wilderei und des 
Handels mit geschützten Arten verstärken, unter anderem durch die Stärkung der Fähigkeit 
lokaler Gemeinwesen, Möglichkeiten einer nachhaltigen Existenzsicherung zu nutzen 


Ziel 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung 
fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfä-
hige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen 
Ebenen aufbauen 


16.1 Alle Formen der Gewalt und die gewaltbedingte Sterblichkeit überall deutlich verrin-
gern 


16.2 Missbrauch und Ausbeutung von Kindern, den Kinderhandel, Folter und alle Formen 
von Gewalt gegen Kinder beenden 


16.3 Die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene fördern und den 
gleichberechtigten Zugang aller zur Justiz gewährleisten 


16.4 Bis 2030 illegale Finanz- und Waffenströme deutlich verringern, die Wiedererlangung 
und Rückgabe gestohlener Vermögenswerte verstärken und alle Formen der organisierten 
Kriminalität bekämpfen 


16.5 Korruption und Bestechung in allen ihren Formen erheblich reduzieren 


16.6 Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebe-
nen aufbauen 


16.7 Dafür sorgen, dass die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen bedarfsorientiert, in-
klusiv, partizipatorisch und repräsentativ ist 


16.8 Die Teilhabe der Entwicklungsländer an den globalen Lenkungsinstitutionen erwei-
tern und verstärken 
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16.9 Bis 2030 insbesondere durch die Registrierung der Geburten dafür sorgen, dass alle 
Menschen eine rechtliche Identität haben 


16.10 Den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die Grundfreiheiten 
schützen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen Über-
einkünften 


16.a Die zuständigen nationalen Institutionen namentlich durch internationale Zusammen-
arbeit beim Kapazitätsaufbau auf allen Ebenen zur Verhütung von Gewalt und zur Bekämp-
fung von Terrorismus und Kriminalität unterstützen, insbesondere in den Entwicklungslän-
dern 


16.b Nichtdiskriminierende Rechtsvorschriften und Politiken zugunsten einer nachhaltigen 
Entwicklung fördern und durchsetzen 


Ziel 17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige 
Entwicklung mit neuem Leben erfüllen 


Finanzierung 


17.1 Die Mobilisierung einheimischer Ressourcen verstärken, einschließlich durch interna-
tionale Unterstützung für die Entwicklungsländer, um die nationalen Kapazitäten zur Erhe-
bung von Steuern und anderen Abgaben zu verbessern 


17.2 Sicherstellen, dass die entwickelten Länder ihre Zusagen im Bereich der öffentlichen 
Entwicklungshilfe voll einhalten, einschließlich der von vielen entwickelten Ländern einge-
gangenen Verpflichtung, die Zielvorgabe von 0,7 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens 
für öffentliche Entwicklungshilfe zugunsten der Entwicklungsländer und 0,15 bis 0,20 Pro-
zent zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder zu erreichen; den Gebern öffentlicher 
Entwicklungshilfe wird nahegelegt, die Bereitstellung von mindestens 0,20 Prozent ihres 
Bruttonationaleinkommens zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder als Zielset-
zung zu erwägen 


17.3 Zusätzliche finanzielle Mittel aus verschiedenen Quellen für die Entwicklungsländer 
mobilisieren 


17.4 Den Entwicklungsländern dabei behilflich sein, durch eine koordinierte Politik zur 
Förderung der Schuldenfinanzierung, der Entschuldung beziehungsweise der Umschuldung 
die langfristige Tragfähigkeit der Verschuldung zu erreichen, und das Problem der Aus-
landsverschuldung hochverschuldeter armer Länder angehen, um die Überschuldung zu ver-
ringern 


17.5 Investitionsförderungssysteme für die am wenigsten entwickelten Länder beschließen 
und umsetzen 


Technologie 


17.6 Die regionale und internationale Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammenarbeit und Drei-
eckskooperation im Bereich Wissenschaft, Technologie und Innovation und den Zugang 
dazu verbessern und den Austausch von Wissen zu einvernehmlich festgelegten Bedingun-
gen verstärken, unter anderem durch eine bessere Abstimmung zwischen den vorhandenen 
Mechanismen, insbesondere auf Ebene der Vereinten Nationen, und durch einen globalen 
Mechanismus zur Technologieförderung 


17.7 Die Entwicklung, den Transfer, die Verbreitung und die Diffusion von umweltverträg-
lichen Technologien an die Entwicklungsländer zu gegenseitig vereinbarten günstigen Be-
dingungen, einschließlich Konzessions- und Vorzugsbedingungen, fördern 


17.8 Die Technologiebank und den Mechanismus zum Kapazitätsaufbau für Wissenschaft, 
Technologie und Innovation für die am wenigsten entwickelten Länder bis 2017 vollständig 
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operationalisieren und die Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien, verbessern 


Kapazitätsaufbau 


17.9 Die internationale Unterstützung für die Durchführung eines effektiven und gezielten 
Kapazitätsaufbaus in den Entwicklungsländern verstärken, um die nationalen Pläne zur Um-
setzung aller Ziele für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen, namentlich im Rahmen der 
Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammenarbeit und der Dreieckskooperation 


Handel 


17.10 Ein universales, regelgestütztes, offenes, nichtdiskriminierendes und gerechtes mul-
tilaterales Handelssystem unter dem Dach der Welthandelsorganisation fördern, insbeson-
dere durch den Abschluss der Verhandlungen im Rahmen ihrer Entwicklungsagenda von 
Doha 


17.11 Die Exporte der Entwicklungsländer deutlich erhöhen, insbesondere mit Blick 
darauf, den Anteil der am wenigsten entwickelten Länder an den weltweiten Exporten bis 
2020 zu verdoppeln 


17.12 Die rasche Umsetzung des zoll- und kontingentfreien Marktzugangs auf dauerhafter 
Grundlage für alle am wenigsten entwickelten Länder im Einklang mit den Beschlüssen der 
Welthandelsorganisation erreichen, unter anderem indem sichergestellt wird, dass die für 
Importe aus den am wenigsten entwickelten Ländern geltenden präferenziellen Ursprungs-
regeln transparent und einfach sind und zur Erleichterung des Marktzugangs beitragen 


Systemische Fragen 


Politik- und institutionelle Kohärenz 


17.13 Die globale makroökonomische Stabilität verbessern, namentlich durch Politikkoor-
dinierung und Politikkohärenz 


17.14 Die Politikkohärenz zugunsten nachhaltiger Entwicklung verbessern 


17.15 Den politischen Spielraum und die Führungsrolle jedes Landes bei der Festlegung 
und Umsetzung von Politiken zur Armutsbeseitigung und für nachhaltige Entwicklung res-
pektieren 


Multi-Akteur-Partnerschaften 


17.16 Die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung ausbauen, ergänzt durch 
Multi-Akteur-Partnerschaften zur Mobilisierung und zum Austausch von Wissen, Fach-
kenntnissen, Technologie und finanziellen Ressourcen, um die Erreichung der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung in allen Ländern und insbesondere in den Entwicklungsländern zu 
unterstützen 


17.17 Die Bildung wirksamer öffentlicher, öffentlich-privater und zivilgesellschaftlicher 
Partnerschaften aufbauend auf den Erfahrungen und Mittelbeschaffungsstrategien bestehen-
der Partnerschaften unterstützen und fördern 


Daten, Überwachung und Rechenschaft 


17.18 Bis 2020 die Unterstützung des Kapazitätsaufbaus für die Entwicklungsländer und 
namentlich die am wenigsten entwickelten Länder und die kleinen Inselentwicklungsländer 
erhöhen, mit dem Ziel, über erheblich mehr hochwertige, aktuelle und verlässliche Daten zu 
verfügen, die nach Einkommen, Geschlecht, Alter, Rasse, Ethnizität, Migrationsstatus, Be-
hinderung, geografischer Lage und sonstigen im nationalen Kontext relevanten Merkmalen 
aufgeschlüsselt sind 
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17.19 Bis 2030 auf den bestehenden Initiativen aufbauen, um Fortschrittsmaße für nach-
haltige Entwicklung zu erarbeiten, die das Bruttoinlandsprodukt ergänzen, und den Aufbau 
der statistischen Kapazitäten der Entwicklungsländer unterstützen 


Umsetzungsmittel und die Globale Partnerschaft 
60. Wir bekräftigen unser nachdrückliches Bekenntnis zur vollen Umsetzung der neuen 
Agenda. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir unsere ehrgeizigen Ziele und Zielvorgaben 
nicht ohne eine neu belebte und verstärkte Globale Partnerschaft und gleichermaßen ambi-
tionierte Umsetzungsmittel erreichen werden. Diese mit neuem Leben erfüllte Globale Part-
nerschaft wird ein intensives globales Engagement zur Unterstützung der Umsetzung aller 
Ziele und Zielvorgaben erleichtern, indem sie die Regierungen, die Zivilgesellschaft, den 
Privatsektor, das System der Vereinten Nationen und andere Akteure zusammenbringt und 
alle verfügbaren Ressourcen mobilisiert. 


61. Die Ziele und Zielvorgaben der Agenda befassen sich mit den erforderlichen Mitteln 
für die Verwirklichung unserer gemeinsamen Ambitionen. Die vorstehend unter jedem Ziel 
für nachhaltige Entwicklung und unter Ziel 17 aufgeführten Zielvorgaben für die Umset-
zungsmittel sind von entscheidender Bedeutung für die Verwirklichung unserer Agenda und 
sind ebenso wichtig wie die anderen Ziele und Zielvorgaben. Wir werden ihnen bei unseren 
Umsetzungsmaßnahmen und in dem Rahmen globaler Indikatoren zur Fortschrittsüberwa-
chung gleiche Priorität beimessen. 


62. Diese Agenda einschließlich der Ziele für nachhaltige Entwicklung kann im Rahmen 
einer neu belebten Globalen Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung umgesetzt werden, 
unterstützt von den konkreten Politiken und Maßnahmen, die in der Aktionsagenda von Ad-
dis Abeba beschrieben sind, die einen integralen Bestandteil der Agenda 2030 für nachhal-
tige Entwicklung darstellt. Die Aktionsagenda von Addis Abeba unterstützt die Zielvorga-
ben für die Umsetzungsmittel der Agenda 2030, ergänzt sie und trägt dazu bei, sie in einen 
Kontext zu setzen. Sie befasst sich mit den Fragen der inländischen öffentlichen Mittel, der 
inländischen und internationalen Privatwirtschaft und Finanzen, der internationalen Ent-
wicklungszusammenarbeit, dem internationalen Handel als Motor der Entwicklung, der Ver-
schuldung und der Schuldentragfähigkeit, der Behandlung von systemischen Fragen, mit 
Wissenschaft, Technologie, Innovation und Kapazitätsaufbau sowie Daten, Überwachung 
und Weiterverfolgung. 


63. Kohärente, in nationaler Eigenverantwortung stehende und durch integrierte nationale 
Finanzierungsrahmen gestützte Strategien für nachhaltige Entwicklung werden das Kern-
stück unserer Bemühungen darstellen. Wir erklären erneut, dass jedes Land die Hauptver-
antwortung für seine eigene wirtschaftliche und soziale Entwicklung trägt und dass die Rolle 
der nationalen Politiken und Entwicklungsstrategien nicht genug betont werden kann. Wir 
werden den politischen Spielraum und die Führungsrolle jedes Landes bei der Umsetzung 
von Politiken zur Armutsbeseitigung und für nachhaltige Entwicklung respektieren, stets im 
Einklang mit den einschlägigen internationalen Regeln und Verpflichtungen. Gleichzeitig 
müssen die Entwicklungsbemühungen der einzelnen Länder durch ein günstiges internatio-
nales wirtschaftliches Umfeld, einschließlich kohärenter und einander stützender globaler 
Handels-, Währungs- und Finanzsysteme, sowie eine verstärkte und verbesserte globale 
wirtschaftliche Ordnungspolitik unterstützt werden. Prozesse zur Entwicklung geeigneten 
Wissens und geeigneter Technologien und der Erleichterung ihrer Verbreitung weltweit so-
wie der Kapazitätsaufbau sind ebenfalls von zentraler Bedeutung. Wir verpflichten uns, Po-
litikkohärenz und ein der nachhaltigen Entwicklung förderliches Umfeld auf allen Ebenen 
und durch alle Akteure anzustreben und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwick-
lung mit neuem Leben zu erfüllen. 


64. Wir unterstützen die Umsetzung der einschlägigen Strategien und Aktionsprogramme, 
darunter die Erklärung und das Aktionsprogramm von Istanbul, die Beschleunigten Akti-


30/38 







 
 


 


   
  


   
         


   
   


   


    


  


 


  


  
  


  
   


    


   
 


  
 


  


  
  


    
 


  
   


    
           


  
       


 
 


    
      


 
  


     
  


 
     


 
     
        
  


_______________ 


Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


onsmodalitäten für die kleinen Inselentwicklungsländer (Samoa-Pfad) und das Wiener Ak-
tionsprogramm für die Binnenentwicklungsländer für die Dekade 2014-2024, und erklären 
erneut, wie wichtig es ist, die Agenda 2063 der Afrikanischen Union und das Programm der 
Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas zu unterstützen, die alle mit der neuen 
Agenda untrennbar verbunden sind. Wir sind uns der großen Herausforderung bewusst, die 
die Herbeiführung dauerhaften Friedens und nachhaltiger Entwicklung in den Ländern in 
Konflikt- und Postkonfliktsituationen darstellt. 


65. Wir sind uns dessen bewusst, dass sich die Länder mit mittlerem Einkommen bei der 
Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung nach wie vor beträchtlichen Herausforde-
rungen gegenübersehen. Um sicherzustellen, dass das bisher Erreichte von Dauer ist, sollen 
die Bemühungen zur Bewältigung der bestehenden Herausforderungen durch Erfahrungs-
austausch, eine verbesserte Koordinierung und eine bessere und zielgerichtete Unterstützung 
seitens des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen, der internationalen Finanzinstitu-
tionen, der Regionalorganisationen und anderer Interessenträger gestärkt werden. 


66. Wir unterstreichen, dass die öffentliche Politik sowie die Mobilisierung und der wirk-
same Einsatz inländischer Mittel geleitet vom Grundsatz der nationalen Eigenverantwortung 
für alle Länder ein zentraler Aspekt unseres gemeinsamen Strebens nach einer nachhaltigen 
Entwicklung, einschließlich der Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung, sind. Wir 
sind uns bewusst, dass inländische Mittel in erster Linie durch Wirtschaftswachstum gene-
riert werden, das sich auf ein förderliches Umfeld auf allen Ebenen stützen kann. 


67. Privatwirtschaftliche Aktivitäten, Investitionen und Innovation sind wichtige Motoren 
der Produktivität, eines inklusiven Wirtschaftswachstums und der Schaffung von Arbeits-
plätzen. Wir anerkennen die Vielfalt des Privatsektors, von Kleinstunternehmen über Ge-
nossenschaften bis zu multinationalen Unternehmen. Wir fordern alle Unternehmen auf, ihre 
Kreativität und Innovationsstärke zugunsten der Lösung der Herausforderungen im Bereich 
der nachhaltigen Entwicklung einzusetzen. Wir werden einen dynamischen und gut funkti-
onierenden Unternehmenssektor fördern und dabei die Arbeitsrechte schützen und die Ein-
haltung der Umwelt- und Gesundheitsstandards im Einklang mit den einschlägigen interna-
tionalen Normen und Übereinkünften und anderen in dieser Hinsicht laufenden Initiativen 
gewährleisten, wie etwa den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte17 und den 
Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation, dem Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes18 und den wichtigen multilateralen Umweltübereinkünften, für diejeni-
gen, die Vertragsparteien dieser Übereinkünfte sind. 


68. Der internationale Handel ist ein Motor für inklusives Wirtschaftswachstum und die 
Verringerung der Armut und trägt zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung bei. Wir 
werden auch künftig ein universales, regelgestütztes, offenes, transparentes, berechenbares, 
inklusives, nichtdiskriminierendes und gerechtes multilaterales Handelssystem unter dem 
Dach der Welthandelsorganisation sowie eine sinnvolle Handelsliberalisierung fördern. Wir 
fordern alle Mitglieder der Welthandelsorganisation auf, ihre Anstrengungen zu verdoppeln, 
um die Verhandlungen über die Entwicklungsagenda von Doha19 rasch abzuschließen. Wir 
messen dem handelsbezogenen Kapazitätsaufbau für die Entwicklungsländer, namentlich 
die afrikanischen Länder, die am wenigsten entwickelten Länder, die Binnenentwicklungs-
länder, die kleinen Inselentwicklungsländer und die Länder mit mittlerem Einkommen, ins-
besondere auch zur Förderung der regionalen Wirtschaftsintegration und der Vernetzung 
große Bedeutung bei. 


17 A/HRC/17/31, Anhang. In Deutsch verfügbar unter http://www.globalcompact.de/sites/default/files/ 
themen/publikation/leitprinzipien_fuer_wirtschaft_und_menschenrechte_2._auflage.pdf. 
18 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 
II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055. 
19 A/C.2/56/7, Anlage. 
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69. Wir anerkennen die Notwendigkeit, den Entwicklungsländern dabei behilflich zu sein, 
durch eine koordinierte Politik zur Förderung der Schuldenfinanzierung, der Entschuldung 
und der Umschuldung beziehungsweise eines soliden Schuldenmanagements die langfris-
tige Tragfähigkeit der Verschuldung zu erreichen. Viele Länder sind nach wie vor anfällig 
für Schuldenkrisen, und einige befinden sich inmitten einer Krise, darunter mehrere am we-
nigsten entwickelte Länder, kleine Inselentwicklungsländer und einige entwickelte Länder. 
Wir erklären erneut, dass Schuldner und Gläubiger gemeinsam darauf hinarbeiten müssen, 
untragbare Verschuldungssituationen zu vermeiden und zu lösen. Die Kreditnehmerländer 
tragen die Verantwortung dafür, ihre Verschuldung auf einem tragbaren Niveau zu halten; 
wir sind uns jedoch dessen bewusst, dass auch die Gläubiger eine Verantwortung haben, ihre 
Kreditvergabe so zu gestalten, dass sie die Tragfähigkeit der Verschuldung eines Landes 
nicht untergräbt. Wir werden die Länder, denen Schuldenerleichterungen gewährt wurden 
und die ein langfristig tragbares Schuldenniveau erreicht haben, bei der Aufrechterhaltung 
der Schuldentragfähigkeit unterstützen. 


70. Wir bringen hiermit den Mechanismus zur Technologieförderung auf den Weg, der 
mit der Aktionsagenda von Addis Abeba geschaffen wurde, um die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung zu unterstützen. Der Mechanismus zur Technologieförderung wird auf der Zu-
sammenarbeit einer Vielzahl von Akteuren gründen – der Mitgliedstaaten, der Zivilgesell-
schaft, des Privatsektors, der Wissenschaft, der Institutionen der Vereinten Nationen und 
anderer Interessenträger – und aus einem interinstitutionellen Arbeitsteam der Vereinten Na-
tionen für Wissenschaft, Technologie und Innovation zugunsten der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung, einem kooperativen Multi-Akteur-Forum für Wissenschaft, Technologie und 
Innovation zugunsten der Ziele für nachhaltige Entwicklung und einer Online-Plattform be-
stehen. 


• Das Interinstitutionelle Arbeitsteam der Vereinten Nationen für Wissenschaft, Tech-
nologie und Innovation zugunsten der Ziele für nachhaltige Entwicklung wird die Ko-
ordinierung, Kohärenz und Zusammenarbeit innerhalb des Systems der Vereinten Na-
tionen in Fragen im Zusammenhang mit Wissenschaft, Technologie und Innovation 
fördern und dadurch Synergien und Effizienz erhöhen, insbesondere zur Stärkung von 
Initiativen zum Kapazitätsaufbau. Das Arbeitsteam wird bereits vorhandene Ressour-
cen nutzen und mit zehn Vertretern aus der Zivilgesellschaft, dem Privatsektor und der 
Wissenschaft zusammenarbeiten, um die Tagungen des Multi-Akteur-Forums für 
Wissenschaft, Technologie und Innovation zugunsten der Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung vorzubereiten und die Online-Plattform zu entwickeln und zu operationali-
sieren, indem es unter anderem Vorschläge zu den Modalitäten des Forums und der 
Online-Plattform erarbeitet. Die zehn Vertreter werden vom Generalsekretär für einen 
Zeitraum von zwei Jahren ernannt. Das Arbeitsteam wird allen Organisationen, Fonds 
und Programmen der Vereinten Nationen und den Fachkommissionen des Wirt-
schafts- und Sozialrats zur Teilnahme offenstehen und anfänglich aus den Institutio-
nen bestehen, aus denen derzeit die informelle Arbeitsgruppe für Technologieförde-
rung zusammengesetzt ist, nämlich der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaftliche 
und Soziale Angelegenheiten dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, der Or-
ganisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung, der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen, der Internationalen Fernmeldeunion, der 
Weltorganisation für geistiges Eigentum und der Weltbank. 


• Die Online-Plattform wird zur umfassenden Kartierung von Informationen über die 
bestehenden Initiativen, Mechanismen und Programme im Bereich Wissenschaft, 
Technologie und Innovation innerhalb und außerhalb der Vereinten Nationen verwen-
det werden und als Zugangsportal zu diesen Informationen fungieren. Die Online-
Plattform wird den Zugang zu Informationen, Wissen und Erfahrungen sowie zu be-
währten Verfahren und Erkenntnissen in Bezug auf Initiativen und Politiken zur För-
derung von Wissenschaft, Technologie und Innovation erleichtern. Die Online-Platt-
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form wird außerdem die Verbreitung frei zugänglicher einschlägiger wissenschaftli-
cher Publikationen erleichtern, die weltweit erscheinen. Die Online-Plattform wird auf 
der Grundlage einer unabhängigen technischen Bewertung entwickelt werden, die be-
währte Verfahren sowie Erkenntnisse aus anderen Initiativen innerhalb und außerhalb 
der Vereinten Nationen berücksichtigt, um sicherzustellen, dass sie bestehende Wis-
senschafts-, Technologie- und Innovationsplattformen ergänzt, den Zugang dazu er-
leichtert und angemessene Informationen darüber bereitstellt, unter Vermeidung von 
Doppelarbeit und durch Nutzung von Synergien. 


• Das Multi-Akteur-Forum für Wissenschaft, Technologie und Innovation zugunsten 
der Ziele für nachhaltige Entwicklung wird einmal pro Jahr für die Dauer von zwei 
Tagen zusammentreten, um die Zusammenarbeit auf dem Gebiet von Wissenschaft, 
Technologie und Innovation in verschiedenen Themenbereichen zugunsten der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung zu erörtern, damit alle maßgeblichen Interessenträger in 
ihrem jeweiligen Fachgebiet einen aktiven Beitrag leisten können. Das Forum wird 
die Interaktion, die Vermittlung von Kontakten und die Schaffung von Netzwerken 
zwischen maßgeblichen Interessenträgern und den Multi-Akteur-Partnerschaften er-
leichtern, mit dem Ziel, Technologiebedarf und -defizite zu ermitteln und zu prüfen, 
namentlich in den Bereichen wissenschaftliche Zusammenarbeit, Innovation und Ka-
pazitätsaufbau, und außerdem dazu beizutragen, die Entwicklung, den Transfer und 
die Verbreitung einschlägiger Technologien zur Verwirklichung der Ziele für nach-
haltige Entwicklung zu erleichtern. Die Tagungen des Forums werden vom Präsiden-
ten des Wirtschafts- und Sozialrats vor der Tagung des hochrangigen politischen Fo-
rums unter der Schirmherrschaft des Rates oder ersatzweise gemeinsam mit anderen 
Foren oder Konferenzen einberufen, je nach Bedarf, unter Berücksichtigung des zu 
behandelnden Themas und auf der Grundlage einer Kooperation mit den Organisato-
ren der anderen Foren oder Konferenzen. Die Tagungen des Forums werden unter dem 
gemeinsamen Vorsitz zweier Mitgliedstaaten stattfinden und in einer von den beiden 
Kovorsitzenden erstellten Zusammenfassung der Erörterungen resultieren, die als Bei-
trag in die Tagungen des hochrangigen politischen Forums im Rahmen der Weiterver-
folgung und Überprüfung der Umsetzung der Post-2015-Entwicklungsagenda einflie-
ßen wird. 


• Die Zusammenfassung des Multi-Akteur-Forums wird eine Informationsgrundlage für 
die Tagungen des hochrangigen politischen Forums sein. Die Themen für das jeweils 
nächste Multi-Akteur-Forum für Wissenschaft, Technologie und Innovation zuguns-
ten der Ziele für nachhaltige Entwicklung werden von dem hochrangigen politischen 
Forum über nachhaltige Entwicklung unter Berücksichtigung der Beiträge der Sach-
verständigen des Arbeitsteams geprüft werden. 


71. Wir erklären erneut, dass diese Agenda und die Ziele für nachhaltige Entwicklung und 
ihre Zielvorgaben, einschließlich der Umsetzungsmittel, universell, unteilbar und miteinan-
der verknüpft sind. 


Weiterverfolgung und Überprüfung 
72. Wir verpflichten uns, die Umsetzung dieser Agenda in den kommenden 15 Jahren sys-
tematisch weiterzuverfolgen und zu überprüfen. Ein solider, freiwilliger, wirksamer, parti-
zipatorischer, transparenter und integrierter Rahmen zur Weiterverfolgung und Überprüfung 
wird wesentlich zur Umsetzung beitragen und den Ländern dabei helfen, die Fortschritte bei 
der Umsetzung der Agenda zu maximieren und laufend zu verfolgen, um sicherzustellen, 
dass niemand zurückgelassen wird. 


73. Der Rahmen zur Weiterverfolgung und Überprüfung wird auf nationaler, regionaler 
und globaler Ebene unsere Rechenschaftslegung gegenüber unseren Bürgern erhöhen, eine 
wirksame internationale Zusammenarbeit bei der Verwirklichung dieser Agenda unterstüt-
zen und den Austausch bewährter Verfahren sowie gegenseitiges Lernen begünstigen. Er 
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wird Unterstützung im Hinblick auf die Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen und 
die Ermittlung neuer und aufkommender Probleme mobilisieren. Aufgrund des universellen 
Charakters der Agenda werden gegenseitiges Vertrauen und Verständnis zwischen allen Na-
tionen eine wichtige Rolle spielen. 


74. Die Weiterverfolgungs- und Überprüfungsprozesse auf allen Ebenen werden von den 
folgenden Grundsätzen geleitet sein: 


a) Sie werden freiwillig und ländergesteuert sein, den unterschiedlichen Realitäten, 
Kapazitäten und Entwicklungsstufen der einzelnen Länder Rechnung tragen und deren po-
litischen Spielraum und Prioritäten respektieren. Da die nationale Eigenverantwortung von 
zentraler Bedeutung für die Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung ist, werden die Er-
gebnisse der auf nationaler Ebene laufenden Prozesse die Grundlage für die Überprüfungen 
auf regionaler und globaler Ebene bilden, zumal sich die Überprüfung auf globaler Ebene 
vorwiegend auf nationale amtliche Datenquellen stützen wird. 


b) Sie werden die Fortschritte bei der Umsetzung der universellen Ziele und Ziel-
vorgaben, einschließlich der Umsetzungsmittel, in allen Ländern in einer Weise verfolgen, 
die ihrem universellen und integrierten Charakter, ihrer Verknüpftheit und den drei Dimen-
sionen der nachhaltigen Entwicklung Rechnung trägt. 


c) Sie werden längerfristig ausgerichtet sein, die erreichten Ergebnisse, Probleme, 
Defizite und ausschlaggebenden Erfolgsfaktoren aufzeigen und die Länder dabei unterstüt-
zen, fundierte Politikentscheidungen zu treffen. Sie werden dazu beitragen, die erforderli-
chen Umsetzungsmittel und Partnerschaften zu mobilisieren, die Ermittlung von Lösungen 
und bewährten Verfahren unterstützen und die Koordinierung und Wirksamkeit des interna-
tionalen Entwicklungssystems fördern. 


d) Sie werden für alle Menschen offen, inklusiv, partizipatorisch und transparent 
sein und die Berichterstattung aller maßgeblichen Interessenträger unterstützen. 


e) Sie werden die Menschen in den Mittelpunkt stellen, geschlechtersensibel sein, 
die Menschenrechte achten und insbesondere auf die Ärmsten, die Schwächsten und dieje-
nigen, die am weitesten zurückliegen, ausgerichtet sein. 


f) Sie werden auf bestehenden Plattformen und Prozessen aufbauen, wo es solche 
gibt, Doppelarbeit vermeiden und den Gegebenheiten, Kapazitäten, Bedürfnissen und Prio-
ritäten der einzelnen Länder angepasst sein. Sie werden sich unter Berücksichtigung neu 
auftretender Probleme und der Entwicklung neuer Methoden schrittweise weiterentwickeln 
und den Berichtsaufwand für die nationalen Verwaltungen verringern. 


g) Sie werden rigoros und empirisch fundiert sein und auf ländergesteuerten Eva-
luierungen sowie hochwertigen, zugänglichen, aktuellen und verlässlichen Daten beruhen, 
die nach Einkommen, Geschlecht, Alter, Rasse, Ethnizität, Migrationsstatus, Behinderung, 
geografischer Lage und sonstigen im nationalen Kontext relevanten Merkmalen aufge-
schlüsselt sind. 


h) Sie werden eine verstärkte Unterstützung des Kapazitätsaufbaus in den Entwick-
lungsländern erfordern, einschließlich der Stärkung der nationalen Datensysteme und Eva-
luierungsprogramme, insbesondere in den afrikanischen Ländern, den am wenigsten entwi-
ckelten Ländern, den kleinen Inselentwicklungsländern, den Binnenentwicklungsländern 
und den Ländern mit mittlerem Einkommen. 


i) Sie werden von der aktiven Unterstützung des Systems der Vereinten Nationen 
und anderer multilateraler Institutionen profitieren. 


75. Die Weiterverfolgung und Überprüfung der Ziele und Zielvorgaben wird anhand eines 
Katalogs globaler Indikatoren erfolgen. Diese werden durch von den Mitgliedstaaten erar-
beitete regionale und nationale Indikatoren sowie durch die Ergebnisse der Arbeiten zur Er-
hebung von Basisdaten für diejenigen Zielvorgaben, bei denen es bislang keine nationalen 
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und globalen Basisdaten gibt, ergänzt werden. Der Rahmen globaler Indikatoren, der von 
der Interinstitutionellen und Sachverständigengruppe über die Indikatoren für die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung zu erarbeiten ist, wird bis März 2016 von der Statistischen Kom-
mission gebilligt und danach vom Wirtschafts- und Sozialrat und von der Generalversamm-
lung im Einklang mit den bestehenden Mandaten verabschiedet werden. Der Rahmen wird 
einfach, aber robust sein, sich auf alle Ziele für nachhaltige Entwicklung und ihre Zielvor-
gaben erstrecken, einschließlich der Umsetzungsmittel, und die ihnen innewohnende politi-
sche Ausgewogenheit, Integration und Ambition wahren. 


76. Wir werden die Entwicklungsländer, insbesondere die afrikanischen Länder, die am 
wenigsten entwickelten Länder, die kleinen Inselentwicklungsländer und die Binnenent-
wicklungsländer, bei der Stärkung der Kapazitäten ihrer nationalen statistischen Ämter und 
Datensysteme unterstützen, um den Zugang zu hochwertigen, aktuellen, verlässlichen und 
aufgeschlüsselten Daten zu gewährleisten. Wir werden eine auf Transparenz und Rechen-
schaftspflicht beruhende Ausweitung einer angemessenen Zusammenarbeit zwischen dem 
öffentlichen und dem privaten Sektor fördern, um ein breites Spektrum von Daten zu nutzen, 
einschließlich Erdbeobachtungs- und Geoinformationen, und dabei die nationale Eigenver-
antwortung bei der Unterstützung und Verfolgung der Fortschritte gewährleisten. 


77. Wir verpflichten uns, mit vollem Engagement regelmäßige und alle Seiten einbezie-
hende Überprüfungen der Fortschritte auf subnationaler, nationaler, regionaler und globaler 
Ebene durchzuführen. Wir werden uns dabei weitestgehend auf das bereits bestehende Netz-
werk von Institutionen und Mechanismen der Weiterverfolgung und Überprüfung stützen. 
Die nationalen Berichte werden es ermöglichen, die Fortschritte zu bewerten und die Her-
ausforderungen auf regionaler und globaler Ebene aufzuzeigen. Neben den regionalen Dia-
logen und globalen Überprüfungen werden sie zur Ausarbeitung von Empfehlungen für die 
Weiterverfolgung auf verschiedenen Ebenen beitragen. 


Nationale Ebene 


78. Wir ermutigen alle Mitgliedstaaten, so bald wie praktisch möglich ambitionierte nati-
onale Initiativen zur allgemeinen Umsetzung dieser Agenda zu erarbeiten. Diese können den
Übergang zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung unterstützen und gegebenenfalls auf 
vorhandenen Planungsinstrumenten wie nationalen Entwicklungsstrategien oder Strategien 
für nachhaltige Entwicklung aufbauen. 


79. Wir ermutigen die Mitgliedstaaten außerdem, regelmäßige und alle Seiten einbezie-
hende Überprüfungen der Fortschritte auf nationaler und subnationaler Ebene durchzufüh-
ren, die von den Ländern gesteuert und vorangetrieben werden. In diese Überprüfungen sol-
len auch die Beiträge indigener Völker, der Zivilgesellschaft, des Privatsektors und anderer 
Interessenträger im Einklang mit den nationalen Gegebenheiten, Politiken und Prioritäten 
einfließen. Die nationalen Parlamente sowie andere Institutionen können diese Prozesse 
ebenfalls unterstützen. 


Regionale Ebene 


80. Die Weiterverfolgung und Überprüfung auf regionaler und subregionaler Ebene kann 
gegebenenfalls nützliche Gelegenheiten für gegenseitiges Lernen unter anderem durch frei-
willige Überprüfungen, den Austausch bewährter Verfahren und Erörterungen über gemein-
same Zielvorgaben bieten. Wir begrüßen in dieser Hinsicht die Zusammenarbeit der regio-
nalen und subregionalen Kommissionen und Organisationen. Inklusive regionale Prozesse 
werden auf den Überprüfungen auf nationaler Ebene aufbauen und zur Weiterverfolgung 
und Überprüfung auf globaler Ebene beitragen, namentlich im Rahmen des hochrangigen 
politischen Forums über nachhaltige Entwicklung. 


81. In der Erkenntnis, wie wichtig es ist, auf bereits bestehenden Weiterverfolgungs- und 
Überprüfungsmechanismen auf regionaler Ebene aufzubauen und ausreichenden politischen 
Spielraum zu ermöglichen, ermutigen wir alle Mitgliedstaaten, das für ihre Mitwirkung am 
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besten geeignete Regionalforum festzulegen. Den Regionalkommissionen der Vereinten Na-
tionen wird nahegelegt, die Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht auch weiterhin zu unterstüt-
zen. 


Globale Ebene 


82. Das hochrangige politische Forum wird eine zentrale Rolle bei der Beaufsichtigung 
eines Netzwerks von Weiterverfolgungs- und Überprüfungsprozessen auf globaler Ebene 
spielen und dabei mit der Generalversammlung, dem Wirtschafts- und Sozialrat und den 
anderen zuständigen Organen und Foren im Einklang mit den bestehenden Mandaten kohä-
rent zusammenarbeiten. Das Forum wird die Weitergabe von Erfahrungen erleichtern, ein-
schließlich Erfolgen, Schwierigkeiten und gewonnenen Erkenntnissen, eine politische Füh-
rungsrolle wahrnehmen, Orientierungshilfe geben und Empfehlungen zur Weiterverfolgung 
erteilen. Es wird die systemweite Kohärenz und Koordinierung der Politik im Bereich der 
nachhaltigen Entwicklung fördern. Es soll dafür Sorge tragen, dass die Agenda relevant und 
ambitioniert bleibt, und sich insbesondere mit der Bewertung der Fortschritte, der erreichten 
Ergebnisse und der Herausforderungen, vor denen die entwickelten Länder und die Entwick-
lungsländer stehen, sowie mit neuen und aufkommenden Problemen befassen. Es werden 
wirksame Querverbindungen zu den Weiterverfolgungs- und Überprüfungsregelungen aller 
einschlägigen Konferenzen und Prozesse der Vereinten Nationen hergestellt werden, na-
mentlich derjenigen, die die am wenigsten entwickelten Länder, die kleinen Inselentwick-
lungsländer und die Binnenentwicklungsländer betreffen. 


83. Die Weiterverfolgung und Überprüfung im Rahmen des hochrangigen politischen Fo-
rums wird sich auf einen vom Generalsekretär in Zusammenarbeit mit dem System der Ver-
einten Nationen zu erstellenden jährlichen Fortschrittsbericht über die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung stützen, der auf dem Rahmen globaler Indikatoren, den von den nationalen 
statistischen Systemen erhobenen Daten und den auf regionaler Ebene gesammelten Infor-
mationen basiert. Das hochrangige politische Forum wird sich darüber hinaus auf den Welt-
bericht über nachhaltige Entwicklung stützen, der die Schnittstelle zwischen Wissenschaft 
und Politik stärken wird und den politischen Entscheidungsträgern ein solides und empirisch 
fundiertes Instrument bei der Förderung der Armutsbeseitigung und der nachhaltigen Ent-
wicklung an die Hand geben könnte. Wir bitten den Präsidenten des Wirtschafts- und Sozi-
alrats, einen Konsultationsprozess über den Umfang, die Methodik und die Häufigkeit des 
Erscheinens des Weltberichts und sein Verhältnis zum Fortschrittsbericht einzuleiten, des-
sen Ergebnis in die Ministererklärung der Tagung 2016 des hochrangigen politischen Fo-
rums eingehen soll. 


84. Unter der Schirmherrschaft des Wirtschafts- und Sozialrats wird das hochrangige po-
litische Forum im Einklang mit Resolution 67/290 der Generalversammlung vom 9. Juli 
2013 regelmäßige Überprüfungen durchführen. Die Überprüfungen werden freiwillig sein, 
jedoch zur Berichterstattung anhalten und entwickelte Länder, Entwicklungsländer und die 
zuständigen Institutionen der Vereinten Nationen sowie andere Interessenträger einschließ-
lich der Zivilgesellschaft und des Privatsektors umfassen. Sie werden unter der Führung der 
Staaten stattfinden und Teilnehmer im Ministerrang und andere zuständige hochrangige 
Teilnehmer haben. Sie werden unter anderem durch die Mitwirkung wichtiger Gruppen und 
anderer maßgeblicher Interessenträger eine Plattform für Partnerschaften bieten. 


85. Im Rahmen des hochrangigen politischen Forums werden zudem thematische Über-
prüfungen der Fortschritte bei den Zielen für nachhaltige Entwicklung einschließlich der 
Querschnittsfragen stattfinden. Sie werden durch Überprüfungen der Fachkommissionen des 
Wirtschafts- und Sozialrats und anderer zwischenstaatlicher Organe und Foren unterstützt 
werden, die dem integrierten Charakter der Ziele und den zwischen ihnen bestehenden Quer-
verbindungen Rechnung tragen sollen. Sie werden alle maßgeblichen Interessenträger ein-
beziehen und nach Möglichkeit in den Zyklus des hochrangigen politischen Forums einge-
bettet und auf ihn abgestimmt sein. 
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86. Wir begrüßen den in der Aktionsagenda von Addis Abeba beschriebenen speziellen 
Prozess zur Weiterverfolgung und Überprüfung der Ergebnisse der Entwicklungsfinanzie-
rung sowie aller Umsetzungsmittel der Ziele für nachhaltige Entwicklung, der in den Wei-
terverfolgungs- und Überprüfungsrahmen der vorliegenden Agenda integriert ist. Die zwi-
schenstaatlich vereinbarten Schlussfolgerungen und Empfehlungen des jährlichen Forums 
für Entwicklungsfinanzierung des Wirtschafts- und Sozialrats werden in die gesamte Wei-
terverfolgung und Überprüfung der Umsetzung dieser Agenda im Rahmen des hochrangigen 
politischen Forums einfließen. 


87. Das alle vier Jahre unter der Schirmherrschaft der Generalversammlung tagende hoch-
rangige politische Forum wird auf hoher Ebene politische Orientierungen zur Agenda und 
ihrer Umsetzung geben, Fortschritte und neue Herausforderungen aufzeigen und weitere 
Maßnahmen zur Beschleunigung der Umsetzung in Gang setzen. Das nächste hochrangige 
politische Forum unter der Schirmherrschaft der Generalversammlung wird 2019 abgehalten 
und der Tagungszyklus somit umgestellt werden, um größtmögliche Kohärenz mit dem Pro-
zess der vierjährlichen umfassenden Grundsatzüberprüfung zu gewährleisten. 


88. Wir betonen außerdem die Wichtigkeit der systemweiten strategischen Planung, Um-
setzung und Berichterstattung, um eine kohärente und integrierte Unterstützung der Umset-
zung der neuen Agenda durch das Entwicklungssystem der Vereinten Nationen sicherzu-
stellen. Die zuständigen Leitungsgremien sollen Maßnahmen zur Überprüfung dieser Un-
terstützung ergreifen und über die Fortschritte und Hindernisse Bericht erstatten. Wir begrü-
ßen den laufenden Dialog im Wirtschafts- und Sozialrat über die längerfristige Positionie-
rung des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen und sehen der Ergreifung etwaiger 
Maßnahmen zu diesen Fragen mit Interesse entgegen. 


89. Das hochrangige politische Forum wird die Teilnahme der wichtigen Gruppen und 
anderer maßgeblicher Interessenträger an den Weiterverfolgungs- und Überprüfungsprozes-
sen im Einklang mit Resolution 67/290 unterstützen. Wir fordern diese Akteure auf, über 
ihren Beitrag zur Umsetzung der Agenda Bericht zu erstatten. 


90. Wir ersuchen den Generalsekretär, im Benehmen mit den Mitgliedstaaten einen auf 
der siebzigsten Tagung der Generalversammlung zu behandelnden Bericht zur Vorbereitung 
der Tagung 2016 des hochrangigen politischen Forums zu erarbeiten, der die wichtigen Mei-
lensteine auf dem Weg zu einer kohärenten, effizienten und inklusiven Weiterverfolgung 
und Überprüfung auf globaler Ebene aufzeigt. Der Bericht soll einen Vorschlag zu den or-
ganisatorischen Regelungen für von den Staaten gesteuerte Überprüfungen im Rahmen des 
hochrangigen politischen Forums unter der Schirmherrschaft des Wirtschafts- und Sozialrats 
enthalten, einschließlich Empfehlungen zu gemeinsamen Leitlinien für die freiwillige Be-
richterstattung. Er soll die institutionellen Verantwortlichkeiten klar abgrenzen und Orien-
tierungen im Hinblick auf die jährlichen Themen, die Abfolge der thematischen Überprü-
fungen und die Optionen zu den regelmäßigen Überprüfungen für das hochrangige politische 
Forum geben. 


91. Wir bekräftigen unsere unbeirrbare Entschlossenheit, diese Agenda zu verwirklichen 
und sie in vollem Umfang zu nutzen, um bis 2030 eine Transformation der Welt zum Bes-
seren herbeizuführen. 


4. Plenarsitzung  
25. September 2015  
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In dem Abschnitt „Ziele und Zielvorgaben für 
nachhaltige Entwicklung“ genannte Rechtsinstrumente 


Rahmenübereinkommen der Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung des Tabakge-
brauchs (United Nations, Treaty Series, Vol. 2302, Nr. 41032. Amtliche deutschsprachige 
Fassungen: dBGBl. 2004 II S. 1538; öBGBl. III Nr. 219/2005.) 


Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge 2015-2030 (Resolution 69/283, Anlage II) 


Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (United Nations, Treaty Series, 
Vol. 1833, Nr. 31363. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1994 II S. 1798; 
öBGBl. Nr. 885/1995; AS 2009 3209.) 


„Die Zukunft, die wir wollen“ (Resolution 66/288, Anlage) 
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		Resolution der Generalversammlung,  verabschiedet am 25. September 2015

		Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige  Entwicklung  

		Präambel   

		Erklärung 

		Einleitung 

		Unsere Vision 

		Unsere gemeinsamen Grundsätze und Verpflichtungen 

		Unsere Welt heute 

		Die neue Agenda 

		Umsetzungsmittel 

		Weiterverfolgung und Überprüfung 

		Ein Aufruf zum Handeln, um unsere Welt zu verändern 



		Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung 

		Ziel 1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden 

		Ziel 2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern 

		Ziel 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern 

		Ziel 4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern 

		Ziel 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen 

		Ziel 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten 

		Ziel 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern 

		Ziel 8. Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern 

		Ziel 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen 

		Ziel 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern 

		Ziel 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten 

		Ziel 12. Nachhaltige Konsum-und Produktionsmuster sicherstellen 

		Ziel 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen

		Ziel 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen 

		Ziel 15. Landkosysteme schzen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen 

		Ziel 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen 

		Ziel 17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen 



		Umsetzungsmittel und die Globale Partnerschaft 

		Weiterverfolgung und Überprüfung 

		Nationale Ebene 

		Regionale Ebene 

		Globale Ebene 



		In dem Abschnitt „Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung“ genannte Rechtsinstrumente 









Bitte doppelklicken, um die barrierefreie Anlage zu öffnen
Ziele für nachhaltige Entwicklung (ab Seite 15)
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Grundlegende Strategien, Konzepte und 
Dokumente im Handlungsfeld

 - Grundsatzbeschluss I Umsetzung Klimaziele 
München Erlass einer Klimasatzung Erlass 
einer Klimaratssatzung (2021) 9 

 - Fachgutachten Klimaneutralität (2021) 10 
 - Klimafahrplan in der Stadtplanung (2021) 11 
 - Grundsatzbeschluss II Klimaneutrales München 
2035 und klimaneutrale Stadtverwaltung 2030; 
Von der Vision zur Aktion (2022) 12 

 - Kommunale Wärmeplanung für München 
(2024) 13 

 - Transformationsplan der SWM (2024) 14 
 - IFAK Beschlüsse BAU, PLAN (2025) 15 
 - Klimastadtvertrag (Commitment 2025) 16 

Trends und Herausforderungen

Die bereits heute spürbaren negativen Aus-
wirkungen des Klimawandels, wie sie auch in 
Kapitel 2 schon beschrieben wurden, werden 
sich in Zukunft auch in München deutlich ver-
schärfen. Damit erhöht sich der Druck auf die 
Landeshauptstadt, im Handlungsfeld Klimaschutz 
und Energie wesentliche Fortschritte zu erzielen. 

Erschwerend ist, dass München als stark wach-
sende Metropole gleichzeitig mit allen Herausfor-
derungen, die ein starker Zuzug von Bevölkerung 
mit sich bringt, konfrontiert ist.

Neben den Herausforderungen durch das Be-
völkerungswachstum kann München manche 
erneuerbaren Energien wie beispielsweise die 
Geothermie und Windkraft nur im Konsens 
mit der Region erschließen und nutzen, da die 
Potenziale im Stadtgebiet nicht ausreichen.

Die gesellschaftliche Akzeptanz und der politi-
sche Rückhalt für den Klimaschutz unterliegen 
einem stetigen Wandel, was negative Auswir-
kungen auf die finanzielle und gesetzgeberische 
Unterstützung für den Klimaschutz haben kann. 
Eine zentrale Herausforderung für die Landes-
hauptstadt besteht hierbei darin, notwendige 
Klimaschutzmaßnahmen bei begrenztem Budget 
sozialgerecht zu gestalten und die Lasten auf alle 
Bewohner*innen Münchens gerecht zu verteilen.

Auf der anderen Seite können eine Reihe positi-
ver gesellschaftlicher Trends und technologische 
Fortschritte den Umbau Münchens zu einer 
klimaneutralen Stadt unterstützen. Festzustellen 
ist beispielsweise eine zunehmende Nachfrage 
nach Elektromobilität und nachhaltigen Mobili-
tätslösungen sowie erneuerbaren Energien, ener-
getischen Sanierungen und energieeffizienten 
Technologien. Fortschritte in der Wasserstoff-
technologie sowie intelligente Netzwerke und 
Energiemanagement-Systeme können dazu bei-
tragen, den Energieverbrauch zu optimieren und 
Emissionen zu reduzieren. Besonders in der Bau-
wirtschaft, die für hohe Emissionen verantwort-
lich ist, könnten durch Erhalt von Bausubstanz, 
vermehrtes Recycling von Baumaterialien sowie 
die Verwendung von lokal produzierten und bio-
basierten Baustoffen erhebliche Reduzierungen 
erzielt werden.

9 Sitzungsvorlage 20-26 / V 03533, https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/6624427 
10 Sitzungsvorlage 20-26 / V 07446, https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/7303710 
11 Sitzungsvorlage 20-26 / V 03873, https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/6678562 
12 Sitzungsvorlage 20-26 / V 05040, https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/6895803
13 Sitzungsvorlage 20-26 / V 11411, https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/8041544 https://geoportal.muenchen.de/portal/waer-
meplan/ 
14 Sitzungsvorlage 20-26 / V 12515, https://risi.muenchen.de/risi/dokument/v/8362486, https://www.swm.de/unternehmen/waermewende 
15 Sitzungsvorlage 20-26 / V 16159, https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/8957777 und Sitzungsvorlage 20-26 / V 16108,  
https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/8944482
16 https://rethink-muenchen.de/mission-klimaneutralitaet-muenchen/

https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/6624427
https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/7303710
https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/6678562
https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/6895803
https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/8041544
https://geoportal.muenchen.de/portal/waermeplan/
https://geoportal.muenchen.de/portal/waermeplan/
https://risi.muenchen.de/risi/dokument/v/8362486
https://www.swm.de/unternehmen/waermewende
https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/8957777
https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/8944482
https://rethink-muenchen.de/mission-klimaneutralitaet-muenchen/
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Entscheidend für den Erfolg des Klimaschutzes 
wird beispielsweise sein, wie sich nationale, 
regionale und globale Rahmenbedingungen zu-
künftig entwickeln. Kapitalmärkte können Anreize 
für klimafreundliche Investitionen initiieren, die 
sich auch in der Münchner Wirtschaft nieder-
schlagen könnten. 

Für ganz Europa stellt sich die Herausforderung, 
sich mit kritischen Rohmaterialien wie Lithium 
und seltenen Erden für Batterien und Windräder 
zu versorgen. Risiken entstehen hier durch neue 
Abhängigkeiten von globalen Märkten und un
sicheren Lieferketten. Der sich global verschär-
fende Klimawandel und das mögliche Überschrei-
ten von Kipppunkten bergen beispielsweise auch 
die Gefahr, dass immer mehr Gebiete unbe-
wohnbar werden und es zu einem verstärktem 
Migrationsdruck kommt, der auch auf München 
Auswirkungen hätte. 

Die transformative Kraft liegt im Quartier 

Die räumliche Ebene des Quartiers ermöglicht 
es mittels integrierter Quartierskonzepte 17 (iQK), 
Synergien zwischen verschiedenen Handlungs-
feldern zu heben. Dazu gehören die energetische 
Sanierung, die Energie- und Wärmeproduktion 
und  -versorgung, die Mobilität und die Frei-
raumgestaltung. Durch gezielte Begrünung und 
Entsiegelung können die Quartiere an den Klima-
wandel angepasst werden, um die Auswirkungen 
von zunehmend häufiger vorkommenden Ex
tremwetterereignissen wie Hitze oder Starkregen 
abzumildern.

Die zentrale strategische Grundlage für die 
integrierten Quartierskonzepte ist der Wärme-
plan. Er enthält Informationen, welcher Bau-
block perspektivisch mit welcher erneuerbaren 
Energiequelle versorgt werden kann, und ist 
insbesondere für die Auswahl der Quartiere von 
großer Bedeutung.

17 https://rethink-muenchen.de/quartiere-muenchen/ 

https://rethink-muenchen.de/quartiere-muenchen/
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Zusätzlich werden im Rahmen der Quartiersar-
beit auch Themen wie Kreislaufwirtschaft, Ernäh-
rung, Konsum, Wohnraumschaffung, Digitalisie-
rung, soziale und gesundheitliche Aspekte und 
Bildung für nachhaltige Entwicklung mit einbe-
zogen und Genderaspekte berücksichtigt. Durch 
Beteiligungsformate wird allen Bewohner*innen, 
Gewerbetreibenden und Institutionen die Mög-
lichkeit angeboten, die nachhaltige Entwicklung 
in ihrem Quartier mitzugestalten.

Die Handlungsfelder des integrierten Quartiers-
konzepts, wie insbesondere energieeffiziente 
Gebäude und Energieversorgung (Wärme und 
Strom), Mobilität, Klimaanpassung und Freiraum, 
Entwicklung des Gebäudebestandes sowie 
nachhaltige Lebensstile und Kreislaufwirtschaft, 
bilden dabei eine Schnittstelle zu den sechs 
Handlungsfeldern sowie den strategischen und 
operativen Zielen dieser Fachleitlinie und stellen 
eine Verbindung zwischen strategischen und 
maßnahmenbezogenen Planungsebenen der 
Perspektive München her. 

Visionäre Zielrichtung

2035 hat sich München zu einer Vorreiterin in 
Sachen sozial gerechtem Klimaschutz und nach-
haltiger Energieversorgung entwickelt. Mit der 
Mission Klimaneutralität wurde die Stadtgesell-
schaft, Wirtschaft, Politik und Verwaltung sowie 
die regionalen Partner auf eine gemeinsame Vision 
eingestimmt und der Weg dorthin ermöglicht. 

Die Energieversorgung basiert überwiegend 
auf erneuerbaren Energien, lokal und gemein-
schaftlich von der Stadtgesellschaft produziert 
und effizient genutzt. Ein erheblicher Anteil der 
Stromerzeugung wird über Photovoltaikanlagen 
im Stadtgebiet erzeugt. Nachhaltige Technologien 
wie Geothermie und Energiespeicherlösungen 
sind fester Bestandteil der kommunalen sowie 
interkommunalen Infrastruktur. Gebäude sind 
durch Sanierungsmaßnahmen und den Einsatz 
modernster Technologien klimaneutral und ener-
getisch optimiert. 

Die Münchner Wirtschaft hat ihre Treibhaus-
gas-Emissionen und ihren Primärressourcenver-
brauch signifikant reduziert, trägt aktiv zur Klima-
neutralität bei und profitiert als Vorreiterin von der 
nachhaltigen Transformation durch Energiesou-
veränität, Unabhängigkeit von globalen (Energie)
Märkten und Unabhängigkeit von globalen Liefer-
ketten insbesondere im Rahmen der Kreislauf-
wirtschaft.

Bildungs- und Förderprogramme haben Bewusst-
sein und die Akzeptanz für Klimaschutzmaß-
nahmen gestärkt und signifikante Verhaltens-
änderungen, zum Beispiel in Mobilitäts- und 
Konsumverhalten, bewirkt. Für die Fortbewegung 
im Stadtgebiet wird der Umweltverbund bevor-
zugt. Die Ladeinfrastruktur für Elektromobilität ist 
flächendeckend ausgebaut und Elektroautos sind 
das bevorzugte und kostengünstigere Mittel für 
den motorisierten Individualverkehr. Der Über-
gang zur Kreislaufwirtschaft in den Bereichen 
Bauwesen, Elektronik-, Plastik- und Textilproduk-
ten sowie in den Geschäftsmodellen Münchens 
hat den Materialfußabdruck der Stadt erheblich 
verringert, das Abfallaufkommen auf ein Mini-
mum reduziert und Münchens Abhängigkeit 
von zugelieferten neuen Rohstoffen reduziert. 
München setzt sich als Leuchtturmstadt der 
Klimaneutralität für einen förderlichen Rechts-
rahmen auf Landes-, Bundes- und EU-Ebene ein, 
berät andere Städte auf ihrem Weg und ist als 
Best-Practice-Beispiel für Klimaneutralität global 
bekannt.



24

3 | Handlungsfelder und Zielsystem

Strategische Ziele, operative Ziele und Indikatoren

Handlungsfeld 1: Klimaschutz und Energie

Strategisches Ziel

1.1 Klimaneutrale Wärmeversorgung
München befindet sich auf Grundlage des kommunalen Wärmeplans und des Transformationsplans 
Fernwärme auf dem Zielpfad zu einer klimaneutralen Wärmeversorgung. Der Ausbau erneuerbarer 
Energien wie (Tiefen-) Geothermie, Wärmepumpenlösungen und die Nutzung von Abwärme
potenzialen wird planmäßig und unter dem Aspekt der sozialen Gerechtigkeit vorangetrieben.

Operatives Ziel Indikator

1.1.1 Geothermie ausbauen
2030 ist die jährliche Fernwärmeerzeugung durch Geo-
thermieanlagen von derzeit 0,56 TWh (2025) auf 0,65 TWh 
gestiegen.

 - Fernwärmeerzeugung Geothermie 
in TWh/a

1.1.2 Fernwärmeerzeugung steigern 
2030 ist die jährliche Fernwärmeerzeugung von derzeit 
5,23 TWh (2025) auf 5,57 TWh gestiegen.

 - Fernwärmeerzeugung in TWh/a

1.1.3 Öl- und Gasverbrauch reduzieren 
2030 ist der Verbrauch von Heizöl und Erdgas für 
Gebäudewärme auf jährlich 4,2 TWh gesenkt.

 - Jährlicher Energieverbrauch durch 
Heizöl und Erdgas für Gebäude
wärme (in TWh/a)

1.1.4 Endenergiebedarf reduzieren 
2030 ist der Endenergiebedarf für Gebäudewärme in 
München auf 10,6 TWh/a reduziert.

 - Jährlicher Endenergiebedarf für 
Gebäudewärme (in TWh/a)

Strategisches Ziel

1.2 Klimaneutraler Gebäudebestand
Die Landeshauptstadt München ist dem Ziel eines klimaneutralen Gebäudebestands näherge-
kommen: Der Einsatz fossiler Energieträger ist stark rückläufig. Die energetische Sanierung erfolgt 
sozialverträglich. Der Erhalt von Gebäuden hat in der Regel Priorität (Erhalt graue Energie). Der 
Ressourceneinsatz für Neubaumaßnahmen ist auf ein Minimum begrenzt.

Operatives Ziel Indikator

1.2.1 Sanierungsrate fortschreiben
In Abhängigkeit der zur Verfügung stehenden Ressourcen 
wird 2028 die angestrebte Sanierungsrate von 4 Prozent 
für die stadteigenen Gebäude gemäß Grundsatzbeschluss 
II evaluiert und fortgeschrieben.

 - Sanierungsrate (umfasst: Anzahl 
stadteigener Sanierungen, energe-
tischer Maßnahmen im Bauunter-
halt sowie Dekarbonisierungsmaß
nahmen) 

1.2.2 Quartiersarbeit
Bis Ende 2028 wurden mit 20 integrierten Quartierskon-
zepten (IQK) und 20 bis 30 aufsuchenden Energieberatun-
gen im Quartier (EBQ) etwa 25 Prozent des Gebäudebe-
standes in München adressiert.

 - Adressierter Gebäudebestand in 
Prozent
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1.2.4 Ökobilanzierungen weiterentwickeln
2028 sind die Ökobilanzierungen stadteigener Gebäude für 
Neubauten und Generalinstandsetzungen quantitativ und 
qualitativ evaluiert und weiterentwickelt.

- Aktualisierte Zielwerte (Bench-
marks) liegen vor und Controlling ist
implementiert

Strategisches Ziel

1.3 Ausbau Solarenergie
Das Potenzial der Solarenergie zur Stromerzeugung ist erschlossen. Die Ausbauziele des 
„Masterplan Solares München“ zur Hebung der Potenziale der Solarenergie für die Strom
erzeugung sind erfüllt.

Operatives Ziel Indikator

1.3.1 Photovoltaik-Zubau Gesamtstadt
Bis 2030 beträgt der Münchner Photovoltaik-Zubau jährlich 
40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr.
Ab 2030 beträgt der Münchner Photovoltaik-Zubau jährlich 
100 MWp.

- Münchner Photovoltaik-Zubauzahlen
pro Jahr in MWp nach Marktstamm-
datenregister

1.3.2 Photovoltaik-Zubau Münchner Wohnen
Bei der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Münchner 
Wohnen beträgt der Photovoltaik-Zubau im Neu- und Be-
standsbau jährlich 12,5 MW/a. 

- Installierte Leistung (MW/a) auf
neuen und Bestandsdächern

1.3.3 Photovoltaik-Zubau stadteigene Gebäude
2028 ist die jährliche Photovoltaik-Zubaurate bei stadt-
eigenen Gebäuden gemäß „Sofortprogramm infolge der 
verschärften Energiesituation“ von 2023 evaluiert, weiter-
entwickelt und umgesetzt. 

- Photovoltaik-Zubauzahlen in MW/a
nach Marktstammdatenregister

1.3.4 Photovoltaik in der Bebauungsplanung
Photovoltaik wird auf Grundlage der Stadtrats-Beschlüsse 
„Masterplan Solares München“ sowie „Umsetzung 
Masterplan Solares München“ in allen Bebauungsplan
verfahren berücksichtigt.

- Jährliches Monitoring der fest-
gesetzten Modulflächen aus den
Satzungsbeschlüssen der Be
bauungspläne

1.2.3 Nachhaltiges Bauen 
Das stadtweit abgestimmte Leitfaden für Nachhaltiges 
 Bauen etabliert bis 2030 nachhaltige Baukriterien im 
Münchner Wohnungsbau. Es ist 2027 digital veröffentlicht 
und wird jährlich weiterentwickelt.

- Leitfaden Nachhaltiges Bauen ist
 veröffentlicht
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Strategisches Ziel

1.4 Klimafreundliche Mobilität
München nimmt auf Basis der Mobilitätsstrategie 2035 eine Vorreiterrolle in Bezug auf klimafreund-
liche Mobilität ein. Der Umweltverbund ist weiter ausgebaut und der Zugang zu den Münchner 
Verkehrsdienstleistungen ist sozialgerecht für alle Menschen möglich. Der motorisierte Individual-
verkehr nimmt einen geringeren Anteil am Modal Split in München ein.

Operatives Ziel Indikator

1.4.1 Öffentlicher Nahverkehr
2030 ist der Anteil des öffentlichen Nahverkehrs am Modal 
Split (gemäß Nahverkehrsplan) erhöht.

 - Entwicklung des Modal Split

1.4.2 Radverkehr
2030 ist die Radinfrastruktur gemäß den Forderungen des 
„Radentscheid München“ ausgebaut.

 - Umsetzungsstand der Forderungen

1.4.3 Wirtschaftsverkehr
2035 sind zur besseren Organisation des Wirtschaftsver-
kehrs 1000 Haltebereiche für Lieferdienste und Hand-
werksbetriebe (sogenannte 3L - Zonen: (Be-/Ent-) Laden, 
Liefern, Leisten) eingerichtet und digital buchbar. 

 - Anzahl eingerichteter und digital 
buchbarer 3L - Zonen

Strategisches Ziel

1.5  Wirtschaft
Die Landeshauptstadt München richtet ihre Wirtschafts- und Standortpolitik neben der Steige-
rung von Wettbewerbsfähigkeit und Innovationskraft der Unternehmen auch an ihren Zielen für 
Klimaneutralität und zirkuläre Ökonomie aus. Sie unterstützt die Münchner Unternehmen bei der 
Dekarbonisierung und einer signifikanten Entkopplung ihrer Wirtschaftsleistung von Treibhaus
gasemissionen und Neumaterialien.

Operatives Ziel Indikator

1.5.1 Kreislaufwirtschaftsstrategie
München hat eine Kreislaufwirtschaftsstrategie mit 
Maßnahmenplan auf kommunaler Ebene, die Münchner 
Unternehmen bei der Transformation zu mehr Kreislauf-
wirtschaft unterstützt. Bis zum Jahr 2030 wurde mit der 
Umsetzung von 50 Prozent der Maßnahmen begonnen. 

 - Anzahl begonnener Maßnahmen der 
Kreislaufwirtschaftsstrategie

1.5.2 Circular Economy Beratungsstelle
Die 2024 gegründete Circular Economy Beratungsstelle 
ist 2030 als Anlaufstelle für Münchner Unternehmen 
anerkannt. Sie verzeichnet stetig wachsende Zahlen von 
Unternehmen, die sie in Anspruch nehmen.

 - Anzahl der Unternehmen, die 
die Beratungsstelle in Anspruch 
nehmen
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1.5.3 Beratung im Bereich Nachhaltiges Wirtschaften
Das Referat für Arbeit und Wirtschaft (RAW) bietet Be-
ratungs- und Informationsprogramme sowie Netzwerke 
(ÖKOPROFIT, Klimapakt Münchner Wirtschaft, Zero Waste 
Innovation Hub, Betriebliches Mobilitätsmanagement) für 
alle Betriebe und Gründungsinteressierte an, die zu einer 
zunehmenden Reduzierung der Umwelt- und Klimaaus-
wirkungen führen. Für die ÖKOPROFIT - Klub Betriebe wird 
eine jährliche Energieeinsparung in Höhe von 1,5 bis 2 
Prozent im Vergleich zum Vorjahr angestrebt. 

 - Gesamtzahl kooperierender Betriebe 
und Unternehmen in den genannten 
Angeboten des RAW

 - Volumen der Einsparungen von 
Treibhausgasemissionen in den jähr-
lichen ÖKOPROFIT - Runden sowie 
den Projektphasen des „Klimapakt 
Münchner Wirtschaft“

Strategisches Ziel

1.6 Zusammenarbeit
München hat etablierte Strukturen, um mit Akteur*innen aus Zivilgesellschaft, Wirtschaft, Wissen-
schaft, Politik und Verwaltung gemeinsame Ziele, Maßnahmen und Lösungen auf dem Weg zur 
Klimaneutralität und Kreislaufwirtschaft zu erarbeiten. Dabei wurde auf vorhandenen Strukturen 
wie den Unternehmensnetzwerken des RAW aufgebaut.

Operatives Ziel Indikator

1.6.1 Klimastadtvertrag
Der Klimastadtvertrag im Sinn der europäischen Climate-
neutral and Smart Cities Mission ist als Leitdokument für 
den Münchner Klimaschutz und Gesellschaftsvertrag der 
gesamten Stadtgesellschaft etabliert. Der Aktionsplan und 
Investitionsplan des Klimastadtvertrages wird im zweijäh-
rigen Turnus als iteratives Dokument vom Transition Team 
fortgeschrieben.

 - Anzahl der Selbstverpflichtungen im 
Verpflichtungsdokument des Klima-
stadtvertrages; 

 - Anzahl und Regelmäßigkeit der 
Iterationen des Aktionsplans und 
Investitionsplans des Klimastadtver-
trages

1.6.2 Transition Team 
2030 ist das Transition Team der Münchner Klima-Mission 
als wirkmächtiger Botschafter der Münchner Klimastra-
tegie fest etabliert und unterstützt die Münchner Stadt-
gesellschaft aktiv durch Einbeziehung und Aktivierung auf 
dem Weg zur Erreichung des Klimaneutralitätsziels 2035.

 - Anzahl und Regelmäßigkeit der 
durchgeführten Transition Team 
Sitzungen

1.6.3 Digitales Klimaschutz-Monitoring
Kommunale Treibhausgas-Bilanz, Emissions-Entwicklungs-
pfade sowie Maßnahmen- und Aktionsplan der Landes-
hauptstadt München sind über ein Dashboard öffentlich 
und allgemeinverständlich für die gesamte Münchner 
Stadtgesellschaft zugänglich und transparent.

 - Abrufzahlen des Dashboards

1.6.4 Arbeitsgruppen Kreislaufwirtschaftsstrategie
2027 sind, durch die Circular Economy Koordinierungs-
stelle (CEKS) koordiniert, Arbeitsgruppen zu den Themen-
schwerpunkten zirkuläres Bauen, Elektrogeräte, nachhalti-
ge Beschaffung, Bioökonomie und industrielle Symbiosen 
unter Beteiligung aller relevanten Stakeholder aktiv.

 - Statistik Termine der genannten 
Arbeitsgruppen
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1.6.5 BNE in der Ausbildung
2027 arbeiten Schulen, Betriebe und Verbände regelmäßig 
zusammen, um Bildung für nachhaltige Entwicklung und 
Klimaneutralität gleichstellungsorientiert in die Ausbildung 
zu integrieren. Dazu ist ein festes Gremium mit relevanten 
Stakeholdern eingerichtet.

 - Anzahl der formellen Kooperatio-
nen zwischen beruflichen Schulen 
und Unternehmen oder Verbänden, 
die spezifisch auf BNE und klima
neutrales Wirtschaften und/oder 
zirkuläre Ökonomie ausgerichtet 
sind

Strategisches Ziel

1.7 Gender Mainstreaming im Klimaschutz
Gender Mainstreaming ist im Klimaschutz der Landeshauptstadt etabliert und strukturell verankert.

Operatives Ziel Indikator

1.7.1 Genderkompetenz
2030 sind Fortbildungen, um die mit Klimaschutz be-
fassten Akteur*innen der Landeshauptstadt München in 
fachlicher Hinsicht vollumfänglich zu befähigen, ihre Arbeit 
auf Geschlechtergerechtigkeit und  - gleichstellung auszu-
richten, entwickelt und fester Bestandteil des Aus- und 
Fortbildungsprogramms der Landeshauptstadt München.

 - Inhalte und pädagogisches Konzept 
der Fortbildungen 
Anzahl der Fortbildungen und Teil-
nehmenden

1.7.2 Gender Planning
2030 ist Gender Planning in der Hälfte der referats
bezogenen Entscheidungs- und Begleitgremien des 
Referats für Klima und Umwelt fest implementiert.

 - Anzahl der Gremien mit implemen-
tiertem Gender Planning

Synergiepotenziale und Zielkonflikte

Synergiepotenziale

Thema Beispiel

Digitalisierung Die Digitalisierung bietet vielfältige Synergieeffekte für den Klimaschutz. 
Home-Office und digitale Arbeitsplätze reduzieren Pendelverkehr und 
CO2-Emissionen. Intelligentere Steuerung der Energienetze (Smart Grids) 
und effiziente Produktionsprozesse optimieren den Energieverbrauch. 
Digitale Mobilitätsangebote fördern nachhaltigen Verkehr. Der Digitale 
Zwilling der Stadt München unterstützt den Klimaschutz durch präzise 
Datenanalyse und Visualisierung.

Kreislaufwirtschaft Die Kreislaufwirtschaft bietet vielfältige Synergieeffekte für den Klima
schutz. Durch Wiederverwendung und Recycling von Materialien 
werden Ressourcenverbrauch und Treibhausgasemissionen reduziert. 
Insbesondere im Bauwesen fördern Gebäuderessourcenpässe die nach-
haltige Nutzung von Sekundärrohstoffen. Effiziente Materialkreisläufe 
und digitale Plattformen zum Austausch und Wiederverwendung senken 
Emissionen bei Gewinnung, Verarbeitung und Transport.
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Gesundheit / Lebensstil Der verstärkte Einsatz erneuerbarer Energien und Energieeffizienzmaß-
nahmen führen zu sinkenden Emissionen durch fossile Energieträger und 
geringerer Schadstoffbelastung, was positive gesundheitliche Wirkungen 
hat. Ein Wechsel zum (erweiterten) Umweltverbund statt motorisiertem 
Individualverkehr reduziert Treibhausgasemissionen und trägt durch ver-
mehrte Bewegung und weniger Luftverschmutzung zum Schutz und zur 
Förderung der menschlichen Gesundheit bei. Verringerter Fleischkonsum 
zugunsten von Obst und Gemüse senkt Treibhausgasemissionen und er-
nährungsbedingte Gesundheitsrisiken.

Soziale Aspekte Maßnahmen im Klimaschutz wie der Einsatz erneuerbarer Energien, 
Gebäudesanierungen und der Austausch ineffizienter Haushaltsgeräte 
können Energiekosten senken. Dies ist besonders relevant für einkom-
mensschwache Haushalte. Initiativen der Kreislaufwirtschaft wie Re-
paratur und Sharing-Angebote reduzieren Ausgaben für neue Produkte. 
Aufklärungskampagnen können umweltbewusstes Verhalten in der Ge-
meinschaft fördern und das Gemeinschaftsgefühl stärken. 

Erhalt von Grünflächen/
Flächen mit hoher 
Biodiversität/THG-
Senken

Der Erhalt von Gebäuden und die Wohnraumschaffung in bestehenden 
Quartieren beziehungsweise auf bereits versiegelten Flächen anstelle 
der Ausweisung von Neubaugebieten auf Freiflächen kann dazu führen, 
dass Freiflächen bestehen bleiben. Diese können als Erholungsgebiete, 
Grün- beziehungsweise Biotopflächen, versickerungsfähige Flächen, 
etc. dienen, was sich positiv auf das Stadtklima und die Klimaresilienz 
auswirken kann sowie dem Gedanken einer Stadt im Gleichgewicht zu
gutekommt. Bei beispielsweise Umstrukturierungen, wie Kasernen- oder 
Bahnflächen, können sogar neue Freiflächen entstehen und bestehende 
Freiflächen entsiegelt oder gesichert werden, wie etwa im Fall eines 
Kreativquartiers.

Zielkonflikte

Thema Beispiel

Flächeninanspruch-
nahme für die Energie
versorgung

Die Infrastruktur für erneuerbare Energien benötigt Fläche und trägt zum 
Flächendruck bei. Konflikte entstehen zum Beispiel bei Dachflächen, die 
sowohl für Energienutzung, Begrünung oder andere Nutzungen wie Sport 
und Freizeit verwendet werden sollen. Auch in unbebauten Gebieten gibt 
es Konflikte, wenn Grün- und Freiflächen oder Großbaumstandorte durch 
Infrastruktur für Anlagen regenerativer Energien betroffen sind. Die Nut-
zung unbebauter Flächen für derartige Projekte steht anderen Interessen 
wie Wohnungsbau, Mobilität, Sport, Erholung und Freizeit sowie Schutz
gütern wie Artenschutz und Stadtklima entgegen.

Digitalisierung Der Energieverbrauch durch KI, Rechenzentren und die Nutzung digitaler 
Geräte steigt kontinuierlich, was zu höheren CO₂-Emissionen führt. Zu-
dem erfordern die Herstellung und der Transport von Hardware wertvolle 
Rohstoffe und verursacht Emissionen und Umweltbelastungen. 

Soziale Aspekte Klimaschutzmaßnahmen kosten Geld. Beispielsweise können Wohn-
gebäudesanierungen zu erheblichen Mietsteigerungen führen und so 
positive Effekte durch geringere Heizkosten für die Mieter*innen auf-
heben. Daher sind Maßnahmen zum Schutz einkommensschwächerer 
Haushalte vor Energie- und Mobilitätsarmut erforderlich. 
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Gegenstand des Handlungsfelds

Der Klimawandel schreitet stetig fort und sei-
ne Folgen werden in und um München immer 
deutlicher und intensiver bemerkbar. Neben ver-
stärktem Klimaschutz sind daher auch erhebliche 
Mehranstrengungen in der Anpassung an den 
Klimawandel nötig.

Das Klimaanpassungskonzept der Landeshaupt-
stadt München aus dem Jahr 2016, das 2022 
erstmals fortgeschrieben wurde, bildet den 
strategischen Rahmen für die Klimaanpassung in 
der Stadt. Es umfasst die vier Handlungsfelder: 
Stadtentwicklung, Grünräume und Naturhaushalt; 
Stadtgrün und Gebäude; Niederschlag und Wasser 
sowie Gesundheit. Die Fortschreibung enthält 
zehn übergeordnete Ziele und 30 Maßnahmen, 
deren Umsetzung bis 2026 geplant ist. Darüber 
hinaus wurden maßnahmenspezifische Erfolgsin-
dikatoren zur Bewertung des Umsetzungserfolgs 
definiert sowie Finanzmittel und Personal für die 
Maßnahmenumsetzung eingeplant.

In Folge der Fortschreibung und durch die 
dynamischen Änderungen durch den Klima
wandel wurde das RKU vom Stadtrat beauftragt, 
in Abstimmung mit den betroffenen Referaten 
mittel- und langfristige Ziele und Zielvorgaben im 
Bereich Klimaanpassung weiterzuentwickeln.  
Mit dem Beschluss der Vollversammlung des 
Stadtrats vom Juli 2025 wurde das übergeordne-
te Ziel „Klimaresilientes München 2050“ in den 
Fokus gerückt. Anregungen aus den Handlungs-
feldern des Klimaanpassungskonzepts wurden in 
den Beschluss aufgenommen.

Grundlegende Strategien, Konzepte und 
Dokumente im Handlungsfeld

 - Fachbericht zum Klimaanpassungskonzept (2016) 18 
 - Monitoringbericht zum Klimaanpassungs
konzept (2021) 19 

 - Fachbericht zur ersten Fortschreibung des 
Klimaanpassungskonzepts (2022) 20 

 - Klimaresilientes München 2050 – Konkretisie-
rung der Ziele der Klimaanpassung in München 
(2025) 21 

Handlungsfeld 2: 
Klimaanpassung

 

18 https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:8eb68d50-5c21-4948-92ae-62fa129ab566/bericht_klwa_10_2016.pdf 
19 Sitzungsvorlage 20-26 / V 02817, https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/6482577 
20 Sitzungsvorlage 20-26 / V 07027, https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/7246751 
21 Sitzungsvorlage 20-26 / V 15584, https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/8833984 

SDG mit Unterzielen

1.5 6.5
6.6

11.3
11.5
11.b

13.1
13.3

Strategische Leitziele

B8
B9
C6

D5
D6
D7

https://stadt.muenchen.de/dam/jcr:8eb68d50-5c21-4948-92ae-62fa129ab566/bericht_klwa_10_2016.pdf
https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/6482577
https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/7246751
https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/8833984



 


 


 


 


  
  


 
 


 


 


 
 


  


 
 


  
 


   


 
 


  


  
 


 
   


 
  


 
 


   
   


  
 


  
  


 


Vereinte Nationen  A/RES/70/1*  


Verteilung: Allgemein  
21. Oktober  2015  Generalversammlung  


Siebzigste Tagung  
Tagesordnungspunkte 15 und 16  


Resolution der  Generalversammlung,  verabschiedet am  25.  September 2015  


[ohne Überweisung an einen  Hauptausschuss (A/70/L.1)]  


70/1.  Transformation unserer Welt:  die Agenda 2030 für  
nachhaltige Entwicklung  


Die Generalversammlung  


verabschiedet  das folgende Ergebnisdokument des  Gipfeltreffens der  Vereinten Natio
nen zur Verabschiedung der Post-2015-Entwicklungsagenda:  


-


Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige  
Entwicklung  


Präambel   


Diese Agenda ist ein Aktionsplan für die Menschen, den Planeten und den Wohlstand. 
Sie will außerdem den universellen Frieden in größerer Freiheit festigen. Wir sind uns des-
sen bewusst, dass die Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und Dimensionen, ein-
schließlich der extremen Armut, die größte globale Herausforderung und eine unabdingbare 
Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung ist. 


Alle Länder und alle Interessenträger werden diesen Plan in kooperativer Partnerschaft 
umsetzen. Wir sind entschlossen, die Menschheit von der Tyrannei der Armut und der Not 
zu befreien und unseren Planeten zu heilen und zu schützen. Wir sind entschlossen, die küh-
nen und transformativen Schritte zu unternehmen, die dringend notwendig sind, um die Welt 
auf den Pfad der Nachhaltigkeit und der Widerstandsfähigkeit zu bringen. Wir versprechen, 
auf dieser gemeinsamen Reise, die wir heute antreten, niemanden zurückzulassen. 


Die heute von uns verkündeten 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und 169 Ziel-
vorgaben zeigen, wie umfassend und ambitioniert diese neue universelle Agenda ist. Sie 
sollen auf den Millenniums-Entwicklungszielen aufbauen und vollenden, was diese nicht 
erreicht haben. Sie sind darauf gerichtet, die Menschenrechte für alle zu verwirklichen und 
Geschlechtergleichstellung und die Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen zu errei-
chen. Sie sind integriert und unteilbar und tragen in ausgewogener Weise den drei Dimensio-
nen der nachhaltigen Entwicklung Rechnung: der wirtschaftlichen, der sozialen und der öko-
logischen Dimension. 


* Aus  technischen Gründen neu herausgegeben  am  28.  Februar  2020  (gilt nur für  Deutsch).  


15-16301 (G) 
          







 
 


 


  


  
 


   
 


  


  
 
 


   
 


  
  


      
 


 
 


   
 


   
 


 
 
 


   
 


    
   


  
 
 


    
 


  
  


  
 


  
 


  
 
 
 


  
 
 
 
 


  


A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


Die Ziele und Zielvorgaben werden in den nächsten fünfzehn Jahren den Anstoß zu 
Maßnahmen in den Bereichen geben, die für die Menschheit und ihren Planeten von ent-
scheidender Bedeutung sind. 


Menschen 


Wir sind entschlossen, Armut und Hunger in allen ihren Formen und Dimensionen ein 
Ende zu setzen und sicherzustellen, dass alle Menschen ihr Potenzial in Würde und Gleich-
heit und in einer gesunden Umwelt voll entfalten können. 


Planet 


Wir sind entschlossen, den Planeten vor Schädigung zu schützen, unter anderem durch 
nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion, die nachhaltige Bewirtschaftung seiner 
natürlichen Ressourcen und umgehende Maßnahmen gegen den Klimawandel, damit die 
Erde die Bedürfnisse der heutigen und der kommenden Generationen decken kann. 


Wohlstand 


Wir sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass alle Menschen ein von Wohlstand ge-
prägtes und erfülltes Leben genießen können und dass sich der wirtschaftliche, soziale und 
technische Fortschritt in Harmonie mit der Natur vollzieht. 


Frieden 


Wir sind entschlossen, friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaften zu fördern, 
die frei von Furcht und Gewalt sind. Ohne Frieden kann es keine nachhaltige Entwicklung 
geben und ohne nachhaltige Entwicklung keinen Frieden. 


Partnerschaft 


Wir sind entschlossen, die für die Umsetzung dieser Agenda benötigten Mittel durch 
eine mit neuem Leben erfüllte Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung zu mobi-
lisieren, die auf einem Geist verstärkter globaler Solidarität gründet, insbesondere auf die 
Bedürfnisse der Ärmsten und Schwächsten ausgerichtet ist und an der sich alle Länder, alle 
Interessenträger und alle Menschen beteiligen. 


Die Querverbindungen zwischen den Zielen für nachhaltige Entwicklung und deren 
integrierter Charakter sind für die Erfüllung von Ziel und Zweck der neuen Agenda von 
ausschlaggebender Bedeutung. Wenn wir unsere Ambitionen in allen Bereichen der Agenda 
verwirklichen können, wird sich das Leben aller Menschen grundlegend verbessern und eine 
Transformation der Welt zum Besseren stattfinden. 
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Erklärung 


Einleitung 


1. Wir, die Staats- und Regierungschefs und Hohen Vertreter, versammelt vom 25. bis 
27. September 2015 am Amtssitz der Vereinten Nationen in New York zum siebzigsten Jah-
restag der Organisation, haben heute neue globale Ziele für nachhaltige Entwicklung be-
schlossen. 


2. Im Namen der Völker, denen wir dienen, haben wir einen historischen Beschluss über 
einen umfassenden, weitreichenden und die Menschen in den Mittelpunkt stellenden Kata-
log universeller und transformativer Ziele und Zielvorgaben gefasst. Wir verpflichten uns, 
uns unermüdlich für die volle Umsetzung dieser Agenda bis im Jahr 2030 einzusetzen. Wir 
sind uns dessen bewusst, dass die Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und Dimen-
sionen, einschließlich der extremen Armut, die größte globale Herausforderung darstellt und 
eine unabdingbare Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung ist. Wir bekennen uns 
dazu, die nachhaltige Entwicklung in ihren drei Dimensionen – der wirtschaftlichen, der 
sozialen und der ökologischen – in ausgewogener und integrierter Weise herbeizuführen. 
Wir werden außerdem auf den Erfolgen der Millenniums-Entwicklungsziele aufbauen und 
danach streben, die noch unerledigten Aufgaben zu vollenden. 


3. Wir sind entschlossen, von heute bis 2030 Armut und Hunger überall auf der Welt zu 
beenden, die Ungleichheiten in und zwischen Ländern zu bekämpfen, friedliche, gerechte 
und inklusive Gesellschaften aufzubauen, die Menschenrechte zu schützen und Geschlech-
tergleichstellung und die Selbstbestimmung der Frauen und Mädchen zu fördern und den 
dauerhaften Schutz unseres Planeten und seiner natürlichen Ressourcen sicherzustellen. Wir 
sind außerdem entschlossen, die Bedingungen für ein nachhaltiges, inklusives und dauerhaf-
tes Wirtschaftswachstum, geteilten Wohlstand und menschenwürdige Arbeit für alle zu 
schaffen, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Entwicklungsstufen und Kapazitä-
ten der einzelnen Länder. 


4. Wir verpflichten uns, auf dieser großen gemeinsamen Reise, die wir heute antreten, 
niemanden zurückzulassen. Im Bewusstsein der grundlegenden Bedeutung der Würde des 
Menschen ist es unser Wunsch, dass alle Ziele und Zielvorgaben für alle Nationen und Völ-
ker und für alle Teile der Gesellschaft erfüllt werden, und wir werden uns bemühen, dieje-
nigen zuerst zu erreichen, die am weitesten zurückliegen. 


5. Diese Agenda ist von beispielloser Reichweite und Bedeutung. Sie wird von allen 
Ländern akzeptiert und ist auf alle anwendbar, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Realitäten, Kapazitäten und Entwicklungsstufen der einzelnen Länder und unter Beachtung 
der nationalen Politiken und Prioritäten. Ihre Ziele und Zielvorgaben sind universell und 
betreffen die ganze Welt, die entwickelten Länder wie die Entwicklungsländer. Sie sind in-
tegriert und unteilbar und tragen den drei Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung in 
ausgewogener Weise Rechnung. 


6. Die Ziele und Zielvorgaben sind das Ergebnis von über zwei Jahren intensiver öffent-
licher Konsultationen und des Engagements mit der Zivilgesellschaft und anderen Interes-
senträgern auf der ganzen Welt, wobei den Stimmen der Ärmsten und Schwächsten beson-
dere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Die wertvolle Arbeit der Offenen Arbeitsgruppe der 
Generalversammlung über die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung wie auch der Verein-
ten Nationen, deren Generalsekretär im Dezember 2014 einen Synthesebericht vorlegte, war 
ebenfalls Teil dieser Konsultationen. 


Unsere Vision 


7. Diese Ziele und Zielvorgaben sind Ausdruck einer äußerst ambitionierten und trans-
formativen Vision. Wir sehen eine Welt vor uns, die frei von Armut, Hunger, Krankheit und 
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Not ist und in der alles Leben gedeihen kann. Eine Welt, die frei von Furcht und Gewalt ist. 
Eine Welt, in der alle Menschen lesen und schreiben können. Eine Welt mit gleichem und 
allgemeinem Zugang zu hochwertiger Bildung auf allen Ebenen, zu Gesundheitsversorgung 
und Sozialschutz, in der das körperliche, geistige und soziale Wohlergehen gewährleistet ist. 
Eine Welt, in der wir unser Bekenntnis zu dem Menschenrecht auf einwandfreies Trinkwas-
ser und Sanitärversorgung bekräftigen, in der es verbesserte Hygiene gibt und in der ausrei-
chende, gesundheitlich unbedenkliche, erschwingliche und nährstoffreiche Nahrungsmittel 
vorhanden sind. Eine Welt, in der die menschlichen Lebensräume sicher, widerstandsfähig 
und nachhaltig sind und in der alle Menschen Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher und nach-
haltiger Energie haben. 


8. Wir sehen eine Welt vor uns, in der die Menschenrechte und die Menschenwürde, die 
Rechtsstaatlichkeit, die Gerechtigkeit, die Gleichheit und die Nichtdiskriminierung allge-
mein geachtet werden, in der Rassen, ethnische Zugehörigkeit und kulturelle Vielfalt geach-
tet werden und in der Chancengleichheit herrscht, die die volle Entfaltung des menschlichen 
Potenzials gewährleistet und zu geteiltem Wohlstand beiträgt. Eine Welt, die in ihre Kinder 
investiert und in der jedes Kind frei von Gewalt und Ausbeutung aufwächst. Eine Welt, in 
der jede Frau und jedes Mädchen volle Gleichstellung genießt und in der alle rechtlichen, 
sozialen und wirtschaftlichen Schranken für ihre Selbstbestimmung aus dem Weg geräumt 
sind. Eine gerechte, faire, tolerante, offene und sozial inklusive Welt, in der für die Bedürf-
nisse der Schwächsten gesorgt wird. 


9. Wir sehen eine Welt vor uns, in der jedes Land ein dauerhaftes, inklusives und nach-
haltiges Wirtschaftswachstum genießt und es menschenwürdige Arbeit für alle gibt. Eine 
Welt, in der die Konsum- und Produktionsmuster und die Nutzung aller natürlichen Res-
sourcen – von der Luft bis zum Boden, von Flüssen, Seen und Grundwasserleitern bis zu 
Ozeanen und Meeren – nachhaltig sind. Eine Welt, in der Demokratie, gute Regierungsfüh-
rung und Rechtsstaatlichkeit sowie ein förderliches Umfeld auf nationaler und internationa-
ler Ebene unabdingbar für eine nachhaltige Entwicklung sind, darunter ein dauerhaftes und 
inklusives Wirtschaftswachstum, soziale Entwicklung, Umweltschutz und die Beseitigung 
von Armut und Hunger. Eine Welt, in der die Entwicklung und die Anwendung von Tech-
nologien den Klimawandel berücksichtigen, die biologische Vielfalt achten und resilient 
sind. Eine Welt, in der die Menschheit in Harmonie mit der Natur lebt und in der wildlebende 
Tiere und Pflanzen und andere Lebewesen geschützt sind. 


Unsere gemeinsamen Grundsätze und Verpflichtungen 


10. Die neue Agenda orientiert sich an den Zielen und Grundsätzen der Charta der Ver-
einten Nationen, insbesondere der uneingeschränkten Achtung des Völkerrechts. Sie gründet 
auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte1, den internationalen Menschenrechts-
verträgen, der Millenniums-Erklärung2 und dem Ergebnis des Weltgipfels 20053. Sie stützt 
sich außerdem auf weitere Rechtsinstrumente, wie die Erklärung über das Recht auf Ent-
wicklung4. 


11. Wir bekräftigen die Ergebnisse aller großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Ver-
einten Nationen, die eine solide Grundlage für nachhaltige Entwicklung geschaffen und zur 
Ausgestaltung der neuen Agenda beigetragen haben. Dazu gehören die Rio-Erklärung über 


1 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/menschenrechte/ 
aemr.pdf. 
2 Resolution 55/2. 
3 Resolution 60/1. 
4 Resolution 41/128, Anlage. 
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Umwelt und Entwicklung5, der Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung, der Weltgipfel für 
soziale Entwicklung, das Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz über Bevölke-
rung und Entwicklung6, die Aktionsplattform von Beijing7 und die Konferenz der Vereinten 
Nationen über nachhaltige Entwicklung. Wir bekräftigen außerdem die Folgemaßnahmen 
zu diesen Konferenzen, darunter die Ergebnisse der Vierten Konferenz der Vereinten Nati-
onen über die am wenigsten entwickelten Länder, der dritten Internationalen Konferenz über 
die kleinen Inselentwicklungsländer, der zweiten Konferenz der Vereinten Nationen über 
die Binnenentwicklungsländer und der Dritten Weltkonferenz der Vereinten Nationen über 
die Verringerung des Katastrophenrisikos. 


12. Wir bekräftigen alle Grundsätze der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 
unter anderem das in Grundsatz 7 festgelegte Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedli-
chen Verantwortlichkeiten. 


13. Die auf diesen großen Konferenzen und Gipfeltreffen markierten Herausforderungen 
und eingegangenen Verpflichtungen sind eng miteinander verknüpft und erfordern inte-
grierte Lösungen. Um sie wirksam bewältigen zu können, bedarf es eines neuen Ansatzes. 
Nachhaltige Entwicklung beruht auf der Erkenntnis, dass die Beseitigung der Armut in allen 
ihren Formen und Dimensionen, die Bekämpfung der Ungleichheit in und zwischen Län-
dern, die Erhaltung unseres Planeten, die Herbeiführung eines dauerhaften, inklusiven und 
nachhaltigen Wirtschaftswachstums und die Förderung der sozialen Inklusion miteinander 
verbunden und wechselseitig voneinander abhängig sind. 


Unsere Welt heute 


14. Wir haben uns zu einem Zeitpunkt versammelt, in dem die nachhaltige Entwicklung 
vor immense Herausforderungen gestellt ist. Milliarden unserer Bürger leben nach wie vor 
in Armut, und ein Leben in Würde wird ihnen verwehrt. Die Ungleichheiten innerhalb der 
Länder und zwischen ihnen nehmen zu. Es bestehen enorme Unterschiede der Chancen, des 
Reichtums und der Macht. Geschlechterungleichheit stellt nach wie vor eine der größten 
Herausforderungen dar. Arbeitslosigkeit, insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit, ist ein er-
hebliches Problem. Weltweite Gesundheitsgefahren, häufiger auftretende und an Intensität 
zunehmende Naturkatastrophen, eskalierende Konflikte, gewalttätiger Extremismus, Terro-
rismus und damit zusammenhängende humanitäre Krisen und die Vertreibung von Men-
schen drohen einen Großteil der in den letzten Jahrzehnten erzielten Entwicklungsfort-
schritte zunichte zu machen. Die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen und die nachtei-
ligen Auswirkungen der Umweltzerstörung, darunter Wüstenbildung, Dürre, Landverödung, 
Süßwasserknappheit und Verlust der Biodiversität, haben eine immer länger werdende Liste 
sich verschärfender Menschheitsprobleme zur Folge. Der Klimawandel ist eine der größten 
Herausforderungen unserer Zeit, und seine nachteiligen Auswirkungen untergraben die Fä-
higkeit aller Länder, eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Der globale Temperaturan-
stieg, der Anstieg des Meeresspiegels, die Versauerung der Ozeane und andere Auswirkun-
gen des Klimawandels haben schwerwiegende Folgen für die Küstengebiete und tieflie-


5 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 
1992, Vol. I, Resolutions Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und 
Korrigendum), Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ 
agenda21/rio.pdf. 
6 Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5–13 September 1994 
(United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage. 
7 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. In Deutsch verfügbar unter 
http://www.un.org/Depts/german/conf/beijing/anh_2.html. 
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gende Küstenstaaten, darunter viele der am wenigsten entwickelten Länder und kleinen In-
selentwicklungsländer. Das Überleben vieler Gesellschaften und der biologischen Unterstüt-
zungssysteme der Erde ist in Gefahr. 


15. Dies ist aber auch ein Zeitpunkt immenser Chancen. Bei der Bewältigung vieler Ent-
wicklungsprobleme konnten wesentliche Fortschritte erzielt werden. Innerhalb der letzten 
Generation konnten Millionen von Menschen aus extremer Armut befreit werden. Der Bil-
dungszugang sowohl von Jungen als auch von Mädchen ist wesentlich erweitert worden. 
Die Ausbreitung der Informations- und Kommunikationstechnologien und die globale Ver-
netzung sowie wissenschaftliche und technische Neuerungen in so unterschiedlichen Berei-
chen wie Medizin und Energie bieten ein großes Potenzial für die Beschleunigung des 
menschlichen Fortschritts, die Überbrückung der digitalen Kluft und den Aufbau von Wis-
sensgesellschaften. 


16. Vor beinahe fünfzehn Jahren wurden die Millenniums-Entwicklungsziele vereinbart. 
Sie bildeten einen wichtigen Rahmen für die Entwicklung, und auf einigen Gebieten wurden 
beträchtliche Fortschritte erzielt. Diese waren jedoch ungleichmäßig verteilt, insbesondere 
in Afrika, den am wenigsten entwickelten Ländern, den Binnenentwicklungsländern und den 
kleinen Inselentwicklungsländern, und bei einigen Millenniums-Entwicklungszielen sind 
wir nach wie vor im Rückstand, namentlich was die Gesundheit von Müttern, Neugeborenen 
und Kindern und die reproduktive Gesundheit angeht. Wir verpflichten uns erneut auf die 
volle Verwirklichung aller Millenniums-Entwicklungsziele, einschließlich derjenigen, bei 
denen wir im Rückstand sind, insbesondere indem wir den am wenigsten entwickelten Län-
dern und anderen Ländern in besonderen Situationen im Einklang mit den relevanten Unter-
stützungsprogrammen eine zielgerichtete und erweiterte Hilfe bereitstellen. Die neue 
Agenda baut auf den Millenniums-Entwicklungszielen auf und sucht zu vollenden, was 
diese nicht erreicht haben, indem sie insbesondere die Schwächsten erreichen will. 


17. Die Reichweite des von uns heute vorgelegten Rahmens geht jedoch weit über die 
Millenniums-Entwicklungsziele hinaus. Neben den nach wie vor geltenden Entwicklungs-
prioritäten wie Armutsbeseitigung, Gesundheit, Bildung sowie Ernährungssicherheit und 
Ernährung gibt die Agenda ein breites Spektrum wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer 
Ziele vor und verheißt friedlichere und inklusivere Gesellschaften. Sie legt außerdem, was 
besonders wichtig ist, die Mittel zur Umsetzung der Agenda fest. Der integrierte Ansatz, für 
den wir uns entschieden haben, kommt in der engen Verflechtung der neuen Ziele und Ziel-
vorgaben und den vielen vorhandenen Querschnittselementen zum Ausdruck. 


Die neue Agenda 


18. Wir verkünden heute 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und 169 zugehörige Ziel-
vorgaben, die integriert und unteilbar sind. Nie zuvor haben sich die Staatslenker der Welt 
zu einem gemeinsamen Handeln und Unterfangen in einer so breit gefächerten und univer-
sellen politischen Agenda verpflichtet. Gemeinsam begeben wir uns auf den Pfad der nach-
haltigen Entwicklung und widmen uns dem Streben nach globaler Entwicklung und einer 
allseits gewinnbringenden Zusammenarbeit, die für alle Länder und alle Erdteile enorme 
Fortschritte bewirken kann. Wir erklären erneut, dass jeder Staat die volle und ständige Sou-
veränität über alle seine Reichtümer, natürlichen Ressourcen und wirtschaftlichen Aktivitä-
ten besitzt und frei ausübt. Wir werden die Agenda zum vollen Nutzen aller umsetzen, für 
die heutigen und für die kommenden Generationen. Dabei bekräftigen wir unser Bekenntnis 
zum Völkerrecht und betonen, dass die Agenda in einer Weise umgesetzt werden muss, die 
mit den Rechten und Pflichten der Staaten nach dem Völkerrecht im Einklang steht. 


19. Wir bekräftigen die Bedeutung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie 
der anderen internationalen Instrumente auf dem Gebiet der Menschenrechte und des Völ-
kerrechts. Wir betonen die Verantwortung aller Staaten im Einklang mit der Charta der Ver-
einten Nationen, die Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle ohne irgendeinen Unter-
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schied nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger An-
schauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt, Behinderung oder sonsti-
gem Status zu achten, zu schützen und zu fördern. 


20. Die Verwirklichung der Geschlechtergleichstellung und die Befähigung von Frauen 
und Mädchen zur Selbstbestimmung werden einen entscheidenden Beitrag zu Fortschritten 
bei allen Zielen und Zielvorgaben leisten. Die volle Entfaltung des menschlichen Potenzials 
und eine nachhaltige Entwicklung sind nicht möglich, wenn einer Hälfte der Menschheit die 
vollen Menschenrechte und uneingeschränkte Chancen weiter vorenthalten werden. Frauen 
und Mädchen müssen gleichen Zugang zu hochwertiger Bildung, wirtschaftlichen Ressour-
cen und politischer Teilhabe genießen und über gleiche Chancen wie Männer und Jungen 
auf Beschäftigung, Führungspositionen und bei Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen 
verfügen. Wir werden auf eine beträchtliche Erhöhung der Investitionen zur Überwindung 
des Geschlechtergefälles und zur verstärkten Unterstützung der Institutionen hinarbeiten, die 
sich auf globaler, regionaler und nationaler Ebene mit der Gleichstellung der Geschlechter 
und der Selbstbestimmung der Frauen befassen. Alle Formen der Diskriminierung und der 
Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen werden beseitigt werden, auch durch das Engage-
ment von Männern und Jungen. Die systematische Integration einer Geschlechterperspek-
tive in die Umsetzung der Agenda ist von entscheidender Bedeutung. 


21. Die neuen Ziele und Zielvorgaben werden am 1. Januar 2016 in Kraft treten und unsere 
Entscheidungen in den nächsten 15 Jahren lenken. Wir werden allesamt darauf hinarbeiten, 
die Agenda in unseren eigenen Ländern und auf regionaler und globaler Ebene unter Be-
rücksichtigung der unterschiedlichen nationalen Realitäten, Kapazitäten und Entwicklungs-
stufen und unter Beachtung der nationalen Politiken und Prioritäten umzusetzen. Wir wer-
den den nationalen Spielraum für Politiken zugunsten eines dauerhaften, inklusiven und 
nachhaltigen Wirtschaftswachstums respektieren, insbesondere für die Entwicklungsländer, 
stets im Einklang mit den einschlägigen internationalen Regeln und Verpflichtungen. Wir 
sind uns außerdem der Wichtigkeit der regionalen und subregionalen Dimensionen und der 
regionalen Wirtschaftsintegration und Vernetzung für die nachhaltige Entwicklung bewusst. 
Regionale und subregionale Handlungsrahmen können die wirksame Umsetzung der Politi-
ken für eine nachhaltige Entwicklung in konkrete Maßnahmen auf nationaler Ebene erleich-
tern. 


22. Jedes Land sieht sich in seinem Streben nach nachhaltiger Entwicklung besonderen 
Herausforderungen gegenüber. Die schwächsten Länder und insbesondere die afrikanischen 
Länder, die am wenigsten entwickelten Länder, die Binnenentwicklungsländer und die klei-
nen Inselentwicklungsländer verdienen besondere Aufmerksamkeit, ebenso wie die Länder 
in Konfliktsituationen und Postkonfliktländer. In vielen Ländern mit mittlerem Einkommen 
bestehen ebenfalls ernsthafte Herausforderungen. 


23. Menschen, die verwundbar sind, müssen gestärkt werden. Zu denjenigen, deren Be-
dürfnissen in der Agenda insbesondere Rechnung getragen wird, gehören alle Kinder, Ju-
gendlichen, Menschen mit Behinderungen (von denen mehr als 80 Prozent in Armut leben), 
Menschen mit HIV/Aids, älteren Menschen, indigenen Völker, Flüchtlinge, Binnenvertrie-
benen und Migranten. Wir sind entschlossen, weitere wirksame Maßnahmen in Überein-
stimmung mit dem Völkerrecht zu ergreifen, um Hindernisse und Schranken zu beseitigen, 
verstärkt Unterstützung zu leisten und die besonderen Bedürfnisse der Menschen zu decken, 
die in von komplexen humanitären Notsituationen oder Terrorismus betroffenen Gebieten 
leben. 


24. Wir verpflichten uns, die Armut in allen ihren Formen und Dimensionen zu beenden 
und namentlich die extreme Armut bis 2030 zu beseitigen. Alle Menschen müssen einen 
grundlegenden Lebensstandard genießen, der unter anderem durch Systeme des Sozialschut-
zes gewährleistet wird. Wir sind überdies entschlossen, den Hunger zu beenden und mit 
Vorrang Ernährungssicherheit zu schaffen und alle Formen der Fehlernährung zu beseitigen. 
Wir bekräftigen in dieser Hinsicht die wichtige Rolle und den inklusiven Charakter des Aus-
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schusses für Welternährungssicherheit und begrüßen die Erklärung von Rom über Ernäh-
rung und den dazugehörigen Aktionsrahmen8. Wir werden Ressourcen für die Entwicklung 
ländlicher Gebiete und einer nachhaltigen Landwirtschaft und Fischerei bereitstellen, um 
Kleinbauern, namentlich Bäuerinnen, Hirten und Fischer in den Entwicklungsländern und 
besonders den am wenigsten entwickelten Ländern zu unterstützen. 


25. Wir verpflichten uns, eine inklusive und gleichberechtigte hochwertige Bildung auf 
allen Ebenen zu gewährleisten – frühkindliche, Grund-, Sekundar- und Hochschulbildung 
sowie Fach- und Berufsausbildung. Alle Menschen, ungeachtet ihres Geschlechts, ihres Al-
ters, ihrer Rasse oder ihrer ethnischen Zugehörigkeit, und Menschen mit Behinderungen, 
Migranten, indigene Völker, Kinder und Jugendliche, insbesondere diejenigen in prekären 
Situationen, sollen Zugang zu Möglichkeiten des lebenslangen Lernens haben, damit sie sich 
das Wissen und die Fertigkeiten aneignen können, die sie benötigen, um Chancen zu nutzen 
und uneingeschränkt an der Gesellschaft teilhaben zu können. Wir werden bestrebt sein, 
Kindern und Jugendlichen unter anderem durch sichere Schulen und den Zusammenhalt der 
Gemeinwesen und der Familien ein förderliches Umfeld für die volle Verwirklichung ihrer 
Rechte und Fähigkeiten zu bieten und so unseren Ländern dabei zu helfen, von der demo-
grafischen Dividende zu profitieren. 


26. Zur Förderung der körperlichen und geistigen Gesundheit und des physischen und 
psychischen Wohlergehens sowie zur Verlängerung der Lebenserwartung aller müssen wir 
die allgemeine Gesundheitsversorgung und den Zugang zu hochwertigen Gesundheits-
dienstleistungen verwirklichen. Niemand darf zurückgelassen werden. Wir verpflichten uns 
darauf, die bislang erzielten Fortschritte bei der Verringerung der Sterblichkeitsrate von 
Neugeborenen, Kindern und Müttern zu beschleunigen, indem wir allen diesen vermeidba-
ren Todesfällen bis 2030 ein Ende setzen. Wir verpflichten uns, den allgemeinen Zugang zu 
Diensten im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit sicherzustellen, ein-
schließlich Familienplanung, Information und Aufklärung. Wir werden ebenso das Fort-
schrittstempo bei der Bekämpfung von Malaria, HIV/Aids, Tuberkulose, Hepatitis, Ebola 
und anderen übertragbaren Krankheiten und Epidemien beschleunigen, unter anderem in-
dem wir der wachsenden antimikrobiellen Resistenz und dem Problem der unbehandelten 
Krankheiten begegnen, von dem die Entwicklungsländer betroffen sind. Wir verpflichten 
uns zur Prävention und Behandlung nichtübertragbarer Krankheiten, einschließlich Verhal-
tens-, Entwicklungs- und neurologischer Störungen, die ein großes Problem für die nachhal-
tige Entwicklung darstellen. 


27. Wir werden uns bemühen, solide wirtschaftliche Grundlagen für alle Länder zu schaf-
fen. Ein dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum ist eine wesentliche 
Voraussetzung für Wohlstand. Dies wird allerdings nur dann möglich sein, wenn Reichtum 
geteilt und Einkommensungleichheit bekämpft wird. Wir werden darauf hinwirken, dyna-
mische, nachhaltige, innovative und die Menschen in den Mittelpunkt stellende Volkswirt-
schaften aufzubauen und insbesondere die Jugendbeschäftigung und die wirtschaftliche 
Selbstbestimmung der Frauen zu fördern sowie menschenwürdige Arbeit für alle zu gewähr-
leisten. Wir werden die Zwangsarbeit und den Menschenhandel abschaffen und der Kinder-
arbeit in allen ihren Formen ein Ende setzen. Eine gesunde und gut ausgebildete Erwerbs-
bevölkerung, die über das Wissen und die Fertigkeiten verfügt, die für ein produktives und 
erfüllendes Arbeitsleben und die volle Teilhabe an der Gesellschaft notwendig sind, kommt 
allen Ländern zugute. Wir werden die Produktionskapazitäten der am wenigsten entwickel-
ten Länder in allen Sektoren stärken, einschließlich durch Strukturwandel. Wir werden Po-
litiken beschließen, um die Produktionskapazitäten, die Produktivität und die produktive 
Beschäftigung zu erhöhen, die finanzielle Inklusion auszuweiten, die Entwicklung einer 
nachhaltigen Land-, Weide- und Fischereiwirtschaft zu verstärken, die nachhaltige industri-
elle Entwicklung zu steigern, den allgemeinen Zugang zu einer bezahlbaren, verlässlichen, 


8 World Health Organization, Dokument EB 136/8, Anlagen I und II. 
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nachhaltigen und modernen Energieversorgung zu erweitern, nachhaltige Verkehrssysteme 
auszubauen und eine qualitativ hochwertige und belastbare Infrastruktur zu schaffen. 


28. Wir verpflichten uns, die Art und Weise, in der unsere Gesellschaften Güter und 
Dienstleistungen produzieren und konsumieren, grundlegend zu verändern. Die Regierun-
gen, die internationalen Organisationen, die Unternehmen und anderen nichtstaatlichen Ak-
teure wie auch jeder Einzelne müssen zur Veränderung nicht nachhaltiger Konsum- und 
Produktionsmuster beitragen, unter anderem durch die Mobilisierung finanzieller und tech-
nischer Hilfe aus allen Quellen, um die wissenschaftlichen, technologischen und Innovati-
onskapazitäten der Entwicklungsländer im Hinblick auf den Übergang zu nachhaltigeren 
Konsum- und Produktionsmustern zu stärken. Wir befürworten die Durchführung des Zehn-
jahres-Programmrahmens für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster. Alle Länder, an 
der Spitze die entwickelten Länder, ergreifen diesbezügliche Maßnahmen, unter Berück-
sichtigung des Entwicklungsstands und der Kapazitäten der Entwicklungsländer. 


29. Wir sind uns des positiven Beitrags der Migranten zu inklusivem Wachstum und nach-
haltiger Entwicklung bewusst. Wir sind uns außerdem dessen bewusst, dass die internatio-
nale Migration eine mehrdimensionale Realität von großer Bedeutung für die Entwicklung 
der Herkunfts-, Transit- und Zielländer ist, die kohärente und umfassende Antworten erfor-
dert. Wir werden auf internationaler Ebene zusammenarbeiten, um eine sichere, geordnete 
und reguläre Migration zu gewährleisten, bei der die Menschenrechte uneingeschränkt ge-
achtet werden und Migranten, ungeachtet ihres Migrationsstatus, Flüchtlinge und Binnen-
vertriebene eine humane Behandlung erfahren. Diese Zusammenarbeit soll außerdem die 
Resilienz der Gemeinwesen stärken, die Flüchtlinge aufnehmen, insbesondere in den Ent-
wicklungsländern. Wir unterstreichen das Recht der Migranten, in das Land ihrer Staatsan-
gehörigkeit zurückzukehren, und weisen darauf hin, dass die Staaten die ordnungsgemäße 
Aufnahme ihrer rückkehrenden Staatsangehörigen gewährleisten müssen. 


30. Die Staaten werden nachdrücklich aufgefordert, mit dem Völkerrecht und der Charta 
der Vereinten Nationen nicht im Einklang stehende einseitige Wirtschafts-, Finanz- oder 
Handelsmaßnahmen, die der vollen Verwirklichung der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung, insbesondere in den Entwicklungsländern, im Wege stehen, weder zu erlassen 
noch anzuwenden. 


31. Wir erkennen an, dass das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Kli-
maänderungen9 das zentrale internationale zwischenstaatliche Forum für Verhandlungen 
über die globale Antwort auf den Klimawandel ist. Wir sind entschlossen, entschieden gegen 
die vom Klimawandel und von der Umweltzerstörung ausgehende Bedrohung vorzugehen. 
Der globale Charakter des Klimawandels erfordert eine möglichst breite internationale Zu-
sammenarbeit, die darauf abzielt, die Reduzierung der globalen Treibhausgasemissionen zu 
beschleunigen und die Anpassung an die nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels an-
zugehen. Wir verweisen mit großer Sorge auf die beträchtliche Lücke zwischen dem Ge-
samteffekt der von den Vertragsparteien abgegebenen Zusagen zur Reduzierung der jährli-
chen globalen Treibhausgasemissionen bis 2020 und der Gesamtheit der Emissionspfade, 
bei denen noch die Wahrscheinlichkeit besteht, den Anstieg der globalen Durchschnittstem-
peratur auf unter 2 Grad Celsius zu halten oder auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustri-
ellen Niveau zu begrenzen. 


32. Mit Blick auf die einundzwanzigste Tagung der Konferenz der Vertragsparteien in 
Paris unterstreichen wir, dass sich alle Staaten verpflichtet haben, auf eine ambitionierte und 
universelle Klimaübereinkunft hinzuarbeiten. Wir bekräftigen, dass das Protokoll oder an-
dere Rechtsinstrument oder vereinbarte Ergebnis mit Rechtskraft nach dem Übereinkom-


9 United Nations, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1993 
II S. 1783; LGBl. 1995 Nr. 118; öBGBl. Nr. 414/1994; AS 1994 1052. 


9/38 







 
 


 


 
  


  
  


  
 


 


  
 


 
 


   


 


 


 
   


 
   


   
 


 
 


   


 
  


   
 


         


 
  


 
 


      
 


  
  


  


  
  


   
 


  


 
 


  


A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


men, das für alle Parteien gilt, in ausgewogener Weise unter anderem die Fragen der Ab-
schwächung, der Anpassung, der Finanzierung, der Technologieentwicklung und des Tech-
nologietransfers sowie des Kapazitätsaufbaus und der Transparenz der Maßnahmen und der 
Unterstützung behandeln soll. 


33. Wir sind uns dessen bewusst, dass die soziale und wirtschaftliche Entwicklung vom 
nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen der Erde abhängt. Wir sind daher ent-
schlossen, die Ozeane und Meere, die Süßwasserressourcen sowie die Wälder, Berge und
Trockengebiete zu erhalten und nachhaltig zu nutzen und die biologische Vielfalt, die Öko-
systeme und die wildlebenden Tiere und Pflanzen zu schützen. Wir sind außerdem ent-
schlossen, den nachhaltigen Tourismus zu fördern, gegen Wasserknappheit und Wasserver-
schmutzung anzugehen, die Zusammenarbeit im Hinblick auf Wüstenbildung, Staubstürme, 
Landverödung und Dürre zu stärken und die Resilienz und die Katastrophenvorsorge zu för-
dern. In dieser Hinsicht sehen wir der dreizehnten Tagung der Konferenz der Vertragspar-
teien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt in Mexiko mit Interesse entgegen. 


34. Wir sind uns dessen bewusst, dass eine nachhaltige Stadtentwicklung und ein nach-
haltiges Stadtmanagement von entscheidender Bedeutung für die Lebensqualität unserer Be-
völkerung sind. Wir werden mit den lokalen Behörden und Gemeinwesen bei der Erneue-
rung und Planung unserer Städte und Siedlungen zusammenarbeiten, um den Zusammenhalt 
der Gemeinwesen und die persönliche Sicherheit zu fördern und Innovation und Beschäfti-
gung anzuregen. Wir werden die negativen Auswirkungen urbaner Aktivitäten und gesund-
heits- und umweltschädlicher Chemikalien reduzieren, unter anderem durch den umweltge-
rechten Umgang mit Chemikalien und deren sichere Verwendung, die Abfallreduzierung 
und -wiederverwertung und die effizientere Nutzung von Wasser und Energie. Wir werden 
darauf hinarbeiten, die Auswirkungen der Städte auf das globale Klimasystem so gering wie 
möglich zu halten. Wir werden außerdem den Bevölkerungstrends und -prognosen in unse-
ren nationalen Strategien und Politiken für die ländliche und städtische Entwicklung Rech-
nung tragen. Wir sehen der bevorstehenden Konferenz der Vereinten Nationen über Woh-
nungswesen und nachhaltige Stadtentwicklung in Quito mit Interesse entgegen. 


35. Nachhaltige Entwicklung kann ohne Frieden und Sicherheit nicht verwirklicht wer-
den, und Frieden und Sicherheit sind ohne nachhaltige Entwicklung bedroht. Die neue 
Agenda trägt der Notwendigkeit Rechnung, friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaf-
ten aufzubauen, die gleichen Zugang zur Justiz gewährleisten und die auf der Achtung der 
Menschenrechte (einschließlich des Rechts auf Entwicklung), wirksamer Rechtsstaatlichkeit 
und guter Regierungsführung auf allen Ebenen sowie auf transparenten, leistungsfähigen 
und rechenschaftspflichtigen Institutionen gründen. Die Agenda berücksichtigt die Fakto-
ren, die Gewalt, Unsicherheit und Ungerechtigkeit schüren, wie etwa Ungleichheit, Korrup-
tion, schlechte Regierungsführung und illegale Finanz- und Waffenströme. Wir müssen un-
sere Anstrengungen zur Beilegung oder Verhütung von Konflikten und zur Unterstützung 
von Postkonfliktländern verdoppeln und dabei unter anderem sicherstellen, dass Frauen in 
der Friedenskonsolidierung und Staatsbildung eine Rolle übernehmen. Wir fordern, dass 
weitere wirksame Maßnahmen im Einklang mit dem Völkerrecht ergriffen werden, um die 
Hindernisse für die volle Verwirklichung des Rechts der unter kolonialer und ausländischer 
Besetzung lebenden Völker auf Selbstbestimmung zu beseitigen, die ihre wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung sowie ihre Umwelt weiterhin beeinträchtigen. 


36. Wir verpflichten uns, die interkulturelle Verständigung, Toleranz, gegenseitige Ach-
tung und ein Ethos der Weltbürgerschaft und der geteilten Verantwortung zu fördern. Wir 
sind uns der natürlichen und kulturellen Vielfalt der Welt bewusst und erkennen an, dass 
alle Kulturen und Zivilisationen zur nachhaltigen Entwicklung beitragen können und sie in 
entscheidendem Maße ermöglichen. 


37. Auch der Sport ist ein wichtiger Ermöglicher nachhaltiger Entwicklung. Wir anerken-
nen den zunehmenden Beitrag des Sports zur Verwirklichung von Entwicklung und Frieden, 
indem er Toleranz und Respekt fördert, zur Stärkung der Frauen, der jungen Menschen, des 
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Einzelnen und der Gemeinschaft und zu den Zielen der Gesundheit, der Bildung und der 
sozialen Inklusion. 


38. Im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen bekräftigen wir erneut die Not-
wendigkeit, die territoriale Unversehrtheit und politische Unabhängigkeit der Staaten zu 
achten. 


Umsetzungsmittel 


39. Der Umfang und der ambitionierte Charakter der neuen Agenda erfordern eine mit 
neuem Leben erfüllte Globale Partnerschaft, um ihre Umsetzung zu gewährleisten. Darauf 
verpflichten wir uns uneingeschränkt. Diese Partnerschaft wird in einem Geist der globalen 
Solidarität wirken, insbesondere der Solidarität mit den Ärmsten und mit Menschen in pre-
kären Situationen. Sie wird ein intensives globales Engagement zur Unterstützung der Um-
setzung aller Ziele und Zielvorgaben erleichtern, indem sie die Regierungen, den Privatsek-
tor, die Zivilgesellschaft, das System der Vereinten Nationen und andere Akteure zusam-
menbringt und alle verfügbaren Ressourcen mobilisiert. 


40. Die unter Ziel 17 und unter jedem anderen Ziel für nachhaltige Entwicklung aufge-
führten Zielvorgaben für die Umsetzungsmittel sind von entscheidender Bedeutung für die 
Verwirklichung unserer Agenda und sind ebenso wichtig wie die anderen Ziele und Zielvor-
gaben. Die Agenda, einschließlich der Ziele für nachhaltige Entwicklung, kann im Rahmen 
einer neu belebten Globalen Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung umgesetzt werden, 
unterstützt von den konkreten Politiken und Maßnahmen, die im Ergebnisdokument der vom 
13. bis 16. Juli 2015 in Addis Abeba abgehaltenen dritten Internationalen Konferenz über 
Entwicklungsfinanzierung beschrieben sind. Wir begrüßen, dass sich die Generalversamm-
lung die Aktionsagenda von Addis Abeba10 zu eigen gemacht hat, die einen integralen Be-
standteil der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung darstellt. Wir sind uns dessen be-
wusst, dass die volle Umsetzung der Aktionsagenda von Addis Abeba für die Verwirkli-
chung der Ziele für nachhaltige Entwicklung und der dazugehörigen Zielvorgaben von aus-
schlaggebender Bedeutung ist. 


41. Wir sind uns dessen bewusst, dass jedes Land die Hauptverantwortung für seine eigene 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung trägt. Die neue Agenda befasst sich mit den für die 
Umsetzung der Ziele und Zielvorgaben erforderlichen Mitteln. Wir stellen fest, dass dazu 
die Mobilisierung von Finanzmitteln und der Aufbau von Kapazitäten ebenso gehören wie 
der Transfer umweltfreundlicher Technologien in die Entwicklungsländer zu gegenseitig 
vereinbarten günstigen Bedingungen, einschließlich Konzessions- und Vorzugsbedingun-
gen. Die öffentliche Finanzierung auf nationaler wie auch internationaler Ebene wird eine 
wesentliche Rolle bei der Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen und öffentlicher 
Güter und bei der Mobilisierung anderer Finanzquellen spielen. Wir sind uns der Rolle be-
wusst, die der breitgefächerte Privatsektor – von Kleinstunternehmen über Genossenschaf-
ten bis zu multinationalen Unternehmen – sowie die Organisationen der Zivilgesellschaft 
und philanthropische Organisationen bei der Umsetzung der neuen Agenda spielen werden. 


42. Wir unterstützen die Durchführung aller einschlägigen Strategien und Aktionspro-
gramme, darunter die Erklärung und das Aktionsprogramm von Istanbul11, die Beschleunig-
ten Aktionsmodalitäten für die kleinen Inselentwicklungsländer (Samoa-Pfad)12 und das 
Wiener Aktionsprogramm für die Binnenentwicklungsländer für die Dekade 2014-202413, 


10 Die von der Generalversammlung am 27. Juli 2015 angenommene Aktionsagenda von Addis Abeba der 
dritten Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung (Resolution 69/313, Anlage). 
11 Report of the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, Istanbul, Turkey, 
9–13 May 2011 (A/CONF.219/7), Kap. I und II. 
12 Resolution 69/15, Anlage. 
13 Resolution 69/137, Anlage II. 
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und erklären erneut, wie wichtig es ist, die Agenda 2063 der Afrikanischen Union und das 
Programm der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas14 zu unterstützen, die alle 
mit der neuen Agenda untrennbar verbunden sind. Wir sind uns der großen Herausforderung 
bewusst, die die Herbeiführung dauerhaften Friedens und nachhaltiger Entwicklung in Län-
dern in Konflikt- und Postkonfliktsituationen darstellt. 


43. Wir betonen, dass die internationale öffentliche Finanzierung eine wichtige Ergänzung 
zu den Bemühungen der Länder um die Mobilisierung inländischer öffentlicher Mittel dar-
stellt, besonders in den ärmsten und schwächsten Ländern mit begrenzten inländischen Res-
sourcen. Eine wichtige Rolle der internationalen öffentlichen Finanzierung, einschließlich 
der öffentlichen Entwicklungshilfe, besteht darin, dass sie die Mobilisierung zusätzlicher 
Mittel aus anderen öffentlichen und privaten Quellen ermöglicht. Die Geber öffentlicher 
Entwicklungshilfe bekräftigen ihre jeweiligen Zusagen, einschließlich der von vielen entwi-
ckelten Länder eingegangenen Verpflichtung, die Zielvorgabe von 0,7 Prozent ihres Brutto-
nationaleinkommens für die öffentliche Entwicklungshilfe zugunsten der Entwicklungslän-
der und 0,15 bis 0,2 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens zugunsten der am wenigsten 
entwickelten Länder zu erreichen. 


44. Wir erkennen an, wie wichtig es ist, dass die internationalen Finanzinstitutionen im 
Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat den politischen Spielraum jedes Landes, insbeson-
dere der Entwicklungsländer, respektieren. Wir verpflichten uns erneut, die Mitsprache und 
Mitwirkung der Entwicklungsländer – einschließlich der afrikanischen Länder, der am we-
nigsten entwickelten Länder, der Binnenentwicklungsländer, der kleinen Inselentwicklungs-
länder und der Länder mit mittlerem Einkommen – bei den internationalen wirtschaftlichen 
Entscheidungs- und Normsetzungsprozessen und im Rahmen der globalen wirtschaftlichen 
Ordnungspolitik zu erweitern und zu verstärken. 


45. Wir erkennen außerdem die wesentliche Rolle an, die die nationalen Parlamente durch 
ihre Gesetzgebung und die Verabschiedung von Haushaltsplänen spielen, sowie ihre Rolle 
bei der Gewährleistung der Rechenschaftspflicht für die wirksame Umsetzung der von uns 
eingegangenen Verpflichtungen. Die Regierungen und öffentlichen Institutionen werden bei 
der Umsetzung auch mit den regionalen und lokalen Behörden, subregionalen Institutionen, 
internationalen Institutionen, Hochschulen, philanthropischen Organisationen, Freiwilligen-
gruppen und anderen eng zusammenarbeiten. 


46. Wir unterstreichen die wichtige Rolle und den komparativen Vorteil eines mit ausrei-
chenden Mitteln ausgestatteten, relevanten, kohärenten, effizienten und wirksamen Systems 
der Vereinten Nationen bei der Unterstützung der Erreichung der Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung und der nachhaltigen Entwicklung selbst. Wir unterstreichen, wie wichtig die Stär-
kung der nationalen Eigen- und Führungsverantwortung der Länder ist, bekunden jedoch 
gleichzeitig unsere Unterstützung für den laufenden Dialog innerhalb des Wirtschafts- und 
Sozialrats über die längerfristige Positionierung des Entwicklungssystems der Vereinten Na-
tionen im Kontext dieser Agenda. 


Weiterverfolgung und Überprüfung 


47. Unsere Regierungen tragen die Hauptverantwortung für die auf nationaler, regionaler 
und globaler Ebene erfolgende Weiterverfolgung und Überprüfung der bei der Umsetzung 
der Ziele und Zielvorgaben im Laufe der nächsten fünfzehn Jahre erzielten Fortschritte. Um 
unserer Rechenschaftspflicht gegenüber unseren Bürgern nachzukommen, werden wir für 
eine systematische Weiterverfolgung und Überprüfung auf den verschiedenen Ebenen sor-
gen, wie in dieser Agenda und der Aktionsagenda von Addis Abeba festgelegt. Das hoch-


14 A/57/304, Anlage. 
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rangige politische Forum unter der Schirmherrschaft der Generalversammlung und des Wirt-
schafts- und Sozialrats wird die zentrale Aufsichtsfunktion für die Weiterverfolgung und 
Überprüfung auf globaler Ebene innehaben. 


48. Zur Unterstützung dieser Arbeit werden derzeit Indikatoren erarbeitet. Es bedarf hoch-
wertiger, zugänglicher, aktueller und zuverlässiger aufgeschlüsselter Daten, um die Fort-
schritte zu messen und sicherzustellen, dass niemand zurückgelassen wird. Solche Daten 
sind von grundlegender Bedeutung für die Entscheidungsfindung. Nach Möglichkeit sollen 
Daten und Informationen bereits vorhandener Berichterstattungsmechanismen verwendet 
werden. Wir vereinbaren, unsere Anstrengungen zur Stärkung der statistischen Kapazitäten 
in den Entwicklungsländern und insbesondere in den afrikanischen Ländern, den am we-
nigsten entwickelten Ländern, den Binnenentwicklungsländern, den kleinen Inselentwick-
lungsländern und den Ländern mit mittlerem Einkommen zu intensivieren. Wir verpflichten 
uns, umfassendere Fortschrittsmaße zu erarbeiten, die das Bruttoinlandsprodukt ergänzen. 


Ein Aufruf zum Handeln, um unsere Welt zu verändern 


49. Vor siebzig Jahren kam eine frühere Generation von Staatslenkern zusammen, um die 
Vereinten Nationen zu gründen. Auf den Trümmern von Krieg und Zwietracht errichteten 
sie diese Organisation und formten die ihr zugrunde liegenden Werte des Friedens, des Di-
alogs und der internationalen Zusammenarbeit. Diese Werte haben in der Charta der Ver-
einten Nationen ihren höchsten Ausdruck gefunden. 


50. Auch wir treffen heute eine Entscheidung von großer historischer Bedeutung. Wir be-
schließen, eine bessere Zukunft für alle Menschen zu schaffen, darunter Millionen Men-
schen, denen bislang die Chance versagt geblieben ist, ein menschenwürdiges, würdevolles 
und erfülltes Leben zu führen und ihr menschliches Potenzial voll zu entfalten. Wir können 
die erste Generation sein, der es gelingt, Armut zu beseitigen, und gleichzeitig vielleicht die 
letzte Generation, die noch die Chance hat, unseren Planeten zu retten. Wenn es uns gelingt, 
unsere Ziele zu verwirklichen, werden wir die Welt im Jahr 2030 zum Besseren verändert 
haben. 


51. Die heute von uns verkündete Agenda für das globale Handeln während der nächsten 
fünfzehn Jahre ist eine Charta für die Menschen und den Planeten im 21. Jahrhundert. Kinder 
und junge Frauen und Männer sind entscheidende Träger des Wandels und werden in den 
neuen Zielen eine Plattform finden, um unerschöpfliches Potenzial für Aktivismus zur 
Schaffung einer besseren Welt einzusetzen. 


52. „Wir, die Völker“ sind die berühmten ersten Worte der Charta der Vereinten Nationen. 
Wir, die Völker, sind es auch, die sich heute auf den Weg in das Jahr 2030 machen. Auf 
diesem Weg werden uns die Regierungen und Parlamente, das System der Vereinten Natio-
nen und andere internationale Institutionen, lokale Behörden, indigene Völker, die Zivilge-
sellschaft, die Wirtschaft und der Privatsektor, die Wissenschaft und die Hochschulen be-
gleiten – und die gesamte Menschheit. Millionen von Menschen haben bereits an dieser 
Agenda mitgewirkt und werden sie sich zu eigen machen. Sie ist eine Agenda der Menschen, 
von Menschen und für die Menschen – und dies, so sind wir überzeugt, wird die Garantie 
für ihren Erfolg sein. 


53. Die Zukunft der Menschheit und unseres Planeten liegt in unseren Händen. Sie liegt 
auch in den Händen der jüngeren Generation von heute, die die Fackel an die künftigen 
Generationen weiterreichen wird. Wir haben den Weg zur nachhaltigen Entwicklung vorge-
zeichnet; es wird an uns allen liegen, dafür zu sorgen, dass die Reise erfolgreich ist und die 
erzielten Fortschritte unumkehrbar sind. 
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung 


54. Nach einem allen offenstehenden Prozess zwischenstaatlicher Verhandlungen und auf 
der Grundlage des Vorschlags der Offenen Arbeitsgruppe über die Ziele für eine nachhaltige 
Entwicklung15, dessen Einleitung die Ziele in einen Kontext setzt, haben wir die nachstehend 
aufgeführten Ziele und Zielvorgaben vereinbart. 


55. Die Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung sind integriert und unteilbar, 
global ausgerichtet und universell anwendbar, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Realitäten, Kapazitäten und Entwicklungsstufen der einzelnen Länder und unter Beachtung 
der nationalen Politiken und Prioritäten. Die Zielvorgaben sind Ausdruck globaler Bestre-
bungen, wobei jede Regierung ausgerichtet an der globalen Ambition, jedoch unter Berück-
sichtigung der nationalen Gegebenheiten ihre eigenen nationalen Zielvorgaben festlegt. Jede 
Regierung wird außerdem beschließen, wie die globalen Bestrebungen der Zielvorgaben in 
die nationalen Planungsprozesse, Politiken und Strategien einfließen sollen. Es ist wichtig, 
die Verbindung zwischen der nachhaltigen Entwicklung und anderen im Gang befindlichen 
einschlägigen Prozessen im Wirtschafts-, Sozial- und Umweltbereich zu berücksichtigen. 


56. Wir beschließen diese Ziele und Zielvorgaben eingedenk der Tatsache, dass sich jedes 
Land bei der Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung eigenen Herausforderungen ge-
genübersieht, und wir unterstreichen die besonderen Herausforderungen, mit denen die 
schwächsten Länder und vor allem die afrikanischen Länder, die am wenigsten entwickelten 
Länder, die Binnenentwicklungsländer und die kleinen Inselentwicklungsländer konfrontiert 
sind, sowie die spezifischen Herausforderungen, vor die die Länder mit mittlerem Einkom-
men gestellt sind. Länder in Konfliktsituationen bedürfen ebenfalls besonderer Aufmerk-
samkeit. 


57. Wir sind uns dessen bewusst, dass für mehrere der Zielvorgaben nach wie vor keine 
Basisdaten verfügbar sind, und rufen zu mehr Unterstützung für eine bessere Datenerhebung 
und verstärkten Kapazitätsaufbau in den Mitgliedstaaten auf, mit dem Ziel, nationale und 
globale Basisdaten zu erheben, wo es solche bisher nicht gibt. Wir verpflichten uns, diesem 
Defizit im Bereich der Datenerhebung abzuhelfen, um eine bessere Grundlage für die Mes-
sung der Fortschritte zu haben, insbesondere bei denjenigen der nachstehend aufgeführten 
Zielvorgaben, bei denen keine klaren numerischen Werte vorgegeben sind. 


58. Wir befürworten die von den Staaten in anderen Foren unternommenen Anstrengun-
gen, zentrale Fragen anzugehen, die die Umsetzung unserer Agenda möglicherweise behin-
dern könnten, und wir respektieren die unabhängigen Mandate dieser Prozesse. Es ist unsere 
Absicht, dass die Agenda und ihre Umsetzung diese anderen Prozesse und die in deren Rah-
men getroffenen Beschlüsse unterstützen und unbeeinträchtigt lassen. 


59. Wir sind uns dessen bewusst, dass jedes Land je nach seinen nationalen Gegebenheiten 
und Prioritäten über verschiedene Ansätze, Visionen, Modelle und Instrumente verfügt, um 
eine nachhaltige Entwicklung herbeizuführen, und wir erklären erneut, dass der Planet Erde 
und seine Ökosysteme unsere gemeinsame Heimat sind und dass „Mutter Erde“ in einer 
Reihe von Ländern und Regionen ein gängiger Ausdruck ist. 


15 Enthalten in dem Bericht der Offenen Arbeitsgruppe der Generalversammlung über die Ziele für eine 
nachhaltige Entwicklung (A/68/970 und Corr.1; siehe auch A/68/970/Add.1-3). 
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Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


Ziele für nachhaltige Entwicklung 


Ziel 1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden 


Ziel 2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernäh-
rung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern 


Ziel 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten 
und ihr Wohlergehen fördern 


Ziel 4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten 
und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern 


Ziel 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen 
zur Selbstbestimmung befähigen 


Ziel 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sa-
nitärversorgung für alle gewährleisten 


Ziel 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner 
Energie für alle sichern 


Ziel 8. Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, pro-
duktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle för-
dern 


Ziel 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und nach-
haltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen 


Ziel 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern 


Ziel 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nach-
haltig gestalten 


Ziel 12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen 


Ziel 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und sei-
ner Auswirkungen ergreifen* 


Ziel 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Ent-
wicklung erhalten und nachhaltig nutzen 


Ziel 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige 
Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung 
bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Ver-
lust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen 


Ziel 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Ent-
wicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen 
und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutio-
nen auf allen Ebenen aufbauen 


Ziel 17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhal-
tige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen 


* In Anerkennung dessen, dass das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Kli-
maänderungen das zentrale internationale zwischenstaatliche Forum für Verhandlungen über 
die globale Antwort auf den Klimawandel ist. 
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


Ziel 1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden 


1.1 Bis 2030 die extreme Armut – gegenwärtig definiert als der Anteil der Menschen, die 
mit weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag auskommen müssen – für alle Menschen überall auf 
der Welt beseitigen 


1.2 Bis 2030 den Anteil der Männer, Frauen und Kinder jeden Alters, die in Armut in all 
ihren Dimensionen nach der jeweiligen nationalen Definition leben, mindestens um die 
Hälfte senken 


1.3 Den nationalen Gegebenheiten entsprechende Sozialschutzsysteme und -maßnahmen 
für alle umsetzen, einschließlich eines Basisschutzes, und bis 2030 eine breite Versorgung 
der Armen und Schwachen erreichen 


1.4 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Männer und Frauen, insbesondere die Armen und 
Schwachen, die gleichen Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen sowie Zugang zu grundle-
genden Diensten, Grundeigentum und Verfügungsgewalt über Grund und Boden und sons-
tigen Vermögensformen, Erbschaften, natürlichen Ressourcen, geeigneten neuen Technolo-
gien und Finanzdienstleistungen einschließlich Mikrofinanzierung haben 


1.5 Bis 2030 die Widerstandsfähigkeit der Armen und der Menschen in prekären Situati-
onen erhöhen und ihre Exposition und Anfälligkeit gegenüber klimabedingten Extremereig-
nissen und anderen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Schocks und Katastrophen 
verringern 


1.a Eine erhebliche Mobilisierung von Ressourcen aus einer Vielzahl von Quellen ge-
währleisten, einschließlich durch verbesserte Entwicklungszusammenarbeit, um den Ent-
wicklungsländern und insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern ausreichende 
und berechenbare Mittel für die Umsetzung von Programmen und Politiken zur Beendigung 
der Armut in all ihren Dimensionen bereitzustellen 


1.b Auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene solide politische Rahmen auf der 
Grundlage armutsorientierter und geschlechtersensibler Entwicklungsstrategien schaffen, 
um beschleunigte Investitionen in Maßnahmen zur Beseitigung der Armut zu unterstützen 


Ziel 2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere 
Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern 


2.1 Bis 2030 den Hunger beenden und sicherstellen, dass alle Menschen, insbesondere die 
Armen und Menschen in prekären Situationen, einschließlich Kleinkindern, ganzjährig Zu-
gang zu sicheren, nährstoffreichen und ausreichenden Nahrungsmitteln haben 


2.2 Bis 2030 alle Formen der Fehlernährung beenden, einschließlich durch Erreichung der 
international vereinbarten Zielvorgaben in Bezug auf Wachstumshemmung und Auszehrung 
bei Kindern unter 5 Jahren bis 2025, und den Ernährungsbedürfnissen von heranwachsenden 
Mädchen, schwangeren und stillenden Frauen und älteren Menschen Rechnung tragen 


2.3 Bis 2030 die landwirtschaftliche Produktivität und die Einkommen von kleinen Nah-
rungsmittelproduzenten, insbesondere von Frauen, Angehörigen indigener Völker, landwirt-
schaftlichen Familienbetrieben, Weidetierhaltern und Fischern, verdoppeln, unter anderem 
durch den sicheren und gleichberechtigten Zugang zu Grund und Boden, anderen Produkti-
onsressourcen und Betriebsmitteln, Wissen, Finanzdienstleistungen, Märkten sowie Mög-
lichkeiten für Wertschöpfung und außerlandwirtschaftliche Beschäftigung 


2.4 Bis 2030 die Nachhaltigkeit der Systeme der Nahrungsmittelproduktion sicherstellen 
und resiliente landwirtschaftliche Methoden anwenden, die die Produktivität und den Ertrag 
steigern, zur Erhaltung der Ökosysteme beitragen, die Anpassungsfähigkeit an Klimaände-
rungen, extreme Wetterereignisse, Dürren, Überschwemmungen und andere Katastrophen 
erhöhen und die Flächen- und Bodenqualität schrittweise verbessern 
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Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


2.5 Bis 2020 die genetische Vielfalt von Saatgut, Kulturpflanzen sowie Nutz- und Haus-
tieren und ihren wildlebenden Artverwandten bewahren, unter anderem durch gut verwaltete 
und diversifizierte Saatgut- und Pflanzenbanken auf nationaler, regionaler und internationa-
ler Ebene, und den Zugang zu den Vorteilen aus der Nutzung der genetischen Ressourcen 
und des damit verbundenen traditionellen Wissens sowie die ausgewogene und gerechte 
Aufteilung dieser Vorteile fördern, wie auf internationaler Ebene vereinbart 


2.a Die Investitionen in die ländliche Infrastruktur, die Agrarforschung und landwirt-
schaftliche Beratungsdienste, die Technologieentwicklung sowie Genbanken für Pflanzen 
und Nutztiere erhöhen, unter anderem durch verstärkte internationale Zusammenarbeit, um 
die landwirtschaftliche Produktionskapazität in den Entwicklungsländern und insbesondere 
den am wenigsten entwickelten Ländern zu verbessern 


2.b Handelsbeschränkungen und -verzerrungen auf den globalen Agrarmärkten korrigie-
ren und verhindern, unter anderem durch die parallele Abschaffung aller Formen von 
Agrarexportsubventionen und aller Exportmaßnahmen mit gleicher Wirkung im Einklang 
mit dem Mandat der Doha-Entwicklungsrunde 


2.c Maßnahmen zur Gewährleistung des reibungslosen Funktionierens der Märkte für 
Nahrungsmittelrohstoffe und ihre Derivate ergreifen und den raschen Zugang zu Marktin-
formationen, unter anderem über Nahrungsmittelreserven, erleichtern, um zur Begrenzung 
der extremen Schwankungen der Nahrungsmittelpreise beizutragen 


Ziel 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr 
Wohlergehen fördern 


3.1 Bis 2030 die weltweite Müttersterblichkeit auf unter 70 je 100.000 Lebendgeburten 
senken 


3.2 Bis 2030 den vermeidbaren Todesfällen bei Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren 
ein Ende setzen, mit dem von allen Ländern zu verfolgenden Ziel, die Sterblichkeit bei Neu-
geborenen mindestens auf 12 je 1.000 Lebendgeburten und bei Kindern unter 5 Jahren min-
destens auf 25 je 1.000 Lebendgeburten zu senken 


3.3 Bis 2030 die Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien und die vernachlässigten Tro-
penkrankheiten beseitigen und Hepatitis, durch Wasser übertragene Krankheiten und andere 
übertragbare Krankheiten bekämpfen 


3.4 Bis 2030 die vorzeitige Sterblichkeit aufgrund von nichtübertragbaren Krankheiten 
durch Prävention und Behandlung um ein Drittel senken und die psychische Gesundheit und 
das Wohlergehen fördern 


3.5 Die Prävention und Behandlung des Substanzmissbrauchs, namentlich des Suchtstoff-
missbrauchs und des schädlichen Gebrauchs von Alkohol, verstärken 


3.6 Bis 2020 die Zahl der Todesfälle und Verletzungen infolge von Straßenverkehrsunfäl-
len weltweit halbieren 


3.7 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sexual- und reproduktionsmedizinischer Versor-
gung, einschließlich Familienplanung, Information und Aufklärung, und die Einbeziehung 
der reproduktiven Gesundheit in nationale Strategien und Programme gewährleisten 


3.8 Die allgemeine Gesundheitsversorgung, einschließlich der Absicherung gegen finan-
zielle Risiken, den Zugang zu hochwertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten und den 
Zugang zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimit-
teln und Impfstoffen für alle erreichen 


3.9 Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemika-
lien und der Verschmutzung und Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden erheblich 
verringern 
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


3.a Die Durchführung des Rahmenübereinkommens der Weltgesundheitsorganisation zur 
Eindämmung des Tabakgebrauchs in allen Ländern in geeigneter Weise stärken 


3.b Forschung und Entwicklung zu Impfstoffen und Medikamenten für übertragbare und 
nichtübertragbare Krankheiten, von denen hauptsächlich Entwicklungsländer betroffen sind, 
unterstützen, den Zugang zu bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen 
gewährleisten, im Einklang mit der Erklärung von Doha über das TRIPS-Übereinkommen 
und die öffentliche Gesundheit, die das Recht der Entwicklungsländer bekräftigt, die Be-
stimmungen in dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geisti-
gen Eigentums über Flexibilitäten zum Schutz der öffentlichen Gesundheit voll auszuschöp-
fen, und insbesondere den Zugang zu Medikamenten für alle zu gewährleisten 


3.c Die Gesundheitsfinanzierung und die Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung und Bin-
dung von Gesundheitsfachkräften in den Entwicklungsländern und insbesondere in den am 
wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselentwicklungsländern deutlich erhö-
hen 


3.d Die Kapazitäten aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, in den Bereichen 
Frühwarnung, Risikominderung und Management nationaler und globaler Gesundheitsrisi-
ken stärken 


Ziel 4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und 
Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern 


4.1 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen gleichberechtigt eine kosten-
lose und hochwertige Grund- und Sekundarschulbildung abschließen, die zu brauchbaren 
und effektiven Lernergebnissen führt 


4.2 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen Zugang zu hochwertiger früh-
kindlicher Erziehung, Betreuung und Vorschulbildung erhalten, damit sie auf die Grund-
schule vorbereitet sind 


4.3 Bis 2030 den gleichberechtigten Zugang aller Frauen und Männer zu einer erschwing-
lichen und hochwertigen fachlichen, beruflichen und tertiären Bildung einschließlich uni-
versitärer Bildung gewährleisten 


4.4 Bis 2030 die Zahl der Jugendlichen und Erwachsenen wesentlich erhöhen, die über 
die entsprechenden Qualifikationen einschließlich fachlicher und beruflicher Qualifikatio-
nen für eine Beschäftigung, eine menschenwürdige Arbeit und Unternehmertum verfügen 


4.5 Bis 2030 geschlechtsspezifische Disparitäten in der Bildung beseitigen und den gleich-
berechtigen Zugang der Schwachen in der Gesellschaft, namentlich von Menschen mit Be-
hinderungen, Angehörigen indigener Völker und Kindern in prekären Situationen, zu allen 
Bildungs- und Ausbildungsebenen gewährleisten 


4.6 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Jugendlichen und ein erheblicher Anteil der männli-
chen und weiblichen Erwachsenen lesen, schreiben und rechnen lernen 


4.7 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifi-
kationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung 
für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlech-
tergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und 
die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwick-
lung 


4.a Bildungseinrichtungen bauen und ausbauen, die kinder-, behinderten- und geschlech-
tergerecht sind und eine sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebung für alle 
bieten 
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Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


4.b Bis 2020 weltweit die Zahl der verfügbaren Stipendien für Entwicklungsländer, ins-
besondere für die am wenigsten entwickelten Länder, die kleinen Inselentwicklungsländer 
und die afrikanischen Länder, zum Besuch einer Hochschule, einschließlich zur Berufsbil-
dung und zu Informations- und Kommunikationstechnik-, Technik-, Ingenieurs- und Wis-
senschaftsprogrammen, in entwickelten Ländern und in anderen Entwicklungsländern we-
sentlich erhöhen 


4.c Bis 2030 das Angebot an qualifizierten Lehrkräften unter anderem durch internatio-
nale Zusammenarbeit im Bereich der Lehrerausbildung in den Entwicklungsländern und ins-
besondere in den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselentwicklungsländern 
wesentlich erhöhen 


Ziel 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur 
Selbstbestimmung befähigen 


5.1 Alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen überall auf der Welt be-
enden 


5.2 Alle Formen von Gewalt gegen alle Frauen und Mädchen im öffentlichen und im pri-
vaten Bereich einschließlich des Menschenhandels und sexueller und anderer Formen der 
Ausbeutung beseitigen 


5.3 Alle schädlichen Praktiken wie Kinderheirat, Frühverheiratung und Zwangsheirat so-
wie die Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen beseitigen 


5.4 Unbezahlte Pflege- und Hausarbeit durch die Bereitstellung öffentlicher Dienstleis-
tungen und Infrastrukturen, Sozialschutzmaßnahmen und die Förderung geteilter Verant-
wortung innerhalb des Haushalts und der Familie entsprechend den nationalen Gegebenhei-
ten anerkennen und wertschätzen 


5.5 Die volle und wirksame Teilhabe von Frauen und ihre Chancengleichheit bei der Über-
nahme von Führungsrollen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung im politischen, wirt-
schaftlichen und öffentlichen Leben sicherstellen 


5.6 Den allgemeinen Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und reprodukti-
ven Rechten gewährleisten, wie im Einklang mit dem Aktionsprogramm der Internationalen 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung, der Aktionsplattform von Beijing und den 
Ergebnisdokumenten ihrer Überprüfungskonferenzen vereinbart 


5.a Reformen durchführen, um Frauen die gleichen Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen 
sowie Zugang zu Grundeigentum und zur Verfügungsgewalt über Grund und Boden und 
sonstige Vermögensformen, zu Finanzdienstleistungen, Erbschaften und natürlichen Res-
sourcen zu verschaffen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften 


5.b Die Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere der Informations- und Kom-
munikationstechnologien, verbessern, um die Selbstbestimmung der Frauen zu fördern 


5.c Eine solide Politik und durchsetzbare Rechtsvorschriften zur Förderung der Gleich-
stellung der Geschlechter und der Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen auf allen 
Ebenen beschließen und verstärken 


Ziel 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und 
Sanitärversorgung für alle gewährleisten 


6.1 Bis 2030 den allgemeinen und gerechten Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem 
Trinkwasser für alle erreichen 


6.2 Bis 2030 den Zugang zu einer angemessenen und gerechten Sanitärversorgung und 
Hygiene für alle erreichen und der Notdurftverrichtung im Freien ein Ende setzen, unter 
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besonderer Beachtung der Bedürfnisse von Frauen und Mädchen und von Menschen in pre-
kären Situationen 


6.3 Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung des 
Einbringens und Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbie-
rung des Anteils unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung der Wieder-
aufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern 


6.4 Bis 2030 die Effizienz der Wassernutzung in allen Sektoren wesentlich steigern und 
eine nachhaltige Entnahme und Bereitstellung von Süßwasser gewährleisten, um der Was-
serknappheit zu begegnen und die Zahl der unter Wasserknappheit leidenden Menschen er-
heblich zu verringern 


6.5 Bis 2030 auf allen Ebenen eine integrierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen um-
setzen, gegebenenfalls auch mittels grenzüberschreitender Zusammenarbeit 


6.6 Bis 2020 wasserverbundene Ökosysteme schützen und wiederherstellen, darunter 
Berge, Wälder, Feuchtgebiete, Flüsse, Grundwasserleiter und Seen 


6.a Bis 2030 die internationale Zusammenarbeit und die Unterstützung der Entwicklungs-
länder beim Kapazitätsaufbau für Aktivitäten und Programme im Bereich der Wasser- und 
Sanitärversorgung ausbauen, einschließlich der Wassersammlung und -speicherung, Entsal-
zung, effizienten Wassernutzung, Abwasserbehandlung, Wiederaufbereitungs- und Wieder-
verwendungstechnologien 


6.b Die Mitwirkung lokaler Gemeinwesen an der Verbesserung der Wasserbewirtschaf-
tung und der Sanitärversorgung unterstützen und verstärken 


Ziel 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie 
für alle sichern 


7.1 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu bezahlbaren, verlässlichen und modernen Ener-
giedienstleistungen sichern 


7.2 Bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energie am globalen Energiemix deutlich erhöhen 


7.3 Bis 2030 die weltweite Steigerungsrate der Energieeffizienz verdoppeln 


7.a Bis 2030 die internationale Zusammenarbeit verstärken, um den Zugang zur For-
schung und Technologie im Bereich saubere Energie, namentlich erneuerbare Energie, Ener-
gieeffizienz sowie fortschrittliche und saubere Technologien für fossile Brennstoffe, zu er-
leichtern, und Investitionen in die Energieinfrastruktur und saubere Energietechnologien 
fördern 


7.b Bis 2030 die Infrastruktur ausbauen und die Technologie modernisieren, um in den 
Entwicklungsländern und insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern, den klei-
nen Inselentwicklungsländern und den Binnenentwicklungsländern im Einklang mit ihren 
jeweiligen Unterstützungsprogrammen moderne und nachhaltige Energiedienstleistungen 
für alle bereitzustellen 


Ziel 8. Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive 
Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern 


8.1 Ein Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum entsprechend den nationalen Gegebenheiten und 
insbesondere ein jährliches Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von mindestens 7 Prozent 
in den am wenigsten entwickelten Ländern aufrechterhalten 
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8.2 Eine höhere wirtschaftliche Produktivität durch Diversifizierung, technologische Mo-
dernisierung und Innovation erreichen, einschließlich durch Konzentration auf mit hoher 
Wertschöpfung verbundene und arbeitsintensive Sektoren 


8.3 Entwicklungsorientierte Politiken fördern, die produktive Tätigkeiten, die Schaffung 
menschenwürdiger Arbeitsplätze, Unternehmertum, Kreativität und Innovation unterstüt-
zen, und die Formalisierung und das Wachstum von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen 
unter anderem durch den Zugang zu Finanzdienstleistungen begünstigen 


8.4 Bis 2030 die weltweite Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion Schritt für 
Schritt verbessern und die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung 
anstreben, im Einklang mit dem Zehnjahres-Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und 
Produktionsmuster, wobei die entwickelten Länder die Führung übernehmen 


8.5 Bis 2030 produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle Frauen 
und Männer, einschließlich junger Menschen und Menschen mit Behinderungen, sowie glei-
ches Entgelt für gleichwertige Arbeit erreichen 


8.6 Bis 2020 den Anteil junger Menschen, die ohne Beschäftigung sind und keine Schul-
oder Berufsausbildung durchlaufen, erheblich verringern 


8.7 Sofortige und wirksame Maßnahmen ergreifen, um Zwangsarbeit abzuschaffen, mo-
derne Sklaverei und Menschenhandel zu beenden und das Verbot und die Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit, einschließlich der Einziehung und des Einsatzes von 
Kindersoldaten, sicherstellen und bis 2025 jeder Form von Kinderarbeit ein Ende setzen 


8.8 Die Arbeitsrechte schützen und sichere Arbeitsumgebungen für alle Arbeitnehmer, 
einschließlich der Wanderarbeitnehmer, insbesondere der Wanderarbeitnehmerinnen, und 
der Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, fördern 


8.9 Bis 2030 Politiken zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus erarbeiten und umset-
zen, der Arbeitsplätze schafft und die lokale Kultur und lokale Produkte fördert 


8.10 Die Kapazitäten der nationalen Finanzinstitutionen stärken, um den Zugang zu 
Bank-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen für alle zu begünstigen und zu erweitern 


8.a Die im Rahmen der Handelshilfe gewährte Unterstützung für die Entwicklungsländer 
und insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder erhöhen, unter anderem durch den 
Erweiterten integrierten Rahmenplan für handelsbezogene technische Hilfe für die am we-
nigsten entwickelten Länder 


8.b Bis 2020 eine globale Strategie für Jugendbeschäftigung erarbeiten und auf den Weg 
bringen und den Globalen Beschäftigungspakt der Internationalen Arbeitsorganisation um-
setzen 


Ziel 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und 
nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen 


9.1 Eine hochwertige, verlässliche, nachhaltige und widerstandsfähige Infrastruktur auf-
bauen, einschließlich regionaler und grenzüberschreitender Infrastruktur, um die wirtschaft-
liche Entwicklung und das menschliche Wohlergehen zu unterstützen, und dabei den 
Schwerpunkt auf einen erschwinglichen und gleichberechtigten Zugang für alle legen 


9.2 Eine inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und bis 2030 den Anteil der 
Industrie an der Beschäftigung und am Bruttoinlandsprodukt entsprechend den nationalen 
Gegebenheiten erheblich steigern und den Anteil in den am wenigsten entwickelten Ländern 
verdoppeln 
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9.3 Insbesondere in den Entwicklungsländern den Zugang kleiner Industrie- und anderer 
Unternehmen zu Finanzdienstleistungen, einschließlich bezahlbaren Krediten, und ihre Ein-
bindung in Wertschöpfungsketten und Märkte erhöhen 


9.4 Bis 2030 die Infrastruktur modernisieren und die Industrien nachrüsten, um sie nach-
haltig zu machen, mit effizienterem Ressourceneinsatz und unter vermehrter Nutzung sau-
berer und umweltverträglicher Technologien und Industrieprozesse, wobei alle Länder Maß-
nahmen entsprechend ihren jeweiligen Kapazitäten ergreifen 


9.5 Die wissenschaftliche Forschung verbessern und die technologischen Kapazitäten der 
Industriesektoren in allen Ländern und insbesondere in den Entwicklungsländern ausbauen 
und zu diesem Zweck bis 2030 unter anderem Innovationen fördern und die Anzahl der im 
Bereich Forschung und Entwicklung tätigen Personen je 1 Million Menschen sowie die öf-
fentlichen und privaten Ausgaben für Forschung und Entwicklung beträchtlich erhöhen 


9.a Die Entwicklung einer nachhaltigen und widerstandsfähigen Infrastruktur in den Ent-
wicklungsländern durch eine verstärkte finanzielle, technologische und technische Unter-
stützung der afrikanischen Länder, der am wenigsten entwickelten Länder, der Binnenent-
wicklungsländer und der kleinen Inselentwicklungsländer erleichtern 


9.b Die einheimische Technologieentwicklung, Forschung und Innovation in den Ent-
wicklungsländern unterstützen, einschließlich durch Sicherstellung eines förderlichen poli-
tischen Umfelds, unter anderem für industrielle Diversifizierung und Wertschöpfung im 
Rohstoffbereich 


9.c Den Zugang zur Informations- und Kommunikationstechnologie erheblich erweitern 
sowie anstreben, in den am wenigsten entwickelten Ländern bis 2020 einen allgemeinen und 
erschwinglichen Zugang zum Internet bereitzustellen 


Ziel 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern 


10.1 Bis 2030 nach und nach ein über dem nationalen Durchschnitt liegendes Einkommens-
wachstum der ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung erreichen und aufrechterhalten 


10.2 Bis 2030 alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Eth-
nizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu Selbstbestim-
mung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion fördern 


10.3 Chancengleichheit gewährleisten und Ungleichheit der Ergebnisse reduzieren, na-
mentlich durch die Abschaffung diskriminierender Gesetze, Politiken und Praktiken und die 
Förderung geeigneter gesetzgeberischer, politischer und sonstiger Maßnahmen in dieser 
Hinsicht 


10.4 Politische Maßnahmen beschließen, insbesondere fiskalische, lohnpolitische und den 
Sozialschutz betreffende Maßnahmen, und schrittweise größere Gleichheit erzielen 


10.5 Die Regulierung und Überwachung der globalen Finanzmärkte und -institutionen ver-
bessern und die Anwendung der einschlägigen Vorschriften verstärken 


10.6 Eine bessere Vertretung und verstärkte Mitsprache der Entwicklungsländer bei der 
Entscheidungsfindung in den globalen internationalen Wirtschafts- und Finanzinstitutionen 
sicherstellen, um die Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit, Rechenschaftslegung und Legitima-
tion dieser Institutionen zu erhöhen 


10.7 Eine geordnete, sichere, reguläre und verantwortungsvolle Migration und Mobilität 
von Menschen erleichtern, unter anderem durch die Anwendung einer planvollen und gut 
gesteuerten Migrationspolitik 
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10.a Den Grundsatz der besonderen und differenzierten Behandlung der Entwicklungslän-
der, insbesondere der am wenigsten entwickelten Länder, im Einklang mit den Übereinkünf-
ten der Welthandelsorganisation anwenden 


10.b Öffentliche Entwicklungshilfe und Finanzströme einschließlich ausländischer Direkt-
investitionen in die Staaten fördern, in denen der Bedarf am größten ist, insbesondere in die 
am wenigsten entwickelten Länder, die afrikanischen Länder, die kleinen Inselentwick-
lungsländer und die Binnenentwicklungsländer, im Einklang mit ihren jeweiligen nationalen 
Plänen und Programmen 


10.c Bis 2030 die Transaktionskosten für Heimatüberweisungen von Migranten auf weni-
ger als 3 Prozent senken und Überweisungskorridore mit Kosten von über 5 Prozent besei-
tigen 


Ziel 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig 
gestalten 


11.1 Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und 
zur Grundversorgung für alle sicherstellen und Slums sanieren 


11.2 Bis 2030 den Zugang zu sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Ver-
kehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, ins-
besondere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit besonderem Augenmerk auf 
den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit 
Behinderungen und älteren Menschen 


11.3 Bis 2030 die Verstädterung inklusiver und nachhaltiger gestalten und die Kapazitäten 
für eine partizipatorische, integrierte und nachhaltige Siedlungsplanung und -steuerung in 
allen Ländern verstärken 


11.4 Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und -naturerbes 
verstärken 


11.5 Bis 2030 die Zahl der durch Katastrophen, einschließlich Wasserkatastrophen, beding-
ten Todesfälle und der davon betroffenen Menschen deutlich reduzieren und die dadurch 
verursachten unmittelbaren wirtschaftlichen Verluste im Verhältnis zum globalen Bruttoin-
landsprodukt wesentlich verringern, mit Schwerpunkt auf dem Schutz der Armen und von 
Menschen in prekären Situationen 


11.6 Bis 2030 die von den Städten ausgehende Umweltbelastung pro Kopf senken, unter 
anderem mit besonderer Aufmerksamkeit auf der Luftqualität und der kommunalen und 
sonstigen Abfallbehandlung 


11.7 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflä-
chen und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere 
Menschen und Menschen mit Behinderungen 


11.a Durch eine verstärkte nationale und regionale Entwicklungsplanung positive wirt-
schaftliche, soziale und ökologische Verbindungen zwischen städtischen, stadtnahen und 
ländlichen Gebieten unterstützen 


11.b Bis 2020 die Zahl der Städte und Siedlungen, die integrierte Politiken und Pläne zur 
Förderung der Inklusion, der Ressourceneffizienz, der Abschwächung des Klimawandels, 
der Klimaanpassung und der Widerstandsfähigkeit gegenüber Katastrophen beschließen und 
umsetzen, wesentlich erhöhen und gemäß dem Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge 
2015-2030 ein ganzheitliches Katastrophenrisikomanagement auf allen Ebenen entwickeln 
und umsetzen 
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11.c Die am wenigsten entwickelten Länder unter anderem durch finanzielle und techni-
sche Hilfe beim Bau nachhaltiger und widerstandsfähiger Gebäude unter Nutzung einheimi-
scher Materialien unterstützen 


Ziel 12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen 


12.1 Den Zehnjahres-Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster 
umsetzen, wobei alle Länder, an der Spitze die entwickelten Länder, Maßnahmen ergreifen, 
unter Berücksichtigung des Entwicklungsstands und der Kapazitäten der Entwicklungslän-
der 


12.2 Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Res-
sourcen erreichen 


12.3 Bis 2030 die weltweite Nahrungsmittelverschwendung pro Kopf auf Einzelhandels-
und Verbraucherebene halbieren und die entlang der Produktions- und Lieferkette entste-
henden Nahrungsmittelverluste einschließlich Nachernteverlusten verringern 


12.4 Bis 2020 einen umweltverträglichen Umgang mit Chemikalien und allen Abfällen 
während ihres gesamten Lebenszyklus in Übereinstimmung mit den vereinbarten interna 
tionalen Rahmenregelungen erreichen und ihre Freisetzung in Luft, Wasser und Boden er-
heblich verringern, um ihre nachteiligen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt auf ein Mindestmaß zu beschränken 


12.5 Bis 2030 das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwer-
tung und Wiederverwendung deutlich verringern 


12.6 Die Unternehmen, insbesondere große und transnationale Unternehmen, dazu ermuti-
gen, nachhaltige Verfahren einzuführen und in ihre Berichterstattung Nachhaltigkeitsinfor-
mationen aufzunehmen 


12.7 In der öffentlichen Beschaffung nachhaltige Verfahren fördern, im Einklang mit den 
nationalen Politiken und Prioritäten 


12.8 Bis 2030 sicherstellen, dass die Menschen überall über einschlägige Informationen 
und das Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in Harmonie mit 
der Natur verfügen 


12.a Die Entwicklungsländer bei der Stärkung ihrer wissenschaftlichen und technologi-
schen Kapazitäten im Hinblick auf den Übergang zu nachhaltigeren Konsum- und Produk-
tionsmustern unterstützen 


12.b Instrumente zur Beobachtung der Auswirkungen eines nachhaltigen Tourismus, der 
Arbeitsplätze schafft und die lokale Kultur und lokale Produkte fördert, auf die nachhaltige 
Entwicklung entwickeln und anwenden 


12.c Die ineffiziente Subventionierung fossiler Brennstoffe, die zu verschwenderischem 
Verbrauch verleitet, durch Beseitigung von Marktverzerrungen entsprechend den nationalen 
Gegebenheiten rationalisieren, unter anderem durch eine Umstrukturierung der Besteuerung 
und die allmähliche Abschaffung dieser schädlichen Subventionen, um ihren Umweltaus-
wirkungen Rechnung zu tragen, wobei die besonderen Bedürfnisse und Gegebenheiten der 
Entwicklungsländer in vollem Umfang berücksichtigt und die möglichen nachteiligen Aus-
wirkungen auf ihre Entwicklung in einer die Armen und die betroffenen Gemeinwesen 
schützenden Weise so gering wie möglich gehalten werden 


Ziel 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner 
Auswirkungen ergreifen* 


13.1 Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefah-
ren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken 
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13.2 Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und Planungen einbe-
ziehen 


13.3 Die Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen Kapa-
zitäten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Redu-
zierung der Klimaauswirkungen sowie der Frühwarnung verbessern 


13.a Die Verpflichtung erfüllen, die von den Vertragsparteien des Rahmenübereinkom-
mens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, die entwickelte Länder sind, übernom-
men wurde, bis 2020 gemeinsam jährlich 100 Milliarden Dollar aus allen Quellen aufzu-
bringen, um den Bedürfnissen der Entwicklungsländer im Kontext sinnvoller Klimaschutz-
maßnahmen und einer transparenten Umsetzung zu entsprechen, und den Grünen Klima-
fonds vollständig zu operationalisieren, indem er schnellstmöglich mit den erforderlichen 
Finanzmitteln ausgestattet wird 


13.b Mechanismen zum Ausbau effektiver Planungs- und Managementkapazitäten im Be-
reich des Klimawandels in den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselent-
wicklungsländern fördern, unter anderem mit gezielter Ausrichtung auf Frauen, junge Men-
schen sowie lokale und marginalisierte Gemeinwesen 


Ziel 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung 
erhalten und nachhaltig nutzen 


14.1 Bis 2025 alle Arten der Meeresverschmutzung, insbesondere durch vom Lande ausge-
hende Tätigkeiten und namentlich Meeresmüll und Nährstoffbelastung, verhüten und erheb-
lich verringern 


14.2 Bis 2020 die Meeres- und Küstenökosysteme nachhaltig bewirtschaften und schützen, 
um unter anderem durch Stärkung ihrer Resilienz erhebliche nachteilige Auswirkungen zu 
vermeiden, und Maßnahmen zu ihrer Wiederherstellung ergreifen, damit die Meere wieder 
gesund und produktiv werden 


14.3 Die Versauerung der Ozeane auf ein Mindestmaß reduzieren und ihre Auswirkungen 
bekämpfen, unter anderem durch eine verstärkte wissenschaftliche Zusammenarbeit auf al-
len Ebenen 


14.4 Bis 2020 die Fangtätigkeit wirksam regeln und die Überfischung, die illegale, unge-
meldete und unregulierte Fischerei und zerstörerische Fangpraktiken beenden und wissen-
schaftlich fundierte Bewirtschaftungspläne umsetzen, um die Fischbestände in kürzestmög-
licher Zeit mindestens auf einen Stand zurückzuführen, der den höchstmöglichen Dauerer-
trag unter Berücksichtigung ihrer biologischen Merkmale sichert 


14.5 Bis 2020 mindestens 10 Prozent der Küsten- und Meeresgebiete im Einklang mit dem 
nationalen Recht und dem Völkerrecht und auf der Grundlage der besten verfügbaren wis-
senschaftlichen Informationen erhalten 


* In Anerkennung dessen, dass das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 
das zentrale internationale zwischenstaatliche Forum für Verhandlungen über die globale Antwort auf den 
Klimawandel ist. 


25/38 







 
 


 


  
 


  


 
     


 


    
 


     
 


 
 


  
 


 
        


 
 


  
 


   
   


 
 


   
 


  
 


 
 


 


  
    


  
  


  
  
 


 
    


  


   
 


 


 
       


      


_______________ 


A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


14.6 Bis 2020 bestimmte Formen der Fischereisubventionen untersagen, die zu Überkapa-
zitäten und Überfischung beitragen, Subventionen abschaffen, die zu illegaler, ungemeldeter 
und unregulierter Fischerei beitragen, und keine neuen derartigen Subventionen einführen, 
in Anerkennung dessen, dass eine geeignete und wirksame besondere und differenzierte Be-
handlung der Entwicklungsländer und der am wenigsten entwickelten Länder einen untrenn-
baren Bestandteil der im Rahmen der Welthandelsorganisation geführten Verhandlungen 
über Fischereisubventionen bilden sollte16 


14.7 Bis 2030 die sich aus der nachhaltigen Nutzung der Meeresressourcen ergebenden 
wirtschaftlichen Vorteile für die kleinen Inselentwicklungsländer und die am wenigsten ent-
wickelten Länder erhöhen, namentlich durch nachhaltiges Management der Fischerei, der 
Aquakultur und des Tourismus 


14.a Die wissenschaftlichen Kenntnisse vertiefen, die Forschungskapazitäten ausbauen und 
Meerestechnologien weitergeben, unter Berücksichtigung der Kriterien und Leitlinien der 
Zwischenstaatlichen Ozeanographischen Kommission für die Weitergabe von Meerestech-
nologie, um die Gesundheit der Ozeane zu verbessern und den Beitrag der biologischen 
Vielfalt der Meere zur Entwicklung der Entwicklungsländer, insbesondere der kleinen In-
selentwicklungsländer und der am wenigsten entwickelten Länder, zu verstärken 


14.b Den Zugang der handwerklichen Kleinfischer zu den Meeresressourcen und Märkten 
gewährleisten 


14.c Die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen verbessern 
und zu diesem Zweck das Völkerrecht umsetzen, wie es im Seerechtsübereinkommen der 
Vereinten Nationen niedergelegt ist, das den rechtlichen Rahmen für die Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen vorgibt, worauf in Ziffer 158 des 
Dokuments „Die Zukunft, die wir wollen“ hingewiesen wird 


Ziel 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung 
fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, 
Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der 
biologischen Vielfalt ein Ende setzen 


15.1 Bis 2020 im Einklang mit den Verpflichtungen aus internationalen Übereinkünften die 
Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der Land- und Binnensüßwasser-
Ökosysteme und ihrer Dienstleistungen, insbesondere der Wälder, der Feuchtgebiete, der 
Berge und der Trockengebiete, gewährleisten 


15.2 Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller Waldarten fördern, die Entwaldung 
beenden, geschädigte Wälder wiederherstellen und die Aufforstung und Wiederaufforstung 
weltweit beträchtlich erhöhen 


15.3 Bis 2030 die Wüstenbildung bekämpfen, die geschädigten Flächen und Böden ein-
schließlich der von Wüstenbildung, Dürre und Überschwemmungen betroffenen Flächen 
sanieren und eine bodendegradationsneutrale Welt anstreben 


15.4 Bis 2030 die Erhaltung der Bergökosysteme einschließlich ihrer biologischen Vielfalt 
sicherstellen, um ihre Fähigkeit zur Erbringung wesentlichen Nutzens für die nachhaltige 
Entwicklung zu stärken 


16 Unter Berücksichtigung der laufenden Verhandlungen im Rahmen der Welthandelsorganisation, der Ent-
wicklungsagenda von Doha und des Mandats der Ministererklärung von Hongkong. 
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15.5 Umgehende und bedeutende Maßnahmen ergreifen, um die Verschlechterung der na-
türlichen Lebensräume zu verringern, dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu 
setzen und bis 2020 die bedrohten Arten zu schützen und ihr Aussterben zu verhindern 


15.6 Die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der genetischen 
Ressourcen ergebenden Vorteile und den angemessenen Zugang zu diesen Ressourcen för-
dern, wie auf internationaler Ebene vereinbart 


15.7 Dringend Maßnahmen ergreifen, um der Wilderei und dem Handel mit geschützten 
Pflanzen- und Tierarten ein Ende zu setzen und dem Problem des Angebots illegaler Pro-
dukte aus wildlebenden Pflanzen und Tieren und der Nachfrage danach zu begegnen 


15.8 Bis 2020 Maßnahmen einführen, um das Einbringen invasiver gebietsfremder Arten 
zu verhindern, ihre Auswirkungen auf die Land- und Wasserökosysteme deutlich zu redu-
zieren und die prioritären Arten zu kontrollieren oder zu beseitigen 


15.9 Bis 2020 Ökosystem- und Biodiversitätswerte in die nationalen und lokalen Planun-
gen, Entwicklungsprozesse, Armutsbekämpfungsstrategien und Gesamtrechnungssysteme 
einbeziehen 


15.a Finanzielle Mittel aus allen Quellen für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der
biologischen Vielfalt und der Ökosysteme aufbringen und deutlich erhöhen 


15.b Erhebliche Mittel aus allen Quellen und auf allen Ebenen für die Finanzierung einer 
nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder aufbringen und den Entwicklungsländern geeig-
nete Anreize für den vermehrten Einsatz dieser Bewirtschaftungsform bieten, namentlich 
zum Zweck der Walderhaltung und Wiederaufforstung 


15.c Die weltweite Unterstützung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Wilderei und des 
Handels mit geschützten Arten verstärken, unter anderem durch die Stärkung der Fähigkeit 
lokaler Gemeinwesen, Möglichkeiten einer nachhaltigen Existenzsicherung zu nutzen 


Ziel 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung 
fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfä-
hige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen 
Ebenen aufbauen 


16.1 Alle Formen der Gewalt und die gewaltbedingte Sterblichkeit überall deutlich verrin-
gern 


16.2 Missbrauch und Ausbeutung von Kindern, den Kinderhandel, Folter und alle Formen 
von Gewalt gegen Kinder beenden 


16.3 Die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene fördern und den 
gleichberechtigten Zugang aller zur Justiz gewährleisten 


16.4 Bis 2030 illegale Finanz- und Waffenströme deutlich verringern, die Wiedererlangung 
und Rückgabe gestohlener Vermögenswerte verstärken und alle Formen der organisierten 
Kriminalität bekämpfen 


16.5 Korruption und Bestechung in allen ihren Formen erheblich reduzieren 


16.6 Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebe-
nen aufbauen 


16.7 Dafür sorgen, dass die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen bedarfsorientiert, in-
klusiv, partizipatorisch und repräsentativ ist 


16.8 Die Teilhabe der Entwicklungsländer an den globalen Lenkungsinstitutionen erwei-
tern und verstärken 
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16.9 Bis 2030 insbesondere durch die Registrierung der Geburten dafür sorgen, dass alle 
Menschen eine rechtliche Identität haben 


16.10 Den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die Grundfreiheiten 
schützen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen Über-
einkünften 


16.a Die zuständigen nationalen Institutionen namentlich durch internationale Zusammen-
arbeit beim Kapazitätsaufbau auf allen Ebenen zur Verhütung von Gewalt und zur Bekämp-
fung von Terrorismus und Kriminalität unterstützen, insbesondere in den Entwicklungslän-
dern 


16.b Nichtdiskriminierende Rechtsvorschriften und Politiken zugunsten einer nachhaltigen 
Entwicklung fördern und durchsetzen 


Ziel 17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige 
Entwicklung mit neuem Leben erfüllen 


Finanzierung 


17.1 Die Mobilisierung einheimischer Ressourcen verstärken, einschließlich durch interna-
tionale Unterstützung für die Entwicklungsländer, um die nationalen Kapazitäten zur Erhe-
bung von Steuern und anderen Abgaben zu verbessern 


17.2 Sicherstellen, dass die entwickelten Länder ihre Zusagen im Bereich der öffentlichen 
Entwicklungshilfe voll einhalten, einschließlich der von vielen entwickelten Ländern einge-
gangenen Verpflichtung, die Zielvorgabe von 0,7 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens 
für öffentliche Entwicklungshilfe zugunsten der Entwicklungsländer und 0,15 bis 0,20 Pro-
zent zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder zu erreichen; den Gebern öffentlicher 
Entwicklungshilfe wird nahegelegt, die Bereitstellung von mindestens 0,20 Prozent ihres 
Bruttonationaleinkommens zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder als Zielset-
zung zu erwägen 


17.3 Zusätzliche finanzielle Mittel aus verschiedenen Quellen für die Entwicklungsländer 
mobilisieren 


17.4 Den Entwicklungsländern dabei behilflich sein, durch eine koordinierte Politik zur 
Förderung der Schuldenfinanzierung, der Entschuldung beziehungsweise der Umschuldung 
die langfristige Tragfähigkeit der Verschuldung zu erreichen, und das Problem der Aus-
landsverschuldung hochverschuldeter armer Länder angehen, um die Überschuldung zu ver-
ringern 


17.5 Investitionsförderungssysteme für die am wenigsten entwickelten Länder beschließen 
und umsetzen 


Technologie 


17.6 Die regionale und internationale Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammenarbeit und Drei-
eckskooperation im Bereich Wissenschaft, Technologie und Innovation und den Zugang 
dazu verbessern und den Austausch von Wissen zu einvernehmlich festgelegten Bedingun-
gen verstärken, unter anderem durch eine bessere Abstimmung zwischen den vorhandenen 
Mechanismen, insbesondere auf Ebene der Vereinten Nationen, und durch einen globalen 
Mechanismus zur Technologieförderung 


17.7 Die Entwicklung, den Transfer, die Verbreitung und die Diffusion von umweltverträg-
lichen Technologien an die Entwicklungsländer zu gegenseitig vereinbarten günstigen Be-
dingungen, einschließlich Konzessions- und Vorzugsbedingungen, fördern 


17.8 Die Technologiebank und den Mechanismus zum Kapazitätsaufbau für Wissenschaft, 
Technologie und Innovation für die am wenigsten entwickelten Länder bis 2017 vollständig 
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operationalisieren und die Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien, verbessern 


Kapazitätsaufbau 


17.9 Die internationale Unterstützung für die Durchführung eines effektiven und gezielten 
Kapazitätsaufbaus in den Entwicklungsländern verstärken, um die nationalen Pläne zur Um-
setzung aller Ziele für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen, namentlich im Rahmen der 
Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammenarbeit und der Dreieckskooperation 


Handel 


17.10 Ein universales, regelgestütztes, offenes, nichtdiskriminierendes und gerechtes mul-
tilaterales Handelssystem unter dem Dach der Welthandelsorganisation fördern, insbeson-
dere durch den Abschluss der Verhandlungen im Rahmen ihrer Entwicklungsagenda von 
Doha 


17.11 Die Exporte der Entwicklungsländer deutlich erhöhen, insbesondere mit Blick 
darauf, den Anteil der am wenigsten entwickelten Länder an den weltweiten Exporten bis 
2020 zu verdoppeln 


17.12 Die rasche Umsetzung des zoll- und kontingentfreien Marktzugangs auf dauerhafter 
Grundlage für alle am wenigsten entwickelten Länder im Einklang mit den Beschlüssen der 
Welthandelsorganisation erreichen, unter anderem indem sichergestellt wird, dass die für 
Importe aus den am wenigsten entwickelten Ländern geltenden präferenziellen Ursprungs-
regeln transparent und einfach sind und zur Erleichterung des Marktzugangs beitragen 


Systemische Fragen 


Politik- und institutionelle Kohärenz 


17.13 Die globale makroökonomische Stabilität verbessern, namentlich durch Politikkoor-
dinierung und Politikkohärenz 


17.14 Die Politikkohärenz zugunsten nachhaltiger Entwicklung verbessern 


17.15 Den politischen Spielraum und die Führungsrolle jedes Landes bei der Festlegung 
und Umsetzung von Politiken zur Armutsbeseitigung und für nachhaltige Entwicklung res-
pektieren 


Multi-Akteur-Partnerschaften 


17.16 Die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung ausbauen, ergänzt durch 
Multi-Akteur-Partnerschaften zur Mobilisierung und zum Austausch von Wissen, Fach-
kenntnissen, Technologie und finanziellen Ressourcen, um die Erreichung der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung in allen Ländern und insbesondere in den Entwicklungsländern zu 
unterstützen 


17.17 Die Bildung wirksamer öffentlicher, öffentlich-privater und zivilgesellschaftlicher 
Partnerschaften aufbauend auf den Erfahrungen und Mittelbeschaffungsstrategien bestehen-
der Partnerschaften unterstützen und fördern 


Daten, Überwachung und Rechenschaft 


17.18 Bis 2020 die Unterstützung des Kapazitätsaufbaus für die Entwicklungsländer und 
namentlich die am wenigsten entwickelten Länder und die kleinen Inselentwicklungsländer 
erhöhen, mit dem Ziel, über erheblich mehr hochwertige, aktuelle und verlässliche Daten zu 
verfügen, die nach Einkommen, Geschlecht, Alter, Rasse, Ethnizität, Migrationsstatus, Be-
hinderung, geografischer Lage und sonstigen im nationalen Kontext relevanten Merkmalen 
aufgeschlüsselt sind 


29/38 







 
 


 


   
 


 
 
 


     
 


   
  


 
 
 
 


   


   
   
  


  
 


  


   
  


  


    
  


 
  


        
 


  


   
 
 


 
  


  
  


 


 
  


 


 


 


   


A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


17.19 Bis 2030 auf den bestehenden Initiativen aufbauen, um Fortschrittsmaße für nach-
haltige Entwicklung zu erarbeiten, die das Bruttoinlandsprodukt ergänzen, und den Aufbau 
der statistischen Kapazitäten der Entwicklungsländer unterstützen 


Umsetzungsmittel und die Globale Partnerschaft 
60. Wir bekräftigen unser nachdrückliches Bekenntnis zur vollen Umsetzung der neuen 
Agenda. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir unsere ehrgeizigen Ziele und Zielvorgaben 
nicht ohne eine neu belebte und verstärkte Globale Partnerschaft und gleichermaßen ambi-
tionierte Umsetzungsmittel erreichen werden. Diese mit neuem Leben erfüllte Globale Part-
nerschaft wird ein intensives globales Engagement zur Unterstützung der Umsetzung aller 
Ziele und Zielvorgaben erleichtern, indem sie die Regierungen, die Zivilgesellschaft, den 
Privatsektor, das System der Vereinten Nationen und andere Akteure zusammenbringt und 
alle verfügbaren Ressourcen mobilisiert. 


61. Die Ziele und Zielvorgaben der Agenda befassen sich mit den erforderlichen Mitteln 
für die Verwirklichung unserer gemeinsamen Ambitionen. Die vorstehend unter jedem Ziel 
für nachhaltige Entwicklung und unter Ziel 17 aufgeführten Zielvorgaben für die Umset-
zungsmittel sind von entscheidender Bedeutung für die Verwirklichung unserer Agenda und 
sind ebenso wichtig wie die anderen Ziele und Zielvorgaben. Wir werden ihnen bei unseren 
Umsetzungsmaßnahmen und in dem Rahmen globaler Indikatoren zur Fortschrittsüberwa-
chung gleiche Priorität beimessen. 


62. Diese Agenda einschließlich der Ziele für nachhaltige Entwicklung kann im Rahmen 
einer neu belebten Globalen Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung umgesetzt werden, 
unterstützt von den konkreten Politiken und Maßnahmen, die in der Aktionsagenda von Ad-
dis Abeba beschrieben sind, die einen integralen Bestandteil der Agenda 2030 für nachhal-
tige Entwicklung darstellt. Die Aktionsagenda von Addis Abeba unterstützt die Zielvorga-
ben für die Umsetzungsmittel der Agenda 2030, ergänzt sie und trägt dazu bei, sie in einen 
Kontext zu setzen. Sie befasst sich mit den Fragen der inländischen öffentlichen Mittel, der 
inländischen und internationalen Privatwirtschaft und Finanzen, der internationalen Ent-
wicklungszusammenarbeit, dem internationalen Handel als Motor der Entwicklung, der Ver-
schuldung und der Schuldentragfähigkeit, der Behandlung von systemischen Fragen, mit 
Wissenschaft, Technologie, Innovation und Kapazitätsaufbau sowie Daten, Überwachung 
und Weiterverfolgung. 


63. Kohärente, in nationaler Eigenverantwortung stehende und durch integrierte nationale 
Finanzierungsrahmen gestützte Strategien für nachhaltige Entwicklung werden das Kern-
stück unserer Bemühungen darstellen. Wir erklären erneut, dass jedes Land die Hauptver-
antwortung für seine eigene wirtschaftliche und soziale Entwicklung trägt und dass die Rolle 
der nationalen Politiken und Entwicklungsstrategien nicht genug betont werden kann. Wir 
werden den politischen Spielraum und die Führungsrolle jedes Landes bei der Umsetzung 
von Politiken zur Armutsbeseitigung und für nachhaltige Entwicklung respektieren, stets im 
Einklang mit den einschlägigen internationalen Regeln und Verpflichtungen. Gleichzeitig 
müssen die Entwicklungsbemühungen der einzelnen Länder durch ein günstiges internatio-
nales wirtschaftliches Umfeld, einschließlich kohärenter und einander stützender globaler 
Handels-, Währungs- und Finanzsysteme, sowie eine verstärkte und verbesserte globale 
wirtschaftliche Ordnungspolitik unterstützt werden. Prozesse zur Entwicklung geeigneten 
Wissens und geeigneter Technologien und der Erleichterung ihrer Verbreitung weltweit so-
wie der Kapazitätsaufbau sind ebenfalls von zentraler Bedeutung. Wir verpflichten uns, Po-
litikkohärenz und ein der nachhaltigen Entwicklung förderliches Umfeld auf allen Ebenen 
und durch alle Akteure anzustreben und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwick-
lung mit neuem Leben zu erfüllen. 


64. Wir unterstützen die Umsetzung der einschlägigen Strategien und Aktionsprogramme, 
darunter die Erklärung und das Aktionsprogramm von Istanbul, die Beschleunigten Akti-
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onsmodalitäten für die kleinen Inselentwicklungsländer (Samoa-Pfad) und das Wiener Ak-
tionsprogramm für die Binnenentwicklungsländer für die Dekade 2014-2024, und erklären 
erneut, wie wichtig es ist, die Agenda 2063 der Afrikanischen Union und das Programm der 
Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas zu unterstützen, die alle mit der neuen 
Agenda untrennbar verbunden sind. Wir sind uns der großen Herausforderung bewusst, die 
die Herbeiführung dauerhaften Friedens und nachhaltiger Entwicklung in den Ländern in 
Konflikt- und Postkonfliktsituationen darstellt. 


65. Wir sind uns dessen bewusst, dass sich die Länder mit mittlerem Einkommen bei der 
Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung nach wie vor beträchtlichen Herausforde-
rungen gegenübersehen. Um sicherzustellen, dass das bisher Erreichte von Dauer ist, sollen 
die Bemühungen zur Bewältigung der bestehenden Herausforderungen durch Erfahrungs-
austausch, eine verbesserte Koordinierung und eine bessere und zielgerichtete Unterstützung 
seitens des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen, der internationalen Finanzinstitu-
tionen, der Regionalorganisationen und anderer Interessenträger gestärkt werden. 


66. Wir unterstreichen, dass die öffentliche Politik sowie die Mobilisierung und der wirk-
same Einsatz inländischer Mittel geleitet vom Grundsatz der nationalen Eigenverantwortung 
für alle Länder ein zentraler Aspekt unseres gemeinsamen Strebens nach einer nachhaltigen 
Entwicklung, einschließlich der Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung, sind. Wir 
sind uns bewusst, dass inländische Mittel in erster Linie durch Wirtschaftswachstum gene-
riert werden, das sich auf ein förderliches Umfeld auf allen Ebenen stützen kann. 


67. Privatwirtschaftliche Aktivitäten, Investitionen und Innovation sind wichtige Motoren 
der Produktivität, eines inklusiven Wirtschaftswachstums und der Schaffung von Arbeits-
plätzen. Wir anerkennen die Vielfalt des Privatsektors, von Kleinstunternehmen über Ge-
nossenschaften bis zu multinationalen Unternehmen. Wir fordern alle Unternehmen auf, ihre 
Kreativität und Innovationsstärke zugunsten der Lösung der Herausforderungen im Bereich 
der nachhaltigen Entwicklung einzusetzen. Wir werden einen dynamischen und gut funkti-
onierenden Unternehmenssektor fördern und dabei die Arbeitsrechte schützen und die Ein-
haltung der Umwelt- und Gesundheitsstandards im Einklang mit den einschlägigen interna-
tionalen Normen und Übereinkünften und anderen in dieser Hinsicht laufenden Initiativen 
gewährleisten, wie etwa den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte17 und den 
Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation, dem Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes18 und den wichtigen multilateralen Umweltübereinkünften, für diejeni-
gen, die Vertragsparteien dieser Übereinkünfte sind. 


68. Der internationale Handel ist ein Motor für inklusives Wirtschaftswachstum und die 
Verringerung der Armut und trägt zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung bei. Wir 
werden auch künftig ein universales, regelgestütztes, offenes, transparentes, berechenbares, 
inklusives, nichtdiskriminierendes und gerechtes multilaterales Handelssystem unter dem 
Dach der Welthandelsorganisation sowie eine sinnvolle Handelsliberalisierung fördern. Wir 
fordern alle Mitglieder der Welthandelsorganisation auf, ihre Anstrengungen zu verdoppeln, 
um die Verhandlungen über die Entwicklungsagenda von Doha19 rasch abzuschließen. Wir 
messen dem handelsbezogenen Kapazitätsaufbau für die Entwicklungsländer, namentlich 
die afrikanischen Länder, die am wenigsten entwickelten Länder, die Binnenentwicklungs-
länder, die kleinen Inselentwicklungsländer und die Länder mit mittlerem Einkommen, ins-
besondere auch zur Förderung der regionalen Wirtschaftsintegration und der Vernetzung 
große Bedeutung bei. 


17 A/HRC/17/31, Anhang. In Deutsch verfügbar unter http://www.globalcompact.de/sites/default/files/ 
themen/publikation/leitprinzipien_fuer_wirtschaft_und_menschenrechte_2._auflage.pdf. 
18 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 
II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055. 
19 A/C.2/56/7, Anlage. 
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69. Wir anerkennen die Notwendigkeit, den Entwicklungsländern dabei behilflich zu sein, 
durch eine koordinierte Politik zur Förderung der Schuldenfinanzierung, der Entschuldung 
und der Umschuldung beziehungsweise eines soliden Schuldenmanagements die langfris-
tige Tragfähigkeit der Verschuldung zu erreichen. Viele Länder sind nach wie vor anfällig 
für Schuldenkrisen, und einige befinden sich inmitten einer Krise, darunter mehrere am we-
nigsten entwickelte Länder, kleine Inselentwicklungsländer und einige entwickelte Länder. 
Wir erklären erneut, dass Schuldner und Gläubiger gemeinsam darauf hinarbeiten müssen, 
untragbare Verschuldungssituationen zu vermeiden und zu lösen. Die Kreditnehmerländer 
tragen die Verantwortung dafür, ihre Verschuldung auf einem tragbaren Niveau zu halten; 
wir sind uns jedoch dessen bewusst, dass auch die Gläubiger eine Verantwortung haben, ihre 
Kreditvergabe so zu gestalten, dass sie die Tragfähigkeit der Verschuldung eines Landes 
nicht untergräbt. Wir werden die Länder, denen Schuldenerleichterungen gewährt wurden 
und die ein langfristig tragbares Schuldenniveau erreicht haben, bei der Aufrechterhaltung 
der Schuldentragfähigkeit unterstützen. 


70. Wir bringen hiermit den Mechanismus zur Technologieförderung auf den Weg, der 
mit der Aktionsagenda von Addis Abeba geschaffen wurde, um die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung zu unterstützen. Der Mechanismus zur Technologieförderung wird auf der Zu-
sammenarbeit einer Vielzahl von Akteuren gründen – der Mitgliedstaaten, der Zivilgesell-
schaft, des Privatsektors, der Wissenschaft, der Institutionen der Vereinten Nationen und 
anderer Interessenträger – und aus einem interinstitutionellen Arbeitsteam der Vereinten Na-
tionen für Wissenschaft, Technologie und Innovation zugunsten der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung, einem kooperativen Multi-Akteur-Forum für Wissenschaft, Technologie und 
Innovation zugunsten der Ziele für nachhaltige Entwicklung und einer Online-Plattform be-
stehen. 


• Das Interinstitutionelle Arbeitsteam der Vereinten Nationen für Wissenschaft, Tech-
nologie und Innovation zugunsten der Ziele für nachhaltige Entwicklung wird die Ko-
ordinierung, Kohärenz und Zusammenarbeit innerhalb des Systems der Vereinten Na-
tionen in Fragen im Zusammenhang mit Wissenschaft, Technologie und Innovation 
fördern und dadurch Synergien und Effizienz erhöhen, insbesondere zur Stärkung von 
Initiativen zum Kapazitätsaufbau. Das Arbeitsteam wird bereits vorhandene Ressour-
cen nutzen und mit zehn Vertretern aus der Zivilgesellschaft, dem Privatsektor und der 
Wissenschaft zusammenarbeiten, um die Tagungen des Multi-Akteur-Forums für 
Wissenschaft, Technologie und Innovation zugunsten der Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung vorzubereiten und die Online-Plattform zu entwickeln und zu operationali-
sieren, indem es unter anderem Vorschläge zu den Modalitäten des Forums und der 
Online-Plattform erarbeitet. Die zehn Vertreter werden vom Generalsekretär für einen 
Zeitraum von zwei Jahren ernannt. Das Arbeitsteam wird allen Organisationen, Fonds 
und Programmen der Vereinten Nationen und den Fachkommissionen des Wirt-
schafts- und Sozialrats zur Teilnahme offenstehen und anfänglich aus den Institutio-
nen bestehen, aus denen derzeit die informelle Arbeitsgruppe für Technologieförde-
rung zusammengesetzt ist, nämlich der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaftliche 
und Soziale Angelegenheiten dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, der Or-
ganisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung, der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen, der Internationalen Fernmeldeunion, der 
Weltorganisation für geistiges Eigentum und der Weltbank. 


• Die Online-Plattform wird zur umfassenden Kartierung von Informationen über die 
bestehenden Initiativen, Mechanismen und Programme im Bereich Wissenschaft, 
Technologie und Innovation innerhalb und außerhalb der Vereinten Nationen verwen-
det werden und als Zugangsportal zu diesen Informationen fungieren. Die Online-
Plattform wird den Zugang zu Informationen, Wissen und Erfahrungen sowie zu be-
währten Verfahren und Erkenntnissen in Bezug auf Initiativen und Politiken zur För-
derung von Wissenschaft, Technologie und Innovation erleichtern. Die Online-Platt-
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form wird außerdem die Verbreitung frei zugänglicher einschlägiger wissenschaftli-
cher Publikationen erleichtern, die weltweit erscheinen. Die Online-Plattform wird auf 
der Grundlage einer unabhängigen technischen Bewertung entwickelt werden, die be-
währte Verfahren sowie Erkenntnisse aus anderen Initiativen innerhalb und außerhalb 
der Vereinten Nationen berücksichtigt, um sicherzustellen, dass sie bestehende Wis-
senschafts-, Technologie- und Innovationsplattformen ergänzt, den Zugang dazu er-
leichtert und angemessene Informationen darüber bereitstellt, unter Vermeidung von 
Doppelarbeit und durch Nutzung von Synergien. 


• Das Multi-Akteur-Forum für Wissenschaft, Technologie und Innovation zugunsten 
der Ziele für nachhaltige Entwicklung wird einmal pro Jahr für die Dauer von zwei 
Tagen zusammentreten, um die Zusammenarbeit auf dem Gebiet von Wissenschaft, 
Technologie und Innovation in verschiedenen Themenbereichen zugunsten der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung zu erörtern, damit alle maßgeblichen Interessenträger in 
ihrem jeweiligen Fachgebiet einen aktiven Beitrag leisten können. Das Forum wird 
die Interaktion, die Vermittlung von Kontakten und die Schaffung von Netzwerken 
zwischen maßgeblichen Interessenträgern und den Multi-Akteur-Partnerschaften er-
leichtern, mit dem Ziel, Technologiebedarf und -defizite zu ermitteln und zu prüfen, 
namentlich in den Bereichen wissenschaftliche Zusammenarbeit, Innovation und Ka-
pazitätsaufbau, und außerdem dazu beizutragen, die Entwicklung, den Transfer und 
die Verbreitung einschlägiger Technologien zur Verwirklichung der Ziele für nach-
haltige Entwicklung zu erleichtern. Die Tagungen des Forums werden vom Präsiden-
ten des Wirtschafts- und Sozialrats vor der Tagung des hochrangigen politischen Fo-
rums unter der Schirmherrschaft des Rates oder ersatzweise gemeinsam mit anderen 
Foren oder Konferenzen einberufen, je nach Bedarf, unter Berücksichtigung des zu 
behandelnden Themas und auf der Grundlage einer Kooperation mit den Organisato-
ren der anderen Foren oder Konferenzen. Die Tagungen des Forums werden unter dem 
gemeinsamen Vorsitz zweier Mitgliedstaaten stattfinden und in einer von den beiden 
Kovorsitzenden erstellten Zusammenfassung der Erörterungen resultieren, die als Bei-
trag in die Tagungen des hochrangigen politischen Forums im Rahmen der Weiterver-
folgung und Überprüfung der Umsetzung der Post-2015-Entwicklungsagenda einflie-
ßen wird. 


• Die Zusammenfassung des Multi-Akteur-Forums wird eine Informationsgrundlage für 
die Tagungen des hochrangigen politischen Forums sein. Die Themen für das jeweils 
nächste Multi-Akteur-Forum für Wissenschaft, Technologie und Innovation zuguns-
ten der Ziele für nachhaltige Entwicklung werden von dem hochrangigen politischen 
Forum über nachhaltige Entwicklung unter Berücksichtigung der Beiträge der Sach-
verständigen des Arbeitsteams geprüft werden. 


71. Wir erklären erneut, dass diese Agenda und die Ziele für nachhaltige Entwicklung und 
ihre Zielvorgaben, einschließlich der Umsetzungsmittel, universell, unteilbar und miteinan-
der verknüpft sind. 


Weiterverfolgung und Überprüfung 
72. Wir verpflichten uns, die Umsetzung dieser Agenda in den kommenden 15 Jahren sys-
tematisch weiterzuverfolgen und zu überprüfen. Ein solider, freiwilliger, wirksamer, parti-
zipatorischer, transparenter und integrierter Rahmen zur Weiterverfolgung und Überprüfung 
wird wesentlich zur Umsetzung beitragen und den Ländern dabei helfen, die Fortschritte bei 
der Umsetzung der Agenda zu maximieren und laufend zu verfolgen, um sicherzustellen, 
dass niemand zurückgelassen wird. 


73. Der Rahmen zur Weiterverfolgung und Überprüfung wird auf nationaler, regionaler 
und globaler Ebene unsere Rechenschaftslegung gegenüber unseren Bürgern erhöhen, eine 
wirksame internationale Zusammenarbeit bei der Verwirklichung dieser Agenda unterstüt-
zen und den Austausch bewährter Verfahren sowie gegenseitiges Lernen begünstigen. Er 
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wird Unterstützung im Hinblick auf die Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen und 
die Ermittlung neuer und aufkommender Probleme mobilisieren. Aufgrund des universellen 
Charakters der Agenda werden gegenseitiges Vertrauen und Verständnis zwischen allen Na-
tionen eine wichtige Rolle spielen. 


74. Die Weiterverfolgungs- und Überprüfungsprozesse auf allen Ebenen werden von den 
folgenden Grundsätzen geleitet sein: 


a) Sie werden freiwillig und ländergesteuert sein, den unterschiedlichen Realitäten, 
Kapazitäten und Entwicklungsstufen der einzelnen Länder Rechnung tragen und deren po-
litischen Spielraum und Prioritäten respektieren. Da die nationale Eigenverantwortung von 
zentraler Bedeutung für die Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung ist, werden die Er-
gebnisse der auf nationaler Ebene laufenden Prozesse die Grundlage für die Überprüfungen 
auf regionaler und globaler Ebene bilden, zumal sich die Überprüfung auf globaler Ebene 
vorwiegend auf nationale amtliche Datenquellen stützen wird. 


b) Sie werden die Fortschritte bei der Umsetzung der universellen Ziele und Ziel-
vorgaben, einschließlich der Umsetzungsmittel, in allen Ländern in einer Weise verfolgen, 
die ihrem universellen und integrierten Charakter, ihrer Verknüpftheit und den drei Dimen-
sionen der nachhaltigen Entwicklung Rechnung trägt. 


c) Sie werden längerfristig ausgerichtet sein, die erreichten Ergebnisse, Probleme, 
Defizite und ausschlaggebenden Erfolgsfaktoren aufzeigen und die Länder dabei unterstüt-
zen, fundierte Politikentscheidungen zu treffen. Sie werden dazu beitragen, die erforderli-
chen Umsetzungsmittel und Partnerschaften zu mobilisieren, die Ermittlung von Lösungen 
und bewährten Verfahren unterstützen und die Koordinierung und Wirksamkeit des interna-
tionalen Entwicklungssystems fördern. 


d) Sie werden für alle Menschen offen, inklusiv, partizipatorisch und transparent 
sein und die Berichterstattung aller maßgeblichen Interessenträger unterstützen. 


e) Sie werden die Menschen in den Mittelpunkt stellen, geschlechtersensibel sein, 
die Menschenrechte achten und insbesondere auf die Ärmsten, die Schwächsten und dieje-
nigen, die am weitesten zurückliegen, ausgerichtet sein. 


f) Sie werden auf bestehenden Plattformen und Prozessen aufbauen, wo es solche 
gibt, Doppelarbeit vermeiden und den Gegebenheiten, Kapazitäten, Bedürfnissen und Prio-
ritäten der einzelnen Länder angepasst sein. Sie werden sich unter Berücksichtigung neu 
auftretender Probleme und der Entwicklung neuer Methoden schrittweise weiterentwickeln 
und den Berichtsaufwand für die nationalen Verwaltungen verringern. 


g) Sie werden rigoros und empirisch fundiert sein und auf ländergesteuerten Eva-
luierungen sowie hochwertigen, zugänglichen, aktuellen und verlässlichen Daten beruhen, 
die nach Einkommen, Geschlecht, Alter, Rasse, Ethnizität, Migrationsstatus, Behinderung, 
geografischer Lage und sonstigen im nationalen Kontext relevanten Merkmalen aufge-
schlüsselt sind. 


h) Sie werden eine verstärkte Unterstützung des Kapazitätsaufbaus in den Entwick-
lungsländern erfordern, einschließlich der Stärkung der nationalen Datensysteme und Eva-
luierungsprogramme, insbesondere in den afrikanischen Ländern, den am wenigsten entwi-
ckelten Ländern, den kleinen Inselentwicklungsländern, den Binnenentwicklungsländern 
und den Ländern mit mittlerem Einkommen. 


i) Sie werden von der aktiven Unterstützung des Systems der Vereinten Nationen 
und anderer multilateraler Institutionen profitieren. 


75. Die Weiterverfolgung und Überprüfung der Ziele und Zielvorgaben wird anhand eines 
Katalogs globaler Indikatoren erfolgen. Diese werden durch von den Mitgliedstaaten erar-
beitete regionale und nationale Indikatoren sowie durch die Ergebnisse der Arbeiten zur Er-
hebung von Basisdaten für diejenigen Zielvorgaben, bei denen es bislang keine nationalen 


34/38 







 
 


 


  
   


   
 


  
 


   


    
  


  
 


 
 


  
  


  


  
   


    
 


  
 


 
  


 


    
 


  
 


 
 


  


 
  


 
  


 
  


 


   
 


  


 


 
  


 
  


   
  


 


Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


und globalen Basisdaten gibt, ergänzt werden. Der Rahmen globaler Indikatoren, der von 
der Interinstitutionellen und Sachverständigengruppe über die Indikatoren für die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung zu erarbeiten ist, wird bis März 2016 von der Statistischen Kom-
mission gebilligt und danach vom Wirtschafts- und Sozialrat und von der Generalversamm-
lung im Einklang mit den bestehenden Mandaten verabschiedet werden. Der Rahmen wird 
einfach, aber robust sein, sich auf alle Ziele für nachhaltige Entwicklung und ihre Zielvor-
gaben erstrecken, einschließlich der Umsetzungsmittel, und die ihnen innewohnende politi-
sche Ausgewogenheit, Integration und Ambition wahren. 


76. Wir werden die Entwicklungsländer, insbesondere die afrikanischen Länder, die am 
wenigsten entwickelten Länder, die kleinen Inselentwicklungsländer und die Binnenent-
wicklungsländer, bei der Stärkung der Kapazitäten ihrer nationalen statistischen Ämter und 
Datensysteme unterstützen, um den Zugang zu hochwertigen, aktuellen, verlässlichen und 
aufgeschlüsselten Daten zu gewährleisten. Wir werden eine auf Transparenz und Rechen-
schaftspflicht beruhende Ausweitung einer angemessenen Zusammenarbeit zwischen dem 
öffentlichen und dem privaten Sektor fördern, um ein breites Spektrum von Daten zu nutzen, 
einschließlich Erdbeobachtungs- und Geoinformationen, und dabei die nationale Eigenver-
antwortung bei der Unterstützung und Verfolgung der Fortschritte gewährleisten. 


77. Wir verpflichten uns, mit vollem Engagement regelmäßige und alle Seiten einbezie-
hende Überprüfungen der Fortschritte auf subnationaler, nationaler, regionaler und globaler 
Ebene durchzuführen. Wir werden uns dabei weitestgehend auf das bereits bestehende Netz-
werk von Institutionen und Mechanismen der Weiterverfolgung und Überprüfung stützen. 
Die nationalen Berichte werden es ermöglichen, die Fortschritte zu bewerten und die Her-
ausforderungen auf regionaler und globaler Ebene aufzuzeigen. Neben den regionalen Dia-
logen und globalen Überprüfungen werden sie zur Ausarbeitung von Empfehlungen für die 
Weiterverfolgung auf verschiedenen Ebenen beitragen. 


Nationale Ebene 


78. Wir ermutigen alle Mitgliedstaaten, so bald wie praktisch möglich ambitionierte nati-
onale Initiativen zur allgemeinen Umsetzung dieser Agenda zu erarbeiten. Diese können den
Übergang zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung unterstützen und gegebenenfalls auf 
vorhandenen Planungsinstrumenten wie nationalen Entwicklungsstrategien oder Strategien 
für nachhaltige Entwicklung aufbauen. 


79. Wir ermutigen die Mitgliedstaaten außerdem, regelmäßige und alle Seiten einbezie-
hende Überprüfungen der Fortschritte auf nationaler und subnationaler Ebene durchzufüh-
ren, die von den Ländern gesteuert und vorangetrieben werden. In diese Überprüfungen sol-
len auch die Beiträge indigener Völker, der Zivilgesellschaft, des Privatsektors und anderer 
Interessenträger im Einklang mit den nationalen Gegebenheiten, Politiken und Prioritäten 
einfließen. Die nationalen Parlamente sowie andere Institutionen können diese Prozesse 
ebenfalls unterstützen. 


Regionale Ebene 


80. Die Weiterverfolgung und Überprüfung auf regionaler und subregionaler Ebene kann 
gegebenenfalls nützliche Gelegenheiten für gegenseitiges Lernen unter anderem durch frei-
willige Überprüfungen, den Austausch bewährter Verfahren und Erörterungen über gemein-
same Zielvorgaben bieten. Wir begrüßen in dieser Hinsicht die Zusammenarbeit der regio-
nalen und subregionalen Kommissionen und Organisationen. Inklusive regionale Prozesse 
werden auf den Überprüfungen auf nationaler Ebene aufbauen und zur Weiterverfolgung 
und Überprüfung auf globaler Ebene beitragen, namentlich im Rahmen des hochrangigen 
politischen Forums über nachhaltige Entwicklung. 


81. In der Erkenntnis, wie wichtig es ist, auf bereits bestehenden Weiterverfolgungs- und 
Überprüfungsmechanismen auf regionaler Ebene aufzubauen und ausreichenden politischen 
Spielraum zu ermöglichen, ermutigen wir alle Mitgliedstaaten, das für ihre Mitwirkung am 
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besten geeignete Regionalforum festzulegen. Den Regionalkommissionen der Vereinten Na-
tionen wird nahegelegt, die Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht auch weiterhin zu unterstüt-
zen. 


Globale Ebene 


82. Das hochrangige politische Forum wird eine zentrale Rolle bei der Beaufsichtigung 
eines Netzwerks von Weiterverfolgungs- und Überprüfungsprozessen auf globaler Ebene 
spielen und dabei mit der Generalversammlung, dem Wirtschafts- und Sozialrat und den 
anderen zuständigen Organen und Foren im Einklang mit den bestehenden Mandaten kohä-
rent zusammenarbeiten. Das Forum wird die Weitergabe von Erfahrungen erleichtern, ein-
schließlich Erfolgen, Schwierigkeiten und gewonnenen Erkenntnissen, eine politische Füh-
rungsrolle wahrnehmen, Orientierungshilfe geben und Empfehlungen zur Weiterverfolgung 
erteilen. Es wird die systemweite Kohärenz und Koordinierung der Politik im Bereich der 
nachhaltigen Entwicklung fördern. Es soll dafür Sorge tragen, dass die Agenda relevant und 
ambitioniert bleibt, und sich insbesondere mit der Bewertung der Fortschritte, der erreichten 
Ergebnisse und der Herausforderungen, vor denen die entwickelten Länder und die Entwick-
lungsländer stehen, sowie mit neuen und aufkommenden Problemen befassen. Es werden 
wirksame Querverbindungen zu den Weiterverfolgungs- und Überprüfungsregelungen aller 
einschlägigen Konferenzen und Prozesse der Vereinten Nationen hergestellt werden, na-
mentlich derjenigen, die die am wenigsten entwickelten Länder, die kleinen Inselentwick-
lungsländer und die Binnenentwicklungsländer betreffen. 


83. Die Weiterverfolgung und Überprüfung im Rahmen des hochrangigen politischen Fo-
rums wird sich auf einen vom Generalsekretär in Zusammenarbeit mit dem System der Ver-
einten Nationen zu erstellenden jährlichen Fortschrittsbericht über die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung stützen, der auf dem Rahmen globaler Indikatoren, den von den nationalen 
statistischen Systemen erhobenen Daten und den auf regionaler Ebene gesammelten Infor-
mationen basiert. Das hochrangige politische Forum wird sich darüber hinaus auf den Welt-
bericht über nachhaltige Entwicklung stützen, der die Schnittstelle zwischen Wissenschaft 
und Politik stärken wird und den politischen Entscheidungsträgern ein solides und empirisch 
fundiertes Instrument bei der Förderung der Armutsbeseitigung und der nachhaltigen Ent-
wicklung an die Hand geben könnte. Wir bitten den Präsidenten des Wirtschafts- und Sozi-
alrats, einen Konsultationsprozess über den Umfang, die Methodik und die Häufigkeit des 
Erscheinens des Weltberichts und sein Verhältnis zum Fortschrittsbericht einzuleiten, des-
sen Ergebnis in die Ministererklärung der Tagung 2016 des hochrangigen politischen Fo-
rums eingehen soll. 


84. Unter der Schirmherrschaft des Wirtschafts- und Sozialrats wird das hochrangige po-
litische Forum im Einklang mit Resolution 67/290 der Generalversammlung vom 9. Juli 
2013 regelmäßige Überprüfungen durchführen. Die Überprüfungen werden freiwillig sein, 
jedoch zur Berichterstattung anhalten und entwickelte Länder, Entwicklungsländer und die 
zuständigen Institutionen der Vereinten Nationen sowie andere Interessenträger einschließ-
lich der Zivilgesellschaft und des Privatsektors umfassen. Sie werden unter der Führung der 
Staaten stattfinden und Teilnehmer im Ministerrang und andere zuständige hochrangige 
Teilnehmer haben. Sie werden unter anderem durch die Mitwirkung wichtiger Gruppen und 
anderer maßgeblicher Interessenträger eine Plattform für Partnerschaften bieten. 


85. Im Rahmen des hochrangigen politischen Forums werden zudem thematische Über-
prüfungen der Fortschritte bei den Zielen für nachhaltige Entwicklung einschließlich der 
Querschnittsfragen stattfinden. Sie werden durch Überprüfungen der Fachkommissionen des 
Wirtschafts- und Sozialrats und anderer zwischenstaatlicher Organe und Foren unterstützt 
werden, die dem integrierten Charakter der Ziele und den zwischen ihnen bestehenden Quer-
verbindungen Rechnung tragen sollen. Sie werden alle maßgeblichen Interessenträger ein-
beziehen und nach Möglichkeit in den Zyklus des hochrangigen politischen Forums einge-
bettet und auf ihn abgestimmt sein. 
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86. Wir begrüßen den in der Aktionsagenda von Addis Abeba beschriebenen speziellen 
Prozess zur Weiterverfolgung und Überprüfung der Ergebnisse der Entwicklungsfinanzie-
rung sowie aller Umsetzungsmittel der Ziele für nachhaltige Entwicklung, der in den Wei-
terverfolgungs- und Überprüfungsrahmen der vorliegenden Agenda integriert ist. Die zwi-
schenstaatlich vereinbarten Schlussfolgerungen und Empfehlungen des jährlichen Forums 
für Entwicklungsfinanzierung des Wirtschafts- und Sozialrats werden in die gesamte Wei-
terverfolgung und Überprüfung der Umsetzung dieser Agenda im Rahmen des hochrangigen 
politischen Forums einfließen. 


87. Das alle vier Jahre unter der Schirmherrschaft der Generalversammlung tagende hoch-
rangige politische Forum wird auf hoher Ebene politische Orientierungen zur Agenda und 
ihrer Umsetzung geben, Fortschritte und neue Herausforderungen aufzeigen und weitere 
Maßnahmen zur Beschleunigung der Umsetzung in Gang setzen. Das nächste hochrangige 
politische Forum unter der Schirmherrschaft der Generalversammlung wird 2019 abgehalten 
und der Tagungszyklus somit umgestellt werden, um größtmögliche Kohärenz mit dem Pro-
zess der vierjährlichen umfassenden Grundsatzüberprüfung zu gewährleisten. 


88. Wir betonen außerdem die Wichtigkeit der systemweiten strategischen Planung, Um-
setzung und Berichterstattung, um eine kohärente und integrierte Unterstützung der Umset-
zung der neuen Agenda durch das Entwicklungssystem der Vereinten Nationen sicherzu-
stellen. Die zuständigen Leitungsgremien sollen Maßnahmen zur Überprüfung dieser Un-
terstützung ergreifen und über die Fortschritte und Hindernisse Bericht erstatten. Wir begrü-
ßen den laufenden Dialog im Wirtschafts- und Sozialrat über die längerfristige Positionie-
rung des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen und sehen der Ergreifung etwaiger 
Maßnahmen zu diesen Fragen mit Interesse entgegen. 


89. Das hochrangige politische Forum wird die Teilnahme der wichtigen Gruppen und 
anderer maßgeblicher Interessenträger an den Weiterverfolgungs- und Überprüfungsprozes-
sen im Einklang mit Resolution 67/290 unterstützen. Wir fordern diese Akteure auf, über 
ihren Beitrag zur Umsetzung der Agenda Bericht zu erstatten. 


90. Wir ersuchen den Generalsekretär, im Benehmen mit den Mitgliedstaaten einen auf 
der siebzigsten Tagung der Generalversammlung zu behandelnden Bericht zur Vorbereitung 
der Tagung 2016 des hochrangigen politischen Forums zu erarbeiten, der die wichtigen Mei-
lensteine auf dem Weg zu einer kohärenten, effizienten und inklusiven Weiterverfolgung 
und Überprüfung auf globaler Ebene aufzeigt. Der Bericht soll einen Vorschlag zu den or-
ganisatorischen Regelungen für von den Staaten gesteuerte Überprüfungen im Rahmen des 
hochrangigen politischen Forums unter der Schirmherrschaft des Wirtschafts- und Sozialrats 
enthalten, einschließlich Empfehlungen zu gemeinsamen Leitlinien für die freiwillige Be-
richterstattung. Er soll die institutionellen Verantwortlichkeiten klar abgrenzen und Orien-
tierungen im Hinblick auf die jährlichen Themen, die Abfolge der thematischen Überprü-
fungen und die Optionen zu den regelmäßigen Überprüfungen für das hochrangige politische 
Forum geben. 


91. Wir bekräftigen unsere unbeirrbare Entschlossenheit, diese Agenda zu verwirklichen 
und sie in vollem Umfang zu nutzen, um bis 2030 eine Transformation der Welt zum Bes-
seren herbeizuführen. 


4. Plenarsitzung  
25. September 2015  
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


In dem Abschnitt „Ziele und Zielvorgaben für 
nachhaltige Entwicklung“ genannte Rechtsinstrumente 


Rahmenübereinkommen der Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung des Tabakge-
brauchs (United Nations, Treaty Series, Vol. 2302, Nr. 41032. Amtliche deutschsprachige 
Fassungen: dBGBl. 2004 II S. 1538; öBGBl. III Nr. 219/2005.) 


Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge 2015-2030 (Resolution 69/283, Anlage II) 


Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (United Nations, Treaty Series, 
Vol. 1833, Nr. 31363. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1994 II S. 1798; 
öBGBl. Nr. 885/1995; AS 2009 3209.) 


„Die Zukunft, die wir wollen“ (Resolution 66/288, Anlage) 
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		Resolution der Generalversammlung,  verabschiedet am 25. September 2015

		Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige  Entwicklung  

		Präambel   

		Erklärung 

		Einleitung 

		Unsere Vision 

		Unsere gemeinsamen Grundsätze und Verpflichtungen 

		Unsere Welt heute 

		Die neue Agenda 

		Umsetzungsmittel 

		Weiterverfolgung und Überprüfung 

		Ein Aufruf zum Handeln, um unsere Welt zu verändern 



		Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung 

		Ziel 1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden 

		Ziel 2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern 

		Ziel 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern 

		Ziel 4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern 

		Ziel 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen 

		Ziel 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten 

		Ziel 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern 

		Ziel 8. Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern 

		Ziel 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen 

		Ziel 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern 

		Ziel 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten 

		Ziel 12. Nachhaltige Konsum-und Produktionsmuster sicherstellen 

		Ziel 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen

		Ziel 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen 

		Ziel 15. Landkosysteme schzen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen 

		Ziel 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen 

		Ziel 17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen 



		Umsetzungsmittel und die Globale Partnerschaft 

		Weiterverfolgung und Überprüfung 

		Nationale Ebene 

		Regionale Ebene 

		Globale Ebene 



		In dem Abschnitt „Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung“ genannte Rechtsinstrumente 









Bitte doppelklicken, um die barrierefreie Anlage zu öffnen
Ziele für nachhaltige Entwicklung (ab Seite 15)
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Trends und Herausforderungen

Das Jahr 2023 war in München mit einer durch-
schnittlichen Temperatur von 11,6 Grad Celsius 
das bisher wärmste Jahr seit Beginn der Wetter-
aufzeichnungen an der Station München-Stadt. 
2024 war nur unwesentlich kühler. Die Tempera-
tur in den beiden Jahren lag fast 1,5 Grad Celsius 
über dem klimatologischen Mittelwert der Jahre 
1991 bis 2020, der bei 10,2 Grad Celsius liegt, 
und übertraf auch die Rekordjahre 2013 und 
2018, die jeweils einen Jahresdurchschnitt von 
11,4 Grad Celsius aufwiesen. Zudem nehmen die 
Zahl der Sommertage mit Temperaturen über 25 
Grad Celsius und die der heißen Tage mit Tempe-
raturen über 30 Grad Celsius signifikant zu.

Die jährliche Niederschlagssumme in München 
schwankt natürlicherweise zwischen trockenen 
und nassen Jahren, jedoch zeigt sich statistisch 
keine signifikante Tendenz im Jahresmittel. Deut-
liche Veränderungen sind dahingegen in der Ver-
teilung der Niederschläge im Jahresverlauf zu be-
obachten, mit längeren Trockenphasen und einer 
Zunahme von Starkregenereignissen. München 
muss sich daher auf veränderte Niederschlags-
muster einstellen, die sowohl die Häufigkeit als 
auch die Intensität von Extremwetterereignissen 
wie Hitze, Trockenheit, Starkregen und Dauerre-
gen erhöhen.

Darüber hinaus ist München eine stark wach-
sende Stadt und bereits jetzt die am dichtesten 
bebaute Stadt Deutschlands (siehe dazu auch 
Kapitel 2, Wachstumsdruck und Flächenkonkur-
renz). Auf gesetzlicher Ebene gibt es neue Ent-
wicklungen zugunsten der Klimaanpassung, wie 
das Bundes-Klimaanpassungsgesetz (KAnG) und 
die Integration des Themas Klimaanpassung in 
weitere Gesetze.

Visionäre Zielrichtung 

In der Klimaanpassung ist ein neues Stadium 
erreicht, Klimaanpassung ist Pflichtaufgabe und 
die angemessene Finanzierung sowie Personal-
ausstattung sind sichergestellt. Die Stadtpolitik 
und Stadtverwaltung berücksichtigen Klimaan-
passung in allen Prozessen und setzen dies ent-
sprechend um, das Mainstreaming des Themas 
ist erreicht. Die übergeordnete Vision bleibt ein 
klimaresilientes München bis 2050: Die Stadt hat 
sich zu einer klimaresilienten Metropole entwi-
ckelt, die sowohl mit klimatischen als auch mit 
städtischen Veränderungen Schritt hält und ihre 
Lebensqualität im Klimawandel bewahrt.

Die klimaresiliente Stadtentwicklung und   
-planung erfolgt unter Ausbau und Erhalt von 
grün-blauer Infrastruktur, sowohl bei Neuplanun-
gen als auch bei der Optimierung bestehender 
Strukturen. Dabei werden die wichtigen Belange 
der Sicherung der Durchlüftung, des Mikroklimas 
und des Niederschlagsmanagements berück-
sichtigt. Auf Basis wissenschaftlicher Grundlagen 
zum städtischen Wasserhaushalt und Extrem-
wetterereignissen sind die Entwicklung und 
Umgestaltung wassersensibler Quartiere er-
reicht und werden kontinuierlich vorangetrieben. 
Für die Landeshauptstadt wird ein nachhaltiges 
Niederschlagsmanagement etabliert, während 
die Bewältigung von Extremwetterereignissen 
als Gemeinschaftsaufgabe referatsübergreifend 
angegangen wird. Extremwetterereignisse finden 
auch Berücksichtigung im Katastrophenschutz 
und in der Vorsorge.

Die Sensibilisierung für das Thema Hitze und die 
damit verbundenen gesundheitlichen Folgen fin-
det sowohl in der Stadtverwaltung als auch in der 
Bevölkerung kontinuierlich statt. Erkenntnisse zu 
den gesundheitlichen Auswirkungen des Klima-
wandels werden aufgegriffen. Das Thema Hitze 
wird fachübergreifend in alle relevanten Prozesse 
integriert.

Die Landeshauptstadt arbeitet als Universitäts- 
und Hochschulstandort München aktiv mit der 
Forschung zusammen, um auf dem aktuellen 
Stand zu sein und bestmöglich auf die Veränderun-
gen durch den Klimawandel vorbereitet zu sein.
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Strategische Ziele, operative Ziele und Indikatoren

Handlungsfeld 2: Klimaanpassung

Strategisches Ziel

2.1 Großräumiger Luftaustausch
Die Luftaustauschbahnen und klimawirksamen Grünflächen sind dargestellt.

Operatives Ziel Indikator

2.1.1 Flächenkulisse Luftaustausch
Die Flächenkulisse Luftaustausch wurde im Rahmen 
der Fortschreibung der Stadtklimaanalyse München vom 
Referat für Klima- und Umweltschutz erstellt.

- Veröffentlichung der Flächenkulisse
Luftaustausch

2.1.2 Grün- und Freiflächen für den Luftaustausch
Grün- und Freiflächen mit hoher oder sehr hoher Bedeu-
tung für den Luftaustausch sind gesamtstädtisch durch 
unterschiedliche planerische Instrumente dargestellt.

- Erfolgte Darstellung im Flächen-
nutzungsplan mit integrierter Land-
schaftsplanung

2.1.3 Flächenkulisse Freiraum
Wichtige Luftaustauschbahnen sind als „zu sichern-
de, besonders wirksame Luftaustauschbahnen“ in der 
Fachleitlinie und Flächenkulisse Freiraum verankert und 
entsprechend flächenkonkret dargestellt.

- Luftaustauschbahnen sind in Fach-
leitlinie und Flächenkulisse Freiraum
integriert

Strategisches Ziel

2.2 Klimaresiliente Stadtstruktur
München hat durch grün-blaue Infrastruktur eine klimaresiliente Stadtstruktur entwickelt, auch 
gegenüber Extremereignissen.

Operatives Ziel Indikator

- Der Zielwert von 30 Prozent
Baumkronenüberschirmung wird bei
öffentlichen Straßen und Plätzen in
der Bebauungsplanung und in der
Umplanung vorhandener Straßen
und Plätze gesetzt

- Bilanzierung der Berücksichtigungen
in Bebauungsplänen mit Grünord-
nung

- Für die Bilanzierung können Baum-
bilanz, Dach- sowie Fassaden
begrünung herangezogen werden.

- Stand und Trend Finanzvolumen

2.2.1 Baumkronenüberschirmung
Bei öffentlichen Straßen und Plätzen wird ein Zielwert von 
30 Prozent Baumkronenüberschirmung in der Bebauungs
planung (neue öffentliche Verkehrsflächen) und in der Um
planung vorhandener Straßen und Plätze angewendet.

-
-

2.2.2 Dach- und Fassadenbegrünung, Baumerhalt
Die grün-blaue Infrastruktur ist über Hof-, Dach und 
 Fassadenbegrünung und den Erhalt des Baumbestands 
gestärkt.

2.2.3 Förderprogramm „Grün in der Stadt“
Das Begrünungsprogramm „Grün in der Stadt“ des 
 Referats für Klima- und Umweltschutz ist ausgebaut.



33

3 | Handlungsfelder und Zielsystem

Strategisches Ziel

2.3 Klimaangepasste Planung
Eine klimaangepasste, zukunftsfähige Stadt- und Freiraumplanung und  - entwicklung ist etabliert 
und in der Stadtverwaltung verankert. Zielkonflikte sind frühzeitig berücksichtigt, Synergiepotenziale 
ausgeschöpft. Dies gilt sowohl bei Neuplanungen als auch Optimierungen des Bestands. Im Stadt-
ratsbeschluss Klimaresilientes München 2050 sind Klimaanpassungsziele definiert. 

Operatives Ziel Indikator

2.3.1 Integration in die Planung
Bis 2030 wird Klimaanpassung frühzeitig, ganzheitlich und 
konsistent in die räumlichen Planungen integriert.
In der Bebauungsplanung erfolgt dies gemäß dem Klima-
fahrplan.

 - Klimaresilienzkonzept (Konzept zur 
Integration von Klimaanpassungs
zielen in die Bauleitplanung) ist aus-
gearbeitet und etabliert

 - Die Im Klimafahrplan integrierte 
Klimaanpassungsprüfung ist etabliert

2.3.2 Orientierungswerte
Die Münchner Bevölkerung wird mit ausreichenden  
Grün- und Freiflächen im Sinne des § 1 (6) Ziffer 14 BauGB 
versorgt.  

 - Die vom Stadtrat beschlossenen 
Orientierungswerte zu öffentlichen 
und privaten Grün- und Freiflächen 
von 15 m² (innerhalb des Mittleren 
Rings) und 20 m² je Bewohner*in 
(außerhalb des Mittleren Rings) 
sowie 2 m² je Arbeitsplatz werden 
konsequent angewendet

2.3.3 Naturnaher Wasserhaushalt
Klimaresiliente Planungen orientieren sich konsequent am 
naturnahen Wasserhaushalt und halten der Nachweisfüh-
rung zum schadlosen Rückhalt von Starkregenereignissen 
nach DIN1986-100 oder DWA-A-118 stand. Es werden 
100-jährige Regenereignisse als Bemessungsregen im 
Sinne des Vorsorgeprinzips angewendet. Die Komponen-
ten der Wasserbilanz weichen nur geringfügig vom un
bebauten Referenzzustand ab.

 - Bilanzierung des Status der Planun-
gen zum Zeitpunkt des Satzungs-
beschlusses von Bebauungsplänen 
(PLAN)

 - Versiegelungsgrad und Unterbauung

Strategisches Ziel

2.4 Aktuelle Datengrundlage, Wissensaufbau und Mainstreaming
Die klimatische Datengrundlage der referatsübergreifenden Informations- und Kooperations
plattform sind ausgebaut und immer aktuell.

Operatives Ziel Indikator

2.4.1 Datengrundlagen
Die klimatischen Datengrundlagen des Referats für  
Klima- und Umweltschutz im Bereich Klimaanpassung  
wie Stadtklimaanalyse und Grundwasserkarten werden 
kontinuierlich ausgebaut und weiterentwickelt. Es findet 
ein kontinuierlicher stadtweiter Wissensaustausch mit  
den Fachstellen und der Forschung statt.

 - Aktualität und Bekanntmachung der 
Daten
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2.4.2 Wissenschaftskooperation im  Bereich 
Klimaanpassung 
Die Kooperation mit Wissenschaft und Forschungseinrich
tungen erfolgt im dynamischen Themenfeld kontinuierlich, 
um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. 

-

 - Weitergabe der Ergebnisse aus  
den laufenden Forschungsprojekten  
und  - kooperationen in diesem 
Bereich im Rahmen des Klima
anpassungskonzepts für Wissens
aufbau und Mainstreaming.

-
-

2.4.3 Kooperationsplattform
Die Kooperationsplattform der Klimaanpassung wird im 
Rahmen der Fortschreibung des Klimaanpassungskon
zepts verstetigt und kontinuierlich weiterentwickelt.

-

 - Erfassung von Kennzahlen im Klima
anpassungsprozess.

-

Strategisches Ziel

2.5 Prävention
Gesundheitliche Gefahren und Belastungen durch den Klimawandel sind gemindert und das Wohl
befinden insbesondere für vulnerable Gruppen und die Allgemeinheit gesteigert.

-

Operatives Ziel Indikator

2.5.1 Hitzeschutz und -vorsorge
Die Aktivitäten der Landeshauptstadt München im Bereich 
Hitzeschutz und  -vorsorge sind weiter ausgebaut, um 
die notwendigen Voraussetzungen zu schaffen, dass die 
Münchner*innen im Klimawandel gesund bleiben. 

 - Status der Arbeiten im Sinne 
des Hitzeschutzes (Beschlüsse, 
Aktionen etc.) 

2.5.2 Trinkbrunnen 
Die Anzahl der Trinkbrunnen im öffentlichen Raum und auf 
städtischen Spielplätzen sind ausgebaut.

 - Stückzahl realisierter Trinkbrunnen 
pro Jahr

2.5.3 Arbeitsschutzmanagement 
Die Landeshauptstadt erhebt gesundheitliche Belastungen 
durch den Klimawandel insbesondere für ihre Beschäftig
ten, die vornehmlich im Freien arbeiten und hat entspre
chende Maßnahmen ergriffen. 

-
-

 - Erfassung des Umsetzungsgrads 
der Gefährdungsbeurteilung pro 
 Referat und Eigenbetrieb über digi
tales Arbeitsschutzmanagement

-
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Synergiepotenziale und Zielkonflikte

Synergiepotenziale

Thema Beispiel

Sicherung von 
Funktionen

Über den Ausbau und die Sicherung grün-blauer Infrastruktur auf gesamt-
städtischer Ebene werden interdisziplinär wichtige Funktionen, wie der 
Erhalt des naturnahen Wasserhaushalts, der Biotopverbund und die Ver-
besserung des Mikroklimas in der klimaresilienten Stadt gefördert.

Mehrfachnutzung von 
Grün- und Freiflächen

In der wachsenden Stadt gibt es verschiedenste Nutzungsansprüche für 
Grün- und Freiflächen. Daher ist die Mehrfachnutzung dieser wertvollen 
Flächen für eine lebenswerte, geschlechtergerechte und klimaresiliente 
Stadtentwicklung notwendig. Die Nutzung muss so ausgestaltet werden, 
dass die ökologischen Funktionen der Grün- und Freiflächen nachhaltig 
bewahrt bleiben.

Multifunktionale 
Gebäudehülle

Gebäudehüllen erfüllen bereits verschiedene Funktionen, bieten jedoch 
zusätzliches Potenzial zur multifunktionalen Nutzung. Zudem können 
Maßnahmen an der Gebäudehülle, wie beispielsweise die Begrünung, 
zum Schutz der Hülle beitragen.

Menschliche 
Gesundheit

Klimaanpassungsmaßnahmen leisten einen wesentlichen Beitrag zum 
Gesundheitsschutz. Vor allem vulnerable Gruppen wie Kinder, ältere 
Menschen, Menschen mit Vorerkrankungen oder Behinderungen und 
Menschen, welche im Freien arbeiten, profitieren von Klimaanpassungs- 
und Hitzeschutzmaßnahmen. Die Versorgung mit ausreichend Grün- und 
Freiflächen und ausreichender Verschattung und Trinkwasserbrunnen 
trägt ebenfalls zur Förderung der menschlichen Gesundheit bei.

Zielkonflikte

Thema Beispiel

Flächenkonkurrenz Grün- und Freiflächen haben wichtige Funktionen für die Klimaresilienz. 
Um die Nutzung dieser Flächen besteht in der wachsenden Stadt eine 
sehr große Konkurrenz, weil sie zum Beispiel auch für den Wohnungs-
bau, die Verkehrsinfrastruktur oder Infrastruktur für die Energiewende 
von großer Bedeutung sind. 

Strukturelle Ansprüche Unterschiedliche Bedarfe an Funktionen führen zu strukturellen 
Ansprüchen an Grün- und Freiflächen, Straßenräume sowie der 
Gebäudestruktur und  -ausrichtung, die zu Konflikten führen.
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Gegenstand des Handlungsfelds

Umweltschutz und Umweltvorsorge spielen eine 
zentrale Rolle für die Gesundheit der Menschen 
und eine hochwertige Lebensqualität. Vulnerable 
und sozio-ökonomisch benachteiligte Gruppen 
bedürfen dabei besonderer Fürsorge und aktiver 
Einbindung in die Entwicklung von Lösungen. 

Der Umweltschutz konzentriert sich insbeson
dere auf den Erhalt und die Wiederherstellung 
einer gesunden Umwelt, während die Umwelt-
vorsorge präventive Maßnahmen und Strategien 
zur Vermeidung von Umweltschäden und  
 -belastungen betont. 

Dieses Handlungsfeld widmet sich der Bedeutung 
von Umweltschutz und Umweltvorsorge in Bezug 
auf die Aufgabenbereiche Luft, Wasser und Lärm. 
Es zielt darauf ab, den Schutz der natürlichen und 
lebensnotwendigen Ressourcen zu sichern, be-
stehende Umweltbelastungen zu minimieren und 
zukünftigen präventiv zu begegnen.

Luft

Die Luftqualität ist eine zentrale Lebensgrundlage 
und steht damit im Fokus des Umweltschutzes 
und der Umweltvorsorge. Luftschadstoffe haben 
negative Auswirkungen auf die Gesundheit der 
Bevölkerung. Hohe Stickstoffdioxidkonzentra-
tionen können zum Beispiel Atemwegserkran-
kungen und Herz-Kreislauf-Probleme auslösen, 
anhaltend hohe Feinstaubkonzentrationen im 
schlimmsten Fall sogar Krebs. Strategien und 
Maßnahmen zur Reduktion von Schadstoffemis-
sionen und zur Verbesserung der Luftqualität sind 
daher entscheidende Maßnahmen des Gesund-
heitsschutzes. Saubere Luft leistet einen essen-
ziellen Beitrag für den Erhalt der Lebensqualität.

Wasser

Wasser ist Grundlage allen Lebens, für Pflanzen, 
Tiere und Menschen. Gewässer wie Seen und 
Flüsse sind Lebensraum für viele Arten. Grund-
wasser dient als Trinkwasserressource und als 
Energiequelle für Grundwasserwärmepumpen. 
Es tritt in Quellen zu Tage, speist Bäche und 
Flüsse und liefert in regenarmen Zeiten einen 
großen Teil des Wassers in den Flüssen und Seen.

Handlungsfeld 3: 
Umweltschutz und Umweltvorsorge
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Vereinte Nationen  A/RES/70/1*  


Verteilung: Allgemein  
21. Oktober  2015  Generalversammlung  


Siebzigste Tagung  
Tagesordnungspunkte 15 und 16  


Resolution der  Generalversammlung,  verabschiedet am  25.  September 2015  


[ohne Überweisung an einen  Hauptausschuss (A/70/L.1)]  


70/1.  Transformation unserer Welt:  die Agenda 2030 für  
nachhaltige Entwicklung  


Die Generalversammlung  


verabschiedet  das folgende Ergebnisdokument des  Gipfeltreffens der  Vereinten Natio
nen zur Verabschiedung der Post-2015-Entwicklungsagenda:  


-


Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige  
Entwicklung  


Präambel   


Diese Agenda ist ein Aktionsplan für die Menschen, den Planeten und den Wohlstand. 
Sie will außerdem den universellen Frieden in größerer Freiheit festigen. Wir sind uns des-
sen bewusst, dass die Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und Dimensionen, ein-
schließlich der extremen Armut, die größte globale Herausforderung und eine unabdingbare 
Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung ist. 


Alle Länder und alle Interessenträger werden diesen Plan in kooperativer Partnerschaft 
umsetzen. Wir sind entschlossen, die Menschheit von der Tyrannei der Armut und der Not 
zu befreien und unseren Planeten zu heilen und zu schützen. Wir sind entschlossen, die küh-
nen und transformativen Schritte zu unternehmen, die dringend notwendig sind, um die Welt 
auf den Pfad der Nachhaltigkeit und der Widerstandsfähigkeit zu bringen. Wir versprechen, 
auf dieser gemeinsamen Reise, die wir heute antreten, niemanden zurückzulassen. 


Die heute von uns verkündeten 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und 169 Ziel-
vorgaben zeigen, wie umfassend und ambitioniert diese neue universelle Agenda ist. Sie 
sollen auf den Millenniums-Entwicklungszielen aufbauen und vollenden, was diese nicht 
erreicht haben. Sie sind darauf gerichtet, die Menschenrechte für alle zu verwirklichen und 
Geschlechtergleichstellung und die Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen zu errei-
chen. Sie sind integriert und unteilbar und tragen in ausgewogener Weise den drei Dimensio-
nen der nachhaltigen Entwicklung Rechnung: der wirtschaftlichen, der sozialen und der öko-
logischen Dimension. 


* Aus  technischen Gründen neu herausgegeben  am  28.  Februar  2020  (gilt nur für  Deutsch).  


15-16301 (G) 
          







 
 


 


  


  
 


   
 


  


  
 
 


   
 


  
  


      
 


 
 


   
 


   
 


 
 
 


   
 


    
   


  
 
 


    
 


  
  


  
 


  
 


  
 
 
 


  
 
 
 
 


  


A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


Die Ziele und Zielvorgaben werden in den nächsten fünfzehn Jahren den Anstoß zu 
Maßnahmen in den Bereichen geben, die für die Menschheit und ihren Planeten von ent-
scheidender Bedeutung sind. 


Menschen 


Wir sind entschlossen, Armut und Hunger in allen ihren Formen und Dimensionen ein 
Ende zu setzen und sicherzustellen, dass alle Menschen ihr Potenzial in Würde und Gleich-
heit und in einer gesunden Umwelt voll entfalten können. 


Planet 


Wir sind entschlossen, den Planeten vor Schädigung zu schützen, unter anderem durch 
nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion, die nachhaltige Bewirtschaftung seiner 
natürlichen Ressourcen und umgehende Maßnahmen gegen den Klimawandel, damit die 
Erde die Bedürfnisse der heutigen und der kommenden Generationen decken kann. 


Wohlstand 


Wir sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass alle Menschen ein von Wohlstand ge-
prägtes und erfülltes Leben genießen können und dass sich der wirtschaftliche, soziale und 
technische Fortschritt in Harmonie mit der Natur vollzieht. 


Frieden 


Wir sind entschlossen, friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaften zu fördern, 
die frei von Furcht und Gewalt sind. Ohne Frieden kann es keine nachhaltige Entwicklung 
geben und ohne nachhaltige Entwicklung keinen Frieden. 


Partnerschaft 


Wir sind entschlossen, die für die Umsetzung dieser Agenda benötigten Mittel durch 
eine mit neuem Leben erfüllte Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung zu mobi-
lisieren, die auf einem Geist verstärkter globaler Solidarität gründet, insbesondere auf die 
Bedürfnisse der Ärmsten und Schwächsten ausgerichtet ist und an der sich alle Länder, alle 
Interessenträger und alle Menschen beteiligen. 


Die Querverbindungen zwischen den Zielen für nachhaltige Entwicklung und deren 
integrierter Charakter sind für die Erfüllung von Ziel und Zweck der neuen Agenda von 
ausschlaggebender Bedeutung. Wenn wir unsere Ambitionen in allen Bereichen der Agenda 
verwirklichen können, wird sich das Leben aller Menschen grundlegend verbessern und eine 
Transformation der Welt zum Besseren stattfinden. 
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Erklärung 


Einleitung 


1. Wir, die Staats- und Regierungschefs und Hohen Vertreter, versammelt vom 25. bis 
27. September 2015 am Amtssitz der Vereinten Nationen in New York zum siebzigsten Jah-
restag der Organisation, haben heute neue globale Ziele für nachhaltige Entwicklung be-
schlossen. 


2. Im Namen der Völker, denen wir dienen, haben wir einen historischen Beschluss über 
einen umfassenden, weitreichenden und die Menschen in den Mittelpunkt stellenden Kata-
log universeller und transformativer Ziele und Zielvorgaben gefasst. Wir verpflichten uns, 
uns unermüdlich für die volle Umsetzung dieser Agenda bis im Jahr 2030 einzusetzen. Wir 
sind uns dessen bewusst, dass die Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und Dimen-
sionen, einschließlich der extremen Armut, die größte globale Herausforderung darstellt und 
eine unabdingbare Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung ist. Wir bekennen uns 
dazu, die nachhaltige Entwicklung in ihren drei Dimensionen – der wirtschaftlichen, der 
sozialen und der ökologischen – in ausgewogener und integrierter Weise herbeizuführen. 
Wir werden außerdem auf den Erfolgen der Millenniums-Entwicklungsziele aufbauen und 
danach streben, die noch unerledigten Aufgaben zu vollenden. 


3. Wir sind entschlossen, von heute bis 2030 Armut und Hunger überall auf der Welt zu 
beenden, die Ungleichheiten in und zwischen Ländern zu bekämpfen, friedliche, gerechte 
und inklusive Gesellschaften aufzubauen, die Menschenrechte zu schützen und Geschlech-
tergleichstellung und die Selbstbestimmung der Frauen und Mädchen zu fördern und den 
dauerhaften Schutz unseres Planeten und seiner natürlichen Ressourcen sicherzustellen. Wir 
sind außerdem entschlossen, die Bedingungen für ein nachhaltiges, inklusives und dauerhaf-
tes Wirtschaftswachstum, geteilten Wohlstand und menschenwürdige Arbeit für alle zu 
schaffen, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Entwicklungsstufen und Kapazitä-
ten der einzelnen Länder. 


4. Wir verpflichten uns, auf dieser großen gemeinsamen Reise, die wir heute antreten, 
niemanden zurückzulassen. Im Bewusstsein der grundlegenden Bedeutung der Würde des 
Menschen ist es unser Wunsch, dass alle Ziele und Zielvorgaben für alle Nationen und Völ-
ker und für alle Teile der Gesellschaft erfüllt werden, und wir werden uns bemühen, dieje-
nigen zuerst zu erreichen, die am weitesten zurückliegen. 


5. Diese Agenda ist von beispielloser Reichweite und Bedeutung. Sie wird von allen 
Ländern akzeptiert und ist auf alle anwendbar, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Realitäten, Kapazitäten und Entwicklungsstufen der einzelnen Länder und unter Beachtung 
der nationalen Politiken und Prioritäten. Ihre Ziele und Zielvorgaben sind universell und 
betreffen die ganze Welt, die entwickelten Länder wie die Entwicklungsländer. Sie sind in-
tegriert und unteilbar und tragen den drei Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung in 
ausgewogener Weise Rechnung. 


6. Die Ziele und Zielvorgaben sind das Ergebnis von über zwei Jahren intensiver öffent-
licher Konsultationen und des Engagements mit der Zivilgesellschaft und anderen Interes-
senträgern auf der ganzen Welt, wobei den Stimmen der Ärmsten und Schwächsten beson-
dere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Die wertvolle Arbeit der Offenen Arbeitsgruppe der 
Generalversammlung über die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung wie auch der Verein-
ten Nationen, deren Generalsekretär im Dezember 2014 einen Synthesebericht vorlegte, war 
ebenfalls Teil dieser Konsultationen. 


Unsere Vision 


7. Diese Ziele und Zielvorgaben sind Ausdruck einer äußerst ambitionierten und trans-
formativen Vision. Wir sehen eine Welt vor uns, die frei von Armut, Hunger, Krankheit und 
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Not ist und in der alles Leben gedeihen kann. Eine Welt, die frei von Furcht und Gewalt ist. 
Eine Welt, in der alle Menschen lesen und schreiben können. Eine Welt mit gleichem und 
allgemeinem Zugang zu hochwertiger Bildung auf allen Ebenen, zu Gesundheitsversorgung 
und Sozialschutz, in der das körperliche, geistige und soziale Wohlergehen gewährleistet ist. 
Eine Welt, in der wir unser Bekenntnis zu dem Menschenrecht auf einwandfreies Trinkwas-
ser und Sanitärversorgung bekräftigen, in der es verbesserte Hygiene gibt und in der ausrei-
chende, gesundheitlich unbedenkliche, erschwingliche und nährstoffreiche Nahrungsmittel 
vorhanden sind. Eine Welt, in der die menschlichen Lebensräume sicher, widerstandsfähig 
und nachhaltig sind und in der alle Menschen Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher und nach-
haltiger Energie haben. 


8. Wir sehen eine Welt vor uns, in der die Menschenrechte und die Menschenwürde, die 
Rechtsstaatlichkeit, die Gerechtigkeit, die Gleichheit und die Nichtdiskriminierung allge-
mein geachtet werden, in der Rassen, ethnische Zugehörigkeit und kulturelle Vielfalt geach-
tet werden und in der Chancengleichheit herrscht, die die volle Entfaltung des menschlichen 
Potenzials gewährleistet und zu geteiltem Wohlstand beiträgt. Eine Welt, die in ihre Kinder 
investiert und in der jedes Kind frei von Gewalt und Ausbeutung aufwächst. Eine Welt, in 
der jede Frau und jedes Mädchen volle Gleichstellung genießt und in der alle rechtlichen, 
sozialen und wirtschaftlichen Schranken für ihre Selbstbestimmung aus dem Weg geräumt 
sind. Eine gerechte, faire, tolerante, offene und sozial inklusive Welt, in der für die Bedürf-
nisse der Schwächsten gesorgt wird. 


9. Wir sehen eine Welt vor uns, in der jedes Land ein dauerhaftes, inklusives und nach-
haltiges Wirtschaftswachstum genießt und es menschenwürdige Arbeit für alle gibt. Eine 
Welt, in der die Konsum- und Produktionsmuster und die Nutzung aller natürlichen Res-
sourcen – von der Luft bis zum Boden, von Flüssen, Seen und Grundwasserleitern bis zu 
Ozeanen und Meeren – nachhaltig sind. Eine Welt, in der Demokratie, gute Regierungsfüh-
rung und Rechtsstaatlichkeit sowie ein förderliches Umfeld auf nationaler und internationa-
ler Ebene unabdingbar für eine nachhaltige Entwicklung sind, darunter ein dauerhaftes und 
inklusives Wirtschaftswachstum, soziale Entwicklung, Umweltschutz und die Beseitigung 
von Armut und Hunger. Eine Welt, in der die Entwicklung und die Anwendung von Tech-
nologien den Klimawandel berücksichtigen, die biologische Vielfalt achten und resilient 
sind. Eine Welt, in der die Menschheit in Harmonie mit der Natur lebt und in der wildlebende 
Tiere und Pflanzen und andere Lebewesen geschützt sind. 


Unsere gemeinsamen Grundsätze und Verpflichtungen 


10. Die neue Agenda orientiert sich an den Zielen und Grundsätzen der Charta der Ver-
einten Nationen, insbesondere der uneingeschränkten Achtung des Völkerrechts. Sie gründet 
auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte1, den internationalen Menschenrechts-
verträgen, der Millenniums-Erklärung2 und dem Ergebnis des Weltgipfels 20053. Sie stützt 
sich außerdem auf weitere Rechtsinstrumente, wie die Erklärung über das Recht auf Ent-
wicklung4. 


11. Wir bekräftigen die Ergebnisse aller großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Ver-
einten Nationen, die eine solide Grundlage für nachhaltige Entwicklung geschaffen und zur 
Ausgestaltung der neuen Agenda beigetragen haben. Dazu gehören die Rio-Erklärung über 


1 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/menschenrechte/ 
aemr.pdf. 
2 Resolution 55/2. 
3 Resolution 60/1. 
4 Resolution 41/128, Anlage. 
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Umwelt und Entwicklung5, der Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung, der Weltgipfel für 
soziale Entwicklung, das Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz über Bevölke-
rung und Entwicklung6, die Aktionsplattform von Beijing7 und die Konferenz der Vereinten 
Nationen über nachhaltige Entwicklung. Wir bekräftigen außerdem die Folgemaßnahmen 
zu diesen Konferenzen, darunter die Ergebnisse der Vierten Konferenz der Vereinten Nati-
onen über die am wenigsten entwickelten Länder, der dritten Internationalen Konferenz über 
die kleinen Inselentwicklungsländer, der zweiten Konferenz der Vereinten Nationen über 
die Binnenentwicklungsländer und der Dritten Weltkonferenz der Vereinten Nationen über 
die Verringerung des Katastrophenrisikos. 


12. Wir bekräftigen alle Grundsätze der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 
unter anderem das in Grundsatz 7 festgelegte Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedli-
chen Verantwortlichkeiten. 


13. Die auf diesen großen Konferenzen und Gipfeltreffen markierten Herausforderungen 
und eingegangenen Verpflichtungen sind eng miteinander verknüpft und erfordern inte-
grierte Lösungen. Um sie wirksam bewältigen zu können, bedarf es eines neuen Ansatzes. 
Nachhaltige Entwicklung beruht auf der Erkenntnis, dass die Beseitigung der Armut in allen 
ihren Formen und Dimensionen, die Bekämpfung der Ungleichheit in und zwischen Län-
dern, die Erhaltung unseres Planeten, die Herbeiführung eines dauerhaften, inklusiven und 
nachhaltigen Wirtschaftswachstums und die Förderung der sozialen Inklusion miteinander 
verbunden und wechselseitig voneinander abhängig sind. 


Unsere Welt heute 


14. Wir haben uns zu einem Zeitpunkt versammelt, in dem die nachhaltige Entwicklung 
vor immense Herausforderungen gestellt ist. Milliarden unserer Bürger leben nach wie vor 
in Armut, und ein Leben in Würde wird ihnen verwehrt. Die Ungleichheiten innerhalb der 
Länder und zwischen ihnen nehmen zu. Es bestehen enorme Unterschiede der Chancen, des 
Reichtums und der Macht. Geschlechterungleichheit stellt nach wie vor eine der größten 
Herausforderungen dar. Arbeitslosigkeit, insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit, ist ein er-
hebliches Problem. Weltweite Gesundheitsgefahren, häufiger auftretende und an Intensität 
zunehmende Naturkatastrophen, eskalierende Konflikte, gewalttätiger Extremismus, Terro-
rismus und damit zusammenhängende humanitäre Krisen und die Vertreibung von Men-
schen drohen einen Großteil der in den letzten Jahrzehnten erzielten Entwicklungsfort-
schritte zunichte zu machen. Die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen und die nachtei-
ligen Auswirkungen der Umweltzerstörung, darunter Wüstenbildung, Dürre, Landverödung, 
Süßwasserknappheit und Verlust der Biodiversität, haben eine immer länger werdende Liste 
sich verschärfender Menschheitsprobleme zur Folge. Der Klimawandel ist eine der größten 
Herausforderungen unserer Zeit, und seine nachteiligen Auswirkungen untergraben die Fä-
higkeit aller Länder, eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Der globale Temperaturan-
stieg, der Anstieg des Meeresspiegels, die Versauerung der Ozeane und andere Auswirkun-
gen des Klimawandels haben schwerwiegende Folgen für die Küstengebiete und tieflie-


5 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 
1992, Vol. I, Resolutions Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und 
Korrigendum), Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ 
agenda21/rio.pdf. 
6 Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5–13 September 1994 
(United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage. 
7 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. In Deutsch verfügbar unter 
http://www.un.org/Depts/german/conf/beijing/anh_2.html. 
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gende Küstenstaaten, darunter viele der am wenigsten entwickelten Länder und kleinen In-
selentwicklungsländer. Das Überleben vieler Gesellschaften und der biologischen Unterstüt-
zungssysteme der Erde ist in Gefahr. 


15. Dies ist aber auch ein Zeitpunkt immenser Chancen. Bei der Bewältigung vieler Ent-
wicklungsprobleme konnten wesentliche Fortschritte erzielt werden. Innerhalb der letzten 
Generation konnten Millionen von Menschen aus extremer Armut befreit werden. Der Bil-
dungszugang sowohl von Jungen als auch von Mädchen ist wesentlich erweitert worden. 
Die Ausbreitung der Informations- und Kommunikationstechnologien und die globale Ver-
netzung sowie wissenschaftliche und technische Neuerungen in so unterschiedlichen Berei-
chen wie Medizin und Energie bieten ein großes Potenzial für die Beschleunigung des 
menschlichen Fortschritts, die Überbrückung der digitalen Kluft und den Aufbau von Wis-
sensgesellschaften. 


16. Vor beinahe fünfzehn Jahren wurden die Millenniums-Entwicklungsziele vereinbart. 
Sie bildeten einen wichtigen Rahmen für die Entwicklung, und auf einigen Gebieten wurden 
beträchtliche Fortschritte erzielt. Diese waren jedoch ungleichmäßig verteilt, insbesondere 
in Afrika, den am wenigsten entwickelten Ländern, den Binnenentwicklungsländern und den 
kleinen Inselentwicklungsländern, und bei einigen Millenniums-Entwicklungszielen sind 
wir nach wie vor im Rückstand, namentlich was die Gesundheit von Müttern, Neugeborenen 
und Kindern und die reproduktive Gesundheit angeht. Wir verpflichten uns erneut auf die 
volle Verwirklichung aller Millenniums-Entwicklungsziele, einschließlich derjenigen, bei 
denen wir im Rückstand sind, insbesondere indem wir den am wenigsten entwickelten Län-
dern und anderen Ländern in besonderen Situationen im Einklang mit den relevanten Unter-
stützungsprogrammen eine zielgerichtete und erweiterte Hilfe bereitstellen. Die neue 
Agenda baut auf den Millenniums-Entwicklungszielen auf und sucht zu vollenden, was 
diese nicht erreicht haben, indem sie insbesondere die Schwächsten erreichen will. 


17. Die Reichweite des von uns heute vorgelegten Rahmens geht jedoch weit über die 
Millenniums-Entwicklungsziele hinaus. Neben den nach wie vor geltenden Entwicklungs-
prioritäten wie Armutsbeseitigung, Gesundheit, Bildung sowie Ernährungssicherheit und 
Ernährung gibt die Agenda ein breites Spektrum wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer 
Ziele vor und verheißt friedlichere und inklusivere Gesellschaften. Sie legt außerdem, was 
besonders wichtig ist, die Mittel zur Umsetzung der Agenda fest. Der integrierte Ansatz, für 
den wir uns entschieden haben, kommt in der engen Verflechtung der neuen Ziele und Ziel-
vorgaben und den vielen vorhandenen Querschnittselementen zum Ausdruck. 


Die neue Agenda 


18. Wir verkünden heute 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und 169 zugehörige Ziel-
vorgaben, die integriert und unteilbar sind. Nie zuvor haben sich die Staatslenker der Welt 
zu einem gemeinsamen Handeln und Unterfangen in einer so breit gefächerten und univer-
sellen politischen Agenda verpflichtet. Gemeinsam begeben wir uns auf den Pfad der nach-
haltigen Entwicklung und widmen uns dem Streben nach globaler Entwicklung und einer 
allseits gewinnbringenden Zusammenarbeit, die für alle Länder und alle Erdteile enorme 
Fortschritte bewirken kann. Wir erklären erneut, dass jeder Staat die volle und ständige Sou-
veränität über alle seine Reichtümer, natürlichen Ressourcen und wirtschaftlichen Aktivitä-
ten besitzt und frei ausübt. Wir werden die Agenda zum vollen Nutzen aller umsetzen, für 
die heutigen und für die kommenden Generationen. Dabei bekräftigen wir unser Bekenntnis 
zum Völkerrecht und betonen, dass die Agenda in einer Weise umgesetzt werden muss, die 
mit den Rechten und Pflichten der Staaten nach dem Völkerrecht im Einklang steht. 


19. Wir bekräftigen die Bedeutung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie 
der anderen internationalen Instrumente auf dem Gebiet der Menschenrechte und des Völ-
kerrechts. Wir betonen die Verantwortung aller Staaten im Einklang mit der Charta der Ver-
einten Nationen, die Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle ohne irgendeinen Unter-
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schied nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger An-
schauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt, Behinderung oder sonsti-
gem Status zu achten, zu schützen und zu fördern. 


20. Die Verwirklichung der Geschlechtergleichstellung und die Befähigung von Frauen 
und Mädchen zur Selbstbestimmung werden einen entscheidenden Beitrag zu Fortschritten 
bei allen Zielen und Zielvorgaben leisten. Die volle Entfaltung des menschlichen Potenzials 
und eine nachhaltige Entwicklung sind nicht möglich, wenn einer Hälfte der Menschheit die 
vollen Menschenrechte und uneingeschränkte Chancen weiter vorenthalten werden. Frauen 
und Mädchen müssen gleichen Zugang zu hochwertiger Bildung, wirtschaftlichen Ressour-
cen und politischer Teilhabe genießen und über gleiche Chancen wie Männer und Jungen 
auf Beschäftigung, Führungspositionen und bei Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen 
verfügen. Wir werden auf eine beträchtliche Erhöhung der Investitionen zur Überwindung 
des Geschlechtergefälles und zur verstärkten Unterstützung der Institutionen hinarbeiten, die 
sich auf globaler, regionaler und nationaler Ebene mit der Gleichstellung der Geschlechter 
und der Selbstbestimmung der Frauen befassen. Alle Formen der Diskriminierung und der 
Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen werden beseitigt werden, auch durch das Engage-
ment von Männern und Jungen. Die systematische Integration einer Geschlechterperspek-
tive in die Umsetzung der Agenda ist von entscheidender Bedeutung. 


21. Die neuen Ziele und Zielvorgaben werden am 1. Januar 2016 in Kraft treten und unsere 
Entscheidungen in den nächsten 15 Jahren lenken. Wir werden allesamt darauf hinarbeiten, 
die Agenda in unseren eigenen Ländern und auf regionaler und globaler Ebene unter Be-
rücksichtigung der unterschiedlichen nationalen Realitäten, Kapazitäten und Entwicklungs-
stufen und unter Beachtung der nationalen Politiken und Prioritäten umzusetzen. Wir wer-
den den nationalen Spielraum für Politiken zugunsten eines dauerhaften, inklusiven und 
nachhaltigen Wirtschaftswachstums respektieren, insbesondere für die Entwicklungsländer, 
stets im Einklang mit den einschlägigen internationalen Regeln und Verpflichtungen. Wir 
sind uns außerdem der Wichtigkeit der regionalen und subregionalen Dimensionen und der 
regionalen Wirtschaftsintegration und Vernetzung für die nachhaltige Entwicklung bewusst. 
Regionale und subregionale Handlungsrahmen können die wirksame Umsetzung der Politi-
ken für eine nachhaltige Entwicklung in konkrete Maßnahmen auf nationaler Ebene erleich-
tern. 


22. Jedes Land sieht sich in seinem Streben nach nachhaltiger Entwicklung besonderen 
Herausforderungen gegenüber. Die schwächsten Länder und insbesondere die afrikanischen 
Länder, die am wenigsten entwickelten Länder, die Binnenentwicklungsländer und die klei-
nen Inselentwicklungsländer verdienen besondere Aufmerksamkeit, ebenso wie die Länder 
in Konfliktsituationen und Postkonfliktländer. In vielen Ländern mit mittlerem Einkommen 
bestehen ebenfalls ernsthafte Herausforderungen. 


23. Menschen, die verwundbar sind, müssen gestärkt werden. Zu denjenigen, deren Be-
dürfnissen in der Agenda insbesondere Rechnung getragen wird, gehören alle Kinder, Ju-
gendlichen, Menschen mit Behinderungen (von denen mehr als 80 Prozent in Armut leben), 
Menschen mit HIV/Aids, älteren Menschen, indigenen Völker, Flüchtlinge, Binnenvertrie-
benen und Migranten. Wir sind entschlossen, weitere wirksame Maßnahmen in Überein-
stimmung mit dem Völkerrecht zu ergreifen, um Hindernisse und Schranken zu beseitigen, 
verstärkt Unterstützung zu leisten und die besonderen Bedürfnisse der Menschen zu decken, 
die in von komplexen humanitären Notsituationen oder Terrorismus betroffenen Gebieten 
leben. 


24. Wir verpflichten uns, die Armut in allen ihren Formen und Dimensionen zu beenden 
und namentlich die extreme Armut bis 2030 zu beseitigen. Alle Menschen müssen einen 
grundlegenden Lebensstandard genießen, der unter anderem durch Systeme des Sozialschut-
zes gewährleistet wird. Wir sind überdies entschlossen, den Hunger zu beenden und mit 
Vorrang Ernährungssicherheit zu schaffen und alle Formen der Fehlernährung zu beseitigen. 
Wir bekräftigen in dieser Hinsicht die wichtige Rolle und den inklusiven Charakter des Aus-
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schusses für Welternährungssicherheit und begrüßen die Erklärung von Rom über Ernäh-
rung und den dazugehörigen Aktionsrahmen8. Wir werden Ressourcen für die Entwicklung 
ländlicher Gebiete und einer nachhaltigen Landwirtschaft und Fischerei bereitstellen, um 
Kleinbauern, namentlich Bäuerinnen, Hirten und Fischer in den Entwicklungsländern und 
besonders den am wenigsten entwickelten Ländern zu unterstützen. 


25. Wir verpflichten uns, eine inklusive und gleichberechtigte hochwertige Bildung auf 
allen Ebenen zu gewährleisten – frühkindliche, Grund-, Sekundar- und Hochschulbildung 
sowie Fach- und Berufsausbildung. Alle Menschen, ungeachtet ihres Geschlechts, ihres Al-
ters, ihrer Rasse oder ihrer ethnischen Zugehörigkeit, und Menschen mit Behinderungen, 
Migranten, indigene Völker, Kinder und Jugendliche, insbesondere diejenigen in prekären 
Situationen, sollen Zugang zu Möglichkeiten des lebenslangen Lernens haben, damit sie sich 
das Wissen und die Fertigkeiten aneignen können, die sie benötigen, um Chancen zu nutzen 
und uneingeschränkt an der Gesellschaft teilhaben zu können. Wir werden bestrebt sein, 
Kindern und Jugendlichen unter anderem durch sichere Schulen und den Zusammenhalt der 
Gemeinwesen und der Familien ein förderliches Umfeld für die volle Verwirklichung ihrer 
Rechte und Fähigkeiten zu bieten und so unseren Ländern dabei zu helfen, von der demo-
grafischen Dividende zu profitieren. 


26. Zur Förderung der körperlichen und geistigen Gesundheit und des physischen und 
psychischen Wohlergehens sowie zur Verlängerung der Lebenserwartung aller müssen wir 
die allgemeine Gesundheitsversorgung und den Zugang zu hochwertigen Gesundheits-
dienstleistungen verwirklichen. Niemand darf zurückgelassen werden. Wir verpflichten uns 
darauf, die bislang erzielten Fortschritte bei der Verringerung der Sterblichkeitsrate von 
Neugeborenen, Kindern und Müttern zu beschleunigen, indem wir allen diesen vermeidba-
ren Todesfällen bis 2030 ein Ende setzen. Wir verpflichten uns, den allgemeinen Zugang zu 
Diensten im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit sicherzustellen, ein-
schließlich Familienplanung, Information und Aufklärung. Wir werden ebenso das Fort-
schrittstempo bei der Bekämpfung von Malaria, HIV/Aids, Tuberkulose, Hepatitis, Ebola 
und anderen übertragbaren Krankheiten und Epidemien beschleunigen, unter anderem in-
dem wir der wachsenden antimikrobiellen Resistenz und dem Problem der unbehandelten 
Krankheiten begegnen, von dem die Entwicklungsländer betroffen sind. Wir verpflichten 
uns zur Prävention und Behandlung nichtübertragbarer Krankheiten, einschließlich Verhal-
tens-, Entwicklungs- und neurologischer Störungen, die ein großes Problem für die nachhal-
tige Entwicklung darstellen. 


27. Wir werden uns bemühen, solide wirtschaftliche Grundlagen für alle Länder zu schaf-
fen. Ein dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum ist eine wesentliche 
Voraussetzung für Wohlstand. Dies wird allerdings nur dann möglich sein, wenn Reichtum 
geteilt und Einkommensungleichheit bekämpft wird. Wir werden darauf hinwirken, dyna-
mische, nachhaltige, innovative und die Menschen in den Mittelpunkt stellende Volkswirt-
schaften aufzubauen und insbesondere die Jugendbeschäftigung und die wirtschaftliche 
Selbstbestimmung der Frauen zu fördern sowie menschenwürdige Arbeit für alle zu gewähr-
leisten. Wir werden die Zwangsarbeit und den Menschenhandel abschaffen und der Kinder-
arbeit in allen ihren Formen ein Ende setzen. Eine gesunde und gut ausgebildete Erwerbs-
bevölkerung, die über das Wissen und die Fertigkeiten verfügt, die für ein produktives und 
erfüllendes Arbeitsleben und die volle Teilhabe an der Gesellschaft notwendig sind, kommt 
allen Ländern zugute. Wir werden die Produktionskapazitäten der am wenigsten entwickel-
ten Länder in allen Sektoren stärken, einschließlich durch Strukturwandel. Wir werden Po-
litiken beschließen, um die Produktionskapazitäten, die Produktivität und die produktive 
Beschäftigung zu erhöhen, die finanzielle Inklusion auszuweiten, die Entwicklung einer 
nachhaltigen Land-, Weide- und Fischereiwirtschaft zu verstärken, die nachhaltige industri-
elle Entwicklung zu steigern, den allgemeinen Zugang zu einer bezahlbaren, verlässlichen, 


8 World Health Organization, Dokument EB 136/8, Anlagen I und II. 
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nachhaltigen und modernen Energieversorgung zu erweitern, nachhaltige Verkehrssysteme 
auszubauen und eine qualitativ hochwertige und belastbare Infrastruktur zu schaffen. 


28. Wir verpflichten uns, die Art und Weise, in der unsere Gesellschaften Güter und 
Dienstleistungen produzieren und konsumieren, grundlegend zu verändern. Die Regierun-
gen, die internationalen Organisationen, die Unternehmen und anderen nichtstaatlichen Ak-
teure wie auch jeder Einzelne müssen zur Veränderung nicht nachhaltiger Konsum- und 
Produktionsmuster beitragen, unter anderem durch die Mobilisierung finanzieller und tech-
nischer Hilfe aus allen Quellen, um die wissenschaftlichen, technologischen und Innovati-
onskapazitäten der Entwicklungsländer im Hinblick auf den Übergang zu nachhaltigeren 
Konsum- und Produktionsmustern zu stärken. Wir befürworten die Durchführung des Zehn-
jahres-Programmrahmens für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster. Alle Länder, an 
der Spitze die entwickelten Länder, ergreifen diesbezügliche Maßnahmen, unter Berück-
sichtigung des Entwicklungsstands und der Kapazitäten der Entwicklungsländer. 


29. Wir sind uns des positiven Beitrags der Migranten zu inklusivem Wachstum und nach-
haltiger Entwicklung bewusst. Wir sind uns außerdem dessen bewusst, dass die internatio-
nale Migration eine mehrdimensionale Realität von großer Bedeutung für die Entwicklung 
der Herkunfts-, Transit- und Zielländer ist, die kohärente und umfassende Antworten erfor-
dert. Wir werden auf internationaler Ebene zusammenarbeiten, um eine sichere, geordnete 
und reguläre Migration zu gewährleisten, bei der die Menschenrechte uneingeschränkt ge-
achtet werden und Migranten, ungeachtet ihres Migrationsstatus, Flüchtlinge und Binnen-
vertriebene eine humane Behandlung erfahren. Diese Zusammenarbeit soll außerdem die 
Resilienz der Gemeinwesen stärken, die Flüchtlinge aufnehmen, insbesondere in den Ent-
wicklungsländern. Wir unterstreichen das Recht der Migranten, in das Land ihrer Staatsan-
gehörigkeit zurückzukehren, und weisen darauf hin, dass die Staaten die ordnungsgemäße 
Aufnahme ihrer rückkehrenden Staatsangehörigen gewährleisten müssen. 


30. Die Staaten werden nachdrücklich aufgefordert, mit dem Völkerrecht und der Charta 
der Vereinten Nationen nicht im Einklang stehende einseitige Wirtschafts-, Finanz- oder 
Handelsmaßnahmen, die der vollen Verwirklichung der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung, insbesondere in den Entwicklungsländern, im Wege stehen, weder zu erlassen 
noch anzuwenden. 


31. Wir erkennen an, dass das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Kli-
maänderungen9 das zentrale internationale zwischenstaatliche Forum für Verhandlungen 
über die globale Antwort auf den Klimawandel ist. Wir sind entschlossen, entschieden gegen 
die vom Klimawandel und von der Umweltzerstörung ausgehende Bedrohung vorzugehen. 
Der globale Charakter des Klimawandels erfordert eine möglichst breite internationale Zu-
sammenarbeit, die darauf abzielt, die Reduzierung der globalen Treibhausgasemissionen zu 
beschleunigen und die Anpassung an die nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels an-
zugehen. Wir verweisen mit großer Sorge auf die beträchtliche Lücke zwischen dem Ge-
samteffekt der von den Vertragsparteien abgegebenen Zusagen zur Reduzierung der jährli-
chen globalen Treibhausgasemissionen bis 2020 und der Gesamtheit der Emissionspfade, 
bei denen noch die Wahrscheinlichkeit besteht, den Anstieg der globalen Durchschnittstem-
peratur auf unter 2 Grad Celsius zu halten oder auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustri-
ellen Niveau zu begrenzen. 


32. Mit Blick auf die einundzwanzigste Tagung der Konferenz der Vertragsparteien in 
Paris unterstreichen wir, dass sich alle Staaten verpflichtet haben, auf eine ambitionierte und 
universelle Klimaübereinkunft hinzuarbeiten. Wir bekräftigen, dass das Protokoll oder an-
dere Rechtsinstrument oder vereinbarte Ergebnis mit Rechtskraft nach dem Übereinkom-


9 United Nations, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1993 
II S. 1783; LGBl. 1995 Nr. 118; öBGBl. Nr. 414/1994; AS 1994 1052. 
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men, das für alle Parteien gilt, in ausgewogener Weise unter anderem die Fragen der Ab-
schwächung, der Anpassung, der Finanzierung, der Technologieentwicklung und des Tech-
nologietransfers sowie des Kapazitätsaufbaus und der Transparenz der Maßnahmen und der 
Unterstützung behandeln soll. 


33. Wir sind uns dessen bewusst, dass die soziale und wirtschaftliche Entwicklung vom 
nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen der Erde abhängt. Wir sind daher ent-
schlossen, die Ozeane und Meere, die Süßwasserressourcen sowie die Wälder, Berge und
Trockengebiete zu erhalten und nachhaltig zu nutzen und die biologische Vielfalt, die Öko-
systeme und die wildlebenden Tiere und Pflanzen zu schützen. Wir sind außerdem ent-
schlossen, den nachhaltigen Tourismus zu fördern, gegen Wasserknappheit und Wasserver-
schmutzung anzugehen, die Zusammenarbeit im Hinblick auf Wüstenbildung, Staubstürme, 
Landverödung und Dürre zu stärken und die Resilienz und die Katastrophenvorsorge zu för-
dern. In dieser Hinsicht sehen wir der dreizehnten Tagung der Konferenz der Vertragspar-
teien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt in Mexiko mit Interesse entgegen. 


34. Wir sind uns dessen bewusst, dass eine nachhaltige Stadtentwicklung und ein nach-
haltiges Stadtmanagement von entscheidender Bedeutung für die Lebensqualität unserer Be-
völkerung sind. Wir werden mit den lokalen Behörden und Gemeinwesen bei der Erneue-
rung und Planung unserer Städte und Siedlungen zusammenarbeiten, um den Zusammenhalt 
der Gemeinwesen und die persönliche Sicherheit zu fördern und Innovation und Beschäfti-
gung anzuregen. Wir werden die negativen Auswirkungen urbaner Aktivitäten und gesund-
heits- und umweltschädlicher Chemikalien reduzieren, unter anderem durch den umweltge-
rechten Umgang mit Chemikalien und deren sichere Verwendung, die Abfallreduzierung 
und -wiederverwertung und die effizientere Nutzung von Wasser und Energie. Wir werden 
darauf hinarbeiten, die Auswirkungen der Städte auf das globale Klimasystem so gering wie 
möglich zu halten. Wir werden außerdem den Bevölkerungstrends und -prognosen in unse-
ren nationalen Strategien und Politiken für die ländliche und städtische Entwicklung Rech-
nung tragen. Wir sehen der bevorstehenden Konferenz der Vereinten Nationen über Woh-
nungswesen und nachhaltige Stadtentwicklung in Quito mit Interesse entgegen. 


35. Nachhaltige Entwicklung kann ohne Frieden und Sicherheit nicht verwirklicht wer-
den, und Frieden und Sicherheit sind ohne nachhaltige Entwicklung bedroht. Die neue 
Agenda trägt der Notwendigkeit Rechnung, friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaf-
ten aufzubauen, die gleichen Zugang zur Justiz gewährleisten und die auf der Achtung der 
Menschenrechte (einschließlich des Rechts auf Entwicklung), wirksamer Rechtsstaatlichkeit 
und guter Regierungsführung auf allen Ebenen sowie auf transparenten, leistungsfähigen 
und rechenschaftspflichtigen Institutionen gründen. Die Agenda berücksichtigt die Fakto-
ren, die Gewalt, Unsicherheit und Ungerechtigkeit schüren, wie etwa Ungleichheit, Korrup-
tion, schlechte Regierungsführung und illegale Finanz- und Waffenströme. Wir müssen un-
sere Anstrengungen zur Beilegung oder Verhütung von Konflikten und zur Unterstützung 
von Postkonfliktländern verdoppeln und dabei unter anderem sicherstellen, dass Frauen in 
der Friedenskonsolidierung und Staatsbildung eine Rolle übernehmen. Wir fordern, dass 
weitere wirksame Maßnahmen im Einklang mit dem Völkerrecht ergriffen werden, um die 
Hindernisse für die volle Verwirklichung des Rechts der unter kolonialer und ausländischer 
Besetzung lebenden Völker auf Selbstbestimmung zu beseitigen, die ihre wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung sowie ihre Umwelt weiterhin beeinträchtigen. 


36. Wir verpflichten uns, die interkulturelle Verständigung, Toleranz, gegenseitige Ach-
tung und ein Ethos der Weltbürgerschaft und der geteilten Verantwortung zu fördern. Wir 
sind uns der natürlichen und kulturellen Vielfalt der Welt bewusst und erkennen an, dass 
alle Kulturen und Zivilisationen zur nachhaltigen Entwicklung beitragen können und sie in 
entscheidendem Maße ermöglichen. 


37. Auch der Sport ist ein wichtiger Ermöglicher nachhaltiger Entwicklung. Wir anerken-
nen den zunehmenden Beitrag des Sports zur Verwirklichung von Entwicklung und Frieden, 
indem er Toleranz und Respekt fördert, zur Stärkung der Frauen, der jungen Menschen, des 
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Einzelnen und der Gemeinschaft und zu den Zielen der Gesundheit, der Bildung und der 
sozialen Inklusion. 


38. Im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen bekräftigen wir erneut die Not-
wendigkeit, die territoriale Unversehrtheit und politische Unabhängigkeit der Staaten zu 
achten. 


Umsetzungsmittel 


39. Der Umfang und der ambitionierte Charakter der neuen Agenda erfordern eine mit 
neuem Leben erfüllte Globale Partnerschaft, um ihre Umsetzung zu gewährleisten. Darauf 
verpflichten wir uns uneingeschränkt. Diese Partnerschaft wird in einem Geist der globalen 
Solidarität wirken, insbesondere der Solidarität mit den Ärmsten und mit Menschen in pre-
kären Situationen. Sie wird ein intensives globales Engagement zur Unterstützung der Um-
setzung aller Ziele und Zielvorgaben erleichtern, indem sie die Regierungen, den Privatsek-
tor, die Zivilgesellschaft, das System der Vereinten Nationen und andere Akteure zusam-
menbringt und alle verfügbaren Ressourcen mobilisiert. 


40. Die unter Ziel 17 und unter jedem anderen Ziel für nachhaltige Entwicklung aufge-
führten Zielvorgaben für die Umsetzungsmittel sind von entscheidender Bedeutung für die 
Verwirklichung unserer Agenda und sind ebenso wichtig wie die anderen Ziele und Zielvor-
gaben. Die Agenda, einschließlich der Ziele für nachhaltige Entwicklung, kann im Rahmen 
einer neu belebten Globalen Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung umgesetzt werden, 
unterstützt von den konkreten Politiken und Maßnahmen, die im Ergebnisdokument der vom 
13. bis 16. Juli 2015 in Addis Abeba abgehaltenen dritten Internationalen Konferenz über 
Entwicklungsfinanzierung beschrieben sind. Wir begrüßen, dass sich die Generalversamm-
lung die Aktionsagenda von Addis Abeba10 zu eigen gemacht hat, die einen integralen Be-
standteil der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung darstellt. Wir sind uns dessen be-
wusst, dass die volle Umsetzung der Aktionsagenda von Addis Abeba für die Verwirkli-
chung der Ziele für nachhaltige Entwicklung und der dazugehörigen Zielvorgaben von aus-
schlaggebender Bedeutung ist. 


41. Wir sind uns dessen bewusst, dass jedes Land die Hauptverantwortung für seine eigene 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung trägt. Die neue Agenda befasst sich mit den für die 
Umsetzung der Ziele und Zielvorgaben erforderlichen Mitteln. Wir stellen fest, dass dazu 
die Mobilisierung von Finanzmitteln und der Aufbau von Kapazitäten ebenso gehören wie 
der Transfer umweltfreundlicher Technologien in die Entwicklungsländer zu gegenseitig 
vereinbarten günstigen Bedingungen, einschließlich Konzessions- und Vorzugsbedingun-
gen. Die öffentliche Finanzierung auf nationaler wie auch internationaler Ebene wird eine 
wesentliche Rolle bei der Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen und öffentlicher 
Güter und bei der Mobilisierung anderer Finanzquellen spielen. Wir sind uns der Rolle be-
wusst, die der breitgefächerte Privatsektor – von Kleinstunternehmen über Genossenschaf-
ten bis zu multinationalen Unternehmen – sowie die Organisationen der Zivilgesellschaft 
und philanthropische Organisationen bei der Umsetzung der neuen Agenda spielen werden. 


42. Wir unterstützen die Durchführung aller einschlägigen Strategien und Aktionspro-
gramme, darunter die Erklärung und das Aktionsprogramm von Istanbul11, die Beschleunig-
ten Aktionsmodalitäten für die kleinen Inselentwicklungsländer (Samoa-Pfad)12 und das 
Wiener Aktionsprogramm für die Binnenentwicklungsländer für die Dekade 2014-202413, 


10 Die von der Generalversammlung am 27. Juli 2015 angenommene Aktionsagenda von Addis Abeba der 
dritten Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung (Resolution 69/313, Anlage). 
11 Report of the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, Istanbul, Turkey, 
9–13 May 2011 (A/CONF.219/7), Kap. I und II. 
12 Resolution 69/15, Anlage. 
13 Resolution 69/137, Anlage II. 
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und erklären erneut, wie wichtig es ist, die Agenda 2063 der Afrikanischen Union und das 
Programm der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas14 zu unterstützen, die alle 
mit der neuen Agenda untrennbar verbunden sind. Wir sind uns der großen Herausforderung 
bewusst, die die Herbeiführung dauerhaften Friedens und nachhaltiger Entwicklung in Län-
dern in Konflikt- und Postkonfliktsituationen darstellt. 


43. Wir betonen, dass die internationale öffentliche Finanzierung eine wichtige Ergänzung 
zu den Bemühungen der Länder um die Mobilisierung inländischer öffentlicher Mittel dar-
stellt, besonders in den ärmsten und schwächsten Ländern mit begrenzten inländischen Res-
sourcen. Eine wichtige Rolle der internationalen öffentlichen Finanzierung, einschließlich 
der öffentlichen Entwicklungshilfe, besteht darin, dass sie die Mobilisierung zusätzlicher 
Mittel aus anderen öffentlichen und privaten Quellen ermöglicht. Die Geber öffentlicher 
Entwicklungshilfe bekräftigen ihre jeweiligen Zusagen, einschließlich der von vielen entwi-
ckelten Länder eingegangenen Verpflichtung, die Zielvorgabe von 0,7 Prozent ihres Brutto-
nationaleinkommens für die öffentliche Entwicklungshilfe zugunsten der Entwicklungslän-
der und 0,15 bis 0,2 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens zugunsten der am wenigsten 
entwickelten Länder zu erreichen. 


44. Wir erkennen an, wie wichtig es ist, dass die internationalen Finanzinstitutionen im 
Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat den politischen Spielraum jedes Landes, insbeson-
dere der Entwicklungsländer, respektieren. Wir verpflichten uns erneut, die Mitsprache und 
Mitwirkung der Entwicklungsländer – einschließlich der afrikanischen Länder, der am we-
nigsten entwickelten Länder, der Binnenentwicklungsländer, der kleinen Inselentwicklungs-
länder und der Länder mit mittlerem Einkommen – bei den internationalen wirtschaftlichen 
Entscheidungs- und Normsetzungsprozessen und im Rahmen der globalen wirtschaftlichen 
Ordnungspolitik zu erweitern und zu verstärken. 


45. Wir erkennen außerdem die wesentliche Rolle an, die die nationalen Parlamente durch 
ihre Gesetzgebung und die Verabschiedung von Haushaltsplänen spielen, sowie ihre Rolle 
bei der Gewährleistung der Rechenschaftspflicht für die wirksame Umsetzung der von uns 
eingegangenen Verpflichtungen. Die Regierungen und öffentlichen Institutionen werden bei 
der Umsetzung auch mit den regionalen und lokalen Behörden, subregionalen Institutionen, 
internationalen Institutionen, Hochschulen, philanthropischen Organisationen, Freiwilligen-
gruppen und anderen eng zusammenarbeiten. 


46. Wir unterstreichen die wichtige Rolle und den komparativen Vorteil eines mit ausrei-
chenden Mitteln ausgestatteten, relevanten, kohärenten, effizienten und wirksamen Systems 
der Vereinten Nationen bei der Unterstützung der Erreichung der Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung und der nachhaltigen Entwicklung selbst. Wir unterstreichen, wie wichtig die Stär-
kung der nationalen Eigen- und Führungsverantwortung der Länder ist, bekunden jedoch 
gleichzeitig unsere Unterstützung für den laufenden Dialog innerhalb des Wirtschafts- und 
Sozialrats über die längerfristige Positionierung des Entwicklungssystems der Vereinten Na-
tionen im Kontext dieser Agenda. 


Weiterverfolgung und Überprüfung 


47. Unsere Regierungen tragen die Hauptverantwortung für die auf nationaler, regionaler 
und globaler Ebene erfolgende Weiterverfolgung und Überprüfung der bei der Umsetzung 
der Ziele und Zielvorgaben im Laufe der nächsten fünfzehn Jahre erzielten Fortschritte. Um 
unserer Rechenschaftspflicht gegenüber unseren Bürgern nachzukommen, werden wir für 
eine systematische Weiterverfolgung und Überprüfung auf den verschiedenen Ebenen sor-
gen, wie in dieser Agenda und der Aktionsagenda von Addis Abeba festgelegt. Das hoch-


14 A/57/304, Anlage. 


12/38 







 
 


 


   
  


 
        


 
  


 
   


 
   


 


   
 


  
 


 
  


 
 


 
 


     
 
 


  


    
 


  
   


   


  
   


  
       


 
    


  


   
         


  
 


  


Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


rangige politische Forum unter der Schirmherrschaft der Generalversammlung und des Wirt-
schafts- und Sozialrats wird die zentrale Aufsichtsfunktion für die Weiterverfolgung und 
Überprüfung auf globaler Ebene innehaben. 


48. Zur Unterstützung dieser Arbeit werden derzeit Indikatoren erarbeitet. Es bedarf hoch-
wertiger, zugänglicher, aktueller und zuverlässiger aufgeschlüsselter Daten, um die Fort-
schritte zu messen und sicherzustellen, dass niemand zurückgelassen wird. Solche Daten 
sind von grundlegender Bedeutung für die Entscheidungsfindung. Nach Möglichkeit sollen 
Daten und Informationen bereits vorhandener Berichterstattungsmechanismen verwendet 
werden. Wir vereinbaren, unsere Anstrengungen zur Stärkung der statistischen Kapazitäten 
in den Entwicklungsländern und insbesondere in den afrikanischen Ländern, den am we-
nigsten entwickelten Ländern, den Binnenentwicklungsländern, den kleinen Inselentwick-
lungsländern und den Ländern mit mittlerem Einkommen zu intensivieren. Wir verpflichten 
uns, umfassendere Fortschrittsmaße zu erarbeiten, die das Bruttoinlandsprodukt ergänzen. 


Ein Aufruf zum Handeln, um unsere Welt zu verändern 


49. Vor siebzig Jahren kam eine frühere Generation von Staatslenkern zusammen, um die 
Vereinten Nationen zu gründen. Auf den Trümmern von Krieg und Zwietracht errichteten 
sie diese Organisation und formten die ihr zugrunde liegenden Werte des Friedens, des Di-
alogs und der internationalen Zusammenarbeit. Diese Werte haben in der Charta der Ver-
einten Nationen ihren höchsten Ausdruck gefunden. 


50. Auch wir treffen heute eine Entscheidung von großer historischer Bedeutung. Wir be-
schließen, eine bessere Zukunft für alle Menschen zu schaffen, darunter Millionen Men-
schen, denen bislang die Chance versagt geblieben ist, ein menschenwürdiges, würdevolles 
und erfülltes Leben zu führen und ihr menschliches Potenzial voll zu entfalten. Wir können 
die erste Generation sein, der es gelingt, Armut zu beseitigen, und gleichzeitig vielleicht die 
letzte Generation, die noch die Chance hat, unseren Planeten zu retten. Wenn es uns gelingt, 
unsere Ziele zu verwirklichen, werden wir die Welt im Jahr 2030 zum Besseren verändert 
haben. 


51. Die heute von uns verkündete Agenda für das globale Handeln während der nächsten 
fünfzehn Jahre ist eine Charta für die Menschen und den Planeten im 21. Jahrhundert. Kinder 
und junge Frauen und Männer sind entscheidende Träger des Wandels und werden in den 
neuen Zielen eine Plattform finden, um unerschöpfliches Potenzial für Aktivismus zur 
Schaffung einer besseren Welt einzusetzen. 


52. „Wir, die Völker“ sind die berühmten ersten Worte der Charta der Vereinten Nationen. 
Wir, die Völker, sind es auch, die sich heute auf den Weg in das Jahr 2030 machen. Auf 
diesem Weg werden uns die Regierungen und Parlamente, das System der Vereinten Natio-
nen und andere internationale Institutionen, lokale Behörden, indigene Völker, die Zivilge-
sellschaft, die Wirtschaft und der Privatsektor, die Wissenschaft und die Hochschulen be-
gleiten – und die gesamte Menschheit. Millionen von Menschen haben bereits an dieser 
Agenda mitgewirkt und werden sie sich zu eigen machen. Sie ist eine Agenda der Menschen, 
von Menschen und für die Menschen – und dies, so sind wir überzeugt, wird die Garantie 
für ihren Erfolg sein. 


53. Die Zukunft der Menschheit und unseres Planeten liegt in unseren Händen. Sie liegt 
auch in den Händen der jüngeren Generation von heute, die die Fackel an die künftigen 
Generationen weiterreichen wird. Wir haben den Weg zur nachhaltigen Entwicklung vorge-
zeichnet; es wird an uns allen liegen, dafür zu sorgen, dass die Reise erfolgreich ist und die 
erzielten Fortschritte unumkehrbar sind. 
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung 


54. Nach einem allen offenstehenden Prozess zwischenstaatlicher Verhandlungen und auf 
der Grundlage des Vorschlags der Offenen Arbeitsgruppe über die Ziele für eine nachhaltige 
Entwicklung15, dessen Einleitung die Ziele in einen Kontext setzt, haben wir die nachstehend 
aufgeführten Ziele und Zielvorgaben vereinbart. 


55. Die Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung sind integriert und unteilbar, 
global ausgerichtet und universell anwendbar, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Realitäten, Kapazitäten und Entwicklungsstufen der einzelnen Länder und unter Beachtung 
der nationalen Politiken und Prioritäten. Die Zielvorgaben sind Ausdruck globaler Bestre-
bungen, wobei jede Regierung ausgerichtet an der globalen Ambition, jedoch unter Berück-
sichtigung der nationalen Gegebenheiten ihre eigenen nationalen Zielvorgaben festlegt. Jede 
Regierung wird außerdem beschließen, wie die globalen Bestrebungen der Zielvorgaben in 
die nationalen Planungsprozesse, Politiken und Strategien einfließen sollen. Es ist wichtig, 
die Verbindung zwischen der nachhaltigen Entwicklung und anderen im Gang befindlichen 
einschlägigen Prozessen im Wirtschafts-, Sozial- und Umweltbereich zu berücksichtigen. 


56. Wir beschließen diese Ziele und Zielvorgaben eingedenk der Tatsache, dass sich jedes 
Land bei der Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung eigenen Herausforderungen ge-
genübersieht, und wir unterstreichen die besonderen Herausforderungen, mit denen die 
schwächsten Länder und vor allem die afrikanischen Länder, die am wenigsten entwickelten 
Länder, die Binnenentwicklungsländer und die kleinen Inselentwicklungsländer konfrontiert 
sind, sowie die spezifischen Herausforderungen, vor die die Länder mit mittlerem Einkom-
men gestellt sind. Länder in Konfliktsituationen bedürfen ebenfalls besonderer Aufmerk-
samkeit. 


57. Wir sind uns dessen bewusst, dass für mehrere der Zielvorgaben nach wie vor keine 
Basisdaten verfügbar sind, und rufen zu mehr Unterstützung für eine bessere Datenerhebung 
und verstärkten Kapazitätsaufbau in den Mitgliedstaaten auf, mit dem Ziel, nationale und 
globale Basisdaten zu erheben, wo es solche bisher nicht gibt. Wir verpflichten uns, diesem 
Defizit im Bereich der Datenerhebung abzuhelfen, um eine bessere Grundlage für die Mes-
sung der Fortschritte zu haben, insbesondere bei denjenigen der nachstehend aufgeführten 
Zielvorgaben, bei denen keine klaren numerischen Werte vorgegeben sind. 


58. Wir befürworten die von den Staaten in anderen Foren unternommenen Anstrengun-
gen, zentrale Fragen anzugehen, die die Umsetzung unserer Agenda möglicherweise behin-
dern könnten, und wir respektieren die unabhängigen Mandate dieser Prozesse. Es ist unsere 
Absicht, dass die Agenda und ihre Umsetzung diese anderen Prozesse und die in deren Rah-
men getroffenen Beschlüsse unterstützen und unbeeinträchtigt lassen. 


59. Wir sind uns dessen bewusst, dass jedes Land je nach seinen nationalen Gegebenheiten 
und Prioritäten über verschiedene Ansätze, Visionen, Modelle und Instrumente verfügt, um 
eine nachhaltige Entwicklung herbeizuführen, und wir erklären erneut, dass der Planet Erde 
und seine Ökosysteme unsere gemeinsame Heimat sind und dass „Mutter Erde“ in einer 
Reihe von Ländern und Regionen ein gängiger Ausdruck ist. 


15 Enthalten in dem Bericht der Offenen Arbeitsgruppe der Generalversammlung über die Ziele für eine 
nachhaltige Entwicklung (A/68/970 und Corr.1; siehe auch A/68/970/Add.1-3). 
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Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


Ziele für nachhaltige Entwicklung 


Ziel 1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden 


Ziel 2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernäh-
rung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern 


Ziel 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten 
und ihr Wohlergehen fördern 


Ziel 4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten 
und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern 


Ziel 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen 
zur Selbstbestimmung befähigen 


Ziel 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sa-
nitärversorgung für alle gewährleisten 


Ziel 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner 
Energie für alle sichern 


Ziel 8. Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, pro-
duktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle för-
dern 


Ziel 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und nach-
haltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen 


Ziel 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern 


Ziel 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nach-
haltig gestalten 


Ziel 12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen 


Ziel 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und sei-
ner Auswirkungen ergreifen* 


Ziel 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Ent-
wicklung erhalten und nachhaltig nutzen 


Ziel 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige 
Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung 
bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Ver-
lust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen 


Ziel 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Ent-
wicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen 
und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutio-
nen auf allen Ebenen aufbauen 


Ziel 17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhal-
tige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen 


* In Anerkennung dessen, dass das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Kli-
maänderungen das zentrale internationale zwischenstaatliche Forum für Verhandlungen über 
die globale Antwort auf den Klimawandel ist. 
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


Ziel 1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden 


1.1 Bis 2030 die extreme Armut – gegenwärtig definiert als der Anteil der Menschen, die 
mit weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag auskommen müssen – für alle Menschen überall auf 
der Welt beseitigen 


1.2 Bis 2030 den Anteil der Männer, Frauen und Kinder jeden Alters, die in Armut in all 
ihren Dimensionen nach der jeweiligen nationalen Definition leben, mindestens um die 
Hälfte senken 


1.3 Den nationalen Gegebenheiten entsprechende Sozialschutzsysteme und -maßnahmen 
für alle umsetzen, einschließlich eines Basisschutzes, und bis 2030 eine breite Versorgung 
der Armen und Schwachen erreichen 


1.4 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Männer und Frauen, insbesondere die Armen und 
Schwachen, die gleichen Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen sowie Zugang zu grundle-
genden Diensten, Grundeigentum und Verfügungsgewalt über Grund und Boden und sons-
tigen Vermögensformen, Erbschaften, natürlichen Ressourcen, geeigneten neuen Technolo-
gien und Finanzdienstleistungen einschließlich Mikrofinanzierung haben 


1.5 Bis 2030 die Widerstandsfähigkeit der Armen und der Menschen in prekären Situati-
onen erhöhen und ihre Exposition und Anfälligkeit gegenüber klimabedingten Extremereig-
nissen und anderen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Schocks und Katastrophen 
verringern 


1.a Eine erhebliche Mobilisierung von Ressourcen aus einer Vielzahl von Quellen ge-
währleisten, einschließlich durch verbesserte Entwicklungszusammenarbeit, um den Ent-
wicklungsländern und insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern ausreichende 
und berechenbare Mittel für die Umsetzung von Programmen und Politiken zur Beendigung 
der Armut in all ihren Dimensionen bereitzustellen 


1.b Auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene solide politische Rahmen auf der 
Grundlage armutsorientierter und geschlechtersensibler Entwicklungsstrategien schaffen, 
um beschleunigte Investitionen in Maßnahmen zur Beseitigung der Armut zu unterstützen 


Ziel 2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere 
Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern 


2.1 Bis 2030 den Hunger beenden und sicherstellen, dass alle Menschen, insbesondere die 
Armen und Menschen in prekären Situationen, einschließlich Kleinkindern, ganzjährig Zu-
gang zu sicheren, nährstoffreichen und ausreichenden Nahrungsmitteln haben 


2.2 Bis 2030 alle Formen der Fehlernährung beenden, einschließlich durch Erreichung der 
international vereinbarten Zielvorgaben in Bezug auf Wachstumshemmung und Auszehrung 
bei Kindern unter 5 Jahren bis 2025, und den Ernährungsbedürfnissen von heranwachsenden 
Mädchen, schwangeren und stillenden Frauen und älteren Menschen Rechnung tragen 


2.3 Bis 2030 die landwirtschaftliche Produktivität und die Einkommen von kleinen Nah-
rungsmittelproduzenten, insbesondere von Frauen, Angehörigen indigener Völker, landwirt-
schaftlichen Familienbetrieben, Weidetierhaltern und Fischern, verdoppeln, unter anderem 
durch den sicheren und gleichberechtigten Zugang zu Grund und Boden, anderen Produkti-
onsressourcen und Betriebsmitteln, Wissen, Finanzdienstleistungen, Märkten sowie Mög-
lichkeiten für Wertschöpfung und außerlandwirtschaftliche Beschäftigung 


2.4 Bis 2030 die Nachhaltigkeit der Systeme der Nahrungsmittelproduktion sicherstellen 
und resiliente landwirtschaftliche Methoden anwenden, die die Produktivität und den Ertrag 
steigern, zur Erhaltung der Ökosysteme beitragen, die Anpassungsfähigkeit an Klimaände-
rungen, extreme Wetterereignisse, Dürren, Überschwemmungen und andere Katastrophen 
erhöhen und die Flächen- und Bodenqualität schrittweise verbessern 
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Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


2.5 Bis 2020 die genetische Vielfalt von Saatgut, Kulturpflanzen sowie Nutz- und Haus-
tieren und ihren wildlebenden Artverwandten bewahren, unter anderem durch gut verwaltete 
und diversifizierte Saatgut- und Pflanzenbanken auf nationaler, regionaler und internationa-
ler Ebene, und den Zugang zu den Vorteilen aus der Nutzung der genetischen Ressourcen 
und des damit verbundenen traditionellen Wissens sowie die ausgewogene und gerechte 
Aufteilung dieser Vorteile fördern, wie auf internationaler Ebene vereinbart 


2.a Die Investitionen in die ländliche Infrastruktur, die Agrarforschung und landwirt-
schaftliche Beratungsdienste, die Technologieentwicklung sowie Genbanken für Pflanzen 
und Nutztiere erhöhen, unter anderem durch verstärkte internationale Zusammenarbeit, um 
die landwirtschaftliche Produktionskapazität in den Entwicklungsländern und insbesondere 
den am wenigsten entwickelten Ländern zu verbessern 


2.b Handelsbeschränkungen und -verzerrungen auf den globalen Agrarmärkten korrigie-
ren und verhindern, unter anderem durch die parallele Abschaffung aller Formen von 
Agrarexportsubventionen und aller Exportmaßnahmen mit gleicher Wirkung im Einklang 
mit dem Mandat der Doha-Entwicklungsrunde 


2.c Maßnahmen zur Gewährleistung des reibungslosen Funktionierens der Märkte für 
Nahrungsmittelrohstoffe und ihre Derivate ergreifen und den raschen Zugang zu Marktin-
formationen, unter anderem über Nahrungsmittelreserven, erleichtern, um zur Begrenzung 
der extremen Schwankungen der Nahrungsmittelpreise beizutragen 


Ziel 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr 
Wohlergehen fördern 


3.1 Bis 2030 die weltweite Müttersterblichkeit auf unter 70 je 100.000 Lebendgeburten 
senken 


3.2 Bis 2030 den vermeidbaren Todesfällen bei Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren 
ein Ende setzen, mit dem von allen Ländern zu verfolgenden Ziel, die Sterblichkeit bei Neu-
geborenen mindestens auf 12 je 1.000 Lebendgeburten und bei Kindern unter 5 Jahren min-
destens auf 25 je 1.000 Lebendgeburten zu senken 


3.3 Bis 2030 die Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien und die vernachlässigten Tro-
penkrankheiten beseitigen und Hepatitis, durch Wasser übertragene Krankheiten und andere 
übertragbare Krankheiten bekämpfen 


3.4 Bis 2030 die vorzeitige Sterblichkeit aufgrund von nichtübertragbaren Krankheiten 
durch Prävention und Behandlung um ein Drittel senken und die psychische Gesundheit und 
das Wohlergehen fördern 


3.5 Die Prävention und Behandlung des Substanzmissbrauchs, namentlich des Suchtstoff-
missbrauchs und des schädlichen Gebrauchs von Alkohol, verstärken 


3.6 Bis 2020 die Zahl der Todesfälle und Verletzungen infolge von Straßenverkehrsunfäl-
len weltweit halbieren 


3.7 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sexual- und reproduktionsmedizinischer Versor-
gung, einschließlich Familienplanung, Information und Aufklärung, und die Einbeziehung 
der reproduktiven Gesundheit in nationale Strategien und Programme gewährleisten 


3.8 Die allgemeine Gesundheitsversorgung, einschließlich der Absicherung gegen finan-
zielle Risiken, den Zugang zu hochwertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten und den 
Zugang zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimit-
teln und Impfstoffen für alle erreichen 


3.9 Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemika-
lien und der Verschmutzung und Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden erheblich 
verringern 
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


3.a Die Durchführung des Rahmenübereinkommens der Weltgesundheitsorganisation zur 
Eindämmung des Tabakgebrauchs in allen Ländern in geeigneter Weise stärken 


3.b Forschung und Entwicklung zu Impfstoffen und Medikamenten für übertragbare und 
nichtübertragbare Krankheiten, von denen hauptsächlich Entwicklungsländer betroffen sind, 
unterstützen, den Zugang zu bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen 
gewährleisten, im Einklang mit der Erklärung von Doha über das TRIPS-Übereinkommen 
und die öffentliche Gesundheit, die das Recht der Entwicklungsländer bekräftigt, die Be-
stimmungen in dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geisti-
gen Eigentums über Flexibilitäten zum Schutz der öffentlichen Gesundheit voll auszuschöp-
fen, und insbesondere den Zugang zu Medikamenten für alle zu gewährleisten 


3.c Die Gesundheitsfinanzierung und die Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung und Bin-
dung von Gesundheitsfachkräften in den Entwicklungsländern und insbesondere in den am 
wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselentwicklungsländern deutlich erhö-
hen 


3.d Die Kapazitäten aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, in den Bereichen 
Frühwarnung, Risikominderung und Management nationaler und globaler Gesundheitsrisi-
ken stärken 


Ziel 4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und 
Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern 


4.1 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen gleichberechtigt eine kosten-
lose und hochwertige Grund- und Sekundarschulbildung abschließen, die zu brauchbaren 
und effektiven Lernergebnissen führt 


4.2 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen Zugang zu hochwertiger früh-
kindlicher Erziehung, Betreuung und Vorschulbildung erhalten, damit sie auf die Grund-
schule vorbereitet sind 


4.3 Bis 2030 den gleichberechtigten Zugang aller Frauen und Männer zu einer erschwing-
lichen und hochwertigen fachlichen, beruflichen und tertiären Bildung einschließlich uni-
versitärer Bildung gewährleisten 


4.4 Bis 2030 die Zahl der Jugendlichen und Erwachsenen wesentlich erhöhen, die über 
die entsprechenden Qualifikationen einschließlich fachlicher und beruflicher Qualifikatio-
nen für eine Beschäftigung, eine menschenwürdige Arbeit und Unternehmertum verfügen 


4.5 Bis 2030 geschlechtsspezifische Disparitäten in der Bildung beseitigen und den gleich-
berechtigen Zugang der Schwachen in der Gesellschaft, namentlich von Menschen mit Be-
hinderungen, Angehörigen indigener Völker und Kindern in prekären Situationen, zu allen 
Bildungs- und Ausbildungsebenen gewährleisten 


4.6 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Jugendlichen und ein erheblicher Anteil der männli-
chen und weiblichen Erwachsenen lesen, schreiben und rechnen lernen 


4.7 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifi-
kationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung 
für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlech-
tergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und 
die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwick-
lung 


4.a Bildungseinrichtungen bauen und ausbauen, die kinder-, behinderten- und geschlech-
tergerecht sind und eine sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebung für alle 
bieten 
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Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


4.b Bis 2020 weltweit die Zahl der verfügbaren Stipendien für Entwicklungsländer, ins-
besondere für die am wenigsten entwickelten Länder, die kleinen Inselentwicklungsländer 
und die afrikanischen Länder, zum Besuch einer Hochschule, einschließlich zur Berufsbil-
dung und zu Informations- und Kommunikationstechnik-, Technik-, Ingenieurs- und Wis-
senschaftsprogrammen, in entwickelten Ländern und in anderen Entwicklungsländern we-
sentlich erhöhen 


4.c Bis 2030 das Angebot an qualifizierten Lehrkräften unter anderem durch internatio-
nale Zusammenarbeit im Bereich der Lehrerausbildung in den Entwicklungsländern und ins-
besondere in den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselentwicklungsländern 
wesentlich erhöhen 


Ziel 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur 
Selbstbestimmung befähigen 


5.1 Alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen überall auf der Welt be-
enden 


5.2 Alle Formen von Gewalt gegen alle Frauen und Mädchen im öffentlichen und im pri-
vaten Bereich einschließlich des Menschenhandels und sexueller und anderer Formen der 
Ausbeutung beseitigen 


5.3 Alle schädlichen Praktiken wie Kinderheirat, Frühverheiratung und Zwangsheirat so-
wie die Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen beseitigen 


5.4 Unbezahlte Pflege- und Hausarbeit durch die Bereitstellung öffentlicher Dienstleis-
tungen und Infrastrukturen, Sozialschutzmaßnahmen und die Förderung geteilter Verant-
wortung innerhalb des Haushalts und der Familie entsprechend den nationalen Gegebenhei-
ten anerkennen und wertschätzen 


5.5 Die volle und wirksame Teilhabe von Frauen und ihre Chancengleichheit bei der Über-
nahme von Führungsrollen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung im politischen, wirt-
schaftlichen und öffentlichen Leben sicherstellen 


5.6 Den allgemeinen Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und reprodukti-
ven Rechten gewährleisten, wie im Einklang mit dem Aktionsprogramm der Internationalen 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung, der Aktionsplattform von Beijing und den 
Ergebnisdokumenten ihrer Überprüfungskonferenzen vereinbart 


5.a Reformen durchführen, um Frauen die gleichen Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen 
sowie Zugang zu Grundeigentum und zur Verfügungsgewalt über Grund und Boden und 
sonstige Vermögensformen, zu Finanzdienstleistungen, Erbschaften und natürlichen Res-
sourcen zu verschaffen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften 


5.b Die Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere der Informations- und Kom-
munikationstechnologien, verbessern, um die Selbstbestimmung der Frauen zu fördern 


5.c Eine solide Politik und durchsetzbare Rechtsvorschriften zur Förderung der Gleich-
stellung der Geschlechter und der Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen auf allen 
Ebenen beschließen und verstärken 


Ziel 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und 
Sanitärversorgung für alle gewährleisten 


6.1 Bis 2030 den allgemeinen und gerechten Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem 
Trinkwasser für alle erreichen 


6.2 Bis 2030 den Zugang zu einer angemessenen und gerechten Sanitärversorgung und 
Hygiene für alle erreichen und der Notdurftverrichtung im Freien ein Ende setzen, unter 
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besonderer Beachtung der Bedürfnisse von Frauen und Mädchen und von Menschen in pre-
kären Situationen 


6.3 Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung des 
Einbringens und Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbie-
rung des Anteils unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung der Wieder-
aufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern 


6.4 Bis 2030 die Effizienz der Wassernutzung in allen Sektoren wesentlich steigern und 
eine nachhaltige Entnahme und Bereitstellung von Süßwasser gewährleisten, um der Was-
serknappheit zu begegnen und die Zahl der unter Wasserknappheit leidenden Menschen er-
heblich zu verringern 


6.5 Bis 2030 auf allen Ebenen eine integrierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen um-
setzen, gegebenenfalls auch mittels grenzüberschreitender Zusammenarbeit 


6.6 Bis 2020 wasserverbundene Ökosysteme schützen und wiederherstellen, darunter 
Berge, Wälder, Feuchtgebiete, Flüsse, Grundwasserleiter und Seen 


6.a Bis 2030 die internationale Zusammenarbeit und die Unterstützung der Entwicklungs-
länder beim Kapazitätsaufbau für Aktivitäten und Programme im Bereich der Wasser- und 
Sanitärversorgung ausbauen, einschließlich der Wassersammlung und -speicherung, Entsal-
zung, effizienten Wassernutzung, Abwasserbehandlung, Wiederaufbereitungs- und Wieder-
verwendungstechnologien 


6.b Die Mitwirkung lokaler Gemeinwesen an der Verbesserung der Wasserbewirtschaf-
tung und der Sanitärversorgung unterstützen und verstärken 


Ziel 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie 
für alle sichern 


7.1 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu bezahlbaren, verlässlichen und modernen Ener-
giedienstleistungen sichern 


7.2 Bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energie am globalen Energiemix deutlich erhöhen 


7.3 Bis 2030 die weltweite Steigerungsrate der Energieeffizienz verdoppeln 


7.a Bis 2030 die internationale Zusammenarbeit verstärken, um den Zugang zur For-
schung und Technologie im Bereich saubere Energie, namentlich erneuerbare Energie, Ener-
gieeffizienz sowie fortschrittliche und saubere Technologien für fossile Brennstoffe, zu er-
leichtern, und Investitionen in die Energieinfrastruktur und saubere Energietechnologien 
fördern 


7.b Bis 2030 die Infrastruktur ausbauen und die Technologie modernisieren, um in den 
Entwicklungsländern und insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern, den klei-
nen Inselentwicklungsländern und den Binnenentwicklungsländern im Einklang mit ihren 
jeweiligen Unterstützungsprogrammen moderne und nachhaltige Energiedienstleistungen 
für alle bereitzustellen 


Ziel 8. Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive 
Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern 


8.1 Ein Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum entsprechend den nationalen Gegebenheiten und 
insbesondere ein jährliches Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von mindestens 7 Prozent 
in den am wenigsten entwickelten Ländern aufrechterhalten 
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8.2 Eine höhere wirtschaftliche Produktivität durch Diversifizierung, technologische Mo-
dernisierung und Innovation erreichen, einschließlich durch Konzentration auf mit hoher 
Wertschöpfung verbundene und arbeitsintensive Sektoren 


8.3 Entwicklungsorientierte Politiken fördern, die produktive Tätigkeiten, die Schaffung 
menschenwürdiger Arbeitsplätze, Unternehmertum, Kreativität und Innovation unterstüt-
zen, und die Formalisierung und das Wachstum von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen 
unter anderem durch den Zugang zu Finanzdienstleistungen begünstigen 


8.4 Bis 2030 die weltweite Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion Schritt für 
Schritt verbessern und die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung 
anstreben, im Einklang mit dem Zehnjahres-Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und 
Produktionsmuster, wobei die entwickelten Länder die Führung übernehmen 


8.5 Bis 2030 produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle Frauen 
und Männer, einschließlich junger Menschen und Menschen mit Behinderungen, sowie glei-
ches Entgelt für gleichwertige Arbeit erreichen 


8.6 Bis 2020 den Anteil junger Menschen, die ohne Beschäftigung sind und keine Schul-
oder Berufsausbildung durchlaufen, erheblich verringern 


8.7 Sofortige und wirksame Maßnahmen ergreifen, um Zwangsarbeit abzuschaffen, mo-
derne Sklaverei und Menschenhandel zu beenden und das Verbot und die Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit, einschließlich der Einziehung und des Einsatzes von 
Kindersoldaten, sicherstellen und bis 2025 jeder Form von Kinderarbeit ein Ende setzen 


8.8 Die Arbeitsrechte schützen und sichere Arbeitsumgebungen für alle Arbeitnehmer, 
einschließlich der Wanderarbeitnehmer, insbesondere der Wanderarbeitnehmerinnen, und 
der Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, fördern 


8.9 Bis 2030 Politiken zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus erarbeiten und umset-
zen, der Arbeitsplätze schafft und die lokale Kultur und lokale Produkte fördert 


8.10 Die Kapazitäten der nationalen Finanzinstitutionen stärken, um den Zugang zu 
Bank-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen für alle zu begünstigen und zu erweitern 


8.a Die im Rahmen der Handelshilfe gewährte Unterstützung für die Entwicklungsländer 
und insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder erhöhen, unter anderem durch den 
Erweiterten integrierten Rahmenplan für handelsbezogene technische Hilfe für die am we-
nigsten entwickelten Länder 


8.b Bis 2020 eine globale Strategie für Jugendbeschäftigung erarbeiten und auf den Weg 
bringen und den Globalen Beschäftigungspakt der Internationalen Arbeitsorganisation um-
setzen 


Ziel 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und 
nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen 


9.1 Eine hochwertige, verlässliche, nachhaltige und widerstandsfähige Infrastruktur auf-
bauen, einschließlich regionaler und grenzüberschreitender Infrastruktur, um die wirtschaft-
liche Entwicklung und das menschliche Wohlergehen zu unterstützen, und dabei den 
Schwerpunkt auf einen erschwinglichen und gleichberechtigten Zugang für alle legen 


9.2 Eine inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und bis 2030 den Anteil der 
Industrie an der Beschäftigung und am Bruttoinlandsprodukt entsprechend den nationalen 
Gegebenheiten erheblich steigern und den Anteil in den am wenigsten entwickelten Ländern 
verdoppeln 
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9.3 Insbesondere in den Entwicklungsländern den Zugang kleiner Industrie- und anderer 
Unternehmen zu Finanzdienstleistungen, einschließlich bezahlbaren Krediten, und ihre Ein-
bindung in Wertschöpfungsketten und Märkte erhöhen 


9.4 Bis 2030 die Infrastruktur modernisieren und die Industrien nachrüsten, um sie nach-
haltig zu machen, mit effizienterem Ressourceneinsatz und unter vermehrter Nutzung sau-
berer und umweltverträglicher Technologien und Industrieprozesse, wobei alle Länder Maß-
nahmen entsprechend ihren jeweiligen Kapazitäten ergreifen 


9.5 Die wissenschaftliche Forschung verbessern und die technologischen Kapazitäten der 
Industriesektoren in allen Ländern und insbesondere in den Entwicklungsländern ausbauen 
und zu diesem Zweck bis 2030 unter anderem Innovationen fördern und die Anzahl der im 
Bereich Forschung und Entwicklung tätigen Personen je 1 Million Menschen sowie die öf-
fentlichen und privaten Ausgaben für Forschung und Entwicklung beträchtlich erhöhen 


9.a Die Entwicklung einer nachhaltigen und widerstandsfähigen Infrastruktur in den Ent-
wicklungsländern durch eine verstärkte finanzielle, technologische und technische Unter-
stützung der afrikanischen Länder, der am wenigsten entwickelten Länder, der Binnenent-
wicklungsländer und der kleinen Inselentwicklungsländer erleichtern 


9.b Die einheimische Technologieentwicklung, Forschung und Innovation in den Ent-
wicklungsländern unterstützen, einschließlich durch Sicherstellung eines förderlichen poli-
tischen Umfelds, unter anderem für industrielle Diversifizierung und Wertschöpfung im 
Rohstoffbereich 


9.c Den Zugang zur Informations- und Kommunikationstechnologie erheblich erweitern 
sowie anstreben, in den am wenigsten entwickelten Ländern bis 2020 einen allgemeinen und 
erschwinglichen Zugang zum Internet bereitzustellen 


Ziel 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern 


10.1 Bis 2030 nach und nach ein über dem nationalen Durchschnitt liegendes Einkommens-
wachstum der ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung erreichen und aufrechterhalten 


10.2 Bis 2030 alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Eth-
nizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu Selbstbestim-
mung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion fördern 


10.3 Chancengleichheit gewährleisten und Ungleichheit der Ergebnisse reduzieren, na-
mentlich durch die Abschaffung diskriminierender Gesetze, Politiken und Praktiken und die 
Förderung geeigneter gesetzgeberischer, politischer und sonstiger Maßnahmen in dieser 
Hinsicht 


10.4 Politische Maßnahmen beschließen, insbesondere fiskalische, lohnpolitische und den 
Sozialschutz betreffende Maßnahmen, und schrittweise größere Gleichheit erzielen 


10.5 Die Regulierung und Überwachung der globalen Finanzmärkte und -institutionen ver-
bessern und die Anwendung der einschlägigen Vorschriften verstärken 


10.6 Eine bessere Vertretung und verstärkte Mitsprache der Entwicklungsländer bei der 
Entscheidungsfindung in den globalen internationalen Wirtschafts- und Finanzinstitutionen 
sicherstellen, um die Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit, Rechenschaftslegung und Legitima-
tion dieser Institutionen zu erhöhen 


10.7 Eine geordnete, sichere, reguläre und verantwortungsvolle Migration und Mobilität 
von Menschen erleichtern, unter anderem durch die Anwendung einer planvollen und gut 
gesteuerten Migrationspolitik 
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10.a Den Grundsatz der besonderen und differenzierten Behandlung der Entwicklungslän-
der, insbesondere der am wenigsten entwickelten Länder, im Einklang mit den Übereinkünf-
ten der Welthandelsorganisation anwenden 


10.b Öffentliche Entwicklungshilfe und Finanzströme einschließlich ausländischer Direkt-
investitionen in die Staaten fördern, in denen der Bedarf am größten ist, insbesondere in die 
am wenigsten entwickelten Länder, die afrikanischen Länder, die kleinen Inselentwick-
lungsländer und die Binnenentwicklungsländer, im Einklang mit ihren jeweiligen nationalen 
Plänen und Programmen 


10.c Bis 2030 die Transaktionskosten für Heimatüberweisungen von Migranten auf weni-
ger als 3 Prozent senken und Überweisungskorridore mit Kosten von über 5 Prozent besei-
tigen 


Ziel 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig 
gestalten 


11.1 Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und 
zur Grundversorgung für alle sicherstellen und Slums sanieren 


11.2 Bis 2030 den Zugang zu sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Ver-
kehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, ins-
besondere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit besonderem Augenmerk auf 
den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit 
Behinderungen und älteren Menschen 


11.3 Bis 2030 die Verstädterung inklusiver und nachhaltiger gestalten und die Kapazitäten 
für eine partizipatorische, integrierte und nachhaltige Siedlungsplanung und -steuerung in 
allen Ländern verstärken 


11.4 Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und -naturerbes 
verstärken 


11.5 Bis 2030 die Zahl der durch Katastrophen, einschließlich Wasserkatastrophen, beding-
ten Todesfälle und der davon betroffenen Menschen deutlich reduzieren und die dadurch 
verursachten unmittelbaren wirtschaftlichen Verluste im Verhältnis zum globalen Bruttoin-
landsprodukt wesentlich verringern, mit Schwerpunkt auf dem Schutz der Armen und von 
Menschen in prekären Situationen 


11.6 Bis 2030 die von den Städten ausgehende Umweltbelastung pro Kopf senken, unter 
anderem mit besonderer Aufmerksamkeit auf der Luftqualität und der kommunalen und 
sonstigen Abfallbehandlung 


11.7 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflä-
chen und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere 
Menschen und Menschen mit Behinderungen 


11.a Durch eine verstärkte nationale und regionale Entwicklungsplanung positive wirt-
schaftliche, soziale und ökologische Verbindungen zwischen städtischen, stadtnahen und 
ländlichen Gebieten unterstützen 


11.b Bis 2020 die Zahl der Städte und Siedlungen, die integrierte Politiken und Pläne zur 
Förderung der Inklusion, der Ressourceneffizienz, der Abschwächung des Klimawandels, 
der Klimaanpassung und der Widerstandsfähigkeit gegenüber Katastrophen beschließen und 
umsetzen, wesentlich erhöhen und gemäß dem Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge 
2015-2030 ein ganzheitliches Katastrophenrisikomanagement auf allen Ebenen entwickeln 
und umsetzen 


23/38 







 
 


 


  
 


  
 


   
 


   
   


 


 
 


  
 


 


  
    


 
 


 


      
 


 


 


  
  


       
  


 
 
 


    
  


 


    
 


 


     
 
 


 


   
  


 


   
 


 


  
 


A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


11.c Die am wenigsten entwickelten Länder unter anderem durch finanzielle und techni-
sche Hilfe beim Bau nachhaltiger und widerstandsfähiger Gebäude unter Nutzung einheimi-
scher Materialien unterstützen 


Ziel 12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen 


12.1 Den Zehnjahres-Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster 
umsetzen, wobei alle Länder, an der Spitze die entwickelten Länder, Maßnahmen ergreifen, 
unter Berücksichtigung des Entwicklungsstands und der Kapazitäten der Entwicklungslän-
der 


12.2 Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Res-
sourcen erreichen 


12.3 Bis 2030 die weltweite Nahrungsmittelverschwendung pro Kopf auf Einzelhandels-
und Verbraucherebene halbieren und die entlang der Produktions- und Lieferkette entste-
henden Nahrungsmittelverluste einschließlich Nachernteverlusten verringern 


12.4 Bis 2020 einen umweltverträglichen Umgang mit Chemikalien und allen Abfällen 
während ihres gesamten Lebenszyklus in Übereinstimmung mit den vereinbarten interna 
tionalen Rahmenregelungen erreichen und ihre Freisetzung in Luft, Wasser und Boden er-
heblich verringern, um ihre nachteiligen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt auf ein Mindestmaß zu beschränken 


12.5 Bis 2030 das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwer-
tung und Wiederverwendung deutlich verringern 


12.6 Die Unternehmen, insbesondere große und transnationale Unternehmen, dazu ermuti-
gen, nachhaltige Verfahren einzuführen und in ihre Berichterstattung Nachhaltigkeitsinfor-
mationen aufzunehmen 


12.7 In der öffentlichen Beschaffung nachhaltige Verfahren fördern, im Einklang mit den 
nationalen Politiken und Prioritäten 


12.8 Bis 2030 sicherstellen, dass die Menschen überall über einschlägige Informationen 
und das Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in Harmonie mit 
der Natur verfügen 


12.a Die Entwicklungsländer bei der Stärkung ihrer wissenschaftlichen und technologi-
schen Kapazitäten im Hinblick auf den Übergang zu nachhaltigeren Konsum- und Produk-
tionsmustern unterstützen 


12.b Instrumente zur Beobachtung der Auswirkungen eines nachhaltigen Tourismus, der 
Arbeitsplätze schafft und die lokale Kultur und lokale Produkte fördert, auf die nachhaltige 
Entwicklung entwickeln und anwenden 


12.c Die ineffiziente Subventionierung fossiler Brennstoffe, die zu verschwenderischem 
Verbrauch verleitet, durch Beseitigung von Marktverzerrungen entsprechend den nationalen 
Gegebenheiten rationalisieren, unter anderem durch eine Umstrukturierung der Besteuerung 
und die allmähliche Abschaffung dieser schädlichen Subventionen, um ihren Umweltaus-
wirkungen Rechnung zu tragen, wobei die besonderen Bedürfnisse und Gegebenheiten der 
Entwicklungsländer in vollem Umfang berücksichtigt und die möglichen nachteiligen Aus-
wirkungen auf ihre Entwicklung in einer die Armen und die betroffenen Gemeinwesen 
schützenden Weise so gering wie möglich gehalten werden 


Ziel 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner 
Auswirkungen ergreifen* 


13.1 Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefah-
ren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken 
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13.2 Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und Planungen einbe-
ziehen 


13.3 Die Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen Kapa-
zitäten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Redu-
zierung der Klimaauswirkungen sowie der Frühwarnung verbessern 


13.a Die Verpflichtung erfüllen, die von den Vertragsparteien des Rahmenübereinkom-
mens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, die entwickelte Länder sind, übernom-
men wurde, bis 2020 gemeinsam jährlich 100 Milliarden Dollar aus allen Quellen aufzu-
bringen, um den Bedürfnissen der Entwicklungsländer im Kontext sinnvoller Klimaschutz-
maßnahmen und einer transparenten Umsetzung zu entsprechen, und den Grünen Klima-
fonds vollständig zu operationalisieren, indem er schnellstmöglich mit den erforderlichen 
Finanzmitteln ausgestattet wird 


13.b Mechanismen zum Ausbau effektiver Planungs- und Managementkapazitäten im Be-
reich des Klimawandels in den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselent-
wicklungsländern fördern, unter anderem mit gezielter Ausrichtung auf Frauen, junge Men-
schen sowie lokale und marginalisierte Gemeinwesen 


Ziel 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung 
erhalten und nachhaltig nutzen 


14.1 Bis 2025 alle Arten der Meeresverschmutzung, insbesondere durch vom Lande ausge-
hende Tätigkeiten und namentlich Meeresmüll und Nährstoffbelastung, verhüten und erheb-
lich verringern 


14.2 Bis 2020 die Meeres- und Küstenökosysteme nachhaltig bewirtschaften und schützen, 
um unter anderem durch Stärkung ihrer Resilienz erhebliche nachteilige Auswirkungen zu 
vermeiden, und Maßnahmen zu ihrer Wiederherstellung ergreifen, damit die Meere wieder 
gesund und produktiv werden 


14.3 Die Versauerung der Ozeane auf ein Mindestmaß reduzieren und ihre Auswirkungen 
bekämpfen, unter anderem durch eine verstärkte wissenschaftliche Zusammenarbeit auf al-
len Ebenen 


14.4 Bis 2020 die Fangtätigkeit wirksam regeln und die Überfischung, die illegale, unge-
meldete und unregulierte Fischerei und zerstörerische Fangpraktiken beenden und wissen-
schaftlich fundierte Bewirtschaftungspläne umsetzen, um die Fischbestände in kürzestmög-
licher Zeit mindestens auf einen Stand zurückzuführen, der den höchstmöglichen Dauerer-
trag unter Berücksichtigung ihrer biologischen Merkmale sichert 


14.5 Bis 2020 mindestens 10 Prozent der Küsten- und Meeresgebiete im Einklang mit dem 
nationalen Recht und dem Völkerrecht und auf der Grundlage der besten verfügbaren wis-
senschaftlichen Informationen erhalten 


* In Anerkennung dessen, dass das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 
das zentrale internationale zwischenstaatliche Forum für Verhandlungen über die globale Antwort auf den 
Klimawandel ist. 
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14.6 Bis 2020 bestimmte Formen der Fischereisubventionen untersagen, die zu Überkapa-
zitäten und Überfischung beitragen, Subventionen abschaffen, die zu illegaler, ungemeldeter 
und unregulierter Fischerei beitragen, und keine neuen derartigen Subventionen einführen, 
in Anerkennung dessen, dass eine geeignete und wirksame besondere und differenzierte Be-
handlung der Entwicklungsländer und der am wenigsten entwickelten Länder einen untrenn-
baren Bestandteil der im Rahmen der Welthandelsorganisation geführten Verhandlungen 
über Fischereisubventionen bilden sollte16 


14.7 Bis 2030 die sich aus der nachhaltigen Nutzung der Meeresressourcen ergebenden 
wirtschaftlichen Vorteile für die kleinen Inselentwicklungsländer und die am wenigsten ent-
wickelten Länder erhöhen, namentlich durch nachhaltiges Management der Fischerei, der 
Aquakultur und des Tourismus 


14.a Die wissenschaftlichen Kenntnisse vertiefen, die Forschungskapazitäten ausbauen und 
Meerestechnologien weitergeben, unter Berücksichtigung der Kriterien und Leitlinien der 
Zwischenstaatlichen Ozeanographischen Kommission für die Weitergabe von Meerestech-
nologie, um die Gesundheit der Ozeane zu verbessern und den Beitrag der biologischen 
Vielfalt der Meere zur Entwicklung der Entwicklungsländer, insbesondere der kleinen In-
selentwicklungsländer und der am wenigsten entwickelten Länder, zu verstärken 


14.b Den Zugang der handwerklichen Kleinfischer zu den Meeresressourcen und Märkten 
gewährleisten 


14.c Die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen verbessern 
und zu diesem Zweck das Völkerrecht umsetzen, wie es im Seerechtsübereinkommen der 
Vereinten Nationen niedergelegt ist, das den rechtlichen Rahmen für die Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen vorgibt, worauf in Ziffer 158 des 
Dokuments „Die Zukunft, die wir wollen“ hingewiesen wird 


Ziel 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung 
fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, 
Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der 
biologischen Vielfalt ein Ende setzen 


15.1 Bis 2020 im Einklang mit den Verpflichtungen aus internationalen Übereinkünften die 
Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der Land- und Binnensüßwasser-
Ökosysteme und ihrer Dienstleistungen, insbesondere der Wälder, der Feuchtgebiete, der 
Berge und der Trockengebiete, gewährleisten 


15.2 Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller Waldarten fördern, die Entwaldung 
beenden, geschädigte Wälder wiederherstellen und die Aufforstung und Wiederaufforstung 
weltweit beträchtlich erhöhen 


15.3 Bis 2030 die Wüstenbildung bekämpfen, die geschädigten Flächen und Böden ein-
schließlich der von Wüstenbildung, Dürre und Überschwemmungen betroffenen Flächen 
sanieren und eine bodendegradationsneutrale Welt anstreben 


15.4 Bis 2030 die Erhaltung der Bergökosysteme einschließlich ihrer biologischen Vielfalt 
sicherstellen, um ihre Fähigkeit zur Erbringung wesentlichen Nutzens für die nachhaltige 
Entwicklung zu stärken 


16 Unter Berücksichtigung der laufenden Verhandlungen im Rahmen der Welthandelsorganisation, der Ent-
wicklungsagenda von Doha und des Mandats der Ministererklärung von Hongkong. 
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15.5 Umgehende und bedeutende Maßnahmen ergreifen, um die Verschlechterung der na-
türlichen Lebensräume zu verringern, dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu 
setzen und bis 2020 die bedrohten Arten zu schützen und ihr Aussterben zu verhindern 


15.6 Die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der genetischen 
Ressourcen ergebenden Vorteile und den angemessenen Zugang zu diesen Ressourcen för-
dern, wie auf internationaler Ebene vereinbart 


15.7 Dringend Maßnahmen ergreifen, um der Wilderei und dem Handel mit geschützten 
Pflanzen- und Tierarten ein Ende zu setzen und dem Problem des Angebots illegaler Pro-
dukte aus wildlebenden Pflanzen und Tieren und der Nachfrage danach zu begegnen 


15.8 Bis 2020 Maßnahmen einführen, um das Einbringen invasiver gebietsfremder Arten 
zu verhindern, ihre Auswirkungen auf die Land- und Wasserökosysteme deutlich zu redu-
zieren und die prioritären Arten zu kontrollieren oder zu beseitigen 


15.9 Bis 2020 Ökosystem- und Biodiversitätswerte in die nationalen und lokalen Planun-
gen, Entwicklungsprozesse, Armutsbekämpfungsstrategien und Gesamtrechnungssysteme 
einbeziehen 


15.a Finanzielle Mittel aus allen Quellen für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der
biologischen Vielfalt und der Ökosysteme aufbringen und deutlich erhöhen 


15.b Erhebliche Mittel aus allen Quellen und auf allen Ebenen für die Finanzierung einer 
nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder aufbringen und den Entwicklungsländern geeig-
nete Anreize für den vermehrten Einsatz dieser Bewirtschaftungsform bieten, namentlich 
zum Zweck der Walderhaltung und Wiederaufforstung 


15.c Die weltweite Unterstützung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Wilderei und des 
Handels mit geschützten Arten verstärken, unter anderem durch die Stärkung der Fähigkeit 
lokaler Gemeinwesen, Möglichkeiten einer nachhaltigen Existenzsicherung zu nutzen 


Ziel 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung 
fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfä-
hige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen 
Ebenen aufbauen 


16.1 Alle Formen der Gewalt und die gewaltbedingte Sterblichkeit überall deutlich verrin-
gern 


16.2 Missbrauch und Ausbeutung von Kindern, den Kinderhandel, Folter und alle Formen 
von Gewalt gegen Kinder beenden 


16.3 Die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene fördern und den 
gleichberechtigten Zugang aller zur Justiz gewährleisten 


16.4 Bis 2030 illegale Finanz- und Waffenströme deutlich verringern, die Wiedererlangung 
und Rückgabe gestohlener Vermögenswerte verstärken und alle Formen der organisierten 
Kriminalität bekämpfen 


16.5 Korruption und Bestechung in allen ihren Formen erheblich reduzieren 


16.6 Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebe-
nen aufbauen 


16.7 Dafür sorgen, dass die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen bedarfsorientiert, in-
klusiv, partizipatorisch und repräsentativ ist 


16.8 Die Teilhabe der Entwicklungsländer an den globalen Lenkungsinstitutionen erwei-
tern und verstärken 
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16.9 Bis 2030 insbesondere durch die Registrierung der Geburten dafür sorgen, dass alle 
Menschen eine rechtliche Identität haben 


16.10 Den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die Grundfreiheiten 
schützen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen Über-
einkünften 


16.a Die zuständigen nationalen Institutionen namentlich durch internationale Zusammen-
arbeit beim Kapazitätsaufbau auf allen Ebenen zur Verhütung von Gewalt und zur Bekämp-
fung von Terrorismus und Kriminalität unterstützen, insbesondere in den Entwicklungslän-
dern 


16.b Nichtdiskriminierende Rechtsvorschriften und Politiken zugunsten einer nachhaltigen 
Entwicklung fördern und durchsetzen 


Ziel 17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige 
Entwicklung mit neuem Leben erfüllen 


Finanzierung 


17.1 Die Mobilisierung einheimischer Ressourcen verstärken, einschließlich durch interna-
tionale Unterstützung für die Entwicklungsländer, um die nationalen Kapazitäten zur Erhe-
bung von Steuern und anderen Abgaben zu verbessern 


17.2 Sicherstellen, dass die entwickelten Länder ihre Zusagen im Bereich der öffentlichen 
Entwicklungshilfe voll einhalten, einschließlich der von vielen entwickelten Ländern einge-
gangenen Verpflichtung, die Zielvorgabe von 0,7 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens 
für öffentliche Entwicklungshilfe zugunsten der Entwicklungsländer und 0,15 bis 0,20 Pro-
zent zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder zu erreichen; den Gebern öffentlicher 
Entwicklungshilfe wird nahegelegt, die Bereitstellung von mindestens 0,20 Prozent ihres 
Bruttonationaleinkommens zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder als Zielset-
zung zu erwägen 


17.3 Zusätzliche finanzielle Mittel aus verschiedenen Quellen für die Entwicklungsländer 
mobilisieren 


17.4 Den Entwicklungsländern dabei behilflich sein, durch eine koordinierte Politik zur 
Förderung der Schuldenfinanzierung, der Entschuldung beziehungsweise der Umschuldung 
die langfristige Tragfähigkeit der Verschuldung zu erreichen, und das Problem der Aus-
landsverschuldung hochverschuldeter armer Länder angehen, um die Überschuldung zu ver-
ringern 


17.5 Investitionsförderungssysteme für die am wenigsten entwickelten Länder beschließen 
und umsetzen 


Technologie 


17.6 Die regionale und internationale Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammenarbeit und Drei-
eckskooperation im Bereich Wissenschaft, Technologie und Innovation und den Zugang 
dazu verbessern und den Austausch von Wissen zu einvernehmlich festgelegten Bedingun-
gen verstärken, unter anderem durch eine bessere Abstimmung zwischen den vorhandenen 
Mechanismen, insbesondere auf Ebene der Vereinten Nationen, und durch einen globalen 
Mechanismus zur Technologieförderung 


17.7 Die Entwicklung, den Transfer, die Verbreitung und die Diffusion von umweltverträg-
lichen Technologien an die Entwicklungsländer zu gegenseitig vereinbarten günstigen Be-
dingungen, einschließlich Konzessions- und Vorzugsbedingungen, fördern 


17.8 Die Technologiebank und den Mechanismus zum Kapazitätsaufbau für Wissenschaft, 
Technologie und Innovation für die am wenigsten entwickelten Länder bis 2017 vollständig 
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operationalisieren und die Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien, verbessern 


Kapazitätsaufbau 


17.9 Die internationale Unterstützung für die Durchführung eines effektiven und gezielten 
Kapazitätsaufbaus in den Entwicklungsländern verstärken, um die nationalen Pläne zur Um-
setzung aller Ziele für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen, namentlich im Rahmen der 
Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammenarbeit und der Dreieckskooperation 


Handel 


17.10 Ein universales, regelgestütztes, offenes, nichtdiskriminierendes und gerechtes mul-
tilaterales Handelssystem unter dem Dach der Welthandelsorganisation fördern, insbeson-
dere durch den Abschluss der Verhandlungen im Rahmen ihrer Entwicklungsagenda von 
Doha 


17.11 Die Exporte der Entwicklungsländer deutlich erhöhen, insbesondere mit Blick 
darauf, den Anteil der am wenigsten entwickelten Länder an den weltweiten Exporten bis 
2020 zu verdoppeln 


17.12 Die rasche Umsetzung des zoll- und kontingentfreien Marktzugangs auf dauerhafter 
Grundlage für alle am wenigsten entwickelten Länder im Einklang mit den Beschlüssen der 
Welthandelsorganisation erreichen, unter anderem indem sichergestellt wird, dass die für 
Importe aus den am wenigsten entwickelten Ländern geltenden präferenziellen Ursprungs-
regeln transparent und einfach sind und zur Erleichterung des Marktzugangs beitragen 


Systemische Fragen 


Politik- und institutionelle Kohärenz 


17.13 Die globale makroökonomische Stabilität verbessern, namentlich durch Politikkoor-
dinierung und Politikkohärenz 


17.14 Die Politikkohärenz zugunsten nachhaltiger Entwicklung verbessern 


17.15 Den politischen Spielraum und die Führungsrolle jedes Landes bei der Festlegung 
und Umsetzung von Politiken zur Armutsbeseitigung und für nachhaltige Entwicklung res-
pektieren 


Multi-Akteur-Partnerschaften 


17.16 Die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung ausbauen, ergänzt durch 
Multi-Akteur-Partnerschaften zur Mobilisierung und zum Austausch von Wissen, Fach-
kenntnissen, Technologie und finanziellen Ressourcen, um die Erreichung der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung in allen Ländern und insbesondere in den Entwicklungsländern zu 
unterstützen 


17.17 Die Bildung wirksamer öffentlicher, öffentlich-privater und zivilgesellschaftlicher 
Partnerschaften aufbauend auf den Erfahrungen und Mittelbeschaffungsstrategien bestehen-
der Partnerschaften unterstützen und fördern 


Daten, Überwachung und Rechenschaft 


17.18 Bis 2020 die Unterstützung des Kapazitätsaufbaus für die Entwicklungsländer und 
namentlich die am wenigsten entwickelten Länder und die kleinen Inselentwicklungsländer 
erhöhen, mit dem Ziel, über erheblich mehr hochwertige, aktuelle und verlässliche Daten zu 
verfügen, die nach Einkommen, Geschlecht, Alter, Rasse, Ethnizität, Migrationsstatus, Be-
hinderung, geografischer Lage und sonstigen im nationalen Kontext relevanten Merkmalen 
aufgeschlüsselt sind 
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17.19 Bis 2030 auf den bestehenden Initiativen aufbauen, um Fortschrittsmaße für nach-
haltige Entwicklung zu erarbeiten, die das Bruttoinlandsprodukt ergänzen, und den Aufbau 
der statistischen Kapazitäten der Entwicklungsländer unterstützen 


Umsetzungsmittel und die Globale Partnerschaft 
60. Wir bekräftigen unser nachdrückliches Bekenntnis zur vollen Umsetzung der neuen 
Agenda. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir unsere ehrgeizigen Ziele und Zielvorgaben 
nicht ohne eine neu belebte und verstärkte Globale Partnerschaft und gleichermaßen ambi-
tionierte Umsetzungsmittel erreichen werden. Diese mit neuem Leben erfüllte Globale Part-
nerschaft wird ein intensives globales Engagement zur Unterstützung der Umsetzung aller 
Ziele und Zielvorgaben erleichtern, indem sie die Regierungen, die Zivilgesellschaft, den 
Privatsektor, das System der Vereinten Nationen und andere Akteure zusammenbringt und 
alle verfügbaren Ressourcen mobilisiert. 


61. Die Ziele und Zielvorgaben der Agenda befassen sich mit den erforderlichen Mitteln 
für die Verwirklichung unserer gemeinsamen Ambitionen. Die vorstehend unter jedem Ziel 
für nachhaltige Entwicklung und unter Ziel 17 aufgeführten Zielvorgaben für die Umset-
zungsmittel sind von entscheidender Bedeutung für die Verwirklichung unserer Agenda und 
sind ebenso wichtig wie die anderen Ziele und Zielvorgaben. Wir werden ihnen bei unseren 
Umsetzungsmaßnahmen und in dem Rahmen globaler Indikatoren zur Fortschrittsüberwa-
chung gleiche Priorität beimessen. 


62. Diese Agenda einschließlich der Ziele für nachhaltige Entwicklung kann im Rahmen 
einer neu belebten Globalen Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung umgesetzt werden, 
unterstützt von den konkreten Politiken und Maßnahmen, die in der Aktionsagenda von Ad-
dis Abeba beschrieben sind, die einen integralen Bestandteil der Agenda 2030 für nachhal-
tige Entwicklung darstellt. Die Aktionsagenda von Addis Abeba unterstützt die Zielvorga-
ben für die Umsetzungsmittel der Agenda 2030, ergänzt sie und trägt dazu bei, sie in einen 
Kontext zu setzen. Sie befasst sich mit den Fragen der inländischen öffentlichen Mittel, der 
inländischen und internationalen Privatwirtschaft und Finanzen, der internationalen Ent-
wicklungszusammenarbeit, dem internationalen Handel als Motor der Entwicklung, der Ver-
schuldung und der Schuldentragfähigkeit, der Behandlung von systemischen Fragen, mit 
Wissenschaft, Technologie, Innovation und Kapazitätsaufbau sowie Daten, Überwachung 
und Weiterverfolgung. 


63. Kohärente, in nationaler Eigenverantwortung stehende und durch integrierte nationale 
Finanzierungsrahmen gestützte Strategien für nachhaltige Entwicklung werden das Kern-
stück unserer Bemühungen darstellen. Wir erklären erneut, dass jedes Land die Hauptver-
antwortung für seine eigene wirtschaftliche und soziale Entwicklung trägt und dass die Rolle 
der nationalen Politiken und Entwicklungsstrategien nicht genug betont werden kann. Wir 
werden den politischen Spielraum und die Führungsrolle jedes Landes bei der Umsetzung 
von Politiken zur Armutsbeseitigung und für nachhaltige Entwicklung respektieren, stets im 
Einklang mit den einschlägigen internationalen Regeln und Verpflichtungen. Gleichzeitig 
müssen die Entwicklungsbemühungen der einzelnen Länder durch ein günstiges internatio-
nales wirtschaftliches Umfeld, einschließlich kohärenter und einander stützender globaler 
Handels-, Währungs- und Finanzsysteme, sowie eine verstärkte und verbesserte globale 
wirtschaftliche Ordnungspolitik unterstützt werden. Prozesse zur Entwicklung geeigneten 
Wissens und geeigneter Technologien und der Erleichterung ihrer Verbreitung weltweit so-
wie der Kapazitätsaufbau sind ebenfalls von zentraler Bedeutung. Wir verpflichten uns, Po-
litikkohärenz und ein der nachhaltigen Entwicklung förderliches Umfeld auf allen Ebenen 
und durch alle Akteure anzustreben und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwick-
lung mit neuem Leben zu erfüllen. 


64. Wir unterstützen die Umsetzung der einschlägigen Strategien und Aktionsprogramme, 
darunter die Erklärung und das Aktionsprogramm von Istanbul, die Beschleunigten Akti-
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onsmodalitäten für die kleinen Inselentwicklungsländer (Samoa-Pfad) und das Wiener Ak-
tionsprogramm für die Binnenentwicklungsländer für die Dekade 2014-2024, und erklären 
erneut, wie wichtig es ist, die Agenda 2063 der Afrikanischen Union und das Programm der 
Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas zu unterstützen, die alle mit der neuen 
Agenda untrennbar verbunden sind. Wir sind uns der großen Herausforderung bewusst, die 
die Herbeiführung dauerhaften Friedens und nachhaltiger Entwicklung in den Ländern in 
Konflikt- und Postkonfliktsituationen darstellt. 


65. Wir sind uns dessen bewusst, dass sich die Länder mit mittlerem Einkommen bei der 
Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung nach wie vor beträchtlichen Herausforde-
rungen gegenübersehen. Um sicherzustellen, dass das bisher Erreichte von Dauer ist, sollen 
die Bemühungen zur Bewältigung der bestehenden Herausforderungen durch Erfahrungs-
austausch, eine verbesserte Koordinierung und eine bessere und zielgerichtete Unterstützung 
seitens des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen, der internationalen Finanzinstitu-
tionen, der Regionalorganisationen und anderer Interessenträger gestärkt werden. 


66. Wir unterstreichen, dass die öffentliche Politik sowie die Mobilisierung und der wirk-
same Einsatz inländischer Mittel geleitet vom Grundsatz der nationalen Eigenverantwortung 
für alle Länder ein zentraler Aspekt unseres gemeinsamen Strebens nach einer nachhaltigen 
Entwicklung, einschließlich der Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung, sind. Wir 
sind uns bewusst, dass inländische Mittel in erster Linie durch Wirtschaftswachstum gene-
riert werden, das sich auf ein förderliches Umfeld auf allen Ebenen stützen kann. 


67. Privatwirtschaftliche Aktivitäten, Investitionen und Innovation sind wichtige Motoren 
der Produktivität, eines inklusiven Wirtschaftswachstums und der Schaffung von Arbeits-
plätzen. Wir anerkennen die Vielfalt des Privatsektors, von Kleinstunternehmen über Ge-
nossenschaften bis zu multinationalen Unternehmen. Wir fordern alle Unternehmen auf, ihre 
Kreativität und Innovationsstärke zugunsten der Lösung der Herausforderungen im Bereich 
der nachhaltigen Entwicklung einzusetzen. Wir werden einen dynamischen und gut funkti-
onierenden Unternehmenssektor fördern und dabei die Arbeitsrechte schützen und die Ein-
haltung der Umwelt- und Gesundheitsstandards im Einklang mit den einschlägigen interna-
tionalen Normen und Übereinkünften und anderen in dieser Hinsicht laufenden Initiativen 
gewährleisten, wie etwa den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte17 und den 
Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation, dem Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes18 und den wichtigen multilateralen Umweltübereinkünften, für diejeni-
gen, die Vertragsparteien dieser Übereinkünfte sind. 


68. Der internationale Handel ist ein Motor für inklusives Wirtschaftswachstum und die 
Verringerung der Armut und trägt zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung bei. Wir 
werden auch künftig ein universales, regelgestütztes, offenes, transparentes, berechenbares, 
inklusives, nichtdiskriminierendes und gerechtes multilaterales Handelssystem unter dem 
Dach der Welthandelsorganisation sowie eine sinnvolle Handelsliberalisierung fördern. Wir 
fordern alle Mitglieder der Welthandelsorganisation auf, ihre Anstrengungen zu verdoppeln, 
um die Verhandlungen über die Entwicklungsagenda von Doha19 rasch abzuschließen. Wir 
messen dem handelsbezogenen Kapazitätsaufbau für die Entwicklungsländer, namentlich 
die afrikanischen Länder, die am wenigsten entwickelten Länder, die Binnenentwicklungs-
länder, die kleinen Inselentwicklungsländer und die Länder mit mittlerem Einkommen, ins-
besondere auch zur Förderung der regionalen Wirtschaftsintegration und der Vernetzung 
große Bedeutung bei. 


17 A/HRC/17/31, Anhang. In Deutsch verfügbar unter http://www.globalcompact.de/sites/default/files/ 
themen/publikation/leitprinzipien_fuer_wirtschaft_und_menschenrechte_2._auflage.pdf. 
18 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 
II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055. 
19 A/C.2/56/7, Anlage. 
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69. Wir anerkennen die Notwendigkeit, den Entwicklungsländern dabei behilflich zu sein, 
durch eine koordinierte Politik zur Förderung der Schuldenfinanzierung, der Entschuldung 
und der Umschuldung beziehungsweise eines soliden Schuldenmanagements die langfris-
tige Tragfähigkeit der Verschuldung zu erreichen. Viele Länder sind nach wie vor anfällig 
für Schuldenkrisen, und einige befinden sich inmitten einer Krise, darunter mehrere am we-
nigsten entwickelte Länder, kleine Inselentwicklungsländer und einige entwickelte Länder. 
Wir erklären erneut, dass Schuldner und Gläubiger gemeinsam darauf hinarbeiten müssen, 
untragbare Verschuldungssituationen zu vermeiden und zu lösen. Die Kreditnehmerländer 
tragen die Verantwortung dafür, ihre Verschuldung auf einem tragbaren Niveau zu halten; 
wir sind uns jedoch dessen bewusst, dass auch die Gläubiger eine Verantwortung haben, ihre 
Kreditvergabe so zu gestalten, dass sie die Tragfähigkeit der Verschuldung eines Landes 
nicht untergräbt. Wir werden die Länder, denen Schuldenerleichterungen gewährt wurden 
und die ein langfristig tragbares Schuldenniveau erreicht haben, bei der Aufrechterhaltung 
der Schuldentragfähigkeit unterstützen. 


70. Wir bringen hiermit den Mechanismus zur Technologieförderung auf den Weg, der 
mit der Aktionsagenda von Addis Abeba geschaffen wurde, um die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung zu unterstützen. Der Mechanismus zur Technologieförderung wird auf der Zu-
sammenarbeit einer Vielzahl von Akteuren gründen – der Mitgliedstaaten, der Zivilgesell-
schaft, des Privatsektors, der Wissenschaft, der Institutionen der Vereinten Nationen und 
anderer Interessenträger – und aus einem interinstitutionellen Arbeitsteam der Vereinten Na-
tionen für Wissenschaft, Technologie und Innovation zugunsten der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung, einem kooperativen Multi-Akteur-Forum für Wissenschaft, Technologie und 
Innovation zugunsten der Ziele für nachhaltige Entwicklung und einer Online-Plattform be-
stehen. 


• Das Interinstitutionelle Arbeitsteam der Vereinten Nationen für Wissenschaft, Tech-
nologie und Innovation zugunsten der Ziele für nachhaltige Entwicklung wird die Ko-
ordinierung, Kohärenz und Zusammenarbeit innerhalb des Systems der Vereinten Na-
tionen in Fragen im Zusammenhang mit Wissenschaft, Technologie und Innovation 
fördern und dadurch Synergien und Effizienz erhöhen, insbesondere zur Stärkung von 
Initiativen zum Kapazitätsaufbau. Das Arbeitsteam wird bereits vorhandene Ressour-
cen nutzen und mit zehn Vertretern aus der Zivilgesellschaft, dem Privatsektor und der 
Wissenschaft zusammenarbeiten, um die Tagungen des Multi-Akteur-Forums für 
Wissenschaft, Technologie und Innovation zugunsten der Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung vorzubereiten und die Online-Plattform zu entwickeln und zu operationali-
sieren, indem es unter anderem Vorschläge zu den Modalitäten des Forums und der 
Online-Plattform erarbeitet. Die zehn Vertreter werden vom Generalsekretär für einen 
Zeitraum von zwei Jahren ernannt. Das Arbeitsteam wird allen Organisationen, Fonds 
und Programmen der Vereinten Nationen und den Fachkommissionen des Wirt-
schafts- und Sozialrats zur Teilnahme offenstehen und anfänglich aus den Institutio-
nen bestehen, aus denen derzeit die informelle Arbeitsgruppe für Technologieförde-
rung zusammengesetzt ist, nämlich der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaftliche 
und Soziale Angelegenheiten dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, der Or-
ganisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung, der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen, der Internationalen Fernmeldeunion, der 
Weltorganisation für geistiges Eigentum und der Weltbank. 


• Die Online-Plattform wird zur umfassenden Kartierung von Informationen über die 
bestehenden Initiativen, Mechanismen und Programme im Bereich Wissenschaft, 
Technologie und Innovation innerhalb und außerhalb der Vereinten Nationen verwen-
det werden und als Zugangsportal zu diesen Informationen fungieren. Die Online-
Plattform wird den Zugang zu Informationen, Wissen und Erfahrungen sowie zu be-
währten Verfahren und Erkenntnissen in Bezug auf Initiativen und Politiken zur För-
derung von Wissenschaft, Technologie und Innovation erleichtern. Die Online-Platt-
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form wird außerdem die Verbreitung frei zugänglicher einschlägiger wissenschaftli-
cher Publikationen erleichtern, die weltweit erscheinen. Die Online-Plattform wird auf 
der Grundlage einer unabhängigen technischen Bewertung entwickelt werden, die be-
währte Verfahren sowie Erkenntnisse aus anderen Initiativen innerhalb und außerhalb 
der Vereinten Nationen berücksichtigt, um sicherzustellen, dass sie bestehende Wis-
senschafts-, Technologie- und Innovationsplattformen ergänzt, den Zugang dazu er-
leichtert und angemessene Informationen darüber bereitstellt, unter Vermeidung von 
Doppelarbeit und durch Nutzung von Synergien. 


• Das Multi-Akteur-Forum für Wissenschaft, Technologie und Innovation zugunsten 
der Ziele für nachhaltige Entwicklung wird einmal pro Jahr für die Dauer von zwei 
Tagen zusammentreten, um die Zusammenarbeit auf dem Gebiet von Wissenschaft, 
Technologie und Innovation in verschiedenen Themenbereichen zugunsten der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung zu erörtern, damit alle maßgeblichen Interessenträger in 
ihrem jeweiligen Fachgebiet einen aktiven Beitrag leisten können. Das Forum wird 
die Interaktion, die Vermittlung von Kontakten und die Schaffung von Netzwerken 
zwischen maßgeblichen Interessenträgern und den Multi-Akteur-Partnerschaften er-
leichtern, mit dem Ziel, Technologiebedarf und -defizite zu ermitteln und zu prüfen, 
namentlich in den Bereichen wissenschaftliche Zusammenarbeit, Innovation und Ka-
pazitätsaufbau, und außerdem dazu beizutragen, die Entwicklung, den Transfer und 
die Verbreitung einschlägiger Technologien zur Verwirklichung der Ziele für nach-
haltige Entwicklung zu erleichtern. Die Tagungen des Forums werden vom Präsiden-
ten des Wirtschafts- und Sozialrats vor der Tagung des hochrangigen politischen Fo-
rums unter der Schirmherrschaft des Rates oder ersatzweise gemeinsam mit anderen 
Foren oder Konferenzen einberufen, je nach Bedarf, unter Berücksichtigung des zu 
behandelnden Themas und auf der Grundlage einer Kooperation mit den Organisato-
ren der anderen Foren oder Konferenzen. Die Tagungen des Forums werden unter dem 
gemeinsamen Vorsitz zweier Mitgliedstaaten stattfinden und in einer von den beiden 
Kovorsitzenden erstellten Zusammenfassung der Erörterungen resultieren, die als Bei-
trag in die Tagungen des hochrangigen politischen Forums im Rahmen der Weiterver-
folgung und Überprüfung der Umsetzung der Post-2015-Entwicklungsagenda einflie-
ßen wird. 


• Die Zusammenfassung des Multi-Akteur-Forums wird eine Informationsgrundlage für 
die Tagungen des hochrangigen politischen Forums sein. Die Themen für das jeweils 
nächste Multi-Akteur-Forum für Wissenschaft, Technologie und Innovation zuguns-
ten der Ziele für nachhaltige Entwicklung werden von dem hochrangigen politischen 
Forum über nachhaltige Entwicklung unter Berücksichtigung der Beiträge der Sach-
verständigen des Arbeitsteams geprüft werden. 


71. Wir erklären erneut, dass diese Agenda und die Ziele für nachhaltige Entwicklung und 
ihre Zielvorgaben, einschließlich der Umsetzungsmittel, universell, unteilbar und miteinan-
der verknüpft sind. 


Weiterverfolgung und Überprüfung 
72. Wir verpflichten uns, die Umsetzung dieser Agenda in den kommenden 15 Jahren sys-
tematisch weiterzuverfolgen und zu überprüfen. Ein solider, freiwilliger, wirksamer, parti-
zipatorischer, transparenter und integrierter Rahmen zur Weiterverfolgung und Überprüfung 
wird wesentlich zur Umsetzung beitragen und den Ländern dabei helfen, die Fortschritte bei 
der Umsetzung der Agenda zu maximieren und laufend zu verfolgen, um sicherzustellen, 
dass niemand zurückgelassen wird. 


73. Der Rahmen zur Weiterverfolgung und Überprüfung wird auf nationaler, regionaler 
und globaler Ebene unsere Rechenschaftslegung gegenüber unseren Bürgern erhöhen, eine 
wirksame internationale Zusammenarbeit bei der Verwirklichung dieser Agenda unterstüt-
zen und den Austausch bewährter Verfahren sowie gegenseitiges Lernen begünstigen. Er 
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wird Unterstützung im Hinblick auf die Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen und 
die Ermittlung neuer und aufkommender Probleme mobilisieren. Aufgrund des universellen 
Charakters der Agenda werden gegenseitiges Vertrauen und Verständnis zwischen allen Na-
tionen eine wichtige Rolle spielen. 


74. Die Weiterverfolgungs- und Überprüfungsprozesse auf allen Ebenen werden von den 
folgenden Grundsätzen geleitet sein: 


a) Sie werden freiwillig und ländergesteuert sein, den unterschiedlichen Realitäten, 
Kapazitäten und Entwicklungsstufen der einzelnen Länder Rechnung tragen und deren po-
litischen Spielraum und Prioritäten respektieren. Da die nationale Eigenverantwortung von 
zentraler Bedeutung für die Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung ist, werden die Er-
gebnisse der auf nationaler Ebene laufenden Prozesse die Grundlage für die Überprüfungen 
auf regionaler und globaler Ebene bilden, zumal sich die Überprüfung auf globaler Ebene 
vorwiegend auf nationale amtliche Datenquellen stützen wird. 


b) Sie werden die Fortschritte bei der Umsetzung der universellen Ziele und Ziel-
vorgaben, einschließlich der Umsetzungsmittel, in allen Ländern in einer Weise verfolgen, 
die ihrem universellen und integrierten Charakter, ihrer Verknüpftheit und den drei Dimen-
sionen der nachhaltigen Entwicklung Rechnung trägt. 


c) Sie werden längerfristig ausgerichtet sein, die erreichten Ergebnisse, Probleme, 
Defizite und ausschlaggebenden Erfolgsfaktoren aufzeigen und die Länder dabei unterstüt-
zen, fundierte Politikentscheidungen zu treffen. Sie werden dazu beitragen, die erforderli-
chen Umsetzungsmittel und Partnerschaften zu mobilisieren, die Ermittlung von Lösungen 
und bewährten Verfahren unterstützen und die Koordinierung und Wirksamkeit des interna-
tionalen Entwicklungssystems fördern. 


d) Sie werden für alle Menschen offen, inklusiv, partizipatorisch und transparent 
sein und die Berichterstattung aller maßgeblichen Interessenträger unterstützen. 


e) Sie werden die Menschen in den Mittelpunkt stellen, geschlechtersensibel sein, 
die Menschenrechte achten und insbesondere auf die Ärmsten, die Schwächsten und dieje-
nigen, die am weitesten zurückliegen, ausgerichtet sein. 


f) Sie werden auf bestehenden Plattformen und Prozessen aufbauen, wo es solche 
gibt, Doppelarbeit vermeiden und den Gegebenheiten, Kapazitäten, Bedürfnissen und Prio-
ritäten der einzelnen Länder angepasst sein. Sie werden sich unter Berücksichtigung neu 
auftretender Probleme und der Entwicklung neuer Methoden schrittweise weiterentwickeln 
und den Berichtsaufwand für die nationalen Verwaltungen verringern. 


g) Sie werden rigoros und empirisch fundiert sein und auf ländergesteuerten Eva-
luierungen sowie hochwertigen, zugänglichen, aktuellen und verlässlichen Daten beruhen, 
die nach Einkommen, Geschlecht, Alter, Rasse, Ethnizität, Migrationsstatus, Behinderung, 
geografischer Lage und sonstigen im nationalen Kontext relevanten Merkmalen aufge-
schlüsselt sind. 


h) Sie werden eine verstärkte Unterstützung des Kapazitätsaufbaus in den Entwick-
lungsländern erfordern, einschließlich der Stärkung der nationalen Datensysteme und Eva-
luierungsprogramme, insbesondere in den afrikanischen Ländern, den am wenigsten entwi-
ckelten Ländern, den kleinen Inselentwicklungsländern, den Binnenentwicklungsländern 
und den Ländern mit mittlerem Einkommen. 


i) Sie werden von der aktiven Unterstützung des Systems der Vereinten Nationen 
und anderer multilateraler Institutionen profitieren. 


75. Die Weiterverfolgung und Überprüfung der Ziele und Zielvorgaben wird anhand eines 
Katalogs globaler Indikatoren erfolgen. Diese werden durch von den Mitgliedstaaten erar-
beitete regionale und nationale Indikatoren sowie durch die Ergebnisse der Arbeiten zur Er-
hebung von Basisdaten für diejenigen Zielvorgaben, bei denen es bislang keine nationalen 
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und globalen Basisdaten gibt, ergänzt werden. Der Rahmen globaler Indikatoren, der von 
der Interinstitutionellen und Sachverständigengruppe über die Indikatoren für die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung zu erarbeiten ist, wird bis März 2016 von der Statistischen Kom-
mission gebilligt und danach vom Wirtschafts- und Sozialrat und von der Generalversamm-
lung im Einklang mit den bestehenden Mandaten verabschiedet werden. Der Rahmen wird 
einfach, aber robust sein, sich auf alle Ziele für nachhaltige Entwicklung und ihre Zielvor-
gaben erstrecken, einschließlich der Umsetzungsmittel, und die ihnen innewohnende politi-
sche Ausgewogenheit, Integration und Ambition wahren. 


76. Wir werden die Entwicklungsländer, insbesondere die afrikanischen Länder, die am 
wenigsten entwickelten Länder, die kleinen Inselentwicklungsländer und die Binnenent-
wicklungsländer, bei der Stärkung der Kapazitäten ihrer nationalen statistischen Ämter und 
Datensysteme unterstützen, um den Zugang zu hochwertigen, aktuellen, verlässlichen und 
aufgeschlüsselten Daten zu gewährleisten. Wir werden eine auf Transparenz und Rechen-
schaftspflicht beruhende Ausweitung einer angemessenen Zusammenarbeit zwischen dem 
öffentlichen und dem privaten Sektor fördern, um ein breites Spektrum von Daten zu nutzen, 
einschließlich Erdbeobachtungs- und Geoinformationen, und dabei die nationale Eigenver-
antwortung bei der Unterstützung und Verfolgung der Fortschritte gewährleisten. 


77. Wir verpflichten uns, mit vollem Engagement regelmäßige und alle Seiten einbezie-
hende Überprüfungen der Fortschritte auf subnationaler, nationaler, regionaler und globaler 
Ebene durchzuführen. Wir werden uns dabei weitestgehend auf das bereits bestehende Netz-
werk von Institutionen und Mechanismen der Weiterverfolgung und Überprüfung stützen. 
Die nationalen Berichte werden es ermöglichen, die Fortschritte zu bewerten und die Her-
ausforderungen auf regionaler und globaler Ebene aufzuzeigen. Neben den regionalen Dia-
logen und globalen Überprüfungen werden sie zur Ausarbeitung von Empfehlungen für die 
Weiterverfolgung auf verschiedenen Ebenen beitragen. 


Nationale Ebene 


78. Wir ermutigen alle Mitgliedstaaten, so bald wie praktisch möglich ambitionierte nati-
onale Initiativen zur allgemeinen Umsetzung dieser Agenda zu erarbeiten. Diese können den
Übergang zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung unterstützen und gegebenenfalls auf 
vorhandenen Planungsinstrumenten wie nationalen Entwicklungsstrategien oder Strategien 
für nachhaltige Entwicklung aufbauen. 


79. Wir ermutigen die Mitgliedstaaten außerdem, regelmäßige und alle Seiten einbezie-
hende Überprüfungen der Fortschritte auf nationaler und subnationaler Ebene durchzufüh-
ren, die von den Ländern gesteuert und vorangetrieben werden. In diese Überprüfungen sol-
len auch die Beiträge indigener Völker, der Zivilgesellschaft, des Privatsektors und anderer 
Interessenträger im Einklang mit den nationalen Gegebenheiten, Politiken und Prioritäten 
einfließen. Die nationalen Parlamente sowie andere Institutionen können diese Prozesse 
ebenfalls unterstützen. 


Regionale Ebene 


80. Die Weiterverfolgung und Überprüfung auf regionaler und subregionaler Ebene kann 
gegebenenfalls nützliche Gelegenheiten für gegenseitiges Lernen unter anderem durch frei-
willige Überprüfungen, den Austausch bewährter Verfahren und Erörterungen über gemein-
same Zielvorgaben bieten. Wir begrüßen in dieser Hinsicht die Zusammenarbeit der regio-
nalen und subregionalen Kommissionen und Organisationen. Inklusive regionale Prozesse 
werden auf den Überprüfungen auf nationaler Ebene aufbauen und zur Weiterverfolgung 
und Überprüfung auf globaler Ebene beitragen, namentlich im Rahmen des hochrangigen 
politischen Forums über nachhaltige Entwicklung. 


81. In der Erkenntnis, wie wichtig es ist, auf bereits bestehenden Weiterverfolgungs- und 
Überprüfungsmechanismen auf regionaler Ebene aufzubauen und ausreichenden politischen 
Spielraum zu ermöglichen, ermutigen wir alle Mitgliedstaaten, das für ihre Mitwirkung am 
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besten geeignete Regionalforum festzulegen. Den Regionalkommissionen der Vereinten Na-
tionen wird nahegelegt, die Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht auch weiterhin zu unterstüt-
zen. 


Globale Ebene 


82. Das hochrangige politische Forum wird eine zentrale Rolle bei der Beaufsichtigung 
eines Netzwerks von Weiterverfolgungs- und Überprüfungsprozessen auf globaler Ebene 
spielen und dabei mit der Generalversammlung, dem Wirtschafts- und Sozialrat und den 
anderen zuständigen Organen und Foren im Einklang mit den bestehenden Mandaten kohä-
rent zusammenarbeiten. Das Forum wird die Weitergabe von Erfahrungen erleichtern, ein-
schließlich Erfolgen, Schwierigkeiten und gewonnenen Erkenntnissen, eine politische Füh-
rungsrolle wahrnehmen, Orientierungshilfe geben und Empfehlungen zur Weiterverfolgung 
erteilen. Es wird die systemweite Kohärenz und Koordinierung der Politik im Bereich der 
nachhaltigen Entwicklung fördern. Es soll dafür Sorge tragen, dass die Agenda relevant und 
ambitioniert bleibt, und sich insbesondere mit der Bewertung der Fortschritte, der erreichten 
Ergebnisse und der Herausforderungen, vor denen die entwickelten Länder und die Entwick-
lungsländer stehen, sowie mit neuen und aufkommenden Problemen befassen. Es werden 
wirksame Querverbindungen zu den Weiterverfolgungs- und Überprüfungsregelungen aller 
einschlägigen Konferenzen und Prozesse der Vereinten Nationen hergestellt werden, na-
mentlich derjenigen, die die am wenigsten entwickelten Länder, die kleinen Inselentwick-
lungsländer und die Binnenentwicklungsländer betreffen. 


83. Die Weiterverfolgung und Überprüfung im Rahmen des hochrangigen politischen Fo-
rums wird sich auf einen vom Generalsekretär in Zusammenarbeit mit dem System der Ver-
einten Nationen zu erstellenden jährlichen Fortschrittsbericht über die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung stützen, der auf dem Rahmen globaler Indikatoren, den von den nationalen 
statistischen Systemen erhobenen Daten und den auf regionaler Ebene gesammelten Infor-
mationen basiert. Das hochrangige politische Forum wird sich darüber hinaus auf den Welt-
bericht über nachhaltige Entwicklung stützen, der die Schnittstelle zwischen Wissenschaft 
und Politik stärken wird und den politischen Entscheidungsträgern ein solides und empirisch 
fundiertes Instrument bei der Förderung der Armutsbeseitigung und der nachhaltigen Ent-
wicklung an die Hand geben könnte. Wir bitten den Präsidenten des Wirtschafts- und Sozi-
alrats, einen Konsultationsprozess über den Umfang, die Methodik und die Häufigkeit des 
Erscheinens des Weltberichts und sein Verhältnis zum Fortschrittsbericht einzuleiten, des-
sen Ergebnis in die Ministererklärung der Tagung 2016 des hochrangigen politischen Fo-
rums eingehen soll. 


84. Unter der Schirmherrschaft des Wirtschafts- und Sozialrats wird das hochrangige po-
litische Forum im Einklang mit Resolution 67/290 der Generalversammlung vom 9. Juli 
2013 regelmäßige Überprüfungen durchführen. Die Überprüfungen werden freiwillig sein, 
jedoch zur Berichterstattung anhalten und entwickelte Länder, Entwicklungsländer und die 
zuständigen Institutionen der Vereinten Nationen sowie andere Interessenträger einschließ-
lich der Zivilgesellschaft und des Privatsektors umfassen. Sie werden unter der Führung der 
Staaten stattfinden und Teilnehmer im Ministerrang und andere zuständige hochrangige 
Teilnehmer haben. Sie werden unter anderem durch die Mitwirkung wichtiger Gruppen und 
anderer maßgeblicher Interessenträger eine Plattform für Partnerschaften bieten. 


85. Im Rahmen des hochrangigen politischen Forums werden zudem thematische Über-
prüfungen der Fortschritte bei den Zielen für nachhaltige Entwicklung einschließlich der 
Querschnittsfragen stattfinden. Sie werden durch Überprüfungen der Fachkommissionen des 
Wirtschafts- und Sozialrats und anderer zwischenstaatlicher Organe und Foren unterstützt 
werden, die dem integrierten Charakter der Ziele und den zwischen ihnen bestehenden Quer-
verbindungen Rechnung tragen sollen. Sie werden alle maßgeblichen Interessenträger ein-
beziehen und nach Möglichkeit in den Zyklus des hochrangigen politischen Forums einge-
bettet und auf ihn abgestimmt sein. 
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86. Wir begrüßen den in der Aktionsagenda von Addis Abeba beschriebenen speziellen 
Prozess zur Weiterverfolgung und Überprüfung der Ergebnisse der Entwicklungsfinanzie-
rung sowie aller Umsetzungsmittel der Ziele für nachhaltige Entwicklung, der in den Wei-
terverfolgungs- und Überprüfungsrahmen der vorliegenden Agenda integriert ist. Die zwi-
schenstaatlich vereinbarten Schlussfolgerungen und Empfehlungen des jährlichen Forums 
für Entwicklungsfinanzierung des Wirtschafts- und Sozialrats werden in die gesamte Wei-
terverfolgung und Überprüfung der Umsetzung dieser Agenda im Rahmen des hochrangigen 
politischen Forums einfließen. 


87. Das alle vier Jahre unter der Schirmherrschaft der Generalversammlung tagende hoch-
rangige politische Forum wird auf hoher Ebene politische Orientierungen zur Agenda und 
ihrer Umsetzung geben, Fortschritte und neue Herausforderungen aufzeigen und weitere 
Maßnahmen zur Beschleunigung der Umsetzung in Gang setzen. Das nächste hochrangige 
politische Forum unter der Schirmherrschaft der Generalversammlung wird 2019 abgehalten 
und der Tagungszyklus somit umgestellt werden, um größtmögliche Kohärenz mit dem Pro-
zess der vierjährlichen umfassenden Grundsatzüberprüfung zu gewährleisten. 


88. Wir betonen außerdem die Wichtigkeit der systemweiten strategischen Planung, Um-
setzung und Berichterstattung, um eine kohärente und integrierte Unterstützung der Umset-
zung der neuen Agenda durch das Entwicklungssystem der Vereinten Nationen sicherzu-
stellen. Die zuständigen Leitungsgremien sollen Maßnahmen zur Überprüfung dieser Un-
terstützung ergreifen und über die Fortschritte und Hindernisse Bericht erstatten. Wir begrü-
ßen den laufenden Dialog im Wirtschafts- und Sozialrat über die längerfristige Positionie-
rung des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen und sehen der Ergreifung etwaiger 
Maßnahmen zu diesen Fragen mit Interesse entgegen. 


89. Das hochrangige politische Forum wird die Teilnahme der wichtigen Gruppen und 
anderer maßgeblicher Interessenträger an den Weiterverfolgungs- und Überprüfungsprozes-
sen im Einklang mit Resolution 67/290 unterstützen. Wir fordern diese Akteure auf, über 
ihren Beitrag zur Umsetzung der Agenda Bericht zu erstatten. 


90. Wir ersuchen den Generalsekretär, im Benehmen mit den Mitgliedstaaten einen auf 
der siebzigsten Tagung der Generalversammlung zu behandelnden Bericht zur Vorbereitung 
der Tagung 2016 des hochrangigen politischen Forums zu erarbeiten, der die wichtigen Mei-
lensteine auf dem Weg zu einer kohärenten, effizienten und inklusiven Weiterverfolgung 
und Überprüfung auf globaler Ebene aufzeigt. Der Bericht soll einen Vorschlag zu den or-
ganisatorischen Regelungen für von den Staaten gesteuerte Überprüfungen im Rahmen des 
hochrangigen politischen Forums unter der Schirmherrschaft des Wirtschafts- und Sozialrats 
enthalten, einschließlich Empfehlungen zu gemeinsamen Leitlinien für die freiwillige Be-
richterstattung. Er soll die institutionellen Verantwortlichkeiten klar abgrenzen und Orien-
tierungen im Hinblick auf die jährlichen Themen, die Abfolge der thematischen Überprü-
fungen und die Optionen zu den regelmäßigen Überprüfungen für das hochrangige politische 
Forum geben. 


91. Wir bekräftigen unsere unbeirrbare Entschlossenheit, diese Agenda zu verwirklichen 
und sie in vollem Umfang zu nutzen, um bis 2030 eine Transformation der Welt zum Bes-
seren herbeizuführen. 


4. Plenarsitzung  
25. September 2015  
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In dem Abschnitt „Ziele und Zielvorgaben für 
nachhaltige Entwicklung“ genannte Rechtsinstrumente 


Rahmenübereinkommen der Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung des Tabakge-
brauchs (United Nations, Treaty Series, Vol. 2302, Nr. 41032. Amtliche deutschsprachige 
Fassungen: dBGBl. 2004 II S. 1538; öBGBl. III Nr. 219/2005.) 


Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge 2015-2030 (Resolution 69/283, Anlage II) 


Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (United Nations, Treaty Series, 
Vol. 1833, Nr. 31363. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1994 II S. 1798; 
öBGBl. Nr. 885/1995; AS 2009 3209.) 


„Die Zukunft, die wir wollen“ (Resolution 66/288, Anlage) 
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Themen und Anliegen, die im Aufgabenbereich 
Wasser eine Rolle spielen, sind beispielsweise 
der Gewässerschutz, die Sicherung der Grund-
wasserqualität, ein sparsamer Umgang mit 
Grund- beziehungsweise Trinkwasser, die thermi-
sche Nutzung des Grundwassers sowie die Um-
setzung von Schwammstadtmaßnahmen. Des 
Weiteren sind die Nutzung von Oberflächenge-
wässern wie Wasserkraftanlagen und sportliche 
Aktivitäten sowie der Schutz der Wasserreserven 
und der Hochwasserschutz bedeutend.

Lärm

Lärm ist unerwünschter Schall, der stören, 
gefährden oder belästigen kann. Lärm betrifft 
grundsätzlich alle Menschen unabhängig von 
Alter, Geschlecht oder sozialer Schicht; über-
proportional betroffen sind allerdings Angehö-
rige vulnerabler Gruppen, da sie aufgrund ihrer 
sozialen und wirtschaftlichen Lage oft an lauten, 
vielbefahrenen Straßen wohnen. Gerade in 
Ballungsräumen und in der Nähe von stark be-
lasteten Verkehrsachsen ist Lärm ein wichtiges 
Umweltthema.

Themen und Anliegen, die im Aufgabenbereich 
Lärm eine Rolle spielen, sind beispielsweise 
die Gesundheit der Bevölkerung, der Erhalt der 
Lebensqualität und des ungestörten Schlafs. Um 
den Lärm zu reduzieren, können Maßnahmen 
wie die Reduzierung und Beruhigung des moto-
risierten Individualverkehrs, die schalltechnisch 
günstige Gestaltung von Gebäuden und die 
Sensibilisierung der Bevölkerung für das Thema 
Lärmschutz umgesetzt werden.

Grundlegende Strategien, Konzepte und 
Dokumente im Handlungsfeld

 - Luftreinhalteplan inklusive seiner acht Fort-
schreibungen (bis 2022) und einer weiteren 
Anpassung 22 

 - Vierter Lärmaktionsplan (2024) 23 

Trends und Herausforderungen

Übergeordnete Trends wie Klimawandel, Be
völkerungs- und Wirtschaftswachstum und die 
Einengung der finanziellen Spielräume stellen 
den Umweltschutz und die Umweltvorsorge 
in München vor eine Vielzahl komplexer und 
miteinander verknüpfter Herausforderungen. 
Hinsichtlich der in diesem Handlungsfeld behan-
delten Aufgabenbereiche betreffen diese Heraus-
forderungen insbesondere die Reduktion von 
Schadstoffbelastungen in der Luft, den Schutz 
und die nachhaltige Nutzung von Wasserres-
sourcen sowie die Bekämpfung und Vermeidung 
von Lärmbelastungen. Im Folgenden werden die 
spezifischen Herausforderungen in den Berei-
chen Luft, Wasser und Lärm ausgeführt.

Luft

Die Luftqualität, sowohl im Außen- als auch im 
Innenbereich, ist von zentraler Bedeutung für das 
Wohlbefinden und die Gesundheit der Bevölke-
rung. Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum 
führen zu einer höheren Verkehrsdichte und 
damit zu einer Zunahme der Schadstoffemissio-
nen. Demgegenüber steigen mit kontinuierlich 
schärferen lufthygienischen Grenzwerten die 
gesetzlichen Anforderungen an die Luftqualität. 
Der Einsatz von Elektrofahrzeugen und der Aus-
bau des öffentlichen Nahverkehrs sind positive 
Entwicklungen und Strategien, erfordern jedoch 
erhebliche Investitionen. Auch die Reduktion von 
Emissionen aus Feuerungsanlagen wie häus-
lichen Heizungen und Industrieanlagen bleibt 
eine wesentliche Herausforderung. Die Überwa-
chung, Einhaltung und Verschärfung der gelten-
den Grenzwerte für Schadstoffkonzentrationen, 
wie sie in der neuen EU-Luftqualitätsrichtlinie 
im Oktober 2024 final beschlossen wurden, sind 
entscheidend.

22 Sitzungsvorlage 20-26 / V 12966, https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/8348073 
23 Sitzungsvorlage 20-26 / V 13487, https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/8445593

https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/8348073
https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/8445593
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Menschen in Deutschland verbringen bis zu 90 
Prozent ihrer Zeit in Innenräumen und atmen 
dabei täglich 10 bis 20 m³ Luft ein. Auch die Qua-
lität der Innenraumluft hat großen Einfluss auf 
die menschliche Gesundheit, da sie eine Vielzahl 
an Luftschadstoffen enthalten kann. Angesichts 
des Klimawandels und der zunehmenden Anzahl 
energieeffizienter Gebäude mit luftdichten Hüllen 
ist es notwendig, Maßnahmen zur Minimierung 
der Schadstoffbelastung und zur Schaffung eines 
angenehmen Raumklimas zu ergreifen. Da EU- 
und bundesweite Vorschriften meist nur einen 
allgemeinen Rahmen bieten, müssen spezifische 
Vorschriften und Qualitätsziele auf kommunaler 
Ebene abgestimmt und konkretisiert werden.

Wasser

Der Klimawandel ist die zentrale Herausforde-
rung für die Wasserwirtschaft. Die Neubildung 
von Grundwasser hängt maßgeblich von Nieder-
schlag und Verdunstung ab. Erhöhte Temperatu-
ren und veränderte Niederschlagsmuster können 
die Wasserstände und Durchflussmengen in 
Oberflächengewässern negativ beeinflussen. 
Wasserverfügbarkeit ist zunehmend keine Selbst-
verständlichkeit mehr. Eine nachhaltige Nutzung 
erfordert, die Einflüsse des Klimawandels auf die 
Wasserwirtschaft zu identifizieren, dessen Aus-
wirkungen zu beurteilen und Maßnahmen abzu-
leiten.

In Städten werden Grund- und Oberflächenwas-
ser stark durch menschliche Aktivitäten beein-
flusst. Einträge von Stickstoff und Pestiziden 
aus der Landwirtschaft sowie industrielle und 
verkehrsbedingte Verschmutzungen sind hier be-
sonders problematisch. Zudem tragen Altlasten, 
Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen und un-
dichte Abwasserkanäle zur Verunreinigung bei.

Durch die Energiewende wird Grundwasser 
zudem immer häufiger thermisch genutzt. Hier 
muss darauf geachtet werden, dass das Grund-
wasser thermisch nicht zu stark verändert wird, 
um das Ökosystem nicht zu beeinträchtigen. Nur 
ein guter ökologischer Zustand des Grundwas-
sers ermöglicht es den Organismen des Öko-
systems, das Wasser sauber zu halten. Deshalb 
sollten biologische Kriterien zukünftig mit in die 
Bewertung des Grundwasserstandes einbezogen 
werden. Eine bauliche Verdichtung kann dazu 
führen, dass Versickerungsflächen abnehmen 
und in der Folge stärkere Regenereignisse Über-
flutungen verursachen können.

Lärm

Die Lärmbelastung in Städten ist ein ernstes 
Problem, das das Wohlbefinden und die Gesund-
heit der Bewohner*innen beeinträchtigt. Lärm 
kann zu Stress, Schlafstörungen und anderen 
gesundheitlichen Problemen führen. Bevölke-
rungswachstum und wirtschaftliche Entwicklung 
erhöhen das Verkehrsaufkommen sowie die An-
zahl von lärmintensiven Gewerbebetrieben und 
-gebieten und führen zu mehr Freizeitaktivitäten, 
was die Lärmbelastung verstärkt. Bundesweit 
fühlen sich zum Beispiel drei Viertel der Be-
fragten durch Straßenverkehrslärm gestört oder 
belästigt.

Aufgrund des großen Drucks auf dem Woh-
nungsmarkt und den immer knapper werdenden 
Flächen nehmen in München die Fälle zu, in 
denen bei der Planung neuer Baugebiete Wohn-
nutzungen an Hauptverkehrsadern heranrücken 
und dem im Bundesimmissionsschutzgesetz 
(BImSchG) verankerten Trennungsgebot nicht 
mehr hinreichend Rechnung getragen werden 
kann. Dadurch entstehen Herausforderungen 
beim Lärmschutz der zu entwickelnden Wohn-
nutzung, die im Rahmen der Bebauungsplanung 
unter Berücksichtigung des geltenden Immis-
sionsschutzrechts bewältigt werden müssen. 
In einem gemeinsam von den Referaten für 
Stadtplanung und Bauordnung sowie Klima- und 
Umweltschutz entwickelten Leitfaden wurden 
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daher stadtinterne Standards (aufbauend auf der 
Evaluierung rechtskräftiger Bebauungspläne und 
der entsprechenden rechtlichen Grundlagen) 
für den Umgang mit Verkehrslärm in der Bau-
leitplanung erarbeitet, um im Zusammenhang 
mit den genannten Herausforderungen gesunde 
Wohnverhältnisse zu gewährleisten. Gemeinsam 
werden Maßnahmen entwickelt, wie gesunde 
Wohn- und Arbeitsverhältnisse gewährleistet 
werden können. Bei den Festsetzungen orientiert 
sich das Referat für Stadtplanung und Bauord-
nung am Berliner Leitfaden „Lärmschutz in der 
verbindlichen Bauleitplanung“.

Generell besteht beim Thema Lärm dringender 
Handlungsbedarf. Eine erfolgreiche Minderung 
der Lärmbelastung erfordert gemeinsames Han-
deln. Politik und Verwaltung auf EU-, Bundes-, 
Landes- und Kommunalebene, die Wirtschaft, 
insbesondere die Kfz- und Reifenindustrie sowie 
die Verkehrsbetriebe und die Bürger*innen als 
Teilnehmende am motorisierten Individualverkehr 
müssen zusammenarbeiten. Nur durch koor-
dinierte Maßnahmen kann die Lärmbelastung 
effektiv reduziert werden. 

Visionäre Zielrichtung

Luft

Die verbindlich festgesetzten lufthygienischen 
Grenzwerte werden nicht überschritten und 
idealerweise deutlich unterschritten. Die Stadt 
hat es sich zum Ziel gesetzt, in absehbarer Zeit 
in ganz München flächendeckend die ambitio-
nierten lufthygienischen Vorgaben entsprechend 
der verbindlich werdenden Werte der EU (2030) 24  
einzuhalten. Die dazu erforderlichen Maßnahmen 
werden verursachergerecht und sozialverträg-
lich umgesetzt. In Innenräumen ist die gesunde 
Luftqualität durch bauliche Maßnahmen wie 
energieeffiziente Lüftungsanlagen und innovative 
Maßnahmen zum Hitze- und Feuchteschutz ge-
sichert. 

Wasser

Die Stadt wurde zur Schwammstadt umgebaut 
und an vielen Stellen entsiegelt. Die Grundwas-
serneubildung und die Grundwassermenge sind 
gesichert. Grundwasser dringt nicht mehr in das 
Kanalnetz ein und Niederschlagswasser wird 
nicht mehr ins Kanalnetz eingeleitet, sondern de-
zentral im Sinne des Schwammstadtprinzips be-
wirtschaftet. Bezogen auf den Wasserverbrauch 
bedeutet ein nachhaltiger Umgang mit der 
Ressource Grund- beziehungsweise Trinkwasser, 
dass die genutzte Menge nicht die Grundwasser-
neubildungsrate übersteigt. Erreicht wird dies 
durch die Nutzung von Grauwasser in Haus-
halten und der Industrie. In der Landwirtschaft 
und in Privathaushalten wird das Grundwasser 
durch wassersparende Techniken beziehungs-
weise einen sparsamen Umgang geschont. 
Die Grundwasserqualität ist weiterhin gut und 
wird in Bereichen, die belastet sind, saniert. Ein 
flächendeckendes Monitoring, um Grundwas-
serverunreinigungen frühzeitig zu erkennen, ist 
vorhanden. Die Wasserqualität der oberirdischen 
Gewässer hat sich verbessert und ein guter öko-
logischer und chemischer Zustand ist erreicht. 
Verfahren zur Offenlegung verrohrter Bäche sind 
erleichtert.

Lärm

Die Lebensqualität der Anwohner*innen ist 
durch Lärmreduktion wesentlich verbessert. Die 
Gesundheit der Menschen wird nicht mehr durch 
Lärm beeinträchtigt. Dies wurde durch eine 
effektive Lärmschutzplanung und  - umsetzung 
(Lärmvorsorge und Lärmsanierung) in allen rele-
vanten Bereichen erreicht, wie beispielsweise im 
Straßen- und Schienenverkehr sowie bei Gewer-
bebetrieben und  - gebieten. Dabei wurden auch 
innovative Technologien und Maßnahmen zur 
Lärmminderung eingesetzt.

24 Richtlinie (EU) 2024/2881 über Luftqualität und saubere Luft für Europa (Neufassung), https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/
TXT/?uri=CELEX:32024L2881 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32024L2881
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX:32024L2881
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Strategische Ziele, operative Ziele und Indikatoren

Teilbereich Luft 
Handlungsfeld 3: Umweltschutz und Umweltvorsorge

Strategisches Ziel

3.1 München erfüllt die Anforderungen an die Lufthygiene
Die geltenden lufthygienischen Grenzwerte zum Schutz der menschlichen Gesundheit werden 
eingehalten. Die Luftreinhalteplanung ist auf die Erfüllung zukünftiger Grenzwerte ausgerichtet.

Operatives Ziel Indikator

3.1.1 Luftschadstoffgrenzwerte
Die geltenden Luftschadstoffgrenzwerte, insbesondere 
für Feinstaub und Stickstoffdioxid, sind flächendeckend im 
gesamten Stadtgebiet München eingehalten.
Die voraussichtlich ab 2030 geltenden Grenzwerte der 
EU-Luftqualitätsrichtlinie 2024 sind in der Planung be-
rücksichtigt und unter Hinzunahme externer gutachter-
licher Unterstützung die dafür notwendigen Planungs
instrumente erstellt. 25

 - Messergebnisse des LÜB-Mess
netzes (NO2; PM10, PM2,5) so-
wie des ergänzenden freiwilligen 
städtischen Messnetzes für Luft
schadstoffe – derzeit (2025) be-
stehend aus einem Passivsammler-
messnetz für Stickstoffdioxid (NO2)

 - Luftreinhaltefahrplan (2028)

3.1.2 Luftreinhalteplan 
Die Kontrolle der Umsetzung der Maßnahmen aus dem 
Luftreinhalteplan und seinen Fortschreibungen erfolgt 
regelmäßig.

 - Umsetzungsberichte zum Luft
reinhalteplan und seinen Fortschrei-
bungen

3.1.3 Machbarkeitsstudien
Drei Machbarkeitsstudien zur Bepreisung des moto-
risierten Individualverkehrs, der Optimierung des Ver-
kehrsflusses durch Geschwindigkeitsanpassung und zu 
Fahrgemeinschafts- und Umweltverbundspuren sind als 
Maßnahmen der 8. Fortschreibung des Luftreinhalteplans 
abgeschlossen.

 - Abschlussberichte zu den drei 
Machbarkeitsstudien inklusive Hand-
lungsvorschlägen

25 Die am 10.12.2024 in Kraft getretene EU-Luftqualitätsrichtlinie wird voraussichtlich bis Ende 2026 auf Bundesebene in nationales Recht 
umgesetzt. Damit werden die verschärften lufthygienischen Grenzwerte der EU-Richtlinie rechtswirksam und sind bis 2030 einzuhalten.
Aktuell ist davon auszugehen, dass 2026 eine Überschreitung der ab 2030 geltenden EU-Grenzwerte im Münchner Stadtgebiet absehbar 
ist. Tritt dies ein, ist bis Ende 2028 ein Luftreinhaltefahrplan für das Stadtgebiet München zu erstellen, mit dessen Maßnahmen ab 2030 die 
verschärften EU-Grenzwerte voraussichtlich eingehalten werden können. Die darin enthaltenen Maßnahmen sind nach Beschlussfassung 
im Stadtrat vor 2030 umzusetzen und stellen die Grenzwerteinhaltung im Jahr 2030 sicher. Sollte eine Einhaltung der neuen Grenzwerte bis 
2030 auch unter Berücksichtigung weitreichender restriktiver Maßnahmen nicht möglich sein, ist eine Fristverlängerung zur Einhaltung der 
Grenzwerte bis 2035 möglich.
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Strategisches Ziel

3.2 Innenraumluft
Beim Neubau und der Sanierung von Gebäuden im Eigentum der Landeshauptstadt München so-
wie in angemieteten Objekten ist ein gesundes Raumklima sichergestellt.

Operatives Ziel Indikator

3.2.1 Raumlufttechnische Anlagen (RLT) 
Ende 2030 sind mindestens 90 Prozent aller Neubauten, 
Generalsanierungen und neuen Mietobjekte der Landes-
hauptstadt München mit klimagerechtem Lüftungskon-
zept ausgestattet.

 - Evaluation durchgeführter Bau
vorhaben

 - Monitoring der Luftqualität in allen 
Aufenthaltsräumen (u.a. CO2-, 
Temperatur- und Luftfeuchtigkeits-
messung).

3.2.2 Wärmeschutz in Gebäuden
Sämtliche Neubauten und Generalsanierungen der Lan-
deshauptstadt München sind so energieeffizient, dass 
im Winter der Heizbedarf minimiert und im Sommer ein 
effektiver Hitzeschutz gewährleistet wird.

 - Heizbedarfe im Winter
 - Durchschnittstemperaturen im 
Sommer in Innenräumen der Lan-
deshauptstadt München

3.2.3 Schadstofffreie Baustoffe
Ende 2030 finden in allen Neubauten und Generalsanie-
rungen der Landeshauptstadt München ausschließlich 
schadstofffreie und emissionsarme Baustoffe Verwen-
dung.

 - Monitoring der Innenraumluft
qualität 

3.2.4 Feedback-System
2030 ist ein geschlechterdifferenziertes Feedback-System 
zur Erfassung der Nutzer*innenzufriedenheit mit dem 
Raumklima eingeführt. Die Rückmeldungen sind zu 
mindestens 90 Prozent positiv.

 - Rückmeldungen im Feedback-
System 

Strategisches Ziel

3.3 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
Die Öffentlichkeit ist über die Immissionssituation hinsichtlich relevanter lufthygienischer Schad-
stoffe optimal informiert und sensibilisiert.

Operatives Ziel Indikator

3.3.1 Luftschadstoffmesswerte
Das freiwillige Stickstoffdioxid-Messnetz Münchens 
(mittels Passivsammlern) ist an die jeweilige prognosti-
zierte lufthygienische Belastungssituation angepasst. Die 
Messwerte sind regelmäßig auf der Internetseite des RKU 
veröffentlicht.

 - Messwerte und Messstellenüber-
sicht unter  
www.muenchen.de/messergebnisse

3.3.2 Informationsarbeit
Die Öffentlichkeit erhält regelmäßig Informationen über 
die verschärften Grenzwerte der EU-Luftqualitätsrichtlinie, 
über gesundheitliche Auswirkungen von Luftschadstoffen 
sowie über deren Verursacher*innen. 

 - Bilanz durchgeführter 
Kommunikationskampagnen und 
veröffentlichter Informationen auf 
den Internetseiten des RKU

http://www.muenchen.de/messergebnisse
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Synergiepotenziale und Zielkonflikte

Synergiepotenziale

Thema Beispiel

Mobilität der Zukunft Mit dem Beschluss des Entwurfs zur Mobilitätsstrategie 2035 und deren 
geplanter Finalisierung als Sustainable Urban Mobility Plan (SUMP) wird 
ein Ausbau und eine Förderung des Umweltverbundes sowie der E-Mobili-
tät gestützt. Die Ziele der Transformation der Mobilität sind nahezu gleich-
laufend mit den Zielen der Luftreinhalteplanung.

Klimaschutz Die Dekarbonisierung der Wärmeerzeugung sowie ein verringerter Ge-
bäudeenergiebedarf infolge verbesserter Gebäudestandards und Heiz-
technologien können zu einer Verringerung der Hintergrundbelastung 
(Luftschadstoffe) beitragen.

Gesundheitsschutz/-
vorsorge

Die Ziele der Luftreinhalteplanung überschneiden sich mit den Zielen des 
Gesundheitsschutzes und der Gesundheitsvorsorge.

Stadtklima Das Freihalten von Frischluft- und Kaltluftschneisen zugunsten des  
Stadtklimas dient zugleich einem besseren Luftaustausch und somit 
einem Abtransport schadstoffbelasteter Luft beziehungsweise einer 
Durchmischung schadstoffbelasteter Luft mit einströmender geringer 
belasteter Luft.

Lärmvorsorge Verkehrliche Maßnahmen der Lärmvorsorge und der Luftreinhaltung er-
gänzen sich.

Zielkonflikte

Thema Beispiel

Städtebauliches, 
wirtschaftliches Wachs-
tum / Ausbau der 
touristischen Wettbe-
werbsfähigkeit

Wohnraumschaffung, Wachstum, Verdichtung und zunehmendes Gäste-
aufkommen können zusätzliche Emissionen und Schadstoffbelastungen 
der Luft zur Folge haben. In ohnehin stark vorbelasteten Stadtgebieten 
beziehungsweise Straßenabschnitten können dadurch lufthygienische 
Grenzwerte überschritten werden.

Eingriffe in Rechte von 
Bürger*innen

Gesamtstädtisches Wachstum einerseits und kontinuierlich strenger wer-
dende gesetzliche Anforderungen an die Lufthygiene andererseits, kön-
nen Maßnahmen mit Eingriff in die Rechte der Bürger*innen erfordern. 

Zielkonflikte im 
Rahmen des Umwelt-
schutzes

Lärmschutz für Hinterhöfe und Gebäude in der „2. Reihe“ erfordert eine 
möglichst geschlossene Straßenrandbebauung, wohingegen aus Sicht 
der Luftreinhalteplanung eine möglichst offene Gebäudefront zur Straße 
hin für eine bessere Durchlüftung sorgt.  
Aus Perspektive der Luftreinhaltung können Umgehungsstraßen dage-
gen dazu beitragen, Verkehr aus bebauten Gebieten und lufthygienischen 
Hotspots fernzuhalten.
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Teilbereich Wasser:   
Handlungsfeld 3: Umweltschutz und Umweltvorsorge

Strategisches Ziel

3.4 Oberirdische Gewässer
Die Gewässer sind vor schädlichen Einflüssen geschützt. Ihre ökologische und soziale Funktion 
sowie ihre natürliche Gewässerstruktur sind gesichert.

Operatives Ziel Indikator

3.4.1 Schutz bei Unfällen
Die Gewässer sind vor erheblichen schädlichen Auswirkungen 
durch Unfälle mit wassergefährdenden Stoffen geschützt.

 - Monitoring der Schadstoffbelastung 
durch Gewässerproben innerhalb 
von sieben Tagen nach Unfällen

3.4.2 Bewusstseinsbildung 
Um das Bewusstsein der Bevölkerung für die ökologi-
schen und sozialen Funktionen der Gewässer zu stärken, 
verfügt München über eine entsprechende Infrastruktur 
(wie zum Beispiel eine Isar-App), die von der Bevölkerung 
aktiv genutzt wird.

 - Anzahl und Trend der Klickzahlen der 
Isar-App

 - Ergebnisse von Umfragen zum 
Bewusstsein der Bevölkerung 
für die ökologischen und sozialen 
Funktionen der Gewässer.

3.4.3 Ökologische Gewässerfunktion
In allen wasserrechtlichen Verfahren wird besonders auf 
die Verbesserung der Gewässerökologie und der Gewäs-
serqualität geachtet.

 - Ergebnisse limnologischer Unter
suchungen

 - Monitoring-Auswertungenz zu Art  
und Anzahl der im Gewässer  
lebenden Organismen, Gewässer- 
temperatur, Nutzungen

Strategisches Ziel

SZ 3.5 Grundwasser
Die Grundwasserqualität ist gemäß Verbesserungsgebot sowie Verschlechterungsverbot der 
EU-Wasserrahmenrichtlinie für künftige Generationen gesichert und schädliche Auswirkungen sind 
vermieden.

Operatives Ziel Indikator

3.5.1 Grundwasserqualität 
Das Grundwasser ist hinsichtlich Quantität und Qualität 
flächendeckend vor nachteiligen Einflüssen geschützt. 
Stadtinterne Standards werden im wasserrechtlichen 
Genehmigungsverfahren konsequent angewandt.

 - Ergebnisse der flächendeckenden 
Grundwasserüberwachung (quanti
tativ, qualitativ)

3.5.2 Grundwasserschäden
Weitere Belastungen von verunreinigtem Grundwasser 
werden vermieden und vorhandene Grundwasserschäden 
und Altlasten sind saniert. Richt- und Grenzwerte im 
wasserrechtlichen Genehmigungsverfahren (zum Beispiel 
Trinkwasserverordnung und EU-Trinkwasserrichtlinie) wer-
den konsequent eingehalten.

 - Ergebnisse der regelmäßigen und 
zielgerichteten Grundwasserüber
wachung (Quantitativ, Qualitativ)
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3.5.3 Gefährdungspotenziale
Grundwasserverschmutzungsempfindlichkeit und Ge-
fährdungspotenziale hinsichtlich Klimawandel und Urbani-
sierung werden regelmäßig untersucht und die amtlichen 
hydrogeologischen Karten stetig fortgeschrieben.

 - Aktualisierung der amtlichen 
hydrogeologischen Karten, Bericht 
Forschungsprojekt MARGIN (betrifft 
Gefährdungspotenziale)

Strategisches Ziel

3.6 München ist Schwammstadt
Die Grundwasserverfügbarkeit ist gesichert. Entsiegelung und das Schwammstadtprinzip fördern 
die Grundwasserneubildung.

Operatives Ziel Indikator

3.6.1 Abflusswirksame Flächen
Von PLAN und RKU gemeinsam erarbeitete stadtinterne 
Standards in der räumlichen Planung mit dem Ziel eines 
verringerten Anteils an abflusswirksamen Flächen im ge-
samten Stadtgebiet liegen vor.

 - Stadtinterne Standards und ihre 
konsequente Anwendung

3.6.2 Grundwasserneubildung
Durch dezentrale Regenwasserbewirtschaftung ist die 
Verdunstung und Grundwasserneubildung in der Stadt 
gestärkt und der natürliche Wasserhaushalt wiederher
gestellt.

 - Ergebnisse der flächendeckenden 
Grundwasserüberwachung (Aus-
wertung langfristige Grundwas-
serstandsentwicklung), Modell-
berechnungen des Landesamtes 
für Umwelt (LfU) zur Grundwasser
neubildung

Synergiepotenziale und Zielkonflikte

Synergiepotenziale

Thema Beispiel

Erholungswert von 
Gewässern

Die Verbesserung der Gewässerfunktion fördert auch den Erholungswert 
und damit die Gesundheit und das Wohlergehen von Bürger*innen an 
den Gewässern. 
Mit der Nutzung vorhandener und zusätzlicher Informationsangebote 
(inkl. Isar-App) wird das Bewusstsein der Bevölkerung für die Gewässer-
funktionen gestärkt und für sensible Gebiete erhöht.

Biodiversität und 
Gewässerqualität

Die Sicherung der Gewässerqualität und die Verhinderung schädlicher 
Auswirkungen durch wassergefährdende Stoffe tragen aktiv dazu bei, 
dass der gute ökologische und chemische Zustand der oberirdischen 
Gewässer erreicht wird beziehungsweise erhalten bleibt. Dies dient auch 
dem Schutz von Lebensgemeinschaften und Arten. 

Klimaanpassung Eine klimaresiliente Stadtentwicklung berücksichtigt das Schwamm
stadtprinzip: Der naturnahe Wasserhaushalt wird erhalten oder durch 
Entsiegelung, Anlegen von Grünflächen, etc. wieder hergestellt. Regen-
wasser wird zurückgehalten und gespeichert und versickert verzögert in 
den Grundwasserleiter, um die Grundwasserneubildung im Stadtgebiet 
zu stärken.
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Zielkonflikte

Thema Beispiel

Freizeitgestaltung Die Verbesserung der Aufenthaltsqualität bei Gewässern kann zu einer 
intensiveren Nutzung führen, was sich negativ auf die Natur (Flora und 
Fauna) auswirken und zu Belastungen der Gewässerökologie führen 
kann.

Bebauung Durch Bebauung kommt es zu einer Erhöhung des Versiegelungsgrades 
und Niederschlagswasser fließt häufig oberflächlich ab und wird in die 
Kanalisation geleitet. Die Grundwasserneubildung vermindert sich.

Stadtwachstum und 
Nachverdichtung / Nah-
wärmenetze

Durch das unterirdische Bauen in Bereichen mit hohem Grundwasser-
stand kommt es zu Eingriffen in den Grundwasserleiter. Das Grundwasser 
muss die Bauwerke um- und unterströmen, was Grundwasseraufstau 
sowie Grundwasserabsenkung verursachen und eine Veränderung der 
lokalen Grundwasserdynamik zur Folge haben kann. Technische Maßnah-
men gegen Grundwasseraufstau sind mit hohen Kosten verbunden.

Teilbereich Lärm: 
Handlungsfeld 3: Umweltschutz und Umweltvorsorge

Strategisches Ziel

3.7 Minderung der Lärmbelastungen
Erforderliche Lärmminderungsmaßnahmen, insbesondere an Lärmschwerpunkten sind unter-
sucht, bewertet und umgesetzt. Verkehrsplanerische Strategien, die zu einer flächendeckenden 
Lärmminderung in ganz München führen, sind verwirklicht. Die Anzahl der von Lärm betroffenen 
Menschen ist reduziert.

Operatives Ziel Indikator

3.7.1 Lärmschwerpunkte
Geeignete Lärmminderungsmaßnahmen (zum Beispiel 
Geschwindigkeitsreduzierung, Schallschutzwände, 
Schließung von Baulücken) werden für alle in der Lärm-
karte des bayerischen Landesamtes für Umwelt identi-
fizierten Lärmschwerpunkte ermittelt und umgesetzt. Die 
Anzahl der vom Lärm betroffenen Menschen ist reduziert.

 - Anzahl der Betroffenen

3.7.2 Verkehrslärm
Die Anzahl der von Verkehrslärm betroffenen Menschen ist 
reduziert. Maßnahmen wie die Verminderung des motori-
sierten Individualverkehrs, Förderung lärmarmer Verkehrs-
träger und Verkehrsverflüssigung sind untersucht und 
umgesetzt. Informationen dazu werden den Bürger*innen 
bereitgestellt. In Zusammenarbeit mit benachbarten Fach-
stellen werden Synergieeffekte geschaffen.

 - Anzahl der Betroffenen
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3.7.3 Ruhige Gebiete 
In Abstimmung zwischen dem Referat für Stadtplanung 
und Bauordnung und dem Referat für Klima- und Umwelt-
schutz sind zusätzliche ruhige Gebiete über den Lärm-
aktionsplan verwaltungsintern formal festgelegt. Sie sind 
dauerhaft vor einer Zunahme des Lärms geschützt.

 - Anzahl der ausgewiesenen ruhigen 
Gebiete

Strategisches Ziel

3.8 Ruhige Wohn- und Arbeitsverhältnisse
Um gesunde Wohn- und Arbeitsverhältnisse sicherzustellen, liegen referatsübergreifend stadt
interne Standards zur Bewältigung der Verkehrslärmproblematik in der Bebauungsplanung vor.

Operatives Ziel Indikator

3.8.1 Verkehrslärm in der Bebauungsplanung 26 
In einem gemeinsam von den Referaten für Stadtplanung 
und Bauordnung sowie Klima- und Umweltschutz entwi-
ckelten Leitfaden werden, aufbauend auf der Evaluierung 
rechtskräftiger Bebauungspläne und der entsprechenden 
rechtlichen Grundlagen, stadtinterne Standards und Maß-
nahmen für den Umgang mit Verkehrslärm in der Bebau-
ungsplanung etabliert.

 - Stadtinterne Standards

3.8.2 Handlungsempfehlung Gewerbelärm
Die in Zusammenarbeit vom Referat für Stadtplanung und 
Bauordnung und dem Referat für Klima- und Umweltschutz 
erarbeitete Handlungsempfehlung zum Gewerbelärm sowie 
die darin festgelegten Standards werden weiterhin erfolg-
reich angewandt. 26

 - Anwendung der Handlungs
empfehlung Gewerbelärm

26 Es wird auf die Ausführungen im Stadtratsbeschluss Sitzungsvorlage 20-26 / V 11344 vom 02.10.2024 und den entsprechenden 
Beschlusspunkt 11 verwiesen. https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/8026285

https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/8026285
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Synergiepotenziale und Zielkonflikte

Synergiepotenziale

Thema Beispiel

Luftqualität Durch verkehrslenkende Maßnahmen und Maßnahmen zur Beein
flussung der Verkehrsmittelwahl wird die Gesamtverkehrsmenge des 
motorisierten Individualverkehrs gesenkt. 
Weniger motorisierter Individualverkehr führt zu einer Reduzierung der 
Schallimmissionen in angrenzenden Gebieten, zudem wird auch der 
Ausstoß von Luftschadstoffen verringert, was zu einer erheblichen Ver-
besserung der Luftqualität führen kann.

Verkehrssicherheit Eine Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 30 
nach Abwägung der maßgebenden Belange auf ausgewählten Straßen-
abschnitten fördert nicht nur die Lärmminderung, sondern erhöht auch 
die Verkehrssicherheit im Sinne der Vision Zero.

Zielkonflikte

Thema Beispiel

Wohnraumschaffung Der Abstand zwischen Lärmquellen und Wohngebieten hat eine wichtige 
Funktion bei der Herstellung von gesunden Wohnverhältnissen. Aufgrund 
des hohen Drucks auf den Wohnungsmarkt und der begrenzten Flächen-
verfügbarkeit können erforderliche Abstände oft nicht eingehalten werden.

Bezahlbarer Wohnraum Aufgrund des begrenzten Flächenangebots müssen auch lärmbelastete 
Gebiete für die Planung neuer Wohngebiete herangezogen werden. Dies 
führt häufig zu hohen Kosten für den Lärmschutz und erschwert die 
Realisierung von günstigem Wohnraum. 

Luftreinhaltung Vergleiche Zielkonflikt im Teilbereich Luft
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Gegenstand des Handlungsfelds

Das Handlungsfeld zielt darauf, einem weiteren 
Verlust der biologischen Vielfalt (Biodiversität) 
entgegenzuwirken. Zur Erreichung dieses Ziels 
hat die Landeshauptstadt München im Jahr 
2018 eine Biodiversitätsstrategie beschlossen, 
um wertvolle Lebensräume und die Artenvielfalt 
Münchens zu sichern und zu entwickeln. Für eine 
erfolgreiche Umsetzung müssen die städtischen 
Fachreferate, Nichtregierungsorganisationen 
(NGOs) und möglichst viele weitere Akteur*in-
nen der Stadtgesellschaft zusammenwirken. 
Die Instrumente reichen vom Vollzug des Natur-
schutz- und Baurechts über vielfältige freiwillige 
Maßnahmen bis hin zur Förderung naturbe-
wussten Handelns. Der Erhalt der Biodiversität 
als übergreifende Herausforderung ist auch für 
andere Fachleitlinien wie zum Beispiel die Fach-
leitlinien Freiraum und Gesundheit relevant.

Grundlegende Strategien, Konzepte und 
Dokumente im Handlungsfeld

 - Biodiversitätsstrategie München (2018) 27 
 - Umsetzung Biodiversitätskonzept in Aus-
gleichs- und Biotopflächen, Straßenbegleitgrün 
und Grünanlagen (2023) 28 

Handlungsfeld 4: 
Naturschutz und Biodiversität

 

27 Sitzungsvorlage 14-20 / V 13218, https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/5172916 
28 Sitzungsvorlage 20-26 / V 08657, https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/7528813 
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Vereinte Nationen  A/RES/70/1*  


Verteilung: Allgemein  
21. Oktober  2015  Generalversammlung  


Siebzigste Tagung  
Tagesordnungspunkte 15 und 16  


Resolution der  Generalversammlung,  verabschiedet am  25.  September 2015  


[ohne Überweisung an einen  Hauptausschuss (A/70/L.1)]  


70/1.  Transformation unserer Welt:  die Agenda 2030 für  
nachhaltige Entwicklung  


Die Generalversammlung  


verabschiedet  das folgende Ergebnisdokument des  Gipfeltreffens der  Vereinten Natio
nen zur Verabschiedung der Post-2015-Entwicklungsagenda:  


-


Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige  
Entwicklung  


Präambel   


Diese Agenda ist ein Aktionsplan für die Menschen, den Planeten und den Wohlstand. 
Sie will außerdem den universellen Frieden in größerer Freiheit festigen. Wir sind uns des-
sen bewusst, dass die Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und Dimensionen, ein-
schließlich der extremen Armut, die größte globale Herausforderung und eine unabdingbare 
Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung ist. 


Alle Länder und alle Interessenträger werden diesen Plan in kooperativer Partnerschaft 
umsetzen. Wir sind entschlossen, die Menschheit von der Tyrannei der Armut und der Not 
zu befreien und unseren Planeten zu heilen und zu schützen. Wir sind entschlossen, die küh-
nen und transformativen Schritte zu unternehmen, die dringend notwendig sind, um die Welt 
auf den Pfad der Nachhaltigkeit und der Widerstandsfähigkeit zu bringen. Wir versprechen, 
auf dieser gemeinsamen Reise, die wir heute antreten, niemanden zurückzulassen. 


Die heute von uns verkündeten 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und 169 Ziel-
vorgaben zeigen, wie umfassend und ambitioniert diese neue universelle Agenda ist. Sie 
sollen auf den Millenniums-Entwicklungszielen aufbauen und vollenden, was diese nicht 
erreicht haben. Sie sind darauf gerichtet, die Menschenrechte für alle zu verwirklichen und 
Geschlechtergleichstellung und die Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen zu errei-
chen. Sie sind integriert und unteilbar und tragen in ausgewogener Weise den drei Dimensio-
nen der nachhaltigen Entwicklung Rechnung: der wirtschaftlichen, der sozialen und der öko-
logischen Dimension. 


* Aus  technischen Gründen neu herausgegeben  am  28.  Februar  2020  (gilt nur für  Deutsch).  


15-16301 (G) 
          







 
 


 


  


  
 


   
 


  


  
 
 


   
 


  
  


      
 


 
 


   
 


   
 


 
 
 


   
 


    
   


  
 
 


    
 


  
  


  
 


  
 


  
 
 
 


  
 
 
 
 


  


A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


Die Ziele und Zielvorgaben werden in den nächsten fünfzehn Jahren den Anstoß zu 
Maßnahmen in den Bereichen geben, die für die Menschheit und ihren Planeten von ent-
scheidender Bedeutung sind. 


Menschen 


Wir sind entschlossen, Armut und Hunger in allen ihren Formen und Dimensionen ein 
Ende zu setzen und sicherzustellen, dass alle Menschen ihr Potenzial in Würde und Gleich-
heit und in einer gesunden Umwelt voll entfalten können. 


Planet 


Wir sind entschlossen, den Planeten vor Schädigung zu schützen, unter anderem durch 
nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion, die nachhaltige Bewirtschaftung seiner 
natürlichen Ressourcen und umgehende Maßnahmen gegen den Klimawandel, damit die 
Erde die Bedürfnisse der heutigen und der kommenden Generationen decken kann. 


Wohlstand 


Wir sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass alle Menschen ein von Wohlstand ge-
prägtes und erfülltes Leben genießen können und dass sich der wirtschaftliche, soziale und 
technische Fortschritt in Harmonie mit der Natur vollzieht. 


Frieden 


Wir sind entschlossen, friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaften zu fördern, 
die frei von Furcht und Gewalt sind. Ohne Frieden kann es keine nachhaltige Entwicklung 
geben und ohne nachhaltige Entwicklung keinen Frieden. 


Partnerschaft 


Wir sind entschlossen, die für die Umsetzung dieser Agenda benötigten Mittel durch 
eine mit neuem Leben erfüllte Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung zu mobi-
lisieren, die auf einem Geist verstärkter globaler Solidarität gründet, insbesondere auf die 
Bedürfnisse der Ärmsten und Schwächsten ausgerichtet ist und an der sich alle Länder, alle 
Interessenträger und alle Menschen beteiligen. 


Die Querverbindungen zwischen den Zielen für nachhaltige Entwicklung und deren 
integrierter Charakter sind für die Erfüllung von Ziel und Zweck der neuen Agenda von 
ausschlaggebender Bedeutung. Wenn wir unsere Ambitionen in allen Bereichen der Agenda 
verwirklichen können, wird sich das Leben aller Menschen grundlegend verbessern und eine 
Transformation der Welt zum Besseren stattfinden. 
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Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


Erklärung 


Einleitung 


1. Wir, die Staats- und Regierungschefs und Hohen Vertreter, versammelt vom 25. bis 
27. September 2015 am Amtssitz der Vereinten Nationen in New York zum siebzigsten Jah-
restag der Organisation, haben heute neue globale Ziele für nachhaltige Entwicklung be-
schlossen. 


2. Im Namen der Völker, denen wir dienen, haben wir einen historischen Beschluss über 
einen umfassenden, weitreichenden und die Menschen in den Mittelpunkt stellenden Kata-
log universeller und transformativer Ziele und Zielvorgaben gefasst. Wir verpflichten uns, 
uns unermüdlich für die volle Umsetzung dieser Agenda bis im Jahr 2030 einzusetzen. Wir 
sind uns dessen bewusst, dass die Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und Dimen-
sionen, einschließlich der extremen Armut, die größte globale Herausforderung darstellt und 
eine unabdingbare Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung ist. Wir bekennen uns 
dazu, die nachhaltige Entwicklung in ihren drei Dimensionen – der wirtschaftlichen, der 
sozialen und der ökologischen – in ausgewogener und integrierter Weise herbeizuführen. 
Wir werden außerdem auf den Erfolgen der Millenniums-Entwicklungsziele aufbauen und 
danach streben, die noch unerledigten Aufgaben zu vollenden. 


3. Wir sind entschlossen, von heute bis 2030 Armut und Hunger überall auf der Welt zu 
beenden, die Ungleichheiten in und zwischen Ländern zu bekämpfen, friedliche, gerechte 
und inklusive Gesellschaften aufzubauen, die Menschenrechte zu schützen und Geschlech-
tergleichstellung und die Selbstbestimmung der Frauen und Mädchen zu fördern und den 
dauerhaften Schutz unseres Planeten und seiner natürlichen Ressourcen sicherzustellen. Wir 
sind außerdem entschlossen, die Bedingungen für ein nachhaltiges, inklusives und dauerhaf-
tes Wirtschaftswachstum, geteilten Wohlstand und menschenwürdige Arbeit für alle zu 
schaffen, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Entwicklungsstufen und Kapazitä-
ten der einzelnen Länder. 


4. Wir verpflichten uns, auf dieser großen gemeinsamen Reise, die wir heute antreten, 
niemanden zurückzulassen. Im Bewusstsein der grundlegenden Bedeutung der Würde des 
Menschen ist es unser Wunsch, dass alle Ziele und Zielvorgaben für alle Nationen und Völ-
ker und für alle Teile der Gesellschaft erfüllt werden, und wir werden uns bemühen, dieje-
nigen zuerst zu erreichen, die am weitesten zurückliegen. 


5. Diese Agenda ist von beispielloser Reichweite und Bedeutung. Sie wird von allen 
Ländern akzeptiert und ist auf alle anwendbar, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Realitäten, Kapazitäten und Entwicklungsstufen der einzelnen Länder und unter Beachtung 
der nationalen Politiken und Prioritäten. Ihre Ziele und Zielvorgaben sind universell und 
betreffen die ganze Welt, die entwickelten Länder wie die Entwicklungsländer. Sie sind in-
tegriert und unteilbar und tragen den drei Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung in 
ausgewogener Weise Rechnung. 


6. Die Ziele und Zielvorgaben sind das Ergebnis von über zwei Jahren intensiver öffent-
licher Konsultationen und des Engagements mit der Zivilgesellschaft und anderen Interes-
senträgern auf der ganzen Welt, wobei den Stimmen der Ärmsten und Schwächsten beson-
dere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Die wertvolle Arbeit der Offenen Arbeitsgruppe der 
Generalversammlung über die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung wie auch der Verein-
ten Nationen, deren Generalsekretär im Dezember 2014 einen Synthesebericht vorlegte, war 
ebenfalls Teil dieser Konsultationen. 


Unsere Vision 


7. Diese Ziele und Zielvorgaben sind Ausdruck einer äußerst ambitionierten und trans-
formativen Vision. Wir sehen eine Welt vor uns, die frei von Armut, Hunger, Krankheit und 
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_______________ 


A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


Not ist und in der alles Leben gedeihen kann. Eine Welt, die frei von Furcht und Gewalt ist. 
Eine Welt, in der alle Menschen lesen und schreiben können. Eine Welt mit gleichem und 
allgemeinem Zugang zu hochwertiger Bildung auf allen Ebenen, zu Gesundheitsversorgung 
und Sozialschutz, in der das körperliche, geistige und soziale Wohlergehen gewährleistet ist. 
Eine Welt, in der wir unser Bekenntnis zu dem Menschenrecht auf einwandfreies Trinkwas-
ser und Sanitärversorgung bekräftigen, in der es verbesserte Hygiene gibt und in der ausrei-
chende, gesundheitlich unbedenkliche, erschwingliche und nährstoffreiche Nahrungsmittel 
vorhanden sind. Eine Welt, in der die menschlichen Lebensräume sicher, widerstandsfähig 
und nachhaltig sind und in der alle Menschen Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher und nach-
haltiger Energie haben. 


8. Wir sehen eine Welt vor uns, in der die Menschenrechte und die Menschenwürde, die 
Rechtsstaatlichkeit, die Gerechtigkeit, die Gleichheit und die Nichtdiskriminierung allge-
mein geachtet werden, in der Rassen, ethnische Zugehörigkeit und kulturelle Vielfalt geach-
tet werden und in der Chancengleichheit herrscht, die die volle Entfaltung des menschlichen 
Potenzials gewährleistet und zu geteiltem Wohlstand beiträgt. Eine Welt, die in ihre Kinder 
investiert und in der jedes Kind frei von Gewalt und Ausbeutung aufwächst. Eine Welt, in 
der jede Frau und jedes Mädchen volle Gleichstellung genießt und in der alle rechtlichen, 
sozialen und wirtschaftlichen Schranken für ihre Selbstbestimmung aus dem Weg geräumt 
sind. Eine gerechte, faire, tolerante, offene und sozial inklusive Welt, in der für die Bedürf-
nisse der Schwächsten gesorgt wird. 


9. Wir sehen eine Welt vor uns, in der jedes Land ein dauerhaftes, inklusives und nach-
haltiges Wirtschaftswachstum genießt und es menschenwürdige Arbeit für alle gibt. Eine 
Welt, in der die Konsum- und Produktionsmuster und die Nutzung aller natürlichen Res-
sourcen – von der Luft bis zum Boden, von Flüssen, Seen und Grundwasserleitern bis zu 
Ozeanen und Meeren – nachhaltig sind. Eine Welt, in der Demokratie, gute Regierungsfüh-
rung und Rechtsstaatlichkeit sowie ein förderliches Umfeld auf nationaler und internationa-
ler Ebene unabdingbar für eine nachhaltige Entwicklung sind, darunter ein dauerhaftes und 
inklusives Wirtschaftswachstum, soziale Entwicklung, Umweltschutz und die Beseitigung 
von Armut und Hunger. Eine Welt, in der die Entwicklung und die Anwendung von Tech-
nologien den Klimawandel berücksichtigen, die biologische Vielfalt achten und resilient 
sind. Eine Welt, in der die Menschheit in Harmonie mit der Natur lebt und in der wildlebende 
Tiere und Pflanzen und andere Lebewesen geschützt sind. 


Unsere gemeinsamen Grundsätze und Verpflichtungen 


10. Die neue Agenda orientiert sich an den Zielen und Grundsätzen der Charta der Ver-
einten Nationen, insbesondere der uneingeschränkten Achtung des Völkerrechts. Sie gründet 
auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte1, den internationalen Menschenrechts-
verträgen, der Millenniums-Erklärung2 und dem Ergebnis des Weltgipfels 20053. Sie stützt 
sich außerdem auf weitere Rechtsinstrumente, wie die Erklärung über das Recht auf Ent-
wicklung4. 


11. Wir bekräftigen die Ergebnisse aller großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Ver-
einten Nationen, die eine solide Grundlage für nachhaltige Entwicklung geschaffen und zur 
Ausgestaltung der neuen Agenda beigetragen haben. Dazu gehören die Rio-Erklärung über 


1 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/menschenrechte/ 
aemr.pdf. 
2 Resolution 55/2. 
3 Resolution 60/1. 
4 Resolution 41/128, Anlage. 
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Umwelt und Entwicklung5, der Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung, der Weltgipfel für 
soziale Entwicklung, das Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz über Bevölke-
rung und Entwicklung6, die Aktionsplattform von Beijing7 und die Konferenz der Vereinten 
Nationen über nachhaltige Entwicklung. Wir bekräftigen außerdem die Folgemaßnahmen 
zu diesen Konferenzen, darunter die Ergebnisse der Vierten Konferenz der Vereinten Nati-
onen über die am wenigsten entwickelten Länder, der dritten Internationalen Konferenz über 
die kleinen Inselentwicklungsländer, der zweiten Konferenz der Vereinten Nationen über 
die Binnenentwicklungsländer und der Dritten Weltkonferenz der Vereinten Nationen über 
die Verringerung des Katastrophenrisikos. 


12. Wir bekräftigen alle Grundsätze der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 
unter anderem das in Grundsatz 7 festgelegte Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedli-
chen Verantwortlichkeiten. 


13. Die auf diesen großen Konferenzen und Gipfeltreffen markierten Herausforderungen 
und eingegangenen Verpflichtungen sind eng miteinander verknüpft und erfordern inte-
grierte Lösungen. Um sie wirksam bewältigen zu können, bedarf es eines neuen Ansatzes. 
Nachhaltige Entwicklung beruht auf der Erkenntnis, dass die Beseitigung der Armut in allen 
ihren Formen und Dimensionen, die Bekämpfung der Ungleichheit in und zwischen Län-
dern, die Erhaltung unseres Planeten, die Herbeiführung eines dauerhaften, inklusiven und 
nachhaltigen Wirtschaftswachstums und die Förderung der sozialen Inklusion miteinander 
verbunden und wechselseitig voneinander abhängig sind. 


Unsere Welt heute 


14. Wir haben uns zu einem Zeitpunkt versammelt, in dem die nachhaltige Entwicklung 
vor immense Herausforderungen gestellt ist. Milliarden unserer Bürger leben nach wie vor 
in Armut, und ein Leben in Würde wird ihnen verwehrt. Die Ungleichheiten innerhalb der 
Länder und zwischen ihnen nehmen zu. Es bestehen enorme Unterschiede der Chancen, des 
Reichtums und der Macht. Geschlechterungleichheit stellt nach wie vor eine der größten 
Herausforderungen dar. Arbeitslosigkeit, insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit, ist ein er-
hebliches Problem. Weltweite Gesundheitsgefahren, häufiger auftretende und an Intensität 
zunehmende Naturkatastrophen, eskalierende Konflikte, gewalttätiger Extremismus, Terro-
rismus und damit zusammenhängende humanitäre Krisen und die Vertreibung von Men-
schen drohen einen Großteil der in den letzten Jahrzehnten erzielten Entwicklungsfort-
schritte zunichte zu machen. Die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen und die nachtei-
ligen Auswirkungen der Umweltzerstörung, darunter Wüstenbildung, Dürre, Landverödung, 
Süßwasserknappheit und Verlust der Biodiversität, haben eine immer länger werdende Liste 
sich verschärfender Menschheitsprobleme zur Folge. Der Klimawandel ist eine der größten 
Herausforderungen unserer Zeit, und seine nachteiligen Auswirkungen untergraben die Fä-
higkeit aller Länder, eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Der globale Temperaturan-
stieg, der Anstieg des Meeresspiegels, die Versauerung der Ozeane und andere Auswirkun-
gen des Klimawandels haben schwerwiegende Folgen für die Küstengebiete und tieflie-


5 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 
1992, Vol. I, Resolutions Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und 
Korrigendum), Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ 
agenda21/rio.pdf. 
6 Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5–13 September 1994 
(United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage. 
7 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. In Deutsch verfügbar unter 
http://www.un.org/Depts/german/conf/beijing/anh_2.html. 
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gende Küstenstaaten, darunter viele der am wenigsten entwickelten Länder und kleinen In-
selentwicklungsländer. Das Überleben vieler Gesellschaften und der biologischen Unterstüt-
zungssysteme der Erde ist in Gefahr. 


15. Dies ist aber auch ein Zeitpunkt immenser Chancen. Bei der Bewältigung vieler Ent-
wicklungsprobleme konnten wesentliche Fortschritte erzielt werden. Innerhalb der letzten 
Generation konnten Millionen von Menschen aus extremer Armut befreit werden. Der Bil-
dungszugang sowohl von Jungen als auch von Mädchen ist wesentlich erweitert worden. 
Die Ausbreitung der Informations- und Kommunikationstechnologien und die globale Ver-
netzung sowie wissenschaftliche und technische Neuerungen in so unterschiedlichen Berei-
chen wie Medizin und Energie bieten ein großes Potenzial für die Beschleunigung des 
menschlichen Fortschritts, die Überbrückung der digitalen Kluft und den Aufbau von Wis-
sensgesellschaften. 


16. Vor beinahe fünfzehn Jahren wurden die Millenniums-Entwicklungsziele vereinbart. 
Sie bildeten einen wichtigen Rahmen für die Entwicklung, und auf einigen Gebieten wurden 
beträchtliche Fortschritte erzielt. Diese waren jedoch ungleichmäßig verteilt, insbesondere 
in Afrika, den am wenigsten entwickelten Ländern, den Binnenentwicklungsländern und den 
kleinen Inselentwicklungsländern, und bei einigen Millenniums-Entwicklungszielen sind 
wir nach wie vor im Rückstand, namentlich was die Gesundheit von Müttern, Neugeborenen 
und Kindern und die reproduktive Gesundheit angeht. Wir verpflichten uns erneut auf die 
volle Verwirklichung aller Millenniums-Entwicklungsziele, einschließlich derjenigen, bei 
denen wir im Rückstand sind, insbesondere indem wir den am wenigsten entwickelten Län-
dern und anderen Ländern in besonderen Situationen im Einklang mit den relevanten Unter-
stützungsprogrammen eine zielgerichtete und erweiterte Hilfe bereitstellen. Die neue 
Agenda baut auf den Millenniums-Entwicklungszielen auf und sucht zu vollenden, was 
diese nicht erreicht haben, indem sie insbesondere die Schwächsten erreichen will. 


17. Die Reichweite des von uns heute vorgelegten Rahmens geht jedoch weit über die 
Millenniums-Entwicklungsziele hinaus. Neben den nach wie vor geltenden Entwicklungs-
prioritäten wie Armutsbeseitigung, Gesundheit, Bildung sowie Ernährungssicherheit und 
Ernährung gibt die Agenda ein breites Spektrum wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer 
Ziele vor und verheißt friedlichere und inklusivere Gesellschaften. Sie legt außerdem, was 
besonders wichtig ist, die Mittel zur Umsetzung der Agenda fest. Der integrierte Ansatz, für 
den wir uns entschieden haben, kommt in der engen Verflechtung der neuen Ziele und Ziel-
vorgaben und den vielen vorhandenen Querschnittselementen zum Ausdruck. 


Die neue Agenda 


18. Wir verkünden heute 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und 169 zugehörige Ziel-
vorgaben, die integriert und unteilbar sind. Nie zuvor haben sich die Staatslenker der Welt 
zu einem gemeinsamen Handeln und Unterfangen in einer so breit gefächerten und univer-
sellen politischen Agenda verpflichtet. Gemeinsam begeben wir uns auf den Pfad der nach-
haltigen Entwicklung und widmen uns dem Streben nach globaler Entwicklung und einer 
allseits gewinnbringenden Zusammenarbeit, die für alle Länder und alle Erdteile enorme 
Fortschritte bewirken kann. Wir erklären erneut, dass jeder Staat die volle und ständige Sou-
veränität über alle seine Reichtümer, natürlichen Ressourcen und wirtschaftlichen Aktivitä-
ten besitzt und frei ausübt. Wir werden die Agenda zum vollen Nutzen aller umsetzen, für 
die heutigen und für die kommenden Generationen. Dabei bekräftigen wir unser Bekenntnis 
zum Völkerrecht und betonen, dass die Agenda in einer Weise umgesetzt werden muss, die 
mit den Rechten und Pflichten der Staaten nach dem Völkerrecht im Einklang steht. 


19. Wir bekräftigen die Bedeutung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie 
der anderen internationalen Instrumente auf dem Gebiet der Menschenrechte und des Völ-
kerrechts. Wir betonen die Verantwortung aller Staaten im Einklang mit der Charta der Ver-
einten Nationen, die Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle ohne irgendeinen Unter-
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schied nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger An-
schauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt, Behinderung oder sonsti-
gem Status zu achten, zu schützen und zu fördern. 


20. Die Verwirklichung der Geschlechtergleichstellung und die Befähigung von Frauen 
und Mädchen zur Selbstbestimmung werden einen entscheidenden Beitrag zu Fortschritten 
bei allen Zielen und Zielvorgaben leisten. Die volle Entfaltung des menschlichen Potenzials 
und eine nachhaltige Entwicklung sind nicht möglich, wenn einer Hälfte der Menschheit die 
vollen Menschenrechte und uneingeschränkte Chancen weiter vorenthalten werden. Frauen 
und Mädchen müssen gleichen Zugang zu hochwertiger Bildung, wirtschaftlichen Ressour-
cen und politischer Teilhabe genießen und über gleiche Chancen wie Männer und Jungen 
auf Beschäftigung, Führungspositionen und bei Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen 
verfügen. Wir werden auf eine beträchtliche Erhöhung der Investitionen zur Überwindung 
des Geschlechtergefälles und zur verstärkten Unterstützung der Institutionen hinarbeiten, die 
sich auf globaler, regionaler und nationaler Ebene mit der Gleichstellung der Geschlechter 
und der Selbstbestimmung der Frauen befassen. Alle Formen der Diskriminierung und der 
Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen werden beseitigt werden, auch durch das Engage-
ment von Männern und Jungen. Die systematische Integration einer Geschlechterperspek-
tive in die Umsetzung der Agenda ist von entscheidender Bedeutung. 


21. Die neuen Ziele und Zielvorgaben werden am 1. Januar 2016 in Kraft treten und unsere 
Entscheidungen in den nächsten 15 Jahren lenken. Wir werden allesamt darauf hinarbeiten, 
die Agenda in unseren eigenen Ländern und auf regionaler und globaler Ebene unter Be-
rücksichtigung der unterschiedlichen nationalen Realitäten, Kapazitäten und Entwicklungs-
stufen und unter Beachtung der nationalen Politiken und Prioritäten umzusetzen. Wir wer-
den den nationalen Spielraum für Politiken zugunsten eines dauerhaften, inklusiven und 
nachhaltigen Wirtschaftswachstums respektieren, insbesondere für die Entwicklungsländer, 
stets im Einklang mit den einschlägigen internationalen Regeln und Verpflichtungen. Wir 
sind uns außerdem der Wichtigkeit der regionalen und subregionalen Dimensionen und der 
regionalen Wirtschaftsintegration und Vernetzung für die nachhaltige Entwicklung bewusst. 
Regionale und subregionale Handlungsrahmen können die wirksame Umsetzung der Politi-
ken für eine nachhaltige Entwicklung in konkrete Maßnahmen auf nationaler Ebene erleich-
tern. 


22. Jedes Land sieht sich in seinem Streben nach nachhaltiger Entwicklung besonderen 
Herausforderungen gegenüber. Die schwächsten Länder und insbesondere die afrikanischen 
Länder, die am wenigsten entwickelten Länder, die Binnenentwicklungsländer und die klei-
nen Inselentwicklungsländer verdienen besondere Aufmerksamkeit, ebenso wie die Länder 
in Konfliktsituationen und Postkonfliktländer. In vielen Ländern mit mittlerem Einkommen 
bestehen ebenfalls ernsthafte Herausforderungen. 


23. Menschen, die verwundbar sind, müssen gestärkt werden. Zu denjenigen, deren Be-
dürfnissen in der Agenda insbesondere Rechnung getragen wird, gehören alle Kinder, Ju-
gendlichen, Menschen mit Behinderungen (von denen mehr als 80 Prozent in Armut leben), 
Menschen mit HIV/Aids, älteren Menschen, indigenen Völker, Flüchtlinge, Binnenvertrie-
benen und Migranten. Wir sind entschlossen, weitere wirksame Maßnahmen in Überein-
stimmung mit dem Völkerrecht zu ergreifen, um Hindernisse und Schranken zu beseitigen, 
verstärkt Unterstützung zu leisten und die besonderen Bedürfnisse der Menschen zu decken, 
die in von komplexen humanitären Notsituationen oder Terrorismus betroffenen Gebieten 
leben. 


24. Wir verpflichten uns, die Armut in allen ihren Formen und Dimensionen zu beenden 
und namentlich die extreme Armut bis 2030 zu beseitigen. Alle Menschen müssen einen 
grundlegenden Lebensstandard genießen, der unter anderem durch Systeme des Sozialschut-
zes gewährleistet wird. Wir sind überdies entschlossen, den Hunger zu beenden und mit 
Vorrang Ernährungssicherheit zu schaffen und alle Formen der Fehlernährung zu beseitigen. 
Wir bekräftigen in dieser Hinsicht die wichtige Rolle und den inklusiven Charakter des Aus-
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schusses für Welternährungssicherheit und begrüßen die Erklärung von Rom über Ernäh-
rung und den dazugehörigen Aktionsrahmen8. Wir werden Ressourcen für die Entwicklung 
ländlicher Gebiete und einer nachhaltigen Landwirtschaft und Fischerei bereitstellen, um 
Kleinbauern, namentlich Bäuerinnen, Hirten und Fischer in den Entwicklungsländern und 
besonders den am wenigsten entwickelten Ländern zu unterstützen. 


25. Wir verpflichten uns, eine inklusive und gleichberechtigte hochwertige Bildung auf 
allen Ebenen zu gewährleisten – frühkindliche, Grund-, Sekundar- und Hochschulbildung 
sowie Fach- und Berufsausbildung. Alle Menschen, ungeachtet ihres Geschlechts, ihres Al-
ters, ihrer Rasse oder ihrer ethnischen Zugehörigkeit, und Menschen mit Behinderungen, 
Migranten, indigene Völker, Kinder und Jugendliche, insbesondere diejenigen in prekären 
Situationen, sollen Zugang zu Möglichkeiten des lebenslangen Lernens haben, damit sie sich 
das Wissen und die Fertigkeiten aneignen können, die sie benötigen, um Chancen zu nutzen 
und uneingeschränkt an der Gesellschaft teilhaben zu können. Wir werden bestrebt sein, 
Kindern und Jugendlichen unter anderem durch sichere Schulen und den Zusammenhalt der 
Gemeinwesen und der Familien ein förderliches Umfeld für die volle Verwirklichung ihrer 
Rechte und Fähigkeiten zu bieten und so unseren Ländern dabei zu helfen, von der demo-
grafischen Dividende zu profitieren. 


26. Zur Förderung der körperlichen und geistigen Gesundheit und des physischen und 
psychischen Wohlergehens sowie zur Verlängerung der Lebenserwartung aller müssen wir 
die allgemeine Gesundheitsversorgung und den Zugang zu hochwertigen Gesundheits-
dienstleistungen verwirklichen. Niemand darf zurückgelassen werden. Wir verpflichten uns 
darauf, die bislang erzielten Fortschritte bei der Verringerung der Sterblichkeitsrate von 
Neugeborenen, Kindern und Müttern zu beschleunigen, indem wir allen diesen vermeidba-
ren Todesfällen bis 2030 ein Ende setzen. Wir verpflichten uns, den allgemeinen Zugang zu 
Diensten im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit sicherzustellen, ein-
schließlich Familienplanung, Information und Aufklärung. Wir werden ebenso das Fort-
schrittstempo bei der Bekämpfung von Malaria, HIV/Aids, Tuberkulose, Hepatitis, Ebola 
und anderen übertragbaren Krankheiten und Epidemien beschleunigen, unter anderem in-
dem wir der wachsenden antimikrobiellen Resistenz und dem Problem der unbehandelten 
Krankheiten begegnen, von dem die Entwicklungsländer betroffen sind. Wir verpflichten 
uns zur Prävention und Behandlung nichtübertragbarer Krankheiten, einschließlich Verhal-
tens-, Entwicklungs- und neurologischer Störungen, die ein großes Problem für die nachhal-
tige Entwicklung darstellen. 


27. Wir werden uns bemühen, solide wirtschaftliche Grundlagen für alle Länder zu schaf-
fen. Ein dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum ist eine wesentliche 
Voraussetzung für Wohlstand. Dies wird allerdings nur dann möglich sein, wenn Reichtum 
geteilt und Einkommensungleichheit bekämpft wird. Wir werden darauf hinwirken, dyna-
mische, nachhaltige, innovative und die Menschen in den Mittelpunkt stellende Volkswirt-
schaften aufzubauen und insbesondere die Jugendbeschäftigung und die wirtschaftliche 
Selbstbestimmung der Frauen zu fördern sowie menschenwürdige Arbeit für alle zu gewähr-
leisten. Wir werden die Zwangsarbeit und den Menschenhandel abschaffen und der Kinder-
arbeit in allen ihren Formen ein Ende setzen. Eine gesunde und gut ausgebildete Erwerbs-
bevölkerung, die über das Wissen und die Fertigkeiten verfügt, die für ein produktives und 
erfüllendes Arbeitsleben und die volle Teilhabe an der Gesellschaft notwendig sind, kommt 
allen Ländern zugute. Wir werden die Produktionskapazitäten der am wenigsten entwickel-
ten Länder in allen Sektoren stärken, einschließlich durch Strukturwandel. Wir werden Po-
litiken beschließen, um die Produktionskapazitäten, die Produktivität und die produktive 
Beschäftigung zu erhöhen, die finanzielle Inklusion auszuweiten, die Entwicklung einer 
nachhaltigen Land-, Weide- und Fischereiwirtschaft zu verstärken, die nachhaltige industri-
elle Entwicklung zu steigern, den allgemeinen Zugang zu einer bezahlbaren, verlässlichen, 


8 World Health Organization, Dokument EB 136/8, Anlagen I und II. 
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nachhaltigen und modernen Energieversorgung zu erweitern, nachhaltige Verkehrssysteme 
auszubauen und eine qualitativ hochwertige und belastbare Infrastruktur zu schaffen. 


28. Wir verpflichten uns, die Art und Weise, in der unsere Gesellschaften Güter und 
Dienstleistungen produzieren und konsumieren, grundlegend zu verändern. Die Regierun-
gen, die internationalen Organisationen, die Unternehmen und anderen nichtstaatlichen Ak-
teure wie auch jeder Einzelne müssen zur Veränderung nicht nachhaltiger Konsum- und 
Produktionsmuster beitragen, unter anderem durch die Mobilisierung finanzieller und tech-
nischer Hilfe aus allen Quellen, um die wissenschaftlichen, technologischen und Innovati-
onskapazitäten der Entwicklungsländer im Hinblick auf den Übergang zu nachhaltigeren 
Konsum- und Produktionsmustern zu stärken. Wir befürworten die Durchführung des Zehn-
jahres-Programmrahmens für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster. Alle Länder, an 
der Spitze die entwickelten Länder, ergreifen diesbezügliche Maßnahmen, unter Berück-
sichtigung des Entwicklungsstands und der Kapazitäten der Entwicklungsländer. 


29. Wir sind uns des positiven Beitrags der Migranten zu inklusivem Wachstum und nach-
haltiger Entwicklung bewusst. Wir sind uns außerdem dessen bewusst, dass die internatio-
nale Migration eine mehrdimensionale Realität von großer Bedeutung für die Entwicklung 
der Herkunfts-, Transit- und Zielländer ist, die kohärente und umfassende Antworten erfor-
dert. Wir werden auf internationaler Ebene zusammenarbeiten, um eine sichere, geordnete 
und reguläre Migration zu gewährleisten, bei der die Menschenrechte uneingeschränkt ge-
achtet werden und Migranten, ungeachtet ihres Migrationsstatus, Flüchtlinge und Binnen-
vertriebene eine humane Behandlung erfahren. Diese Zusammenarbeit soll außerdem die 
Resilienz der Gemeinwesen stärken, die Flüchtlinge aufnehmen, insbesondere in den Ent-
wicklungsländern. Wir unterstreichen das Recht der Migranten, in das Land ihrer Staatsan-
gehörigkeit zurückzukehren, und weisen darauf hin, dass die Staaten die ordnungsgemäße 
Aufnahme ihrer rückkehrenden Staatsangehörigen gewährleisten müssen. 


30. Die Staaten werden nachdrücklich aufgefordert, mit dem Völkerrecht und der Charta 
der Vereinten Nationen nicht im Einklang stehende einseitige Wirtschafts-, Finanz- oder 
Handelsmaßnahmen, die der vollen Verwirklichung der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung, insbesondere in den Entwicklungsländern, im Wege stehen, weder zu erlassen 
noch anzuwenden. 


31. Wir erkennen an, dass das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Kli-
maänderungen9 das zentrale internationale zwischenstaatliche Forum für Verhandlungen 
über die globale Antwort auf den Klimawandel ist. Wir sind entschlossen, entschieden gegen 
die vom Klimawandel und von der Umweltzerstörung ausgehende Bedrohung vorzugehen. 
Der globale Charakter des Klimawandels erfordert eine möglichst breite internationale Zu-
sammenarbeit, die darauf abzielt, die Reduzierung der globalen Treibhausgasemissionen zu 
beschleunigen und die Anpassung an die nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels an-
zugehen. Wir verweisen mit großer Sorge auf die beträchtliche Lücke zwischen dem Ge-
samteffekt der von den Vertragsparteien abgegebenen Zusagen zur Reduzierung der jährli-
chen globalen Treibhausgasemissionen bis 2020 und der Gesamtheit der Emissionspfade, 
bei denen noch die Wahrscheinlichkeit besteht, den Anstieg der globalen Durchschnittstem-
peratur auf unter 2 Grad Celsius zu halten oder auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustri-
ellen Niveau zu begrenzen. 


32. Mit Blick auf die einundzwanzigste Tagung der Konferenz der Vertragsparteien in 
Paris unterstreichen wir, dass sich alle Staaten verpflichtet haben, auf eine ambitionierte und 
universelle Klimaübereinkunft hinzuarbeiten. Wir bekräftigen, dass das Protokoll oder an-
dere Rechtsinstrument oder vereinbarte Ergebnis mit Rechtskraft nach dem Übereinkom-


9 United Nations, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1993 
II S. 1783; LGBl. 1995 Nr. 118; öBGBl. Nr. 414/1994; AS 1994 1052. 
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men, das für alle Parteien gilt, in ausgewogener Weise unter anderem die Fragen der Ab-
schwächung, der Anpassung, der Finanzierung, der Technologieentwicklung und des Tech-
nologietransfers sowie des Kapazitätsaufbaus und der Transparenz der Maßnahmen und der 
Unterstützung behandeln soll. 


33. Wir sind uns dessen bewusst, dass die soziale und wirtschaftliche Entwicklung vom 
nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen der Erde abhängt. Wir sind daher ent-
schlossen, die Ozeane und Meere, die Süßwasserressourcen sowie die Wälder, Berge und
Trockengebiete zu erhalten und nachhaltig zu nutzen und die biologische Vielfalt, die Öko-
systeme und die wildlebenden Tiere und Pflanzen zu schützen. Wir sind außerdem ent-
schlossen, den nachhaltigen Tourismus zu fördern, gegen Wasserknappheit und Wasserver-
schmutzung anzugehen, die Zusammenarbeit im Hinblick auf Wüstenbildung, Staubstürme, 
Landverödung und Dürre zu stärken und die Resilienz und die Katastrophenvorsorge zu för-
dern. In dieser Hinsicht sehen wir der dreizehnten Tagung der Konferenz der Vertragspar-
teien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt in Mexiko mit Interesse entgegen. 


34. Wir sind uns dessen bewusst, dass eine nachhaltige Stadtentwicklung und ein nach-
haltiges Stadtmanagement von entscheidender Bedeutung für die Lebensqualität unserer Be-
völkerung sind. Wir werden mit den lokalen Behörden und Gemeinwesen bei der Erneue-
rung und Planung unserer Städte und Siedlungen zusammenarbeiten, um den Zusammenhalt 
der Gemeinwesen und die persönliche Sicherheit zu fördern und Innovation und Beschäfti-
gung anzuregen. Wir werden die negativen Auswirkungen urbaner Aktivitäten und gesund-
heits- und umweltschädlicher Chemikalien reduzieren, unter anderem durch den umweltge-
rechten Umgang mit Chemikalien und deren sichere Verwendung, die Abfallreduzierung 
und -wiederverwertung und die effizientere Nutzung von Wasser und Energie. Wir werden 
darauf hinarbeiten, die Auswirkungen der Städte auf das globale Klimasystem so gering wie 
möglich zu halten. Wir werden außerdem den Bevölkerungstrends und -prognosen in unse-
ren nationalen Strategien und Politiken für die ländliche und städtische Entwicklung Rech-
nung tragen. Wir sehen der bevorstehenden Konferenz der Vereinten Nationen über Woh-
nungswesen und nachhaltige Stadtentwicklung in Quito mit Interesse entgegen. 


35. Nachhaltige Entwicklung kann ohne Frieden und Sicherheit nicht verwirklicht wer-
den, und Frieden und Sicherheit sind ohne nachhaltige Entwicklung bedroht. Die neue 
Agenda trägt der Notwendigkeit Rechnung, friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaf-
ten aufzubauen, die gleichen Zugang zur Justiz gewährleisten und die auf der Achtung der 
Menschenrechte (einschließlich des Rechts auf Entwicklung), wirksamer Rechtsstaatlichkeit 
und guter Regierungsführung auf allen Ebenen sowie auf transparenten, leistungsfähigen 
und rechenschaftspflichtigen Institutionen gründen. Die Agenda berücksichtigt die Fakto-
ren, die Gewalt, Unsicherheit und Ungerechtigkeit schüren, wie etwa Ungleichheit, Korrup-
tion, schlechte Regierungsführung und illegale Finanz- und Waffenströme. Wir müssen un-
sere Anstrengungen zur Beilegung oder Verhütung von Konflikten und zur Unterstützung 
von Postkonfliktländern verdoppeln und dabei unter anderem sicherstellen, dass Frauen in 
der Friedenskonsolidierung und Staatsbildung eine Rolle übernehmen. Wir fordern, dass 
weitere wirksame Maßnahmen im Einklang mit dem Völkerrecht ergriffen werden, um die 
Hindernisse für die volle Verwirklichung des Rechts der unter kolonialer und ausländischer 
Besetzung lebenden Völker auf Selbstbestimmung zu beseitigen, die ihre wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung sowie ihre Umwelt weiterhin beeinträchtigen. 


36. Wir verpflichten uns, die interkulturelle Verständigung, Toleranz, gegenseitige Ach-
tung und ein Ethos der Weltbürgerschaft und der geteilten Verantwortung zu fördern. Wir 
sind uns der natürlichen und kulturellen Vielfalt der Welt bewusst und erkennen an, dass 
alle Kulturen und Zivilisationen zur nachhaltigen Entwicklung beitragen können und sie in 
entscheidendem Maße ermöglichen. 


37. Auch der Sport ist ein wichtiger Ermöglicher nachhaltiger Entwicklung. Wir anerken-
nen den zunehmenden Beitrag des Sports zur Verwirklichung von Entwicklung und Frieden, 
indem er Toleranz und Respekt fördert, zur Stärkung der Frauen, der jungen Menschen, des 
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Einzelnen und der Gemeinschaft und zu den Zielen der Gesundheit, der Bildung und der 
sozialen Inklusion. 


38. Im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen bekräftigen wir erneut die Not-
wendigkeit, die territoriale Unversehrtheit und politische Unabhängigkeit der Staaten zu 
achten. 


Umsetzungsmittel 


39. Der Umfang und der ambitionierte Charakter der neuen Agenda erfordern eine mit 
neuem Leben erfüllte Globale Partnerschaft, um ihre Umsetzung zu gewährleisten. Darauf 
verpflichten wir uns uneingeschränkt. Diese Partnerschaft wird in einem Geist der globalen 
Solidarität wirken, insbesondere der Solidarität mit den Ärmsten und mit Menschen in pre-
kären Situationen. Sie wird ein intensives globales Engagement zur Unterstützung der Um-
setzung aller Ziele und Zielvorgaben erleichtern, indem sie die Regierungen, den Privatsek-
tor, die Zivilgesellschaft, das System der Vereinten Nationen und andere Akteure zusam-
menbringt und alle verfügbaren Ressourcen mobilisiert. 


40. Die unter Ziel 17 und unter jedem anderen Ziel für nachhaltige Entwicklung aufge-
führten Zielvorgaben für die Umsetzungsmittel sind von entscheidender Bedeutung für die 
Verwirklichung unserer Agenda und sind ebenso wichtig wie die anderen Ziele und Zielvor-
gaben. Die Agenda, einschließlich der Ziele für nachhaltige Entwicklung, kann im Rahmen 
einer neu belebten Globalen Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung umgesetzt werden, 
unterstützt von den konkreten Politiken und Maßnahmen, die im Ergebnisdokument der vom 
13. bis 16. Juli 2015 in Addis Abeba abgehaltenen dritten Internationalen Konferenz über 
Entwicklungsfinanzierung beschrieben sind. Wir begrüßen, dass sich die Generalversamm-
lung die Aktionsagenda von Addis Abeba10 zu eigen gemacht hat, die einen integralen Be-
standteil der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung darstellt. Wir sind uns dessen be-
wusst, dass die volle Umsetzung der Aktionsagenda von Addis Abeba für die Verwirkli-
chung der Ziele für nachhaltige Entwicklung und der dazugehörigen Zielvorgaben von aus-
schlaggebender Bedeutung ist. 


41. Wir sind uns dessen bewusst, dass jedes Land die Hauptverantwortung für seine eigene 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung trägt. Die neue Agenda befasst sich mit den für die 
Umsetzung der Ziele und Zielvorgaben erforderlichen Mitteln. Wir stellen fest, dass dazu 
die Mobilisierung von Finanzmitteln und der Aufbau von Kapazitäten ebenso gehören wie 
der Transfer umweltfreundlicher Technologien in die Entwicklungsländer zu gegenseitig 
vereinbarten günstigen Bedingungen, einschließlich Konzessions- und Vorzugsbedingun-
gen. Die öffentliche Finanzierung auf nationaler wie auch internationaler Ebene wird eine 
wesentliche Rolle bei der Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen und öffentlicher 
Güter und bei der Mobilisierung anderer Finanzquellen spielen. Wir sind uns der Rolle be-
wusst, die der breitgefächerte Privatsektor – von Kleinstunternehmen über Genossenschaf-
ten bis zu multinationalen Unternehmen – sowie die Organisationen der Zivilgesellschaft 
und philanthropische Organisationen bei der Umsetzung der neuen Agenda spielen werden. 


42. Wir unterstützen die Durchführung aller einschlägigen Strategien und Aktionspro-
gramme, darunter die Erklärung und das Aktionsprogramm von Istanbul11, die Beschleunig-
ten Aktionsmodalitäten für die kleinen Inselentwicklungsländer (Samoa-Pfad)12 und das 
Wiener Aktionsprogramm für die Binnenentwicklungsländer für die Dekade 2014-202413, 


10 Die von der Generalversammlung am 27. Juli 2015 angenommene Aktionsagenda von Addis Abeba der 
dritten Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung (Resolution 69/313, Anlage). 
11 Report of the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, Istanbul, Turkey, 
9–13 May 2011 (A/CONF.219/7), Kap. I und II. 
12 Resolution 69/15, Anlage. 
13 Resolution 69/137, Anlage II. 
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und erklären erneut, wie wichtig es ist, die Agenda 2063 der Afrikanischen Union und das 
Programm der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas14 zu unterstützen, die alle 
mit der neuen Agenda untrennbar verbunden sind. Wir sind uns der großen Herausforderung 
bewusst, die die Herbeiführung dauerhaften Friedens und nachhaltiger Entwicklung in Län-
dern in Konflikt- und Postkonfliktsituationen darstellt. 


43. Wir betonen, dass die internationale öffentliche Finanzierung eine wichtige Ergänzung 
zu den Bemühungen der Länder um die Mobilisierung inländischer öffentlicher Mittel dar-
stellt, besonders in den ärmsten und schwächsten Ländern mit begrenzten inländischen Res-
sourcen. Eine wichtige Rolle der internationalen öffentlichen Finanzierung, einschließlich 
der öffentlichen Entwicklungshilfe, besteht darin, dass sie die Mobilisierung zusätzlicher 
Mittel aus anderen öffentlichen und privaten Quellen ermöglicht. Die Geber öffentlicher 
Entwicklungshilfe bekräftigen ihre jeweiligen Zusagen, einschließlich der von vielen entwi-
ckelten Länder eingegangenen Verpflichtung, die Zielvorgabe von 0,7 Prozent ihres Brutto-
nationaleinkommens für die öffentliche Entwicklungshilfe zugunsten der Entwicklungslän-
der und 0,15 bis 0,2 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens zugunsten der am wenigsten 
entwickelten Länder zu erreichen. 


44. Wir erkennen an, wie wichtig es ist, dass die internationalen Finanzinstitutionen im 
Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat den politischen Spielraum jedes Landes, insbeson-
dere der Entwicklungsländer, respektieren. Wir verpflichten uns erneut, die Mitsprache und 
Mitwirkung der Entwicklungsländer – einschließlich der afrikanischen Länder, der am we-
nigsten entwickelten Länder, der Binnenentwicklungsländer, der kleinen Inselentwicklungs-
länder und der Länder mit mittlerem Einkommen – bei den internationalen wirtschaftlichen 
Entscheidungs- und Normsetzungsprozessen und im Rahmen der globalen wirtschaftlichen 
Ordnungspolitik zu erweitern und zu verstärken. 


45. Wir erkennen außerdem die wesentliche Rolle an, die die nationalen Parlamente durch 
ihre Gesetzgebung und die Verabschiedung von Haushaltsplänen spielen, sowie ihre Rolle 
bei der Gewährleistung der Rechenschaftspflicht für die wirksame Umsetzung der von uns 
eingegangenen Verpflichtungen. Die Regierungen und öffentlichen Institutionen werden bei 
der Umsetzung auch mit den regionalen und lokalen Behörden, subregionalen Institutionen, 
internationalen Institutionen, Hochschulen, philanthropischen Organisationen, Freiwilligen-
gruppen und anderen eng zusammenarbeiten. 


46. Wir unterstreichen die wichtige Rolle und den komparativen Vorteil eines mit ausrei-
chenden Mitteln ausgestatteten, relevanten, kohärenten, effizienten und wirksamen Systems 
der Vereinten Nationen bei der Unterstützung der Erreichung der Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung und der nachhaltigen Entwicklung selbst. Wir unterstreichen, wie wichtig die Stär-
kung der nationalen Eigen- und Führungsverantwortung der Länder ist, bekunden jedoch 
gleichzeitig unsere Unterstützung für den laufenden Dialog innerhalb des Wirtschafts- und 
Sozialrats über die längerfristige Positionierung des Entwicklungssystems der Vereinten Na-
tionen im Kontext dieser Agenda. 


Weiterverfolgung und Überprüfung 


47. Unsere Regierungen tragen die Hauptverantwortung für die auf nationaler, regionaler 
und globaler Ebene erfolgende Weiterverfolgung und Überprüfung der bei der Umsetzung 
der Ziele und Zielvorgaben im Laufe der nächsten fünfzehn Jahre erzielten Fortschritte. Um 
unserer Rechenschaftspflicht gegenüber unseren Bürgern nachzukommen, werden wir für 
eine systematische Weiterverfolgung und Überprüfung auf den verschiedenen Ebenen sor-
gen, wie in dieser Agenda und der Aktionsagenda von Addis Abeba festgelegt. Das hoch-


14 A/57/304, Anlage. 
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rangige politische Forum unter der Schirmherrschaft der Generalversammlung und des Wirt-
schafts- und Sozialrats wird die zentrale Aufsichtsfunktion für die Weiterverfolgung und 
Überprüfung auf globaler Ebene innehaben. 


48. Zur Unterstützung dieser Arbeit werden derzeit Indikatoren erarbeitet. Es bedarf hoch-
wertiger, zugänglicher, aktueller und zuverlässiger aufgeschlüsselter Daten, um die Fort-
schritte zu messen und sicherzustellen, dass niemand zurückgelassen wird. Solche Daten 
sind von grundlegender Bedeutung für die Entscheidungsfindung. Nach Möglichkeit sollen 
Daten und Informationen bereits vorhandener Berichterstattungsmechanismen verwendet 
werden. Wir vereinbaren, unsere Anstrengungen zur Stärkung der statistischen Kapazitäten 
in den Entwicklungsländern und insbesondere in den afrikanischen Ländern, den am we-
nigsten entwickelten Ländern, den Binnenentwicklungsländern, den kleinen Inselentwick-
lungsländern und den Ländern mit mittlerem Einkommen zu intensivieren. Wir verpflichten 
uns, umfassendere Fortschrittsmaße zu erarbeiten, die das Bruttoinlandsprodukt ergänzen. 


Ein Aufruf zum Handeln, um unsere Welt zu verändern 


49. Vor siebzig Jahren kam eine frühere Generation von Staatslenkern zusammen, um die 
Vereinten Nationen zu gründen. Auf den Trümmern von Krieg und Zwietracht errichteten 
sie diese Organisation und formten die ihr zugrunde liegenden Werte des Friedens, des Di-
alogs und der internationalen Zusammenarbeit. Diese Werte haben in der Charta der Ver-
einten Nationen ihren höchsten Ausdruck gefunden. 


50. Auch wir treffen heute eine Entscheidung von großer historischer Bedeutung. Wir be-
schließen, eine bessere Zukunft für alle Menschen zu schaffen, darunter Millionen Men-
schen, denen bislang die Chance versagt geblieben ist, ein menschenwürdiges, würdevolles 
und erfülltes Leben zu führen und ihr menschliches Potenzial voll zu entfalten. Wir können 
die erste Generation sein, der es gelingt, Armut zu beseitigen, und gleichzeitig vielleicht die 
letzte Generation, die noch die Chance hat, unseren Planeten zu retten. Wenn es uns gelingt, 
unsere Ziele zu verwirklichen, werden wir die Welt im Jahr 2030 zum Besseren verändert 
haben. 


51. Die heute von uns verkündete Agenda für das globale Handeln während der nächsten 
fünfzehn Jahre ist eine Charta für die Menschen und den Planeten im 21. Jahrhundert. Kinder 
und junge Frauen und Männer sind entscheidende Träger des Wandels und werden in den 
neuen Zielen eine Plattform finden, um unerschöpfliches Potenzial für Aktivismus zur 
Schaffung einer besseren Welt einzusetzen. 


52. „Wir, die Völker“ sind die berühmten ersten Worte der Charta der Vereinten Nationen. 
Wir, die Völker, sind es auch, die sich heute auf den Weg in das Jahr 2030 machen. Auf 
diesem Weg werden uns die Regierungen und Parlamente, das System der Vereinten Natio-
nen und andere internationale Institutionen, lokale Behörden, indigene Völker, die Zivilge-
sellschaft, die Wirtschaft und der Privatsektor, die Wissenschaft und die Hochschulen be-
gleiten – und die gesamte Menschheit. Millionen von Menschen haben bereits an dieser 
Agenda mitgewirkt und werden sie sich zu eigen machen. Sie ist eine Agenda der Menschen, 
von Menschen und für die Menschen – und dies, so sind wir überzeugt, wird die Garantie 
für ihren Erfolg sein. 


53. Die Zukunft der Menschheit und unseres Planeten liegt in unseren Händen. Sie liegt 
auch in den Händen der jüngeren Generation von heute, die die Fackel an die künftigen 
Generationen weiterreichen wird. Wir haben den Weg zur nachhaltigen Entwicklung vorge-
zeichnet; es wird an uns allen liegen, dafür zu sorgen, dass die Reise erfolgreich ist und die 
erzielten Fortschritte unumkehrbar sind. 
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Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung 


54. Nach einem allen offenstehenden Prozess zwischenstaatlicher Verhandlungen und auf 
der Grundlage des Vorschlags der Offenen Arbeitsgruppe über die Ziele für eine nachhaltige 
Entwicklung15, dessen Einleitung die Ziele in einen Kontext setzt, haben wir die nachstehend 
aufgeführten Ziele und Zielvorgaben vereinbart. 


55. Die Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung sind integriert und unteilbar, 
global ausgerichtet und universell anwendbar, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Realitäten, Kapazitäten und Entwicklungsstufen der einzelnen Länder und unter Beachtung 
der nationalen Politiken und Prioritäten. Die Zielvorgaben sind Ausdruck globaler Bestre-
bungen, wobei jede Regierung ausgerichtet an der globalen Ambition, jedoch unter Berück-
sichtigung der nationalen Gegebenheiten ihre eigenen nationalen Zielvorgaben festlegt. Jede 
Regierung wird außerdem beschließen, wie die globalen Bestrebungen der Zielvorgaben in 
die nationalen Planungsprozesse, Politiken und Strategien einfließen sollen. Es ist wichtig, 
die Verbindung zwischen der nachhaltigen Entwicklung und anderen im Gang befindlichen 
einschlägigen Prozessen im Wirtschafts-, Sozial- und Umweltbereich zu berücksichtigen. 


56. Wir beschließen diese Ziele und Zielvorgaben eingedenk der Tatsache, dass sich jedes 
Land bei der Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung eigenen Herausforderungen ge-
genübersieht, und wir unterstreichen die besonderen Herausforderungen, mit denen die 
schwächsten Länder und vor allem die afrikanischen Länder, die am wenigsten entwickelten 
Länder, die Binnenentwicklungsländer und die kleinen Inselentwicklungsländer konfrontiert 
sind, sowie die spezifischen Herausforderungen, vor die die Länder mit mittlerem Einkom-
men gestellt sind. Länder in Konfliktsituationen bedürfen ebenfalls besonderer Aufmerk-
samkeit. 


57. Wir sind uns dessen bewusst, dass für mehrere der Zielvorgaben nach wie vor keine 
Basisdaten verfügbar sind, und rufen zu mehr Unterstützung für eine bessere Datenerhebung 
und verstärkten Kapazitätsaufbau in den Mitgliedstaaten auf, mit dem Ziel, nationale und 
globale Basisdaten zu erheben, wo es solche bisher nicht gibt. Wir verpflichten uns, diesem 
Defizit im Bereich der Datenerhebung abzuhelfen, um eine bessere Grundlage für die Mes-
sung der Fortschritte zu haben, insbesondere bei denjenigen der nachstehend aufgeführten 
Zielvorgaben, bei denen keine klaren numerischen Werte vorgegeben sind. 


58. Wir befürworten die von den Staaten in anderen Foren unternommenen Anstrengun-
gen, zentrale Fragen anzugehen, die die Umsetzung unserer Agenda möglicherweise behin-
dern könnten, und wir respektieren die unabhängigen Mandate dieser Prozesse. Es ist unsere 
Absicht, dass die Agenda und ihre Umsetzung diese anderen Prozesse und die in deren Rah-
men getroffenen Beschlüsse unterstützen und unbeeinträchtigt lassen. 


59. Wir sind uns dessen bewusst, dass jedes Land je nach seinen nationalen Gegebenheiten 
und Prioritäten über verschiedene Ansätze, Visionen, Modelle und Instrumente verfügt, um 
eine nachhaltige Entwicklung herbeizuführen, und wir erklären erneut, dass der Planet Erde 
und seine Ökosysteme unsere gemeinsame Heimat sind und dass „Mutter Erde“ in einer 
Reihe von Ländern und Regionen ein gängiger Ausdruck ist. 


15 Enthalten in dem Bericht der Offenen Arbeitsgruppe der Generalversammlung über die Ziele für eine 
nachhaltige Entwicklung (A/68/970 und Corr.1; siehe auch A/68/970/Add.1-3). 
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Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


Ziele für nachhaltige Entwicklung 


Ziel 1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden 


Ziel 2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernäh-
rung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern 


Ziel 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten 
und ihr Wohlergehen fördern 


Ziel 4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten 
und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern 


Ziel 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen 
zur Selbstbestimmung befähigen 


Ziel 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sa-
nitärversorgung für alle gewährleisten 


Ziel 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner 
Energie für alle sichern 


Ziel 8. Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, pro-
duktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle för-
dern 


Ziel 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und nach-
haltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen 


Ziel 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern 


Ziel 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nach-
haltig gestalten 


Ziel 12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen 


Ziel 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und sei-
ner Auswirkungen ergreifen* 


Ziel 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Ent-
wicklung erhalten und nachhaltig nutzen 


Ziel 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige 
Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung 
bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Ver-
lust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen 


Ziel 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Ent-
wicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen 
und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutio-
nen auf allen Ebenen aufbauen 


Ziel 17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhal-
tige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen 


* In Anerkennung dessen, dass das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Kli-
maänderungen das zentrale internationale zwischenstaatliche Forum für Verhandlungen über 
die globale Antwort auf den Klimawandel ist. 
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


Ziel 1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden 


1.1 Bis 2030 die extreme Armut – gegenwärtig definiert als der Anteil der Menschen, die 
mit weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag auskommen müssen – für alle Menschen überall auf 
der Welt beseitigen 


1.2 Bis 2030 den Anteil der Männer, Frauen und Kinder jeden Alters, die in Armut in all 
ihren Dimensionen nach der jeweiligen nationalen Definition leben, mindestens um die 
Hälfte senken 


1.3 Den nationalen Gegebenheiten entsprechende Sozialschutzsysteme und -maßnahmen 
für alle umsetzen, einschließlich eines Basisschutzes, und bis 2030 eine breite Versorgung 
der Armen und Schwachen erreichen 


1.4 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Männer und Frauen, insbesondere die Armen und 
Schwachen, die gleichen Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen sowie Zugang zu grundle-
genden Diensten, Grundeigentum und Verfügungsgewalt über Grund und Boden und sons-
tigen Vermögensformen, Erbschaften, natürlichen Ressourcen, geeigneten neuen Technolo-
gien und Finanzdienstleistungen einschließlich Mikrofinanzierung haben 


1.5 Bis 2030 die Widerstandsfähigkeit der Armen und der Menschen in prekären Situati-
onen erhöhen und ihre Exposition und Anfälligkeit gegenüber klimabedingten Extremereig-
nissen und anderen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Schocks und Katastrophen 
verringern 


1.a Eine erhebliche Mobilisierung von Ressourcen aus einer Vielzahl von Quellen ge-
währleisten, einschließlich durch verbesserte Entwicklungszusammenarbeit, um den Ent-
wicklungsländern und insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern ausreichende 
und berechenbare Mittel für die Umsetzung von Programmen und Politiken zur Beendigung 
der Armut in all ihren Dimensionen bereitzustellen 


1.b Auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene solide politische Rahmen auf der 
Grundlage armutsorientierter und geschlechtersensibler Entwicklungsstrategien schaffen, 
um beschleunigte Investitionen in Maßnahmen zur Beseitigung der Armut zu unterstützen 


Ziel 2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere 
Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern 


2.1 Bis 2030 den Hunger beenden und sicherstellen, dass alle Menschen, insbesondere die 
Armen und Menschen in prekären Situationen, einschließlich Kleinkindern, ganzjährig Zu-
gang zu sicheren, nährstoffreichen und ausreichenden Nahrungsmitteln haben 


2.2 Bis 2030 alle Formen der Fehlernährung beenden, einschließlich durch Erreichung der 
international vereinbarten Zielvorgaben in Bezug auf Wachstumshemmung und Auszehrung 
bei Kindern unter 5 Jahren bis 2025, und den Ernährungsbedürfnissen von heranwachsenden 
Mädchen, schwangeren und stillenden Frauen und älteren Menschen Rechnung tragen 


2.3 Bis 2030 die landwirtschaftliche Produktivität und die Einkommen von kleinen Nah-
rungsmittelproduzenten, insbesondere von Frauen, Angehörigen indigener Völker, landwirt-
schaftlichen Familienbetrieben, Weidetierhaltern und Fischern, verdoppeln, unter anderem 
durch den sicheren und gleichberechtigten Zugang zu Grund und Boden, anderen Produkti-
onsressourcen und Betriebsmitteln, Wissen, Finanzdienstleistungen, Märkten sowie Mög-
lichkeiten für Wertschöpfung und außerlandwirtschaftliche Beschäftigung 


2.4 Bis 2030 die Nachhaltigkeit der Systeme der Nahrungsmittelproduktion sicherstellen 
und resiliente landwirtschaftliche Methoden anwenden, die die Produktivität und den Ertrag 
steigern, zur Erhaltung der Ökosysteme beitragen, die Anpassungsfähigkeit an Klimaände-
rungen, extreme Wetterereignisse, Dürren, Überschwemmungen und andere Katastrophen 
erhöhen und die Flächen- und Bodenqualität schrittweise verbessern 
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Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


2.5 Bis 2020 die genetische Vielfalt von Saatgut, Kulturpflanzen sowie Nutz- und Haus-
tieren und ihren wildlebenden Artverwandten bewahren, unter anderem durch gut verwaltete 
und diversifizierte Saatgut- und Pflanzenbanken auf nationaler, regionaler und internationa-
ler Ebene, und den Zugang zu den Vorteilen aus der Nutzung der genetischen Ressourcen 
und des damit verbundenen traditionellen Wissens sowie die ausgewogene und gerechte 
Aufteilung dieser Vorteile fördern, wie auf internationaler Ebene vereinbart 


2.a Die Investitionen in die ländliche Infrastruktur, die Agrarforschung und landwirt-
schaftliche Beratungsdienste, die Technologieentwicklung sowie Genbanken für Pflanzen 
und Nutztiere erhöhen, unter anderem durch verstärkte internationale Zusammenarbeit, um 
die landwirtschaftliche Produktionskapazität in den Entwicklungsländern und insbesondere 
den am wenigsten entwickelten Ländern zu verbessern 


2.b Handelsbeschränkungen und -verzerrungen auf den globalen Agrarmärkten korrigie-
ren und verhindern, unter anderem durch die parallele Abschaffung aller Formen von 
Agrarexportsubventionen und aller Exportmaßnahmen mit gleicher Wirkung im Einklang 
mit dem Mandat der Doha-Entwicklungsrunde 


2.c Maßnahmen zur Gewährleistung des reibungslosen Funktionierens der Märkte für 
Nahrungsmittelrohstoffe und ihre Derivate ergreifen und den raschen Zugang zu Marktin-
formationen, unter anderem über Nahrungsmittelreserven, erleichtern, um zur Begrenzung 
der extremen Schwankungen der Nahrungsmittelpreise beizutragen 


Ziel 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr 
Wohlergehen fördern 


3.1 Bis 2030 die weltweite Müttersterblichkeit auf unter 70 je 100.000 Lebendgeburten 
senken 


3.2 Bis 2030 den vermeidbaren Todesfällen bei Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren 
ein Ende setzen, mit dem von allen Ländern zu verfolgenden Ziel, die Sterblichkeit bei Neu-
geborenen mindestens auf 12 je 1.000 Lebendgeburten und bei Kindern unter 5 Jahren min-
destens auf 25 je 1.000 Lebendgeburten zu senken 


3.3 Bis 2030 die Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien und die vernachlässigten Tro-
penkrankheiten beseitigen und Hepatitis, durch Wasser übertragene Krankheiten und andere 
übertragbare Krankheiten bekämpfen 


3.4 Bis 2030 die vorzeitige Sterblichkeit aufgrund von nichtübertragbaren Krankheiten 
durch Prävention und Behandlung um ein Drittel senken und die psychische Gesundheit und 
das Wohlergehen fördern 


3.5 Die Prävention und Behandlung des Substanzmissbrauchs, namentlich des Suchtstoff-
missbrauchs und des schädlichen Gebrauchs von Alkohol, verstärken 


3.6 Bis 2020 die Zahl der Todesfälle und Verletzungen infolge von Straßenverkehrsunfäl-
len weltweit halbieren 


3.7 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sexual- und reproduktionsmedizinischer Versor-
gung, einschließlich Familienplanung, Information und Aufklärung, und die Einbeziehung 
der reproduktiven Gesundheit in nationale Strategien und Programme gewährleisten 


3.8 Die allgemeine Gesundheitsversorgung, einschließlich der Absicherung gegen finan-
zielle Risiken, den Zugang zu hochwertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten und den 
Zugang zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimit-
teln und Impfstoffen für alle erreichen 


3.9 Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemika-
lien und der Verschmutzung und Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden erheblich 
verringern 
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


3.a Die Durchführung des Rahmenübereinkommens der Weltgesundheitsorganisation zur 
Eindämmung des Tabakgebrauchs in allen Ländern in geeigneter Weise stärken 


3.b Forschung und Entwicklung zu Impfstoffen und Medikamenten für übertragbare und 
nichtübertragbare Krankheiten, von denen hauptsächlich Entwicklungsländer betroffen sind, 
unterstützen, den Zugang zu bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen 
gewährleisten, im Einklang mit der Erklärung von Doha über das TRIPS-Übereinkommen 
und die öffentliche Gesundheit, die das Recht der Entwicklungsländer bekräftigt, die Be-
stimmungen in dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geisti-
gen Eigentums über Flexibilitäten zum Schutz der öffentlichen Gesundheit voll auszuschöp-
fen, und insbesondere den Zugang zu Medikamenten für alle zu gewährleisten 


3.c Die Gesundheitsfinanzierung und die Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung und Bin-
dung von Gesundheitsfachkräften in den Entwicklungsländern und insbesondere in den am 
wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselentwicklungsländern deutlich erhö-
hen 


3.d Die Kapazitäten aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, in den Bereichen 
Frühwarnung, Risikominderung und Management nationaler und globaler Gesundheitsrisi-
ken stärken 


Ziel 4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und 
Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern 


4.1 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen gleichberechtigt eine kosten-
lose und hochwertige Grund- und Sekundarschulbildung abschließen, die zu brauchbaren 
und effektiven Lernergebnissen führt 


4.2 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen Zugang zu hochwertiger früh-
kindlicher Erziehung, Betreuung und Vorschulbildung erhalten, damit sie auf die Grund-
schule vorbereitet sind 


4.3 Bis 2030 den gleichberechtigten Zugang aller Frauen und Männer zu einer erschwing-
lichen und hochwertigen fachlichen, beruflichen und tertiären Bildung einschließlich uni-
versitärer Bildung gewährleisten 


4.4 Bis 2030 die Zahl der Jugendlichen und Erwachsenen wesentlich erhöhen, die über 
die entsprechenden Qualifikationen einschließlich fachlicher und beruflicher Qualifikatio-
nen für eine Beschäftigung, eine menschenwürdige Arbeit und Unternehmertum verfügen 


4.5 Bis 2030 geschlechtsspezifische Disparitäten in der Bildung beseitigen und den gleich-
berechtigen Zugang der Schwachen in der Gesellschaft, namentlich von Menschen mit Be-
hinderungen, Angehörigen indigener Völker und Kindern in prekären Situationen, zu allen 
Bildungs- und Ausbildungsebenen gewährleisten 


4.6 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Jugendlichen und ein erheblicher Anteil der männli-
chen und weiblichen Erwachsenen lesen, schreiben und rechnen lernen 


4.7 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifi-
kationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung 
für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlech-
tergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und 
die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwick-
lung 


4.a Bildungseinrichtungen bauen und ausbauen, die kinder-, behinderten- und geschlech-
tergerecht sind und eine sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebung für alle 
bieten 
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Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


4.b Bis 2020 weltweit die Zahl der verfügbaren Stipendien für Entwicklungsländer, ins-
besondere für die am wenigsten entwickelten Länder, die kleinen Inselentwicklungsländer 
und die afrikanischen Länder, zum Besuch einer Hochschule, einschließlich zur Berufsbil-
dung und zu Informations- und Kommunikationstechnik-, Technik-, Ingenieurs- und Wis-
senschaftsprogrammen, in entwickelten Ländern und in anderen Entwicklungsländern we-
sentlich erhöhen 


4.c Bis 2030 das Angebot an qualifizierten Lehrkräften unter anderem durch internatio-
nale Zusammenarbeit im Bereich der Lehrerausbildung in den Entwicklungsländern und ins-
besondere in den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselentwicklungsländern 
wesentlich erhöhen 


Ziel 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur 
Selbstbestimmung befähigen 


5.1 Alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen überall auf der Welt be-
enden 


5.2 Alle Formen von Gewalt gegen alle Frauen und Mädchen im öffentlichen und im pri-
vaten Bereich einschließlich des Menschenhandels und sexueller und anderer Formen der 
Ausbeutung beseitigen 


5.3 Alle schädlichen Praktiken wie Kinderheirat, Frühverheiratung und Zwangsheirat so-
wie die Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen beseitigen 


5.4 Unbezahlte Pflege- und Hausarbeit durch die Bereitstellung öffentlicher Dienstleis-
tungen und Infrastrukturen, Sozialschutzmaßnahmen und die Förderung geteilter Verant-
wortung innerhalb des Haushalts und der Familie entsprechend den nationalen Gegebenhei-
ten anerkennen und wertschätzen 


5.5 Die volle und wirksame Teilhabe von Frauen und ihre Chancengleichheit bei der Über-
nahme von Führungsrollen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung im politischen, wirt-
schaftlichen und öffentlichen Leben sicherstellen 


5.6 Den allgemeinen Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und reprodukti-
ven Rechten gewährleisten, wie im Einklang mit dem Aktionsprogramm der Internationalen 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung, der Aktionsplattform von Beijing und den 
Ergebnisdokumenten ihrer Überprüfungskonferenzen vereinbart 


5.a Reformen durchführen, um Frauen die gleichen Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen 
sowie Zugang zu Grundeigentum und zur Verfügungsgewalt über Grund und Boden und 
sonstige Vermögensformen, zu Finanzdienstleistungen, Erbschaften und natürlichen Res-
sourcen zu verschaffen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften 


5.b Die Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere der Informations- und Kom-
munikationstechnologien, verbessern, um die Selbstbestimmung der Frauen zu fördern 


5.c Eine solide Politik und durchsetzbare Rechtsvorschriften zur Förderung der Gleich-
stellung der Geschlechter und der Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen auf allen 
Ebenen beschließen und verstärken 


Ziel 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und 
Sanitärversorgung für alle gewährleisten 


6.1 Bis 2030 den allgemeinen und gerechten Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem 
Trinkwasser für alle erreichen 


6.2 Bis 2030 den Zugang zu einer angemessenen und gerechten Sanitärversorgung und 
Hygiene für alle erreichen und der Notdurftverrichtung im Freien ein Ende setzen, unter 
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


besonderer Beachtung der Bedürfnisse von Frauen und Mädchen und von Menschen in pre-
kären Situationen 


6.3 Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung des 
Einbringens und Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbie-
rung des Anteils unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung der Wieder-
aufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern 


6.4 Bis 2030 die Effizienz der Wassernutzung in allen Sektoren wesentlich steigern und 
eine nachhaltige Entnahme und Bereitstellung von Süßwasser gewährleisten, um der Was-
serknappheit zu begegnen und die Zahl der unter Wasserknappheit leidenden Menschen er-
heblich zu verringern 


6.5 Bis 2030 auf allen Ebenen eine integrierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen um-
setzen, gegebenenfalls auch mittels grenzüberschreitender Zusammenarbeit 


6.6 Bis 2020 wasserverbundene Ökosysteme schützen und wiederherstellen, darunter 
Berge, Wälder, Feuchtgebiete, Flüsse, Grundwasserleiter und Seen 


6.a Bis 2030 die internationale Zusammenarbeit und die Unterstützung der Entwicklungs-
länder beim Kapazitätsaufbau für Aktivitäten und Programme im Bereich der Wasser- und 
Sanitärversorgung ausbauen, einschließlich der Wassersammlung und -speicherung, Entsal-
zung, effizienten Wassernutzung, Abwasserbehandlung, Wiederaufbereitungs- und Wieder-
verwendungstechnologien 


6.b Die Mitwirkung lokaler Gemeinwesen an der Verbesserung der Wasserbewirtschaf-
tung und der Sanitärversorgung unterstützen und verstärken 


Ziel 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie 
für alle sichern 


7.1 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu bezahlbaren, verlässlichen und modernen Ener-
giedienstleistungen sichern 


7.2 Bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energie am globalen Energiemix deutlich erhöhen 


7.3 Bis 2030 die weltweite Steigerungsrate der Energieeffizienz verdoppeln 


7.a Bis 2030 die internationale Zusammenarbeit verstärken, um den Zugang zur For-
schung und Technologie im Bereich saubere Energie, namentlich erneuerbare Energie, Ener-
gieeffizienz sowie fortschrittliche und saubere Technologien für fossile Brennstoffe, zu er-
leichtern, und Investitionen in die Energieinfrastruktur und saubere Energietechnologien 
fördern 


7.b Bis 2030 die Infrastruktur ausbauen und die Technologie modernisieren, um in den 
Entwicklungsländern und insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern, den klei-
nen Inselentwicklungsländern und den Binnenentwicklungsländern im Einklang mit ihren 
jeweiligen Unterstützungsprogrammen moderne und nachhaltige Energiedienstleistungen 
für alle bereitzustellen 


Ziel 8. Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive 
Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern 


8.1 Ein Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum entsprechend den nationalen Gegebenheiten und 
insbesondere ein jährliches Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von mindestens 7 Prozent 
in den am wenigsten entwickelten Ländern aufrechterhalten 
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Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


8.2 Eine höhere wirtschaftliche Produktivität durch Diversifizierung, technologische Mo-
dernisierung und Innovation erreichen, einschließlich durch Konzentration auf mit hoher 
Wertschöpfung verbundene und arbeitsintensive Sektoren 


8.3 Entwicklungsorientierte Politiken fördern, die produktive Tätigkeiten, die Schaffung 
menschenwürdiger Arbeitsplätze, Unternehmertum, Kreativität und Innovation unterstüt-
zen, und die Formalisierung und das Wachstum von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen 
unter anderem durch den Zugang zu Finanzdienstleistungen begünstigen 


8.4 Bis 2030 die weltweite Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion Schritt für 
Schritt verbessern und die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung 
anstreben, im Einklang mit dem Zehnjahres-Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und 
Produktionsmuster, wobei die entwickelten Länder die Führung übernehmen 


8.5 Bis 2030 produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle Frauen 
und Männer, einschließlich junger Menschen und Menschen mit Behinderungen, sowie glei-
ches Entgelt für gleichwertige Arbeit erreichen 


8.6 Bis 2020 den Anteil junger Menschen, die ohne Beschäftigung sind und keine Schul-
oder Berufsausbildung durchlaufen, erheblich verringern 


8.7 Sofortige und wirksame Maßnahmen ergreifen, um Zwangsarbeit abzuschaffen, mo-
derne Sklaverei und Menschenhandel zu beenden und das Verbot und die Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit, einschließlich der Einziehung und des Einsatzes von 
Kindersoldaten, sicherstellen und bis 2025 jeder Form von Kinderarbeit ein Ende setzen 


8.8 Die Arbeitsrechte schützen und sichere Arbeitsumgebungen für alle Arbeitnehmer, 
einschließlich der Wanderarbeitnehmer, insbesondere der Wanderarbeitnehmerinnen, und 
der Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, fördern 


8.9 Bis 2030 Politiken zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus erarbeiten und umset-
zen, der Arbeitsplätze schafft und die lokale Kultur und lokale Produkte fördert 


8.10 Die Kapazitäten der nationalen Finanzinstitutionen stärken, um den Zugang zu 
Bank-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen für alle zu begünstigen und zu erweitern 


8.a Die im Rahmen der Handelshilfe gewährte Unterstützung für die Entwicklungsländer 
und insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder erhöhen, unter anderem durch den 
Erweiterten integrierten Rahmenplan für handelsbezogene technische Hilfe für die am we-
nigsten entwickelten Länder 


8.b Bis 2020 eine globale Strategie für Jugendbeschäftigung erarbeiten und auf den Weg 
bringen und den Globalen Beschäftigungspakt der Internationalen Arbeitsorganisation um-
setzen 


Ziel 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und 
nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen 


9.1 Eine hochwertige, verlässliche, nachhaltige und widerstandsfähige Infrastruktur auf-
bauen, einschließlich regionaler und grenzüberschreitender Infrastruktur, um die wirtschaft-
liche Entwicklung und das menschliche Wohlergehen zu unterstützen, und dabei den 
Schwerpunkt auf einen erschwinglichen und gleichberechtigten Zugang für alle legen 


9.2 Eine inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und bis 2030 den Anteil der 
Industrie an der Beschäftigung und am Bruttoinlandsprodukt entsprechend den nationalen 
Gegebenheiten erheblich steigern und den Anteil in den am wenigsten entwickelten Ländern 
verdoppeln 
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


9.3 Insbesondere in den Entwicklungsländern den Zugang kleiner Industrie- und anderer 
Unternehmen zu Finanzdienstleistungen, einschließlich bezahlbaren Krediten, und ihre Ein-
bindung in Wertschöpfungsketten und Märkte erhöhen 


9.4 Bis 2030 die Infrastruktur modernisieren und die Industrien nachrüsten, um sie nach-
haltig zu machen, mit effizienterem Ressourceneinsatz und unter vermehrter Nutzung sau-
berer und umweltverträglicher Technologien und Industrieprozesse, wobei alle Länder Maß-
nahmen entsprechend ihren jeweiligen Kapazitäten ergreifen 


9.5 Die wissenschaftliche Forschung verbessern und die technologischen Kapazitäten der 
Industriesektoren in allen Ländern und insbesondere in den Entwicklungsländern ausbauen 
und zu diesem Zweck bis 2030 unter anderem Innovationen fördern und die Anzahl der im 
Bereich Forschung und Entwicklung tätigen Personen je 1 Million Menschen sowie die öf-
fentlichen und privaten Ausgaben für Forschung und Entwicklung beträchtlich erhöhen 


9.a Die Entwicklung einer nachhaltigen und widerstandsfähigen Infrastruktur in den Ent-
wicklungsländern durch eine verstärkte finanzielle, technologische und technische Unter-
stützung der afrikanischen Länder, der am wenigsten entwickelten Länder, der Binnenent-
wicklungsländer und der kleinen Inselentwicklungsländer erleichtern 


9.b Die einheimische Technologieentwicklung, Forschung und Innovation in den Ent-
wicklungsländern unterstützen, einschließlich durch Sicherstellung eines förderlichen poli-
tischen Umfelds, unter anderem für industrielle Diversifizierung und Wertschöpfung im 
Rohstoffbereich 


9.c Den Zugang zur Informations- und Kommunikationstechnologie erheblich erweitern 
sowie anstreben, in den am wenigsten entwickelten Ländern bis 2020 einen allgemeinen und 
erschwinglichen Zugang zum Internet bereitzustellen 


Ziel 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern 


10.1 Bis 2030 nach und nach ein über dem nationalen Durchschnitt liegendes Einkommens-
wachstum der ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung erreichen und aufrechterhalten 


10.2 Bis 2030 alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Eth-
nizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu Selbstbestim-
mung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion fördern 


10.3 Chancengleichheit gewährleisten und Ungleichheit der Ergebnisse reduzieren, na-
mentlich durch die Abschaffung diskriminierender Gesetze, Politiken und Praktiken und die 
Förderung geeigneter gesetzgeberischer, politischer und sonstiger Maßnahmen in dieser 
Hinsicht 


10.4 Politische Maßnahmen beschließen, insbesondere fiskalische, lohnpolitische und den 
Sozialschutz betreffende Maßnahmen, und schrittweise größere Gleichheit erzielen 


10.5 Die Regulierung und Überwachung der globalen Finanzmärkte und -institutionen ver-
bessern und die Anwendung der einschlägigen Vorschriften verstärken 


10.6 Eine bessere Vertretung und verstärkte Mitsprache der Entwicklungsländer bei der 
Entscheidungsfindung in den globalen internationalen Wirtschafts- und Finanzinstitutionen 
sicherstellen, um die Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit, Rechenschaftslegung und Legitima-
tion dieser Institutionen zu erhöhen 


10.7 Eine geordnete, sichere, reguläre und verantwortungsvolle Migration und Mobilität 
von Menschen erleichtern, unter anderem durch die Anwendung einer planvollen und gut 
gesteuerten Migrationspolitik 
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Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


10.a Den Grundsatz der besonderen und differenzierten Behandlung der Entwicklungslän-
der, insbesondere der am wenigsten entwickelten Länder, im Einklang mit den Übereinkünf-
ten der Welthandelsorganisation anwenden 


10.b Öffentliche Entwicklungshilfe und Finanzströme einschließlich ausländischer Direkt-
investitionen in die Staaten fördern, in denen der Bedarf am größten ist, insbesondere in die 
am wenigsten entwickelten Länder, die afrikanischen Länder, die kleinen Inselentwick-
lungsländer und die Binnenentwicklungsländer, im Einklang mit ihren jeweiligen nationalen 
Plänen und Programmen 


10.c Bis 2030 die Transaktionskosten für Heimatüberweisungen von Migranten auf weni-
ger als 3 Prozent senken und Überweisungskorridore mit Kosten von über 5 Prozent besei-
tigen 


Ziel 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig 
gestalten 


11.1 Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und 
zur Grundversorgung für alle sicherstellen und Slums sanieren 


11.2 Bis 2030 den Zugang zu sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Ver-
kehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, ins-
besondere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit besonderem Augenmerk auf 
den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit 
Behinderungen und älteren Menschen 


11.3 Bis 2030 die Verstädterung inklusiver und nachhaltiger gestalten und die Kapazitäten 
für eine partizipatorische, integrierte und nachhaltige Siedlungsplanung und -steuerung in 
allen Ländern verstärken 


11.4 Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und -naturerbes 
verstärken 


11.5 Bis 2030 die Zahl der durch Katastrophen, einschließlich Wasserkatastrophen, beding-
ten Todesfälle und der davon betroffenen Menschen deutlich reduzieren und die dadurch 
verursachten unmittelbaren wirtschaftlichen Verluste im Verhältnis zum globalen Bruttoin-
landsprodukt wesentlich verringern, mit Schwerpunkt auf dem Schutz der Armen und von 
Menschen in prekären Situationen 


11.6 Bis 2030 die von den Städten ausgehende Umweltbelastung pro Kopf senken, unter 
anderem mit besonderer Aufmerksamkeit auf der Luftqualität und der kommunalen und 
sonstigen Abfallbehandlung 


11.7 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflä-
chen und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere 
Menschen und Menschen mit Behinderungen 


11.a Durch eine verstärkte nationale und regionale Entwicklungsplanung positive wirt-
schaftliche, soziale und ökologische Verbindungen zwischen städtischen, stadtnahen und 
ländlichen Gebieten unterstützen 


11.b Bis 2020 die Zahl der Städte und Siedlungen, die integrierte Politiken und Pläne zur 
Förderung der Inklusion, der Ressourceneffizienz, der Abschwächung des Klimawandels, 
der Klimaanpassung und der Widerstandsfähigkeit gegenüber Katastrophen beschließen und 
umsetzen, wesentlich erhöhen und gemäß dem Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge 
2015-2030 ein ganzheitliches Katastrophenrisikomanagement auf allen Ebenen entwickeln 
und umsetzen 
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


11.c Die am wenigsten entwickelten Länder unter anderem durch finanzielle und techni-
sche Hilfe beim Bau nachhaltiger und widerstandsfähiger Gebäude unter Nutzung einheimi-
scher Materialien unterstützen 


Ziel 12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen 


12.1 Den Zehnjahres-Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster 
umsetzen, wobei alle Länder, an der Spitze die entwickelten Länder, Maßnahmen ergreifen, 
unter Berücksichtigung des Entwicklungsstands und der Kapazitäten der Entwicklungslän-
der 


12.2 Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Res-
sourcen erreichen 


12.3 Bis 2030 die weltweite Nahrungsmittelverschwendung pro Kopf auf Einzelhandels-
und Verbraucherebene halbieren und die entlang der Produktions- und Lieferkette entste-
henden Nahrungsmittelverluste einschließlich Nachernteverlusten verringern 


12.4 Bis 2020 einen umweltverträglichen Umgang mit Chemikalien und allen Abfällen 
während ihres gesamten Lebenszyklus in Übereinstimmung mit den vereinbarten interna 
tionalen Rahmenregelungen erreichen und ihre Freisetzung in Luft, Wasser und Boden er-
heblich verringern, um ihre nachteiligen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt auf ein Mindestmaß zu beschränken 


12.5 Bis 2030 das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwer-
tung und Wiederverwendung deutlich verringern 


12.6 Die Unternehmen, insbesondere große und transnationale Unternehmen, dazu ermuti-
gen, nachhaltige Verfahren einzuführen und in ihre Berichterstattung Nachhaltigkeitsinfor-
mationen aufzunehmen 


12.7 In der öffentlichen Beschaffung nachhaltige Verfahren fördern, im Einklang mit den 
nationalen Politiken und Prioritäten 


12.8 Bis 2030 sicherstellen, dass die Menschen überall über einschlägige Informationen 
und das Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in Harmonie mit 
der Natur verfügen 


12.a Die Entwicklungsländer bei der Stärkung ihrer wissenschaftlichen und technologi-
schen Kapazitäten im Hinblick auf den Übergang zu nachhaltigeren Konsum- und Produk-
tionsmustern unterstützen 


12.b Instrumente zur Beobachtung der Auswirkungen eines nachhaltigen Tourismus, der 
Arbeitsplätze schafft und die lokale Kultur und lokale Produkte fördert, auf die nachhaltige 
Entwicklung entwickeln und anwenden 


12.c Die ineffiziente Subventionierung fossiler Brennstoffe, die zu verschwenderischem 
Verbrauch verleitet, durch Beseitigung von Marktverzerrungen entsprechend den nationalen 
Gegebenheiten rationalisieren, unter anderem durch eine Umstrukturierung der Besteuerung 
und die allmähliche Abschaffung dieser schädlichen Subventionen, um ihren Umweltaus-
wirkungen Rechnung zu tragen, wobei die besonderen Bedürfnisse und Gegebenheiten der 
Entwicklungsländer in vollem Umfang berücksichtigt und die möglichen nachteiligen Aus-
wirkungen auf ihre Entwicklung in einer die Armen und die betroffenen Gemeinwesen 
schützenden Weise so gering wie möglich gehalten werden 


Ziel 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner 
Auswirkungen ergreifen* 


13.1 Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefah-
ren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken 
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Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


13.2 Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und Planungen einbe-
ziehen 


13.3 Die Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen Kapa-
zitäten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Redu-
zierung der Klimaauswirkungen sowie der Frühwarnung verbessern 


13.a Die Verpflichtung erfüllen, die von den Vertragsparteien des Rahmenübereinkom-
mens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, die entwickelte Länder sind, übernom-
men wurde, bis 2020 gemeinsam jährlich 100 Milliarden Dollar aus allen Quellen aufzu-
bringen, um den Bedürfnissen der Entwicklungsländer im Kontext sinnvoller Klimaschutz-
maßnahmen und einer transparenten Umsetzung zu entsprechen, und den Grünen Klima-
fonds vollständig zu operationalisieren, indem er schnellstmöglich mit den erforderlichen 
Finanzmitteln ausgestattet wird 


13.b Mechanismen zum Ausbau effektiver Planungs- und Managementkapazitäten im Be-
reich des Klimawandels in den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselent-
wicklungsländern fördern, unter anderem mit gezielter Ausrichtung auf Frauen, junge Men-
schen sowie lokale und marginalisierte Gemeinwesen 


Ziel 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung 
erhalten und nachhaltig nutzen 


14.1 Bis 2025 alle Arten der Meeresverschmutzung, insbesondere durch vom Lande ausge-
hende Tätigkeiten und namentlich Meeresmüll und Nährstoffbelastung, verhüten und erheb-
lich verringern 


14.2 Bis 2020 die Meeres- und Küstenökosysteme nachhaltig bewirtschaften und schützen, 
um unter anderem durch Stärkung ihrer Resilienz erhebliche nachteilige Auswirkungen zu 
vermeiden, und Maßnahmen zu ihrer Wiederherstellung ergreifen, damit die Meere wieder 
gesund und produktiv werden 


14.3 Die Versauerung der Ozeane auf ein Mindestmaß reduzieren und ihre Auswirkungen 
bekämpfen, unter anderem durch eine verstärkte wissenschaftliche Zusammenarbeit auf al-
len Ebenen 


14.4 Bis 2020 die Fangtätigkeit wirksam regeln und die Überfischung, die illegale, unge-
meldete und unregulierte Fischerei und zerstörerische Fangpraktiken beenden und wissen-
schaftlich fundierte Bewirtschaftungspläne umsetzen, um die Fischbestände in kürzestmög-
licher Zeit mindestens auf einen Stand zurückzuführen, der den höchstmöglichen Dauerer-
trag unter Berücksichtigung ihrer biologischen Merkmale sichert 


14.5 Bis 2020 mindestens 10 Prozent der Küsten- und Meeresgebiete im Einklang mit dem 
nationalen Recht und dem Völkerrecht und auf der Grundlage der besten verfügbaren wis-
senschaftlichen Informationen erhalten 


* In Anerkennung dessen, dass das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 
das zentrale internationale zwischenstaatliche Forum für Verhandlungen über die globale Antwort auf den 
Klimawandel ist. 
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


14.6 Bis 2020 bestimmte Formen der Fischereisubventionen untersagen, die zu Überkapa-
zitäten und Überfischung beitragen, Subventionen abschaffen, die zu illegaler, ungemeldeter 
und unregulierter Fischerei beitragen, und keine neuen derartigen Subventionen einführen, 
in Anerkennung dessen, dass eine geeignete und wirksame besondere und differenzierte Be-
handlung der Entwicklungsländer und der am wenigsten entwickelten Länder einen untrenn-
baren Bestandteil der im Rahmen der Welthandelsorganisation geführten Verhandlungen 
über Fischereisubventionen bilden sollte16 


14.7 Bis 2030 die sich aus der nachhaltigen Nutzung der Meeresressourcen ergebenden 
wirtschaftlichen Vorteile für die kleinen Inselentwicklungsländer und die am wenigsten ent-
wickelten Länder erhöhen, namentlich durch nachhaltiges Management der Fischerei, der 
Aquakultur und des Tourismus 


14.a Die wissenschaftlichen Kenntnisse vertiefen, die Forschungskapazitäten ausbauen und 
Meerestechnologien weitergeben, unter Berücksichtigung der Kriterien und Leitlinien der 
Zwischenstaatlichen Ozeanographischen Kommission für die Weitergabe von Meerestech-
nologie, um die Gesundheit der Ozeane zu verbessern und den Beitrag der biologischen 
Vielfalt der Meere zur Entwicklung der Entwicklungsländer, insbesondere der kleinen In-
selentwicklungsländer und der am wenigsten entwickelten Länder, zu verstärken 


14.b Den Zugang der handwerklichen Kleinfischer zu den Meeresressourcen und Märkten 
gewährleisten 


14.c Die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen verbessern 
und zu diesem Zweck das Völkerrecht umsetzen, wie es im Seerechtsübereinkommen der 
Vereinten Nationen niedergelegt ist, das den rechtlichen Rahmen für die Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen vorgibt, worauf in Ziffer 158 des 
Dokuments „Die Zukunft, die wir wollen“ hingewiesen wird 


Ziel 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung 
fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, 
Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der 
biologischen Vielfalt ein Ende setzen 


15.1 Bis 2020 im Einklang mit den Verpflichtungen aus internationalen Übereinkünften die 
Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der Land- und Binnensüßwasser-
Ökosysteme und ihrer Dienstleistungen, insbesondere der Wälder, der Feuchtgebiete, der 
Berge und der Trockengebiete, gewährleisten 


15.2 Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller Waldarten fördern, die Entwaldung 
beenden, geschädigte Wälder wiederherstellen und die Aufforstung und Wiederaufforstung 
weltweit beträchtlich erhöhen 


15.3 Bis 2030 die Wüstenbildung bekämpfen, die geschädigten Flächen und Böden ein-
schließlich der von Wüstenbildung, Dürre und Überschwemmungen betroffenen Flächen 
sanieren und eine bodendegradationsneutrale Welt anstreben 


15.4 Bis 2030 die Erhaltung der Bergökosysteme einschließlich ihrer biologischen Vielfalt 
sicherstellen, um ihre Fähigkeit zur Erbringung wesentlichen Nutzens für die nachhaltige 
Entwicklung zu stärken 


16 Unter Berücksichtigung der laufenden Verhandlungen im Rahmen der Welthandelsorganisation, der Ent-
wicklungsagenda von Doha und des Mandats der Ministererklärung von Hongkong. 
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15.5 Umgehende und bedeutende Maßnahmen ergreifen, um die Verschlechterung der na-
türlichen Lebensräume zu verringern, dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu 
setzen und bis 2020 die bedrohten Arten zu schützen und ihr Aussterben zu verhindern 


15.6 Die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der genetischen 
Ressourcen ergebenden Vorteile und den angemessenen Zugang zu diesen Ressourcen för-
dern, wie auf internationaler Ebene vereinbart 


15.7 Dringend Maßnahmen ergreifen, um der Wilderei und dem Handel mit geschützten 
Pflanzen- und Tierarten ein Ende zu setzen und dem Problem des Angebots illegaler Pro-
dukte aus wildlebenden Pflanzen und Tieren und der Nachfrage danach zu begegnen 


15.8 Bis 2020 Maßnahmen einführen, um das Einbringen invasiver gebietsfremder Arten 
zu verhindern, ihre Auswirkungen auf die Land- und Wasserökosysteme deutlich zu redu-
zieren und die prioritären Arten zu kontrollieren oder zu beseitigen 


15.9 Bis 2020 Ökosystem- und Biodiversitätswerte in die nationalen und lokalen Planun-
gen, Entwicklungsprozesse, Armutsbekämpfungsstrategien und Gesamtrechnungssysteme 
einbeziehen 


15.a Finanzielle Mittel aus allen Quellen für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der
biologischen Vielfalt und der Ökosysteme aufbringen und deutlich erhöhen 


15.b Erhebliche Mittel aus allen Quellen und auf allen Ebenen für die Finanzierung einer 
nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder aufbringen und den Entwicklungsländern geeig-
nete Anreize für den vermehrten Einsatz dieser Bewirtschaftungsform bieten, namentlich 
zum Zweck der Walderhaltung und Wiederaufforstung 


15.c Die weltweite Unterstützung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Wilderei und des 
Handels mit geschützten Arten verstärken, unter anderem durch die Stärkung der Fähigkeit 
lokaler Gemeinwesen, Möglichkeiten einer nachhaltigen Existenzsicherung zu nutzen 


Ziel 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung 
fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfä-
hige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen 
Ebenen aufbauen 


16.1 Alle Formen der Gewalt und die gewaltbedingte Sterblichkeit überall deutlich verrin-
gern 


16.2 Missbrauch und Ausbeutung von Kindern, den Kinderhandel, Folter und alle Formen 
von Gewalt gegen Kinder beenden 


16.3 Die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene fördern und den 
gleichberechtigten Zugang aller zur Justiz gewährleisten 


16.4 Bis 2030 illegale Finanz- und Waffenströme deutlich verringern, die Wiedererlangung 
und Rückgabe gestohlener Vermögenswerte verstärken und alle Formen der organisierten 
Kriminalität bekämpfen 


16.5 Korruption und Bestechung in allen ihren Formen erheblich reduzieren 


16.6 Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebe-
nen aufbauen 


16.7 Dafür sorgen, dass die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen bedarfsorientiert, in-
klusiv, partizipatorisch und repräsentativ ist 


16.8 Die Teilhabe der Entwicklungsländer an den globalen Lenkungsinstitutionen erwei-
tern und verstärken 
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16.9 Bis 2030 insbesondere durch die Registrierung der Geburten dafür sorgen, dass alle 
Menschen eine rechtliche Identität haben 


16.10 Den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die Grundfreiheiten 
schützen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen Über-
einkünften 


16.a Die zuständigen nationalen Institutionen namentlich durch internationale Zusammen-
arbeit beim Kapazitätsaufbau auf allen Ebenen zur Verhütung von Gewalt und zur Bekämp-
fung von Terrorismus und Kriminalität unterstützen, insbesondere in den Entwicklungslän-
dern 


16.b Nichtdiskriminierende Rechtsvorschriften und Politiken zugunsten einer nachhaltigen 
Entwicklung fördern und durchsetzen 


Ziel 17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige 
Entwicklung mit neuem Leben erfüllen 


Finanzierung 


17.1 Die Mobilisierung einheimischer Ressourcen verstärken, einschließlich durch interna-
tionale Unterstützung für die Entwicklungsländer, um die nationalen Kapazitäten zur Erhe-
bung von Steuern und anderen Abgaben zu verbessern 


17.2 Sicherstellen, dass die entwickelten Länder ihre Zusagen im Bereich der öffentlichen 
Entwicklungshilfe voll einhalten, einschließlich der von vielen entwickelten Ländern einge-
gangenen Verpflichtung, die Zielvorgabe von 0,7 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens 
für öffentliche Entwicklungshilfe zugunsten der Entwicklungsländer und 0,15 bis 0,20 Pro-
zent zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder zu erreichen; den Gebern öffentlicher 
Entwicklungshilfe wird nahegelegt, die Bereitstellung von mindestens 0,20 Prozent ihres 
Bruttonationaleinkommens zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder als Zielset-
zung zu erwägen 


17.3 Zusätzliche finanzielle Mittel aus verschiedenen Quellen für die Entwicklungsländer 
mobilisieren 


17.4 Den Entwicklungsländern dabei behilflich sein, durch eine koordinierte Politik zur 
Förderung der Schuldenfinanzierung, der Entschuldung beziehungsweise der Umschuldung 
die langfristige Tragfähigkeit der Verschuldung zu erreichen, und das Problem der Aus-
landsverschuldung hochverschuldeter armer Länder angehen, um die Überschuldung zu ver-
ringern 


17.5 Investitionsförderungssysteme für die am wenigsten entwickelten Länder beschließen 
und umsetzen 


Technologie 


17.6 Die regionale und internationale Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammenarbeit und Drei-
eckskooperation im Bereich Wissenschaft, Technologie und Innovation und den Zugang 
dazu verbessern und den Austausch von Wissen zu einvernehmlich festgelegten Bedingun-
gen verstärken, unter anderem durch eine bessere Abstimmung zwischen den vorhandenen 
Mechanismen, insbesondere auf Ebene der Vereinten Nationen, und durch einen globalen 
Mechanismus zur Technologieförderung 


17.7 Die Entwicklung, den Transfer, die Verbreitung und die Diffusion von umweltverträg-
lichen Technologien an die Entwicklungsländer zu gegenseitig vereinbarten günstigen Be-
dingungen, einschließlich Konzessions- und Vorzugsbedingungen, fördern 


17.8 Die Technologiebank und den Mechanismus zum Kapazitätsaufbau für Wissenschaft, 
Technologie und Innovation für die am wenigsten entwickelten Länder bis 2017 vollständig 
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operationalisieren und die Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien, verbessern 


Kapazitätsaufbau 


17.9 Die internationale Unterstützung für die Durchführung eines effektiven und gezielten 
Kapazitätsaufbaus in den Entwicklungsländern verstärken, um die nationalen Pläne zur Um-
setzung aller Ziele für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen, namentlich im Rahmen der 
Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammenarbeit und der Dreieckskooperation 


Handel 


17.10 Ein universales, regelgestütztes, offenes, nichtdiskriminierendes und gerechtes mul-
tilaterales Handelssystem unter dem Dach der Welthandelsorganisation fördern, insbeson-
dere durch den Abschluss der Verhandlungen im Rahmen ihrer Entwicklungsagenda von 
Doha 


17.11 Die Exporte der Entwicklungsländer deutlich erhöhen, insbesondere mit Blick 
darauf, den Anteil der am wenigsten entwickelten Länder an den weltweiten Exporten bis 
2020 zu verdoppeln 


17.12 Die rasche Umsetzung des zoll- und kontingentfreien Marktzugangs auf dauerhafter 
Grundlage für alle am wenigsten entwickelten Länder im Einklang mit den Beschlüssen der 
Welthandelsorganisation erreichen, unter anderem indem sichergestellt wird, dass die für 
Importe aus den am wenigsten entwickelten Ländern geltenden präferenziellen Ursprungs-
regeln transparent und einfach sind und zur Erleichterung des Marktzugangs beitragen 


Systemische Fragen 


Politik- und institutionelle Kohärenz 


17.13 Die globale makroökonomische Stabilität verbessern, namentlich durch Politikkoor-
dinierung und Politikkohärenz 


17.14 Die Politikkohärenz zugunsten nachhaltiger Entwicklung verbessern 


17.15 Den politischen Spielraum und die Führungsrolle jedes Landes bei der Festlegung 
und Umsetzung von Politiken zur Armutsbeseitigung und für nachhaltige Entwicklung res-
pektieren 


Multi-Akteur-Partnerschaften 


17.16 Die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung ausbauen, ergänzt durch 
Multi-Akteur-Partnerschaften zur Mobilisierung und zum Austausch von Wissen, Fach-
kenntnissen, Technologie und finanziellen Ressourcen, um die Erreichung der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung in allen Ländern und insbesondere in den Entwicklungsländern zu 
unterstützen 


17.17 Die Bildung wirksamer öffentlicher, öffentlich-privater und zivilgesellschaftlicher 
Partnerschaften aufbauend auf den Erfahrungen und Mittelbeschaffungsstrategien bestehen-
der Partnerschaften unterstützen und fördern 


Daten, Überwachung und Rechenschaft 


17.18 Bis 2020 die Unterstützung des Kapazitätsaufbaus für die Entwicklungsländer und 
namentlich die am wenigsten entwickelten Länder und die kleinen Inselentwicklungsländer 
erhöhen, mit dem Ziel, über erheblich mehr hochwertige, aktuelle und verlässliche Daten zu 
verfügen, die nach Einkommen, Geschlecht, Alter, Rasse, Ethnizität, Migrationsstatus, Be-
hinderung, geografischer Lage und sonstigen im nationalen Kontext relevanten Merkmalen 
aufgeschlüsselt sind 
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


17.19 Bis 2030 auf den bestehenden Initiativen aufbauen, um Fortschrittsmaße für nach-
haltige Entwicklung zu erarbeiten, die das Bruttoinlandsprodukt ergänzen, und den Aufbau 
der statistischen Kapazitäten der Entwicklungsländer unterstützen 


Umsetzungsmittel und die Globale Partnerschaft 
60. Wir bekräftigen unser nachdrückliches Bekenntnis zur vollen Umsetzung der neuen 
Agenda. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir unsere ehrgeizigen Ziele und Zielvorgaben 
nicht ohne eine neu belebte und verstärkte Globale Partnerschaft und gleichermaßen ambi-
tionierte Umsetzungsmittel erreichen werden. Diese mit neuem Leben erfüllte Globale Part-
nerschaft wird ein intensives globales Engagement zur Unterstützung der Umsetzung aller 
Ziele und Zielvorgaben erleichtern, indem sie die Regierungen, die Zivilgesellschaft, den 
Privatsektor, das System der Vereinten Nationen und andere Akteure zusammenbringt und 
alle verfügbaren Ressourcen mobilisiert. 


61. Die Ziele und Zielvorgaben der Agenda befassen sich mit den erforderlichen Mitteln 
für die Verwirklichung unserer gemeinsamen Ambitionen. Die vorstehend unter jedem Ziel 
für nachhaltige Entwicklung und unter Ziel 17 aufgeführten Zielvorgaben für die Umset-
zungsmittel sind von entscheidender Bedeutung für die Verwirklichung unserer Agenda und 
sind ebenso wichtig wie die anderen Ziele und Zielvorgaben. Wir werden ihnen bei unseren 
Umsetzungsmaßnahmen und in dem Rahmen globaler Indikatoren zur Fortschrittsüberwa-
chung gleiche Priorität beimessen. 


62. Diese Agenda einschließlich der Ziele für nachhaltige Entwicklung kann im Rahmen 
einer neu belebten Globalen Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung umgesetzt werden, 
unterstützt von den konkreten Politiken und Maßnahmen, die in der Aktionsagenda von Ad-
dis Abeba beschrieben sind, die einen integralen Bestandteil der Agenda 2030 für nachhal-
tige Entwicklung darstellt. Die Aktionsagenda von Addis Abeba unterstützt die Zielvorga-
ben für die Umsetzungsmittel der Agenda 2030, ergänzt sie und trägt dazu bei, sie in einen 
Kontext zu setzen. Sie befasst sich mit den Fragen der inländischen öffentlichen Mittel, der 
inländischen und internationalen Privatwirtschaft und Finanzen, der internationalen Ent-
wicklungszusammenarbeit, dem internationalen Handel als Motor der Entwicklung, der Ver-
schuldung und der Schuldentragfähigkeit, der Behandlung von systemischen Fragen, mit 
Wissenschaft, Technologie, Innovation und Kapazitätsaufbau sowie Daten, Überwachung 
und Weiterverfolgung. 


63. Kohärente, in nationaler Eigenverantwortung stehende und durch integrierte nationale 
Finanzierungsrahmen gestützte Strategien für nachhaltige Entwicklung werden das Kern-
stück unserer Bemühungen darstellen. Wir erklären erneut, dass jedes Land die Hauptver-
antwortung für seine eigene wirtschaftliche und soziale Entwicklung trägt und dass die Rolle 
der nationalen Politiken und Entwicklungsstrategien nicht genug betont werden kann. Wir 
werden den politischen Spielraum und die Führungsrolle jedes Landes bei der Umsetzung 
von Politiken zur Armutsbeseitigung und für nachhaltige Entwicklung respektieren, stets im 
Einklang mit den einschlägigen internationalen Regeln und Verpflichtungen. Gleichzeitig 
müssen die Entwicklungsbemühungen der einzelnen Länder durch ein günstiges internatio-
nales wirtschaftliches Umfeld, einschließlich kohärenter und einander stützender globaler 
Handels-, Währungs- und Finanzsysteme, sowie eine verstärkte und verbesserte globale 
wirtschaftliche Ordnungspolitik unterstützt werden. Prozesse zur Entwicklung geeigneten 
Wissens und geeigneter Technologien und der Erleichterung ihrer Verbreitung weltweit so-
wie der Kapazitätsaufbau sind ebenfalls von zentraler Bedeutung. Wir verpflichten uns, Po-
litikkohärenz und ein der nachhaltigen Entwicklung förderliches Umfeld auf allen Ebenen 
und durch alle Akteure anzustreben und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwick-
lung mit neuem Leben zu erfüllen. 


64. Wir unterstützen die Umsetzung der einschlägigen Strategien und Aktionsprogramme, 
darunter die Erklärung und das Aktionsprogramm von Istanbul, die Beschleunigten Akti-
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onsmodalitäten für die kleinen Inselentwicklungsländer (Samoa-Pfad) und das Wiener Ak-
tionsprogramm für die Binnenentwicklungsländer für die Dekade 2014-2024, und erklären 
erneut, wie wichtig es ist, die Agenda 2063 der Afrikanischen Union und das Programm der 
Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas zu unterstützen, die alle mit der neuen 
Agenda untrennbar verbunden sind. Wir sind uns der großen Herausforderung bewusst, die 
die Herbeiführung dauerhaften Friedens und nachhaltiger Entwicklung in den Ländern in 
Konflikt- und Postkonfliktsituationen darstellt. 


65. Wir sind uns dessen bewusst, dass sich die Länder mit mittlerem Einkommen bei der 
Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung nach wie vor beträchtlichen Herausforde-
rungen gegenübersehen. Um sicherzustellen, dass das bisher Erreichte von Dauer ist, sollen 
die Bemühungen zur Bewältigung der bestehenden Herausforderungen durch Erfahrungs-
austausch, eine verbesserte Koordinierung und eine bessere und zielgerichtete Unterstützung 
seitens des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen, der internationalen Finanzinstitu-
tionen, der Regionalorganisationen und anderer Interessenträger gestärkt werden. 


66. Wir unterstreichen, dass die öffentliche Politik sowie die Mobilisierung und der wirk-
same Einsatz inländischer Mittel geleitet vom Grundsatz der nationalen Eigenverantwortung 
für alle Länder ein zentraler Aspekt unseres gemeinsamen Strebens nach einer nachhaltigen 
Entwicklung, einschließlich der Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung, sind. Wir 
sind uns bewusst, dass inländische Mittel in erster Linie durch Wirtschaftswachstum gene-
riert werden, das sich auf ein förderliches Umfeld auf allen Ebenen stützen kann. 


67. Privatwirtschaftliche Aktivitäten, Investitionen und Innovation sind wichtige Motoren 
der Produktivität, eines inklusiven Wirtschaftswachstums und der Schaffung von Arbeits-
plätzen. Wir anerkennen die Vielfalt des Privatsektors, von Kleinstunternehmen über Ge-
nossenschaften bis zu multinationalen Unternehmen. Wir fordern alle Unternehmen auf, ihre 
Kreativität und Innovationsstärke zugunsten der Lösung der Herausforderungen im Bereich 
der nachhaltigen Entwicklung einzusetzen. Wir werden einen dynamischen und gut funkti-
onierenden Unternehmenssektor fördern und dabei die Arbeitsrechte schützen und die Ein-
haltung der Umwelt- und Gesundheitsstandards im Einklang mit den einschlägigen interna-
tionalen Normen und Übereinkünften und anderen in dieser Hinsicht laufenden Initiativen 
gewährleisten, wie etwa den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte17 und den 
Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation, dem Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes18 und den wichtigen multilateralen Umweltübereinkünften, für diejeni-
gen, die Vertragsparteien dieser Übereinkünfte sind. 


68. Der internationale Handel ist ein Motor für inklusives Wirtschaftswachstum und die 
Verringerung der Armut und trägt zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung bei. Wir 
werden auch künftig ein universales, regelgestütztes, offenes, transparentes, berechenbares, 
inklusives, nichtdiskriminierendes und gerechtes multilaterales Handelssystem unter dem 
Dach der Welthandelsorganisation sowie eine sinnvolle Handelsliberalisierung fördern. Wir 
fordern alle Mitglieder der Welthandelsorganisation auf, ihre Anstrengungen zu verdoppeln, 
um die Verhandlungen über die Entwicklungsagenda von Doha19 rasch abzuschließen. Wir 
messen dem handelsbezogenen Kapazitätsaufbau für die Entwicklungsländer, namentlich 
die afrikanischen Länder, die am wenigsten entwickelten Länder, die Binnenentwicklungs-
länder, die kleinen Inselentwicklungsländer und die Länder mit mittlerem Einkommen, ins-
besondere auch zur Förderung der regionalen Wirtschaftsintegration und der Vernetzung 
große Bedeutung bei. 


17 A/HRC/17/31, Anhang. In Deutsch verfügbar unter http://www.globalcompact.de/sites/default/files/ 
themen/publikation/leitprinzipien_fuer_wirtschaft_und_menschenrechte_2._auflage.pdf. 
18 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 
II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055. 
19 A/C.2/56/7, Anlage. 
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69. Wir anerkennen die Notwendigkeit, den Entwicklungsländern dabei behilflich zu sein, 
durch eine koordinierte Politik zur Förderung der Schuldenfinanzierung, der Entschuldung 
und der Umschuldung beziehungsweise eines soliden Schuldenmanagements die langfris-
tige Tragfähigkeit der Verschuldung zu erreichen. Viele Länder sind nach wie vor anfällig 
für Schuldenkrisen, und einige befinden sich inmitten einer Krise, darunter mehrere am we-
nigsten entwickelte Länder, kleine Inselentwicklungsländer und einige entwickelte Länder. 
Wir erklären erneut, dass Schuldner und Gläubiger gemeinsam darauf hinarbeiten müssen, 
untragbare Verschuldungssituationen zu vermeiden und zu lösen. Die Kreditnehmerländer 
tragen die Verantwortung dafür, ihre Verschuldung auf einem tragbaren Niveau zu halten; 
wir sind uns jedoch dessen bewusst, dass auch die Gläubiger eine Verantwortung haben, ihre 
Kreditvergabe so zu gestalten, dass sie die Tragfähigkeit der Verschuldung eines Landes 
nicht untergräbt. Wir werden die Länder, denen Schuldenerleichterungen gewährt wurden 
und die ein langfristig tragbares Schuldenniveau erreicht haben, bei der Aufrechterhaltung 
der Schuldentragfähigkeit unterstützen. 


70. Wir bringen hiermit den Mechanismus zur Technologieförderung auf den Weg, der 
mit der Aktionsagenda von Addis Abeba geschaffen wurde, um die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung zu unterstützen. Der Mechanismus zur Technologieförderung wird auf der Zu-
sammenarbeit einer Vielzahl von Akteuren gründen – der Mitgliedstaaten, der Zivilgesell-
schaft, des Privatsektors, der Wissenschaft, der Institutionen der Vereinten Nationen und 
anderer Interessenträger – und aus einem interinstitutionellen Arbeitsteam der Vereinten Na-
tionen für Wissenschaft, Technologie und Innovation zugunsten der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung, einem kooperativen Multi-Akteur-Forum für Wissenschaft, Technologie und 
Innovation zugunsten der Ziele für nachhaltige Entwicklung und einer Online-Plattform be-
stehen. 


• Das Interinstitutionelle Arbeitsteam der Vereinten Nationen für Wissenschaft, Tech-
nologie und Innovation zugunsten der Ziele für nachhaltige Entwicklung wird die Ko-
ordinierung, Kohärenz und Zusammenarbeit innerhalb des Systems der Vereinten Na-
tionen in Fragen im Zusammenhang mit Wissenschaft, Technologie und Innovation 
fördern und dadurch Synergien und Effizienz erhöhen, insbesondere zur Stärkung von 
Initiativen zum Kapazitätsaufbau. Das Arbeitsteam wird bereits vorhandene Ressour-
cen nutzen und mit zehn Vertretern aus der Zivilgesellschaft, dem Privatsektor und der 
Wissenschaft zusammenarbeiten, um die Tagungen des Multi-Akteur-Forums für 
Wissenschaft, Technologie und Innovation zugunsten der Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung vorzubereiten und die Online-Plattform zu entwickeln und zu operationali-
sieren, indem es unter anderem Vorschläge zu den Modalitäten des Forums und der 
Online-Plattform erarbeitet. Die zehn Vertreter werden vom Generalsekretär für einen 
Zeitraum von zwei Jahren ernannt. Das Arbeitsteam wird allen Organisationen, Fonds 
und Programmen der Vereinten Nationen und den Fachkommissionen des Wirt-
schafts- und Sozialrats zur Teilnahme offenstehen und anfänglich aus den Institutio-
nen bestehen, aus denen derzeit die informelle Arbeitsgruppe für Technologieförde-
rung zusammengesetzt ist, nämlich der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaftliche 
und Soziale Angelegenheiten dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, der Or-
ganisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung, der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen, der Internationalen Fernmeldeunion, der 
Weltorganisation für geistiges Eigentum und der Weltbank. 


• Die Online-Plattform wird zur umfassenden Kartierung von Informationen über die 
bestehenden Initiativen, Mechanismen und Programme im Bereich Wissenschaft, 
Technologie und Innovation innerhalb und außerhalb der Vereinten Nationen verwen-
det werden und als Zugangsportal zu diesen Informationen fungieren. Die Online-
Plattform wird den Zugang zu Informationen, Wissen und Erfahrungen sowie zu be-
währten Verfahren und Erkenntnissen in Bezug auf Initiativen und Politiken zur För-
derung von Wissenschaft, Technologie und Innovation erleichtern. Die Online-Platt-


32/38 







 
 


 


 
 


  


 
 


  


     
  


  
 
 


  
 


   


  
 


 
  


  


  
 


  
  


   
 


   


 


    


  
 
 


    
 


  
 


 
 


 


  
  


 


Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


form wird außerdem die Verbreitung frei zugänglicher einschlägiger wissenschaftli-
cher Publikationen erleichtern, die weltweit erscheinen. Die Online-Plattform wird auf 
der Grundlage einer unabhängigen technischen Bewertung entwickelt werden, die be-
währte Verfahren sowie Erkenntnisse aus anderen Initiativen innerhalb und außerhalb 
der Vereinten Nationen berücksichtigt, um sicherzustellen, dass sie bestehende Wis-
senschafts-, Technologie- und Innovationsplattformen ergänzt, den Zugang dazu er-
leichtert und angemessene Informationen darüber bereitstellt, unter Vermeidung von 
Doppelarbeit und durch Nutzung von Synergien. 


• Das Multi-Akteur-Forum für Wissenschaft, Technologie und Innovation zugunsten 
der Ziele für nachhaltige Entwicklung wird einmal pro Jahr für die Dauer von zwei 
Tagen zusammentreten, um die Zusammenarbeit auf dem Gebiet von Wissenschaft, 
Technologie und Innovation in verschiedenen Themenbereichen zugunsten der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung zu erörtern, damit alle maßgeblichen Interessenträger in 
ihrem jeweiligen Fachgebiet einen aktiven Beitrag leisten können. Das Forum wird 
die Interaktion, die Vermittlung von Kontakten und die Schaffung von Netzwerken 
zwischen maßgeblichen Interessenträgern und den Multi-Akteur-Partnerschaften er-
leichtern, mit dem Ziel, Technologiebedarf und -defizite zu ermitteln und zu prüfen, 
namentlich in den Bereichen wissenschaftliche Zusammenarbeit, Innovation und Ka-
pazitätsaufbau, und außerdem dazu beizutragen, die Entwicklung, den Transfer und 
die Verbreitung einschlägiger Technologien zur Verwirklichung der Ziele für nach-
haltige Entwicklung zu erleichtern. Die Tagungen des Forums werden vom Präsiden-
ten des Wirtschafts- und Sozialrats vor der Tagung des hochrangigen politischen Fo-
rums unter der Schirmherrschaft des Rates oder ersatzweise gemeinsam mit anderen 
Foren oder Konferenzen einberufen, je nach Bedarf, unter Berücksichtigung des zu 
behandelnden Themas und auf der Grundlage einer Kooperation mit den Organisato-
ren der anderen Foren oder Konferenzen. Die Tagungen des Forums werden unter dem 
gemeinsamen Vorsitz zweier Mitgliedstaaten stattfinden und in einer von den beiden 
Kovorsitzenden erstellten Zusammenfassung der Erörterungen resultieren, die als Bei-
trag in die Tagungen des hochrangigen politischen Forums im Rahmen der Weiterver-
folgung und Überprüfung der Umsetzung der Post-2015-Entwicklungsagenda einflie-
ßen wird. 


• Die Zusammenfassung des Multi-Akteur-Forums wird eine Informationsgrundlage für 
die Tagungen des hochrangigen politischen Forums sein. Die Themen für das jeweils 
nächste Multi-Akteur-Forum für Wissenschaft, Technologie und Innovation zuguns-
ten der Ziele für nachhaltige Entwicklung werden von dem hochrangigen politischen 
Forum über nachhaltige Entwicklung unter Berücksichtigung der Beiträge der Sach-
verständigen des Arbeitsteams geprüft werden. 


71. Wir erklären erneut, dass diese Agenda und die Ziele für nachhaltige Entwicklung und 
ihre Zielvorgaben, einschließlich der Umsetzungsmittel, universell, unteilbar und miteinan-
der verknüpft sind. 


Weiterverfolgung und Überprüfung 
72. Wir verpflichten uns, die Umsetzung dieser Agenda in den kommenden 15 Jahren sys-
tematisch weiterzuverfolgen und zu überprüfen. Ein solider, freiwilliger, wirksamer, parti-
zipatorischer, transparenter und integrierter Rahmen zur Weiterverfolgung und Überprüfung 
wird wesentlich zur Umsetzung beitragen und den Ländern dabei helfen, die Fortschritte bei 
der Umsetzung der Agenda zu maximieren und laufend zu verfolgen, um sicherzustellen, 
dass niemand zurückgelassen wird. 


73. Der Rahmen zur Weiterverfolgung und Überprüfung wird auf nationaler, regionaler 
und globaler Ebene unsere Rechenschaftslegung gegenüber unseren Bürgern erhöhen, eine 
wirksame internationale Zusammenarbeit bei der Verwirklichung dieser Agenda unterstüt-
zen und den Austausch bewährter Verfahren sowie gegenseitiges Lernen begünstigen. Er 


33/38 







 
 


 


 


 
  


   
  


   
 


 


 
   


   


  
  


   


   


 


  


   
   


   
 


  


   
 
 


 
   


    
 
 


 
  


  
 


  


   
  


   


  


A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


wird Unterstützung im Hinblick auf die Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen und 
die Ermittlung neuer und aufkommender Probleme mobilisieren. Aufgrund des universellen 
Charakters der Agenda werden gegenseitiges Vertrauen und Verständnis zwischen allen Na-
tionen eine wichtige Rolle spielen. 


74. Die Weiterverfolgungs- und Überprüfungsprozesse auf allen Ebenen werden von den 
folgenden Grundsätzen geleitet sein: 


a) Sie werden freiwillig und ländergesteuert sein, den unterschiedlichen Realitäten, 
Kapazitäten und Entwicklungsstufen der einzelnen Länder Rechnung tragen und deren po-
litischen Spielraum und Prioritäten respektieren. Da die nationale Eigenverantwortung von 
zentraler Bedeutung für die Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung ist, werden die Er-
gebnisse der auf nationaler Ebene laufenden Prozesse die Grundlage für die Überprüfungen 
auf regionaler und globaler Ebene bilden, zumal sich die Überprüfung auf globaler Ebene 
vorwiegend auf nationale amtliche Datenquellen stützen wird. 


b) Sie werden die Fortschritte bei der Umsetzung der universellen Ziele und Ziel-
vorgaben, einschließlich der Umsetzungsmittel, in allen Ländern in einer Weise verfolgen, 
die ihrem universellen und integrierten Charakter, ihrer Verknüpftheit und den drei Dimen-
sionen der nachhaltigen Entwicklung Rechnung trägt. 


c) Sie werden längerfristig ausgerichtet sein, die erreichten Ergebnisse, Probleme, 
Defizite und ausschlaggebenden Erfolgsfaktoren aufzeigen und die Länder dabei unterstüt-
zen, fundierte Politikentscheidungen zu treffen. Sie werden dazu beitragen, die erforderli-
chen Umsetzungsmittel und Partnerschaften zu mobilisieren, die Ermittlung von Lösungen 
und bewährten Verfahren unterstützen und die Koordinierung und Wirksamkeit des interna-
tionalen Entwicklungssystems fördern. 


d) Sie werden für alle Menschen offen, inklusiv, partizipatorisch und transparent 
sein und die Berichterstattung aller maßgeblichen Interessenträger unterstützen. 


e) Sie werden die Menschen in den Mittelpunkt stellen, geschlechtersensibel sein, 
die Menschenrechte achten und insbesondere auf die Ärmsten, die Schwächsten und dieje-
nigen, die am weitesten zurückliegen, ausgerichtet sein. 


f) Sie werden auf bestehenden Plattformen und Prozessen aufbauen, wo es solche 
gibt, Doppelarbeit vermeiden und den Gegebenheiten, Kapazitäten, Bedürfnissen und Prio-
ritäten der einzelnen Länder angepasst sein. Sie werden sich unter Berücksichtigung neu 
auftretender Probleme und der Entwicklung neuer Methoden schrittweise weiterentwickeln 
und den Berichtsaufwand für die nationalen Verwaltungen verringern. 


g) Sie werden rigoros und empirisch fundiert sein und auf ländergesteuerten Eva-
luierungen sowie hochwertigen, zugänglichen, aktuellen und verlässlichen Daten beruhen, 
die nach Einkommen, Geschlecht, Alter, Rasse, Ethnizität, Migrationsstatus, Behinderung, 
geografischer Lage und sonstigen im nationalen Kontext relevanten Merkmalen aufge-
schlüsselt sind. 


h) Sie werden eine verstärkte Unterstützung des Kapazitätsaufbaus in den Entwick-
lungsländern erfordern, einschließlich der Stärkung der nationalen Datensysteme und Eva-
luierungsprogramme, insbesondere in den afrikanischen Ländern, den am wenigsten entwi-
ckelten Ländern, den kleinen Inselentwicklungsländern, den Binnenentwicklungsländern 
und den Ländern mit mittlerem Einkommen. 


i) Sie werden von der aktiven Unterstützung des Systems der Vereinten Nationen 
und anderer multilateraler Institutionen profitieren. 


75. Die Weiterverfolgung und Überprüfung der Ziele und Zielvorgaben wird anhand eines 
Katalogs globaler Indikatoren erfolgen. Diese werden durch von den Mitgliedstaaten erar-
beitete regionale und nationale Indikatoren sowie durch die Ergebnisse der Arbeiten zur Er-
hebung von Basisdaten für diejenigen Zielvorgaben, bei denen es bislang keine nationalen 
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und globalen Basisdaten gibt, ergänzt werden. Der Rahmen globaler Indikatoren, der von 
der Interinstitutionellen und Sachverständigengruppe über die Indikatoren für die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung zu erarbeiten ist, wird bis März 2016 von der Statistischen Kom-
mission gebilligt und danach vom Wirtschafts- und Sozialrat und von der Generalversamm-
lung im Einklang mit den bestehenden Mandaten verabschiedet werden. Der Rahmen wird 
einfach, aber robust sein, sich auf alle Ziele für nachhaltige Entwicklung und ihre Zielvor-
gaben erstrecken, einschließlich der Umsetzungsmittel, und die ihnen innewohnende politi-
sche Ausgewogenheit, Integration und Ambition wahren. 


76. Wir werden die Entwicklungsländer, insbesondere die afrikanischen Länder, die am 
wenigsten entwickelten Länder, die kleinen Inselentwicklungsländer und die Binnenent-
wicklungsländer, bei der Stärkung der Kapazitäten ihrer nationalen statistischen Ämter und 
Datensysteme unterstützen, um den Zugang zu hochwertigen, aktuellen, verlässlichen und 
aufgeschlüsselten Daten zu gewährleisten. Wir werden eine auf Transparenz und Rechen-
schaftspflicht beruhende Ausweitung einer angemessenen Zusammenarbeit zwischen dem 
öffentlichen und dem privaten Sektor fördern, um ein breites Spektrum von Daten zu nutzen, 
einschließlich Erdbeobachtungs- und Geoinformationen, und dabei die nationale Eigenver-
antwortung bei der Unterstützung und Verfolgung der Fortschritte gewährleisten. 


77. Wir verpflichten uns, mit vollem Engagement regelmäßige und alle Seiten einbezie-
hende Überprüfungen der Fortschritte auf subnationaler, nationaler, regionaler und globaler 
Ebene durchzuführen. Wir werden uns dabei weitestgehend auf das bereits bestehende Netz-
werk von Institutionen und Mechanismen der Weiterverfolgung und Überprüfung stützen. 
Die nationalen Berichte werden es ermöglichen, die Fortschritte zu bewerten und die Her-
ausforderungen auf regionaler und globaler Ebene aufzuzeigen. Neben den regionalen Dia-
logen und globalen Überprüfungen werden sie zur Ausarbeitung von Empfehlungen für die 
Weiterverfolgung auf verschiedenen Ebenen beitragen. 


Nationale Ebene 


78. Wir ermutigen alle Mitgliedstaaten, so bald wie praktisch möglich ambitionierte nati-
onale Initiativen zur allgemeinen Umsetzung dieser Agenda zu erarbeiten. Diese können den
Übergang zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung unterstützen und gegebenenfalls auf 
vorhandenen Planungsinstrumenten wie nationalen Entwicklungsstrategien oder Strategien 
für nachhaltige Entwicklung aufbauen. 


79. Wir ermutigen die Mitgliedstaaten außerdem, regelmäßige und alle Seiten einbezie-
hende Überprüfungen der Fortschritte auf nationaler und subnationaler Ebene durchzufüh-
ren, die von den Ländern gesteuert und vorangetrieben werden. In diese Überprüfungen sol-
len auch die Beiträge indigener Völker, der Zivilgesellschaft, des Privatsektors und anderer 
Interessenträger im Einklang mit den nationalen Gegebenheiten, Politiken und Prioritäten 
einfließen. Die nationalen Parlamente sowie andere Institutionen können diese Prozesse 
ebenfalls unterstützen. 


Regionale Ebene 


80. Die Weiterverfolgung und Überprüfung auf regionaler und subregionaler Ebene kann 
gegebenenfalls nützliche Gelegenheiten für gegenseitiges Lernen unter anderem durch frei-
willige Überprüfungen, den Austausch bewährter Verfahren und Erörterungen über gemein-
same Zielvorgaben bieten. Wir begrüßen in dieser Hinsicht die Zusammenarbeit der regio-
nalen und subregionalen Kommissionen und Organisationen. Inklusive regionale Prozesse 
werden auf den Überprüfungen auf nationaler Ebene aufbauen und zur Weiterverfolgung 
und Überprüfung auf globaler Ebene beitragen, namentlich im Rahmen des hochrangigen 
politischen Forums über nachhaltige Entwicklung. 


81. In der Erkenntnis, wie wichtig es ist, auf bereits bestehenden Weiterverfolgungs- und 
Überprüfungsmechanismen auf regionaler Ebene aufzubauen und ausreichenden politischen 
Spielraum zu ermöglichen, ermutigen wir alle Mitgliedstaaten, das für ihre Mitwirkung am 
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besten geeignete Regionalforum festzulegen. Den Regionalkommissionen der Vereinten Na-
tionen wird nahegelegt, die Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht auch weiterhin zu unterstüt-
zen. 


Globale Ebene 


82. Das hochrangige politische Forum wird eine zentrale Rolle bei der Beaufsichtigung 
eines Netzwerks von Weiterverfolgungs- und Überprüfungsprozessen auf globaler Ebene 
spielen und dabei mit der Generalversammlung, dem Wirtschafts- und Sozialrat und den 
anderen zuständigen Organen und Foren im Einklang mit den bestehenden Mandaten kohä-
rent zusammenarbeiten. Das Forum wird die Weitergabe von Erfahrungen erleichtern, ein-
schließlich Erfolgen, Schwierigkeiten und gewonnenen Erkenntnissen, eine politische Füh-
rungsrolle wahrnehmen, Orientierungshilfe geben und Empfehlungen zur Weiterverfolgung 
erteilen. Es wird die systemweite Kohärenz und Koordinierung der Politik im Bereich der 
nachhaltigen Entwicklung fördern. Es soll dafür Sorge tragen, dass die Agenda relevant und 
ambitioniert bleibt, und sich insbesondere mit der Bewertung der Fortschritte, der erreichten 
Ergebnisse und der Herausforderungen, vor denen die entwickelten Länder und die Entwick-
lungsländer stehen, sowie mit neuen und aufkommenden Problemen befassen. Es werden 
wirksame Querverbindungen zu den Weiterverfolgungs- und Überprüfungsregelungen aller 
einschlägigen Konferenzen und Prozesse der Vereinten Nationen hergestellt werden, na-
mentlich derjenigen, die die am wenigsten entwickelten Länder, die kleinen Inselentwick-
lungsländer und die Binnenentwicklungsländer betreffen. 


83. Die Weiterverfolgung und Überprüfung im Rahmen des hochrangigen politischen Fo-
rums wird sich auf einen vom Generalsekretär in Zusammenarbeit mit dem System der Ver-
einten Nationen zu erstellenden jährlichen Fortschrittsbericht über die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung stützen, der auf dem Rahmen globaler Indikatoren, den von den nationalen 
statistischen Systemen erhobenen Daten und den auf regionaler Ebene gesammelten Infor-
mationen basiert. Das hochrangige politische Forum wird sich darüber hinaus auf den Welt-
bericht über nachhaltige Entwicklung stützen, der die Schnittstelle zwischen Wissenschaft 
und Politik stärken wird und den politischen Entscheidungsträgern ein solides und empirisch 
fundiertes Instrument bei der Förderung der Armutsbeseitigung und der nachhaltigen Ent-
wicklung an die Hand geben könnte. Wir bitten den Präsidenten des Wirtschafts- und Sozi-
alrats, einen Konsultationsprozess über den Umfang, die Methodik und die Häufigkeit des 
Erscheinens des Weltberichts und sein Verhältnis zum Fortschrittsbericht einzuleiten, des-
sen Ergebnis in die Ministererklärung der Tagung 2016 des hochrangigen politischen Fo-
rums eingehen soll. 


84. Unter der Schirmherrschaft des Wirtschafts- und Sozialrats wird das hochrangige po-
litische Forum im Einklang mit Resolution 67/290 der Generalversammlung vom 9. Juli 
2013 regelmäßige Überprüfungen durchführen. Die Überprüfungen werden freiwillig sein, 
jedoch zur Berichterstattung anhalten und entwickelte Länder, Entwicklungsländer und die 
zuständigen Institutionen der Vereinten Nationen sowie andere Interessenträger einschließ-
lich der Zivilgesellschaft und des Privatsektors umfassen. Sie werden unter der Führung der 
Staaten stattfinden und Teilnehmer im Ministerrang und andere zuständige hochrangige 
Teilnehmer haben. Sie werden unter anderem durch die Mitwirkung wichtiger Gruppen und 
anderer maßgeblicher Interessenträger eine Plattform für Partnerschaften bieten. 


85. Im Rahmen des hochrangigen politischen Forums werden zudem thematische Über-
prüfungen der Fortschritte bei den Zielen für nachhaltige Entwicklung einschließlich der 
Querschnittsfragen stattfinden. Sie werden durch Überprüfungen der Fachkommissionen des 
Wirtschafts- und Sozialrats und anderer zwischenstaatlicher Organe und Foren unterstützt 
werden, die dem integrierten Charakter der Ziele und den zwischen ihnen bestehenden Quer-
verbindungen Rechnung tragen sollen. Sie werden alle maßgeblichen Interessenträger ein-
beziehen und nach Möglichkeit in den Zyklus des hochrangigen politischen Forums einge-
bettet und auf ihn abgestimmt sein. 
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86. Wir begrüßen den in der Aktionsagenda von Addis Abeba beschriebenen speziellen 
Prozess zur Weiterverfolgung und Überprüfung der Ergebnisse der Entwicklungsfinanzie-
rung sowie aller Umsetzungsmittel der Ziele für nachhaltige Entwicklung, der in den Wei-
terverfolgungs- und Überprüfungsrahmen der vorliegenden Agenda integriert ist. Die zwi-
schenstaatlich vereinbarten Schlussfolgerungen und Empfehlungen des jährlichen Forums 
für Entwicklungsfinanzierung des Wirtschafts- und Sozialrats werden in die gesamte Wei-
terverfolgung und Überprüfung der Umsetzung dieser Agenda im Rahmen des hochrangigen 
politischen Forums einfließen. 


87. Das alle vier Jahre unter der Schirmherrschaft der Generalversammlung tagende hoch-
rangige politische Forum wird auf hoher Ebene politische Orientierungen zur Agenda und 
ihrer Umsetzung geben, Fortschritte und neue Herausforderungen aufzeigen und weitere 
Maßnahmen zur Beschleunigung der Umsetzung in Gang setzen. Das nächste hochrangige 
politische Forum unter der Schirmherrschaft der Generalversammlung wird 2019 abgehalten 
und der Tagungszyklus somit umgestellt werden, um größtmögliche Kohärenz mit dem Pro-
zess der vierjährlichen umfassenden Grundsatzüberprüfung zu gewährleisten. 


88. Wir betonen außerdem die Wichtigkeit der systemweiten strategischen Planung, Um-
setzung und Berichterstattung, um eine kohärente und integrierte Unterstützung der Umset-
zung der neuen Agenda durch das Entwicklungssystem der Vereinten Nationen sicherzu-
stellen. Die zuständigen Leitungsgremien sollen Maßnahmen zur Überprüfung dieser Un-
terstützung ergreifen und über die Fortschritte und Hindernisse Bericht erstatten. Wir begrü-
ßen den laufenden Dialog im Wirtschafts- und Sozialrat über die längerfristige Positionie-
rung des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen und sehen der Ergreifung etwaiger 
Maßnahmen zu diesen Fragen mit Interesse entgegen. 


89. Das hochrangige politische Forum wird die Teilnahme der wichtigen Gruppen und 
anderer maßgeblicher Interessenträger an den Weiterverfolgungs- und Überprüfungsprozes-
sen im Einklang mit Resolution 67/290 unterstützen. Wir fordern diese Akteure auf, über 
ihren Beitrag zur Umsetzung der Agenda Bericht zu erstatten. 


90. Wir ersuchen den Generalsekretär, im Benehmen mit den Mitgliedstaaten einen auf 
der siebzigsten Tagung der Generalversammlung zu behandelnden Bericht zur Vorbereitung 
der Tagung 2016 des hochrangigen politischen Forums zu erarbeiten, der die wichtigen Mei-
lensteine auf dem Weg zu einer kohärenten, effizienten und inklusiven Weiterverfolgung 
und Überprüfung auf globaler Ebene aufzeigt. Der Bericht soll einen Vorschlag zu den or-
ganisatorischen Regelungen für von den Staaten gesteuerte Überprüfungen im Rahmen des 
hochrangigen politischen Forums unter der Schirmherrschaft des Wirtschafts- und Sozialrats 
enthalten, einschließlich Empfehlungen zu gemeinsamen Leitlinien für die freiwillige Be-
richterstattung. Er soll die institutionellen Verantwortlichkeiten klar abgrenzen und Orien-
tierungen im Hinblick auf die jährlichen Themen, die Abfolge der thematischen Überprü-
fungen und die Optionen zu den regelmäßigen Überprüfungen für das hochrangige politische 
Forum geben. 


91. Wir bekräftigen unsere unbeirrbare Entschlossenheit, diese Agenda zu verwirklichen 
und sie in vollem Umfang zu nutzen, um bis 2030 eine Transformation der Welt zum Bes-
seren herbeizuführen. 


4. Plenarsitzung  
25. September 2015  
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In dem Abschnitt „Ziele und Zielvorgaben für 
nachhaltige Entwicklung“ genannte Rechtsinstrumente 


Rahmenübereinkommen der Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung des Tabakge-
brauchs (United Nations, Treaty Series, Vol. 2302, Nr. 41032. Amtliche deutschsprachige 
Fassungen: dBGBl. 2004 II S. 1538; öBGBl. III Nr. 219/2005.) 


Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge 2015-2030 (Resolution 69/283, Anlage II) 


Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (United Nations, Treaty Series, 
Vol. 1833, Nr. 31363. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1994 II S. 1798; 
öBGBl. Nr. 885/1995; AS 2009 3209.) 


„Die Zukunft, die wir wollen“ (Resolution 66/288, Anlage) 
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		Resolution der Generalversammlung,  verabschiedet am 25. September 2015

		Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige  Entwicklung  

		Präambel   

		Erklärung 

		Einleitung 

		Unsere Vision 

		Unsere gemeinsamen Grundsätze und Verpflichtungen 

		Unsere Welt heute 

		Die neue Agenda 

		Umsetzungsmittel 

		Weiterverfolgung und Überprüfung 

		Ein Aufruf zum Handeln, um unsere Welt zu verändern 



		Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung 

		Ziel 1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden 

		Ziel 2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern 

		Ziel 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern 

		Ziel 4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern 

		Ziel 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen 

		Ziel 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten 

		Ziel 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern 

		Ziel 8. Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern 

		Ziel 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen 

		Ziel 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern 

		Ziel 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten 

		Ziel 12. Nachhaltige Konsum-und Produktionsmuster sicherstellen 

		Ziel 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen

		Ziel 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen 

		Ziel 15. Landkosysteme schzen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen 

		Ziel 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen 

		Ziel 17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen 



		Umsetzungsmittel und die Globale Partnerschaft 

		Weiterverfolgung und Überprüfung 

		Nationale Ebene 

		Regionale Ebene 

		Globale Ebene 



		In dem Abschnitt „Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung“ genannte Rechtsinstrumente 









Bitte doppelklicken, um die barrierefreie Anlage zu öffnen
Ziele für nachhaltige Entwicklung (ab Seite 15)
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3 | Handlungsfelder und Zielsystem

Trends und Herausforderungen

Der weltweit zu beobachtende Schwund an bio-
logischer Vielfalt findet auch in München statt. 
Unter den Rahmenbedingungen einer wachsen-
den Großstadt wird es zunehmend schwieriger, 
das Naturerbe zu erhalten. Dieses ist derzeit 
noch sehr vielfältig. Aus dem Artenreichtum und 
dem Vorkommen auch überregional seltener und 
bedrohter Lebensräume und Arten erwächst der 
Landeshauptstadt München eine hohe Verant-
wortung für deren Schutz. 

Durch Nutzungskonkurrenz wird es immer 
schwieriger, Flächen mit hoher Lebensraum- und 
Artenvielfalt auch als Ressource für das Natur-
erlebnis und die naturgebundene Erholung inner-
halb der Stadtgrenzen zu erhalten und zu ent-
wickeln. Bevölkerungsanstieg und Wohnungsbau 
werden auch in Zukunft unweigerlich Verluste an 
naturnahen Freiflächen nach sich ziehen. Auch 
der Nutzungsdruck auf die verbleibenden Flächen 
wird weiter steigen. Zusätzlich sind bereits erste 
negative Effekte des Klimawandels auf die Biodi-
versität zu erkennen, die sich erheblich verschär-
fen werden. Daher gilt es, alle Möglichkeiten 
auszuschöpfen, naturschutzrelevante Flächen zu 
erhalten und ihre Qualität weiter zu verbessern, 
um die Resilienz der Lebensgemeinschaften und 
Arten zu stärken.

Auch die EU will mit der Verabschiedung der 
Verordnung zur Wiederherstellung der Natur ge-
meinsam mit den Mitgliedsstaaten den oben ge-
nannten Herausforderungen entgegentreten. In 
diesem Kontext ist die Bundesrepublik Deutsch-
land dazu verpflichtet, einen Wiederherstellungs-
plan zu erarbeiten, der nach Genehmigung der 
EU-Kommission rechtsverbindlich umzusetzen 
ist. Auch die Kommunen werden hiervon ins-
besondere durch Artikel 8 der Verordnung im 
Kontext der urbanen Ökosysteme betroffen sein, 
sodass bundesweit mit neuen Indikatoren und 
Zielvorgaben zu rechnen ist.

Visionäre Zielrichtung

Nicht oder nur langfristig wiederherstellbare 
Lebensräume und Artengemeinschaften sind 
dauerhaft gesichert, einschließlich eines fach-
gerechten Habitatmanagements. Alle Möglich-
keiten innerhalb der Stadt werden genutzt, um 
Lebensräume sinnvoll miteinander zu vernetzen, 
sodass (Wieder-) Besiedlungsprozesse von 
Tier- und Pflanzenarten möglich sind und der 
genetische Austausch zwischen den Populatio-
nen funktioniert. Dies gewinnt angesichts des 
Klimawandels zusätzlich an Bedeutung, wes-
halb klimasensiblen Arten beim Monitoring der 
biologischen Vielfalt verstärkte Aufmerksamkeit 
geschenkt wird, um gegebenenfalls Maßnah-
men gegen negative Auswirkungen ergreifen zu 
können. Unvermeidbare Verluste von Biotopen 
und Habitaten werden durch die Entwicklung 
und Pflege von Ersatzlebensräumen bestmög-
lich kompensiert. Diese Ersatzlebensräume sind 
vorzugsweise innerhalb Münchens lokalisiert 
und dienen somit auch dem Naturerleben und 
der landschaftsgebundenen Erholung. Auf bisher 
artenarmen Flächen der Siedlungs- und Agrar-
landschaft wird die biologische Vielfalt erhöht. In 
der weiteren Stadtentwicklung werden genug 
Freiflächen zur Berücksichtigung der gemeinsa-
men Belange von Natur- und Artenschutz, Klima-
resilienz sowie von Gesundheitsaspekten berück-
sichtigt (One-Health-Ansatz). Die Belange der 
EU-Verordnung zur Wiederherstellung der Natur 
werden somit frühzeitig mitgedacht. Neue Wege 
und Lösungsansätze tragen konkurrierenden 
städtebaulichen, wirtschaftlichen, klimatischen, 
gesundheitlichen und naturschutzfachlichen 
Aspekten bei der Flächennutzung Rechnung und 
entschärfen die Flächenkonkurrenz (zum Beispiel 
Entwicklung von Modellen, Umsetzung neuer 
wissenschaftlicher Erkenntnisse, Testen von 
Prototypen). Der Wert der biologischen Vielfalt ist 
fest im Bewusstsein der Stadtgesellschaft ver-
ankert und Übernutzungen der Ressource Natur 
werden vermieden. 
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Strategische Ziele, operative Ziele und Indikatoren

Handlungsfeld 4: Naturschutz und Biodiversität 

Strategisches Ziel

4.1 Bestand erhalten
Das Münchner Naturerbe an wertvollen Lebensräumen und Arten ist durch Flächensicherung und 
-pflege erhalten. Nicht oder nur langfristig ersetzbare Lebensräume und Artgemeinschaften sowie 
solche, für die München eine besondere Schutzverantwortung trägt, sind dabei besonders berück-
sichtigt.

Operatives Ziel Indikator

4.1.1 Flächensicherung
2030 liegt die Flächenkulisse Biodiversität vor. Sie stellt 
die zur Erreichung der Ziele der Biodiversitätsstrategie 
München erforderlichen Flächen dar und wird in der 
Planung berücksichtigt. Weitere Verluste biodiversitätsre-
levanter Flächen, insbesondere gemäß der Flächenkulisse 
Biodiversität, werden vermieden.
2030 sind zusätzliche Gebiete mit nicht oder nur in sehr 
langen Zeiträumen wiederherstellbaren Biotoptypen und 
Artengemeinschaften in geeigneter Weise rechtlich oder 
durch Vereinbarungen gesichert. Solche und weitere 
Flächen des Münchner Naturerbes werden durch Rechts-
verordnungen unter Schutz gestellt. Bis 2030 sind die 
dringendsten Verfahren abgeschlossen oder eingeleitet, 
wie durch die entsprechenden Stadtratsbeschlüsse vor-
gegeben. 

 - Flächenverluste (Versiegelungsgrad)
 - Zuwachs an geschützten 
beziehungsweise gesicherten 
Flächen und Anzahl geschützter 
Einzelobjekte

4.1.2 Biotopverbund
2030 sind die für den Biotopverbund besonders wichtigen 
Bereiche innerhalb der Flächenkulisse Biodiversität her-
ausgearbeitet. Wichtige Verbundstrukturen sind gesichert 
und der Pflegezustand hat sich verbessert.

 - Anzahl durchgeführter Maßnahmen 
zur Sicherung / Entwicklung von Ver-
bundflächen

4.1.3 Artenhilfsprogramme / -projekte (AHPs)
2030 haben sich Populationen mehrerer priorisierter Arten 
mit kritischer Bestandssituation in München, insb. solche 
mit besonderer Schutzverantwortung der Landeshaupt-
stadt München, auf unkritischem Niveau stabilisiert be
ziehungsweise haben zugenommen.

 - Monitoring der Populationsentwick-
lung (Arten der AHPs) 

4.1.4 Prozessschutz
2030 können sich auf deutlich mehr temporär ungenutz-
ten Flächen Prozesse mit kontrolliert dynamischer Ent-
wicklung vollziehen (Natur auf Zeit). Das Ziel einer Tot-
holzmenge von 10 Prozent des gesamten Holzvorrates in 
städtischen Wäldern sowie von zehn Biotopbäumen pro 
Hektar ist 2030 deutlich näher gerückt.

 - Anzahl von Projekten zur 
Entstehung urbaner Wildnis

 - Totholzvorrat / Anzahl Biotoppbäume 
in Wäldern
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4.1.5 Biotoppflege
2030 werden der Großteil der städtischen Biotopflächen 
und möglichst viele nicht-städtische Biotopflächen nach 
naturschutzfachlichen Kriterien bestmöglich genutzt be-
ziehungsweise gepflegt und befinden sich in einem natur-
schutzfachlich optimalen Pflegezustand.

 - Anzahl / Fläche mit naturschutzfach-
lich optimierten Pflegemaßnahmen

 - Höhe eingesetzter Finanzmittel

4.1.6 Invasive Arten
2030 geht von invasiven Arten eine geringere Gefahr für 
besonders wertvolle naturnahe Lebensräume und Vernet-
zungsbereiche aus. Für die menschliche Gesundheit prob-
lematische Arten sind aus kritischen Bereichen verdrängt.

 - Anzahl der durch die Koordinierungs-
stelle des RKU eingeleiteten erfolg-
reichen Bekämpfungsmaßnahmen 29 
invasiver Arten

4.1.7 Indirekte Beeinträchtigungen
2030 sind indirekte Beeinträchtigungen der Biodiversität, 
wie Licht, Vogelschlag an Fassaden, Einsatz von Mährobo-
tern in der Dämmerung und Verarmung genetischer  
Vielfalt in Populationen, gemindert.

 - Anzahl städtischer Maßnahmen zur 
Minimierung indirekter Beeinträchti-
gungen

Strategisches Ziel

SZ 4.2 Natur entwickeln 
Alle Möglichkeiten zur aktiven Stärkung der biologischen Vielfalt werden konsequent genutzt, so-
wohl im Zuge der Kompensation unvermeidlicher Verluste an Lebensräumen und Arten als auch auf 
Freiflächen und in Gewässern, bei denen die Möglichkeiten hierfür bislang nicht ausgeschöpft sind.

Operatives Ziel Indikator

4.2.1 Kompensationsflächen und Ersatzhabitate
Die naturschutzfachlich optimale Kompensation von 
Lebensraumverlusten ist eine Daueraufgabe. 2030 sind 
die Kompensationsflächen des städtischen Ökokontos III 
(Schwarzhölzl) gesichert und angelegt. Ein Stichproben
monitoring auf Kompensationsflächen ist entwickelt und 
etabliert.

 - Anzahl umgesetzter Maßnahmen 
des Ökokontos III

 - Arten-Stichprobenmonitoring
 - Höhe eingesetzter Finanzmittel
 - Anzahl / Fläche mit naturschutzfach-
lich differenzierten Pflegemaßnah-
men

4.2.2 Öffentliches Grün
2030 haben sich Fläche und Anteil naturnah angelegter 
beziehungsweise gepflegter Grünflächen in Grünanlagen 
erhöht, wo die Nutzungsintensität dies zulässt. Die frei-
raumbezogenen Orientierungswerte für die Grün- und 
Freiflächenversorgung werden konsequent berücksichtigt. 
Vorrangig werden diese auf bodengebundenen Flächen um-
gesetzt, Gebäudegrün wirkt dabei unterstützend.

 - Fläche und Anteil naturnaher öffent-
licher Grünflächen

29 Auch bisher schon wurden von mehreren Akteuren Maßnahmen durchgeführt (BAU, LBV, BN). Diese künftig im Einzelnen zu dokumentie-
ren wäre eine (jedoch sehr aufwändige) Möglichkeit und würde nicht widerspiegeln, was sich durch Umsetzung der Biodiversitätsstrategie 
geändert hat, da bisher überwiegend nicht standardisiert dokumentiert wurde. Daher wird vorgeschlagen, dies auf durch die Koordinie-
rungsstelle betreute Maßnahmen zu beschränken. 
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4.2.3 Land- und forstwirtschaftliche Flächen
2030 hat die land- und forstwirtschaftliche Fläche, auf der 
biodiversitätsfördernde Maßnahmen ergriffen wurden, 
deutlich zugenommen. Erreicht wurde dies durch mehr 
Biodiversität auf landwirtschaftlichen Flächen, die Agrar-
landschaft gliedernde Biodiversitätselemente oder bio-
diversitätsfördernde Bewirtschaftung von Gewässerrand-
streifen. Wege zur Honorierung der Bewirtschafter*innen 
für ihre naturschutz- und erholungsbezogenen Gemein-
wohlleistungen sind beschritten. 

 - Flächenzuwachs einschlägiger 
Förderprogramme

4.2.4 Gewässerschutz und -renaturierung
2030 ist ein besserer Schutz wertvoller Münchner Quellen 
erreicht.

 - Durchgeführte Maßnahmen 
und Stichproben-Monitoring von 
Gewässerorganismen 

4.2.5 Förderprogramme
2030 wurden über die Biodiversitätsberatung und die 
Förderprogramme Grün zahlreiche Projekte zur Biodiversi-
tätsförderung im Siedlungsbereich realisiert.

 - Anzahl mit kommunaler Förderung 
umgesetzter Projekte

4.2.6 Entwicklungsspielräume für Natur in der Stadt
2030 sind die grünplanerischen Standards bei Festset-
zungen in Bebauungsplänen mit Grünordnung und bei 
städtischen Gebäuden erhöht, städtische Liegenschaften 
werden vorbildlich in Bezug auf Biodiversität geplant und 
in Stand gehalten. Die Biodiversität wird beim Ausbau 
städtischer Infrastruktur (zum Beispiel regenerative Ener-
gien) verstärkt berücksichtigt.

 - Standards bei Festsetzungen 
in Bebauungsplänen und bei 
städtischen Gebäuden

 - Biodiversitätsmonitoring, Bio
diversitäts-Dächer und Fassaden- 
begrünung

Strategisches Ziel

4.3 Naturkontakt und -bewusstsein fördern
Die Stadtgesellschaft ist über Münchens Naturschätze gut informiert und ist sich des Wertes der 
biologischen Vielfalt und der für ihre Erhaltung wichtigen Flächen bewusst. Sie handelt in ihrem 
Alltag entsprechend und trägt u.a. durch Konsumverhalten und Freizeitgestaltung zur Förderung 
der Artenvielfalt bei. Dafür stehen im unmittelbaren Wohnumfeld biodiverse Flächen zur Verfügung, 
womit zugleich die Gesundheit gefördert wird (One-Health-Ansatz). 

Operatives Ziel Indikator

4.3.1 Umweltbildung und Bildung für nachhaltige Ent­
wicklung (BNE)
Das Naturbewusstsein ist durch vielfältige BNE-Angebote 
mit Schwerpunkt Naturschutz und Biodiversität erhöht. 
Ein Maßnahmenplan, um für alle Zielgruppen entlang der 
Bildungskette ansprechende Formate anzubieten ist mit 
Beteiligung zivilgesellschaftlicher Akteur*innen erarbeitet. 
Kindertagesstätten, Schulen und weitere Bildungsein-
richtungen sind hinsichtlich des Artenschutzes vorbildlich 
gestaltet.

 - Anzahl von BNE-Angeboten zu 
Biodiversitätsthemen

 - Anzahl zusätzlich verfügbarer Infor-
mationsangebote zu Naturschutz- 
und Biodiversitätsthemen

 - Anzahl der Bildungseinrichtungen 
und Lernorte mit naturnahen, arten-
vielfaltsfördernden Elementen 
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4.3.2 Öffentlichkeitsarbeit
2030 ist das Informationsangebot über die Naturschätze 
Münchens deutlich umfangreicher als 2025 (Informations-
netzwerk Biodiversität, analoge und digitale Publikationen).

 - Anzahl von Informationsangeboten 

4.3.3 Naturverträglich erholen
2030 haben sich die Voraussetzungen für naturverträgliche 
Erholungsnutzung durch die Erstellung von Besucherlen-
kungskonzepten und deren Umsetzung durch Gebietsbe-
treuungen und Naturschutzwacht erheblich verbessert.

 - Anzahl Besucherlenkungskonzepte
 - Anzahl etablierter Gebietsbetreuun-
gen und eingesetzter Naturschutz-
wächter*innen

Strategisches Ziel

4.4 Stadtgesellschaft einbeziehen
Die Biodiversitätsziele werden im Schulterschluss mit anderen städtischen Referaten und weiteren 
Akteur*innen der Stadtgesellschaft umgesetzt. Diesen stehen hierfür umfangreiche Fachinforma-
tionen zur Verfügung.

Operatives Ziel Indikator

4.4.1 Kooperationen
2030 ist die Zusammenarbeit bei der Umsetzung der Bio-
diversitätsstrategie zwischen den städtischen Referaten 
und mit Akteur*innen der Stadtgesellschaft intensiviert. 
Austauschformate zur koordinierten und kooperativen Um-
setzung der Strategie sind entwickelt und etabliert.

 - Anzahl kooperativer Naturschutz
projekte (RKU, ggf. weitere Refera-
te, Verbände)

 - Umgesetzte Austauschformate

4.4.2 Fachinformationen biologische Vielfalt
2030 sind zusätzliche Fachinformationen zur biologischen 
Vielfalt für Referate, stadtexterne Behörden und Planungs-
büros zur Verfügung gestellt.

 - Anzahl zusätzlich verfügbarer Fach-
informationen
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Synergiepotenziale und Zielkonflikte

Synergiepotenziale

Thema Beispiel

Klimaanpassung Der Erhalt beziehungsweise die Entwicklung eines vernetzten Systems 
ausreichend dimensionierter und vielfältig strukturierter Grünflächen ist 
essenziell sowohl für den Erhalt der Biodiversität als auch für eine erfolg-
reiche Klimaanpassung. Heimischen Großbäumen kommen vor allem im 
dicht besiedelten Bereich hierbei besondere Bedeutung zu. Die Frei-
haltung beziehungsweise Entwicklung grüner Korridore ist für Luftaus-
tausch und Biotopvernetzung gleichermaßen bedeutsam. Großflächige 
naturnahe Gehölz- und Graslandbiotope sind wichtige Kaltluftentste-
hungsgebiete.

Naturgebundene 
Erholung

Vielfältig strukturierte, artenreiche Biotop- und Grünflächen sind eine 
unverzichtbare Ressource für das Naturerleben und die naturgebundene 
Erholung. Erhalt beziehungsweise Entwicklung naturnaher, artenreicher 
Lebensräume, einschließlich der biologischen Aktivierung land- und forst-
wirtschaftlich genutzter Flächen, stärken die Möglichkeiten für natur-
gebundene Erholung innerhalb Münchens und reduzieren den Druck auf 
das Umland.

Menschliche Gesund-
heit

Biodiverse Flächen im unmittelbaren Wohnumfeld entfalten gesundheits-
fördernde Wirkung im Sinne des One-Health-Ansatzes, der die Gesund-
heit und Klimaresilienz von Mensch, Tier und Umwelt im Zusammenhang 
betrachtet. Vielfältige Lebensräume mit hohen optischen und akusti-
schen Qualitäten (wohltuende Klanglandschaft, geringe Stressfaktoren 
durch Lärm usw.) wirken positiv auf die menschliche Psyche und bieten 
Anreize zur Bewegung in freier Natur.

Bildung für nachhaltige 
Entwicklung (BNE)

BNE-Angebote mit Schwerpunkt Naturschutz und Biodiversität können 
erheblich zur Erreichung der Biodiversitätsziele beitragen. Unter anderem 
können attraktive Lernorte zu Biodiversitätsthemen im öffentlichen Raum 
sowohl die Erreichung der Ziele der BNE VISION 2030 als auch der Ziele 
im Bereich „Naturschutz und Biodiversität“ unterstützen.

Zielkonflikte

Thema Beispiel

Flächeninanspruch-
nahme für bauliche 
Nutzung

Durch die zunehmende Versiegelung von Böden für bauliche Maßnah-
men werden Pflanzen- und Tierarten Lebensräume entzogen. Im Falle der 
Nachverdichtung bestehender Quartiere kommt hinzu, dass die Restflä-
chen oft intensiver gepflegt werden und in der Folge nur noch wenigen 
Arten Lebensraum bieten. Durch Verinselung aufgrund von Flächenzer-
schneidung droht mittel- bis langfristig auch auf naturnahen Flächen im 
Stadtgebiet ein erheblicher Verlust der Biodiversität, da für zahlreiche 
Arten und Lebensgemeinschaften die Mindest-Flächengrößen, die sie 
für ihre Existenz benötigen, unterschritten werden. Zusätzlich behindern 
bebaute Bereiche und Verkehrsflächen die Möglichkeit zur (Wieder-)Be-
siedlung von Lebensräumen, der gerade vor dem Hintergrund des Klima-
wandels wachsende Bedeutung zukommt.
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Naturgebundene 
Erholung

Freizeitnutzungen können zu Beeinträchtigungen empfindlicher Natur
flächen und Arten (Störungen, Hundekot, Trittbelastung) und damit auch 
der Ressource für Naturerleben und naturgebundene Erholung führen.

Maximierung der Nah-
rungsmittelproduktion

Intensive land- und forstwirtschaftliche Nutzung kann zu Immissionen 
von Nährstoffen und Pestiziden in angrenzende naturnahe Areale führen.

Multifunktionale 
Flächennutzung

Die in der verdichteten Stadt verbliebenen Freiflächen sollen den ver-
schiedenen, untereinander oft konkurrierenden Ansprüchen genügen. 
Multifunktional genutzte Flächen lassen jedoch vielfach nur eine be-
grenzte biologische Vielfalt zu. Mangelnde Flächenverfügbarkeit aufgrund 
hoher Nutzungskonkurrenz erschwert weiterhin auch zunehmend die an-
gestrebte naturschutzfachlich optimale Kompensation von Lebensraum-
verlusten innerhalb der Stadtgrenzen. Die Flächenkonkurrenz erstreckt 
sich auch auf die Dachlandschaften, bei denen Photovoltaik-Nutzung und 
Begrünung, Wasserretention und Bewohner-Dachgärten aufeinander
treffen.
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Grundlegende Strategien, Konzepte und 
Dokumente im Handlungsfeld

- Kampagne Re:think München (2022) 30

- Zero Waste Konzept (2022) 31

- BNE VISION 2030 (2022) 32

- Mobilitätsstrategie 2035 (2021) 33

Handlungsfeld 5: 
Nachhaltige Lebensstile

 

SDG mit Unterzielen

2.1
2.4

4.7 8.4
8.7
8.8

11.2 12.1
12.3

12.5
12.8

Strategische Leitziele

B3
B7
C2

C4
D6
D8

Gegenstand des Handlungsfelds

Im Handlungsfeld Nachhaltige Lebensstile liegt 
der Fokus auf der Verhaltens- und Bewusst
seinsänderung der Münchner*innen, inklusive 
Politik und Verwaltung, hin zu einem nachhaltigen 
Lebensstil in den Themenbereichen Konsum, 
Ernährung, Mobilität, Wohnen und Freizeit. Dazu 
schafft und fördert die Politik Strukturen, Angebo
te und Anreize, die jede und jeden Münchner*in 
befähigt, sich in Zukunft nachhaltig und ökolo
gisch zu verhalten, unabhängig von den jeweili
gen Lebensrealitäten.

-

-

-
-

30 https://rethink-muenchen.de/rethink/ 
31 Sitzungsvorlage 20-26 / V 06600, https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/7182141 
32 Sitzungsvorlage 20-26 / V 07611, https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/7321590 
33 Sitzungsvorlage 20-26 / V 03507, https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/6619227 




 


 


 


 


  
  


 
 


 


 


 
 


  


 
 


  
 


   


 
 


  


  
 


 
   


 
  


 
 


   
   


  
 


  
  


 


Vereinte Nationen  A/RES/70/1*  


Verteilung: Allgemein  
21. Oktober  2015  Generalversammlung  


Siebzigste Tagung  
Tagesordnungspunkte 15 und 16  


Resolution der  Generalversammlung,  verabschiedet am  25.  September 2015  


[ohne Überweisung an einen  Hauptausschuss (A/70/L.1)]  


70/1.  Transformation unserer Welt:  die Agenda 2030 für  
nachhaltige Entwicklung  


Die Generalversammlung  


verabschiedet  das folgende Ergebnisdokument des  Gipfeltreffens der  Vereinten Natio
nen zur Verabschiedung der Post-2015-Entwicklungsagenda:  


-


Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige  
Entwicklung  


Präambel   


Diese Agenda ist ein Aktionsplan für die Menschen, den Planeten und den Wohlstand. 
Sie will außerdem den universellen Frieden in größerer Freiheit festigen. Wir sind uns des-
sen bewusst, dass die Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und Dimensionen, ein-
schließlich der extremen Armut, die größte globale Herausforderung und eine unabdingbare 
Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung ist. 


Alle Länder und alle Interessenträger werden diesen Plan in kooperativer Partnerschaft 
umsetzen. Wir sind entschlossen, die Menschheit von der Tyrannei der Armut und der Not 
zu befreien und unseren Planeten zu heilen und zu schützen. Wir sind entschlossen, die küh-
nen und transformativen Schritte zu unternehmen, die dringend notwendig sind, um die Welt 
auf den Pfad der Nachhaltigkeit und der Widerstandsfähigkeit zu bringen. Wir versprechen, 
auf dieser gemeinsamen Reise, die wir heute antreten, niemanden zurückzulassen. 


Die heute von uns verkündeten 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und 169 Ziel-
vorgaben zeigen, wie umfassend und ambitioniert diese neue universelle Agenda ist. Sie 
sollen auf den Millenniums-Entwicklungszielen aufbauen und vollenden, was diese nicht 
erreicht haben. Sie sind darauf gerichtet, die Menschenrechte für alle zu verwirklichen und 
Geschlechtergleichstellung und die Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen zu errei-
chen. Sie sind integriert und unteilbar und tragen in ausgewogener Weise den drei Dimensio-
nen der nachhaltigen Entwicklung Rechnung: der wirtschaftlichen, der sozialen und der öko-
logischen Dimension. 


* Aus  technischen Gründen neu herausgegeben  am  28.  Februar  2020  (gilt nur für  Deutsch).  


15-16301 (G) 
          







 
 


 


  


  
 


   
 


  


  
 
 


   
 


  
  


      
 


 
 


   
 


   
 


 
 
 


   
 


    
   


  
 
 


    
 


  
  


  
 


  
 


  
 
 
 


  
 
 
 
 


  


A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


Die Ziele und Zielvorgaben werden in den nächsten fünfzehn Jahren den Anstoß zu 
Maßnahmen in den Bereichen geben, die für die Menschheit und ihren Planeten von ent-
scheidender Bedeutung sind. 


Menschen 


Wir sind entschlossen, Armut und Hunger in allen ihren Formen und Dimensionen ein 
Ende zu setzen und sicherzustellen, dass alle Menschen ihr Potenzial in Würde und Gleich-
heit und in einer gesunden Umwelt voll entfalten können. 


Planet 


Wir sind entschlossen, den Planeten vor Schädigung zu schützen, unter anderem durch 
nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion, die nachhaltige Bewirtschaftung seiner 
natürlichen Ressourcen und umgehende Maßnahmen gegen den Klimawandel, damit die 
Erde die Bedürfnisse der heutigen und der kommenden Generationen decken kann. 


Wohlstand 


Wir sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass alle Menschen ein von Wohlstand ge-
prägtes und erfülltes Leben genießen können und dass sich der wirtschaftliche, soziale und 
technische Fortschritt in Harmonie mit der Natur vollzieht. 


Frieden 


Wir sind entschlossen, friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaften zu fördern, 
die frei von Furcht und Gewalt sind. Ohne Frieden kann es keine nachhaltige Entwicklung 
geben und ohne nachhaltige Entwicklung keinen Frieden. 


Partnerschaft 


Wir sind entschlossen, die für die Umsetzung dieser Agenda benötigten Mittel durch 
eine mit neuem Leben erfüllte Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung zu mobi-
lisieren, die auf einem Geist verstärkter globaler Solidarität gründet, insbesondere auf die 
Bedürfnisse der Ärmsten und Schwächsten ausgerichtet ist und an der sich alle Länder, alle 
Interessenträger und alle Menschen beteiligen. 


Die Querverbindungen zwischen den Zielen für nachhaltige Entwicklung und deren 
integrierter Charakter sind für die Erfüllung von Ziel und Zweck der neuen Agenda von 
ausschlaggebender Bedeutung. Wenn wir unsere Ambitionen in allen Bereichen der Agenda 
verwirklichen können, wird sich das Leben aller Menschen grundlegend verbessern und eine 
Transformation der Welt zum Besseren stattfinden. 
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Erklärung 


Einleitung 


1. Wir, die Staats- und Regierungschefs und Hohen Vertreter, versammelt vom 25. bis 
27. September 2015 am Amtssitz der Vereinten Nationen in New York zum siebzigsten Jah-
restag der Organisation, haben heute neue globale Ziele für nachhaltige Entwicklung be-
schlossen. 


2. Im Namen der Völker, denen wir dienen, haben wir einen historischen Beschluss über 
einen umfassenden, weitreichenden und die Menschen in den Mittelpunkt stellenden Kata-
log universeller und transformativer Ziele und Zielvorgaben gefasst. Wir verpflichten uns, 
uns unermüdlich für die volle Umsetzung dieser Agenda bis im Jahr 2030 einzusetzen. Wir 
sind uns dessen bewusst, dass die Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und Dimen-
sionen, einschließlich der extremen Armut, die größte globale Herausforderung darstellt und 
eine unabdingbare Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung ist. Wir bekennen uns 
dazu, die nachhaltige Entwicklung in ihren drei Dimensionen – der wirtschaftlichen, der 
sozialen und der ökologischen – in ausgewogener und integrierter Weise herbeizuführen. 
Wir werden außerdem auf den Erfolgen der Millenniums-Entwicklungsziele aufbauen und 
danach streben, die noch unerledigten Aufgaben zu vollenden. 


3. Wir sind entschlossen, von heute bis 2030 Armut und Hunger überall auf der Welt zu 
beenden, die Ungleichheiten in und zwischen Ländern zu bekämpfen, friedliche, gerechte 
und inklusive Gesellschaften aufzubauen, die Menschenrechte zu schützen und Geschlech-
tergleichstellung und die Selbstbestimmung der Frauen und Mädchen zu fördern und den 
dauerhaften Schutz unseres Planeten und seiner natürlichen Ressourcen sicherzustellen. Wir 
sind außerdem entschlossen, die Bedingungen für ein nachhaltiges, inklusives und dauerhaf-
tes Wirtschaftswachstum, geteilten Wohlstand und menschenwürdige Arbeit für alle zu 
schaffen, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Entwicklungsstufen und Kapazitä-
ten der einzelnen Länder. 


4. Wir verpflichten uns, auf dieser großen gemeinsamen Reise, die wir heute antreten, 
niemanden zurückzulassen. Im Bewusstsein der grundlegenden Bedeutung der Würde des 
Menschen ist es unser Wunsch, dass alle Ziele und Zielvorgaben für alle Nationen und Völ-
ker und für alle Teile der Gesellschaft erfüllt werden, und wir werden uns bemühen, dieje-
nigen zuerst zu erreichen, die am weitesten zurückliegen. 


5. Diese Agenda ist von beispielloser Reichweite und Bedeutung. Sie wird von allen 
Ländern akzeptiert und ist auf alle anwendbar, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Realitäten, Kapazitäten und Entwicklungsstufen der einzelnen Länder und unter Beachtung 
der nationalen Politiken und Prioritäten. Ihre Ziele und Zielvorgaben sind universell und 
betreffen die ganze Welt, die entwickelten Länder wie die Entwicklungsländer. Sie sind in-
tegriert und unteilbar und tragen den drei Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung in 
ausgewogener Weise Rechnung. 


6. Die Ziele und Zielvorgaben sind das Ergebnis von über zwei Jahren intensiver öffent-
licher Konsultationen und des Engagements mit der Zivilgesellschaft und anderen Interes-
senträgern auf der ganzen Welt, wobei den Stimmen der Ärmsten und Schwächsten beson-
dere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Die wertvolle Arbeit der Offenen Arbeitsgruppe der 
Generalversammlung über die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung wie auch der Verein-
ten Nationen, deren Generalsekretär im Dezember 2014 einen Synthesebericht vorlegte, war 
ebenfalls Teil dieser Konsultationen. 


Unsere Vision 


7. Diese Ziele und Zielvorgaben sind Ausdruck einer äußerst ambitionierten und trans-
formativen Vision. Wir sehen eine Welt vor uns, die frei von Armut, Hunger, Krankheit und 
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Not ist und in der alles Leben gedeihen kann. Eine Welt, die frei von Furcht und Gewalt ist. 
Eine Welt, in der alle Menschen lesen und schreiben können. Eine Welt mit gleichem und 
allgemeinem Zugang zu hochwertiger Bildung auf allen Ebenen, zu Gesundheitsversorgung 
und Sozialschutz, in der das körperliche, geistige und soziale Wohlergehen gewährleistet ist. 
Eine Welt, in der wir unser Bekenntnis zu dem Menschenrecht auf einwandfreies Trinkwas-
ser und Sanitärversorgung bekräftigen, in der es verbesserte Hygiene gibt und in der ausrei-
chende, gesundheitlich unbedenkliche, erschwingliche und nährstoffreiche Nahrungsmittel 
vorhanden sind. Eine Welt, in der die menschlichen Lebensräume sicher, widerstandsfähig 
und nachhaltig sind und in der alle Menschen Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher und nach-
haltiger Energie haben. 


8. Wir sehen eine Welt vor uns, in der die Menschenrechte und die Menschenwürde, die 
Rechtsstaatlichkeit, die Gerechtigkeit, die Gleichheit und die Nichtdiskriminierung allge-
mein geachtet werden, in der Rassen, ethnische Zugehörigkeit und kulturelle Vielfalt geach-
tet werden und in der Chancengleichheit herrscht, die die volle Entfaltung des menschlichen 
Potenzials gewährleistet und zu geteiltem Wohlstand beiträgt. Eine Welt, die in ihre Kinder 
investiert und in der jedes Kind frei von Gewalt und Ausbeutung aufwächst. Eine Welt, in 
der jede Frau und jedes Mädchen volle Gleichstellung genießt und in der alle rechtlichen, 
sozialen und wirtschaftlichen Schranken für ihre Selbstbestimmung aus dem Weg geräumt 
sind. Eine gerechte, faire, tolerante, offene und sozial inklusive Welt, in der für die Bedürf-
nisse der Schwächsten gesorgt wird. 


9. Wir sehen eine Welt vor uns, in der jedes Land ein dauerhaftes, inklusives und nach-
haltiges Wirtschaftswachstum genießt und es menschenwürdige Arbeit für alle gibt. Eine 
Welt, in der die Konsum- und Produktionsmuster und die Nutzung aller natürlichen Res-
sourcen – von der Luft bis zum Boden, von Flüssen, Seen und Grundwasserleitern bis zu 
Ozeanen und Meeren – nachhaltig sind. Eine Welt, in der Demokratie, gute Regierungsfüh-
rung und Rechtsstaatlichkeit sowie ein förderliches Umfeld auf nationaler und internationa-
ler Ebene unabdingbar für eine nachhaltige Entwicklung sind, darunter ein dauerhaftes und 
inklusives Wirtschaftswachstum, soziale Entwicklung, Umweltschutz und die Beseitigung 
von Armut und Hunger. Eine Welt, in der die Entwicklung und die Anwendung von Tech-
nologien den Klimawandel berücksichtigen, die biologische Vielfalt achten und resilient 
sind. Eine Welt, in der die Menschheit in Harmonie mit der Natur lebt und in der wildlebende 
Tiere und Pflanzen und andere Lebewesen geschützt sind. 


Unsere gemeinsamen Grundsätze und Verpflichtungen 


10. Die neue Agenda orientiert sich an den Zielen und Grundsätzen der Charta der Ver-
einten Nationen, insbesondere der uneingeschränkten Achtung des Völkerrechts. Sie gründet 
auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte1, den internationalen Menschenrechts-
verträgen, der Millenniums-Erklärung2 und dem Ergebnis des Weltgipfels 20053. Sie stützt 
sich außerdem auf weitere Rechtsinstrumente, wie die Erklärung über das Recht auf Ent-
wicklung4. 


11. Wir bekräftigen die Ergebnisse aller großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Ver-
einten Nationen, die eine solide Grundlage für nachhaltige Entwicklung geschaffen und zur 
Ausgestaltung der neuen Agenda beigetragen haben. Dazu gehören die Rio-Erklärung über 


1 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/menschenrechte/ 
aemr.pdf. 
2 Resolution 55/2. 
3 Resolution 60/1. 
4 Resolution 41/128, Anlage. 
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Umwelt und Entwicklung5, der Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung, der Weltgipfel für 
soziale Entwicklung, das Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz über Bevölke-
rung und Entwicklung6, die Aktionsplattform von Beijing7 und die Konferenz der Vereinten 
Nationen über nachhaltige Entwicklung. Wir bekräftigen außerdem die Folgemaßnahmen 
zu diesen Konferenzen, darunter die Ergebnisse der Vierten Konferenz der Vereinten Nati-
onen über die am wenigsten entwickelten Länder, der dritten Internationalen Konferenz über 
die kleinen Inselentwicklungsländer, der zweiten Konferenz der Vereinten Nationen über 
die Binnenentwicklungsländer und der Dritten Weltkonferenz der Vereinten Nationen über 
die Verringerung des Katastrophenrisikos. 


12. Wir bekräftigen alle Grundsätze der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 
unter anderem das in Grundsatz 7 festgelegte Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedli-
chen Verantwortlichkeiten. 


13. Die auf diesen großen Konferenzen und Gipfeltreffen markierten Herausforderungen 
und eingegangenen Verpflichtungen sind eng miteinander verknüpft und erfordern inte-
grierte Lösungen. Um sie wirksam bewältigen zu können, bedarf es eines neuen Ansatzes. 
Nachhaltige Entwicklung beruht auf der Erkenntnis, dass die Beseitigung der Armut in allen 
ihren Formen und Dimensionen, die Bekämpfung der Ungleichheit in und zwischen Län-
dern, die Erhaltung unseres Planeten, die Herbeiführung eines dauerhaften, inklusiven und 
nachhaltigen Wirtschaftswachstums und die Förderung der sozialen Inklusion miteinander 
verbunden und wechselseitig voneinander abhängig sind. 


Unsere Welt heute 


14. Wir haben uns zu einem Zeitpunkt versammelt, in dem die nachhaltige Entwicklung 
vor immense Herausforderungen gestellt ist. Milliarden unserer Bürger leben nach wie vor 
in Armut, und ein Leben in Würde wird ihnen verwehrt. Die Ungleichheiten innerhalb der 
Länder und zwischen ihnen nehmen zu. Es bestehen enorme Unterschiede der Chancen, des 
Reichtums und der Macht. Geschlechterungleichheit stellt nach wie vor eine der größten 
Herausforderungen dar. Arbeitslosigkeit, insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit, ist ein er-
hebliches Problem. Weltweite Gesundheitsgefahren, häufiger auftretende und an Intensität 
zunehmende Naturkatastrophen, eskalierende Konflikte, gewalttätiger Extremismus, Terro-
rismus und damit zusammenhängende humanitäre Krisen und die Vertreibung von Men-
schen drohen einen Großteil der in den letzten Jahrzehnten erzielten Entwicklungsfort-
schritte zunichte zu machen. Die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen und die nachtei-
ligen Auswirkungen der Umweltzerstörung, darunter Wüstenbildung, Dürre, Landverödung, 
Süßwasserknappheit und Verlust der Biodiversität, haben eine immer länger werdende Liste 
sich verschärfender Menschheitsprobleme zur Folge. Der Klimawandel ist eine der größten 
Herausforderungen unserer Zeit, und seine nachteiligen Auswirkungen untergraben die Fä-
higkeit aller Länder, eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Der globale Temperaturan-
stieg, der Anstieg des Meeresspiegels, die Versauerung der Ozeane und andere Auswirkun-
gen des Klimawandels haben schwerwiegende Folgen für die Küstengebiete und tieflie-


5 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 
1992, Vol. I, Resolutions Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und 
Korrigendum), Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ 
agenda21/rio.pdf. 
6 Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5–13 September 1994 
(United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage. 
7 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. In Deutsch verfügbar unter 
http://www.un.org/Depts/german/conf/beijing/anh_2.html. 
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gende Küstenstaaten, darunter viele der am wenigsten entwickelten Länder und kleinen In-
selentwicklungsländer. Das Überleben vieler Gesellschaften und der biologischen Unterstüt-
zungssysteme der Erde ist in Gefahr. 


15. Dies ist aber auch ein Zeitpunkt immenser Chancen. Bei der Bewältigung vieler Ent-
wicklungsprobleme konnten wesentliche Fortschritte erzielt werden. Innerhalb der letzten 
Generation konnten Millionen von Menschen aus extremer Armut befreit werden. Der Bil-
dungszugang sowohl von Jungen als auch von Mädchen ist wesentlich erweitert worden. 
Die Ausbreitung der Informations- und Kommunikationstechnologien und die globale Ver-
netzung sowie wissenschaftliche und technische Neuerungen in so unterschiedlichen Berei-
chen wie Medizin und Energie bieten ein großes Potenzial für die Beschleunigung des 
menschlichen Fortschritts, die Überbrückung der digitalen Kluft und den Aufbau von Wis-
sensgesellschaften. 


16. Vor beinahe fünfzehn Jahren wurden die Millenniums-Entwicklungsziele vereinbart. 
Sie bildeten einen wichtigen Rahmen für die Entwicklung, und auf einigen Gebieten wurden 
beträchtliche Fortschritte erzielt. Diese waren jedoch ungleichmäßig verteilt, insbesondere 
in Afrika, den am wenigsten entwickelten Ländern, den Binnenentwicklungsländern und den 
kleinen Inselentwicklungsländern, und bei einigen Millenniums-Entwicklungszielen sind 
wir nach wie vor im Rückstand, namentlich was die Gesundheit von Müttern, Neugeborenen 
und Kindern und die reproduktive Gesundheit angeht. Wir verpflichten uns erneut auf die 
volle Verwirklichung aller Millenniums-Entwicklungsziele, einschließlich derjenigen, bei 
denen wir im Rückstand sind, insbesondere indem wir den am wenigsten entwickelten Län-
dern und anderen Ländern in besonderen Situationen im Einklang mit den relevanten Unter-
stützungsprogrammen eine zielgerichtete und erweiterte Hilfe bereitstellen. Die neue 
Agenda baut auf den Millenniums-Entwicklungszielen auf und sucht zu vollenden, was 
diese nicht erreicht haben, indem sie insbesondere die Schwächsten erreichen will. 


17. Die Reichweite des von uns heute vorgelegten Rahmens geht jedoch weit über die 
Millenniums-Entwicklungsziele hinaus. Neben den nach wie vor geltenden Entwicklungs-
prioritäten wie Armutsbeseitigung, Gesundheit, Bildung sowie Ernährungssicherheit und 
Ernährung gibt die Agenda ein breites Spektrum wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer 
Ziele vor und verheißt friedlichere und inklusivere Gesellschaften. Sie legt außerdem, was 
besonders wichtig ist, die Mittel zur Umsetzung der Agenda fest. Der integrierte Ansatz, für 
den wir uns entschieden haben, kommt in der engen Verflechtung der neuen Ziele und Ziel-
vorgaben und den vielen vorhandenen Querschnittselementen zum Ausdruck. 


Die neue Agenda 


18. Wir verkünden heute 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und 169 zugehörige Ziel-
vorgaben, die integriert und unteilbar sind. Nie zuvor haben sich die Staatslenker der Welt 
zu einem gemeinsamen Handeln und Unterfangen in einer so breit gefächerten und univer-
sellen politischen Agenda verpflichtet. Gemeinsam begeben wir uns auf den Pfad der nach-
haltigen Entwicklung und widmen uns dem Streben nach globaler Entwicklung und einer 
allseits gewinnbringenden Zusammenarbeit, die für alle Länder und alle Erdteile enorme 
Fortschritte bewirken kann. Wir erklären erneut, dass jeder Staat die volle und ständige Sou-
veränität über alle seine Reichtümer, natürlichen Ressourcen und wirtschaftlichen Aktivitä-
ten besitzt und frei ausübt. Wir werden die Agenda zum vollen Nutzen aller umsetzen, für 
die heutigen und für die kommenden Generationen. Dabei bekräftigen wir unser Bekenntnis 
zum Völkerrecht und betonen, dass die Agenda in einer Weise umgesetzt werden muss, die 
mit den Rechten und Pflichten der Staaten nach dem Völkerrecht im Einklang steht. 


19. Wir bekräftigen die Bedeutung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie 
der anderen internationalen Instrumente auf dem Gebiet der Menschenrechte und des Völ-
kerrechts. Wir betonen die Verantwortung aller Staaten im Einklang mit der Charta der Ver-
einten Nationen, die Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle ohne irgendeinen Unter-
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schied nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger An-
schauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt, Behinderung oder sonsti-
gem Status zu achten, zu schützen und zu fördern. 


20. Die Verwirklichung der Geschlechtergleichstellung und die Befähigung von Frauen 
und Mädchen zur Selbstbestimmung werden einen entscheidenden Beitrag zu Fortschritten 
bei allen Zielen und Zielvorgaben leisten. Die volle Entfaltung des menschlichen Potenzials 
und eine nachhaltige Entwicklung sind nicht möglich, wenn einer Hälfte der Menschheit die 
vollen Menschenrechte und uneingeschränkte Chancen weiter vorenthalten werden. Frauen 
und Mädchen müssen gleichen Zugang zu hochwertiger Bildung, wirtschaftlichen Ressour-
cen und politischer Teilhabe genießen und über gleiche Chancen wie Männer und Jungen 
auf Beschäftigung, Führungspositionen und bei Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen 
verfügen. Wir werden auf eine beträchtliche Erhöhung der Investitionen zur Überwindung 
des Geschlechtergefälles und zur verstärkten Unterstützung der Institutionen hinarbeiten, die 
sich auf globaler, regionaler und nationaler Ebene mit der Gleichstellung der Geschlechter 
und der Selbstbestimmung der Frauen befassen. Alle Formen der Diskriminierung und der 
Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen werden beseitigt werden, auch durch das Engage-
ment von Männern und Jungen. Die systematische Integration einer Geschlechterperspek-
tive in die Umsetzung der Agenda ist von entscheidender Bedeutung. 


21. Die neuen Ziele und Zielvorgaben werden am 1. Januar 2016 in Kraft treten und unsere 
Entscheidungen in den nächsten 15 Jahren lenken. Wir werden allesamt darauf hinarbeiten, 
die Agenda in unseren eigenen Ländern und auf regionaler und globaler Ebene unter Be-
rücksichtigung der unterschiedlichen nationalen Realitäten, Kapazitäten und Entwicklungs-
stufen und unter Beachtung der nationalen Politiken und Prioritäten umzusetzen. Wir wer-
den den nationalen Spielraum für Politiken zugunsten eines dauerhaften, inklusiven und 
nachhaltigen Wirtschaftswachstums respektieren, insbesondere für die Entwicklungsländer, 
stets im Einklang mit den einschlägigen internationalen Regeln und Verpflichtungen. Wir 
sind uns außerdem der Wichtigkeit der regionalen und subregionalen Dimensionen und der 
regionalen Wirtschaftsintegration und Vernetzung für die nachhaltige Entwicklung bewusst. 
Regionale und subregionale Handlungsrahmen können die wirksame Umsetzung der Politi-
ken für eine nachhaltige Entwicklung in konkrete Maßnahmen auf nationaler Ebene erleich-
tern. 


22. Jedes Land sieht sich in seinem Streben nach nachhaltiger Entwicklung besonderen 
Herausforderungen gegenüber. Die schwächsten Länder und insbesondere die afrikanischen 
Länder, die am wenigsten entwickelten Länder, die Binnenentwicklungsländer und die klei-
nen Inselentwicklungsländer verdienen besondere Aufmerksamkeit, ebenso wie die Länder 
in Konfliktsituationen und Postkonfliktländer. In vielen Ländern mit mittlerem Einkommen 
bestehen ebenfalls ernsthafte Herausforderungen. 


23. Menschen, die verwundbar sind, müssen gestärkt werden. Zu denjenigen, deren Be-
dürfnissen in der Agenda insbesondere Rechnung getragen wird, gehören alle Kinder, Ju-
gendlichen, Menschen mit Behinderungen (von denen mehr als 80 Prozent in Armut leben), 
Menschen mit HIV/Aids, älteren Menschen, indigenen Völker, Flüchtlinge, Binnenvertrie-
benen und Migranten. Wir sind entschlossen, weitere wirksame Maßnahmen in Überein-
stimmung mit dem Völkerrecht zu ergreifen, um Hindernisse und Schranken zu beseitigen, 
verstärkt Unterstützung zu leisten und die besonderen Bedürfnisse der Menschen zu decken, 
die in von komplexen humanitären Notsituationen oder Terrorismus betroffenen Gebieten 
leben. 


24. Wir verpflichten uns, die Armut in allen ihren Formen und Dimensionen zu beenden 
und namentlich die extreme Armut bis 2030 zu beseitigen. Alle Menschen müssen einen 
grundlegenden Lebensstandard genießen, der unter anderem durch Systeme des Sozialschut-
zes gewährleistet wird. Wir sind überdies entschlossen, den Hunger zu beenden und mit 
Vorrang Ernährungssicherheit zu schaffen und alle Formen der Fehlernährung zu beseitigen. 
Wir bekräftigen in dieser Hinsicht die wichtige Rolle und den inklusiven Charakter des Aus-
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schusses für Welternährungssicherheit und begrüßen die Erklärung von Rom über Ernäh-
rung und den dazugehörigen Aktionsrahmen8. Wir werden Ressourcen für die Entwicklung 
ländlicher Gebiete und einer nachhaltigen Landwirtschaft und Fischerei bereitstellen, um 
Kleinbauern, namentlich Bäuerinnen, Hirten und Fischer in den Entwicklungsländern und 
besonders den am wenigsten entwickelten Ländern zu unterstützen. 


25. Wir verpflichten uns, eine inklusive und gleichberechtigte hochwertige Bildung auf 
allen Ebenen zu gewährleisten – frühkindliche, Grund-, Sekundar- und Hochschulbildung 
sowie Fach- und Berufsausbildung. Alle Menschen, ungeachtet ihres Geschlechts, ihres Al-
ters, ihrer Rasse oder ihrer ethnischen Zugehörigkeit, und Menschen mit Behinderungen, 
Migranten, indigene Völker, Kinder und Jugendliche, insbesondere diejenigen in prekären 
Situationen, sollen Zugang zu Möglichkeiten des lebenslangen Lernens haben, damit sie sich 
das Wissen und die Fertigkeiten aneignen können, die sie benötigen, um Chancen zu nutzen 
und uneingeschränkt an der Gesellschaft teilhaben zu können. Wir werden bestrebt sein, 
Kindern und Jugendlichen unter anderem durch sichere Schulen und den Zusammenhalt der 
Gemeinwesen und der Familien ein förderliches Umfeld für die volle Verwirklichung ihrer 
Rechte und Fähigkeiten zu bieten und so unseren Ländern dabei zu helfen, von der demo-
grafischen Dividende zu profitieren. 


26. Zur Förderung der körperlichen und geistigen Gesundheit und des physischen und 
psychischen Wohlergehens sowie zur Verlängerung der Lebenserwartung aller müssen wir 
die allgemeine Gesundheitsversorgung und den Zugang zu hochwertigen Gesundheits-
dienstleistungen verwirklichen. Niemand darf zurückgelassen werden. Wir verpflichten uns 
darauf, die bislang erzielten Fortschritte bei der Verringerung der Sterblichkeitsrate von 
Neugeborenen, Kindern und Müttern zu beschleunigen, indem wir allen diesen vermeidba-
ren Todesfällen bis 2030 ein Ende setzen. Wir verpflichten uns, den allgemeinen Zugang zu 
Diensten im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit sicherzustellen, ein-
schließlich Familienplanung, Information und Aufklärung. Wir werden ebenso das Fort-
schrittstempo bei der Bekämpfung von Malaria, HIV/Aids, Tuberkulose, Hepatitis, Ebola 
und anderen übertragbaren Krankheiten und Epidemien beschleunigen, unter anderem in-
dem wir der wachsenden antimikrobiellen Resistenz und dem Problem der unbehandelten 
Krankheiten begegnen, von dem die Entwicklungsländer betroffen sind. Wir verpflichten 
uns zur Prävention und Behandlung nichtübertragbarer Krankheiten, einschließlich Verhal-
tens-, Entwicklungs- und neurologischer Störungen, die ein großes Problem für die nachhal-
tige Entwicklung darstellen. 


27. Wir werden uns bemühen, solide wirtschaftliche Grundlagen für alle Länder zu schaf-
fen. Ein dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum ist eine wesentliche 
Voraussetzung für Wohlstand. Dies wird allerdings nur dann möglich sein, wenn Reichtum 
geteilt und Einkommensungleichheit bekämpft wird. Wir werden darauf hinwirken, dyna-
mische, nachhaltige, innovative und die Menschen in den Mittelpunkt stellende Volkswirt-
schaften aufzubauen und insbesondere die Jugendbeschäftigung und die wirtschaftliche 
Selbstbestimmung der Frauen zu fördern sowie menschenwürdige Arbeit für alle zu gewähr-
leisten. Wir werden die Zwangsarbeit und den Menschenhandel abschaffen und der Kinder-
arbeit in allen ihren Formen ein Ende setzen. Eine gesunde und gut ausgebildete Erwerbs-
bevölkerung, die über das Wissen und die Fertigkeiten verfügt, die für ein produktives und 
erfüllendes Arbeitsleben und die volle Teilhabe an der Gesellschaft notwendig sind, kommt 
allen Ländern zugute. Wir werden die Produktionskapazitäten der am wenigsten entwickel-
ten Länder in allen Sektoren stärken, einschließlich durch Strukturwandel. Wir werden Po-
litiken beschließen, um die Produktionskapazitäten, die Produktivität und die produktive 
Beschäftigung zu erhöhen, die finanzielle Inklusion auszuweiten, die Entwicklung einer 
nachhaltigen Land-, Weide- und Fischereiwirtschaft zu verstärken, die nachhaltige industri-
elle Entwicklung zu steigern, den allgemeinen Zugang zu einer bezahlbaren, verlässlichen, 


8 World Health Organization, Dokument EB 136/8, Anlagen I und II. 
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nachhaltigen und modernen Energieversorgung zu erweitern, nachhaltige Verkehrssysteme 
auszubauen und eine qualitativ hochwertige und belastbare Infrastruktur zu schaffen. 


28. Wir verpflichten uns, die Art und Weise, in der unsere Gesellschaften Güter und 
Dienstleistungen produzieren und konsumieren, grundlegend zu verändern. Die Regierun-
gen, die internationalen Organisationen, die Unternehmen und anderen nichtstaatlichen Ak-
teure wie auch jeder Einzelne müssen zur Veränderung nicht nachhaltiger Konsum- und 
Produktionsmuster beitragen, unter anderem durch die Mobilisierung finanzieller und tech-
nischer Hilfe aus allen Quellen, um die wissenschaftlichen, technologischen und Innovati-
onskapazitäten der Entwicklungsländer im Hinblick auf den Übergang zu nachhaltigeren 
Konsum- und Produktionsmustern zu stärken. Wir befürworten die Durchführung des Zehn-
jahres-Programmrahmens für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster. Alle Länder, an 
der Spitze die entwickelten Länder, ergreifen diesbezügliche Maßnahmen, unter Berück-
sichtigung des Entwicklungsstands und der Kapazitäten der Entwicklungsländer. 


29. Wir sind uns des positiven Beitrags der Migranten zu inklusivem Wachstum und nach-
haltiger Entwicklung bewusst. Wir sind uns außerdem dessen bewusst, dass die internatio-
nale Migration eine mehrdimensionale Realität von großer Bedeutung für die Entwicklung 
der Herkunfts-, Transit- und Zielländer ist, die kohärente und umfassende Antworten erfor-
dert. Wir werden auf internationaler Ebene zusammenarbeiten, um eine sichere, geordnete 
und reguläre Migration zu gewährleisten, bei der die Menschenrechte uneingeschränkt ge-
achtet werden und Migranten, ungeachtet ihres Migrationsstatus, Flüchtlinge und Binnen-
vertriebene eine humane Behandlung erfahren. Diese Zusammenarbeit soll außerdem die 
Resilienz der Gemeinwesen stärken, die Flüchtlinge aufnehmen, insbesondere in den Ent-
wicklungsländern. Wir unterstreichen das Recht der Migranten, in das Land ihrer Staatsan-
gehörigkeit zurückzukehren, und weisen darauf hin, dass die Staaten die ordnungsgemäße 
Aufnahme ihrer rückkehrenden Staatsangehörigen gewährleisten müssen. 


30. Die Staaten werden nachdrücklich aufgefordert, mit dem Völkerrecht und der Charta 
der Vereinten Nationen nicht im Einklang stehende einseitige Wirtschafts-, Finanz- oder 
Handelsmaßnahmen, die der vollen Verwirklichung der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung, insbesondere in den Entwicklungsländern, im Wege stehen, weder zu erlassen 
noch anzuwenden. 


31. Wir erkennen an, dass das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Kli-
maänderungen9 das zentrale internationale zwischenstaatliche Forum für Verhandlungen 
über die globale Antwort auf den Klimawandel ist. Wir sind entschlossen, entschieden gegen 
die vom Klimawandel und von der Umweltzerstörung ausgehende Bedrohung vorzugehen. 
Der globale Charakter des Klimawandels erfordert eine möglichst breite internationale Zu-
sammenarbeit, die darauf abzielt, die Reduzierung der globalen Treibhausgasemissionen zu 
beschleunigen und die Anpassung an die nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels an-
zugehen. Wir verweisen mit großer Sorge auf die beträchtliche Lücke zwischen dem Ge-
samteffekt der von den Vertragsparteien abgegebenen Zusagen zur Reduzierung der jährli-
chen globalen Treibhausgasemissionen bis 2020 und der Gesamtheit der Emissionspfade, 
bei denen noch die Wahrscheinlichkeit besteht, den Anstieg der globalen Durchschnittstem-
peratur auf unter 2 Grad Celsius zu halten oder auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustri-
ellen Niveau zu begrenzen. 


32. Mit Blick auf die einundzwanzigste Tagung der Konferenz der Vertragsparteien in 
Paris unterstreichen wir, dass sich alle Staaten verpflichtet haben, auf eine ambitionierte und 
universelle Klimaübereinkunft hinzuarbeiten. Wir bekräftigen, dass das Protokoll oder an-
dere Rechtsinstrument oder vereinbarte Ergebnis mit Rechtskraft nach dem Übereinkom-


9 United Nations, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1993 
II S. 1783; LGBl. 1995 Nr. 118; öBGBl. Nr. 414/1994; AS 1994 1052. 
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men, das für alle Parteien gilt, in ausgewogener Weise unter anderem die Fragen der Ab-
schwächung, der Anpassung, der Finanzierung, der Technologieentwicklung und des Tech-
nologietransfers sowie des Kapazitätsaufbaus und der Transparenz der Maßnahmen und der 
Unterstützung behandeln soll. 


33. Wir sind uns dessen bewusst, dass die soziale und wirtschaftliche Entwicklung vom 
nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen der Erde abhängt. Wir sind daher ent-
schlossen, die Ozeane und Meere, die Süßwasserressourcen sowie die Wälder, Berge und
Trockengebiete zu erhalten und nachhaltig zu nutzen und die biologische Vielfalt, die Öko-
systeme und die wildlebenden Tiere und Pflanzen zu schützen. Wir sind außerdem ent-
schlossen, den nachhaltigen Tourismus zu fördern, gegen Wasserknappheit und Wasserver-
schmutzung anzugehen, die Zusammenarbeit im Hinblick auf Wüstenbildung, Staubstürme, 
Landverödung und Dürre zu stärken und die Resilienz und die Katastrophenvorsorge zu för-
dern. In dieser Hinsicht sehen wir der dreizehnten Tagung der Konferenz der Vertragspar-
teien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt in Mexiko mit Interesse entgegen. 


34. Wir sind uns dessen bewusst, dass eine nachhaltige Stadtentwicklung und ein nach-
haltiges Stadtmanagement von entscheidender Bedeutung für die Lebensqualität unserer Be-
völkerung sind. Wir werden mit den lokalen Behörden und Gemeinwesen bei der Erneue-
rung und Planung unserer Städte und Siedlungen zusammenarbeiten, um den Zusammenhalt 
der Gemeinwesen und die persönliche Sicherheit zu fördern und Innovation und Beschäfti-
gung anzuregen. Wir werden die negativen Auswirkungen urbaner Aktivitäten und gesund-
heits- und umweltschädlicher Chemikalien reduzieren, unter anderem durch den umweltge-
rechten Umgang mit Chemikalien und deren sichere Verwendung, die Abfallreduzierung 
und -wiederverwertung und die effizientere Nutzung von Wasser und Energie. Wir werden 
darauf hinarbeiten, die Auswirkungen der Städte auf das globale Klimasystem so gering wie 
möglich zu halten. Wir werden außerdem den Bevölkerungstrends und -prognosen in unse-
ren nationalen Strategien und Politiken für die ländliche und städtische Entwicklung Rech-
nung tragen. Wir sehen der bevorstehenden Konferenz der Vereinten Nationen über Woh-
nungswesen und nachhaltige Stadtentwicklung in Quito mit Interesse entgegen. 


35. Nachhaltige Entwicklung kann ohne Frieden und Sicherheit nicht verwirklicht wer-
den, und Frieden und Sicherheit sind ohne nachhaltige Entwicklung bedroht. Die neue 
Agenda trägt der Notwendigkeit Rechnung, friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaf-
ten aufzubauen, die gleichen Zugang zur Justiz gewährleisten und die auf der Achtung der 
Menschenrechte (einschließlich des Rechts auf Entwicklung), wirksamer Rechtsstaatlichkeit 
und guter Regierungsführung auf allen Ebenen sowie auf transparenten, leistungsfähigen 
und rechenschaftspflichtigen Institutionen gründen. Die Agenda berücksichtigt die Fakto-
ren, die Gewalt, Unsicherheit und Ungerechtigkeit schüren, wie etwa Ungleichheit, Korrup-
tion, schlechte Regierungsführung und illegale Finanz- und Waffenströme. Wir müssen un-
sere Anstrengungen zur Beilegung oder Verhütung von Konflikten und zur Unterstützung 
von Postkonfliktländern verdoppeln und dabei unter anderem sicherstellen, dass Frauen in 
der Friedenskonsolidierung und Staatsbildung eine Rolle übernehmen. Wir fordern, dass 
weitere wirksame Maßnahmen im Einklang mit dem Völkerrecht ergriffen werden, um die 
Hindernisse für die volle Verwirklichung des Rechts der unter kolonialer und ausländischer 
Besetzung lebenden Völker auf Selbstbestimmung zu beseitigen, die ihre wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung sowie ihre Umwelt weiterhin beeinträchtigen. 


36. Wir verpflichten uns, die interkulturelle Verständigung, Toleranz, gegenseitige Ach-
tung und ein Ethos der Weltbürgerschaft und der geteilten Verantwortung zu fördern. Wir 
sind uns der natürlichen und kulturellen Vielfalt der Welt bewusst und erkennen an, dass 
alle Kulturen und Zivilisationen zur nachhaltigen Entwicklung beitragen können und sie in 
entscheidendem Maße ermöglichen. 


37. Auch der Sport ist ein wichtiger Ermöglicher nachhaltiger Entwicklung. Wir anerken-
nen den zunehmenden Beitrag des Sports zur Verwirklichung von Entwicklung und Frieden, 
indem er Toleranz und Respekt fördert, zur Stärkung der Frauen, der jungen Menschen, des 
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Einzelnen und der Gemeinschaft und zu den Zielen der Gesundheit, der Bildung und der 
sozialen Inklusion. 


38. Im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen bekräftigen wir erneut die Not-
wendigkeit, die territoriale Unversehrtheit und politische Unabhängigkeit der Staaten zu 
achten. 


Umsetzungsmittel 


39. Der Umfang und der ambitionierte Charakter der neuen Agenda erfordern eine mit 
neuem Leben erfüllte Globale Partnerschaft, um ihre Umsetzung zu gewährleisten. Darauf 
verpflichten wir uns uneingeschränkt. Diese Partnerschaft wird in einem Geist der globalen 
Solidarität wirken, insbesondere der Solidarität mit den Ärmsten und mit Menschen in pre-
kären Situationen. Sie wird ein intensives globales Engagement zur Unterstützung der Um-
setzung aller Ziele und Zielvorgaben erleichtern, indem sie die Regierungen, den Privatsek-
tor, die Zivilgesellschaft, das System der Vereinten Nationen und andere Akteure zusam-
menbringt und alle verfügbaren Ressourcen mobilisiert. 


40. Die unter Ziel 17 und unter jedem anderen Ziel für nachhaltige Entwicklung aufge-
führten Zielvorgaben für die Umsetzungsmittel sind von entscheidender Bedeutung für die 
Verwirklichung unserer Agenda und sind ebenso wichtig wie die anderen Ziele und Zielvor-
gaben. Die Agenda, einschließlich der Ziele für nachhaltige Entwicklung, kann im Rahmen 
einer neu belebten Globalen Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung umgesetzt werden, 
unterstützt von den konkreten Politiken und Maßnahmen, die im Ergebnisdokument der vom 
13. bis 16. Juli 2015 in Addis Abeba abgehaltenen dritten Internationalen Konferenz über 
Entwicklungsfinanzierung beschrieben sind. Wir begrüßen, dass sich die Generalversamm-
lung die Aktionsagenda von Addis Abeba10 zu eigen gemacht hat, die einen integralen Be-
standteil der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung darstellt. Wir sind uns dessen be-
wusst, dass die volle Umsetzung der Aktionsagenda von Addis Abeba für die Verwirkli-
chung der Ziele für nachhaltige Entwicklung und der dazugehörigen Zielvorgaben von aus-
schlaggebender Bedeutung ist. 


41. Wir sind uns dessen bewusst, dass jedes Land die Hauptverantwortung für seine eigene 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung trägt. Die neue Agenda befasst sich mit den für die 
Umsetzung der Ziele und Zielvorgaben erforderlichen Mitteln. Wir stellen fest, dass dazu 
die Mobilisierung von Finanzmitteln und der Aufbau von Kapazitäten ebenso gehören wie 
der Transfer umweltfreundlicher Technologien in die Entwicklungsländer zu gegenseitig 
vereinbarten günstigen Bedingungen, einschließlich Konzessions- und Vorzugsbedingun-
gen. Die öffentliche Finanzierung auf nationaler wie auch internationaler Ebene wird eine 
wesentliche Rolle bei der Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen und öffentlicher 
Güter und bei der Mobilisierung anderer Finanzquellen spielen. Wir sind uns der Rolle be-
wusst, die der breitgefächerte Privatsektor – von Kleinstunternehmen über Genossenschaf-
ten bis zu multinationalen Unternehmen – sowie die Organisationen der Zivilgesellschaft 
und philanthropische Organisationen bei der Umsetzung der neuen Agenda spielen werden. 


42. Wir unterstützen die Durchführung aller einschlägigen Strategien und Aktionspro-
gramme, darunter die Erklärung und das Aktionsprogramm von Istanbul11, die Beschleunig-
ten Aktionsmodalitäten für die kleinen Inselentwicklungsländer (Samoa-Pfad)12 und das 
Wiener Aktionsprogramm für die Binnenentwicklungsländer für die Dekade 2014-202413, 


10 Die von der Generalversammlung am 27. Juli 2015 angenommene Aktionsagenda von Addis Abeba der 
dritten Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung (Resolution 69/313, Anlage). 
11 Report of the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, Istanbul, Turkey, 
9–13 May 2011 (A/CONF.219/7), Kap. I und II. 
12 Resolution 69/15, Anlage. 
13 Resolution 69/137, Anlage II. 
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und erklären erneut, wie wichtig es ist, die Agenda 2063 der Afrikanischen Union und das 
Programm der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas14 zu unterstützen, die alle 
mit der neuen Agenda untrennbar verbunden sind. Wir sind uns der großen Herausforderung 
bewusst, die die Herbeiführung dauerhaften Friedens und nachhaltiger Entwicklung in Län-
dern in Konflikt- und Postkonfliktsituationen darstellt. 


43. Wir betonen, dass die internationale öffentliche Finanzierung eine wichtige Ergänzung 
zu den Bemühungen der Länder um die Mobilisierung inländischer öffentlicher Mittel dar-
stellt, besonders in den ärmsten und schwächsten Ländern mit begrenzten inländischen Res-
sourcen. Eine wichtige Rolle der internationalen öffentlichen Finanzierung, einschließlich 
der öffentlichen Entwicklungshilfe, besteht darin, dass sie die Mobilisierung zusätzlicher 
Mittel aus anderen öffentlichen und privaten Quellen ermöglicht. Die Geber öffentlicher 
Entwicklungshilfe bekräftigen ihre jeweiligen Zusagen, einschließlich der von vielen entwi-
ckelten Länder eingegangenen Verpflichtung, die Zielvorgabe von 0,7 Prozent ihres Brutto-
nationaleinkommens für die öffentliche Entwicklungshilfe zugunsten der Entwicklungslän-
der und 0,15 bis 0,2 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens zugunsten der am wenigsten 
entwickelten Länder zu erreichen. 


44. Wir erkennen an, wie wichtig es ist, dass die internationalen Finanzinstitutionen im 
Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat den politischen Spielraum jedes Landes, insbeson-
dere der Entwicklungsländer, respektieren. Wir verpflichten uns erneut, die Mitsprache und 
Mitwirkung der Entwicklungsländer – einschließlich der afrikanischen Länder, der am we-
nigsten entwickelten Länder, der Binnenentwicklungsländer, der kleinen Inselentwicklungs-
länder und der Länder mit mittlerem Einkommen – bei den internationalen wirtschaftlichen 
Entscheidungs- und Normsetzungsprozessen und im Rahmen der globalen wirtschaftlichen 
Ordnungspolitik zu erweitern und zu verstärken. 


45. Wir erkennen außerdem die wesentliche Rolle an, die die nationalen Parlamente durch 
ihre Gesetzgebung und die Verabschiedung von Haushaltsplänen spielen, sowie ihre Rolle 
bei der Gewährleistung der Rechenschaftspflicht für die wirksame Umsetzung der von uns 
eingegangenen Verpflichtungen. Die Regierungen und öffentlichen Institutionen werden bei 
der Umsetzung auch mit den regionalen und lokalen Behörden, subregionalen Institutionen, 
internationalen Institutionen, Hochschulen, philanthropischen Organisationen, Freiwilligen-
gruppen und anderen eng zusammenarbeiten. 


46. Wir unterstreichen die wichtige Rolle und den komparativen Vorteil eines mit ausrei-
chenden Mitteln ausgestatteten, relevanten, kohärenten, effizienten und wirksamen Systems 
der Vereinten Nationen bei der Unterstützung der Erreichung der Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung und der nachhaltigen Entwicklung selbst. Wir unterstreichen, wie wichtig die Stär-
kung der nationalen Eigen- und Führungsverantwortung der Länder ist, bekunden jedoch 
gleichzeitig unsere Unterstützung für den laufenden Dialog innerhalb des Wirtschafts- und 
Sozialrats über die längerfristige Positionierung des Entwicklungssystems der Vereinten Na-
tionen im Kontext dieser Agenda. 


Weiterverfolgung und Überprüfung 


47. Unsere Regierungen tragen die Hauptverantwortung für die auf nationaler, regionaler 
und globaler Ebene erfolgende Weiterverfolgung und Überprüfung der bei der Umsetzung 
der Ziele und Zielvorgaben im Laufe der nächsten fünfzehn Jahre erzielten Fortschritte. Um 
unserer Rechenschaftspflicht gegenüber unseren Bürgern nachzukommen, werden wir für 
eine systematische Weiterverfolgung und Überprüfung auf den verschiedenen Ebenen sor-
gen, wie in dieser Agenda und der Aktionsagenda von Addis Abeba festgelegt. Das hoch-


14 A/57/304, Anlage. 
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rangige politische Forum unter der Schirmherrschaft der Generalversammlung und des Wirt-
schafts- und Sozialrats wird die zentrale Aufsichtsfunktion für die Weiterverfolgung und 
Überprüfung auf globaler Ebene innehaben. 


48. Zur Unterstützung dieser Arbeit werden derzeit Indikatoren erarbeitet. Es bedarf hoch-
wertiger, zugänglicher, aktueller und zuverlässiger aufgeschlüsselter Daten, um die Fort-
schritte zu messen und sicherzustellen, dass niemand zurückgelassen wird. Solche Daten 
sind von grundlegender Bedeutung für die Entscheidungsfindung. Nach Möglichkeit sollen 
Daten und Informationen bereits vorhandener Berichterstattungsmechanismen verwendet 
werden. Wir vereinbaren, unsere Anstrengungen zur Stärkung der statistischen Kapazitäten 
in den Entwicklungsländern und insbesondere in den afrikanischen Ländern, den am we-
nigsten entwickelten Ländern, den Binnenentwicklungsländern, den kleinen Inselentwick-
lungsländern und den Ländern mit mittlerem Einkommen zu intensivieren. Wir verpflichten 
uns, umfassendere Fortschrittsmaße zu erarbeiten, die das Bruttoinlandsprodukt ergänzen. 


Ein Aufruf zum Handeln, um unsere Welt zu verändern 


49. Vor siebzig Jahren kam eine frühere Generation von Staatslenkern zusammen, um die 
Vereinten Nationen zu gründen. Auf den Trümmern von Krieg und Zwietracht errichteten 
sie diese Organisation und formten die ihr zugrunde liegenden Werte des Friedens, des Di-
alogs und der internationalen Zusammenarbeit. Diese Werte haben in der Charta der Ver-
einten Nationen ihren höchsten Ausdruck gefunden. 


50. Auch wir treffen heute eine Entscheidung von großer historischer Bedeutung. Wir be-
schließen, eine bessere Zukunft für alle Menschen zu schaffen, darunter Millionen Men-
schen, denen bislang die Chance versagt geblieben ist, ein menschenwürdiges, würdevolles 
und erfülltes Leben zu führen und ihr menschliches Potenzial voll zu entfalten. Wir können 
die erste Generation sein, der es gelingt, Armut zu beseitigen, und gleichzeitig vielleicht die 
letzte Generation, die noch die Chance hat, unseren Planeten zu retten. Wenn es uns gelingt, 
unsere Ziele zu verwirklichen, werden wir die Welt im Jahr 2030 zum Besseren verändert 
haben. 


51. Die heute von uns verkündete Agenda für das globale Handeln während der nächsten 
fünfzehn Jahre ist eine Charta für die Menschen und den Planeten im 21. Jahrhundert. Kinder 
und junge Frauen und Männer sind entscheidende Träger des Wandels und werden in den 
neuen Zielen eine Plattform finden, um unerschöpfliches Potenzial für Aktivismus zur 
Schaffung einer besseren Welt einzusetzen. 


52. „Wir, die Völker“ sind die berühmten ersten Worte der Charta der Vereinten Nationen. 
Wir, die Völker, sind es auch, die sich heute auf den Weg in das Jahr 2030 machen. Auf 
diesem Weg werden uns die Regierungen und Parlamente, das System der Vereinten Natio-
nen und andere internationale Institutionen, lokale Behörden, indigene Völker, die Zivilge-
sellschaft, die Wirtschaft und der Privatsektor, die Wissenschaft und die Hochschulen be-
gleiten – und die gesamte Menschheit. Millionen von Menschen haben bereits an dieser 
Agenda mitgewirkt und werden sie sich zu eigen machen. Sie ist eine Agenda der Menschen, 
von Menschen und für die Menschen – und dies, so sind wir überzeugt, wird die Garantie 
für ihren Erfolg sein. 


53. Die Zukunft der Menschheit und unseres Planeten liegt in unseren Händen. Sie liegt 
auch in den Händen der jüngeren Generation von heute, die die Fackel an die künftigen 
Generationen weiterreichen wird. Wir haben den Weg zur nachhaltigen Entwicklung vorge-
zeichnet; es wird an uns allen liegen, dafür zu sorgen, dass die Reise erfolgreich ist und die 
erzielten Fortschritte unumkehrbar sind. 
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung 


54. Nach einem allen offenstehenden Prozess zwischenstaatlicher Verhandlungen und auf 
der Grundlage des Vorschlags der Offenen Arbeitsgruppe über die Ziele für eine nachhaltige 
Entwicklung15, dessen Einleitung die Ziele in einen Kontext setzt, haben wir die nachstehend 
aufgeführten Ziele und Zielvorgaben vereinbart. 


55. Die Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung sind integriert und unteilbar, 
global ausgerichtet und universell anwendbar, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Realitäten, Kapazitäten und Entwicklungsstufen der einzelnen Länder und unter Beachtung 
der nationalen Politiken und Prioritäten. Die Zielvorgaben sind Ausdruck globaler Bestre-
bungen, wobei jede Regierung ausgerichtet an der globalen Ambition, jedoch unter Berück-
sichtigung der nationalen Gegebenheiten ihre eigenen nationalen Zielvorgaben festlegt. Jede 
Regierung wird außerdem beschließen, wie die globalen Bestrebungen der Zielvorgaben in 
die nationalen Planungsprozesse, Politiken und Strategien einfließen sollen. Es ist wichtig, 
die Verbindung zwischen der nachhaltigen Entwicklung und anderen im Gang befindlichen 
einschlägigen Prozessen im Wirtschafts-, Sozial- und Umweltbereich zu berücksichtigen. 


56. Wir beschließen diese Ziele und Zielvorgaben eingedenk der Tatsache, dass sich jedes 
Land bei der Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung eigenen Herausforderungen ge-
genübersieht, und wir unterstreichen die besonderen Herausforderungen, mit denen die 
schwächsten Länder und vor allem die afrikanischen Länder, die am wenigsten entwickelten 
Länder, die Binnenentwicklungsländer und die kleinen Inselentwicklungsländer konfrontiert 
sind, sowie die spezifischen Herausforderungen, vor die die Länder mit mittlerem Einkom-
men gestellt sind. Länder in Konfliktsituationen bedürfen ebenfalls besonderer Aufmerk-
samkeit. 


57. Wir sind uns dessen bewusst, dass für mehrere der Zielvorgaben nach wie vor keine 
Basisdaten verfügbar sind, und rufen zu mehr Unterstützung für eine bessere Datenerhebung 
und verstärkten Kapazitätsaufbau in den Mitgliedstaaten auf, mit dem Ziel, nationale und 
globale Basisdaten zu erheben, wo es solche bisher nicht gibt. Wir verpflichten uns, diesem 
Defizit im Bereich der Datenerhebung abzuhelfen, um eine bessere Grundlage für die Mes-
sung der Fortschritte zu haben, insbesondere bei denjenigen der nachstehend aufgeführten 
Zielvorgaben, bei denen keine klaren numerischen Werte vorgegeben sind. 


58. Wir befürworten die von den Staaten in anderen Foren unternommenen Anstrengun-
gen, zentrale Fragen anzugehen, die die Umsetzung unserer Agenda möglicherweise behin-
dern könnten, und wir respektieren die unabhängigen Mandate dieser Prozesse. Es ist unsere 
Absicht, dass die Agenda und ihre Umsetzung diese anderen Prozesse und die in deren Rah-
men getroffenen Beschlüsse unterstützen und unbeeinträchtigt lassen. 


59. Wir sind uns dessen bewusst, dass jedes Land je nach seinen nationalen Gegebenheiten 
und Prioritäten über verschiedene Ansätze, Visionen, Modelle und Instrumente verfügt, um 
eine nachhaltige Entwicklung herbeizuführen, und wir erklären erneut, dass der Planet Erde 
und seine Ökosysteme unsere gemeinsame Heimat sind und dass „Mutter Erde“ in einer 
Reihe von Ländern und Regionen ein gängiger Ausdruck ist. 


15 Enthalten in dem Bericht der Offenen Arbeitsgruppe der Generalversammlung über die Ziele für eine 
nachhaltige Entwicklung (A/68/970 und Corr.1; siehe auch A/68/970/Add.1-3). 
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Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


Ziele für nachhaltige Entwicklung 


Ziel 1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden 


Ziel 2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernäh-
rung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern 


Ziel 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten 
und ihr Wohlergehen fördern 


Ziel 4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten 
und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern 


Ziel 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen 
zur Selbstbestimmung befähigen 


Ziel 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sa-
nitärversorgung für alle gewährleisten 


Ziel 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner 
Energie für alle sichern 


Ziel 8. Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, pro-
duktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle för-
dern 


Ziel 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und nach-
haltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen 


Ziel 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern 


Ziel 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nach-
haltig gestalten 


Ziel 12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen 


Ziel 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und sei-
ner Auswirkungen ergreifen* 


Ziel 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Ent-
wicklung erhalten und nachhaltig nutzen 


Ziel 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige 
Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung 
bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Ver-
lust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen 


Ziel 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Ent-
wicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen 
und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutio-
nen auf allen Ebenen aufbauen 


Ziel 17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhal-
tige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen 


* In Anerkennung dessen, dass das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Kli-
maänderungen das zentrale internationale zwischenstaatliche Forum für Verhandlungen über 
die globale Antwort auf den Klimawandel ist. 


15/38 







 
 


 


  
 


     
  


 


  
  


  


  
 


   


          
 


  


 
 


  
 


 
 


       
  


   
 


 


   
  


  
 


  
   


 


  


  


    
 


   
 


 
 


 


 
  


  
  


  


A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


Ziel 1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden 


1.1 Bis 2030 die extreme Armut – gegenwärtig definiert als der Anteil der Menschen, die 
mit weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag auskommen müssen – für alle Menschen überall auf 
der Welt beseitigen 


1.2 Bis 2030 den Anteil der Männer, Frauen und Kinder jeden Alters, die in Armut in all 
ihren Dimensionen nach der jeweiligen nationalen Definition leben, mindestens um die 
Hälfte senken 


1.3 Den nationalen Gegebenheiten entsprechende Sozialschutzsysteme und -maßnahmen 
für alle umsetzen, einschließlich eines Basisschutzes, und bis 2030 eine breite Versorgung 
der Armen und Schwachen erreichen 


1.4 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Männer und Frauen, insbesondere die Armen und 
Schwachen, die gleichen Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen sowie Zugang zu grundle-
genden Diensten, Grundeigentum und Verfügungsgewalt über Grund und Boden und sons-
tigen Vermögensformen, Erbschaften, natürlichen Ressourcen, geeigneten neuen Technolo-
gien und Finanzdienstleistungen einschließlich Mikrofinanzierung haben 


1.5 Bis 2030 die Widerstandsfähigkeit der Armen und der Menschen in prekären Situati-
onen erhöhen und ihre Exposition und Anfälligkeit gegenüber klimabedingten Extremereig-
nissen und anderen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Schocks und Katastrophen 
verringern 


1.a Eine erhebliche Mobilisierung von Ressourcen aus einer Vielzahl von Quellen ge-
währleisten, einschließlich durch verbesserte Entwicklungszusammenarbeit, um den Ent-
wicklungsländern und insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern ausreichende 
und berechenbare Mittel für die Umsetzung von Programmen und Politiken zur Beendigung 
der Armut in all ihren Dimensionen bereitzustellen 


1.b Auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene solide politische Rahmen auf der 
Grundlage armutsorientierter und geschlechtersensibler Entwicklungsstrategien schaffen, 
um beschleunigte Investitionen in Maßnahmen zur Beseitigung der Armut zu unterstützen 


Ziel 2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere 
Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern 


2.1 Bis 2030 den Hunger beenden und sicherstellen, dass alle Menschen, insbesondere die 
Armen und Menschen in prekären Situationen, einschließlich Kleinkindern, ganzjährig Zu-
gang zu sicheren, nährstoffreichen und ausreichenden Nahrungsmitteln haben 


2.2 Bis 2030 alle Formen der Fehlernährung beenden, einschließlich durch Erreichung der 
international vereinbarten Zielvorgaben in Bezug auf Wachstumshemmung und Auszehrung 
bei Kindern unter 5 Jahren bis 2025, und den Ernährungsbedürfnissen von heranwachsenden 
Mädchen, schwangeren und stillenden Frauen und älteren Menschen Rechnung tragen 


2.3 Bis 2030 die landwirtschaftliche Produktivität und die Einkommen von kleinen Nah-
rungsmittelproduzenten, insbesondere von Frauen, Angehörigen indigener Völker, landwirt-
schaftlichen Familienbetrieben, Weidetierhaltern und Fischern, verdoppeln, unter anderem 
durch den sicheren und gleichberechtigten Zugang zu Grund und Boden, anderen Produkti-
onsressourcen und Betriebsmitteln, Wissen, Finanzdienstleistungen, Märkten sowie Mög-
lichkeiten für Wertschöpfung und außerlandwirtschaftliche Beschäftigung 


2.4 Bis 2030 die Nachhaltigkeit der Systeme der Nahrungsmittelproduktion sicherstellen 
und resiliente landwirtschaftliche Methoden anwenden, die die Produktivität und den Ertrag 
steigern, zur Erhaltung der Ökosysteme beitragen, die Anpassungsfähigkeit an Klimaände-
rungen, extreme Wetterereignisse, Dürren, Überschwemmungen und andere Katastrophen 
erhöhen und die Flächen- und Bodenqualität schrittweise verbessern 
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Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


2.5 Bis 2020 die genetische Vielfalt von Saatgut, Kulturpflanzen sowie Nutz- und Haus-
tieren und ihren wildlebenden Artverwandten bewahren, unter anderem durch gut verwaltete 
und diversifizierte Saatgut- und Pflanzenbanken auf nationaler, regionaler und internationa-
ler Ebene, und den Zugang zu den Vorteilen aus der Nutzung der genetischen Ressourcen 
und des damit verbundenen traditionellen Wissens sowie die ausgewogene und gerechte 
Aufteilung dieser Vorteile fördern, wie auf internationaler Ebene vereinbart 


2.a Die Investitionen in die ländliche Infrastruktur, die Agrarforschung und landwirt-
schaftliche Beratungsdienste, die Technologieentwicklung sowie Genbanken für Pflanzen 
und Nutztiere erhöhen, unter anderem durch verstärkte internationale Zusammenarbeit, um 
die landwirtschaftliche Produktionskapazität in den Entwicklungsländern und insbesondere 
den am wenigsten entwickelten Ländern zu verbessern 


2.b Handelsbeschränkungen und -verzerrungen auf den globalen Agrarmärkten korrigie-
ren und verhindern, unter anderem durch die parallele Abschaffung aller Formen von 
Agrarexportsubventionen und aller Exportmaßnahmen mit gleicher Wirkung im Einklang 
mit dem Mandat der Doha-Entwicklungsrunde 


2.c Maßnahmen zur Gewährleistung des reibungslosen Funktionierens der Märkte für 
Nahrungsmittelrohstoffe und ihre Derivate ergreifen und den raschen Zugang zu Marktin-
formationen, unter anderem über Nahrungsmittelreserven, erleichtern, um zur Begrenzung 
der extremen Schwankungen der Nahrungsmittelpreise beizutragen 


Ziel 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr 
Wohlergehen fördern 


3.1 Bis 2030 die weltweite Müttersterblichkeit auf unter 70 je 100.000 Lebendgeburten 
senken 


3.2 Bis 2030 den vermeidbaren Todesfällen bei Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren 
ein Ende setzen, mit dem von allen Ländern zu verfolgenden Ziel, die Sterblichkeit bei Neu-
geborenen mindestens auf 12 je 1.000 Lebendgeburten und bei Kindern unter 5 Jahren min-
destens auf 25 je 1.000 Lebendgeburten zu senken 


3.3 Bis 2030 die Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien und die vernachlässigten Tro-
penkrankheiten beseitigen und Hepatitis, durch Wasser übertragene Krankheiten und andere 
übertragbare Krankheiten bekämpfen 


3.4 Bis 2030 die vorzeitige Sterblichkeit aufgrund von nichtübertragbaren Krankheiten 
durch Prävention und Behandlung um ein Drittel senken und die psychische Gesundheit und 
das Wohlergehen fördern 


3.5 Die Prävention und Behandlung des Substanzmissbrauchs, namentlich des Suchtstoff-
missbrauchs und des schädlichen Gebrauchs von Alkohol, verstärken 


3.6 Bis 2020 die Zahl der Todesfälle und Verletzungen infolge von Straßenverkehrsunfäl-
len weltweit halbieren 


3.7 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sexual- und reproduktionsmedizinischer Versor-
gung, einschließlich Familienplanung, Information und Aufklärung, und die Einbeziehung 
der reproduktiven Gesundheit in nationale Strategien und Programme gewährleisten 


3.8 Die allgemeine Gesundheitsversorgung, einschließlich der Absicherung gegen finan-
zielle Risiken, den Zugang zu hochwertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten und den 
Zugang zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimit-
teln und Impfstoffen für alle erreichen 


3.9 Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemika-
lien und der Verschmutzung und Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden erheblich 
verringern 
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


3.a Die Durchführung des Rahmenübereinkommens der Weltgesundheitsorganisation zur 
Eindämmung des Tabakgebrauchs in allen Ländern in geeigneter Weise stärken 


3.b Forschung und Entwicklung zu Impfstoffen und Medikamenten für übertragbare und 
nichtübertragbare Krankheiten, von denen hauptsächlich Entwicklungsländer betroffen sind, 
unterstützen, den Zugang zu bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen 
gewährleisten, im Einklang mit der Erklärung von Doha über das TRIPS-Übereinkommen 
und die öffentliche Gesundheit, die das Recht der Entwicklungsländer bekräftigt, die Be-
stimmungen in dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geisti-
gen Eigentums über Flexibilitäten zum Schutz der öffentlichen Gesundheit voll auszuschöp-
fen, und insbesondere den Zugang zu Medikamenten für alle zu gewährleisten 


3.c Die Gesundheitsfinanzierung und die Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung und Bin-
dung von Gesundheitsfachkräften in den Entwicklungsländern und insbesondere in den am 
wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselentwicklungsländern deutlich erhö-
hen 


3.d Die Kapazitäten aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, in den Bereichen 
Frühwarnung, Risikominderung und Management nationaler und globaler Gesundheitsrisi-
ken stärken 


Ziel 4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und 
Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern 


4.1 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen gleichberechtigt eine kosten-
lose und hochwertige Grund- und Sekundarschulbildung abschließen, die zu brauchbaren 
und effektiven Lernergebnissen führt 


4.2 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen Zugang zu hochwertiger früh-
kindlicher Erziehung, Betreuung und Vorschulbildung erhalten, damit sie auf die Grund-
schule vorbereitet sind 


4.3 Bis 2030 den gleichberechtigten Zugang aller Frauen und Männer zu einer erschwing-
lichen und hochwertigen fachlichen, beruflichen und tertiären Bildung einschließlich uni-
versitärer Bildung gewährleisten 


4.4 Bis 2030 die Zahl der Jugendlichen und Erwachsenen wesentlich erhöhen, die über 
die entsprechenden Qualifikationen einschließlich fachlicher und beruflicher Qualifikatio-
nen für eine Beschäftigung, eine menschenwürdige Arbeit und Unternehmertum verfügen 


4.5 Bis 2030 geschlechtsspezifische Disparitäten in der Bildung beseitigen und den gleich-
berechtigen Zugang der Schwachen in der Gesellschaft, namentlich von Menschen mit Be-
hinderungen, Angehörigen indigener Völker und Kindern in prekären Situationen, zu allen 
Bildungs- und Ausbildungsebenen gewährleisten 


4.6 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Jugendlichen und ein erheblicher Anteil der männli-
chen und weiblichen Erwachsenen lesen, schreiben und rechnen lernen 


4.7 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifi-
kationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung 
für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlech-
tergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und 
die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwick-
lung 


4.a Bildungseinrichtungen bauen und ausbauen, die kinder-, behinderten- und geschlech-
tergerecht sind und eine sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebung für alle 
bieten 
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Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


4.b Bis 2020 weltweit die Zahl der verfügbaren Stipendien für Entwicklungsländer, ins-
besondere für die am wenigsten entwickelten Länder, die kleinen Inselentwicklungsländer 
und die afrikanischen Länder, zum Besuch einer Hochschule, einschließlich zur Berufsbil-
dung und zu Informations- und Kommunikationstechnik-, Technik-, Ingenieurs- und Wis-
senschaftsprogrammen, in entwickelten Ländern und in anderen Entwicklungsländern we-
sentlich erhöhen 


4.c Bis 2030 das Angebot an qualifizierten Lehrkräften unter anderem durch internatio-
nale Zusammenarbeit im Bereich der Lehrerausbildung in den Entwicklungsländern und ins-
besondere in den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselentwicklungsländern 
wesentlich erhöhen 


Ziel 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur 
Selbstbestimmung befähigen 


5.1 Alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen überall auf der Welt be-
enden 


5.2 Alle Formen von Gewalt gegen alle Frauen und Mädchen im öffentlichen und im pri-
vaten Bereich einschließlich des Menschenhandels und sexueller und anderer Formen der 
Ausbeutung beseitigen 


5.3 Alle schädlichen Praktiken wie Kinderheirat, Frühverheiratung und Zwangsheirat so-
wie die Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen beseitigen 


5.4 Unbezahlte Pflege- und Hausarbeit durch die Bereitstellung öffentlicher Dienstleis-
tungen und Infrastrukturen, Sozialschutzmaßnahmen und die Förderung geteilter Verant-
wortung innerhalb des Haushalts und der Familie entsprechend den nationalen Gegebenhei-
ten anerkennen und wertschätzen 


5.5 Die volle und wirksame Teilhabe von Frauen und ihre Chancengleichheit bei der Über-
nahme von Führungsrollen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung im politischen, wirt-
schaftlichen und öffentlichen Leben sicherstellen 


5.6 Den allgemeinen Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und reprodukti-
ven Rechten gewährleisten, wie im Einklang mit dem Aktionsprogramm der Internationalen 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung, der Aktionsplattform von Beijing und den 
Ergebnisdokumenten ihrer Überprüfungskonferenzen vereinbart 


5.a Reformen durchführen, um Frauen die gleichen Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen 
sowie Zugang zu Grundeigentum und zur Verfügungsgewalt über Grund und Boden und 
sonstige Vermögensformen, zu Finanzdienstleistungen, Erbschaften und natürlichen Res-
sourcen zu verschaffen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften 


5.b Die Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere der Informations- und Kom-
munikationstechnologien, verbessern, um die Selbstbestimmung der Frauen zu fördern 


5.c Eine solide Politik und durchsetzbare Rechtsvorschriften zur Förderung der Gleich-
stellung der Geschlechter und der Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen auf allen 
Ebenen beschließen und verstärken 


Ziel 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und 
Sanitärversorgung für alle gewährleisten 


6.1 Bis 2030 den allgemeinen und gerechten Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem 
Trinkwasser für alle erreichen 


6.2 Bis 2030 den Zugang zu einer angemessenen und gerechten Sanitärversorgung und 
Hygiene für alle erreichen und der Notdurftverrichtung im Freien ein Ende setzen, unter 
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


besonderer Beachtung der Bedürfnisse von Frauen und Mädchen und von Menschen in pre-
kären Situationen 


6.3 Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung des 
Einbringens und Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbie-
rung des Anteils unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung der Wieder-
aufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern 


6.4 Bis 2030 die Effizienz der Wassernutzung in allen Sektoren wesentlich steigern und 
eine nachhaltige Entnahme und Bereitstellung von Süßwasser gewährleisten, um der Was-
serknappheit zu begegnen und die Zahl der unter Wasserknappheit leidenden Menschen er-
heblich zu verringern 


6.5 Bis 2030 auf allen Ebenen eine integrierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen um-
setzen, gegebenenfalls auch mittels grenzüberschreitender Zusammenarbeit 


6.6 Bis 2020 wasserverbundene Ökosysteme schützen und wiederherstellen, darunter 
Berge, Wälder, Feuchtgebiete, Flüsse, Grundwasserleiter und Seen 


6.a Bis 2030 die internationale Zusammenarbeit und die Unterstützung der Entwicklungs-
länder beim Kapazitätsaufbau für Aktivitäten und Programme im Bereich der Wasser- und 
Sanitärversorgung ausbauen, einschließlich der Wassersammlung und -speicherung, Entsal-
zung, effizienten Wassernutzung, Abwasserbehandlung, Wiederaufbereitungs- und Wieder-
verwendungstechnologien 


6.b Die Mitwirkung lokaler Gemeinwesen an der Verbesserung der Wasserbewirtschaf-
tung und der Sanitärversorgung unterstützen und verstärken 


Ziel 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie 
für alle sichern 


7.1 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu bezahlbaren, verlässlichen und modernen Ener-
giedienstleistungen sichern 


7.2 Bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energie am globalen Energiemix deutlich erhöhen 


7.3 Bis 2030 die weltweite Steigerungsrate der Energieeffizienz verdoppeln 


7.a Bis 2030 die internationale Zusammenarbeit verstärken, um den Zugang zur For-
schung und Technologie im Bereich saubere Energie, namentlich erneuerbare Energie, Ener-
gieeffizienz sowie fortschrittliche und saubere Technologien für fossile Brennstoffe, zu er-
leichtern, und Investitionen in die Energieinfrastruktur und saubere Energietechnologien 
fördern 


7.b Bis 2030 die Infrastruktur ausbauen und die Technologie modernisieren, um in den 
Entwicklungsländern und insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern, den klei-
nen Inselentwicklungsländern und den Binnenentwicklungsländern im Einklang mit ihren 
jeweiligen Unterstützungsprogrammen moderne und nachhaltige Energiedienstleistungen 
für alle bereitzustellen 


Ziel 8. Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive 
Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern 


8.1 Ein Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum entsprechend den nationalen Gegebenheiten und 
insbesondere ein jährliches Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von mindestens 7 Prozent 
in den am wenigsten entwickelten Ländern aufrechterhalten 
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Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


8.2 Eine höhere wirtschaftliche Produktivität durch Diversifizierung, technologische Mo-
dernisierung und Innovation erreichen, einschließlich durch Konzentration auf mit hoher 
Wertschöpfung verbundene und arbeitsintensive Sektoren 


8.3 Entwicklungsorientierte Politiken fördern, die produktive Tätigkeiten, die Schaffung 
menschenwürdiger Arbeitsplätze, Unternehmertum, Kreativität und Innovation unterstüt-
zen, und die Formalisierung und das Wachstum von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen 
unter anderem durch den Zugang zu Finanzdienstleistungen begünstigen 


8.4 Bis 2030 die weltweite Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion Schritt für 
Schritt verbessern und die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung 
anstreben, im Einklang mit dem Zehnjahres-Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und 
Produktionsmuster, wobei die entwickelten Länder die Führung übernehmen 


8.5 Bis 2030 produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle Frauen 
und Männer, einschließlich junger Menschen und Menschen mit Behinderungen, sowie glei-
ches Entgelt für gleichwertige Arbeit erreichen 


8.6 Bis 2020 den Anteil junger Menschen, die ohne Beschäftigung sind und keine Schul-
oder Berufsausbildung durchlaufen, erheblich verringern 


8.7 Sofortige und wirksame Maßnahmen ergreifen, um Zwangsarbeit abzuschaffen, mo-
derne Sklaverei und Menschenhandel zu beenden und das Verbot und die Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit, einschließlich der Einziehung und des Einsatzes von 
Kindersoldaten, sicherstellen und bis 2025 jeder Form von Kinderarbeit ein Ende setzen 


8.8 Die Arbeitsrechte schützen und sichere Arbeitsumgebungen für alle Arbeitnehmer, 
einschließlich der Wanderarbeitnehmer, insbesondere der Wanderarbeitnehmerinnen, und 
der Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, fördern 


8.9 Bis 2030 Politiken zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus erarbeiten und umset-
zen, der Arbeitsplätze schafft und die lokale Kultur und lokale Produkte fördert 


8.10 Die Kapazitäten der nationalen Finanzinstitutionen stärken, um den Zugang zu 
Bank-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen für alle zu begünstigen und zu erweitern 


8.a Die im Rahmen der Handelshilfe gewährte Unterstützung für die Entwicklungsländer 
und insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder erhöhen, unter anderem durch den 
Erweiterten integrierten Rahmenplan für handelsbezogene technische Hilfe für die am we-
nigsten entwickelten Länder 


8.b Bis 2020 eine globale Strategie für Jugendbeschäftigung erarbeiten und auf den Weg 
bringen und den Globalen Beschäftigungspakt der Internationalen Arbeitsorganisation um-
setzen 


Ziel 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und 
nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen 


9.1 Eine hochwertige, verlässliche, nachhaltige und widerstandsfähige Infrastruktur auf-
bauen, einschließlich regionaler und grenzüberschreitender Infrastruktur, um die wirtschaft-
liche Entwicklung und das menschliche Wohlergehen zu unterstützen, und dabei den 
Schwerpunkt auf einen erschwinglichen und gleichberechtigten Zugang für alle legen 


9.2 Eine inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und bis 2030 den Anteil der 
Industrie an der Beschäftigung und am Bruttoinlandsprodukt entsprechend den nationalen 
Gegebenheiten erheblich steigern und den Anteil in den am wenigsten entwickelten Ländern 
verdoppeln 
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


9.3 Insbesondere in den Entwicklungsländern den Zugang kleiner Industrie- und anderer 
Unternehmen zu Finanzdienstleistungen, einschließlich bezahlbaren Krediten, und ihre Ein-
bindung in Wertschöpfungsketten und Märkte erhöhen 


9.4 Bis 2030 die Infrastruktur modernisieren und die Industrien nachrüsten, um sie nach-
haltig zu machen, mit effizienterem Ressourceneinsatz und unter vermehrter Nutzung sau-
berer und umweltverträglicher Technologien und Industrieprozesse, wobei alle Länder Maß-
nahmen entsprechend ihren jeweiligen Kapazitäten ergreifen 


9.5 Die wissenschaftliche Forschung verbessern und die technologischen Kapazitäten der 
Industriesektoren in allen Ländern und insbesondere in den Entwicklungsländern ausbauen 
und zu diesem Zweck bis 2030 unter anderem Innovationen fördern und die Anzahl der im 
Bereich Forschung und Entwicklung tätigen Personen je 1 Million Menschen sowie die öf-
fentlichen und privaten Ausgaben für Forschung und Entwicklung beträchtlich erhöhen 


9.a Die Entwicklung einer nachhaltigen und widerstandsfähigen Infrastruktur in den Ent-
wicklungsländern durch eine verstärkte finanzielle, technologische und technische Unter-
stützung der afrikanischen Länder, der am wenigsten entwickelten Länder, der Binnenent-
wicklungsländer und der kleinen Inselentwicklungsländer erleichtern 


9.b Die einheimische Technologieentwicklung, Forschung und Innovation in den Ent-
wicklungsländern unterstützen, einschließlich durch Sicherstellung eines förderlichen poli-
tischen Umfelds, unter anderem für industrielle Diversifizierung und Wertschöpfung im 
Rohstoffbereich 


9.c Den Zugang zur Informations- und Kommunikationstechnologie erheblich erweitern 
sowie anstreben, in den am wenigsten entwickelten Ländern bis 2020 einen allgemeinen und 
erschwinglichen Zugang zum Internet bereitzustellen 


Ziel 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern 


10.1 Bis 2030 nach und nach ein über dem nationalen Durchschnitt liegendes Einkommens-
wachstum der ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung erreichen und aufrechterhalten 


10.2 Bis 2030 alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Eth-
nizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu Selbstbestim-
mung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion fördern 


10.3 Chancengleichheit gewährleisten und Ungleichheit der Ergebnisse reduzieren, na-
mentlich durch die Abschaffung diskriminierender Gesetze, Politiken und Praktiken und die 
Förderung geeigneter gesetzgeberischer, politischer und sonstiger Maßnahmen in dieser 
Hinsicht 


10.4 Politische Maßnahmen beschließen, insbesondere fiskalische, lohnpolitische und den 
Sozialschutz betreffende Maßnahmen, und schrittweise größere Gleichheit erzielen 


10.5 Die Regulierung und Überwachung der globalen Finanzmärkte und -institutionen ver-
bessern und die Anwendung der einschlägigen Vorschriften verstärken 


10.6 Eine bessere Vertretung und verstärkte Mitsprache der Entwicklungsländer bei der 
Entscheidungsfindung in den globalen internationalen Wirtschafts- und Finanzinstitutionen 
sicherstellen, um die Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit, Rechenschaftslegung und Legitima-
tion dieser Institutionen zu erhöhen 


10.7 Eine geordnete, sichere, reguläre und verantwortungsvolle Migration und Mobilität 
von Menschen erleichtern, unter anderem durch die Anwendung einer planvollen und gut 
gesteuerten Migrationspolitik 
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Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


10.a Den Grundsatz der besonderen und differenzierten Behandlung der Entwicklungslän-
der, insbesondere der am wenigsten entwickelten Länder, im Einklang mit den Übereinkünf-
ten der Welthandelsorganisation anwenden 


10.b Öffentliche Entwicklungshilfe und Finanzströme einschließlich ausländischer Direkt-
investitionen in die Staaten fördern, in denen der Bedarf am größten ist, insbesondere in die 
am wenigsten entwickelten Länder, die afrikanischen Länder, die kleinen Inselentwick-
lungsländer und die Binnenentwicklungsländer, im Einklang mit ihren jeweiligen nationalen 
Plänen und Programmen 


10.c Bis 2030 die Transaktionskosten für Heimatüberweisungen von Migranten auf weni-
ger als 3 Prozent senken und Überweisungskorridore mit Kosten von über 5 Prozent besei-
tigen 


Ziel 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig 
gestalten 


11.1 Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und 
zur Grundversorgung für alle sicherstellen und Slums sanieren 


11.2 Bis 2030 den Zugang zu sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Ver-
kehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, ins-
besondere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit besonderem Augenmerk auf 
den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit 
Behinderungen und älteren Menschen 


11.3 Bis 2030 die Verstädterung inklusiver und nachhaltiger gestalten und die Kapazitäten 
für eine partizipatorische, integrierte und nachhaltige Siedlungsplanung und -steuerung in 
allen Ländern verstärken 


11.4 Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und -naturerbes 
verstärken 


11.5 Bis 2030 die Zahl der durch Katastrophen, einschließlich Wasserkatastrophen, beding-
ten Todesfälle und der davon betroffenen Menschen deutlich reduzieren und die dadurch 
verursachten unmittelbaren wirtschaftlichen Verluste im Verhältnis zum globalen Bruttoin-
landsprodukt wesentlich verringern, mit Schwerpunkt auf dem Schutz der Armen und von 
Menschen in prekären Situationen 


11.6 Bis 2030 die von den Städten ausgehende Umweltbelastung pro Kopf senken, unter 
anderem mit besonderer Aufmerksamkeit auf der Luftqualität und der kommunalen und 
sonstigen Abfallbehandlung 


11.7 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflä-
chen und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere 
Menschen und Menschen mit Behinderungen 


11.a Durch eine verstärkte nationale und regionale Entwicklungsplanung positive wirt-
schaftliche, soziale und ökologische Verbindungen zwischen städtischen, stadtnahen und 
ländlichen Gebieten unterstützen 


11.b Bis 2020 die Zahl der Städte und Siedlungen, die integrierte Politiken und Pläne zur 
Förderung der Inklusion, der Ressourceneffizienz, der Abschwächung des Klimawandels, 
der Klimaanpassung und der Widerstandsfähigkeit gegenüber Katastrophen beschließen und 
umsetzen, wesentlich erhöhen und gemäß dem Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge 
2015-2030 ein ganzheitliches Katastrophenrisikomanagement auf allen Ebenen entwickeln 
und umsetzen 
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


11.c Die am wenigsten entwickelten Länder unter anderem durch finanzielle und techni-
sche Hilfe beim Bau nachhaltiger und widerstandsfähiger Gebäude unter Nutzung einheimi-
scher Materialien unterstützen 


Ziel 12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen 


12.1 Den Zehnjahres-Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster 
umsetzen, wobei alle Länder, an der Spitze die entwickelten Länder, Maßnahmen ergreifen, 
unter Berücksichtigung des Entwicklungsstands und der Kapazitäten der Entwicklungslän-
der 


12.2 Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Res-
sourcen erreichen 


12.3 Bis 2030 die weltweite Nahrungsmittelverschwendung pro Kopf auf Einzelhandels-
und Verbraucherebene halbieren und die entlang der Produktions- und Lieferkette entste-
henden Nahrungsmittelverluste einschließlich Nachernteverlusten verringern 


12.4 Bis 2020 einen umweltverträglichen Umgang mit Chemikalien und allen Abfällen 
während ihres gesamten Lebenszyklus in Übereinstimmung mit den vereinbarten interna 
tionalen Rahmenregelungen erreichen und ihre Freisetzung in Luft, Wasser und Boden er-
heblich verringern, um ihre nachteiligen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt auf ein Mindestmaß zu beschränken 


12.5 Bis 2030 das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwer-
tung und Wiederverwendung deutlich verringern 


12.6 Die Unternehmen, insbesondere große und transnationale Unternehmen, dazu ermuti-
gen, nachhaltige Verfahren einzuführen und in ihre Berichterstattung Nachhaltigkeitsinfor-
mationen aufzunehmen 


12.7 In der öffentlichen Beschaffung nachhaltige Verfahren fördern, im Einklang mit den 
nationalen Politiken und Prioritäten 


12.8 Bis 2030 sicherstellen, dass die Menschen überall über einschlägige Informationen 
und das Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in Harmonie mit 
der Natur verfügen 


12.a Die Entwicklungsländer bei der Stärkung ihrer wissenschaftlichen und technologi-
schen Kapazitäten im Hinblick auf den Übergang zu nachhaltigeren Konsum- und Produk-
tionsmustern unterstützen 


12.b Instrumente zur Beobachtung der Auswirkungen eines nachhaltigen Tourismus, der 
Arbeitsplätze schafft und die lokale Kultur und lokale Produkte fördert, auf die nachhaltige 
Entwicklung entwickeln und anwenden 


12.c Die ineffiziente Subventionierung fossiler Brennstoffe, die zu verschwenderischem 
Verbrauch verleitet, durch Beseitigung von Marktverzerrungen entsprechend den nationalen 
Gegebenheiten rationalisieren, unter anderem durch eine Umstrukturierung der Besteuerung 
und die allmähliche Abschaffung dieser schädlichen Subventionen, um ihren Umweltaus-
wirkungen Rechnung zu tragen, wobei die besonderen Bedürfnisse und Gegebenheiten der 
Entwicklungsländer in vollem Umfang berücksichtigt und die möglichen nachteiligen Aus-
wirkungen auf ihre Entwicklung in einer die Armen und die betroffenen Gemeinwesen 
schützenden Weise so gering wie möglich gehalten werden 


Ziel 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner 
Auswirkungen ergreifen* 


13.1 Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefah-
ren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken 
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13.2 Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und Planungen einbe-
ziehen 


13.3 Die Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen Kapa-
zitäten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Redu-
zierung der Klimaauswirkungen sowie der Frühwarnung verbessern 


13.a Die Verpflichtung erfüllen, die von den Vertragsparteien des Rahmenübereinkom-
mens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, die entwickelte Länder sind, übernom-
men wurde, bis 2020 gemeinsam jährlich 100 Milliarden Dollar aus allen Quellen aufzu-
bringen, um den Bedürfnissen der Entwicklungsländer im Kontext sinnvoller Klimaschutz-
maßnahmen und einer transparenten Umsetzung zu entsprechen, und den Grünen Klima-
fonds vollständig zu operationalisieren, indem er schnellstmöglich mit den erforderlichen 
Finanzmitteln ausgestattet wird 


13.b Mechanismen zum Ausbau effektiver Planungs- und Managementkapazitäten im Be-
reich des Klimawandels in den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselent-
wicklungsländern fördern, unter anderem mit gezielter Ausrichtung auf Frauen, junge Men-
schen sowie lokale und marginalisierte Gemeinwesen 


Ziel 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung 
erhalten und nachhaltig nutzen 


14.1 Bis 2025 alle Arten der Meeresverschmutzung, insbesondere durch vom Lande ausge-
hende Tätigkeiten und namentlich Meeresmüll und Nährstoffbelastung, verhüten und erheb-
lich verringern 


14.2 Bis 2020 die Meeres- und Küstenökosysteme nachhaltig bewirtschaften und schützen, 
um unter anderem durch Stärkung ihrer Resilienz erhebliche nachteilige Auswirkungen zu 
vermeiden, und Maßnahmen zu ihrer Wiederherstellung ergreifen, damit die Meere wieder 
gesund und produktiv werden 


14.3 Die Versauerung der Ozeane auf ein Mindestmaß reduzieren und ihre Auswirkungen 
bekämpfen, unter anderem durch eine verstärkte wissenschaftliche Zusammenarbeit auf al-
len Ebenen 


14.4 Bis 2020 die Fangtätigkeit wirksam regeln und die Überfischung, die illegale, unge-
meldete und unregulierte Fischerei und zerstörerische Fangpraktiken beenden und wissen-
schaftlich fundierte Bewirtschaftungspläne umsetzen, um die Fischbestände in kürzestmög-
licher Zeit mindestens auf einen Stand zurückzuführen, der den höchstmöglichen Dauerer-
trag unter Berücksichtigung ihrer biologischen Merkmale sichert 


14.5 Bis 2020 mindestens 10 Prozent der Küsten- und Meeresgebiete im Einklang mit dem 
nationalen Recht und dem Völkerrecht und auf der Grundlage der besten verfügbaren wis-
senschaftlichen Informationen erhalten 


* In Anerkennung dessen, dass das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 
das zentrale internationale zwischenstaatliche Forum für Verhandlungen über die globale Antwort auf den 
Klimawandel ist. 
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


14.6 Bis 2020 bestimmte Formen der Fischereisubventionen untersagen, die zu Überkapa-
zitäten und Überfischung beitragen, Subventionen abschaffen, die zu illegaler, ungemeldeter 
und unregulierter Fischerei beitragen, und keine neuen derartigen Subventionen einführen, 
in Anerkennung dessen, dass eine geeignete und wirksame besondere und differenzierte Be-
handlung der Entwicklungsländer und der am wenigsten entwickelten Länder einen untrenn-
baren Bestandteil der im Rahmen der Welthandelsorganisation geführten Verhandlungen 
über Fischereisubventionen bilden sollte16 


14.7 Bis 2030 die sich aus der nachhaltigen Nutzung der Meeresressourcen ergebenden 
wirtschaftlichen Vorteile für die kleinen Inselentwicklungsländer und die am wenigsten ent-
wickelten Länder erhöhen, namentlich durch nachhaltiges Management der Fischerei, der 
Aquakultur und des Tourismus 


14.a Die wissenschaftlichen Kenntnisse vertiefen, die Forschungskapazitäten ausbauen und 
Meerestechnologien weitergeben, unter Berücksichtigung der Kriterien und Leitlinien der 
Zwischenstaatlichen Ozeanographischen Kommission für die Weitergabe von Meerestech-
nologie, um die Gesundheit der Ozeane zu verbessern und den Beitrag der biologischen 
Vielfalt der Meere zur Entwicklung der Entwicklungsländer, insbesondere der kleinen In-
selentwicklungsländer und der am wenigsten entwickelten Länder, zu verstärken 


14.b Den Zugang der handwerklichen Kleinfischer zu den Meeresressourcen und Märkten 
gewährleisten 


14.c Die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen verbessern 
und zu diesem Zweck das Völkerrecht umsetzen, wie es im Seerechtsübereinkommen der 
Vereinten Nationen niedergelegt ist, das den rechtlichen Rahmen für die Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen vorgibt, worauf in Ziffer 158 des 
Dokuments „Die Zukunft, die wir wollen“ hingewiesen wird 


Ziel 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung 
fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, 
Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der 
biologischen Vielfalt ein Ende setzen 


15.1 Bis 2020 im Einklang mit den Verpflichtungen aus internationalen Übereinkünften die 
Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der Land- und Binnensüßwasser-
Ökosysteme und ihrer Dienstleistungen, insbesondere der Wälder, der Feuchtgebiete, der 
Berge und der Trockengebiete, gewährleisten 


15.2 Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller Waldarten fördern, die Entwaldung 
beenden, geschädigte Wälder wiederherstellen und die Aufforstung und Wiederaufforstung 
weltweit beträchtlich erhöhen 


15.3 Bis 2030 die Wüstenbildung bekämpfen, die geschädigten Flächen und Böden ein-
schließlich der von Wüstenbildung, Dürre und Überschwemmungen betroffenen Flächen 
sanieren und eine bodendegradationsneutrale Welt anstreben 


15.4 Bis 2030 die Erhaltung der Bergökosysteme einschließlich ihrer biologischen Vielfalt 
sicherstellen, um ihre Fähigkeit zur Erbringung wesentlichen Nutzens für die nachhaltige 
Entwicklung zu stärken 


16 Unter Berücksichtigung der laufenden Verhandlungen im Rahmen der Welthandelsorganisation, der Ent-
wicklungsagenda von Doha und des Mandats der Ministererklärung von Hongkong. 
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15.5 Umgehende und bedeutende Maßnahmen ergreifen, um die Verschlechterung der na-
türlichen Lebensräume zu verringern, dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu 
setzen und bis 2020 die bedrohten Arten zu schützen und ihr Aussterben zu verhindern 


15.6 Die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der genetischen 
Ressourcen ergebenden Vorteile und den angemessenen Zugang zu diesen Ressourcen för-
dern, wie auf internationaler Ebene vereinbart 


15.7 Dringend Maßnahmen ergreifen, um der Wilderei und dem Handel mit geschützten 
Pflanzen- und Tierarten ein Ende zu setzen und dem Problem des Angebots illegaler Pro-
dukte aus wildlebenden Pflanzen und Tieren und der Nachfrage danach zu begegnen 


15.8 Bis 2020 Maßnahmen einführen, um das Einbringen invasiver gebietsfremder Arten 
zu verhindern, ihre Auswirkungen auf die Land- und Wasserökosysteme deutlich zu redu-
zieren und die prioritären Arten zu kontrollieren oder zu beseitigen 


15.9 Bis 2020 Ökosystem- und Biodiversitätswerte in die nationalen und lokalen Planun-
gen, Entwicklungsprozesse, Armutsbekämpfungsstrategien und Gesamtrechnungssysteme 
einbeziehen 


15.a Finanzielle Mittel aus allen Quellen für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der
biologischen Vielfalt und der Ökosysteme aufbringen und deutlich erhöhen 


15.b Erhebliche Mittel aus allen Quellen und auf allen Ebenen für die Finanzierung einer 
nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder aufbringen und den Entwicklungsländern geeig-
nete Anreize für den vermehrten Einsatz dieser Bewirtschaftungsform bieten, namentlich 
zum Zweck der Walderhaltung und Wiederaufforstung 


15.c Die weltweite Unterstützung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Wilderei und des 
Handels mit geschützten Arten verstärken, unter anderem durch die Stärkung der Fähigkeit 
lokaler Gemeinwesen, Möglichkeiten einer nachhaltigen Existenzsicherung zu nutzen 


Ziel 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung 
fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfä-
hige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen 
Ebenen aufbauen 


16.1 Alle Formen der Gewalt und die gewaltbedingte Sterblichkeit überall deutlich verrin-
gern 


16.2 Missbrauch und Ausbeutung von Kindern, den Kinderhandel, Folter und alle Formen 
von Gewalt gegen Kinder beenden 


16.3 Die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene fördern und den 
gleichberechtigten Zugang aller zur Justiz gewährleisten 


16.4 Bis 2030 illegale Finanz- und Waffenströme deutlich verringern, die Wiedererlangung 
und Rückgabe gestohlener Vermögenswerte verstärken und alle Formen der organisierten 
Kriminalität bekämpfen 


16.5 Korruption und Bestechung in allen ihren Formen erheblich reduzieren 


16.6 Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebe-
nen aufbauen 


16.7 Dafür sorgen, dass die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen bedarfsorientiert, in-
klusiv, partizipatorisch und repräsentativ ist 


16.8 Die Teilhabe der Entwicklungsländer an den globalen Lenkungsinstitutionen erwei-
tern und verstärken 
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16.9 Bis 2030 insbesondere durch die Registrierung der Geburten dafür sorgen, dass alle 
Menschen eine rechtliche Identität haben 


16.10 Den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die Grundfreiheiten 
schützen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen Über-
einkünften 


16.a Die zuständigen nationalen Institutionen namentlich durch internationale Zusammen-
arbeit beim Kapazitätsaufbau auf allen Ebenen zur Verhütung von Gewalt und zur Bekämp-
fung von Terrorismus und Kriminalität unterstützen, insbesondere in den Entwicklungslän-
dern 


16.b Nichtdiskriminierende Rechtsvorschriften und Politiken zugunsten einer nachhaltigen 
Entwicklung fördern und durchsetzen 


Ziel 17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige 
Entwicklung mit neuem Leben erfüllen 


Finanzierung 


17.1 Die Mobilisierung einheimischer Ressourcen verstärken, einschließlich durch interna-
tionale Unterstützung für die Entwicklungsländer, um die nationalen Kapazitäten zur Erhe-
bung von Steuern und anderen Abgaben zu verbessern 


17.2 Sicherstellen, dass die entwickelten Länder ihre Zusagen im Bereich der öffentlichen 
Entwicklungshilfe voll einhalten, einschließlich der von vielen entwickelten Ländern einge-
gangenen Verpflichtung, die Zielvorgabe von 0,7 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens 
für öffentliche Entwicklungshilfe zugunsten der Entwicklungsländer und 0,15 bis 0,20 Pro-
zent zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder zu erreichen; den Gebern öffentlicher 
Entwicklungshilfe wird nahegelegt, die Bereitstellung von mindestens 0,20 Prozent ihres 
Bruttonationaleinkommens zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder als Zielset-
zung zu erwägen 


17.3 Zusätzliche finanzielle Mittel aus verschiedenen Quellen für die Entwicklungsländer 
mobilisieren 


17.4 Den Entwicklungsländern dabei behilflich sein, durch eine koordinierte Politik zur 
Förderung der Schuldenfinanzierung, der Entschuldung beziehungsweise der Umschuldung 
die langfristige Tragfähigkeit der Verschuldung zu erreichen, und das Problem der Aus-
landsverschuldung hochverschuldeter armer Länder angehen, um die Überschuldung zu ver-
ringern 


17.5 Investitionsförderungssysteme für die am wenigsten entwickelten Länder beschließen 
und umsetzen 


Technologie 


17.6 Die regionale und internationale Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammenarbeit und Drei-
eckskooperation im Bereich Wissenschaft, Technologie und Innovation und den Zugang 
dazu verbessern und den Austausch von Wissen zu einvernehmlich festgelegten Bedingun-
gen verstärken, unter anderem durch eine bessere Abstimmung zwischen den vorhandenen 
Mechanismen, insbesondere auf Ebene der Vereinten Nationen, und durch einen globalen 
Mechanismus zur Technologieförderung 


17.7 Die Entwicklung, den Transfer, die Verbreitung und die Diffusion von umweltverträg-
lichen Technologien an die Entwicklungsländer zu gegenseitig vereinbarten günstigen Be-
dingungen, einschließlich Konzessions- und Vorzugsbedingungen, fördern 


17.8 Die Technologiebank und den Mechanismus zum Kapazitätsaufbau für Wissenschaft, 
Technologie und Innovation für die am wenigsten entwickelten Länder bis 2017 vollständig 
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operationalisieren und die Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien, verbessern 


Kapazitätsaufbau 


17.9 Die internationale Unterstützung für die Durchführung eines effektiven und gezielten 
Kapazitätsaufbaus in den Entwicklungsländern verstärken, um die nationalen Pläne zur Um-
setzung aller Ziele für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen, namentlich im Rahmen der 
Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammenarbeit und der Dreieckskooperation 


Handel 


17.10 Ein universales, regelgestütztes, offenes, nichtdiskriminierendes und gerechtes mul-
tilaterales Handelssystem unter dem Dach der Welthandelsorganisation fördern, insbeson-
dere durch den Abschluss der Verhandlungen im Rahmen ihrer Entwicklungsagenda von 
Doha 


17.11 Die Exporte der Entwicklungsländer deutlich erhöhen, insbesondere mit Blick 
darauf, den Anteil der am wenigsten entwickelten Länder an den weltweiten Exporten bis 
2020 zu verdoppeln 


17.12 Die rasche Umsetzung des zoll- und kontingentfreien Marktzugangs auf dauerhafter 
Grundlage für alle am wenigsten entwickelten Länder im Einklang mit den Beschlüssen der 
Welthandelsorganisation erreichen, unter anderem indem sichergestellt wird, dass die für 
Importe aus den am wenigsten entwickelten Ländern geltenden präferenziellen Ursprungs-
regeln transparent und einfach sind und zur Erleichterung des Marktzugangs beitragen 


Systemische Fragen 


Politik- und institutionelle Kohärenz 


17.13 Die globale makroökonomische Stabilität verbessern, namentlich durch Politikkoor-
dinierung und Politikkohärenz 


17.14 Die Politikkohärenz zugunsten nachhaltiger Entwicklung verbessern 


17.15 Den politischen Spielraum und die Führungsrolle jedes Landes bei der Festlegung 
und Umsetzung von Politiken zur Armutsbeseitigung und für nachhaltige Entwicklung res-
pektieren 


Multi-Akteur-Partnerschaften 


17.16 Die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung ausbauen, ergänzt durch 
Multi-Akteur-Partnerschaften zur Mobilisierung und zum Austausch von Wissen, Fach-
kenntnissen, Technologie und finanziellen Ressourcen, um die Erreichung der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung in allen Ländern und insbesondere in den Entwicklungsländern zu 
unterstützen 


17.17 Die Bildung wirksamer öffentlicher, öffentlich-privater und zivilgesellschaftlicher 
Partnerschaften aufbauend auf den Erfahrungen und Mittelbeschaffungsstrategien bestehen-
der Partnerschaften unterstützen und fördern 


Daten, Überwachung und Rechenschaft 


17.18 Bis 2020 die Unterstützung des Kapazitätsaufbaus für die Entwicklungsländer und 
namentlich die am wenigsten entwickelten Länder und die kleinen Inselentwicklungsländer 
erhöhen, mit dem Ziel, über erheblich mehr hochwertige, aktuelle und verlässliche Daten zu 
verfügen, die nach Einkommen, Geschlecht, Alter, Rasse, Ethnizität, Migrationsstatus, Be-
hinderung, geografischer Lage und sonstigen im nationalen Kontext relevanten Merkmalen 
aufgeschlüsselt sind 
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17.19 Bis 2030 auf den bestehenden Initiativen aufbauen, um Fortschrittsmaße für nach-
haltige Entwicklung zu erarbeiten, die das Bruttoinlandsprodukt ergänzen, und den Aufbau 
der statistischen Kapazitäten der Entwicklungsländer unterstützen 


Umsetzungsmittel und die Globale Partnerschaft 
60. Wir bekräftigen unser nachdrückliches Bekenntnis zur vollen Umsetzung der neuen 
Agenda. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir unsere ehrgeizigen Ziele und Zielvorgaben 
nicht ohne eine neu belebte und verstärkte Globale Partnerschaft und gleichermaßen ambi-
tionierte Umsetzungsmittel erreichen werden. Diese mit neuem Leben erfüllte Globale Part-
nerschaft wird ein intensives globales Engagement zur Unterstützung der Umsetzung aller 
Ziele und Zielvorgaben erleichtern, indem sie die Regierungen, die Zivilgesellschaft, den 
Privatsektor, das System der Vereinten Nationen und andere Akteure zusammenbringt und 
alle verfügbaren Ressourcen mobilisiert. 


61. Die Ziele und Zielvorgaben der Agenda befassen sich mit den erforderlichen Mitteln 
für die Verwirklichung unserer gemeinsamen Ambitionen. Die vorstehend unter jedem Ziel 
für nachhaltige Entwicklung und unter Ziel 17 aufgeführten Zielvorgaben für die Umset-
zungsmittel sind von entscheidender Bedeutung für die Verwirklichung unserer Agenda und 
sind ebenso wichtig wie die anderen Ziele und Zielvorgaben. Wir werden ihnen bei unseren 
Umsetzungsmaßnahmen und in dem Rahmen globaler Indikatoren zur Fortschrittsüberwa-
chung gleiche Priorität beimessen. 


62. Diese Agenda einschließlich der Ziele für nachhaltige Entwicklung kann im Rahmen 
einer neu belebten Globalen Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung umgesetzt werden, 
unterstützt von den konkreten Politiken und Maßnahmen, die in der Aktionsagenda von Ad-
dis Abeba beschrieben sind, die einen integralen Bestandteil der Agenda 2030 für nachhal-
tige Entwicklung darstellt. Die Aktionsagenda von Addis Abeba unterstützt die Zielvorga-
ben für die Umsetzungsmittel der Agenda 2030, ergänzt sie und trägt dazu bei, sie in einen 
Kontext zu setzen. Sie befasst sich mit den Fragen der inländischen öffentlichen Mittel, der 
inländischen und internationalen Privatwirtschaft und Finanzen, der internationalen Ent-
wicklungszusammenarbeit, dem internationalen Handel als Motor der Entwicklung, der Ver-
schuldung und der Schuldentragfähigkeit, der Behandlung von systemischen Fragen, mit 
Wissenschaft, Technologie, Innovation und Kapazitätsaufbau sowie Daten, Überwachung 
und Weiterverfolgung. 


63. Kohärente, in nationaler Eigenverantwortung stehende und durch integrierte nationale 
Finanzierungsrahmen gestützte Strategien für nachhaltige Entwicklung werden das Kern-
stück unserer Bemühungen darstellen. Wir erklären erneut, dass jedes Land die Hauptver-
antwortung für seine eigene wirtschaftliche und soziale Entwicklung trägt und dass die Rolle 
der nationalen Politiken und Entwicklungsstrategien nicht genug betont werden kann. Wir 
werden den politischen Spielraum und die Führungsrolle jedes Landes bei der Umsetzung 
von Politiken zur Armutsbeseitigung und für nachhaltige Entwicklung respektieren, stets im 
Einklang mit den einschlägigen internationalen Regeln und Verpflichtungen. Gleichzeitig 
müssen die Entwicklungsbemühungen der einzelnen Länder durch ein günstiges internatio-
nales wirtschaftliches Umfeld, einschließlich kohärenter und einander stützender globaler 
Handels-, Währungs- und Finanzsysteme, sowie eine verstärkte und verbesserte globale 
wirtschaftliche Ordnungspolitik unterstützt werden. Prozesse zur Entwicklung geeigneten 
Wissens und geeigneter Technologien und der Erleichterung ihrer Verbreitung weltweit so-
wie der Kapazitätsaufbau sind ebenfalls von zentraler Bedeutung. Wir verpflichten uns, Po-
litikkohärenz und ein der nachhaltigen Entwicklung förderliches Umfeld auf allen Ebenen 
und durch alle Akteure anzustreben und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwick-
lung mit neuem Leben zu erfüllen. 


64. Wir unterstützen die Umsetzung der einschlägigen Strategien und Aktionsprogramme, 
darunter die Erklärung und das Aktionsprogramm von Istanbul, die Beschleunigten Akti-
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onsmodalitäten für die kleinen Inselentwicklungsländer (Samoa-Pfad) und das Wiener Ak-
tionsprogramm für die Binnenentwicklungsländer für die Dekade 2014-2024, und erklären 
erneut, wie wichtig es ist, die Agenda 2063 der Afrikanischen Union und das Programm der 
Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas zu unterstützen, die alle mit der neuen 
Agenda untrennbar verbunden sind. Wir sind uns der großen Herausforderung bewusst, die 
die Herbeiführung dauerhaften Friedens und nachhaltiger Entwicklung in den Ländern in 
Konflikt- und Postkonfliktsituationen darstellt. 


65. Wir sind uns dessen bewusst, dass sich die Länder mit mittlerem Einkommen bei der 
Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung nach wie vor beträchtlichen Herausforde-
rungen gegenübersehen. Um sicherzustellen, dass das bisher Erreichte von Dauer ist, sollen 
die Bemühungen zur Bewältigung der bestehenden Herausforderungen durch Erfahrungs-
austausch, eine verbesserte Koordinierung und eine bessere und zielgerichtete Unterstützung 
seitens des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen, der internationalen Finanzinstitu-
tionen, der Regionalorganisationen und anderer Interessenträger gestärkt werden. 


66. Wir unterstreichen, dass die öffentliche Politik sowie die Mobilisierung und der wirk-
same Einsatz inländischer Mittel geleitet vom Grundsatz der nationalen Eigenverantwortung 
für alle Länder ein zentraler Aspekt unseres gemeinsamen Strebens nach einer nachhaltigen 
Entwicklung, einschließlich der Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung, sind. Wir 
sind uns bewusst, dass inländische Mittel in erster Linie durch Wirtschaftswachstum gene-
riert werden, das sich auf ein förderliches Umfeld auf allen Ebenen stützen kann. 


67. Privatwirtschaftliche Aktivitäten, Investitionen und Innovation sind wichtige Motoren 
der Produktivität, eines inklusiven Wirtschaftswachstums und der Schaffung von Arbeits-
plätzen. Wir anerkennen die Vielfalt des Privatsektors, von Kleinstunternehmen über Ge-
nossenschaften bis zu multinationalen Unternehmen. Wir fordern alle Unternehmen auf, ihre 
Kreativität und Innovationsstärke zugunsten der Lösung der Herausforderungen im Bereich 
der nachhaltigen Entwicklung einzusetzen. Wir werden einen dynamischen und gut funkti-
onierenden Unternehmenssektor fördern und dabei die Arbeitsrechte schützen und die Ein-
haltung der Umwelt- und Gesundheitsstandards im Einklang mit den einschlägigen interna-
tionalen Normen und Übereinkünften und anderen in dieser Hinsicht laufenden Initiativen 
gewährleisten, wie etwa den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte17 und den 
Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation, dem Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes18 und den wichtigen multilateralen Umweltübereinkünften, für diejeni-
gen, die Vertragsparteien dieser Übereinkünfte sind. 


68. Der internationale Handel ist ein Motor für inklusives Wirtschaftswachstum und die 
Verringerung der Armut und trägt zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung bei. Wir 
werden auch künftig ein universales, regelgestütztes, offenes, transparentes, berechenbares, 
inklusives, nichtdiskriminierendes und gerechtes multilaterales Handelssystem unter dem 
Dach der Welthandelsorganisation sowie eine sinnvolle Handelsliberalisierung fördern. Wir 
fordern alle Mitglieder der Welthandelsorganisation auf, ihre Anstrengungen zu verdoppeln, 
um die Verhandlungen über die Entwicklungsagenda von Doha19 rasch abzuschließen. Wir 
messen dem handelsbezogenen Kapazitätsaufbau für die Entwicklungsländer, namentlich 
die afrikanischen Länder, die am wenigsten entwickelten Länder, die Binnenentwicklungs-
länder, die kleinen Inselentwicklungsländer und die Länder mit mittlerem Einkommen, ins-
besondere auch zur Förderung der regionalen Wirtschaftsintegration und der Vernetzung 
große Bedeutung bei. 


17 A/HRC/17/31, Anhang. In Deutsch verfügbar unter http://www.globalcompact.de/sites/default/files/ 
themen/publikation/leitprinzipien_fuer_wirtschaft_und_menschenrechte_2._auflage.pdf. 
18 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 
II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055. 
19 A/C.2/56/7, Anlage. 
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69. Wir anerkennen die Notwendigkeit, den Entwicklungsländern dabei behilflich zu sein, 
durch eine koordinierte Politik zur Förderung der Schuldenfinanzierung, der Entschuldung 
und der Umschuldung beziehungsweise eines soliden Schuldenmanagements die langfris-
tige Tragfähigkeit der Verschuldung zu erreichen. Viele Länder sind nach wie vor anfällig 
für Schuldenkrisen, und einige befinden sich inmitten einer Krise, darunter mehrere am we-
nigsten entwickelte Länder, kleine Inselentwicklungsländer und einige entwickelte Länder. 
Wir erklären erneut, dass Schuldner und Gläubiger gemeinsam darauf hinarbeiten müssen, 
untragbare Verschuldungssituationen zu vermeiden und zu lösen. Die Kreditnehmerländer 
tragen die Verantwortung dafür, ihre Verschuldung auf einem tragbaren Niveau zu halten; 
wir sind uns jedoch dessen bewusst, dass auch die Gläubiger eine Verantwortung haben, ihre 
Kreditvergabe so zu gestalten, dass sie die Tragfähigkeit der Verschuldung eines Landes 
nicht untergräbt. Wir werden die Länder, denen Schuldenerleichterungen gewährt wurden 
und die ein langfristig tragbares Schuldenniveau erreicht haben, bei der Aufrechterhaltung 
der Schuldentragfähigkeit unterstützen. 


70. Wir bringen hiermit den Mechanismus zur Technologieförderung auf den Weg, der 
mit der Aktionsagenda von Addis Abeba geschaffen wurde, um die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung zu unterstützen. Der Mechanismus zur Technologieförderung wird auf der Zu-
sammenarbeit einer Vielzahl von Akteuren gründen – der Mitgliedstaaten, der Zivilgesell-
schaft, des Privatsektors, der Wissenschaft, der Institutionen der Vereinten Nationen und 
anderer Interessenträger – und aus einem interinstitutionellen Arbeitsteam der Vereinten Na-
tionen für Wissenschaft, Technologie und Innovation zugunsten der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung, einem kooperativen Multi-Akteur-Forum für Wissenschaft, Technologie und 
Innovation zugunsten der Ziele für nachhaltige Entwicklung und einer Online-Plattform be-
stehen. 


• Das Interinstitutionelle Arbeitsteam der Vereinten Nationen für Wissenschaft, Tech-
nologie und Innovation zugunsten der Ziele für nachhaltige Entwicklung wird die Ko-
ordinierung, Kohärenz und Zusammenarbeit innerhalb des Systems der Vereinten Na-
tionen in Fragen im Zusammenhang mit Wissenschaft, Technologie und Innovation 
fördern und dadurch Synergien und Effizienz erhöhen, insbesondere zur Stärkung von 
Initiativen zum Kapazitätsaufbau. Das Arbeitsteam wird bereits vorhandene Ressour-
cen nutzen und mit zehn Vertretern aus der Zivilgesellschaft, dem Privatsektor und der 
Wissenschaft zusammenarbeiten, um die Tagungen des Multi-Akteur-Forums für 
Wissenschaft, Technologie und Innovation zugunsten der Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung vorzubereiten und die Online-Plattform zu entwickeln und zu operationali-
sieren, indem es unter anderem Vorschläge zu den Modalitäten des Forums und der 
Online-Plattform erarbeitet. Die zehn Vertreter werden vom Generalsekretär für einen 
Zeitraum von zwei Jahren ernannt. Das Arbeitsteam wird allen Organisationen, Fonds 
und Programmen der Vereinten Nationen und den Fachkommissionen des Wirt-
schafts- und Sozialrats zur Teilnahme offenstehen und anfänglich aus den Institutio-
nen bestehen, aus denen derzeit die informelle Arbeitsgruppe für Technologieförde-
rung zusammengesetzt ist, nämlich der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaftliche 
und Soziale Angelegenheiten dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, der Or-
ganisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung, der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen, der Internationalen Fernmeldeunion, der 
Weltorganisation für geistiges Eigentum und der Weltbank. 


• Die Online-Plattform wird zur umfassenden Kartierung von Informationen über die 
bestehenden Initiativen, Mechanismen und Programme im Bereich Wissenschaft, 
Technologie und Innovation innerhalb und außerhalb der Vereinten Nationen verwen-
det werden und als Zugangsportal zu diesen Informationen fungieren. Die Online-
Plattform wird den Zugang zu Informationen, Wissen und Erfahrungen sowie zu be-
währten Verfahren und Erkenntnissen in Bezug auf Initiativen und Politiken zur För-
derung von Wissenschaft, Technologie und Innovation erleichtern. Die Online-Platt-
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form wird außerdem die Verbreitung frei zugänglicher einschlägiger wissenschaftli-
cher Publikationen erleichtern, die weltweit erscheinen. Die Online-Plattform wird auf 
der Grundlage einer unabhängigen technischen Bewertung entwickelt werden, die be-
währte Verfahren sowie Erkenntnisse aus anderen Initiativen innerhalb und außerhalb 
der Vereinten Nationen berücksichtigt, um sicherzustellen, dass sie bestehende Wis-
senschafts-, Technologie- und Innovationsplattformen ergänzt, den Zugang dazu er-
leichtert und angemessene Informationen darüber bereitstellt, unter Vermeidung von 
Doppelarbeit und durch Nutzung von Synergien. 


• Das Multi-Akteur-Forum für Wissenschaft, Technologie und Innovation zugunsten 
der Ziele für nachhaltige Entwicklung wird einmal pro Jahr für die Dauer von zwei 
Tagen zusammentreten, um die Zusammenarbeit auf dem Gebiet von Wissenschaft, 
Technologie und Innovation in verschiedenen Themenbereichen zugunsten der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung zu erörtern, damit alle maßgeblichen Interessenträger in 
ihrem jeweiligen Fachgebiet einen aktiven Beitrag leisten können. Das Forum wird 
die Interaktion, die Vermittlung von Kontakten und die Schaffung von Netzwerken 
zwischen maßgeblichen Interessenträgern und den Multi-Akteur-Partnerschaften er-
leichtern, mit dem Ziel, Technologiebedarf und -defizite zu ermitteln und zu prüfen, 
namentlich in den Bereichen wissenschaftliche Zusammenarbeit, Innovation und Ka-
pazitätsaufbau, und außerdem dazu beizutragen, die Entwicklung, den Transfer und 
die Verbreitung einschlägiger Technologien zur Verwirklichung der Ziele für nach-
haltige Entwicklung zu erleichtern. Die Tagungen des Forums werden vom Präsiden-
ten des Wirtschafts- und Sozialrats vor der Tagung des hochrangigen politischen Fo-
rums unter der Schirmherrschaft des Rates oder ersatzweise gemeinsam mit anderen 
Foren oder Konferenzen einberufen, je nach Bedarf, unter Berücksichtigung des zu 
behandelnden Themas und auf der Grundlage einer Kooperation mit den Organisato-
ren der anderen Foren oder Konferenzen. Die Tagungen des Forums werden unter dem 
gemeinsamen Vorsitz zweier Mitgliedstaaten stattfinden und in einer von den beiden 
Kovorsitzenden erstellten Zusammenfassung der Erörterungen resultieren, die als Bei-
trag in die Tagungen des hochrangigen politischen Forums im Rahmen der Weiterver-
folgung und Überprüfung der Umsetzung der Post-2015-Entwicklungsagenda einflie-
ßen wird. 


• Die Zusammenfassung des Multi-Akteur-Forums wird eine Informationsgrundlage für 
die Tagungen des hochrangigen politischen Forums sein. Die Themen für das jeweils 
nächste Multi-Akteur-Forum für Wissenschaft, Technologie und Innovation zuguns-
ten der Ziele für nachhaltige Entwicklung werden von dem hochrangigen politischen 
Forum über nachhaltige Entwicklung unter Berücksichtigung der Beiträge der Sach-
verständigen des Arbeitsteams geprüft werden. 


71. Wir erklären erneut, dass diese Agenda und die Ziele für nachhaltige Entwicklung und 
ihre Zielvorgaben, einschließlich der Umsetzungsmittel, universell, unteilbar und miteinan-
der verknüpft sind. 


Weiterverfolgung und Überprüfung 
72. Wir verpflichten uns, die Umsetzung dieser Agenda in den kommenden 15 Jahren sys-
tematisch weiterzuverfolgen und zu überprüfen. Ein solider, freiwilliger, wirksamer, parti-
zipatorischer, transparenter und integrierter Rahmen zur Weiterverfolgung und Überprüfung 
wird wesentlich zur Umsetzung beitragen und den Ländern dabei helfen, die Fortschritte bei 
der Umsetzung der Agenda zu maximieren und laufend zu verfolgen, um sicherzustellen, 
dass niemand zurückgelassen wird. 


73. Der Rahmen zur Weiterverfolgung und Überprüfung wird auf nationaler, regionaler 
und globaler Ebene unsere Rechenschaftslegung gegenüber unseren Bürgern erhöhen, eine 
wirksame internationale Zusammenarbeit bei der Verwirklichung dieser Agenda unterstüt-
zen und den Austausch bewährter Verfahren sowie gegenseitiges Lernen begünstigen. Er 
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wird Unterstützung im Hinblick auf die Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen und 
die Ermittlung neuer und aufkommender Probleme mobilisieren. Aufgrund des universellen 
Charakters der Agenda werden gegenseitiges Vertrauen und Verständnis zwischen allen Na-
tionen eine wichtige Rolle spielen. 


74. Die Weiterverfolgungs- und Überprüfungsprozesse auf allen Ebenen werden von den 
folgenden Grundsätzen geleitet sein: 


a) Sie werden freiwillig und ländergesteuert sein, den unterschiedlichen Realitäten, 
Kapazitäten und Entwicklungsstufen der einzelnen Länder Rechnung tragen und deren po-
litischen Spielraum und Prioritäten respektieren. Da die nationale Eigenverantwortung von 
zentraler Bedeutung für die Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung ist, werden die Er-
gebnisse der auf nationaler Ebene laufenden Prozesse die Grundlage für die Überprüfungen 
auf regionaler und globaler Ebene bilden, zumal sich die Überprüfung auf globaler Ebene 
vorwiegend auf nationale amtliche Datenquellen stützen wird. 


b) Sie werden die Fortschritte bei der Umsetzung der universellen Ziele und Ziel-
vorgaben, einschließlich der Umsetzungsmittel, in allen Ländern in einer Weise verfolgen, 
die ihrem universellen und integrierten Charakter, ihrer Verknüpftheit und den drei Dimen-
sionen der nachhaltigen Entwicklung Rechnung trägt. 


c) Sie werden längerfristig ausgerichtet sein, die erreichten Ergebnisse, Probleme, 
Defizite und ausschlaggebenden Erfolgsfaktoren aufzeigen und die Länder dabei unterstüt-
zen, fundierte Politikentscheidungen zu treffen. Sie werden dazu beitragen, die erforderli-
chen Umsetzungsmittel und Partnerschaften zu mobilisieren, die Ermittlung von Lösungen 
und bewährten Verfahren unterstützen und die Koordinierung und Wirksamkeit des interna-
tionalen Entwicklungssystems fördern. 


d) Sie werden für alle Menschen offen, inklusiv, partizipatorisch und transparent 
sein und die Berichterstattung aller maßgeblichen Interessenträger unterstützen. 


e) Sie werden die Menschen in den Mittelpunkt stellen, geschlechtersensibel sein, 
die Menschenrechte achten und insbesondere auf die Ärmsten, die Schwächsten und dieje-
nigen, die am weitesten zurückliegen, ausgerichtet sein. 


f) Sie werden auf bestehenden Plattformen und Prozessen aufbauen, wo es solche 
gibt, Doppelarbeit vermeiden und den Gegebenheiten, Kapazitäten, Bedürfnissen und Prio-
ritäten der einzelnen Länder angepasst sein. Sie werden sich unter Berücksichtigung neu 
auftretender Probleme und der Entwicklung neuer Methoden schrittweise weiterentwickeln 
und den Berichtsaufwand für die nationalen Verwaltungen verringern. 


g) Sie werden rigoros und empirisch fundiert sein und auf ländergesteuerten Eva-
luierungen sowie hochwertigen, zugänglichen, aktuellen und verlässlichen Daten beruhen, 
die nach Einkommen, Geschlecht, Alter, Rasse, Ethnizität, Migrationsstatus, Behinderung, 
geografischer Lage und sonstigen im nationalen Kontext relevanten Merkmalen aufge-
schlüsselt sind. 


h) Sie werden eine verstärkte Unterstützung des Kapazitätsaufbaus in den Entwick-
lungsländern erfordern, einschließlich der Stärkung der nationalen Datensysteme und Eva-
luierungsprogramme, insbesondere in den afrikanischen Ländern, den am wenigsten entwi-
ckelten Ländern, den kleinen Inselentwicklungsländern, den Binnenentwicklungsländern 
und den Ländern mit mittlerem Einkommen. 


i) Sie werden von der aktiven Unterstützung des Systems der Vereinten Nationen 
und anderer multilateraler Institutionen profitieren. 


75. Die Weiterverfolgung und Überprüfung der Ziele und Zielvorgaben wird anhand eines 
Katalogs globaler Indikatoren erfolgen. Diese werden durch von den Mitgliedstaaten erar-
beitete regionale und nationale Indikatoren sowie durch die Ergebnisse der Arbeiten zur Er-
hebung von Basisdaten für diejenigen Zielvorgaben, bei denen es bislang keine nationalen 
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und globalen Basisdaten gibt, ergänzt werden. Der Rahmen globaler Indikatoren, der von 
der Interinstitutionellen und Sachverständigengruppe über die Indikatoren für die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung zu erarbeiten ist, wird bis März 2016 von der Statistischen Kom-
mission gebilligt und danach vom Wirtschafts- und Sozialrat und von der Generalversamm-
lung im Einklang mit den bestehenden Mandaten verabschiedet werden. Der Rahmen wird 
einfach, aber robust sein, sich auf alle Ziele für nachhaltige Entwicklung und ihre Zielvor-
gaben erstrecken, einschließlich der Umsetzungsmittel, und die ihnen innewohnende politi-
sche Ausgewogenheit, Integration und Ambition wahren. 


76. Wir werden die Entwicklungsländer, insbesondere die afrikanischen Länder, die am 
wenigsten entwickelten Länder, die kleinen Inselentwicklungsländer und die Binnenent-
wicklungsländer, bei der Stärkung der Kapazitäten ihrer nationalen statistischen Ämter und 
Datensysteme unterstützen, um den Zugang zu hochwertigen, aktuellen, verlässlichen und 
aufgeschlüsselten Daten zu gewährleisten. Wir werden eine auf Transparenz und Rechen-
schaftspflicht beruhende Ausweitung einer angemessenen Zusammenarbeit zwischen dem 
öffentlichen und dem privaten Sektor fördern, um ein breites Spektrum von Daten zu nutzen, 
einschließlich Erdbeobachtungs- und Geoinformationen, und dabei die nationale Eigenver-
antwortung bei der Unterstützung und Verfolgung der Fortschritte gewährleisten. 


77. Wir verpflichten uns, mit vollem Engagement regelmäßige und alle Seiten einbezie-
hende Überprüfungen der Fortschritte auf subnationaler, nationaler, regionaler und globaler 
Ebene durchzuführen. Wir werden uns dabei weitestgehend auf das bereits bestehende Netz-
werk von Institutionen und Mechanismen der Weiterverfolgung und Überprüfung stützen. 
Die nationalen Berichte werden es ermöglichen, die Fortschritte zu bewerten und die Her-
ausforderungen auf regionaler und globaler Ebene aufzuzeigen. Neben den regionalen Dia-
logen und globalen Überprüfungen werden sie zur Ausarbeitung von Empfehlungen für die 
Weiterverfolgung auf verschiedenen Ebenen beitragen. 


Nationale Ebene 


78. Wir ermutigen alle Mitgliedstaaten, so bald wie praktisch möglich ambitionierte nati-
onale Initiativen zur allgemeinen Umsetzung dieser Agenda zu erarbeiten. Diese können den
Übergang zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung unterstützen und gegebenenfalls auf 
vorhandenen Planungsinstrumenten wie nationalen Entwicklungsstrategien oder Strategien 
für nachhaltige Entwicklung aufbauen. 


79. Wir ermutigen die Mitgliedstaaten außerdem, regelmäßige und alle Seiten einbezie-
hende Überprüfungen der Fortschritte auf nationaler und subnationaler Ebene durchzufüh-
ren, die von den Ländern gesteuert und vorangetrieben werden. In diese Überprüfungen sol-
len auch die Beiträge indigener Völker, der Zivilgesellschaft, des Privatsektors und anderer 
Interessenträger im Einklang mit den nationalen Gegebenheiten, Politiken und Prioritäten 
einfließen. Die nationalen Parlamente sowie andere Institutionen können diese Prozesse 
ebenfalls unterstützen. 


Regionale Ebene 


80. Die Weiterverfolgung und Überprüfung auf regionaler und subregionaler Ebene kann 
gegebenenfalls nützliche Gelegenheiten für gegenseitiges Lernen unter anderem durch frei-
willige Überprüfungen, den Austausch bewährter Verfahren und Erörterungen über gemein-
same Zielvorgaben bieten. Wir begrüßen in dieser Hinsicht die Zusammenarbeit der regio-
nalen und subregionalen Kommissionen und Organisationen. Inklusive regionale Prozesse 
werden auf den Überprüfungen auf nationaler Ebene aufbauen und zur Weiterverfolgung 
und Überprüfung auf globaler Ebene beitragen, namentlich im Rahmen des hochrangigen 
politischen Forums über nachhaltige Entwicklung. 


81. In der Erkenntnis, wie wichtig es ist, auf bereits bestehenden Weiterverfolgungs- und 
Überprüfungsmechanismen auf regionaler Ebene aufzubauen und ausreichenden politischen 
Spielraum zu ermöglichen, ermutigen wir alle Mitgliedstaaten, das für ihre Mitwirkung am 
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besten geeignete Regionalforum festzulegen. Den Regionalkommissionen der Vereinten Na-
tionen wird nahegelegt, die Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht auch weiterhin zu unterstüt-
zen. 


Globale Ebene 


82. Das hochrangige politische Forum wird eine zentrale Rolle bei der Beaufsichtigung 
eines Netzwerks von Weiterverfolgungs- und Überprüfungsprozessen auf globaler Ebene 
spielen und dabei mit der Generalversammlung, dem Wirtschafts- und Sozialrat und den 
anderen zuständigen Organen und Foren im Einklang mit den bestehenden Mandaten kohä-
rent zusammenarbeiten. Das Forum wird die Weitergabe von Erfahrungen erleichtern, ein-
schließlich Erfolgen, Schwierigkeiten und gewonnenen Erkenntnissen, eine politische Füh-
rungsrolle wahrnehmen, Orientierungshilfe geben und Empfehlungen zur Weiterverfolgung 
erteilen. Es wird die systemweite Kohärenz und Koordinierung der Politik im Bereich der 
nachhaltigen Entwicklung fördern. Es soll dafür Sorge tragen, dass die Agenda relevant und 
ambitioniert bleibt, und sich insbesondere mit der Bewertung der Fortschritte, der erreichten 
Ergebnisse und der Herausforderungen, vor denen die entwickelten Länder und die Entwick-
lungsländer stehen, sowie mit neuen und aufkommenden Problemen befassen. Es werden 
wirksame Querverbindungen zu den Weiterverfolgungs- und Überprüfungsregelungen aller 
einschlägigen Konferenzen und Prozesse der Vereinten Nationen hergestellt werden, na-
mentlich derjenigen, die die am wenigsten entwickelten Länder, die kleinen Inselentwick-
lungsländer und die Binnenentwicklungsländer betreffen. 


83. Die Weiterverfolgung und Überprüfung im Rahmen des hochrangigen politischen Fo-
rums wird sich auf einen vom Generalsekretär in Zusammenarbeit mit dem System der Ver-
einten Nationen zu erstellenden jährlichen Fortschrittsbericht über die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung stützen, der auf dem Rahmen globaler Indikatoren, den von den nationalen 
statistischen Systemen erhobenen Daten und den auf regionaler Ebene gesammelten Infor-
mationen basiert. Das hochrangige politische Forum wird sich darüber hinaus auf den Welt-
bericht über nachhaltige Entwicklung stützen, der die Schnittstelle zwischen Wissenschaft 
und Politik stärken wird und den politischen Entscheidungsträgern ein solides und empirisch 
fundiertes Instrument bei der Förderung der Armutsbeseitigung und der nachhaltigen Ent-
wicklung an die Hand geben könnte. Wir bitten den Präsidenten des Wirtschafts- und Sozi-
alrats, einen Konsultationsprozess über den Umfang, die Methodik und die Häufigkeit des 
Erscheinens des Weltberichts und sein Verhältnis zum Fortschrittsbericht einzuleiten, des-
sen Ergebnis in die Ministererklärung der Tagung 2016 des hochrangigen politischen Fo-
rums eingehen soll. 


84. Unter der Schirmherrschaft des Wirtschafts- und Sozialrats wird das hochrangige po-
litische Forum im Einklang mit Resolution 67/290 der Generalversammlung vom 9. Juli 
2013 regelmäßige Überprüfungen durchführen. Die Überprüfungen werden freiwillig sein, 
jedoch zur Berichterstattung anhalten und entwickelte Länder, Entwicklungsländer und die 
zuständigen Institutionen der Vereinten Nationen sowie andere Interessenträger einschließ-
lich der Zivilgesellschaft und des Privatsektors umfassen. Sie werden unter der Führung der 
Staaten stattfinden und Teilnehmer im Ministerrang und andere zuständige hochrangige 
Teilnehmer haben. Sie werden unter anderem durch die Mitwirkung wichtiger Gruppen und 
anderer maßgeblicher Interessenträger eine Plattform für Partnerschaften bieten. 


85. Im Rahmen des hochrangigen politischen Forums werden zudem thematische Über-
prüfungen der Fortschritte bei den Zielen für nachhaltige Entwicklung einschließlich der 
Querschnittsfragen stattfinden. Sie werden durch Überprüfungen der Fachkommissionen des 
Wirtschafts- und Sozialrats und anderer zwischenstaatlicher Organe und Foren unterstützt 
werden, die dem integrierten Charakter der Ziele und den zwischen ihnen bestehenden Quer-
verbindungen Rechnung tragen sollen. Sie werden alle maßgeblichen Interessenträger ein-
beziehen und nach Möglichkeit in den Zyklus des hochrangigen politischen Forums einge-
bettet und auf ihn abgestimmt sein. 
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86. Wir begrüßen den in der Aktionsagenda von Addis Abeba beschriebenen speziellen 
Prozess zur Weiterverfolgung und Überprüfung der Ergebnisse der Entwicklungsfinanzie-
rung sowie aller Umsetzungsmittel der Ziele für nachhaltige Entwicklung, der in den Wei-
terverfolgungs- und Überprüfungsrahmen der vorliegenden Agenda integriert ist. Die zwi-
schenstaatlich vereinbarten Schlussfolgerungen und Empfehlungen des jährlichen Forums 
für Entwicklungsfinanzierung des Wirtschafts- und Sozialrats werden in die gesamte Wei-
terverfolgung und Überprüfung der Umsetzung dieser Agenda im Rahmen des hochrangigen 
politischen Forums einfließen. 


87. Das alle vier Jahre unter der Schirmherrschaft der Generalversammlung tagende hoch-
rangige politische Forum wird auf hoher Ebene politische Orientierungen zur Agenda und 
ihrer Umsetzung geben, Fortschritte und neue Herausforderungen aufzeigen und weitere 
Maßnahmen zur Beschleunigung der Umsetzung in Gang setzen. Das nächste hochrangige 
politische Forum unter der Schirmherrschaft der Generalversammlung wird 2019 abgehalten 
und der Tagungszyklus somit umgestellt werden, um größtmögliche Kohärenz mit dem Pro-
zess der vierjährlichen umfassenden Grundsatzüberprüfung zu gewährleisten. 


88. Wir betonen außerdem die Wichtigkeit der systemweiten strategischen Planung, Um-
setzung und Berichterstattung, um eine kohärente und integrierte Unterstützung der Umset-
zung der neuen Agenda durch das Entwicklungssystem der Vereinten Nationen sicherzu-
stellen. Die zuständigen Leitungsgremien sollen Maßnahmen zur Überprüfung dieser Un-
terstützung ergreifen und über die Fortschritte und Hindernisse Bericht erstatten. Wir begrü-
ßen den laufenden Dialog im Wirtschafts- und Sozialrat über die längerfristige Positionie-
rung des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen und sehen der Ergreifung etwaiger 
Maßnahmen zu diesen Fragen mit Interesse entgegen. 


89. Das hochrangige politische Forum wird die Teilnahme der wichtigen Gruppen und 
anderer maßgeblicher Interessenträger an den Weiterverfolgungs- und Überprüfungsprozes-
sen im Einklang mit Resolution 67/290 unterstützen. Wir fordern diese Akteure auf, über 
ihren Beitrag zur Umsetzung der Agenda Bericht zu erstatten. 


90. Wir ersuchen den Generalsekretär, im Benehmen mit den Mitgliedstaaten einen auf 
der siebzigsten Tagung der Generalversammlung zu behandelnden Bericht zur Vorbereitung 
der Tagung 2016 des hochrangigen politischen Forums zu erarbeiten, der die wichtigen Mei-
lensteine auf dem Weg zu einer kohärenten, effizienten und inklusiven Weiterverfolgung 
und Überprüfung auf globaler Ebene aufzeigt. Der Bericht soll einen Vorschlag zu den or-
ganisatorischen Regelungen für von den Staaten gesteuerte Überprüfungen im Rahmen des 
hochrangigen politischen Forums unter der Schirmherrschaft des Wirtschafts- und Sozialrats 
enthalten, einschließlich Empfehlungen zu gemeinsamen Leitlinien für die freiwillige Be-
richterstattung. Er soll die institutionellen Verantwortlichkeiten klar abgrenzen und Orien-
tierungen im Hinblick auf die jährlichen Themen, die Abfolge der thematischen Überprü-
fungen und die Optionen zu den regelmäßigen Überprüfungen für das hochrangige politische 
Forum geben. 


91. Wir bekräftigen unsere unbeirrbare Entschlossenheit, diese Agenda zu verwirklichen 
und sie in vollem Umfang zu nutzen, um bis 2030 eine Transformation der Welt zum Bes-
seren herbeizuführen. 


4. Plenarsitzung  
25. September 2015  
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In dem Abschnitt „Ziele und Zielvorgaben für 
nachhaltige Entwicklung“ genannte Rechtsinstrumente 


Rahmenübereinkommen der Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung des Tabakge-
brauchs (United Nations, Treaty Series, Vol. 2302, Nr. 41032. Amtliche deutschsprachige 
Fassungen: dBGBl. 2004 II S. 1538; öBGBl. III Nr. 219/2005.) 


Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge 2015-2030 (Resolution 69/283, Anlage II) 


Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (United Nations, Treaty Series, 
Vol. 1833, Nr. 31363. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1994 II S. 1798; 
öBGBl. Nr. 885/1995; AS 2009 3209.) 


„Die Zukunft, die wir wollen“ (Resolution 66/288, Anlage) 
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		Resolution der Generalversammlung,  verabschiedet am 25. September 2015

		Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige  Entwicklung  

		Präambel   

		Erklärung 

		Einleitung 

		Unsere Vision 

		Unsere gemeinsamen Grundsätze und Verpflichtungen 

		Unsere Welt heute 

		Die neue Agenda 

		Umsetzungsmittel 

		Weiterverfolgung und Überprüfung 

		Ein Aufruf zum Handeln, um unsere Welt zu verändern 



		Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung 

		Ziel 1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden 

		Ziel 2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern 

		Ziel 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern 

		Ziel 4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern 

		Ziel 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen 

		Ziel 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten 

		Ziel 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern 

		Ziel 8. Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern 

		Ziel 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen 

		Ziel 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern 

		Ziel 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten 

		Ziel 12. Nachhaltige Konsum-und Produktionsmuster sicherstellen 

		Ziel 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen

		Ziel 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen 

		Ziel 15. Landkosysteme schzen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen 

		Ziel 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen 

		Ziel 17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen 



		Umsetzungsmittel und die Globale Partnerschaft 

		Weiterverfolgung und Überprüfung 

		Nationale Ebene 

		Regionale Ebene 

		Globale Ebene 



		In dem Abschnitt „Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung“ genannte Rechtsinstrumente 









Bitte doppelklicken, um die barrierefreie Anlage zu öffnen
Ziele für nachhaltige Entwicklung (ab Seite 15)

https://rethink-muenchen.de/rethink/
https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/7182141
https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/7321590
https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/6619227
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Trends und Herausforderungen

Eine gute Lebensqualität bei geringer Ressour-
cennutzung und abnehmender sozialer Ungleich-
heit: Was so einfach klingt, ist eine gewaltige 
Herausforderung. Viele Menschen, insbesondere 
im globalen Norden und damit auch in München, 
verbrauchen mehr Ressourcen als ihnen, bei ge-
rechter Verteilung, zur Verfügung stünden. Da-
durch werden die Grenzen der Regenerationsfä-
higkeit der natürlichen Ressourcen überschritten, 
was sich negativ auf das Leben vieler Menschen, 
insbesondere in den ärmeren Regionen der Welt, 
auswirkt. 

Allerdings fällt es vielen Menschen schwer, ihren 
Lebensstil anzupassen und damit einen Beitrag 
zum schonenden und fairen Umgang mit Res-
sourcen zu leisten. In einer Welt, in der „schnel-
ler, höher, weiter“ als erstrebenswert gilt, ist 
solch ein Umdenken oft schwierig. Daher ist das 
Bewusstsein der Menschen für die Folgen ihres 
Handelns und die Verantwortung, die sie dafür 
tragen, von großer Bedeutung, um eine nachhal-
tige Zukunft zu sichern. 

Nachhaltige Lebensstile gewinnen vor dem Hin-
tergrund der aktuellen (globalen) Herausforderun-
gen wie Klimawandel, Verlust der Artenvielfalt, 
Ressourcenknappheit und soziale Ungleichheit 
zunehmend an Bedeutung. Trends, die einen 
nachhaltigen Lebensstil befördern können, sind 
unter anderem Minimalismus, Slow Fashion, 
Upcycling, nachhaltige Kosmetik, Food-Sharing, 
Co-Housing, nachhaltige Finanzen, nachhaltiger 
Tourismus, nachhaltige Mobilität sowie pflan-
zenbasierte und lokale, saisonale, ökologische 
Ernährung. Regulatorische Entwicklungen auf 
Bundes- und EU-Ebene (siehe Kapitel 2) könnten 
diese Trends weiter verstärken. 

Auch planerische Veränderungen auf lokaler 
Ebene können eine Rolle spielen: Die Umgestal-
tung zentraler Orte in der Stadt oder die Um-
setzung einer Mobilität der Zukunft können den 
Münchner*innen den Alltag erleichtern, nach-
haltige Lebensstile fördern und das Stadtzentrum 
auf nachhaltige Weise neu beleben. 

Herausforderungen stellen unter anderem kul-
turelle und soziale Normen, Bequemlichkeit und 
Gewohnheiten, wirtschaftliche Barrieren oder 
auch Wissens- und Informationslücken dar, die zu 
wenig nachhaltigen Kauf- und Konsumentschei-
dungen führen. 

Visionäre Zielrichtung

Alle Münchner*innen kennen ihre Verantwortung 
und ihren Gestaltungsspielraum und entscheiden 
sich immer öfter für nachhaltige Lebens- und Ver-
haltensweisen. Konsumentscheidungen werden 
bewusst und informiert getroffen. Dies führte 
beispielsweise dazu, dass Sharing-Angebote 
sich großer Beliebtheit erfreuen; die Restmüll-
menge minimiert ist; regionale, saisonale und 
pflanzenbasierte Lebensmittel aus ökologischer 
Erzeugung bevorzugt werden; zu Fuß gehen, 
Fahrradfahren und die Nutzung des öffentlichen 
Personennahverkehrs (ÖPNV) – auch aufgrund 
attraktiver Angebote – attraktiver als Autofahren 
ist und alternative Wohnformen, wie Co-Housing 
und Projekte, in denen Ressourcen und Räume 
geteilt werden, an Popularität gewonnen haben. 

Die Landeshauptstadt München hat Strukturen 
und Angebote geschaffen und damit nachhalti-
gen Konsumformen Rückenwind verliehen. Dies 
spiegelt sich auch in ihrer eigenen Beschaffungs-
praxis wider. Dadurch wird sie ihrer Vorbildfunk-
tion gerecht. 
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Strategische Ziele, operative Ziele und Indikatoren

Handlungsfeld 5: Nachhaltige Lebensstile 

Strategisches Ziel

5.1 Kreislaufwirtschaft, Zero Waste und Fairer Handel 
Die Münchner*innen sind für alternative und zirkuläre Konsumformen sensibilisiert und verfügen 
über das notwendige Wissen, um nachhaltige und faire Konsumentscheidungen zu treffen.

Operatives Ziel Indikator

5.1.1 Informations- und Öffentlichkeitsarbeit
Bis 2030 wurden auf Basis der Münchner Kreislaufwirt-
schaftsstrategie mindestens zehn Aktionen der Informati-
ons- und Öffentlichkeitsarbeit zur Förderung eines nachhal-
tigen und zirkulären Konsums der Münchner Bevölkerung 
durchgeführt.

 - Anzahl durchgeführter öffentlich-
keitswirksamer Aktionen

5.1.2 Kampagnenarbeit
2030 sind bewusstseinsbildende Kampagnen aktiv, 
die den Münchner*innen die Grundsätze der Kreislauf
wirtschaft und das notwendige Wissen zum Treffen 
nachhaltiger Konsumentscheidungen vermitteln.

 - Anzahl und Reichweite der durch-
geführten bewusstseinsbildenden 
Kampagnen

 - Prozentsatz der Münchner*innen, 
die die Grundsätze der Kreislauf-
wirtschaft kennen (ermittelt durch 
Umfragen oder Recherchen)

5.1.3 Konkrete Angebote
2030 gibt es im Rahmen der Kreislaufwirtschaftsstrategie 
mindestens zehn neue Angebote wie Reparaturinitiativen, 
Secondhand-Angebote oder Vernetzungs-Plattformen, die 
jährlich von mindestens 50.000 Münchner*innen genutzt 
werden.

 - Anzahl der neu geschaffenen 
Angebote bis 2030

 - Anzahl der Besucher*innen/Nut-
zer*innen 

5.1.4 Zero Waste
2030 ist die Abfallmenge in München auf Basis des Zero 
Waste Konzeptes deutlich reduziert.

 - Abfallmenge aus Haushalten, 
Stadtverwaltung, Schulen und Kitas 
sowie Restmüll 

5.1.5 Anreizsystem auf Quartiersebene
2030 sind mit Hilfe geeigneter, digitaler Tools, wie dem 
Klima-Taler, Anreize für eine Verhaltensänderung zuguns-
ten eines nachhaltigen Lebensstiles geschaffen. In allen 
Quartieren des integrierten Quartierskonzepts (iQK) in Fe-
derführung des RKU und des PLAN sind mindestens zwei 
Maßnahmen umgesetzt, wie beispielsweise Repair-Works-
hops, Tauschschränke oder Urban Gardening Projekte.

 - Anzahl der umgesetzten Maßnah-
men pro iQK-Quartier in Federfüh-
rung des RKU und des PLAN

 - Kennzahlen zur Nutzung des Klima-
Talers
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5.1.6 Fairtrade Stadt München
2030 sind umfangreiche Maßnahmen zur Förderung des 
fairen Handels in München umgesetzt. Erreicht wurde 
dies durch 20 neue Kooperationen der Steuerungsgrup-
pe Fairtrade Stadt München, 20 Bildungsprojekte sowie 
mindestens jährlich vier Förderungen zivilgesellschaftlicher 
Projekte im Themenfeld Fairer Handel durch die Landes-
hauptstadt München.

 - Anzahl neuer Kooperationen 
 - Anzahl Bildungsprojekte
 - Anzahl Projektförderungen des RKU 
im Bereich Fairer Handel und nach-
haltiges Wirtschaften

 - Anzahl der Verkaufsstellen von 
bio-fairem München Kaffee 
und Espresso sowie München 
Schokolade

Strategisches Ziel

5.2 Bio-regionale und faire Ernährung
Alle Münchner*innen haben leichten Zugang zu gesundheitsförderlichen Lebensmitteln aus ökolo-
gischer heimischer Landwirtschaft, orientiert an der Saison und möglichst pflanzenbetont. Transfor-
mationsprozesse in der Außer-Haus-Verpflegung sind angestoßen, bio-regionale Wertschöpfungs-
ketten sind aufgebaut, stadtteil- und quartiersbezogene (Infra-)Strukturen sind geschaffen und die 
Münchner*innen sind für bio-regionale und faire Ernährung sensibilisiert.

Operatives Ziel Indikator

5.2.1 Städtisches Verpflegungsangebot
2030 orientiert sich das gesamte Verpflegungsangebot  
im städtischen Wirkungsbereich an der sogenannten 
Planetary Health Diet. Dabei gilt ein Bio-Anteil von 60 
Prozent, möglichst aus der Region. Bei Lebensmitteln aus 
Ländern des globalen Südens ist über das Bio-Siegel hin-
aus eine Zertifizierung des fairen Handels vorgeschrieben.

 - Weiterentwickelter Stadtratsbe-
schluss (Sitzungsvorlage Nr. 20-26 / 
V 03573 vom 28.07.2021)

5.2.2 Wertschöpfungsketten
2030 sind in München bio-regionale Wertschöpfungs-
ketten aufgebaut und Best Practice-Beispiele im Rahmen 
der eigenen landwirtschaftlichen Flächen geschaffen. Zur 
Unterstützung der Biostrategie „30 Prozent Öko-Landbau 
bis 2030“ bringt sich die Landeshauptstadt München aktiv 
als Partner-Kommune in einer Öko-Modellregion ein.

 - Anteil Öko-Fläche an der gesamten 
landwirtschaftlichen Nutzfläche 

 - Bio-regionale Wertschöpfungsketten 
sind nachweislich aufgebaut

5.2.3 Haus der Kost 
Das Haus der Kost ist langfristig angelegt. 2030 ist sein 
Programm um Bewusstseinsbildungsmaßnahmen für 
Privatpersonen erweitert und wirkt mit Bildungsmaß-
nahmen und Infrastrukturen wie Lebensmittelpunkte und 
dezentrale FairTeiler in die Stadtteile und Quartiere hinein.

 - Teilnehmende pro Zielgruppe und 
Veranstaltung im Haus der Kost

 - Anzahl Angebote in Quartieren und 
Stadtteilen
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Strategisches Ziel

5.3 Nachhaltige Mobilität
Alle Münchner*innen organisieren ihre täglichen Wege möglichst nachhaltig und stadtverträglich 
und werden von der Landeshauptstadt München dabei gezielt unterstützt.

Operatives Ziel Indikator

5.3.1 Bildungsarbeit
2030 sind Mobilitätsbildungsmaßnahmen umgesetzt, die 
die Münchner*innen für eine möglichst klima- und stadt-
verträgliche Mobilität sensibilisieren. Jährlich werden 200 
Bildungseinrichtungen mit mindestens einer Mobilitätsbil-
dungsmaßnahme erreicht.

 - Bildungseinrichtungen die mit 
mindestens einer Mobilitätsbil-
dungsmaßnahme erreicht wurden

 - Anzahl der Schulen, die an den 
Mobilitätsbildungsmaßnahmen 
teilnehmen

5.3.2 Information und Beratung
Bis 2030 werden jährlich 160.000 Haushalte persönlich an-
geschrieben, um den Münchner*innen Handlungsanreize 
wie Informationsmaterialien, Testangebote und die Teilnah-
me an einer Mobilitätsberatung anzubieten.

 - Anzahl der angeschriebenen Haus-
halte

5.3.3 Aktivierung
Bis 2030 gibt es regelmäßig mehrwöchige Aktionen, mit 
dem Ziel, die Teilnehmenden dauerhaft zu mehr Radfahren 
und zu Fuß gehen zu motivieren. 

 - Anzahl und Teilnehmende an mehr-
wöchigen Aktionen

Strategisches Ziel

5.4 Nachhaltig und klimaneutral Wohnen
Die Münchner*innen treffen nachhaltige Wohnentscheidungen und werden von der Landeshaupt-
stadt dabei unterstützt. 

Operatives Ziel Indikator

5.4.1 Nachhaltiges Wohnen bei der Münchner  
Wohnen GmbH
2030 ist das Informationsangebot der Münchner Wohnen 
GmbH zu nachhaltigem Wohnen ausgebaut. Die Photovol-
taik- und die Mieterstrom-Strategien sind fortgeschrieben.

 - Anzahl der Informationsangebote 
 - Fortschreibung Photovoltaik- und 
Mieterstrom Strategie

5.4.2 Informationsangebot der Münchner Gesellschaft 
für Stadterneuerung (MGS) in Quartieren
Durch die Angebote der MGS sind Bewohner*innen und 
Eigentümer*innen in den Quartieren des integrierten 
Quartiersansatzes und in Sanierungsgebieten umfassend 
über Energie- und Stromeinsparpotenziale informiert und 
nutzen aktiv die vom Sanierungsmanagement bereitge-
stellten Vorträge, Workshops und Beratungen zur Reduzie-
rung ihres Energieverbrauchs.

 - Anzahl der angebotenen/ durch
geführten Aktionen je Quartier
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5.4.3 Informationsangebot des Bauzentrum München
Mieter*innen und Eigentümer*innen nutzen regelmäßig 
die kostenfreien und niederschwelligen Informationsange-
bote des Bauzentrums München zu nachhaltigem Woh-
nen, Sanieren und Bauen. 

- Anzahl der angebotenen Veranstal-
tungen

- Anzahl der Teilnehmenden

Strategisches Ziel

5.5 Freizeit und Erholung
Allen Münchner*innen stehen attraktive Freizeit- und Naherholungsmöglichkeiten im gesamten 
Stadtgebiet zur Verfügung.

Operatives Ziel Indikator

5.5.1 Sport- und Freizeitangebote 
2030 stehen der Münchner Bevölkerung attraktive Mög-
lichkeiten zur Ausübung von Breiten-, Fitness- und Trend-
sportarten im öffentlichen Freiraum zur Verfügung und das 
bereits bestehende Angebot wird kontinuierlich erweitert. 
Angebote und Flächen (Infrastruktur) im Bereich Sport- 
und Bewegung werden in bestehenden Grünanlagen er-
halten oder ausgebaut.

- Anzahl der aktuellen Angebote von
Breiten-, Fitness- und Trendsportar-
ten der Landeshauptstadt München
im öffentlichen Raum (messbar
über die Palette der Programme des
FreizeitSports der Landeshauptstadt
München)

- Anzahl expliziter Sport- und Be-
wegungsflächen (wie zum Beispiel
Tischtennisplatten, Calisthenics-,
Streetball-, Skateanlagen etc.) inner-
halb des Spielflächenversorgungs-
plan

5.5.2 Geöffnete Schulhöfe
2030 sind Schulhöfe und Schulsportplätze nach Unter-
richtsende, am Wochenende und in den Ferien für Mäd-
chen*, Jungen*, Frauen* und Männer* zur Nutzung ge-
öffnet. Die Möglichkeit weitere institutionelle und private 
(Frei)Räume zu öffnen ist geprüft.

- Anzahl der geöffneten Schulhöfe
und Schulsportplätze

5.5.3 Individuelle gärtnerische Betätigung
2030 sind Projekte zur individuellen gärtnerischen Betäti-
gung, wie Münchner Krautgärten und Kleingärten, erhalten 
und erweitert. Jährlich ist ein neuer Krautgartenstandort 
gegründet und weitere Standorte für Kleingärten sind ge-
schaffen. 

- Anzahl der Krautgärten und Klein
gartenparzellen

- Statistische Daten zu Grün- und
Erholungsflächen (ALKIS)

- Ausbaustand des Grünen Netzes
beziehungsweise der übergeordne-
ten Freiraumkulisse nach Freiraum
M 2030

5.5.4 Öffentliche Grünflächen 
2030 sind ausreichend gut erreichbare, qualitätvolle und 
differenziert nutzbare öffentliche Grünflächen nach Maß
gabe der Orientierungswerte für die Grünversorgung zur 
Naherholung in Nachbarschaft und Quartier sowie auf der 
gesamtstädtischen Betrachtungsebene gemehrt.

-
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- Statistische Daten zu Grün- und
Erholungsflächen (ALKIS)

- Ausbaustand des Grünen Netzes
beziehungsweise der übergeordne-
ten Freiraumkulisse nach Freiraum
M 2030

Synergiepotenziale und Zielkonflikte

Synergiepotenziale

Thema Beispiel

Kreislaufwirtschaft Synergien zwischen Kreislaufwirtschaft und nachhaltigen Lebensstilen 
entstehen zum einen durch die gemeinsame Zielsetzung, Ressourcen-
verbrauch zu minimieren und Abfall zu vermeiden und zum anderen 
durch die notwendige Bereitschaft aller Münchner*innen entsprechend 
zu handeln. Die Kreislaufwirtschaft fördert Wiederverwendung, Reparatur 
und langlebige Produktgestaltung, was den Rohstoffbedarf senkt. Dies 
unterstützt nachhaltige Lebensweisen und stärkt bewussten Konsum. 
Gemeinsam reduzieren sie die Umweltbelastung und steigern die 
Ressourceneffizienz.

Bildung für nachhaltige 
Entwicklung

Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) ist entscheidend für Bewusst-
seinsbildung, Gestaltungskompetenzen und die Fähigkeit, nachhaltige 
Entscheidungen in den Bereichen Konsum, Ernährung und Mobilität 
zu treffen. Damit ist BNE eine wichtige Voraussetzung für nachhaltige 
Lebensstile. Die Münchner BNE VISION 2030 zielt darauf ab, BNE in 
München strukturell zu verankern und berücksichtigt dabei alle Bildungs-
bereiche entlang der Bildungskette.

Sozialgerechte 
Angebote

5.5.5 Landschaftsgebundene Erholung
2030 sind die Freizeit- und Naherholungsmöglichkeiten 
im Münchner Grüngürtel weiterentwickelt. Die Landes
hauptstadt München erstellt landschaftsbezogene Nah
erholungskonzepte und engagiert sich für interkommunale 
Landschaftsprojekte. Die Entwicklung von Badeseen 
und anderen Erholungsmöglichkeiten wird geprüft. Ein 
 wichtiger Akteur ist der Erholungsflächenverein.

-
-

Die vom Sozialreferat bezuschussten Einrichtungen (zum Beispiel Alten- 
und Servicezentrum, Einrichtungen Offener Kinder- und Jugendarbeit, 
Nachbarschaftstreffs, etc.) richten ihre Arbeit auf unterschiedliche Ziel
gruppen und ermöglichen Bürger*innen mit einem geringen Einkommen 
den Zugang zu Beratungs-, Unterstützungs- und Freizeitangeboten. 
Nachhaltige Lebensstile gehen oft mit finanziellen Einsparungen einher 
(zum Beispiel durch Tauschangebote, Energiesparen, etc.), was sie ins
besondere für Haushalte mit geringerem Einkommen zusätzlich attraktiv 
machen. 

-

-

-
Synergien entstehen, wenn die bestehenden Strukturen genutzt werden, 
um dort einen sozialgerechten Zugang zu Kampagnen und Bildungsan
geboten für einen nachhaltigen Lebensstil zu schaffen. Das Thema des 
sozialgerechten Zuganges zu einer nachhaltigen Lebensführung für Alle 
ist als Querschnittsthema in der Fachleitlinie Soziales verankert.
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Gesundheitliche 
Chancengleichheit

Nachhaltige Lebensstile, wie gesunde Ernährung, aktive Mobilität oder 
schadstoffarmes Wohnen, wirken sich positiv auf die Gesundheit aus 
und reduzieren umweltbedingte Gesundheitsrisiken. 
Zudem sind viele Angebote zur Förderung nachhaltiger Lebensstile 
wohnortnah und niedrigschwellig gestaltet. Sie verbessern somit auch 
den Zugang zu gesundheitsfördernden Maßnahmen für Menschen mit 
geringem Einkommen und unterstützen so die gesundheitliche Chancen-
gleichheit im Sinne der Fachleitlinie Gesundheit. Gesundheitsgerechtig-
keit, gesundheitliche Chancengleichheit und der One-Health Ansatz sind 
als Querschnittsthemen in der Fachleitlinie Gesundheit verankert.

Zielkonflikte

Thema Beispiel

Flächenkonkurrenz Ein Zielkonflikt besteht zwischen der Schaffung von wohnortnahen 
Bewegungs- und Freizeitflächen und der Notwendigkeit, zusätzlichen 
Wohnraum zu schaffen. Dadurch kann der positive Trend zu informellem 
und wohnortnahem Sport- und Freizeitverhalten behindert werden.  
Das allgemeine Konfliktpotenzial durch Flächenkonkurrenz zeigt sich 
auch im Flächenbedarf für Ökolandbau und regionale Ernährung, wie  
z.B. im Münchner Norden.

Bau günstiger 
Wohnungen 

In der kommunalen Planung besteht ein zunehmender Zielkonflikt 
 zwischen der Förderung nachhaltiger Lebensstile und gesundem Woh
nen sowie der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Nachhaltige Bau
weisen führen oft zu höheren Kosten und Mieten, die viele Menschen 
nicht tragen können, wodurch der Druck auf geförderten Wohnraum 
wächst. Angesichts langer Wartelisten steht die Stadtentwicklung vor der 
Herausforderung, soziale Gerechtigkeit und ökologische Ansprüche in 
Einklang zu bringen.

-
-
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Gegenstand des Handlungsfelds

Globale Verantwortung bedeutet, dass die 
Landeshauptstadt München sich ihrer Positio-
nierung in einer globalisierten, interdependenten 
Welt bewusst ist und dafür Verantwortung über-
nimmt. Deshalb arbeitet die Landeshauptstadt 
München mit Akteur*innen vor Ort, in Europa 
und international mit besonderem Fokus auf den 
Globalen Süden zusammen, um überall gute, 
gerechte und nachhaltige Lebensbedingungen zu 
ermöglichen. Damit trägt die Landeshauptstadt 
München gemeinsam mit ihren Partner*innen 
zur Erreichung der Agenda 2030 bei. 

Das Handlungsfeld Globale Verantwortung um-
fasst die internationale Zusammenarbeit der 
Stadt München in Zusammenarbeit mit der 
Zivilgesellschaft, vor allem durch ihre globalen 
Projektpartnerschaften, und das Mitwirken in 
überregionalen Netzwerken. Weitere wichtige 
Hebel der Landeshauptstadt sind ein nachhalti-
ges Beschaffungswesen sowie Informations- und 
Bildungsangebote für eine offene und inklusive 
Gesellschaft. 

Grundlegende Strategien, Konzepte und 
Dokumente im Handlungsfeld

 - Rahmenkonzept für kommunale Entwicklungs-
zusammenarbeit (2020) 34 

 - Handlungskonzept Flucht und Entwicklung 
(2020) 35 

Handlungsfeld 6: 
Globale Verantwortung

 

34 Sitzungsvorlage 14-20 / V 11785, https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/4962492 
35 Sitzungsvorlage 14-20 / V 17381, https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/5809625 

SDG mit Unterzielen

1.a 4.7 8.3 12.7
12.8

17.3
17.14

17.16
17.17

Strategische Leitziele

A1
A2
A5

A6
C4
C5




 


 


 


 


  
  


 
 


 


 


 
 


  


 
 


  
 


   


 
 


  


  
 


 
   


 
  


 
 


   
   


  
 


  
  


 


Vereinte Nationen  A/RES/70/1*  


Verteilung: Allgemein  
21. Oktober  2015  Generalversammlung  


Siebzigste Tagung  
Tagesordnungspunkte 15 und 16  


Resolution der  Generalversammlung,  verabschiedet am  25.  September 2015  


[ohne Überweisung an einen  Hauptausschuss (A/70/L.1)]  


70/1.  Transformation unserer Welt:  die Agenda 2030 für  
nachhaltige Entwicklung  


Die Generalversammlung  


verabschiedet  das folgende Ergebnisdokument des  Gipfeltreffens der  Vereinten Natio
nen zur Verabschiedung der Post-2015-Entwicklungsagenda:  


-


Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige  
Entwicklung  


Präambel   


Diese Agenda ist ein Aktionsplan für die Menschen, den Planeten und den Wohlstand. 
Sie will außerdem den universellen Frieden in größerer Freiheit festigen. Wir sind uns des-
sen bewusst, dass die Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und Dimensionen, ein-
schließlich der extremen Armut, die größte globale Herausforderung und eine unabdingbare 
Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung ist. 


Alle Länder und alle Interessenträger werden diesen Plan in kooperativer Partnerschaft 
umsetzen. Wir sind entschlossen, die Menschheit von der Tyrannei der Armut und der Not 
zu befreien und unseren Planeten zu heilen und zu schützen. Wir sind entschlossen, die küh-
nen und transformativen Schritte zu unternehmen, die dringend notwendig sind, um die Welt 
auf den Pfad der Nachhaltigkeit und der Widerstandsfähigkeit zu bringen. Wir versprechen, 
auf dieser gemeinsamen Reise, die wir heute antreten, niemanden zurückzulassen. 


Die heute von uns verkündeten 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und 169 Ziel-
vorgaben zeigen, wie umfassend und ambitioniert diese neue universelle Agenda ist. Sie 
sollen auf den Millenniums-Entwicklungszielen aufbauen und vollenden, was diese nicht 
erreicht haben. Sie sind darauf gerichtet, die Menschenrechte für alle zu verwirklichen und 
Geschlechtergleichstellung und die Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen zu errei-
chen. Sie sind integriert und unteilbar und tragen in ausgewogener Weise den drei Dimensio-
nen der nachhaltigen Entwicklung Rechnung: der wirtschaftlichen, der sozialen und der öko-
logischen Dimension. 


* Aus  technischen Gründen neu herausgegeben  am  28.  Februar  2020  (gilt nur für  Deutsch).  


15-16301 (G) 
          







 
 


 


  


  
 


   
 


  


  
 
 


   
 


  
  


      
 


 
 


   
 


   
 


 
 
 


   
 


    
   


  
 
 


    
 


  
  


  
 


  
 


  
 
 
 


  
 
 
 
 


  


A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


Die Ziele und Zielvorgaben werden in den nächsten fünfzehn Jahren den Anstoß zu 
Maßnahmen in den Bereichen geben, die für die Menschheit und ihren Planeten von ent-
scheidender Bedeutung sind. 


Menschen 


Wir sind entschlossen, Armut und Hunger in allen ihren Formen und Dimensionen ein 
Ende zu setzen und sicherzustellen, dass alle Menschen ihr Potenzial in Würde und Gleich-
heit und in einer gesunden Umwelt voll entfalten können. 


Planet 


Wir sind entschlossen, den Planeten vor Schädigung zu schützen, unter anderem durch 
nachhaltigen Konsum und nachhaltige Produktion, die nachhaltige Bewirtschaftung seiner 
natürlichen Ressourcen und umgehende Maßnahmen gegen den Klimawandel, damit die 
Erde die Bedürfnisse der heutigen und der kommenden Generationen decken kann. 


Wohlstand 


Wir sind entschlossen, dafür zu sorgen, dass alle Menschen ein von Wohlstand ge-
prägtes und erfülltes Leben genießen können und dass sich der wirtschaftliche, soziale und 
technische Fortschritt in Harmonie mit der Natur vollzieht. 


Frieden 


Wir sind entschlossen, friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaften zu fördern, 
die frei von Furcht und Gewalt sind. Ohne Frieden kann es keine nachhaltige Entwicklung 
geben und ohne nachhaltige Entwicklung keinen Frieden. 


Partnerschaft 


Wir sind entschlossen, die für die Umsetzung dieser Agenda benötigten Mittel durch 
eine mit neuem Leben erfüllte Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung zu mobi-
lisieren, die auf einem Geist verstärkter globaler Solidarität gründet, insbesondere auf die 
Bedürfnisse der Ärmsten und Schwächsten ausgerichtet ist und an der sich alle Länder, alle 
Interessenträger und alle Menschen beteiligen. 


Die Querverbindungen zwischen den Zielen für nachhaltige Entwicklung und deren 
integrierter Charakter sind für die Erfüllung von Ziel und Zweck der neuen Agenda von 
ausschlaggebender Bedeutung. Wenn wir unsere Ambitionen in allen Bereichen der Agenda 
verwirklichen können, wird sich das Leben aller Menschen grundlegend verbessern und eine 
Transformation der Welt zum Besseren stattfinden. 
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Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


Erklärung 


Einleitung 


1. Wir, die Staats- und Regierungschefs und Hohen Vertreter, versammelt vom 25. bis 
27. September 2015 am Amtssitz der Vereinten Nationen in New York zum siebzigsten Jah-
restag der Organisation, haben heute neue globale Ziele für nachhaltige Entwicklung be-
schlossen. 


2. Im Namen der Völker, denen wir dienen, haben wir einen historischen Beschluss über 
einen umfassenden, weitreichenden und die Menschen in den Mittelpunkt stellenden Kata-
log universeller und transformativer Ziele und Zielvorgaben gefasst. Wir verpflichten uns, 
uns unermüdlich für die volle Umsetzung dieser Agenda bis im Jahr 2030 einzusetzen. Wir 
sind uns dessen bewusst, dass die Beseitigung der Armut in allen ihren Formen und Dimen-
sionen, einschließlich der extremen Armut, die größte globale Herausforderung darstellt und 
eine unabdingbare Voraussetzung für eine nachhaltige Entwicklung ist. Wir bekennen uns 
dazu, die nachhaltige Entwicklung in ihren drei Dimensionen – der wirtschaftlichen, der 
sozialen und der ökologischen – in ausgewogener und integrierter Weise herbeizuführen. 
Wir werden außerdem auf den Erfolgen der Millenniums-Entwicklungsziele aufbauen und 
danach streben, die noch unerledigten Aufgaben zu vollenden. 


3. Wir sind entschlossen, von heute bis 2030 Armut und Hunger überall auf der Welt zu 
beenden, die Ungleichheiten in und zwischen Ländern zu bekämpfen, friedliche, gerechte 
und inklusive Gesellschaften aufzubauen, die Menschenrechte zu schützen und Geschlech-
tergleichstellung und die Selbstbestimmung der Frauen und Mädchen zu fördern und den 
dauerhaften Schutz unseres Planeten und seiner natürlichen Ressourcen sicherzustellen. Wir 
sind außerdem entschlossen, die Bedingungen für ein nachhaltiges, inklusives und dauerhaf-
tes Wirtschaftswachstum, geteilten Wohlstand und menschenwürdige Arbeit für alle zu 
schaffen, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Entwicklungsstufen und Kapazitä-
ten der einzelnen Länder. 


4. Wir verpflichten uns, auf dieser großen gemeinsamen Reise, die wir heute antreten, 
niemanden zurückzulassen. Im Bewusstsein der grundlegenden Bedeutung der Würde des 
Menschen ist es unser Wunsch, dass alle Ziele und Zielvorgaben für alle Nationen und Völ-
ker und für alle Teile der Gesellschaft erfüllt werden, und wir werden uns bemühen, dieje-
nigen zuerst zu erreichen, die am weitesten zurückliegen. 


5. Diese Agenda ist von beispielloser Reichweite und Bedeutung. Sie wird von allen 
Ländern akzeptiert und ist auf alle anwendbar, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Realitäten, Kapazitäten und Entwicklungsstufen der einzelnen Länder und unter Beachtung 
der nationalen Politiken und Prioritäten. Ihre Ziele und Zielvorgaben sind universell und 
betreffen die ganze Welt, die entwickelten Länder wie die Entwicklungsländer. Sie sind in-
tegriert und unteilbar und tragen den drei Dimensionen der nachhaltigen Entwicklung in 
ausgewogener Weise Rechnung. 


6. Die Ziele und Zielvorgaben sind das Ergebnis von über zwei Jahren intensiver öffent-
licher Konsultationen und des Engagements mit der Zivilgesellschaft und anderen Interes-
senträgern auf der ganzen Welt, wobei den Stimmen der Ärmsten und Schwächsten beson-
dere Aufmerksamkeit geschenkt wurde. Die wertvolle Arbeit der Offenen Arbeitsgruppe der 
Generalversammlung über die Ziele für eine nachhaltige Entwicklung wie auch der Verein-
ten Nationen, deren Generalsekretär im Dezember 2014 einen Synthesebericht vorlegte, war 
ebenfalls Teil dieser Konsultationen. 


Unsere Vision 


7. Diese Ziele und Zielvorgaben sind Ausdruck einer äußerst ambitionierten und trans-
formativen Vision. Wir sehen eine Welt vor uns, die frei von Armut, Hunger, Krankheit und 
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


Not ist und in der alles Leben gedeihen kann. Eine Welt, die frei von Furcht und Gewalt ist. 
Eine Welt, in der alle Menschen lesen und schreiben können. Eine Welt mit gleichem und 
allgemeinem Zugang zu hochwertiger Bildung auf allen Ebenen, zu Gesundheitsversorgung 
und Sozialschutz, in der das körperliche, geistige und soziale Wohlergehen gewährleistet ist. 
Eine Welt, in der wir unser Bekenntnis zu dem Menschenrecht auf einwandfreies Trinkwas-
ser und Sanitärversorgung bekräftigen, in der es verbesserte Hygiene gibt und in der ausrei-
chende, gesundheitlich unbedenkliche, erschwingliche und nährstoffreiche Nahrungsmittel 
vorhanden sind. Eine Welt, in der die menschlichen Lebensräume sicher, widerstandsfähig 
und nachhaltig sind und in der alle Menschen Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher und nach-
haltiger Energie haben. 


8. Wir sehen eine Welt vor uns, in der die Menschenrechte und die Menschenwürde, die 
Rechtsstaatlichkeit, die Gerechtigkeit, die Gleichheit und die Nichtdiskriminierung allge-
mein geachtet werden, in der Rassen, ethnische Zugehörigkeit und kulturelle Vielfalt geach-
tet werden und in der Chancengleichheit herrscht, die die volle Entfaltung des menschlichen 
Potenzials gewährleistet und zu geteiltem Wohlstand beiträgt. Eine Welt, die in ihre Kinder 
investiert und in der jedes Kind frei von Gewalt und Ausbeutung aufwächst. Eine Welt, in 
der jede Frau und jedes Mädchen volle Gleichstellung genießt und in der alle rechtlichen, 
sozialen und wirtschaftlichen Schranken für ihre Selbstbestimmung aus dem Weg geräumt 
sind. Eine gerechte, faire, tolerante, offene und sozial inklusive Welt, in der für die Bedürf-
nisse der Schwächsten gesorgt wird. 


9. Wir sehen eine Welt vor uns, in der jedes Land ein dauerhaftes, inklusives und nach-
haltiges Wirtschaftswachstum genießt und es menschenwürdige Arbeit für alle gibt. Eine 
Welt, in der die Konsum- und Produktionsmuster und die Nutzung aller natürlichen Res-
sourcen – von der Luft bis zum Boden, von Flüssen, Seen und Grundwasserleitern bis zu 
Ozeanen und Meeren – nachhaltig sind. Eine Welt, in der Demokratie, gute Regierungsfüh-
rung und Rechtsstaatlichkeit sowie ein förderliches Umfeld auf nationaler und internationa-
ler Ebene unabdingbar für eine nachhaltige Entwicklung sind, darunter ein dauerhaftes und 
inklusives Wirtschaftswachstum, soziale Entwicklung, Umweltschutz und die Beseitigung 
von Armut und Hunger. Eine Welt, in der die Entwicklung und die Anwendung von Tech-
nologien den Klimawandel berücksichtigen, die biologische Vielfalt achten und resilient 
sind. Eine Welt, in der die Menschheit in Harmonie mit der Natur lebt und in der wildlebende 
Tiere und Pflanzen und andere Lebewesen geschützt sind. 


Unsere gemeinsamen Grundsätze und Verpflichtungen 


10. Die neue Agenda orientiert sich an den Zielen und Grundsätzen der Charta der Ver-
einten Nationen, insbesondere der uneingeschränkten Achtung des Völkerrechts. Sie gründet 
auf der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte1, den internationalen Menschenrechts-
verträgen, der Millenniums-Erklärung2 und dem Ergebnis des Weltgipfels 20053. Sie stützt 
sich außerdem auf weitere Rechtsinstrumente, wie die Erklärung über das Recht auf Ent-
wicklung4. 


11. Wir bekräftigen die Ergebnisse aller großen Konferenzen und Gipfeltreffen der Ver-
einten Nationen, die eine solide Grundlage für nachhaltige Entwicklung geschaffen und zur 
Ausgestaltung der neuen Agenda beigetragen haben. Dazu gehören die Rio-Erklärung über 


1 Resolution 217 A (III). In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/menschenrechte/ 
aemr.pdf. 
2 Resolution 55/2. 
3 Resolution 60/1. 
4 Resolution 41/128, Anlage. 
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Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


Umwelt und Entwicklung5, der Weltgipfel für nachhaltige Entwicklung, der Weltgipfel für 
soziale Entwicklung, das Aktionsprogramm der Internationalen Konferenz über Bevölke-
rung und Entwicklung6, die Aktionsplattform von Beijing7 und die Konferenz der Vereinten 
Nationen über nachhaltige Entwicklung. Wir bekräftigen außerdem die Folgemaßnahmen 
zu diesen Konferenzen, darunter die Ergebnisse der Vierten Konferenz der Vereinten Nati-
onen über die am wenigsten entwickelten Länder, der dritten Internationalen Konferenz über 
die kleinen Inselentwicklungsländer, der zweiten Konferenz der Vereinten Nationen über 
die Binnenentwicklungsländer und der Dritten Weltkonferenz der Vereinten Nationen über 
die Verringerung des Katastrophenrisikos. 


12. Wir bekräftigen alle Grundsätze der Rio-Erklärung über Umwelt und Entwicklung, 
unter anderem das in Grundsatz 7 festgelegte Prinzip der gemeinsamen, aber unterschiedli-
chen Verantwortlichkeiten. 


13. Die auf diesen großen Konferenzen und Gipfeltreffen markierten Herausforderungen 
und eingegangenen Verpflichtungen sind eng miteinander verknüpft und erfordern inte-
grierte Lösungen. Um sie wirksam bewältigen zu können, bedarf es eines neuen Ansatzes. 
Nachhaltige Entwicklung beruht auf der Erkenntnis, dass die Beseitigung der Armut in allen 
ihren Formen und Dimensionen, die Bekämpfung der Ungleichheit in und zwischen Län-
dern, die Erhaltung unseres Planeten, die Herbeiführung eines dauerhaften, inklusiven und 
nachhaltigen Wirtschaftswachstums und die Förderung der sozialen Inklusion miteinander 
verbunden und wechselseitig voneinander abhängig sind. 


Unsere Welt heute 


14. Wir haben uns zu einem Zeitpunkt versammelt, in dem die nachhaltige Entwicklung 
vor immense Herausforderungen gestellt ist. Milliarden unserer Bürger leben nach wie vor 
in Armut, und ein Leben in Würde wird ihnen verwehrt. Die Ungleichheiten innerhalb der 
Länder und zwischen ihnen nehmen zu. Es bestehen enorme Unterschiede der Chancen, des 
Reichtums und der Macht. Geschlechterungleichheit stellt nach wie vor eine der größten 
Herausforderungen dar. Arbeitslosigkeit, insbesondere die Jugendarbeitslosigkeit, ist ein er-
hebliches Problem. Weltweite Gesundheitsgefahren, häufiger auftretende und an Intensität 
zunehmende Naturkatastrophen, eskalierende Konflikte, gewalttätiger Extremismus, Terro-
rismus und damit zusammenhängende humanitäre Krisen und die Vertreibung von Men-
schen drohen einen Großteil der in den letzten Jahrzehnten erzielten Entwicklungsfort-
schritte zunichte zu machen. Die Erschöpfung der natürlichen Ressourcen und die nachtei-
ligen Auswirkungen der Umweltzerstörung, darunter Wüstenbildung, Dürre, Landverödung, 
Süßwasserknappheit und Verlust der Biodiversität, haben eine immer länger werdende Liste 
sich verschärfender Menschheitsprobleme zur Folge. Der Klimawandel ist eine der größten 
Herausforderungen unserer Zeit, und seine nachteiligen Auswirkungen untergraben die Fä-
higkeit aller Länder, eine nachhaltige Entwicklung zu erreichen. Der globale Temperaturan-
stieg, der Anstieg des Meeresspiegels, die Versauerung der Ozeane und andere Auswirkun-
gen des Klimawandels haben schwerwiegende Folgen für die Küstengebiete und tieflie-


5 Report of the United Nations Conference on Environment and Development, Rio de Janeiro, 3–14 June 
1992, Vol. I, Resolutions Adopted by the Conference (United Nations publication, Sales No. E.93.I.8 und 
Korrigendum), Resolution 1, Anlage I. In Deutsch verfügbar unter http://www.un.org/Depts/german/conf/ 
agenda21/rio.pdf. 
6 Report of the International Conference on Population and Development, Cairo, 5–13 September 1994 
(United Nations publication, Sales No. E.95.XIII.18), Kap. I, Resolution 1, Anlage. 
7 Report of the Fourth World Conference on Women, Beijing, 4–15 September 1995 (United Nations publi-
cation, Sales No. E.96.IV.13), Kap. I, Resolution 1, Anlage II. In Deutsch verfügbar unter 
http://www.un.org/Depts/german/conf/beijing/anh_2.html. 
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gende Küstenstaaten, darunter viele der am wenigsten entwickelten Länder und kleinen In-
selentwicklungsländer. Das Überleben vieler Gesellschaften und der biologischen Unterstüt-
zungssysteme der Erde ist in Gefahr. 


15. Dies ist aber auch ein Zeitpunkt immenser Chancen. Bei der Bewältigung vieler Ent-
wicklungsprobleme konnten wesentliche Fortschritte erzielt werden. Innerhalb der letzten 
Generation konnten Millionen von Menschen aus extremer Armut befreit werden. Der Bil-
dungszugang sowohl von Jungen als auch von Mädchen ist wesentlich erweitert worden. 
Die Ausbreitung der Informations- und Kommunikationstechnologien und die globale Ver-
netzung sowie wissenschaftliche und technische Neuerungen in so unterschiedlichen Berei-
chen wie Medizin und Energie bieten ein großes Potenzial für die Beschleunigung des 
menschlichen Fortschritts, die Überbrückung der digitalen Kluft und den Aufbau von Wis-
sensgesellschaften. 


16. Vor beinahe fünfzehn Jahren wurden die Millenniums-Entwicklungsziele vereinbart. 
Sie bildeten einen wichtigen Rahmen für die Entwicklung, und auf einigen Gebieten wurden 
beträchtliche Fortschritte erzielt. Diese waren jedoch ungleichmäßig verteilt, insbesondere 
in Afrika, den am wenigsten entwickelten Ländern, den Binnenentwicklungsländern und den 
kleinen Inselentwicklungsländern, und bei einigen Millenniums-Entwicklungszielen sind 
wir nach wie vor im Rückstand, namentlich was die Gesundheit von Müttern, Neugeborenen 
und Kindern und die reproduktive Gesundheit angeht. Wir verpflichten uns erneut auf die 
volle Verwirklichung aller Millenniums-Entwicklungsziele, einschließlich derjenigen, bei 
denen wir im Rückstand sind, insbesondere indem wir den am wenigsten entwickelten Län-
dern und anderen Ländern in besonderen Situationen im Einklang mit den relevanten Unter-
stützungsprogrammen eine zielgerichtete und erweiterte Hilfe bereitstellen. Die neue 
Agenda baut auf den Millenniums-Entwicklungszielen auf und sucht zu vollenden, was 
diese nicht erreicht haben, indem sie insbesondere die Schwächsten erreichen will. 


17. Die Reichweite des von uns heute vorgelegten Rahmens geht jedoch weit über die 
Millenniums-Entwicklungsziele hinaus. Neben den nach wie vor geltenden Entwicklungs-
prioritäten wie Armutsbeseitigung, Gesundheit, Bildung sowie Ernährungssicherheit und 
Ernährung gibt die Agenda ein breites Spektrum wirtschaftlicher, sozialer und ökologischer 
Ziele vor und verheißt friedlichere und inklusivere Gesellschaften. Sie legt außerdem, was 
besonders wichtig ist, die Mittel zur Umsetzung der Agenda fest. Der integrierte Ansatz, für 
den wir uns entschieden haben, kommt in der engen Verflechtung der neuen Ziele und Ziel-
vorgaben und den vielen vorhandenen Querschnittselementen zum Ausdruck. 


Die neue Agenda 


18. Wir verkünden heute 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung und 169 zugehörige Ziel-
vorgaben, die integriert und unteilbar sind. Nie zuvor haben sich die Staatslenker der Welt 
zu einem gemeinsamen Handeln und Unterfangen in einer so breit gefächerten und univer-
sellen politischen Agenda verpflichtet. Gemeinsam begeben wir uns auf den Pfad der nach-
haltigen Entwicklung und widmen uns dem Streben nach globaler Entwicklung und einer 
allseits gewinnbringenden Zusammenarbeit, die für alle Länder und alle Erdteile enorme 
Fortschritte bewirken kann. Wir erklären erneut, dass jeder Staat die volle und ständige Sou-
veränität über alle seine Reichtümer, natürlichen Ressourcen und wirtschaftlichen Aktivitä-
ten besitzt und frei ausübt. Wir werden die Agenda zum vollen Nutzen aller umsetzen, für 
die heutigen und für die kommenden Generationen. Dabei bekräftigen wir unser Bekenntnis 
zum Völkerrecht und betonen, dass die Agenda in einer Weise umgesetzt werden muss, die 
mit den Rechten und Pflichten der Staaten nach dem Völkerrecht im Einklang steht. 


19. Wir bekräftigen die Bedeutung der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte sowie 
der anderen internationalen Instrumente auf dem Gebiet der Menschenrechte und des Völ-
kerrechts. Wir betonen die Verantwortung aller Staaten im Einklang mit der Charta der Ver-
einten Nationen, die Menschenrechte und Grundfreiheiten für alle ohne irgendeinen Unter-
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schied nach Rasse, Hautfarbe, Geschlecht, Sprache, Religion, politischer oder sonstiger An-
schauung, nationaler oder sozialer Herkunft, Vermögen, Geburt, Behinderung oder sonsti-
gem Status zu achten, zu schützen und zu fördern. 


20. Die Verwirklichung der Geschlechtergleichstellung und die Befähigung von Frauen 
und Mädchen zur Selbstbestimmung werden einen entscheidenden Beitrag zu Fortschritten 
bei allen Zielen und Zielvorgaben leisten. Die volle Entfaltung des menschlichen Potenzials 
und eine nachhaltige Entwicklung sind nicht möglich, wenn einer Hälfte der Menschheit die 
vollen Menschenrechte und uneingeschränkte Chancen weiter vorenthalten werden. Frauen 
und Mädchen müssen gleichen Zugang zu hochwertiger Bildung, wirtschaftlichen Ressour-
cen und politischer Teilhabe genießen und über gleiche Chancen wie Männer und Jungen 
auf Beschäftigung, Führungspositionen und bei Entscheidungsprozessen auf allen Ebenen 
verfügen. Wir werden auf eine beträchtliche Erhöhung der Investitionen zur Überwindung 
des Geschlechtergefälles und zur verstärkten Unterstützung der Institutionen hinarbeiten, die 
sich auf globaler, regionaler und nationaler Ebene mit der Gleichstellung der Geschlechter 
und der Selbstbestimmung der Frauen befassen. Alle Formen der Diskriminierung und der 
Gewalt gegenüber Frauen und Mädchen werden beseitigt werden, auch durch das Engage-
ment von Männern und Jungen. Die systematische Integration einer Geschlechterperspek-
tive in die Umsetzung der Agenda ist von entscheidender Bedeutung. 


21. Die neuen Ziele und Zielvorgaben werden am 1. Januar 2016 in Kraft treten und unsere 
Entscheidungen in den nächsten 15 Jahren lenken. Wir werden allesamt darauf hinarbeiten, 
die Agenda in unseren eigenen Ländern und auf regionaler und globaler Ebene unter Be-
rücksichtigung der unterschiedlichen nationalen Realitäten, Kapazitäten und Entwicklungs-
stufen und unter Beachtung der nationalen Politiken und Prioritäten umzusetzen. Wir wer-
den den nationalen Spielraum für Politiken zugunsten eines dauerhaften, inklusiven und 
nachhaltigen Wirtschaftswachstums respektieren, insbesondere für die Entwicklungsländer, 
stets im Einklang mit den einschlägigen internationalen Regeln und Verpflichtungen. Wir 
sind uns außerdem der Wichtigkeit der regionalen und subregionalen Dimensionen und der 
regionalen Wirtschaftsintegration und Vernetzung für die nachhaltige Entwicklung bewusst. 
Regionale und subregionale Handlungsrahmen können die wirksame Umsetzung der Politi-
ken für eine nachhaltige Entwicklung in konkrete Maßnahmen auf nationaler Ebene erleich-
tern. 


22. Jedes Land sieht sich in seinem Streben nach nachhaltiger Entwicklung besonderen 
Herausforderungen gegenüber. Die schwächsten Länder und insbesondere die afrikanischen 
Länder, die am wenigsten entwickelten Länder, die Binnenentwicklungsländer und die klei-
nen Inselentwicklungsländer verdienen besondere Aufmerksamkeit, ebenso wie die Länder 
in Konfliktsituationen und Postkonfliktländer. In vielen Ländern mit mittlerem Einkommen 
bestehen ebenfalls ernsthafte Herausforderungen. 


23. Menschen, die verwundbar sind, müssen gestärkt werden. Zu denjenigen, deren Be-
dürfnissen in der Agenda insbesondere Rechnung getragen wird, gehören alle Kinder, Ju-
gendlichen, Menschen mit Behinderungen (von denen mehr als 80 Prozent in Armut leben), 
Menschen mit HIV/Aids, älteren Menschen, indigenen Völker, Flüchtlinge, Binnenvertrie-
benen und Migranten. Wir sind entschlossen, weitere wirksame Maßnahmen in Überein-
stimmung mit dem Völkerrecht zu ergreifen, um Hindernisse und Schranken zu beseitigen, 
verstärkt Unterstützung zu leisten und die besonderen Bedürfnisse der Menschen zu decken, 
die in von komplexen humanitären Notsituationen oder Terrorismus betroffenen Gebieten 
leben. 


24. Wir verpflichten uns, die Armut in allen ihren Formen und Dimensionen zu beenden 
und namentlich die extreme Armut bis 2030 zu beseitigen. Alle Menschen müssen einen 
grundlegenden Lebensstandard genießen, der unter anderem durch Systeme des Sozialschut-
zes gewährleistet wird. Wir sind überdies entschlossen, den Hunger zu beenden und mit 
Vorrang Ernährungssicherheit zu schaffen und alle Formen der Fehlernährung zu beseitigen. 
Wir bekräftigen in dieser Hinsicht die wichtige Rolle und den inklusiven Charakter des Aus-
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schusses für Welternährungssicherheit und begrüßen die Erklärung von Rom über Ernäh-
rung und den dazugehörigen Aktionsrahmen8. Wir werden Ressourcen für die Entwicklung 
ländlicher Gebiete und einer nachhaltigen Landwirtschaft und Fischerei bereitstellen, um 
Kleinbauern, namentlich Bäuerinnen, Hirten und Fischer in den Entwicklungsländern und 
besonders den am wenigsten entwickelten Ländern zu unterstützen. 


25. Wir verpflichten uns, eine inklusive und gleichberechtigte hochwertige Bildung auf 
allen Ebenen zu gewährleisten – frühkindliche, Grund-, Sekundar- und Hochschulbildung 
sowie Fach- und Berufsausbildung. Alle Menschen, ungeachtet ihres Geschlechts, ihres Al-
ters, ihrer Rasse oder ihrer ethnischen Zugehörigkeit, und Menschen mit Behinderungen, 
Migranten, indigene Völker, Kinder und Jugendliche, insbesondere diejenigen in prekären 
Situationen, sollen Zugang zu Möglichkeiten des lebenslangen Lernens haben, damit sie sich 
das Wissen und die Fertigkeiten aneignen können, die sie benötigen, um Chancen zu nutzen 
und uneingeschränkt an der Gesellschaft teilhaben zu können. Wir werden bestrebt sein, 
Kindern und Jugendlichen unter anderem durch sichere Schulen und den Zusammenhalt der 
Gemeinwesen und der Familien ein förderliches Umfeld für die volle Verwirklichung ihrer 
Rechte und Fähigkeiten zu bieten und so unseren Ländern dabei zu helfen, von der demo-
grafischen Dividende zu profitieren. 


26. Zur Förderung der körperlichen und geistigen Gesundheit und des physischen und 
psychischen Wohlergehens sowie zur Verlängerung der Lebenserwartung aller müssen wir 
die allgemeine Gesundheitsversorgung und den Zugang zu hochwertigen Gesundheits-
dienstleistungen verwirklichen. Niemand darf zurückgelassen werden. Wir verpflichten uns 
darauf, die bislang erzielten Fortschritte bei der Verringerung der Sterblichkeitsrate von 
Neugeborenen, Kindern und Müttern zu beschleunigen, indem wir allen diesen vermeidba-
ren Todesfällen bis 2030 ein Ende setzen. Wir verpflichten uns, den allgemeinen Zugang zu 
Diensten im Bereich der sexuellen und reproduktiven Gesundheit sicherzustellen, ein-
schließlich Familienplanung, Information und Aufklärung. Wir werden ebenso das Fort-
schrittstempo bei der Bekämpfung von Malaria, HIV/Aids, Tuberkulose, Hepatitis, Ebola 
und anderen übertragbaren Krankheiten und Epidemien beschleunigen, unter anderem in-
dem wir der wachsenden antimikrobiellen Resistenz und dem Problem der unbehandelten 
Krankheiten begegnen, von dem die Entwicklungsländer betroffen sind. Wir verpflichten 
uns zur Prävention und Behandlung nichtübertragbarer Krankheiten, einschließlich Verhal-
tens-, Entwicklungs- und neurologischer Störungen, die ein großes Problem für die nachhal-
tige Entwicklung darstellen. 


27. Wir werden uns bemühen, solide wirtschaftliche Grundlagen für alle Länder zu schaf-
fen. Ein dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum ist eine wesentliche 
Voraussetzung für Wohlstand. Dies wird allerdings nur dann möglich sein, wenn Reichtum 
geteilt und Einkommensungleichheit bekämpft wird. Wir werden darauf hinwirken, dyna-
mische, nachhaltige, innovative und die Menschen in den Mittelpunkt stellende Volkswirt-
schaften aufzubauen und insbesondere die Jugendbeschäftigung und die wirtschaftliche 
Selbstbestimmung der Frauen zu fördern sowie menschenwürdige Arbeit für alle zu gewähr-
leisten. Wir werden die Zwangsarbeit und den Menschenhandel abschaffen und der Kinder-
arbeit in allen ihren Formen ein Ende setzen. Eine gesunde und gut ausgebildete Erwerbs-
bevölkerung, die über das Wissen und die Fertigkeiten verfügt, die für ein produktives und 
erfüllendes Arbeitsleben und die volle Teilhabe an der Gesellschaft notwendig sind, kommt 
allen Ländern zugute. Wir werden die Produktionskapazitäten der am wenigsten entwickel-
ten Länder in allen Sektoren stärken, einschließlich durch Strukturwandel. Wir werden Po-
litiken beschließen, um die Produktionskapazitäten, die Produktivität und die produktive 
Beschäftigung zu erhöhen, die finanzielle Inklusion auszuweiten, die Entwicklung einer 
nachhaltigen Land-, Weide- und Fischereiwirtschaft zu verstärken, die nachhaltige industri-
elle Entwicklung zu steigern, den allgemeinen Zugang zu einer bezahlbaren, verlässlichen, 


8 World Health Organization, Dokument EB 136/8, Anlagen I und II. 
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nachhaltigen und modernen Energieversorgung zu erweitern, nachhaltige Verkehrssysteme 
auszubauen und eine qualitativ hochwertige und belastbare Infrastruktur zu schaffen. 


28. Wir verpflichten uns, die Art und Weise, in der unsere Gesellschaften Güter und 
Dienstleistungen produzieren und konsumieren, grundlegend zu verändern. Die Regierun-
gen, die internationalen Organisationen, die Unternehmen und anderen nichtstaatlichen Ak-
teure wie auch jeder Einzelne müssen zur Veränderung nicht nachhaltiger Konsum- und 
Produktionsmuster beitragen, unter anderem durch die Mobilisierung finanzieller und tech-
nischer Hilfe aus allen Quellen, um die wissenschaftlichen, technologischen und Innovati-
onskapazitäten der Entwicklungsländer im Hinblick auf den Übergang zu nachhaltigeren 
Konsum- und Produktionsmustern zu stärken. Wir befürworten die Durchführung des Zehn-
jahres-Programmrahmens für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster. Alle Länder, an 
der Spitze die entwickelten Länder, ergreifen diesbezügliche Maßnahmen, unter Berück-
sichtigung des Entwicklungsstands und der Kapazitäten der Entwicklungsländer. 


29. Wir sind uns des positiven Beitrags der Migranten zu inklusivem Wachstum und nach-
haltiger Entwicklung bewusst. Wir sind uns außerdem dessen bewusst, dass die internatio-
nale Migration eine mehrdimensionale Realität von großer Bedeutung für die Entwicklung 
der Herkunfts-, Transit- und Zielländer ist, die kohärente und umfassende Antworten erfor-
dert. Wir werden auf internationaler Ebene zusammenarbeiten, um eine sichere, geordnete 
und reguläre Migration zu gewährleisten, bei der die Menschenrechte uneingeschränkt ge-
achtet werden und Migranten, ungeachtet ihres Migrationsstatus, Flüchtlinge und Binnen-
vertriebene eine humane Behandlung erfahren. Diese Zusammenarbeit soll außerdem die 
Resilienz der Gemeinwesen stärken, die Flüchtlinge aufnehmen, insbesondere in den Ent-
wicklungsländern. Wir unterstreichen das Recht der Migranten, in das Land ihrer Staatsan-
gehörigkeit zurückzukehren, und weisen darauf hin, dass die Staaten die ordnungsgemäße 
Aufnahme ihrer rückkehrenden Staatsangehörigen gewährleisten müssen. 


30. Die Staaten werden nachdrücklich aufgefordert, mit dem Völkerrecht und der Charta 
der Vereinten Nationen nicht im Einklang stehende einseitige Wirtschafts-, Finanz- oder 
Handelsmaßnahmen, die der vollen Verwirklichung der wirtschaftlichen und sozialen Ent-
wicklung, insbesondere in den Entwicklungsländern, im Wege stehen, weder zu erlassen 
noch anzuwenden. 


31. Wir erkennen an, dass das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Kli-
maänderungen9 das zentrale internationale zwischenstaatliche Forum für Verhandlungen 
über die globale Antwort auf den Klimawandel ist. Wir sind entschlossen, entschieden gegen 
die vom Klimawandel und von der Umweltzerstörung ausgehende Bedrohung vorzugehen. 
Der globale Charakter des Klimawandels erfordert eine möglichst breite internationale Zu-
sammenarbeit, die darauf abzielt, die Reduzierung der globalen Treibhausgasemissionen zu 
beschleunigen und die Anpassung an die nachteiligen Auswirkungen des Klimawandels an-
zugehen. Wir verweisen mit großer Sorge auf die beträchtliche Lücke zwischen dem Ge-
samteffekt der von den Vertragsparteien abgegebenen Zusagen zur Reduzierung der jährli-
chen globalen Treibhausgasemissionen bis 2020 und der Gesamtheit der Emissionspfade, 
bei denen noch die Wahrscheinlichkeit besteht, den Anstieg der globalen Durchschnittstem-
peratur auf unter 2 Grad Celsius zu halten oder auf 1,5 Grad Celsius über dem vorindustri-
ellen Niveau zu begrenzen. 


32. Mit Blick auf die einundzwanzigste Tagung der Konferenz der Vertragsparteien in 
Paris unterstreichen wir, dass sich alle Staaten verpflichtet haben, auf eine ambitionierte und 
universelle Klimaübereinkunft hinzuarbeiten. Wir bekräftigen, dass das Protokoll oder an-
dere Rechtsinstrument oder vereinbarte Ergebnis mit Rechtskraft nach dem Übereinkom-


9 United Nations, Treaty Series, Vol. 1771, Nr. 30822. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1993 
II S. 1783; LGBl. 1995 Nr. 118; öBGBl. Nr. 414/1994; AS 1994 1052. 
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men, das für alle Parteien gilt, in ausgewogener Weise unter anderem die Fragen der Ab-
schwächung, der Anpassung, der Finanzierung, der Technologieentwicklung und des Tech-
nologietransfers sowie des Kapazitätsaufbaus und der Transparenz der Maßnahmen und der 
Unterstützung behandeln soll. 


33. Wir sind uns dessen bewusst, dass die soziale und wirtschaftliche Entwicklung vom 
nachhaltigen Umgang mit den natürlichen Ressourcen der Erde abhängt. Wir sind daher ent-
schlossen, die Ozeane und Meere, die Süßwasserressourcen sowie die Wälder, Berge und
Trockengebiete zu erhalten und nachhaltig zu nutzen und die biologische Vielfalt, die Öko-
systeme und die wildlebenden Tiere und Pflanzen zu schützen. Wir sind außerdem ent-
schlossen, den nachhaltigen Tourismus zu fördern, gegen Wasserknappheit und Wasserver-
schmutzung anzugehen, die Zusammenarbeit im Hinblick auf Wüstenbildung, Staubstürme, 
Landverödung und Dürre zu stärken und die Resilienz und die Katastrophenvorsorge zu för-
dern. In dieser Hinsicht sehen wir der dreizehnten Tagung der Konferenz der Vertragspar-
teien des Übereinkommens über die biologische Vielfalt in Mexiko mit Interesse entgegen. 


34. Wir sind uns dessen bewusst, dass eine nachhaltige Stadtentwicklung und ein nach-
haltiges Stadtmanagement von entscheidender Bedeutung für die Lebensqualität unserer Be-
völkerung sind. Wir werden mit den lokalen Behörden und Gemeinwesen bei der Erneue-
rung und Planung unserer Städte und Siedlungen zusammenarbeiten, um den Zusammenhalt 
der Gemeinwesen und die persönliche Sicherheit zu fördern und Innovation und Beschäfti-
gung anzuregen. Wir werden die negativen Auswirkungen urbaner Aktivitäten und gesund-
heits- und umweltschädlicher Chemikalien reduzieren, unter anderem durch den umweltge-
rechten Umgang mit Chemikalien und deren sichere Verwendung, die Abfallreduzierung 
und -wiederverwertung und die effizientere Nutzung von Wasser und Energie. Wir werden 
darauf hinarbeiten, die Auswirkungen der Städte auf das globale Klimasystem so gering wie 
möglich zu halten. Wir werden außerdem den Bevölkerungstrends und -prognosen in unse-
ren nationalen Strategien und Politiken für die ländliche und städtische Entwicklung Rech-
nung tragen. Wir sehen der bevorstehenden Konferenz der Vereinten Nationen über Woh-
nungswesen und nachhaltige Stadtentwicklung in Quito mit Interesse entgegen. 


35. Nachhaltige Entwicklung kann ohne Frieden und Sicherheit nicht verwirklicht wer-
den, und Frieden und Sicherheit sind ohne nachhaltige Entwicklung bedroht. Die neue 
Agenda trägt der Notwendigkeit Rechnung, friedliche, gerechte und inklusive Gesellschaf-
ten aufzubauen, die gleichen Zugang zur Justiz gewährleisten und die auf der Achtung der 
Menschenrechte (einschließlich des Rechts auf Entwicklung), wirksamer Rechtsstaatlichkeit 
und guter Regierungsführung auf allen Ebenen sowie auf transparenten, leistungsfähigen 
und rechenschaftspflichtigen Institutionen gründen. Die Agenda berücksichtigt die Fakto-
ren, die Gewalt, Unsicherheit und Ungerechtigkeit schüren, wie etwa Ungleichheit, Korrup-
tion, schlechte Regierungsführung und illegale Finanz- und Waffenströme. Wir müssen un-
sere Anstrengungen zur Beilegung oder Verhütung von Konflikten und zur Unterstützung 
von Postkonfliktländern verdoppeln und dabei unter anderem sicherstellen, dass Frauen in 
der Friedenskonsolidierung und Staatsbildung eine Rolle übernehmen. Wir fordern, dass 
weitere wirksame Maßnahmen im Einklang mit dem Völkerrecht ergriffen werden, um die 
Hindernisse für die volle Verwirklichung des Rechts der unter kolonialer und ausländischer 
Besetzung lebenden Völker auf Selbstbestimmung zu beseitigen, die ihre wirtschaftliche und 
soziale Entwicklung sowie ihre Umwelt weiterhin beeinträchtigen. 


36. Wir verpflichten uns, die interkulturelle Verständigung, Toleranz, gegenseitige Ach-
tung und ein Ethos der Weltbürgerschaft und der geteilten Verantwortung zu fördern. Wir 
sind uns der natürlichen und kulturellen Vielfalt der Welt bewusst und erkennen an, dass 
alle Kulturen und Zivilisationen zur nachhaltigen Entwicklung beitragen können und sie in 
entscheidendem Maße ermöglichen. 


37. Auch der Sport ist ein wichtiger Ermöglicher nachhaltiger Entwicklung. Wir anerken-
nen den zunehmenden Beitrag des Sports zur Verwirklichung von Entwicklung und Frieden, 
indem er Toleranz und Respekt fördert, zur Stärkung der Frauen, der jungen Menschen, des 
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Einzelnen und der Gemeinschaft und zu den Zielen der Gesundheit, der Bildung und der 
sozialen Inklusion. 


38. Im Einklang mit der Charta der Vereinten Nationen bekräftigen wir erneut die Not-
wendigkeit, die territoriale Unversehrtheit und politische Unabhängigkeit der Staaten zu 
achten. 


Umsetzungsmittel 


39. Der Umfang und der ambitionierte Charakter der neuen Agenda erfordern eine mit 
neuem Leben erfüllte Globale Partnerschaft, um ihre Umsetzung zu gewährleisten. Darauf 
verpflichten wir uns uneingeschränkt. Diese Partnerschaft wird in einem Geist der globalen 
Solidarität wirken, insbesondere der Solidarität mit den Ärmsten und mit Menschen in pre-
kären Situationen. Sie wird ein intensives globales Engagement zur Unterstützung der Um-
setzung aller Ziele und Zielvorgaben erleichtern, indem sie die Regierungen, den Privatsek-
tor, die Zivilgesellschaft, das System der Vereinten Nationen und andere Akteure zusam-
menbringt und alle verfügbaren Ressourcen mobilisiert. 


40. Die unter Ziel 17 und unter jedem anderen Ziel für nachhaltige Entwicklung aufge-
führten Zielvorgaben für die Umsetzungsmittel sind von entscheidender Bedeutung für die 
Verwirklichung unserer Agenda und sind ebenso wichtig wie die anderen Ziele und Zielvor-
gaben. Die Agenda, einschließlich der Ziele für nachhaltige Entwicklung, kann im Rahmen 
einer neu belebten Globalen Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung umgesetzt werden, 
unterstützt von den konkreten Politiken und Maßnahmen, die im Ergebnisdokument der vom 
13. bis 16. Juli 2015 in Addis Abeba abgehaltenen dritten Internationalen Konferenz über 
Entwicklungsfinanzierung beschrieben sind. Wir begrüßen, dass sich die Generalversamm-
lung die Aktionsagenda von Addis Abeba10 zu eigen gemacht hat, die einen integralen Be-
standteil der Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung darstellt. Wir sind uns dessen be-
wusst, dass die volle Umsetzung der Aktionsagenda von Addis Abeba für die Verwirkli-
chung der Ziele für nachhaltige Entwicklung und der dazugehörigen Zielvorgaben von aus-
schlaggebender Bedeutung ist. 


41. Wir sind uns dessen bewusst, dass jedes Land die Hauptverantwortung für seine eigene 
wirtschaftliche und soziale Entwicklung trägt. Die neue Agenda befasst sich mit den für die 
Umsetzung der Ziele und Zielvorgaben erforderlichen Mitteln. Wir stellen fest, dass dazu 
die Mobilisierung von Finanzmitteln und der Aufbau von Kapazitäten ebenso gehören wie 
der Transfer umweltfreundlicher Technologien in die Entwicklungsländer zu gegenseitig 
vereinbarten günstigen Bedingungen, einschließlich Konzessions- und Vorzugsbedingun-
gen. Die öffentliche Finanzierung auf nationaler wie auch internationaler Ebene wird eine 
wesentliche Rolle bei der Bereitstellung grundlegender Dienstleistungen und öffentlicher 
Güter und bei der Mobilisierung anderer Finanzquellen spielen. Wir sind uns der Rolle be-
wusst, die der breitgefächerte Privatsektor – von Kleinstunternehmen über Genossenschaf-
ten bis zu multinationalen Unternehmen – sowie die Organisationen der Zivilgesellschaft 
und philanthropische Organisationen bei der Umsetzung der neuen Agenda spielen werden. 


42. Wir unterstützen die Durchführung aller einschlägigen Strategien und Aktionspro-
gramme, darunter die Erklärung und das Aktionsprogramm von Istanbul11, die Beschleunig-
ten Aktionsmodalitäten für die kleinen Inselentwicklungsländer (Samoa-Pfad)12 und das 
Wiener Aktionsprogramm für die Binnenentwicklungsländer für die Dekade 2014-202413, 


10 Die von der Generalversammlung am 27. Juli 2015 angenommene Aktionsagenda von Addis Abeba der 
dritten Internationalen Konferenz über Entwicklungsfinanzierung (Resolution 69/313, Anlage). 
11 Report of the Fourth United Nations Conference on the Least Developed Countries, Istanbul, Turkey, 
9–13 May 2011 (A/CONF.219/7), Kap. I und II. 
12 Resolution 69/15, Anlage. 
13 Resolution 69/137, Anlage II. 
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und erklären erneut, wie wichtig es ist, die Agenda 2063 der Afrikanischen Union und das 
Programm der Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas14 zu unterstützen, die alle 
mit der neuen Agenda untrennbar verbunden sind. Wir sind uns der großen Herausforderung 
bewusst, die die Herbeiführung dauerhaften Friedens und nachhaltiger Entwicklung in Län-
dern in Konflikt- und Postkonfliktsituationen darstellt. 


43. Wir betonen, dass die internationale öffentliche Finanzierung eine wichtige Ergänzung 
zu den Bemühungen der Länder um die Mobilisierung inländischer öffentlicher Mittel dar-
stellt, besonders in den ärmsten und schwächsten Ländern mit begrenzten inländischen Res-
sourcen. Eine wichtige Rolle der internationalen öffentlichen Finanzierung, einschließlich 
der öffentlichen Entwicklungshilfe, besteht darin, dass sie die Mobilisierung zusätzlicher 
Mittel aus anderen öffentlichen und privaten Quellen ermöglicht. Die Geber öffentlicher 
Entwicklungshilfe bekräftigen ihre jeweiligen Zusagen, einschließlich der von vielen entwi-
ckelten Länder eingegangenen Verpflichtung, die Zielvorgabe von 0,7 Prozent ihres Brutto-
nationaleinkommens für die öffentliche Entwicklungshilfe zugunsten der Entwicklungslän-
der und 0,15 bis 0,2 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens zugunsten der am wenigsten 
entwickelten Länder zu erreichen. 


44. Wir erkennen an, wie wichtig es ist, dass die internationalen Finanzinstitutionen im 
Einklang mit ihrem jeweiligen Mandat den politischen Spielraum jedes Landes, insbeson-
dere der Entwicklungsländer, respektieren. Wir verpflichten uns erneut, die Mitsprache und 
Mitwirkung der Entwicklungsländer – einschließlich der afrikanischen Länder, der am we-
nigsten entwickelten Länder, der Binnenentwicklungsländer, der kleinen Inselentwicklungs-
länder und der Länder mit mittlerem Einkommen – bei den internationalen wirtschaftlichen 
Entscheidungs- und Normsetzungsprozessen und im Rahmen der globalen wirtschaftlichen 
Ordnungspolitik zu erweitern und zu verstärken. 


45. Wir erkennen außerdem die wesentliche Rolle an, die die nationalen Parlamente durch 
ihre Gesetzgebung und die Verabschiedung von Haushaltsplänen spielen, sowie ihre Rolle 
bei der Gewährleistung der Rechenschaftspflicht für die wirksame Umsetzung der von uns 
eingegangenen Verpflichtungen. Die Regierungen und öffentlichen Institutionen werden bei 
der Umsetzung auch mit den regionalen und lokalen Behörden, subregionalen Institutionen, 
internationalen Institutionen, Hochschulen, philanthropischen Organisationen, Freiwilligen-
gruppen und anderen eng zusammenarbeiten. 


46. Wir unterstreichen die wichtige Rolle und den komparativen Vorteil eines mit ausrei-
chenden Mitteln ausgestatteten, relevanten, kohärenten, effizienten und wirksamen Systems 
der Vereinten Nationen bei der Unterstützung der Erreichung der Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung und der nachhaltigen Entwicklung selbst. Wir unterstreichen, wie wichtig die Stär-
kung der nationalen Eigen- und Führungsverantwortung der Länder ist, bekunden jedoch 
gleichzeitig unsere Unterstützung für den laufenden Dialog innerhalb des Wirtschafts- und 
Sozialrats über die längerfristige Positionierung des Entwicklungssystems der Vereinten Na-
tionen im Kontext dieser Agenda. 


Weiterverfolgung und Überprüfung 


47. Unsere Regierungen tragen die Hauptverantwortung für die auf nationaler, regionaler 
und globaler Ebene erfolgende Weiterverfolgung und Überprüfung der bei der Umsetzung 
der Ziele und Zielvorgaben im Laufe der nächsten fünfzehn Jahre erzielten Fortschritte. Um 
unserer Rechenschaftspflicht gegenüber unseren Bürgern nachzukommen, werden wir für 
eine systematische Weiterverfolgung und Überprüfung auf den verschiedenen Ebenen sor-
gen, wie in dieser Agenda und der Aktionsagenda von Addis Abeba festgelegt. Das hoch-


14 A/57/304, Anlage. 
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Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


rangige politische Forum unter der Schirmherrschaft der Generalversammlung und des Wirt-
schafts- und Sozialrats wird die zentrale Aufsichtsfunktion für die Weiterverfolgung und 
Überprüfung auf globaler Ebene innehaben. 


48. Zur Unterstützung dieser Arbeit werden derzeit Indikatoren erarbeitet. Es bedarf hoch-
wertiger, zugänglicher, aktueller und zuverlässiger aufgeschlüsselter Daten, um die Fort-
schritte zu messen und sicherzustellen, dass niemand zurückgelassen wird. Solche Daten 
sind von grundlegender Bedeutung für die Entscheidungsfindung. Nach Möglichkeit sollen 
Daten und Informationen bereits vorhandener Berichterstattungsmechanismen verwendet 
werden. Wir vereinbaren, unsere Anstrengungen zur Stärkung der statistischen Kapazitäten 
in den Entwicklungsländern und insbesondere in den afrikanischen Ländern, den am we-
nigsten entwickelten Ländern, den Binnenentwicklungsländern, den kleinen Inselentwick-
lungsländern und den Ländern mit mittlerem Einkommen zu intensivieren. Wir verpflichten 
uns, umfassendere Fortschrittsmaße zu erarbeiten, die das Bruttoinlandsprodukt ergänzen. 


Ein Aufruf zum Handeln, um unsere Welt zu verändern 


49. Vor siebzig Jahren kam eine frühere Generation von Staatslenkern zusammen, um die 
Vereinten Nationen zu gründen. Auf den Trümmern von Krieg und Zwietracht errichteten 
sie diese Organisation und formten die ihr zugrunde liegenden Werte des Friedens, des Di-
alogs und der internationalen Zusammenarbeit. Diese Werte haben in der Charta der Ver-
einten Nationen ihren höchsten Ausdruck gefunden. 


50. Auch wir treffen heute eine Entscheidung von großer historischer Bedeutung. Wir be-
schließen, eine bessere Zukunft für alle Menschen zu schaffen, darunter Millionen Men-
schen, denen bislang die Chance versagt geblieben ist, ein menschenwürdiges, würdevolles 
und erfülltes Leben zu führen und ihr menschliches Potenzial voll zu entfalten. Wir können 
die erste Generation sein, der es gelingt, Armut zu beseitigen, und gleichzeitig vielleicht die 
letzte Generation, die noch die Chance hat, unseren Planeten zu retten. Wenn es uns gelingt, 
unsere Ziele zu verwirklichen, werden wir die Welt im Jahr 2030 zum Besseren verändert 
haben. 


51. Die heute von uns verkündete Agenda für das globale Handeln während der nächsten 
fünfzehn Jahre ist eine Charta für die Menschen und den Planeten im 21. Jahrhundert. Kinder 
und junge Frauen und Männer sind entscheidende Träger des Wandels und werden in den 
neuen Zielen eine Plattform finden, um unerschöpfliches Potenzial für Aktivismus zur 
Schaffung einer besseren Welt einzusetzen. 


52. „Wir, die Völker“ sind die berühmten ersten Worte der Charta der Vereinten Nationen. 
Wir, die Völker, sind es auch, die sich heute auf den Weg in das Jahr 2030 machen. Auf 
diesem Weg werden uns die Regierungen und Parlamente, das System der Vereinten Natio-
nen und andere internationale Institutionen, lokale Behörden, indigene Völker, die Zivilge-
sellschaft, die Wirtschaft und der Privatsektor, die Wissenschaft und die Hochschulen be-
gleiten – und die gesamte Menschheit. Millionen von Menschen haben bereits an dieser 
Agenda mitgewirkt und werden sie sich zu eigen machen. Sie ist eine Agenda der Menschen, 
von Menschen und für die Menschen – und dies, so sind wir überzeugt, wird die Garantie 
für ihren Erfolg sein. 


53. Die Zukunft der Menschheit und unseres Planeten liegt in unseren Händen. Sie liegt 
auch in den Händen der jüngeren Generation von heute, die die Fackel an die künftigen 
Generationen weiterreichen wird. Wir haben den Weg zur nachhaltigen Entwicklung vorge-
zeichnet; es wird an uns allen liegen, dafür zu sorgen, dass die Reise erfolgreich ist und die 
erzielten Fortschritte unumkehrbar sind. 
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung 


54. Nach einem allen offenstehenden Prozess zwischenstaatlicher Verhandlungen und auf 
der Grundlage des Vorschlags der Offenen Arbeitsgruppe über die Ziele für eine nachhaltige 
Entwicklung15, dessen Einleitung die Ziele in einen Kontext setzt, haben wir die nachstehend 
aufgeführten Ziele und Zielvorgaben vereinbart. 


55. Die Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung sind integriert und unteilbar, 
global ausgerichtet und universell anwendbar, unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
Realitäten, Kapazitäten und Entwicklungsstufen der einzelnen Länder und unter Beachtung 
der nationalen Politiken und Prioritäten. Die Zielvorgaben sind Ausdruck globaler Bestre-
bungen, wobei jede Regierung ausgerichtet an der globalen Ambition, jedoch unter Berück-
sichtigung der nationalen Gegebenheiten ihre eigenen nationalen Zielvorgaben festlegt. Jede 
Regierung wird außerdem beschließen, wie die globalen Bestrebungen der Zielvorgaben in 
die nationalen Planungsprozesse, Politiken und Strategien einfließen sollen. Es ist wichtig, 
die Verbindung zwischen der nachhaltigen Entwicklung und anderen im Gang befindlichen 
einschlägigen Prozessen im Wirtschafts-, Sozial- und Umweltbereich zu berücksichtigen. 


56. Wir beschließen diese Ziele und Zielvorgaben eingedenk der Tatsache, dass sich jedes 
Land bei der Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung eigenen Herausforderungen ge-
genübersieht, und wir unterstreichen die besonderen Herausforderungen, mit denen die 
schwächsten Länder und vor allem die afrikanischen Länder, die am wenigsten entwickelten 
Länder, die Binnenentwicklungsländer und die kleinen Inselentwicklungsländer konfrontiert 
sind, sowie die spezifischen Herausforderungen, vor die die Länder mit mittlerem Einkom-
men gestellt sind. Länder in Konfliktsituationen bedürfen ebenfalls besonderer Aufmerk-
samkeit. 


57. Wir sind uns dessen bewusst, dass für mehrere der Zielvorgaben nach wie vor keine 
Basisdaten verfügbar sind, und rufen zu mehr Unterstützung für eine bessere Datenerhebung 
und verstärkten Kapazitätsaufbau in den Mitgliedstaaten auf, mit dem Ziel, nationale und 
globale Basisdaten zu erheben, wo es solche bisher nicht gibt. Wir verpflichten uns, diesem 
Defizit im Bereich der Datenerhebung abzuhelfen, um eine bessere Grundlage für die Mes-
sung der Fortschritte zu haben, insbesondere bei denjenigen der nachstehend aufgeführten 
Zielvorgaben, bei denen keine klaren numerischen Werte vorgegeben sind. 


58. Wir befürworten die von den Staaten in anderen Foren unternommenen Anstrengun-
gen, zentrale Fragen anzugehen, die die Umsetzung unserer Agenda möglicherweise behin-
dern könnten, und wir respektieren die unabhängigen Mandate dieser Prozesse. Es ist unsere 
Absicht, dass die Agenda und ihre Umsetzung diese anderen Prozesse und die in deren Rah-
men getroffenen Beschlüsse unterstützen und unbeeinträchtigt lassen. 


59. Wir sind uns dessen bewusst, dass jedes Land je nach seinen nationalen Gegebenheiten 
und Prioritäten über verschiedene Ansätze, Visionen, Modelle und Instrumente verfügt, um 
eine nachhaltige Entwicklung herbeizuführen, und wir erklären erneut, dass der Planet Erde 
und seine Ökosysteme unsere gemeinsame Heimat sind und dass „Mutter Erde“ in einer 
Reihe von Ländern und Regionen ein gängiger Ausdruck ist. 


15 Enthalten in dem Bericht der Offenen Arbeitsgruppe der Generalversammlung über die Ziele für eine 
nachhaltige Entwicklung (A/68/970 und Corr.1; siehe auch A/68/970/Add.1-3). 
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Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


Ziele für nachhaltige Entwicklung 


Ziel 1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden 


Ziel 2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernäh-
rung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern 


Ziel 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten 
und ihr Wohlergehen fördern 


Ziel 4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten 
und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern 


Ziel 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen 
zur Selbstbestimmung befähigen 


Ziel 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sa-
nitärversorgung für alle gewährleisten 


Ziel 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner 
Energie für alle sichern 


Ziel 8. Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, pro-
duktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle för-
dern 


Ziel 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und nach-
haltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen 


Ziel 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern 


Ziel 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nach-
haltig gestalten 


Ziel 12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen 


Ziel 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und sei-
ner Auswirkungen ergreifen* 


Ziel 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Ent-
wicklung erhalten und nachhaltig nutzen 


Ziel 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige 
Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung 
bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Ver-
lust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen 


Ziel 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Ent-
wicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen 
und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutio-
nen auf allen Ebenen aufbauen 


Ziel 17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhal-
tige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen 


* In Anerkennung dessen, dass das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Kli-
maänderungen das zentrale internationale zwischenstaatliche Forum für Verhandlungen über 
die globale Antwort auf den Klimawandel ist. 
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


Ziel 1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden 


1.1 Bis 2030 die extreme Armut – gegenwärtig definiert als der Anteil der Menschen, die 
mit weniger als 1,25 US-Dollar pro Tag auskommen müssen – für alle Menschen überall auf 
der Welt beseitigen 


1.2 Bis 2030 den Anteil der Männer, Frauen und Kinder jeden Alters, die in Armut in all 
ihren Dimensionen nach der jeweiligen nationalen Definition leben, mindestens um die 
Hälfte senken 


1.3 Den nationalen Gegebenheiten entsprechende Sozialschutzsysteme und -maßnahmen 
für alle umsetzen, einschließlich eines Basisschutzes, und bis 2030 eine breite Versorgung 
der Armen und Schwachen erreichen 


1.4 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Männer und Frauen, insbesondere die Armen und 
Schwachen, die gleichen Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen sowie Zugang zu grundle-
genden Diensten, Grundeigentum und Verfügungsgewalt über Grund und Boden und sons-
tigen Vermögensformen, Erbschaften, natürlichen Ressourcen, geeigneten neuen Technolo-
gien und Finanzdienstleistungen einschließlich Mikrofinanzierung haben 


1.5 Bis 2030 die Widerstandsfähigkeit der Armen und der Menschen in prekären Situati-
onen erhöhen und ihre Exposition und Anfälligkeit gegenüber klimabedingten Extremereig-
nissen und anderen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Schocks und Katastrophen 
verringern 


1.a Eine erhebliche Mobilisierung von Ressourcen aus einer Vielzahl von Quellen ge-
währleisten, einschließlich durch verbesserte Entwicklungszusammenarbeit, um den Ent-
wicklungsländern und insbesondere den am wenigsten entwickelten Ländern ausreichende 
und berechenbare Mittel für die Umsetzung von Programmen und Politiken zur Beendigung 
der Armut in all ihren Dimensionen bereitzustellen 


1.b Auf nationaler, regionaler und internationaler Ebene solide politische Rahmen auf der 
Grundlage armutsorientierter und geschlechtersensibler Entwicklungsstrategien schaffen, 
um beschleunigte Investitionen in Maßnahmen zur Beseitigung der Armut zu unterstützen 


Ziel 2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere 
Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern 


2.1 Bis 2030 den Hunger beenden und sicherstellen, dass alle Menschen, insbesondere die 
Armen und Menschen in prekären Situationen, einschließlich Kleinkindern, ganzjährig Zu-
gang zu sicheren, nährstoffreichen und ausreichenden Nahrungsmitteln haben 


2.2 Bis 2030 alle Formen der Fehlernährung beenden, einschließlich durch Erreichung der 
international vereinbarten Zielvorgaben in Bezug auf Wachstumshemmung und Auszehrung 
bei Kindern unter 5 Jahren bis 2025, und den Ernährungsbedürfnissen von heranwachsenden 
Mädchen, schwangeren und stillenden Frauen und älteren Menschen Rechnung tragen 


2.3 Bis 2030 die landwirtschaftliche Produktivität und die Einkommen von kleinen Nah-
rungsmittelproduzenten, insbesondere von Frauen, Angehörigen indigener Völker, landwirt-
schaftlichen Familienbetrieben, Weidetierhaltern und Fischern, verdoppeln, unter anderem 
durch den sicheren und gleichberechtigten Zugang zu Grund und Boden, anderen Produkti-
onsressourcen und Betriebsmitteln, Wissen, Finanzdienstleistungen, Märkten sowie Mög-
lichkeiten für Wertschöpfung und außerlandwirtschaftliche Beschäftigung 


2.4 Bis 2030 die Nachhaltigkeit der Systeme der Nahrungsmittelproduktion sicherstellen 
und resiliente landwirtschaftliche Methoden anwenden, die die Produktivität und den Ertrag 
steigern, zur Erhaltung der Ökosysteme beitragen, die Anpassungsfähigkeit an Klimaände-
rungen, extreme Wetterereignisse, Dürren, Überschwemmungen und andere Katastrophen 
erhöhen und die Flächen- und Bodenqualität schrittweise verbessern 
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Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


2.5 Bis 2020 die genetische Vielfalt von Saatgut, Kulturpflanzen sowie Nutz- und Haus-
tieren und ihren wildlebenden Artverwandten bewahren, unter anderem durch gut verwaltete 
und diversifizierte Saatgut- und Pflanzenbanken auf nationaler, regionaler und internationa-
ler Ebene, und den Zugang zu den Vorteilen aus der Nutzung der genetischen Ressourcen 
und des damit verbundenen traditionellen Wissens sowie die ausgewogene und gerechte 
Aufteilung dieser Vorteile fördern, wie auf internationaler Ebene vereinbart 


2.a Die Investitionen in die ländliche Infrastruktur, die Agrarforschung und landwirt-
schaftliche Beratungsdienste, die Technologieentwicklung sowie Genbanken für Pflanzen 
und Nutztiere erhöhen, unter anderem durch verstärkte internationale Zusammenarbeit, um 
die landwirtschaftliche Produktionskapazität in den Entwicklungsländern und insbesondere 
den am wenigsten entwickelten Ländern zu verbessern 


2.b Handelsbeschränkungen und -verzerrungen auf den globalen Agrarmärkten korrigie-
ren und verhindern, unter anderem durch die parallele Abschaffung aller Formen von 
Agrarexportsubventionen und aller Exportmaßnahmen mit gleicher Wirkung im Einklang 
mit dem Mandat der Doha-Entwicklungsrunde 


2.c Maßnahmen zur Gewährleistung des reibungslosen Funktionierens der Märkte für 
Nahrungsmittelrohstoffe und ihre Derivate ergreifen und den raschen Zugang zu Marktin-
formationen, unter anderem über Nahrungsmittelreserven, erleichtern, um zur Begrenzung 
der extremen Schwankungen der Nahrungsmittelpreise beizutragen 


Ziel 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr 
Wohlergehen fördern 


3.1 Bis 2030 die weltweite Müttersterblichkeit auf unter 70 je 100.000 Lebendgeburten 
senken 


3.2 Bis 2030 den vermeidbaren Todesfällen bei Neugeborenen und Kindern unter 5 Jahren 
ein Ende setzen, mit dem von allen Ländern zu verfolgenden Ziel, die Sterblichkeit bei Neu-
geborenen mindestens auf 12 je 1.000 Lebendgeburten und bei Kindern unter 5 Jahren min-
destens auf 25 je 1.000 Lebendgeburten zu senken 


3.3 Bis 2030 die Aids-, Tuberkulose- und Malariaepidemien und die vernachlässigten Tro-
penkrankheiten beseitigen und Hepatitis, durch Wasser übertragene Krankheiten und andere 
übertragbare Krankheiten bekämpfen 


3.4 Bis 2030 die vorzeitige Sterblichkeit aufgrund von nichtübertragbaren Krankheiten 
durch Prävention und Behandlung um ein Drittel senken und die psychische Gesundheit und 
das Wohlergehen fördern 


3.5 Die Prävention und Behandlung des Substanzmissbrauchs, namentlich des Suchtstoff-
missbrauchs und des schädlichen Gebrauchs von Alkohol, verstärken 


3.6 Bis 2020 die Zahl der Todesfälle und Verletzungen infolge von Straßenverkehrsunfäl-
len weltweit halbieren 


3.7 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sexual- und reproduktionsmedizinischer Versor-
gung, einschließlich Familienplanung, Information und Aufklärung, und die Einbeziehung 
der reproduktiven Gesundheit in nationale Strategien und Programme gewährleisten 


3.8 Die allgemeine Gesundheitsversorgung, einschließlich der Absicherung gegen finan-
zielle Risiken, den Zugang zu hochwertigen grundlegenden Gesundheitsdiensten und den 
Zugang zu sicheren, wirksamen, hochwertigen und bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimit-
teln und Impfstoffen für alle erreichen 


3.9 Bis 2030 die Zahl der Todesfälle und Erkrankungen aufgrund gefährlicher Chemika-
lien und der Verschmutzung und Verunreinigung von Luft, Wasser und Boden erheblich 
verringern 


17/38 







 
 


 


 
 


  
   


   
 


     


   
 


 
 


  
 


 


    


 
 


   
 


 


  
 


  


 


 


  


 


  


 


 
 


  


  
 


 
 


  
  


 


   
 


 


A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


3.a Die Durchführung des Rahmenübereinkommens der Weltgesundheitsorganisation zur 
Eindämmung des Tabakgebrauchs in allen Ländern in geeigneter Weise stärken 


3.b Forschung und Entwicklung zu Impfstoffen und Medikamenten für übertragbare und 
nichtübertragbare Krankheiten, von denen hauptsächlich Entwicklungsländer betroffen sind, 
unterstützen, den Zugang zu bezahlbaren unentbehrlichen Arzneimitteln und Impfstoffen 
gewährleisten, im Einklang mit der Erklärung von Doha über das TRIPS-Übereinkommen 
und die öffentliche Gesundheit, die das Recht der Entwicklungsländer bekräftigt, die Be-
stimmungen in dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geisti-
gen Eigentums über Flexibilitäten zum Schutz der öffentlichen Gesundheit voll auszuschöp-
fen, und insbesondere den Zugang zu Medikamenten für alle zu gewährleisten 


3.c Die Gesundheitsfinanzierung und die Rekrutierung, Aus- und Weiterbildung und Bin-
dung von Gesundheitsfachkräften in den Entwicklungsländern und insbesondere in den am 
wenigsten entwickelten Ländern und den kleinen Inselentwicklungsländern deutlich erhö-
hen 


3.d Die Kapazitäten aller Länder, insbesondere der Entwicklungsländer, in den Bereichen 
Frühwarnung, Risikominderung und Management nationaler und globaler Gesundheitsrisi-
ken stärken 


Ziel 4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und 
Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern 


4.1 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen gleichberechtigt eine kosten-
lose und hochwertige Grund- und Sekundarschulbildung abschließen, die zu brauchbaren 
und effektiven Lernergebnissen führt 


4.2 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Mädchen und Jungen Zugang zu hochwertiger früh-
kindlicher Erziehung, Betreuung und Vorschulbildung erhalten, damit sie auf die Grund-
schule vorbereitet sind 


4.3 Bis 2030 den gleichberechtigten Zugang aller Frauen und Männer zu einer erschwing-
lichen und hochwertigen fachlichen, beruflichen und tertiären Bildung einschließlich uni-
versitärer Bildung gewährleisten 


4.4 Bis 2030 die Zahl der Jugendlichen und Erwachsenen wesentlich erhöhen, die über 
die entsprechenden Qualifikationen einschließlich fachlicher und beruflicher Qualifikatio-
nen für eine Beschäftigung, eine menschenwürdige Arbeit und Unternehmertum verfügen 


4.5 Bis 2030 geschlechtsspezifische Disparitäten in der Bildung beseitigen und den gleich-
berechtigen Zugang der Schwachen in der Gesellschaft, namentlich von Menschen mit Be-
hinderungen, Angehörigen indigener Völker und Kindern in prekären Situationen, zu allen 
Bildungs- und Ausbildungsebenen gewährleisten 


4.6 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Jugendlichen und ein erheblicher Anteil der männli-
chen und weiblichen Erwachsenen lesen, schreiben und rechnen lernen 


4.7 Bis 2030 sicherstellen, dass alle Lernenden die notwendigen Kenntnisse und Qualifi-
kationen zur Förderung nachhaltiger Entwicklung erwerben, unter anderem durch Bildung 
für nachhaltige Entwicklung und nachhaltige Lebensweisen, Menschenrechte, Geschlech-
tergleichstellung, eine Kultur des Friedens und der Gewaltlosigkeit, Weltbürgerschaft und 
die Wertschätzung kultureller Vielfalt und des Beitrags der Kultur zu nachhaltiger Entwick-
lung 


4.a Bildungseinrichtungen bauen und ausbauen, die kinder-, behinderten- und geschlech-
tergerecht sind und eine sichere, gewaltfreie, inklusive und effektive Lernumgebung für alle 
bieten 
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4.b Bis 2020 weltweit die Zahl der verfügbaren Stipendien für Entwicklungsländer, ins-
besondere für die am wenigsten entwickelten Länder, die kleinen Inselentwicklungsländer 
und die afrikanischen Länder, zum Besuch einer Hochschule, einschließlich zur Berufsbil-
dung und zu Informations- und Kommunikationstechnik-, Technik-, Ingenieurs- und Wis-
senschaftsprogrammen, in entwickelten Ländern und in anderen Entwicklungsländern we-
sentlich erhöhen 


4.c Bis 2030 das Angebot an qualifizierten Lehrkräften unter anderem durch internatio-
nale Zusammenarbeit im Bereich der Lehrerausbildung in den Entwicklungsländern und ins-
besondere in den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselentwicklungsländern 
wesentlich erhöhen 


Ziel 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur 
Selbstbestimmung befähigen 


5.1 Alle Formen der Diskriminierung von Frauen und Mädchen überall auf der Welt be-
enden 


5.2 Alle Formen von Gewalt gegen alle Frauen und Mädchen im öffentlichen und im pri-
vaten Bereich einschließlich des Menschenhandels und sexueller und anderer Formen der 
Ausbeutung beseitigen 


5.3 Alle schädlichen Praktiken wie Kinderheirat, Frühverheiratung und Zwangsheirat so-
wie die Genitalverstümmelung bei Frauen und Mädchen beseitigen 


5.4 Unbezahlte Pflege- und Hausarbeit durch die Bereitstellung öffentlicher Dienstleis-
tungen und Infrastrukturen, Sozialschutzmaßnahmen und die Förderung geteilter Verant-
wortung innerhalb des Haushalts und der Familie entsprechend den nationalen Gegebenhei-
ten anerkennen und wertschätzen 


5.5 Die volle und wirksame Teilhabe von Frauen und ihre Chancengleichheit bei der Über-
nahme von Führungsrollen auf allen Ebenen der Entscheidungsfindung im politischen, wirt-
schaftlichen und öffentlichen Leben sicherstellen 


5.6 Den allgemeinen Zugang zu sexueller und reproduktiver Gesundheit und reprodukti-
ven Rechten gewährleisten, wie im Einklang mit dem Aktionsprogramm der Internationalen 
Konferenz über Bevölkerung und Entwicklung, der Aktionsplattform von Beijing und den 
Ergebnisdokumenten ihrer Überprüfungskonferenzen vereinbart 


5.a Reformen durchführen, um Frauen die gleichen Rechte auf wirtschaftliche Ressourcen 
sowie Zugang zu Grundeigentum und zur Verfügungsgewalt über Grund und Boden und 
sonstige Vermögensformen, zu Finanzdienstleistungen, Erbschaften und natürlichen Res-
sourcen zu verschaffen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften 


5.b Die Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere der Informations- und Kom-
munikationstechnologien, verbessern, um die Selbstbestimmung der Frauen zu fördern 


5.c Eine solide Politik und durchsetzbare Rechtsvorschriften zur Förderung der Gleich-
stellung der Geschlechter und der Selbstbestimmung aller Frauen und Mädchen auf allen 
Ebenen beschließen und verstärken 


Ziel 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und 
Sanitärversorgung für alle gewährleisten 


6.1 Bis 2030 den allgemeinen und gerechten Zugang zu einwandfreiem und bezahlbarem 
Trinkwasser für alle erreichen 


6.2 Bis 2030 den Zugang zu einer angemessenen und gerechten Sanitärversorgung und 
Hygiene für alle erreichen und der Notdurftverrichtung im Freien ein Ende setzen, unter 
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besonderer Beachtung der Bedürfnisse von Frauen und Mädchen und von Menschen in pre-
kären Situationen 


6.3 Bis 2030 die Wasserqualität durch Verringerung der Verschmutzung, Beendigung des 
Einbringens und Minimierung der Freisetzung gefährlicher Chemikalien und Stoffe, Halbie-
rung des Anteils unbehandelten Abwassers und eine beträchtliche Steigerung der Wieder-
aufbereitung und gefahrlosen Wiederverwendung weltweit verbessern 


6.4 Bis 2030 die Effizienz der Wassernutzung in allen Sektoren wesentlich steigern und 
eine nachhaltige Entnahme und Bereitstellung von Süßwasser gewährleisten, um der Was-
serknappheit zu begegnen und die Zahl der unter Wasserknappheit leidenden Menschen er-
heblich zu verringern 


6.5 Bis 2030 auf allen Ebenen eine integrierte Bewirtschaftung der Wasserressourcen um-
setzen, gegebenenfalls auch mittels grenzüberschreitender Zusammenarbeit 


6.6 Bis 2020 wasserverbundene Ökosysteme schützen und wiederherstellen, darunter 
Berge, Wälder, Feuchtgebiete, Flüsse, Grundwasserleiter und Seen 


6.a Bis 2030 die internationale Zusammenarbeit und die Unterstützung der Entwicklungs-
länder beim Kapazitätsaufbau für Aktivitäten und Programme im Bereich der Wasser- und 
Sanitärversorgung ausbauen, einschließlich der Wassersammlung und -speicherung, Entsal-
zung, effizienten Wassernutzung, Abwasserbehandlung, Wiederaufbereitungs- und Wieder-
verwendungstechnologien 


6.b Die Mitwirkung lokaler Gemeinwesen an der Verbesserung der Wasserbewirtschaf-
tung und der Sanitärversorgung unterstützen und verstärken 


Ziel 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie 
für alle sichern 


7.1 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu bezahlbaren, verlässlichen und modernen Ener-
giedienstleistungen sichern 


7.2 Bis 2030 den Anteil erneuerbarer Energie am globalen Energiemix deutlich erhöhen 


7.3 Bis 2030 die weltweite Steigerungsrate der Energieeffizienz verdoppeln 


7.a Bis 2030 die internationale Zusammenarbeit verstärken, um den Zugang zur For-
schung und Technologie im Bereich saubere Energie, namentlich erneuerbare Energie, Ener-
gieeffizienz sowie fortschrittliche und saubere Technologien für fossile Brennstoffe, zu er-
leichtern, und Investitionen in die Energieinfrastruktur und saubere Energietechnologien 
fördern 


7.b Bis 2030 die Infrastruktur ausbauen und die Technologie modernisieren, um in den 
Entwicklungsländern und insbesondere in den am wenigsten entwickelten Ländern, den klei-
nen Inselentwicklungsländern und den Binnenentwicklungsländern im Einklang mit ihren 
jeweiligen Unterstützungsprogrammen moderne und nachhaltige Energiedienstleistungen 
für alle bereitzustellen 


Ziel 8. Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive 
Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern 


8.1 Ein Pro-Kopf-Wirtschaftswachstum entsprechend den nationalen Gegebenheiten und 
insbesondere ein jährliches Wachstum des Bruttoinlandsprodukts von mindestens 7 Prozent 
in den am wenigsten entwickelten Ländern aufrechterhalten 
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8.2 Eine höhere wirtschaftliche Produktivität durch Diversifizierung, technologische Mo-
dernisierung und Innovation erreichen, einschließlich durch Konzentration auf mit hoher 
Wertschöpfung verbundene und arbeitsintensive Sektoren 


8.3 Entwicklungsorientierte Politiken fördern, die produktive Tätigkeiten, die Schaffung 
menschenwürdiger Arbeitsplätze, Unternehmertum, Kreativität und Innovation unterstüt-
zen, und die Formalisierung und das Wachstum von Kleinst-, Klein- und Mittelunternehmen 
unter anderem durch den Zugang zu Finanzdienstleistungen begünstigen 


8.4 Bis 2030 die weltweite Ressourceneffizienz in Konsum und Produktion Schritt für 
Schritt verbessern und die Entkopplung von Wirtschaftswachstum und Umweltzerstörung 
anstreben, im Einklang mit dem Zehnjahres-Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und 
Produktionsmuster, wobei die entwickelten Länder die Führung übernehmen 


8.5 Bis 2030 produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle Frauen 
und Männer, einschließlich junger Menschen und Menschen mit Behinderungen, sowie glei-
ches Entgelt für gleichwertige Arbeit erreichen 


8.6 Bis 2020 den Anteil junger Menschen, die ohne Beschäftigung sind und keine Schul-
oder Berufsausbildung durchlaufen, erheblich verringern 


8.7 Sofortige und wirksame Maßnahmen ergreifen, um Zwangsarbeit abzuschaffen, mo-
derne Sklaverei und Menschenhandel zu beenden und das Verbot und die Beseitigung der 
schlimmsten Formen der Kinderarbeit, einschließlich der Einziehung und des Einsatzes von 
Kindersoldaten, sicherstellen und bis 2025 jeder Form von Kinderarbeit ein Ende setzen 


8.8 Die Arbeitsrechte schützen und sichere Arbeitsumgebungen für alle Arbeitnehmer, 
einschließlich der Wanderarbeitnehmer, insbesondere der Wanderarbeitnehmerinnen, und 
der Menschen in prekären Beschäftigungsverhältnissen, fördern 


8.9 Bis 2030 Politiken zur Förderung eines nachhaltigen Tourismus erarbeiten und umset-
zen, der Arbeitsplätze schafft und die lokale Kultur und lokale Produkte fördert 


8.10 Die Kapazitäten der nationalen Finanzinstitutionen stärken, um den Zugang zu 
Bank-, Versicherungs- und Finanzdienstleistungen für alle zu begünstigen und zu erweitern 


8.a Die im Rahmen der Handelshilfe gewährte Unterstützung für die Entwicklungsländer 
und insbesondere die am wenigsten entwickelten Länder erhöhen, unter anderem durch den 
Erweiterten integrierten Rahmenplan für handelsbezogene technische Hilfe für die am we-
nigsten entwickelten Länder 


8.b Bis 2020 eine globale Strategie für Jugendbeschäftigung erarbeiten und auf den Weg 
bringen und den Globalen Beschäftigungspakt der Internationalen Arbeitsorganisation um-
setzen 


Ziel 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und 
nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen 


9.1 Eine hochwertige, verlässliche, nachhaltige und widerstandsfähige Infrastruktur auf-
bauen, einschließlich regionaler und grenzüberschreitender Infrastruktur, um die wirtschaft-
liche Entwicklung und das menschliche Wohlergehen zu unterstützen, und dabei den 
Schwerpunkt auf einen erschwinglichen und gleichberechtigten Zugang für alle legen 


9.2 Eine inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und bis 2030 den Anteil der 
Industrie an der Beschäftigung und am Bruttoinlandsprodukt entsprechend den nationalen 
Gegebenheiten erheblich steigern und den Anteil in den am wenigsten entwickelten Ländern 
verdoppeln 
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9.3 Insbesondere in den Entwicklungsländern den Zugang kleiner Industrie- und anderer 
Unternehmen zu Finanzdienstleistungen, einschließlich bezahlbaren Krediten, und ihre Ein-
bindung in Wertschöpfungsketten und Märkte erhöhen 


9.4 Bis 2030 die Infrastruktur modernisieren und die Industrien nachrüsten, um sie nach-
haltig zu machen, mit effizienterem Ressourceneinsatz und unter vermehrter Nutzung sau-
berer und umweltverträglicher Technologien und Industrieprozesse, wobei alle Länder Maß-
nahmen entsprechend ihren jeweiligen Kapazitäten ergreifen 


9.5 Die wissenschaftliche Forschung verbessern und die technologischen Kapazitäten der 
Industriesektoren in allen Ländern und insbesondere in den Entwicklungsländern ausbauen 
und zu diesem Zweck bis 2030 unter anderem Innovationen fördern und die Anzahl der im 
Bereich Forschung und Entwicklung tätigen Personen je 1 Million Menschen sowie die öf-
fentlichen und privaten Ausgaben für Forschung und Entwicklung beträchtlich erhöhen 


9.a Die Entwicklung einer nachhaltigen und widerstandsfähigen Infrastruktur in den Ent-
wicklungsländern durch eine verstärkte finanzielle, technologische und technische Unter-
stützung der afrikanischen Länder, der am wenigsten entwickelten Länder, der Binnenent-
wicklungsländer und der kleinen Inselentwicklungsländer erleichtern 


9.b Die einheimische Technologieentwicklung, Forschung und Innovation in den Ent-
wicklungsländern unterstützen, einschließlich durch Sicherstellung eines förderlichen poli-
tischen Umfelds, unter anderem für industrielle Diversifizierung und Wertschöpfung im 
Rohstoffbereich 


9.c Den Zugang zur Informations- und Kommunikationstechnologie erheblich erweitern 
sowie anstreben, in den am wenigsten entwickelten Ländern bis 2020 einen allgemeinen und 
erschwinglichen Zugang zum Internet bereitzustellen 


Ziel 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern 


10.1 Bis 2030 nach und nach ein über dem nationalen Durchschnitt liegendes Einkommens-
wachstum der ärmsten 40 Prozent der Bevölkerung erreichen und aufrechterhalten 


10.2 Bis 2030 alle Menschen unabhängig von Alter, Geschlecht, Behinderung, Rasse, Eth-
nizität, Herkunft, Religion oder wirtschaftlichem oder sonstigem Status zu Selbstbestim-
mung befähigen und ihre soziale, wirtschaftliche und politische Inklusion fördern 


10.3 Chancengleichheit gewährleisten und Ungleichheit der Ergebnisse reduzieren, na-
mentlich durch die Abschaffung diskriminierender Gesetze, Politiken und Praktiken und die 
Förderung geeigneter gesetzgeberischer, politischer und sonstiger Maßnahmen in dieser 
Hinsicht 


10.4 Politische Maßnahmen beschließen, insbesondere fiskalische, lohnpolitische und den 
Sozialschutz betreffende Maßnahmen, und schrittweise größere Gleichheit erzielen 


10.5 Die Regulierung und Überwachung der globalen Finanzmärkte und -institutionen ver-
bessern und die Anwendung der einschlägigen Vorschriften verstärken 


10.6 Eine bessere Vertretung und verstärkte Mitsprache der Entwicklungsländer bei der 
Entscheidungsfindung in den globalen internationalen Wirtschafts- und Finanzinstitutionen 
sicherstellen, um die Wirksamkeit, Glaubwürdigkeit, Rechenschaftslegung und Legitima-
tion dieser Institutionen zu erhöhen 


10.7 Eine geordnete, sichere, reguläre und verantwortungsvolle Migration und Mobilität 
von Menschen erleichtern, unter anderem durch die Anwendung einer planvollen und gut 
gesteuerten Migrationspolitik 
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10.a Den Grundsatz der besonderen und differenzierten Behandlung der Entwicklungslän-
der, insbesondere der am wenigsten entwickelten Länder, im Einklang mit den Übereinkünf-
ten der Welthandelsorganisation anwenden 


10.b Öffentliche Entwicklungshilfe und Finanzströme einschließlich ausländischer Direkt-
investitionen in die Staaten fördern, in denen der Bedarf am größten ist, insbesondere in die 
am wenigsten entwickelten Länder, die afrikanischen Länder, die kleinen Inselentwick-
lungsländer und die Binnenentwicklungsländer, im Einklang mit ihren jeweiligen nationalen 
Plänen und Programmen 


10.c Bis 2030 die Transaktionskosten für Heimatüberweisungen von Migranten auf weni-
ger als 3 Prozent senken und Überweisungskorridore mit Kosten von über 5 Prozent besei-
tigen 


Ziel 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig 
gestalten 


11.1 Bis 2030 den Zugang zu angemessenem, sicherem und bezahlbarem Wohnraum und 
zur Grundversorgung für alle sicherstellen und Slums sanieren 


11.2 Bis 2030 den Zugang zu sicheren, bezahlbaren, zugänglichen und nachhaltigen Ver-
kehrssystemen für alle ermöglichen und die Sicherheit im Straßenverkehr verbessern, ins-
besondere durch den Ausbau des öffentlichen Verkehrs, mit besonderem Augenmerk auf 
den Bedürfnissen von Menschen in prekären Situationen, Frauen, Kindern, Menschen mit 
Behinderungen und älteren Menschen 


11.3 Bis 2030 die Verstädterung inklusiver und nachhaltiger gestalten und die Kapazitäten 
für eine partizipatorische, integrierte und nachhaltige Siedlungsplanung und -steuerung in 
allen Ländern verstärken 


11.4 Die Anstrengungen zum Schutz und zur Wahrung des Weltkultur- und -naturerbes 
verstärken 


11.5 Bis 2030 die Zahl der durch Katastrophen, einschließlich Wasserkatastrophen, beding-
ten Todesfälle und der davon betroffenen Menschen deutlich reduzieren und die dadurch 
verursachten unmittelbaren wirtschaftlichen Verluste im Verhältnis zum globalen Bruttoin-
landsprodukt wesentlich verringern, mit Schwerpunkt auf dem Schutz der Armen und von 
Menschen in prekären Situationen 


11.6 Bis 2030 die von den Städten ausgehende Umweltbelastung pro Kopf senken, unter 
anderem mit besonderer Aufmerksamkeit auf der Luftqualität und der kommunalen und 
sonstigen Abfallbehandlung 


11.7 Bis 2030 den allgemeinen Zugang zu sicheren, inklusiven und zugänglichen Grünflä-
chen und öffentlichen Räumen gewährleisten, insbesondere für Frauen und Kinder, ältere 
Menschen und Menschen mit Behinderungen 


11.a Durch eine verstärkte nationale und regionale Entwicklungsplanung positive wirt-
schaftliche, soziale und ökologische Verbindungen zwischen städtischen, stadtnahen und 
ländlichen Gebieten unterstützen 


11.b Bis 2020 die Zahl der Städte und Siedlungen, die integrierte Politiken und Pläne zur 
Förderung der Inklusion, der Ressourceneffizienz, der Abschwächung des Klimawandels, 
der Klimaanpassung und der Widerstandsfähigkeit gegenüber Katastrophen beschließen und 
umsetzen, wesentlich erhöhen und gemäß dem Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge 
2015-2030 ein ganzheitliches Katastrophenrisikomanagement auf allen Ebenen entwickeln 
und umsetzen 


23/38 







 
 


 


  
 


  
 


   
 


   
   


 


 
 


  
 


 


  
    


 
 


 


      
 


 


 


  
  


       
  


 
 
 


    
  


 


    
 


 


     
 
 


 


   
  


 


   
 


 


  
 


A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


11.c Die am wenigsten entwickelten Länder unter anderem durch finanzielle und techni-
sche Hilfe beim Bau nachhaltiger und widerstandsfähiger Gebäude unter Nutzung einheimi-
scher Materialien unterstützen 


Ziel 12. Nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster sicherstellen 


12.1 Den Zehnjahres-Programmrahmen für nachhaltige Konsum- und Produktionsmuster 
umsetzen, wobei alle Länder, an der Spitze die entwickelten Länder, Maßnahmen ergreifen, 
unter Berücksichtigung des Entwicklungsstands und der Kapazitäten der Entwicklungslän-
der 


12.2 Bis 2030 die nachhaltige Bewirtschaftung und effiziente Nutzung der natürlichen Res-
sourcen erreichen 


12.3 Bis 2030 die weltweite Nahrungsmittelverschwendung pro Kopf auf Einzelhandels-
und Verbraucherebene halbieren und die entlang der Produktions- und Lieferkette entste-
henden Nahrungsmittelverluste einschließlich Nachernteverlusten verringern 


12.4 Bis 2020 einen umweltverträglichen Umgang mit Chemikalien und allen Abfällen 
während ihres gesamten Lebenszyklus in Übereinstimmung mit den vereinbarten interna 
tionalen Rahmenregelungen erreichen und ihre Freisetzung in Luft, Wasser und Boden er-
heblich verringern, um ihre nachteiligen Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und 
die Umwelt auf ein Mindestmaß zu beschränken 


12.5 Bis 2030 das Abfallaufkommen durch Vermeidung, Verminderung, Wiederverwer-
tung und Wiederverwendung deutlich verringern 


12.6 Die Unternehmen, insbesondere große und transnationale Unternehmen, dazu ermuti-
gen, nachhaltige Verfahren einzuführen und in ihre Berichterstattung Nachhaltigkeitsinfor-
mationen aufzunehmen 


12.7 In der öffentlichen Beschaffung nachhaltige Verfahren fördern, im Einklang mit den 
nationalen Politiken und Prioritäten 


12.8 Bis 2030 sicherstellen, dass die Menschen überall über einschlägige Informationen 
und das Bewusstsein für nachhaltige Entwicklung und eine Lebensweise in Harmonie mit 
der Natur verfügen 


12.a Die Entwicklungsländer bei der Stärkung ihrer wissenschaftlichen und technologi-
schen Kapazitäten im Hinblick auf den Übergang zu nachhaltigeren Konsum- und Produk-
tionsmustern unterstützen 


12.b Instrumente zur Beobachtung der Auswirkungen eines nachhaltigen Tourismus, der 
Arbeitsplätze schafft und die lokale Kultur und lokale Produkte fördert, auf die nachhaltige 
Entwicklung entwickeln und anwenden 


12.c Die ineffiziente Subventionierung fossiler Brennstoffe, die zu verschwenderischem 
Verbrauch verleitet, durch Beseitigung von Marktverzerrungen entsprechend den nationalen 
Gegebenheiten rationalisieren, unter anderem durch eine Umstrukturierung der Besteuerung 
und die allmähliche Abschaffung dieser schädlichen Subventionen, um ihren Umweltaus-
wirkungen Rechnung zu tragen, wobei die besonderen Bedürfnisse und Gegebenheiten der 
Entwicklungsländer in vollem Umfang berücksichtigt und die möglichen nachteiligen Aus-
wirkungen auf ihre Entwicklung in einer die Armen und die betroffenen Gemeinwesen 
schützenden Weise so gering wie möglich gehalten werden 


Ziel 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner 
Auswirkungen ergreifen* 


13.1 Die Widerstandskraft und die Anpassungsfähigkeit gegenüber klimabedingten Gefah-
ren und Naturkatastrophen in allen Ländern stärken 


24/38 







 
 


 


  
 


  


 
 
 


  


   
 


  


 
 


  
 


 


  


 


   
  


  
 


   


 


  


 
 


    
 


 


     
       


  


Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung A/RES/70/1 


13.2 Klimaschutzmaßnahmen in die nationalen Politiken, Strategien und Planungen einbe-
ziehen 


13.3 Die Aufklärung und Sensibilisierung sowie die personellen und institutionellen Kapa-
zitäten im Bereich der Abschwächung des Klimawandels, der Klimaanpassung, der Redu-
zierung der Klimaauswirkungen sowie der Frühwarnung verbessern 


13.a Die Verpflichtung erfüllen, die von den Vertragsparteien des Rahmenübereinkom-
mens der Vereinten Nationen über Klimaänderungen, die entwickelte Länder sind, übernom-
men wurde, bis 2020 gemeinsam jährlich 100 Milliarden Dollar aus allen Quellen aufzu-
bringen, um den Bedürfnissen der Entwicklungsländer im Kontext sinnvoller Klimaschutz-
maßnahmen und einer transparenten Umsetzung zu entsprechen, und den Grünen Klima-
fonds vollständig zu operationalisieren, indem er schnellstmöglich mit den erforderlichen 
Finanzmitteln ausgestattet wird 


13.b Mechanismen zum Ausbau effektiver Planungs- und Managementkapazitäten im Be-
reich des Klimawandels in den am wenigsten entwickelten Ländern und kleinen Inselent-
wicklungsländern fördern, unter anderem mit gezielter Ausrichtung auf Frauen, junge Men-
schen sowie lokale und marginalisierte Gemeinwesen 


Ziel 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung 
erhalten und nachhaltig nutzen 


14.1 Bis 2025 alle Arten der Meeresverschmutzung, insbesondere durch vom Lande ausge-
hende Tätigkeiten und namentlich Meeresmüll und Nährstoffbelastung, verhüten und erheb-
lich verringern 


14.2 Bis 2020 die Meeres- und Küstenökosysteme nachhaltig bewirtschaften und schützen, 
um unter anderem durch Stärkung ihrer Resilienz erhebliche nachteilige Auswirkungen zu 
vermeiden, und Maßnahmen zu ihrer Wiederherstellung ergreifen, damit die Meere wieder 
gesund und produktiv werden 


14.3 Die Versauerung der Ozeane auf ein Mindestmaß reduzieren und ihre Auswirkungen 
bekämpfen, unter anderem durch eine verstärkte wissenschaftliche Zusammenarbeit auf al-
len Ebenen 


14.4 Bis 2020 die Fangtätigkeit wirksam regeln und die Überfischung, die illegale, unge-
meldete und unregulierte Fischerei und zerstörerische Fangpraktiken beenden und wissen-
schaftlich fundierte Bewirtschaftungspläne umsetzen, um die Fischbestände in kürzestmög-
licher Zeit mindestens auf einen Stand zurückzuführen, der den höchstmöglichen Dauerer-
trag unter Berücksichtigung ihrer biologischen Merkmale sichert 


14.5 Bis 2020 mindestens 10 Prozent der Küsten- und Meeresgebiete im Einklang mit dem 
nationalen Recht und dem Völkerrecht und auf der Grundlage der besten verfügbaren wis-
senschaftlichen Informationen erhalten 


* In Anerkennung dessen, dass das Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über Klimaänderungen 
das zentrale internationale zwischenstaatliche Forum für Verhandlungen über die globale Antwort auf den 
Klimawandel ist. 
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14.6 Bis 2020 bestimmte Formen der Fischereisubventionen untersagen, die zu Überkapa-
zitäten und Überfischung beitragen, Subventionen abschaffen, die zu illegaler, ungemeldeter 
und unregulierter Fischerei beitragen, und keine neuen derartigen Subventionen einführen, 
in Anerkennung dessen, dass eine geeignete und wirksame besondere und differenzierte Be-
handlung der Entwicklungsländer und der am wenigsten entwickelten Länder einen untrenn-
baren Bestandteil der im Rahmen der Welthandelsorganisation geführten Verhandlungen 
über Fischereisubventionen bilden sollte16 


14.7 Bis 2030 die sich aus der nachhaltigen Nutzung der Meeresressourcen ergebenden 
wirtschaftlichen Vorteile für die kleinen Inselentwicklungsländer und die am wenigsten ent-
wickelten Länder erhöhen, namentlich durch nachhaltiges Management der Fischerei, der 
Aquakultur und des Tourismus 


14.a Die wissenschaftlichen Kenntnisse vertiefen, die Forschungskapazitäten ausbauen und 
Meerestechnologien weitergeben, unter Berücksichtigung der Kriterien und Leitlinien der 
Zwischenstaatlichen Ozeanographischen Kommission für die Weitergabe von Meerestech-
nologie, um die Gesundheit der Ozeane zu verbessern und den Beitrag der biologischen 
Vielfalt der Meere zur Entwicklung der Entwicklungsländer, insbesondere der kleinen In-
selentwicklungsländer und der am wenigsten entwickelten Länder, zu verstärken 


14.b Den Zugang der handwerklichen Kleinfischer zu den Meeresressourcen und Märkten 
gewährleisten 


14.c Die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen verbessern 
und zu diesem Zweck das Völkerrecht umsetzen, wie es im Seerechtsübereinkommen der 
Vereinten Nationen niedergelegt ist, das den rechtlichen Rahmen für die Erhaltung und 
nachhaltige Nutzung der Ozeane und ihrer Ressourcen vorgibt, worauf in Ziffer 158 des 
Dokuments „Die Zukunft, die wir wollen“ hingewiesen wird 


Ziel 15. Landökosysteme schützen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung 
fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, 
Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der 
biologischen Vielfalt ein Ende setzen 


15.1 Bis 2020 im Einklang mit den Verpflichtungen aus internationalen Übereinkünften die 
Erhaltung, Wiederherstellung und nachhaltige Nutzung der Land- und Binnensüßwasser-
Ökosysteme und ihrer Dienstleistungen, insbesondere der Wälder, der Feuchtgebiete, der 
Berge und der Trockengebiete, gewährleisten 


15.2 Bis 2020 die nachhaltige Bewirtschaftung aller Waldarten fördern, die Entwaldung 
beenden, geschädigte Wälder wiederherstellen und die Aufforstung und Wiederaufforstung 
weltweit beträchtlich erhöhen 


15.3 Bis 2030 die Wüstenbildung bekämpfen, die geschädigten Flächen und Böden ein-
schließlich der von Wüstenbildung, Dürre und Überschwemmungen betroffenen Flächen 
sanieren und eine bodendegradationsneutrale Welt anstreben 


15.4 Bis 2030 die Erhaltung der Bergökosysteme einschließlich ihrer biologischen Vielfalt 
sicherstellen, um ihre Fähigkeit zur Erbringung wesentlichen Nutzens für die nachhaltige 
Entwicklung zu stärken 


16 Unter Berücksichtigung der laufenden Verhandlungen im Rahmen der Welthandelsorganisation, der Ent-
wicklungsagenda von Doha und des Mandats der Ministererklärung von Hongkong. 
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15.5 Umgehende und bedeutende Maßnahmen ergreifen, um die Verschlechterung der na-
türlichen Lebensräume zu verringern, dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende zu 
setzen und bis 2020 die bedrohten Arten zu schützen und ihr Aussterben zu verhindern 


15.6 Die ausgewogene und gerechte Aufteilung der sich aus der Nutzung der genetischen 
Ressourcen ergebenden Vorteile und den angemessenen Zugang zu diesen Ressourcen för-
dern, wie auf internationaler Ebene vereinbart 


15.7 Dringend Maßnahmen ergreifen, um der Wilderei und dem Handel mit geschützten 
Pflanzen- und Tierarten ein Ende zu setzen und dem Problem des Angebots illegaler Pro-
dukte aus wildlebenden Pflanzen und Tieren und der Nachfrage danach zu begegnen 


15.8 Bis 2020 Maßnahmen einführen, um das Einbringen invasiver gebietsfremder Arten 
zu verhindern, ihre Auswirkungen auf die Land- und Wasserökosysteme deutlich zu redu-
zieren und die prioritären Arten zu kontrollieren oder zu beseitigen 


15.9 Bis 2020 Ökosystem- und Biodiversitätswerte in die nationalen und lokalen Planun-
gen, Entwicklungsprozesse, Armutsbekämpfungsstrategien und Gesamtrechnungssysteme 
einbeziehen 


15.a Finanzielle Mittel aus allen Quellen für die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der
biologischen Vielfalt und der Ökosysteme aufbringen und deutlich erhöhen 


15.b Erhebliche Mittel aus allen Quellen und auf allen Ebenen für die Finanzierung einer 
nachhaltigen Bewirtschaftung der Wälder aufbringen und den Entwicklungsländern geeig-
nete Anreize für den vermehrten Einsatz dieser Bewirtschaftungsform bieten, namentlich 
zum Zweck der Walderhaltung und Wiederaufforstung 


15.c Die weltweite Unterstützung von Maßnahmen zur Bekämpfung der Wilderei und des 
Handels mit geschützten Arten verstärken, unter anderem durch die Stärkung der Fähigkeit 
lokaler Gemeinwesen, Möglichkeiten einer nachhaltigen Existenzsicherung zu nutzen 


Ziel 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung 
fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfä-
hige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen 
Ebenen aufbauen 


16.1 Alle Formen der Gewalt und die gewaltbedingte Sterblichkeit überall deutlich verrin-
gern 


16.2 Missbrauch und Ausbeutung von Kindern, den Kinderhandel, Folter und alle Formen 
von Gewalt gegen Kinder beenden 


16.3 Die Rechtsstaatlichkeit auf nationaler und internationaler Ebene fördern und den 
gleichberechtigten Zugang aller zur Justiz gewährleisten 


16.4 Bis 2030 illegale Finanz- und Waffenströme deutlich verringern, die Wiedererlangung 
und Rückgabe gestohlener Vermögenswerte verstärken und alle Formen der organisierten 
Kriminalität bekämpfen 


16.5 Korruption und Bestechung in allen ihren Formen erheblich reduzieren 


16.6 Leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und transparente Institutionen auf allen Ebe-
nen aufbauen 


16.7 Dafür sorgen, dass die Entscheidungsfindung auf allen Ebenen bedarfsorientiert, in-
klusiv, partizipatorisch und repräsentativ ist 


16.8 Die Teilhabe der Entwicklungsländer an den globalen Lenkungsinstitutionen erwei-
tern und verstärken 
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16.9 Bis 2030 insbesondere durch die Registrierung der Geburten dafür sorgen, dass alle 
Menschen eine rechtliche Identität haben 


16.10 Den öffentlichen Zugang zu Informationen gewährleisten und die Grundfreiheiten 
schützen, im Einklang mit den nationalen Rechtsvorschriften und völkerrechtlichen Über-
einkünften 


16.a Die zuständigen nationalen Institutionen namentlich durch internationale Zusammen-
arbeit beim Kapazitätsaufbau auf allen Ebenen zur Verhütung von Gewalt und zur Bekämp-
fung von Terrorismus und Kriminalität unterstützen, insbesondere in den Entwicklungslän-
dern 


16.b Nichtdiskriminierende Rechtsvorschriften und Politiken zugunsten einer nachhaltigen 
Entwicklung fördern und durchsetzen 


Ziel 17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige 
Entwicklung mit neuem Leben erfüllen 


Finanzierung 


17.1 Die Mobilisierung einheimischer Ressourcen verstärken, einschließlich durch interna-
tionale Unterstützung für die Entwicklungsländer, um die nationalen Kapazitäten zur Erhe-
bung von Steuern und anderen Abgaben zu verbessern 


17.2 Sicherstellen, dass die entwickelten Länder ihre Zusagen im Bereich der öffentlichen 
Entwicklungshilfe voll einhalten, einschließlich der von vielen entwickelten Ländern einge-
gangenen Verpflichtung, die Zielvorgabe von 0,7 Prozent ihres Bruttonationaleinkommens 
für öffentliche Entwicklungshilfe zugunsten der Entwicklungsländer und 0,15 bis 0,20 Pro-
zent zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder zu erreichen; den Gebern öffentlicher 
Entwicklungshilfe wird nahegelegt, die Bereitstellung von mindestens 0,20 Prozent ihres 
Bruttonationaleinkommens zugunsten der am wenigsten entwickelten Länder als Zielset-
zung zu erwägen 


17.3 Zusätzliche finanzielle Mittel aus verschiedenen Quellen für die Entwicklungsländer 
mobilisieren 


17.4 Den Entwicklungsländern dabei behilflich sein, durch eine koordinierte Politik zur 
Förderung der Schuldenfinanzierung, der Entschuldung beziehungsweise der Umschuldung 
die langfristige Tragfähigkeit der Verschuldung zu erreichen, und das Problem der Aus-
landsverschuldung hochverschuldeter armer Länder angehen, um die Überschuldung zu ver-
ringern 


17.5 Investitionsförderungssysteme für die am wenigsten entwickelten Länder beschließen 
und umsetzen 


Technologie 


17.6 Die regionale und internationale Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammenarbeit und Drei-
eckskooperation im Bereich Wissenschaft, Technologie und Innovation und den Zugang 
dazu verbessern und den Austausch von Wissen zu einvernehmlich festgelegten Bedingun-
gen verstärken, unter anderem durch eine bessere Abstimmung zwischen den vorhandenen 
Mechanismen, insbesondere auf Ebene der Vereinten Nationen, und durch einen globalen 
Mechanismus zur Technologieförderung 


17.7 Die Entwicklung, den Transfer, die Verbreitung und die Diffusion von umweltverträg-
lichen Technologien an die Entwicklungsländer zu gegenseitig vereinbarten günstigen Be-
dingungen, einschließlich Konzessions- und Vorzugsbedingungen, fördern 


17.8 Die Technologiebank und den Mechanismus zum Kapazitätsaufbau für Wissenschaft, 
Technologie und Innovation für die am wenigsten entwickelten Länder bis 2017 vollständig 
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operationalisieren und die Nutzung von Grundlagentechnologien, insbesondere der Infor-
mations- und Kommunikationstechnologien, verbessern 


Kapazitätsaufbau 


17.9 Die internationale Unterstützung für die Durchführung eines effektiven und gezielten 
Kapazitätsaufbaus in den Entwicklungsländern verstärken, um die nationalen Pläne zur Um-
setzung aller Ziele für nachhaltige Entwicklung zu unterstützen, namentlich im Rahmen der 
Nord-Süd- und Süd-Süd-Zusammenarbeit und der Dreieckskooperation 


Handel 


17.10 Ein universales, regelgestütztes, offenes, nichtdiskriminierendes und gerechtes mul-
tilaterales Handelssystem unter dem Dach der Welthandelsorganisation fördern, insbeson-
dere durch den Abschluss der Verhandlungen im Rahmen ihrer Entwicklungsagenda von 
Doha 


17.11 Die Exporte der Entwicklungsländer deutlich erhöhen, insbesondere mit Blick 
darauf, den Anteil der am wenigsten entwickelten Länder an den weltweiten Exporten bis 
2020 zu verdoppeln 


17.12 Die rasche Umsetzung des zoll- und kontingentfreien Marktzugangs auf dauerhafter 
Grundlage für alle am wenigsten entwickelten Länder im Einklang mit den Beschlüssen der 
Welthandelsorganisation erreichen, unter anderem indem sichergestellt wird, dass die für 
Importe aus den am wenigsten entwickelten Ländern geltenden präferenziellen Ursprungs-
regeln transparent und einfach sind und zur Erleichterung des Marktzugangs beitragen 


Systemische Fragen 


Politik- und institutionelle Kohärenz 


17.13 Die globale makroökonomische Stabilität verbessern, namentlich durch Politikkoor-
dinierung und Politikkohärenz 


17.14 Die Politikkohärenz zugunsten nachhaltiger Entwicklung verbessern 


17.15 Den politischen Spielraum und die Führungsrolle jedes Landes bei der Festlegung 
und Umsetzung von Politiken zur Armutsbeseitigung und für nachhaltige Entwicklung res-
pektieren 


Multi-Akteur-Partnerschaften 


17.16 Die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung ausbauen, ergänzt durch 
Multi-Akteur-Partnerschaften zur Mobilisierung und zum Austausch von Wissen, Fach-
kenntnissen, Technologie und finanziellen Ressourcen, um die Erreichung der Ziele für 
nachhaltige Entwicklung in allen Ländern und insbesondere in den Entwicklungsländern zu 
unterstützen 


17.17 Die Bildung wirksamer öffentlicher, öffentlich-privater und zivilgesellschaftlicher 
Partnerschaften aufbauend auf den Erfahrungen und Mittelbeschaffungsstrategien bestehen-
der Partnerschaften unterstützen und fördern 


Daten, Überwachung und Rechenschaft 


17.18 Bis 2020 die Unterstützung des Kapazitätsaufbaus für die Entwicklungsländer und 
namentlich die am wenigsten entwickelten Länder und die kleinen Inselentwicklungsländer 
erhöhen, mit dem Ziel, über erheblich mehr hochwertige, aktuelle und verlässliche Daten zu 
verfügen, die nach Einkommen, Geschlecht, Alter, Rasse, Ethnizität, Migrationsstatus, Be-
hinderung, geografischer Lage und sonstigen im nationalen Kontext relevanten Merkmalen 
aufgeschlüsselt sind 
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17.19 Bis 2030 auf den bestehenden Initiativen aufbauen, um Fortschrittsmaße für nach-
haltige Entwicklung zu erarbeiten, die das Bruttoinlandsprodukt ergänzen, und den Aufbau 
der statistischen Kapazitäten der Entwicklungsländer unterstützen 


Umsetzungsmittel und die Globale Partnerschaft 
60. Wir bekräftigen unser nachdrückliches Bekenntnis zur vollen Umsetzung der neuen 
Agenda. Wir sind uns dessen bewusst, dass wir unsere ehrgeizigen Ziele und Zielvorgaben 
nicht ohne eine neu belebte und verstärkte Globale Partnerschaft und gleichermaßen ambi-
tionierte Umsetzungsmittel erreichen werden. Diese mit neuem Leben erfüllte Globale Part-
nerschaft wird ein intensives globales Engagement zur Unterstützung der Umsetzung aller 
Ziele und Zielvorgaben erleichtern, indem sie die Regierungen, die Zivilgesellschaft, den 
Privatsektor, das System der Vereinten Nationen und andere Akteure zusammenbringt und 
alle verfügbaren Ressourcen mobilisiert. 


61. Die Ziele und Zielvorgaben der Agenda befassen sich mit den erforderlichen Mitteln 
für die Verwirklichung unserer gemeinsamen Ambitionen. Die vorstehend unter jedem Ziel 
für nachhaltige Entwicklung und unter Ziel 17 aufgeführten Zielvorgaben für die Umset-
zungsmittel sind von entscheidender Bedeutung für die Verwirklichung unserer Agenda und 
sind ebenso wichtig wie die anderen Ziele und Zielvorgaben. Wir werden ihnen bei unseren 
Umsetzungsmaßnahmen und in dem Rahmen globaler Indikatoren zur Fortschrittsüberwa-
chung gleiche Priorität beimessen. 


62. Diese Agenda einschließlich der Ziele für nachhaltige Entwicklung kann im Rahmen 
einer neu belebten Globalen Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung umgesetzt werden, 
unterstützt von den konkreten Politiken und Maßnahmen, die in der Aktionsagenda von Ad-
dis Abeba beschrieben sind, die einen integralen Bestandteil der Agenda 2030 für nachhal-
tige Entwicklung darstellt. Die Aktionsagenda von Addis Abeba unterstützt die Zielvorga-
ben für die Umsetzungsmittel der Agenda 2030, ergänzt sie und trägt dazu bei, sie in einen 
Kontext zu setzen. Sie befasst sich mit den Fragen der inländischen öffentlichen Mittel, der 
inländischen und internationalen Privatwirtschaft und Finanzen, der internationalen Ent-
wicklungszusammenarbeit, dem internationalen Handel als Motor der Entwicklung, der Ver-
schuldung und der Schuldentragfähigkeit, der Behandlung von systemischen Fragen, mit 
Wissenschaft, Technologie, Innovation und Kapazitätsaufbau sowie Daten, Überwachung 
und Weiterverfolgung. 


63. Kohärente, in nationaler Eigenverantwortung stehende und durch integrierte nationale 
Finanzierungsrahmen gestützte Strategien für nachhaltige Entwicklung werden das Kern-
stück unserer Bemühungen darstellen. Wir erklären erneut, dass jedes Land die Hauptver-
antwortung für seine eigene wirtschaftliche und soziale Entwicklung trägt und dass die Rolle 
der nationalen Politiken und Entwicklungsstrategien nicht genug betont werden kann. Wir 
werden den politischen Spielraum und die Führungsrolle jedes Landes bei der Umsetzung 
von Politiken zur Armutsbeseitigung und für nachhaltige Entwicklung respektieren, stets im 
Einklang mit den einschlägigen internationalen Regeln und Verpflichtungen. Gleichzeitig 
müssen die Entwicklungsbemühungen der einzelnen Länder durch ein günstiges internatio-
nales wirtschaftliches Umfeld, einschließlich kohärenter und einander stützender globaler 
Handels-, Währungs- und Finanzsysteme, sowie eine verstärkte und verbesserte globale 
wirtschaftliche Ordnungspolitik unterstützt werden. Prozesse zur Entwicklung geeigneten 
Wissens und geeigneter Technologien und der Erleichterung ihrer Verbreitung weltweit so-
wie der Kapazitätsaufbau sind ebenfalls von zentraler Bedeutung. Wir verpflichten uns, Po-
litikkohärenz und ein der nachhaltigen Entwicklung förderliches Umfeld auf allen Ebenen 
und durch alle Akteure anzustreben und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwick-
lung mit neuem Leben zu erfüllen. 


64. Wir unterstützen die Umsetzung der einschlägigen Strategien und Aktionsprogramme, 
darunter die Erklärung und das Aktionsprogramm von Istanbul, die Beschleunigten Akti-
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onsmodalitäten für die kleinen Inselentwicklungsländer (Samoa-Pfad) und das Wiener Ak-
tionsprogramm für die Binnenentwicklungsländer für die Dekade 2014-2024, und erklären 
erneut, wie wichtig es ist, die Agenda 2063 der Afrikanischen Union und das Programm der 
Neuen Partnerschaft für die Entwicklung Afrikas zu unterstützen, die alle mit der neuen 
Agenda untrennbar verbunden sind. Wir sind uns der großen Herausforderung bewusst, die 
die Herbeiführung dauerhaften Friedens und nachhaltiger Entwicklung in den Ländern in 
Konflikt- und Postkonfliktsituationen darstellt. 


65. Wir sind uns dessen bewusst, dass sich die Länder mit mittlerem Einkommen bei der 
Herbeiführung einer nachhaltigen Entwicklung nach wie vor beträchtlichen Herausforde-
rungen gegenübersehen. Um sicherzustellen, dass das bisher Erreichte von Dauer ist, sollen 
die Bemühungen zur Bewältigung der bestehenden Herausforderungen durch Erfahrungs-
austausch, eine verbesserte Koordinierung und eine bessere und zielgerichtete Unterstützung 
seitens des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen, der internationalen Finanzinstitu-
tionen, der Regionalorganisationen und anderer Interessenträger gestärkt werden. 


66. Wir unterstreichen, dass die öffentliche Politik sowie die Mobilisierung und der wirk-
same Einsatz inländischer Mittel geleitet vom Grundsatz der nationalen Eigenverantwortung 
für alle Länder ein zentraler Aspekt unseres gemeinsamen Strebens nach einer nachhaltigen 
Entwicklung, einschließlich der Erreichung der Ziele für nachhaltige Entwicklung, sind. Wir 
sind uns bewusst, dass inländische Mittel in erster Linie durch Wirtschaftswachstum gene-
riert werden, das sich auf ein förderliches Umfeld auf allen Ebenen stützen kann. 


67. Privatwirtschaftliche Aktivitäten, Investitionen und Innovation sind wichtige Motoren 
der Produktivität, eines inklusiven Wirtschaftswachstums und der Schaffung von Arbeits-
plätzen. Wir anerkennen die Vielfalt des Privatsektors, von Kleinstunternehmen über Ge-
nossenschaften bis zu multinationalen Unternehmen. Wir fordern alle Unternehmen auf, ihre 
Kreativität und Innovationsstärke zugunsten der Lösung der Herausforderungen im Bereich 
der nachhaltigen Entwicklung einzusetzen. Wir werden einen dynamischen und gut funkti-
onierenden Unternehmenssektor fördern und dabei die Arbeitsrechte schützen und die Ein-
haltung der Umwelt- und Gesundheitsstandards im Einklang mit den einschlägigen interna-
tionalen Normen und Übereinkünften und anderen in dieser Hinsicht laufenden Initiativen 
gewährleisten, wie etwa den Leitprinzipien für Wirtschaft und Menschenrechte17 und den 
Arbeitsnormen der Internationalen Arbeitsorganisation, dem Übereinkommen über die 
Rechte des Kindes18 und den wichtigen multilateralen Umweltübereinkünften, für diejeni-
gen, die Vertragsparteien dieser Übereinkünfte sind. 


68. Der internationale Handel ist ein Motor für inklusives Wirtschaftswachstum und die 
Verringerung der Armut und trägt zur Förderung der nachhaltigen Entwicklung bei. Wir 
werden auch künftig ein universales, regelgestütztes, offenes, transparentes, berechenbares, 
inklusives, nichtdiskriminierendes und gerechtes multilaterales Handelssystem unter dem 
Dach der Welthandelsorganisation sowie eine sinnvolle Handelsliberalisierung fördern. Wir 
fordern alle Mitglieder der Welthandelsorganisation auf, ihre Anstrengungen zu verdoppeln, 
um die Verhandlungen über die Entwicklungsagenda von Doha19 rasch abzuschließen. Wir 
messen dem handelsbezogenen Kapazitätsaufbau für die Entwicklungsländer, namentlich 
die afrikanischen Länder, die am wenigsten entwickelten Länder, die Binnenentwicklungs-
länder, die kleinen Inselentwicklungsländer und die Länder mit mittlerem Einkommen, ins-
besondere auch zur Förderung der regionalen Wirtschaftsintegration und der Vernetzung 
große Bedeutung bei. 


17 A/HRC/17/31, Anhang. In Deutsch verfügbar unter http://www.globalcompact.de/sites/default/files/ 
themen/publikation/leitprinzipien_fuer_wirtschaft_und_menschenrechte_2._auflage.pdf. 
18 United Nations, Treaty Series, Vol. 1577, Nr. 27531. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1992 
II S. 121; LGBl. 1996 Nr. 163; öBGBl. Nr. 7/1993; AS 1998 2055. 
19 A/C.2/56/7, Anlage. 
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69. Wir anerkennen die Notwendigkeit, den Entwicklungsländern dabei behilflich zu sein, 
durch eine koordinierte Politik zur Förderung der Schuldenfinanzierung, der Entschuldung 
und der Umschuldung beziehungsweise eines soliden Schuldenmanagements die langfris-
tige Tragfähigkeit der Verschuldung zu erreichen. Viele Länder sind nach wie vor anfällig 
für Schuldenkrisen, und einige befinden sich inmitten einer Krise, darunter mehrere am we-
nigsten entwickelte Länder, kleine Inselentwicklungsländer und einige entwickelte Länder. 
Wir erklären erneut, dass Schuldner und Gläubiger gemeinsam darauf hinarbeiten müssen, 
untragbare Verschuldungssituationen zu vermeiden und zu lösen. Die Kreditnehmerländer 
tragen die Verantwortung dafür, ihre Verschuldung auf einem tragbaren Niveau zu halten; 
wir sind uns jedoch dessen bewusst, dass auch die Gläubiger eine Verantwortung haben, ihre 
Kreditvergabe so zu gestalten, dass sie die Tragfähigkeit der Verschuldung eines Landes 
nicht untergräbt. Wir werden die Länder, denen Schuldenerleichterungen gewährt wurden 
und die ein langfristig tragbares Schuldenniveau erreicht haben, bei der Aufrechterhaltung 
der Schuldentragfähigkeit unterstützen. 


70. Wir bringen hiermit den Mechanismus zur Technologieförderung auf den Weg, der 
mit der Aktionsagenda von Addis Abeba geschaffen wurde, um die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung zu unterstützen. Der Mechanismus zur Technologieförderung wird auf der Zu-
sammenarbeit einer Vielzahl von Akteuren gründen – der Mitgliedstaaten, der Zivilgesell-
schaft, des Privatsektors, der Wissenschaft, der Institutionen der Vereinten Nationen und 
anderer Interessenträger – und aus einem interinstitutionellen Arbeitsteam der Vereinten Na-
tionen für Wissenschaft, Technologie und Innovation zugunsten der Ziele für nachhaltige 
Entwicklung, einem kooperativen Multi-Akteur-Forum für Wissenschaft, Technologie und 
Innovation zugunsten der Ziele für nachhaltige Entwicklung und einer Online-Plattform be-
stehen. 


• Das Interinstitutionelle Arbeitsteam der Vereinten Nationen für Wissenschaft, Tech-
nologie und Innovation zugunsten der Ziele für nachhaltige Entwicklung wird die Ko-
ordinierung, Kohärenz und Zusammenarbeit innerhalb des Systems der Vereinten Na-
tionen in Fragen im Zusammenhang mit Wissenschaft, Technologie und Innovation 
fördern und dadurch Synergien und Effizienz erhöhen, insbesondere zur Stärkung von 
Initiativen zum Kapazitätsaufbau. Das Arbeitsteam wird bereits vorhandene Ressour-
cen nutzen und mit zehn Vertretern aus der Zivilgesellschaft, dem Privatsektor und der 
Wissenschaft zusammenarbeiten, um die Tagungen des Multi-Akteur-Forums für 
Wissenschaft, Technologie und Innovation zugunsten der Ziele für nachhaltige Ent-
wicklung vorzubereiten und die Online-Plattform zu entwickeln und zu operationali-
sieren, indem es unter anderem Vorschläge zu den Modalitäten des Forums und der 
Online-Plattform erarbeitet. Die zehn Vertreter werden vom Generalsekretär für einen 
Zeitraum von zwei Jahren ernannt. Das Arbeitsteam wird allen Organisationen, Fonds 
und Programmen der Vereinten Nationen und den Fachkommissionen des Wirt-
schafts- und Sozialrats zur Teilnahme offenstehen und anfänglich aus den Institutio-
nen bestehen, aus denen derzeit die informelle Arbeitsgruppe für Technologieförde-
rung zusammengesetzt ist, nämlich der Sekretariats-Hauptabteilung Wirtschaftliche 
und Soziale Angelegenheiten dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen, der Or-
ganisation der Vereinten Nationen für industrielle Entwicklung, der Organisation der 
Vereinten Nationen für Erziehung, Wissenschaft und Kultur, der Handels- und Ent-
wicklungskonferenz der Vereinten Nationen, der Internationalen Fernmeldeunion, der 
Weltorganisation für geistiges Eigentum und der Weltbank. 


• Die Online-Plattform wird zur umfassenden Kartierung von Informationen über die 
bestehenden Initiativen, Mechanismen und Programme im Bereich Wissenschaft, 
Technologie und Innovation innerhalb und außerhalb der Vereinten Nationen verwen-
det werden und als Zugangsportal zu diesen Informationen fungieren. Die Online-
Plattform wird den Zugang zu Informationen, Wissen und Erfahrungen sowie zu be-
währten Verfahren und Erkenntnissen in Bezug auf Initiativen und Politiken zur För-
derung von Wissenschaft, Technologie und Innovation erleichtern. Die Online-Platt-
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form wird außerdem die Verbreitung frei zugänglicher einschlägiger wissenschaftli-
cher Publikationen erleichtern, die weltweit erscheinen. Die Online-Plattform wird auf 
der Grundlage einer unabhängigen technischen Bewertung entwickelt werden, die be-
währte Verfahren sowie Erkenntnisse aus anderen Initiativen innerhalb und außerhalb 
der Vereinten Nationen berücksichtigt, um sicherzustellen, dass sie bestehende Wis-
senschafts-, Technologie- und Innovationsplattformen ergänzt, den Zugang dazu er-
leichtert und angemessene Informationen darüber bereitstellt, unter Vermeidung von 
Doppelarbeit und durch Nutzung von Synergien. 


• Das Multi-Akteur-Forum für Wissenschaft, Technologie und Innovation zugunsten 
der Ziele für nachhaltige Entwicklung wird einmal pro Jahr für die Dauer von zwei 
Tagen zusammentreten, um die Zusammenarbeit auf dem Gebiet von Wissenschaft, 
Technologie und Innovation in verschiedenen Themenbereichen zugunsten der Ziele 
für nachhaltige Entwicklung zu erörtern, damit alle maßgeblichen Interessenträger in 
ihrem jeweiligen Fachgebiet einen aktiven Beitrag leisten können. Das Forum wird 
die Interaktion, die Vermittlung von Kontakten und die Schaffung von Netzwerken 
zwischen maßgeblichen Interessenträgern und den Multi-Akteur-Partnerschaften er-
leichtern, mit dem Ziel, Technologiebedarf und -defizite zu ermitteln und zu prüfen, 
namentlich in den Bereichen wissenschaftliche Zusammenarbeit, Innovation und Ka-
pazitätsaufbau, und außerdem dazu beizutragen, die Entwicklung, den Transfer und 
die Verbreitung einschlägiger Technologien zur Verwirklichung der Ziele für nach-
haltige Entwicklung zu erleichtern. Die Tagungen des Forums werden vom Präsiden-
ten des Wirtschafts- und Sozialrats vor der Tagung des hochrangigen politischen Fo-
rums unter der Schirmherrschaft des Rates oder ersatzweise gemeinsam mit anderen 
Foren oder Konferenzen einberufen, je nach Bedarf, unter Berücksichtigung des zu 
behandelnden Themas und auf der Grundlage einer Kooperation mit den Organisato-
ren der anderen Foren oder Konferenzen. Die Tagungen des Forums werden unter dem 
gemeinsamen Vorsitz zweier Mitgliedstaaten stattfinden und in einer von den beiden 
Kovorsitzenden erstellten Zusammenfassung der Erörterungen resultieren, die als Bei-
trag in die Tagungen des hochrangigen politischen Forums im Rahmen der Weiterver-
folgung und Überprüfung der Umsetzung der Post-2015-Entwicklungsagenda einflie-
ßen wird. 


• Die Zusammenfassung des Multi-Akteur-Forums wird eine Informationsgrundlage für 
die Tagungen des hochrangigen politischen Forums sein. Die Themen für das jeweils 
nächste Multi-Akteur-Forum für Wissenschaft, Technologie und Innovation zuguns-
ten der Ziele für nachhaltige Entwicklung werden von dem hochrangigen politischen 
Forum über nachhaltige Entwicklung unter Berücksichtigung der Beiträge der Sach-
verständigen des Arbeitsteams geprüft werden. 


71. Wir erklären erneut, dass diese Agenda und die Ziele für nachhaltige Entwicklung und 
ihre Zielvorgaben, einschließlich der Umsetzungsmittel, universell, unteilbar und miteinan-
der verknüpft sind. 


Weiterverfolgung und Überprüfung 
72. Wir verpflichten uns, die Umsetzung dieser Agenda in den kommenden 15 Jahren sys-
tematisch weiterzuverfolgen und zu überprüfen. Ein solider, freiwilliger, wirksamer, parti-
zipatorischer, transparenter und integrierter Rahmen zur Weiterverfolgung und Überprüfung 
wird wesentlich zur Umsetzung beitragen und den Ländern dabei helfen, die Fortschritte bei 
der Umsetzung der Agenda zu maximieren und laufend zu verfolgen, um sicherzustellen, 
dass niemand zurückgelassen wird. 


73. Der Rahmen zur Weiterverfolgung und Überprüfung wird auf nationaler, regionaler 
und globaler Ebene unsere Rechenschaftslegung gegenüber unseren Bürgern erhöhen, eine 
wirksame internationale Zusammenarbeit bei der Verwirklichung dieser Agenda unterstüt-
zen und den Austausch bewährter Verfahren sowie gegenseitiges Lernen begünstigen. Er 
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wird Unterstützung im Hinblick auf die Bewältigung gemeinsamer Herausforderungen und 
die Ermittlung neuer und aufkommender Probleme mobilisieren. Aufgrund des universellen 
Charakters der Agenda werden gegenseitiges Vertrauen und Verständnis zwischen allen Na-
tionen eine wichtige Rolle spielen. 


74. Die Weiterverfolgungs- und Überprüfungsprozesse auf allen Ebenen werden von den 
folgenden Grundsätzen geleitet sein: 


a) Sie werden freiwillig und ländergesteuert sein, den unterschiedlichen Realitäten, 
Kapazitäten und Entwicklungsstufen der einzelnen Länder Rechnung tragen und deren po-
litischen Spielraum und Prioritäten respektieren. Da die nationale Eigenverantwortung von 
zentraler Bedeutung für die Erreichung einer nachhaltigen Entwicklung ist, werden die Er-
gebnisse der auf nationaler Ebene laufenden Prozesse die Grundlage für die Überprüfungen 
auf regionaler und globaler Ebene bilden, zumal sich die Überprüfung auf globaler Ebene 
vorwiegend auf nationale amtliche Datenquellen stützen wird. 


b) Sie werden die Fortschritte bei der Umsetzung der universellen Ziele und Ziel-
vorgaben, einschließlich der Umsetzungsmittel, in allen Ländern in einer Weise verfolgen, 
die ihrem universellen und integrierten Charakter, ihrer Verknüpftheit und den drei Dimen-
sionen der nachhaltigen Entwicklung Rechnung trägt. 


c) Sie werden längerfristig ausgerichtet sein, die erreichten Ergebnisse, Probleme, 
Defizite und ausschlaggebenden Erfolgsfaktoren aufzeigen und die Länder dabei unterstüt-
zen, fundierte Politikentscheidungen zu treffen. Sie werden dazu beitragen, die erforderli-
chen Umsetzungsmittel und Partnerschaften zu mobilisieren, die Ermittlung von Lösungen 
und bewährten Verfahren unterstützen und die Koordinierung und Wirksamkeit des interna-
tionalen Entwicklungssystems fördern. 


d) Sie werden für alle Menschen offen, inklusiv, partizipatorisch und transparent 
sein und die Berichterstattung aller maßgeblichen Interessenträger unterstützen. 


e) Sie werden die Menschen in den Mittelpunkt stellen, geschlechtersensibel sein, 
die Menschenrechte achten und insbesondere auf die Ärmsten, die Schwächsten und dieje-
nigen, die am weitesten zurückliegen, ausgerichtet sein. 


f) Sie werden auf bestehenden Plattformen und Prozessen aufbauen, wo es solche 
gibt, Doppelarbeit vermeiden und den Gegebenheiten, Kapazitäten, Bedürfnissen und Prio-
ritäten der einzelnen Länder angepasst sein. Sie werden sich unter Berücksichtigung neu 
auftretender Probleme und der Entwicklung neuer Methoden schrittweise weiterentwickeln 
und den Berichtsaufwand für die nationalen Verwaltungen verringern. 


g) Sie werden rigoros und empirisch fundiert sein und auf ländergesteuerten Eva-
luierungen sowie hochwertigen, zugänglichen, aktuellen und verlässlichen Daten beruhen, 
die nach Einkommen, Geschlecht, Alter, Rasse, Ethnizität, Migrationsstatus, Behinderung, 
geografischer Lage und sonstigen im nationalen Kontext relevanten Merkmalen aufge-
schlüsselt sind. 


h) Sie werden eine verstärkte Unterstützung des Kapazitätsaufbaus in den Entwick-
lungsländern erfordern, einschließlich der Stärkung der nationalen Datensysteme und Eva-
luierungsprogramme, insbesondere in den afrikanischen Ländern, den am wenigsten entwi-
ckelten Ländern, den kleinen Inselentwicklungsländern, den Binnenentwicklungsländern 
und den Ländern mit mittlerem Einkommen. 


i) Sie werden von der aktiven Unterstützung des Systems der Vereinten Nationen 
und anderer multilateraler Institutionen profitieren. 


75. Die Weiterverfolgung und Überprüfung der Ziele und Zielvorgaben wird anhand eines 
Katalogs globaler Indikatoren erfolgen. Diese werden durch von den Mitgliedstaaten erar-
beitete regionale und nationale Indikatoren sowie durch die Ergebnisse der Arbeiten zur Er-
hebung von Basisdaten für diejenigen Zielvorgaben, bei denen es bislang keine nationalen 
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und globalen Basisdaten gibt, ergänzt werden. Der Rahmen globaler Indikatoren, der von 
der Interinstitutionellen und Sachverständigengruppe über die Indikatoren für die Ziele für 
nachhaltige Entwicklung zu erarbeiten ist, wird bis März 2016 von der Statistischen Kom-
mission gebilligt und danach vom Wirtschafts- und Sozialrat und von der Generalversamm-
lung im Einklang mit den bestehenden Mandaten verabschiedet werden. Der Rahmen wird 
einfach, aber robust sein, sich auf alle Ziele für nachhaltige Entwicklung und ihre Zielvor-
gaben erstrecken, einschließlich der Umsetzungsmittel, und die ihnen innewohnende politi-
sche Ausgewogenheit, Integration und Ambition wahren. 


76. Wir werden die Entwicklungsländer, insbesondere die afrikanischen Länder, die am 
wenigsten entwickelten Länder, die kleinen Inselentwicklungsländer und die Binnenent-
wicklungsländer, bei der Stärkung der Kapazitäten ihrer nationalen statistischen Ämter und 
Datensysteme unterstützen, um den Zugang zu hochwertigen, aktuellen, verlässlichen und 
aufgeschlüsselten Daten zu gewährleisten. Wir werden eine auf Transparenz und Rechen-
schaftspflicht beruhende Ausweitung einer angemessenen Zusammenarbeit zwischen dem 
öffentlichen und dem privaten Sektor fördern, um ein breites Spektrum von Daten zu nutzen, 
einschließlich Erdbeobachtungs- und Geoinformationen, und dabei die nationale Eigenver-
antwortung bei der Unterstützung und Verfolgung der Fortschritte gewährleisten. 


77. Wir verpflichten uns, mit vollem Engagement regelmäßige und alle Seiten einbezie-
hende Überprüfungen der Fortschritte auf subnationaler, nationaler, regionaler und globaler 
Ebene durchzuführen. Wir werden uns dabei weitestgehend auf das bereits bestehende Netz-
werk von Institutionen und Mechanismen der Weiterverfolgung und Überprüfung stützen. 
Die nationalen Berichte werden es ermöglichen, die Fortschritte zu bewerten und die Her-
ausforderungen auf regionaler und globaler Ebene aufzuzeigen. Neben den regionalen Dia-
logen und globalen Überprüfungen werden sie zur Ausarbeitung von Empfehlungen für die 
Weiterverfolgung auf verschiedenen Ebenen beitragen. 


Nationale Ebene 


78. Wir ermutigen alle Mitgliedstaaten, so bald wie praktisch möglich ambitionierte nati-
onale Initiativen zur allgemeinen Umsetzung dieser Agenda zu erarbeiten. Diese können den
Übergang zu den Zielen für nachhaltige Entwicklung unterstützen und gegebenenfalls auf 
vorhandenen Planungsinstrumenten wie nationalen Entwicklungsstrategien oder Strategien 
für nachhaltige Entwicklung aufbauen. 


79. Wir ermutigen die Mitgliedstaaten außerdem, regelmäßige und alle Seiten einbezie-
hende Überprüfungen der Fortschritte auf nationaler und subnationaler Ebene durchzufüh-
ren, die von den Ländern gesteuert und vorangetrieben werden. In diese Überprüfungen sol-
len auch die Beiträge indigener Völker, der Zivilgesellschaft, des Privatsektors und anderer 
Interessenträger im Einklang mit den nationalen Gegebenheiten, Politiken und Prioritäten 
einfließen. Die nationalen Parlamente sowie andere Institutionen können diese Prozesse 
ebenfalls unterstützen. 


Regionale Ebene 


80. Die Weiterverfolgung und Überprüfung auf regionaler und subregionaler Ebene kann 
gegebenenfalls nützliche Gelegenheiten für gegenseitiges Lernen unter anderem durch frei-
willige Überprüfungen, den Austausch bewährter Verfahren und Erörterungen über gemein-
same Zielvorgaben bieten. Wir begrüßen in dieser Hinsicht die Zusammenarbeit der regio-
nalen und subregionalen Kommissionen und Organisationen. Inklusive regionale Prozesse 
werden auf den Überprüfungen auf nationaler Ebene aufbauen und zur Weiterverfolgung 
und Überprüfung auf globaler Ebene beitragen, namentlich im Rahmen des hochrangigen 
politischen Forums über nachhaltige Entwicklung. 


81. In der Erkenntnis, wie wichtig es ist, auf bereits bestehenden Weiterverfolgungs- und 
Überprüfungsmechanismen auf regionaler Ebene aufzubauen und ausreichenden politischen 
Spielraum zu ermöglichen, ermutigen wir alle Mitgliedstaaten, das für ihre Mitwirkung am 
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besten geeignete Regionalforum festzulegen. Den Regionalkommissionen der Vereinten Na-
tionen wird nahegelegt, die Mitgliedstaaten in dieser Hinsicht auch weiterhin zu unterstüt-
zen. 


Globale Ebene 


82. Das hochrangige politische Forum wird eine zentrale Rolle bei der Beaufsichtigung 
eines Netzwerks von Weiterverfolgungs- und Überprüfungsprozessen auf globaler Ebene 
spielen und dabei mit der Generalversammlung, dem Wirtschafts- und Sozialrat und den 
anderen zuständigen Organen und Foren im Einklang mit den bestehenden Mandaten kohä-
rent zusammenarbeiten. Das Forum wird die Weitergabe von Erfahrungen erleichtern, ein-
schließlich Erfolgen, Schwierigkeiten und gewonnenen Erkenntnissen, eine politische Füh-
rungsrolle wahrnehmen, Orientierungshilfe geben und Empfehlungen zur Weiterverfolgung 
erteilen. Es wird die systemweite Kohärenz und Koordinierung der Politik im Bereich der 
nachhaltigen Entwicklung fördern. Es soll dafür Sorge tragen, dass die Agenda relevant und 
ambitioniert bleibt, und sich insbesondere mit der Bewertung der Fortschritte, der erreichten 
Ergebnisse und der Herausforderungen, vor denen die entwickelten Länder und die Entwick-
lungsländer stehen, sowie mit neuen und aufkommenden Problemen befassen. Es werden 
wirksame Querverbindungen zu den Weiterverfolgungs- und Überprüfungsregelungen aller 
einschlägigen Konferenzen und Prozesse der Vereinten Nationen hergestellt werden, na-
mentlich derjenigen, die die am wenigsten entwickelten Länder, die kleinen Inselentwick-
lungsländer und die Binnenentwicklungsländer betreffen. 


83. Die Weiterverfolgung und Überprüfung im Rahmen des hochrangigen politischen Fo-
rums wird sich auf einen vom Generalsekretär in Zusammenarbeit mit dem System der Ver-
einten Nationen zu erstellenden jährlichen Fortschrittsbericht über die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung stützen, der auf dem Rahmen globaler Indikatoren, den von den nationalen 
statistischen Systemen erhobenen Daten und den auf regionaler Ebene gesammelten Infor-
mationen basiert. Das hochrangige politische Forum wird sich darüber hinaus auf den Welt-
bericht über nachhaltige Entwicklung stützen, der die Schnittstelle zwischen Wissenschaft 
und Politik stärken wird und den politischen Entscheidungsträgern ein solides und empirisch 
fundiertes Instrument bei der Förderung der Armutsbeseitigung und der nachhaltigen Ent-
wicklung an die Hand geben könnte. Wir bitten den Präsidenten des Wirtschafts- und Sozi-
alrats, einen Konsultationsprozess über den Umfang, die Methodik und die Häufigkeit des 
Erscheinens des Weltberichts und sein Verhältnis zum Fortschrittsbericht einzuleiten, des-
sen Ergebnis in die Ministererklärung der Tagung 2016 des hochrangigen politischen Fo-
rums eingehen soll. 


84. Unter der Schirmherrschaft des Wirtschafts- und Sozialrats wird das hochrangige po-
litische Forum im Einklang mit Resolution 67/290 der Generalversammlung vom 9. Juli 
2013 regelmäßige Überprüfungen durchführen. Die Überprüfungen werden freiwillig sein, 
jedoch zur Berichterstattung anhalten und entwickelte Länder, Entwicklungsländer und die 
zuständigen Institutionen der Vereinten Nationen sowie andere Interessenträger einschließ-
lich der Zivilgesellschaft und des Privatsektors umfassen. Sie werden unter der Führung der 
Staaten stattfinden und Teilnehmer im Ministerrang und andere zuständige hochrangige 
Teilnehmer haben. Sie werden unter anderem durch die Mitwirkung wichtiger Gruppen und 
anderer maßgeblicher Interessenträger eine Plattform für Partnerschaften bieten. 


85. Im Rahmen des hochrangigen politischen Forums werden zudem thematische Über-
prüfungen der Fortschritte bei den Zielen für nachhaltige Entwicklung einschließlich der 
Querschnittsfragen stattfinden. Sie werden durch Überprüfungen der Fachkommissionen des 
Wirtschafts- und Sozialrats und anderer zwischenstaatlicher Organe und Foren unterstützt 
werden, die dem integrierten Charakter der Ziele und den zwischen ihnen bestehenden Quer-
verbindungen Rechnung tragen sollen. Sie werden alle maßgeblichen Interessenträger ein-
beziehen und nach Möglichkeit in den Zyklus des hochrangigen politischen Forums einge-
bettet und auf ihn abgestimmt sein. 
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86. Wir begrüßen den in der Aktionsagenda von Addis Abeba beschriebenen speziellen 
Prozess zur Weiterverfolgung und Überprüfung der Ergebnisse der Entwicklungsfinanzie-
rung sowie aller Umsetzungsmittel der Ziele für nachhaltige Entwicklung, der in den Wei-
terverfolgungs- und Überprüfungsrahmen der vorliegenden Agenda integriert ist. Die zwi-
schenstaatlich vereinbarten Schlussfolgerungen und Empfehlungen des jährlichen Forums 
für Entwicklungsfinanzierung des Wirtschafts- und Sozialrats werden in die gesamte Wei-
terverfolgung und Überprüfung der Umsetzung dieser Agenda im Rahmen des hochrangigen 
politischen Forums einfließen. 


87. Das alle vier Jahre unter der Schirmherrschaft der Generalversammlung tagende hoch-
rangige politische Forum wird auf hoher Ebene politische Orientierungen zur Agenda und 
ihrer Umsetzung geben, Fortschritte und neue Herausforderungen aufzeigen und weitere 
Maßnahmen zur Beschleunigung der Umsetzung in Gang setzen. Das nächste hochrangige 
politische Forum unter der Schirmherrschaft der Generalversammlung wird 2019 abgehalten 
und der Tagungszyklus somit umgestellt werden, um größtmögliche Kohärenz mit dem Pro-
zess der vierjährlichen umfassenden Grundsatzüberprüfung zu gewährleisten. 


88. Wir betonen außerdem die Wichtigkeit der systemweiten strategischen Planung, Um-
setzung und Berichterstattung, um eine kohärente und integrierte Unterstützung der Umset-
zung der neuen Agenda durch das Entwicklungssystem der Vereinten Nationen sicherzu-
stellen. Die zuständigen Leitungsgremien sollen Maßnahmen zur Überprüfung dieser Un-
terstützung ergreifen und über die Fortschritte und Hindernisse Bericht erstatten. Wir begrü-
ßen den laufenden Dialog im Wirtschafts- und Sozialrat über die längerfristige Positionie-
rung des Entwicklungssystems der Vereinten Nationen und sehen der Ergreifung etwaiger 
Maßnahmen zu diesen Fragen mit Interesse entgegen. 


89. Das hochrangige politische Forum wird die Teilnahme der wichtigen Gruppen und 
anderer maßgeblicher Interessenträger an den Weiterverfolgungs- und Überprüfungsprozes-
sen im Einklang mit Resolution 67/290 unterstützen. Wir fordern diese Akteure auf, über 
ihren Beitrag zur Umsetzung der Agenda Bericht zu erstatten. 


90. Wir ersuchen den Generalsekretär, im Benehmen mit den Mitgliedstaaten einen auf 
der siebzigsten Tagung der Generalversammlung zu behandelnden Bericht zur Vorbereitung 
der Tagung 2016 des hochrangigen politischen Forums zu erarbeiten, der die wichtigen Mei-
lensteine auf dem Weg zu einer kohärenten, effizienten und inklusiven Weiterverfolgung 
und Überprüfung auf globaler Ebene aufzeigt. Der Bericht soll einen Vorschlag zu den or-
ganisatorischen Regelungen für von den Staaten gesteuerte Überprüfungen im Rahmen des 
hochrangigen politischen Forums unter der Schirmherrschaft des Wirtschafts- und Sozialrats 
enthalten, einschließlich Empfehlungen zu gemeinsamen Leitlinien für die freiwillige Be-
richterstattung. Er soll die institutionellen Verantwortlichkeiten klar abgrenzen und Orien-
tierungen im Hinblick auf die jährlichen Themen, die Abfolge der thematischen Überprü-
fungen und die Optionen zu den regelmäßigen Überprüfungen für das hochrangige politische 
Forum geben. 


91. Wir bekräftigen unsere unbeirrbare Entschlossenheit, diese Agenda zu verwirklichen 
und sie in vollem Umfang zu nutzen, um bis 2030 eine Transformation der Welt zum Bes-
seren herbeizuführen. 


4. Plenarsitzung  
25. September 2015  
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A/RES/70/1 Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige Entwicklung 


In dem Abschnitt „Ziele und Zielvorgaben für 
nachhaltige Entwicklung“ genannte Rechtsinstrumente 


Rahmenübereinkommen der Weltgesundheitsorganisation zur Eindämmung des Tabakge-
brauchs (United Nations, Treaty Series, Vol. 2302, Nr. 41032. Amtliche deutschsprachige 
Fassungen: dBGBl. 2004 II S. 1538; öBGBl. III Nr. 219/2005.) 


Sendai-Rahmen für Katastrophenvorsorge 2015-2030 (Resolution 69/283, Anlage II) 


Seerechtsübereinkommen der Vereinten Nationen (United Nations, Treaty Series, 
Vol. 1833, Nr. 31363. Amtliche deutschsprachige Fassungen: dBGBl. 1994 II S. 1798; 
öBGBl. Nr. 885/1995; AS 2009 3209.) 


„Die Zukunft, die wir wollen“ (Resolution 66/288, Anlage) 
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		Resolution der Generalversammlung,  verabschiedet am 25. September 2015

		Transformation unserer Welt: die Agenda 2030 für nachhaltige  Entwicklung  

		Präambel   

		Erklärung 

		Einleitung 

		Unsere Vision 

		Unsere gemeinsamen Grundsätze und Verpflichtungen 

		Unsere Welt heute 

		Die neue Agenda 

		Umsetzungsmittel 

		Weiterverfolgung und Überprüfung 

		Ein Aufruf zum Handeln, um unsere Welt zu verändern 



		Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung 

		Ziel 1. Armut in allen ihren Formen und überall beenden 

		Ziel 2. Den Hunger beenden, Ernährungssicherheit und eine bessere Ernährung erreichen und eine nachhaltige Landwirtschaft fördern 

		Ziel 3. Ein gesundes Leben für alle Menschen jeden Alters gewährleisten und ihr Wohlergehen fördern 

		Ziel 4. Inklusive, gleichberechtigte und hochwertige Bildung gewährleisten und Möglichkeiten lebenslangen Lernens für alle fördern 

		Ziel 5. Geschlechtergleichstellung erreichen und alle Frauen und Mädchen zur Selbstbestimmung befähigen 

		Ziel 6. Verfügbarkeit und nachhaltige Bewirtschaftung von Wasser und Sanitärversorgung für alle gewährleisten 

		Ziel 7. Zugang zu bezahlbarer, verlässlicher, nachhaltiger und moderner Energie für alle sichern 

		Ziel 8. Dauerhaftes, inklusives und nachhaltiges Wirtschaftswachstum, produktive Vollbeschäftigung und menschenwürdige Arbeit für alle fördern 

		Ziel 9. Eine widerstandsfähige Infrastruktur aufbauen, inklusive und nachhaltige Industrialisierung fördern und Innovationen unterstützen 

		Ziel 10. Ungleichheit in und zwischen Ländern verringern 

		Ziel 11. Städte und Siedlungen inklusiv, sicher, widerstandsfähig und nachhaltig gestalten 

		Ziel 12. Nachhaltige Konsum-und Produktionsmuster sicherstellen 

		Ziel 13. Umgehend Maßnahmen zur Bekämpfung des Klimawandels und seiner Auswirkungen ergreifen

		Ziel 14. Ozeane, Meere und Meeresressourcen im Sinne nachhaltiger Entwicklung erhalten und nachhaltig nutzen 

		Ziel 15. Landkosysteme schzen, wiederherstellen und ihre nachhaltige Nutzung fördern, Wälder nachhaltig bewirtschaften, Wüstenbildung bekämpfen, Bodendegradation beenden und umkehren und dem Verlust der biologischen Vielfalt ein Ende setzen 

		Ziel 16. Friedliche und inklusive Gesellschaften für eine nachhaltige Entwicklung fördern, allen Menschen Zugang zur Justiz ermöglichen und leistungsfähige, rechenschaftspflichtige und inklusive Institutionen auf allen Ebenen aufbauen 

		Ziel 17. Umsetzungsmittel stärken und die Globale Partnerschaft für nachhaltige Entwicklung mit neuem Leben erfüllen 



		Umsetzungsmittel und die Globale Partnerschaft 

		Weiterverfolgung und Überprüfung 

		Nationale Ebene 

		Regionale Ebene 

		Globale Ebene 



		In dem Abschnitt „Ziele und Zielvorgaben für nachhaltige Entwicklung“ genannte Rechtsinstrumente 









Bitte doppelklicken, um die barrierefreie Anlage zu öffnen
Ziele für nachhaltige Entwicklung (ab Seite 15)

https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/4962492
https://risi.muenchen.de/risi/sitzungsvorlage/detail/5809625
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Trends und Herausforderungen

Während die Klima- und Biodiversitätskrise 
zum weit überproportionalen Teil durch Länder 
des Globalen Nordens verursacht wurde und 
weiterhin wird, ist der Globale Süden weit über-
proportional von seinen Folgen betroffen. Inso-
fern muss der Globale Norden in dieser Hinsicht 
eine besondere Verantwortung übernehmen. 
Die Klimakrise wird sich in den kommenden 
Jahren weiter verschärfen und ihre direkten wie 
indirekten Folgen, unter anderem zunehmende 
Überflutungen oder Dürre, Konflikte um Land 
und Ressourcen bis hin zu Krieg, werden immer 
mehr Menschen aus dem Globalen Süden zur 
Aufgabe ihrer vertrauten Heimat und zu Binnen- 
beziehungsweise internationaler Migration oder 
Flucht zwingen. Unfaire Handelspraktiken und 
ausbeuterische (Wirtschafts-)Systeme zerstören 
lokale Märkte und Strukturen und zwingen so 
ebenfalls Menschen zur Flucht.

Herausforderungen der Migration und Integrati-
on, aber auch Auswirkungen der Klimakrise wer-
den gesellschaftlich sehr kontrovers diskutiert, 
anti-demokratische und populistische Tendenzen 
drohen sich zu verschärfen. Darüber hinaus be-
treffen finanzielle Engpässe auch die Spielräume 
für die kommunale Entwicklungszusammenarbeit 
und Münchens globale Partnerschaften. Themen 
der Klimagerechtigkeit und fairen Beschaffung 
könnten an Aufmerksamkeit verlieren und das 
entwicklungspolitische Engagement stärker 
unter Rechtfertigungsdruck geraten. 

Visionäre Zielrichtung

Sowohl in der Stadtpolitik als auch in der Ver-
waltung besteht das Bewusstsein, dass lokale 
Handlungen globale Auswirkungen haben. 
Daraus leitet sich die Handlungsmaxime „Von 
München soll kein Schaden ausgehen“ ab. Das 
bedeutet, dass die Stadt durch ihr Handeln keine 
Wirtschaftspraktiken unterstützt, die Natur und 
Lebensräume zerstören, sowie nicht zu men-
schenverachtenden, ausbeuterischen Systemen 
beiträgt. Vielmehr setzt die Landeshauptstadt 
München vorbildhaft durch Netzwerk- und 
Lobbyarbeit Impulse für Klimaschutz und globale 
Gerechtigkeit und trägt mit ihren Partner*innen 
weltweit zur Umsetzung der Agenda 2030 bei.

Partnerschaften und Projekte in Europa und 
international, vor allem mit dem Globalen Süden, 
Förderung von fairem Handel und nachhaltiger 
Beschaffung, Globales Lernen sowie ein mensch-
licher und integrativer Umgang mit Geflüchteten 
sind in den Strukturen und Prozessen der Stadt-
verwaltung und den zur Verfügung gestellten 
Angeboten fest verankert. Sowohl die relevanten 
Personalstellen in der Stadtverwaltung als auch 
die bezuschussten Personalstellen der Koopera-
tionspartner*innen in der Zivilgesellschaft sind in-
stitutionalisiert und abgesichert. Der Nutzen von 
internationalem Wissensaustausch für München 
im Bereich nachhaltige und inklusive Stadtent-
wicklung, zum Beispiel beim Hitzeschutz, ist an-
erkannt, weshalb die Vernetzung vorangetrieben 
und Synergie-Effekte geschaffen werden.
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Strategische Ziele, operative Ziele und Indikatoren

Handlungsfeld 6: Globale Verantwortung

Strategisches Ziel

6.1 Strategische Verankerung
Die globale Verantwortung ist in der Landeshauptstadt München strategisch verankert.

Operatives Ziel Indikator

6.1.1 Gremienarbeit
2030 werden Themen der globalen Verantwortung in den 
Sitzungen der Stadtratskommission Europa und Interna-
tionales regelmäßig bearbeitet und münden in konkrete 
Maßnahmen. 

 - Anzahl behandelte Themen zur 
globalen Verantwortung in den 
Tagesordnungen

 - Anzahl der umgesetzten Maßnah-
men gemäß den Zielen der Stadt-
ratskommission

6.1.2 Aus- und Fortbildung
2030 sind Module zur globalen Verantwortung als fester 
Bestandteil des Aus- und Fortbildungsprogramms der 
Landeshauptstadt München entwickelt, worin der state 
of the art der entwicklungspolitischen Kompetenzen und 
internationaler Zusammenarbeit verankert ist.

 - Anzahl Fortbildungen und Teilneh-
mende zum Thema Globale Ver
antwortung

 - 50 Prozent der Teilnehmenden 
geben an, dass das Training relevante 
Informationen zum Thema vermittelt 
hat

6.1.3 Beauftragte für kommunale Entwicklungs­
zusammenarbeit
2030 sind in allen Referaten Beauftragte für kommunale 
Entwicklungszusammenarbeit (KEZ-Beauftragte) benannt 
und nehmen ihre Rolle in der globalen Verantwortung der 
Landeshauptstadt München wahr.

 - Anzahl Beauftragte für kommunale 
Entwicklungszusammenarbeit

 - Teilnahmen an referatsübergreifen-
den Austauschtreffen

6.1.4 Kooperationsprojekte
Bis 2030 werden 10 Prozent mehr Projekte mit Partner*in-
nen im Globalen Süden geplant als 2025.

 - Anzahl kooperativ geplanter durch-
geführter Projekte

6.1.5 Finanzierung
Bis 2030 werden regelmäßig Eigenmittel aus dem 
Kofinanzierungsfonds zur Fördermittelakquise für Maßnah-
men im Bereich globale Verantwortung und internationale 
Zusammenarbeit eingesetzt.

 - Anzahl und Finanzvolumen von 
Förderungen aus dem Ko-Finanzie-
rungsfonds

 - Volumen insgesamt akquirierter 
Fördermittel
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Strategisches Ziel

6.2 Nachhaltige und Faire Beschaffung 
Zur weiteren Stärkung der von der Beschaffungspraxis der Landeshauptstadt München ausgehenden 
nachhaltigen Impulse, sind umweltbezogene und soziale Aspekte in die Beschaffungen integriert.

Operatives Ziel Indikator

6.2.1 Nachhaltigkeitsstandards
2030 sind, wo sinnvoll und verhältnismäßig, einheitliche, 
transparente und modular aufgebaute Nachhaltigkeits- und 
Gleichstellungskriterien bei Beschaffungen und Vergaben 
für alle Referate entwickelt und in Kraft. Sie stehen mit 
produktspezifischen Vorlagen und Informationen über ein 
noch zu konkretisierendes digitales Kompetenzzentrum für 
alle Mitarbeitenden der Landeshauptstadt München zur 
Verfügung.

 - Nutzung des digitalen Kompetenz-
zentrums

6.2.2 Gebrauchtwarenbörse
Für geeignete Produkte ist eine digitale Gebrauchtwaren-
börse aufgebaut. Ihre Prüfung vor Neukauf ist verpflich-
tend.

 - Nutzungsvolumen der Gebraucht-
warenbörse

6.2.3 Datenerhebung
2030 sind sinnvolle Nachhaltigkeits-Kennzahlen festgelegt 
und werden zum Aufbau eines einfachen und automati-
sierten Monitoringsystems zur Förderung der nachhaltigen 
Beschaffung konsequent erhoben.

 - Festgelegte Kennzahlen und 
Umfang ihrer Erhebung

6.2.4 Knowhow und Vernetzung
2030 finden regelmäßig Schulungen und Fachgespräche 
zu übergreifenden und referatsspezifischen Themen und 
Produktgruppen statt. Vernetzung und Austausch sind 
wesentlicher Teil davon. 

 - Anzahl Schulungen
 - Anzahl Fachgespräche

Strategisches Ziel

6.3 Flucht und Migration
Die Landeshauptstadt München wird ihrer Verantwortung im Bereich Flucht und Migration gerecht.

Operatives Ziel Indikator

6.3.1 Bündnis- und Netzwerkarbeit
2030 arbeitet die Landeshauptstadt München städteüber-
greifend, national und international im Bereich Flucht und 
Migration zusammen. 

 - Aktive Mitgliedschaft in Bündnissen 
und Netzwerken mit dem Fokus auf 
Flucht und Migration
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6.3.2 Internationale Zusammenarbeit
Die Landeshauptstadt München arbeitet mit Kommunen 
bei Projekten in Herkunfts- und Aufnahme-Regionen zu-
sammen, um diese zu stärken und fördert die human ge-
staltete Rückkehr und Reintegration von Migrant*innen.

 - Finanzvolumen für Kooperations
projekte, Rückkehr- und Reintegra-
tionsprojekte

6.3.3 Konzept Flucht und Entwicklung
2030 ist die Arbeit der Landeshauptstadt München im Be-
reich Flucht und Entwicklung auf eine neue konzeptionelle 
Grundlage gestellt und innovative kommunale Ansätze 
anderer Städte in der flucht- und migrationspolitischen 
Arbeit wurden für die Landeshauptstadt München nutzbar 
gemacht. 

 - Fortschreibung des Konzepts Flucht 
und Entwicklung

Strategisches Ziel

6.4 Starke Bündnisse 
Es bestehen Partnerschaften zwischen der Stadtverwaltung und der Stadtgesellschaft, um der 
globalen Verantwortung Münchens gerecht zu werden.

Operatives Ziel Indikator

6.4.1 Kooperationen
Verwaltung und Zivilgesellschaft arbeiten im Sinne der glo-
balen Verantwortung und internationale Zusammenarbeit 
zusammen.

 - Anzahl in Kooperation durchgeführte 
Veranstaltungen zu Themen der 
globalen Verantwortung

 - Anzahl gesamtstädtischer Gremien 
mit Beteiligung der Zivilgesellschaft

6.4.2 Informationen 
Informationsangebote zur globalen Verantwortung sowie 
zum europäischen und globalen Engagement – auch aus 
einer dekolonialen Perspektive – werden zur Verfügung 
gestellt, so dass die Bürger*innen informierte Entschei-
dungen, zum Beispiel über ihr persönliches Engagement 
treffen können.

 - Anzahl Informationsveranstaltungen 
und Teilnehmende

 - Anzahl Publikationen

6.4.3 Zuschusswesen
2030 sind Informationen zu Antragsstellung, Vergabe
kriterien und vergebenen Zuschüssen im Bereich der 
globalen Verantwortung und internationale Zusammen-
arbeit für alle Interessierten einfach, barrierefrei und  
transparent zugänglich. 

 - Zur Verfügung stehende Informa
tionen

6.4.4 Interessenvertretung
2030 bringt sich die Landeshauptstadt München als Mit-
glied (inter-) nationaler Netzwerke und Interessensver-
tretungen aktiv zur Förderung kommunaler Belange im 
Bereich globale Verantwortung und internationale Zusam-
menarbeit ein. 

 - Mitgliedschaften und aktive 
Teilnahme in Netzwerken und 
Interessensvertretungen
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Synergiepotenziale und Zielkonflikte

Synergiepotenziale

Thema Beispiel

Gleichstellung Synergien bestehen zwischen der diskriminierungs- und rassismuskriti-
schen Arbeit im Bereich Flucht und Migration sowie der Gleichstellungs-
arbeit für Frauen, LGBTIQ* und Menschen mit Behinderungen. Ihre 
Vernetzung ermöglicht ein besseres Verständnis von Ungleichheits‑ 
dynamiken und kann die Entwicklung ganzheitlicher Strategien fördern, 
die eine intersektionale Perspektive einbeziehen und den vielfältigen 
Identitäten der Betroffenen gerecht werden.

Bildung für nachhaltige 
Entwicklung 

Die Umsetzung von BNE in der Landeshauptstadt München durch die 
BNE VISION 2030 schafft Strukturen und Formate, um die Gestaltungs-
kompetenzen für nachhaltige Entwicklung bei unterschiedlichsten Ziel-
gruppen zu fördern, was wesentlich zu einem solidarischen Miteinander 
im Sinne der globalen Verantwortung beitragen kann. 

Kreislaufwirtschaft Mit der geplanten Münchner Kreislaufwirtschaftsstrategie werden eine 
verantwortliche und nachhaltige Ressourcennutzung, nachhaltige Ge-
schäfts- und Konsummodelle sowie Abfallreduktion gefördert. Durch die 
Wiederverwertung von Ressourcen kann dem Raubbau vor allem im 
Globalen Süden entgegengewirkt werden. Ein gemeinsames Thema ist 
die nachhaltige Beschaffung, mit der die Stadtverwaltung durch interne 
Bewusstseinsbildung und externe Anreize nachhaltige Wirtschafts- 
strukturen beeinflusst.

Gesundheit Die Gesundheit der Münchner*innen ist eng mit globalen Entwicklungen 
verknüpft. Durch internationale Partnerschaften stärkt München den 
grenzüberschreitenden Wissensaustausch zu Gesundheitsthemen wie 
Infektionskrankheiten und gesundheitliche Folgen des Klimawandels. 
München übernimmt globale Verantwortung, indem sie ihr Wissen zu Ge-
sundheitsthemen und  - entwicklungen mit internationalen Partner*innen 
teilt und somit zur Verbesserung der Gesundheit in anderen Regionen 
beiträgt.

Zielkonflikte

Thema Beispiel

Bürokratieabbau Die verstärkte stadtweite Implementierung fairer Beschaffung erfordert 
gegebenenfalls zusätzliche Ressourcen und Prozesse zu Einführung und 
Kontrolle. Dem stehen der gesamtstaatlich dringend notwendige Büro-
kratieabbau und der Zwang der Landeshauptstadt München zu Ausgabe-
kürzungen gegenüber.
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Kapitel 4 
Fortschreibung 
und Ev aluation zur 
Zielkontrolle
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Fortschreibung

Um den Anspruch der Fachleitlinie als strategi-
sches Steuerungsinstrument zu erfüllen, sind 
kürzere Fortschreibungsintervalle notwendig 
als bisher. Für die vorliegende Fachleitlinie wird 
deshalb ein Fortschreibungsintervall von sechs 
Jahren angestrebt. Grundlage für die Fortschrei-
bung ist eine umfassende, gleichzeitig jedoch 
ohne großen Aufwand realisierbare Evaluation 
auf Basis bestehender Fachmonitorings (siehe 
unten, „Evaluation“). 

Die Fortschreibung der Fachleitlinie dient der 
Aktualisierung und Anpassung an aktuelle Ent-
wicklungen. Im Rahmen der Fortschreibung 
sollen die Relevanz und Vollständigkeit der Hand-
lungsfelder sowie der strategischen und operati-
ven Ziele überprüft werden. Bei Bedarf werden 
bestehende Ziele aktualisiert, neue Ziele hinzuge-
fügt oder nicht mehr relevante Ziele gestrichen. 
Wenn ein Ziel erreicht wurde, kann es durch ein 
Folgeziel ersetzt oder die Zielvorgaben können 
neu definiert werden. 

Evaluation

Um die Zielerreichung zu überwachen und der 
Fachleitlinie Verbindlichkeit zu verleihen, ist 
eine Evaluation jedes operativen Ziels auf Basis 
mindestens eines Indikators vorgesehen. Dabei 
werden zu Beginn und als Grundlage des Fort-
schreibungsprozesses voraussichtlich Anfang 
2030 die Daten zu den jeweiligen Indikatoren der 
bestehenden Fachmonitorings in den einzelnen 
Fachabteilungen abgefragt, zentral zusammen-
geführt und ausgewertet. Auch qualitative In-
dikatoren werden entsprechend evaluiert. Diese 
Herangehensweise ermöglicht eine effektive 
Kontrolle von Fortschritten und stellt sicher, dass 
alle Aspekte der Fachleitlinie in zukünftigen Eva-
luierungen berücksichtigt werden können, da der 
Aufwand für die Datenbereitstellung vergleichs-
weise gering ist. 

4 | Fortschreibung und Evaluation zur Zielkontrolle

Danksagung

Ein herzlicher Dank geht abschließend an alle Mitwirkenden in der Fortschreibung der Fachleit-
linie Klima, Umwelt und globale Verantwortung. Dieser Dank gilt insbesondere den Handlungsfeld
koordinator*innen sowie den engagierten Kolleg*innen aus den beteiligten Referaten, die im Rahmen 
der Arbeitsgruppen und darüber hinaus Ziele eingebracht und intern abgestimmt haben. 

Schon jetzt danken wir allen Kolleg*innen für Ihren Einsatz bei der Umsetzung der Fachleitlinie.  
Ihre Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und aktiv zu gestalten, ist ein wesentlicher 
Beitrag für eine nachhaltige und gerechte Zukunft und die Basis für die nachhaltige Entwicklung der 
Landeshauptstadt München.
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Abkürzungsverzeichnis

AHP Artenhilfsprogramm

ALKIS Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem

ASCEND Accelerate Positive Clean Energy Districts (ein EU-gefördertes Stadtentwicklungs- 
und Klimaschutzprojekt in München)

BAU Baureferat

BNE Bildung für nachhaltige Entwicklung

CEKS Circular Economy Koordinierungsstelle

EU Europäische Union

HFK Handlungsfeldkoordinator*innen

IFAK Interfraktioneller Arbeitskreis

iQK Integriertes Quartierskonzept

KEZ Kommunale Entwicklungszusammenarbeit

LGBTIQ* Lesbian, Gay, Bisexual, Trans*, Inter*, Queer (Lesben, Schwule, Bisexuelle,  
trans- und intergeschlechtliche sowie andere queere Menschen)

LÜB Lufthygienisches Landesüberwachungssystem Bayern

MW, MW/a Megawatt, Megawatt pro Jahr

MWp Megawatt-Peak (maximale elektrische Leistung von Solaranlagen)

NGO Non-Governmental Organization (Nichtregierungsorganisation)

ÖPNV Öffentlicher Personennahverkehr

PLAN Referat für Stadtplanung und Bauordnung

PM10, PM2,5 Kategorien von Feinstaub (Particulate Matter) gemessen in Mikrometern (µm)

RAW Referat für Arbeit und Wirtschaft

RKU Referat für Klima- und Umweltschutz

SDG Sustainable Development Goal (Ziele für nachhaltige Entwicklung)

SWM Stadtwerke München

THG Treibhausgase

TWh, TWh/a Terawattstunde, Terawattstunde pro Jahr

UN United Nations (Vereinte Nationen)
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